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1 VERANLASSUNG UND ZIELSTELLUNG 

6.1 U MWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

1.1 ALLGEMEINES NUTZUNGSKONZEPT SKIGEBIET OBERWIESENTHAL 

Der Kurort Oberwiesenthal wird im Wesentlichen vom Wintersporttourismus und dem 

Leistungssport bestimmt und ist nach Dresden und Leipzig der meist besuchte Touristenort 

Sachsens.1 

Trotz dieser Bedeutung hat sich die Rolle von Oberwiesenthal seit 1990 stark gewandelt. 
Nach der Öffnung der Grenzen fand sich die Stadt gegenüber der Vorwendezeit in einer 
starken Konkurrenzsituation zu zahlreichen anderen Wintersportorten im Mittelgebirgs- und 
Alpenraum wieder. Die Stadt als Wohnort hat zudem mit einem starken Einwohnerrückgang 
infolge von Abwanderung und demografischem Wandel zu kämpfen. 2 

Um eben dieser Problematik entgegenzuwirken wurde 2012 ein Stadtentwicklungskonzept 
durch den Stadtrat Oberwiesenthal beschlossen. 

Ziel des Konzeptes ist es die Entwicklungsmöglichkeiten für Oberwiesenthal aufzuzeigen 
und eine Handlungsgrundlage zu entwickeln, die die Realisierung von bestimmten Projekten 
vereinfacht. 

In diesem Zusammenhang wurden drei Leitbilder formuliert. 

1. Der Ortsteil Oberwiesenthal ist zu einem attraktiven Wohnort und Touristenzentrum 
mit einer starken Mitte im Bereich Markt und 11 Vierenstraße" zu entwickeln. 

2. Die bedeutsamen Einrichtungen des Leistungssports mit überregionaler Ausstrahlung 
sind zu erhalten und auszubauen. 

3. Der hochwertige Natur- und Erholungsraum um den Fichtelberg als wertvolles 
Potenzial der Stadt ist durch einen intensiven Winter- und Sommerbetrieb 
bestmöglich zu nutzen. 3 

Die geplante Umsetzung des Ersatzneubaus 6er Sessellift im Bereich der Himmelsleiter, die 
Umsetzung der Querung S2 sowie die Modernisierung der wintersportlichen Nutzung am 
Kleinen Fichtelberg sind direkte Folgeprojekte des Konzeptes. Die Projekte folgen dem 
dritten Leitbild . 

Mit der Planung und Umsetzung werden folgende Ziele verfolgt: 

1. Modernisierung der Wintersportnutzung durch Verbesserung der Pistenbedingungen 
und damit die Steigerung des Fahrkomfort und Minimierung von Unfällen 

2. Modernisierung der Aufstiegshilfen in Punkte Komfort und Leistungsfähigkeit und 
damit die Erreichung des zeitgemäßen, konkurrenzfähigen Niveaus 

In Anbetracht der touristischen Bedeutung des Gebietes und nicht zuletzt wegen der 

Abhängigkeit der unterschiedlichen Komponenten dieses Gefüges untereinander, ist es 

zwingend erforderlich langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wintersportnutzung für 

die nächsten 25 Jahre am Standort zu sichern. 

1 Büro für urbane Projekte (2012): Integriertes Stadtentwicklungskonzept (lnSEK) - Kurort Oberwiesenthal 2020 

2 Büro für urbane Projekte (2012): Integriertes Stadtentwicklungskonzept (lnSEK) - Kurort Oberwiesenthal 2020 
3 Büro für urbane Projekte (2012): Integriertes Stadtentwicklungskonzept (lnSEK) - Kurort Oberwiesenthal 2020 
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Die Gästezahlen vor allem in den Wintermonaten machen deutlich, dass das Gebiet gut 

angenommen wird und eine rege Nachfrage besteht. Für den Kurort Oberwiesenthal ergibt 

sich damit ein hohes wirtschaftliches Potential , da es nicht nur um den bloßen Betrieb einer 

Anlage geht, sondern um das Gebiet an sich also auch gastronomische Einrichtung, den 

Hotel- und Pensionsbetrieb, Verleiher von Skiutensilien, Einzelhandelseinrichtungen sowie 

Kurort spezifische Angebot. 

Die Modernisierung des Gebietes und damit die Steigerung der Attraktivität ergeben somit 
Synergieeffekte für das gesamte Gebiet. 

Nicht außer Acht zu lassen sind Fragestellungen bezüglich Klimawandel und die Verbindung 

zum Skigebiet am Klinovec als unmittelbaren Nachbarn zum Kurort Oberwiesenthal. 

An der Verbindung zwischen den beiden Nachbarn wird konsequent gearbeitet. Auch sind im 

Rahmen der lnSEK verschiedene Projekte benannt wurden, d ie vor allem den Wechsel 

zwischen den beiden Skigebieten vereinfachen sollen. Als Beispiel ist der Skibus von 

Oberwiesenthal zum Keilberg zu nennen, der in den Wintermonaten täglich verkehrt. 

Bezogen auf den Klimawandel ist langfristig die Verstärkung der Sommernutzung also die 

Beförderung des Wander- und Radtourismus sowie die Schaffung attraktiver Angebote im 

Bereich Wellness als wesentliches Kriterium zu nennen. Auch in diesem Sektor wird 

kontinuierlich an der Umsetzung und Vermarktung entsprechender Angebote gearbeitet. 

Trotz d_es Klimawandels ist aber ein genereller Verzicht auf die Modernisierung des 

Skigebietes das falsche Signal sowohl für die tourismusrelevanten Betriebe als auch für 

Gäste. Viel mehr ist an verschiedenen Bereichen gleichzeitig zu arbeiten, was bereits das 

Integrierte Stadtentwicklungskonzept deutlich macht. Im Rahmen dieses Projektes können 

aber nicht alle relevanten Bereiche berücksichtigt werden. Vorrangig ist die Winternutzung 

und im Speziellen der Skibetrieb am Fichtelberg. 

Das Modernisierungskonzept sieht unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien eine 

Umstrukturierung des gesamten vorhandenen Skigebietes in den kommenden Jahren vor. 

Ziel ist die Sicherung des Gebietes im Bestand unter Beachtung des aktuellen 

Komfortstandard in Skigebieten. Durch die Umstrukturierung des Gebietes sollen 

vorhandene Ressourcen gebündelt und neu organisiert werden, um eine effektivere Nutzung 

zu ermöglichen. 

Dabei findet eine Nutzungsverschiebung vom kleinen Fichtelberg zum Großen Fichtelberg 

statt. Der Große Sessellift am Kleinen Fichtelberg wird aufgegeben und entsprechend 

rückgebaut. Darüber hinaus erfolgt die Aufgabe der Pisten 6 und 7. Ebenfalls rückgebaut 

werden die bestehenden Liftanlagen „Kurvenlift" (Teilrückbau) und „Nachtskilauf" am Kleinen 

Fichtelberg und der Schlepplift „Himmelsleiter" am Großen Fichtelberg. Die drei Anlagen 

werden durch 2 neue Anlagen ersetzt. Die an die Anlagen angeschlossenen Pisten werden 

erweitert. Auf eine generelle Neuausweisung von Pisten wird verzichtet. 

Die bereits vorhandene Verbindung zwischen Großen und Kleinen Fichtelberg (Querung S2) 

wird verbreitert, um die Betriebsbedingungen zu verbessern. 
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Der generelle Einstieg ins Skigebiet erfolgt wie bisher über den Kurort selbst - als zentraler 

Verteilungspunkt. Hier bestehen zahlreiche Parkmöglichkeiten. Außerdem befinden sich die 

Verleihstellen für Skiausrüstungen und Rodelschlitten, sowie der Hauptanteil an Hotels, 

Pensionen und gastronomischen Einrichtungen an diesen zentralen Punkt. Über die 

Schwebebahn und den Vierersessellift gelangt man auf den Großen Fichtelberg und kann 

von dort aus sowohl die Pisten des Kleinen Fichtelberg als auch die des Großen 

Fichtelberges befahren. Der Kleine Fichtelberg ist vom Kurort aus direkt erreichbar. 

Alle Modernisierungsmaßnahmen finden auf Flächen statt, die bereits einer wintersportlichen 

Nutzung unterliegen. Vorhandene Pisten werden lediglich erweitert. Eine Neuausweisung 

von Pisten auf Flächen, die bisher keinem wintersportlichen Einfluss unterliegen, erfolgt 

nicht. 

Neben dem Skibetrieb besteht im Gebiet ebenfalls die Möglichkeit zu rodeln und die 

zahlreichen Loipen zu nutzen. Durch die geplanten Maßnahmen wird das bestehende 

Angebot nicht eingeschränkt. Wenn derartige Nutzung innerhalb der Teilprojekte relevant 

sind z.B. bei der Modernisierung der Himmelsleiter, werden diese bei der Planung 

berücksichtigt und in die Projekte einbezogen. Neuausweisungen oder zusätzliche 

Ausweisung der beschriebenen Nutzungsformen sind nicht vorgesehen und aufgrund der 

Bestandssituation auch nicht erforderlich. 

1.2 VORGESCHICHTE DER PLANUNG, VORAUSGEGANGENE UNTERSUCHUNGEN UND 

VERFAHREN 

Die Grundlage zur Modernisierung der Wintersportanlagen ist ein kontinuierliches Thema in 

Oberwiesenthal. Tourismus und somit auch unmittelbar der Wintersport stellen einen 

wesentlichen Wirtschaftszweig dar und haben eine lange Tradition. Um auch zukünftig 

diesen Wirtschaftszweig bedienen zu können und gegenüber dem Skigebiet am Keilberg 

konkurrenzfähig zu bleiben, wurde das österreichische Unternehmen Ecosign Europa 

Mountain Recreation Planers GmbH durch die FSB GmbH im Jahr 2003 beauftragt, auf der 

Basis einer in 2002 erstellten Studie durch ITV Dresden, ein technisches 

Entwicklungskonzept auszuarbeiten, welches die maximalen Entwicklungsmöglichkeiten im 

Gebiet darstellt. Dabei waren folgende Inhalte wesentlich: 

- Technische Einschätzung des Skigebietes Fichtelberg unter Rücksichtnahme moderner 

Kriterien und Kundenbedürfnissen eines erfolgreichen Wintersportortes. 

- Optimale Nutzung der bestehenden Infrastruktur innerhalb des genehmigten Gebietes im 

Hinblick auf Wintertourismus. 

- Ausgewogenheit von Transportanlagen (Aufstiegshilfen) und Pistenkapazitäten. 

- Erhaltung von bequemen Pistendichten. 

- Geländenutzung - damit alle Interessengruppen und Fähigkeitsstufen angesprochen 

werden. 

- Berücksichtigung einer Skigebietsverbindung mit dem benachbarten Keilberg/Klinovec 

(Tschechien). (Quelle : ecosign - Studie) 
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Die Ergebnisse der Studie sind in der Abbildung 1 und Abbildung 2 kartographisch 

dargestellt. Die Abbildung 1 zeigt dabei die Bestandssituation am Großen und Kleinen 

Fichtelberg. In der Abbildung 2 wird das Konzept dargestellt. 
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Abbildung 1 Ist-Zustand der Wintersportanlagen im Fichtelberg - Skigebiet4 
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Abbildung 2 Möglicher Endzustand (Soll-Zustand) der Wintersportanlagen im Fichtelberg - Skigebiet5 

4 ecosign Europa Mountain Recreation Planners GmbH, 2004: Technisches Entwicklungskonzept 
5 ecosign Europa Mountain Recreation Planners GmbH, 2004: Technisches Entwicklungskonzept 
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Die Analyse des Gebietes unter Beachtung moderner Kriterien und Kundenbedürfnisse eines 

erfolgreichen Wintersportgebietes ergab, dass dieses Skigebiet als besonders Familien 

geeignet einzustufen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei den Hauptnutzern um 

Familien handelt, kann das durchaus als Vorteil betrachtet werden. Darüber hinaus 

schränken die örtlichen Gegebenheiten (Relief, Hangneigung) die 

Entwicklungsmöglichkeiten für Pisten mit höheren Fähigkeitsstufen stark ein. 

Der Nutzungsschwerpunkt im Gebiet befindet sich vor allem am Kleinen Fichtelberg. Die 

Studie zeigt deutlich, dass die Anlagen Kurvenlift und Nachtskilauf im Vergleich zu den 

anderen Anlagen eine besonders hohe Auslastung aufweisen. Dementsprechend lässt sich 

für die den Anlagen zuzuordnenden Abfahrten eine relativ hohe Skifahrerdichte feststellen. 

Darüber hinaus wurde ermittelt, dass es die einzelnen Infrastrukturen (bezieht sich auf die 

Liftanlagen, die Pisten und Zubringung) in einem sehr unausgewogenen Gleichgewicht sind. 

Das führt zu überfüllten Pisten und langen Wartezeiten an den Liftanlagen, wodurch das 

Skigebiet als Ganzes an Attraktivität verliert. 

Laut Studie ist diese Problemstellung durch folgende Maßnahmen lösbar: 

1. Teilweise Umgestaltung und Modernisierung der Liftanlagen sowie 

2. Schaffung von zusätzlicher beschneiter Pistenfläche 

Die Abbildung 2 macht bereits die Dimension dieser konzeptionellen Lösung deutliche. Im 

Vergleiche zwischen Bestand und Konzept (siehe auch Abbildung 1 und Abbildung 2) 

können dazu folgende Zahlen festgehalten werden: 

Tabelle 1 Vergleich Bestand und Konzept (Ecosign) 

Bestand Konzept 

Gesamtbeförderungskapazität 7360 Pph 13.500 Pph 

Pistenfläche 39,1 ha 82,6 ha 

Abfahrten 9 21 

Liftanlagen 7 7 

Die Studie wurde auch im Rahmen des 2008 aufgestellten Flächennutzungsplans beachtet. 

Hier zeichnete sich relativ früh ab, dass das vorliegende Konzept in diesem Umfang nicht 

realisierbar ist, da vor allem umweltfachliche Belange einer derartigen Kapazitätserweiterung 

entgegenstehen. Besonders kritisch wurden dabei die veranschlagten 

Pistenneuausweisungen gesehen, die massive Eingriffe in die Waldbestände, ausgewiesene 

Biotopflächen und Schutzgebiete darstellen. 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER S ESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUOIE MITINTEGRIERTEN LBP 
Ü BERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Vorentwurf 12/2006 Entwurf 09/2007 und FNP 03/2008 

Abbildung 3 Auszug FNP - Vergleich Vorentwurf und Entwurf 

Der Maßnahmenumfang wurde daraufhin drastisch reduziert (siehe hierzu Abbildung 3). Auf 

die Neuausweisung von Pisten wurde fast vollständig verzichtet. Damit beschränkt sich die 

Modernisierung des Skigebietes auf insgesamt drei Teilbereiche. 

017 - geplanter Skiweg zwischen den Abfahrten Großer und Kleiner Fichtelberg 

012 - Verbreiterung bereits bestehender Pisten und Ersatzneubau einer bestehenden 

Liftanlage „Himmelsleiter" 

0 18 - Pistenerweiterung im Bereich der vorhandenen Abfahrt am Kleinen Fichtelberg/ 

Schönjungferngrund sowie Ersatz des vorhandenen Liftes durch eine Kabinen-/Gondelbahn 

Diese Teilbereiche wurden im Flächennutzungsplan als Wintersportflächen und Anlagen 

festgesetzt. „Diese dienen zum Teil dem Leistungssport (Trainings- und Wettkampfstätten), 

aber auch den Wintersporttouristen. Zur Sicherung eines hohen Qualitätsstandards sind 

diese Flächen in geeigneter Form herzustellen und zu unterhalten. (. . .) Auch die jeweils 

erforderlichen Aufstiegshilfen gehören dazu, ohne die viele Wintersport/er den Sport nicht 

ausüben könnten. "6 

Die wesentlichen Projektparameter wurden im Rahmen des FNP wie folgt beschrieben: 

„ 1. Lift I Pisten Nordabfahrt 

Der bisherige Schlepplift an der Himmelsleiter soll zugunsten eines auf paralleler Trasse 

geführten Sesselliftes zurückgebaut werden. Hierfür gibt es eine dem FNP zugrunde 

liegende Entwurfsplanung der Bauer Tiefbauplanung GmbH aus Aue, die im Auftrag der FSB 

GmbH tätig wurde. Die beiden Hauptabfahrten werden der Planung zufolge an bisherigen 

Engstellen geringfügig verbreitert, um die Sicherheit der Abfahrt zu erhöhen. Im Ergebnis der 

Planung sind die Leistungsfähigkeiten der als schneesicher geltenden Abfahrten und des 

Liftes aufeinander abgestimmt. (. .. ) 

6 Gemeinsamer Flächennutzungsplan Gemeinde Sehmatal, Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein I Königswalde, Stadt Kurort 

Oberwiesenthal September 2008 
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5. Skiweg zwischen Abfahrt Großer und Kleiner Fichtelberg 

6.1 UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Die funktional äußerst wichtige Maßnahme soll neben der Attraktivitätssteigerung auch das 

unkontrollierte Abfahren im Wald verhindern. 

Die Trasse des Skiwegs zwischen Großem und Kleinen Fichtelberg [017] liegt teilweise im 

NSG „Fichtelberg mit Schönjungferngrund". Raumordnerische Akzeptanz findet das 

Vorhaben nur bei vorliegendem Einverständnis der naturschutzfachlichen Belangträger. Um 

die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens im NSG herzustellen, liegt ein Entwurf für einen 

öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem LRA Annaberg und der Stadt Kurort 

Oberwiesenthal vor, in dem die Befreiungsvoraussetzungen des §64 Abs. 4 SächsNatSchG 

zweifelsfrei geregelt werden. Der Vertrag kann erst in Kraft treten, wenn die 8 anerkannten 

Naturschutzverbände (BUND, NABU, Landesverein Sächsischer, Heimatschutz, Grüne Liga 

Sachsen, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Sächsischer Angler, 

Anglerverband Sachsen, Landesjagdverband) ihr Einverständnis zu den Vertragsregelungen, 

die auch Kompensationsflächen und -maßnahmen beinhalten, ihr Einverständnis dazu 

erklärt haben. Die Stadt Oberwiesenthal geht davon aus, dass bis zur Genehmigung des 

FNP die Befreiung erzielt werden kann. Eine alternative Lösungsmöglichkeit zeichnet sich 

durch die geplante Neufestsetzung eines NSG „Fichtelberg mit Schönjungfemgrund", wofür 

im Februar 2008 ein auf einem Würdigungsgutachten vom November 2007 basierender 

Verordnungsentwurf vom RP Chemnitz übermittelt wurde, ab. Der aktuell geplante (Stand 

März 2008) NSG- Umgriff ist in der Anlage 18 dargestellt. Die Bezeichnung soll künftig „NSG 

Fichtelberg" lauten. Der von den NSG- Verboten zu befreiende Korridor für einen 20 m 

breiten Skiweg ist zwischen dem Umweltfachbereich, beteiligten Naturschutzverbänden, der 

Stadt Kurort Oberwiesenthal und der Fichtelbergschwebebahn GmbH (FSB) bereits 

vorabgestimmt. Die gewählte nicht grundstücksscharfe Abgrenzung im FNP ist als Grundzug 

der Planung damit zutreffend. 

6. Lift Schönjungfemgrund und Abfahrtenergänzung 

Dieser im Vorentwurf dargestellte Lift mit Abfahrten sollte den Kurvenlift ersetzen und die 

Ströme entflechten, um Sicherheit und Komfort zu steigern. Die Planung lag teilweise im 

NSG „Schönjungfemgrund", was der Hauptgrund für eine Änderung des Konzepts im 

Entwurf war. Die Aufstiegshilfe wird nunmehr komplett in die vorhandenen 

Wintersportflächen verlegt, von der ursprünglichen Pistenplanung verbleiben lediglich aus 

Sicherheitsgründen unvermeidbare Pistenerweiterungen (Eckbauer) Planbestandteil." 7 

Alle drei Maßnahmen wurden nach Beschluss des Flächennutzungsplanes planungsseitig 

weiter verfolgt und an die verschiedene Forderungen der zu beteiligenden Träger öffentlicher 

Belange angepasst. 

7 Gemeinsamer Flächennutzungsplan Gemeinde Sehmatal, Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein I Königswalde, Stadt Kurort 

Oberwiesenthal September 2008 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRIERTEN L BP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Der Modernisierungsumfang sieht daher folgende Maßnahmen vor:8 

1. Ersatzneubau 6er Sessellift einschließlich Umsetzung Beschneiung Piste 10 sowie 

Umsetzung Speicherbecken auf dem Flurstück 964 Gemarkung Oberwiesenthal 

2. Neubau der Kuppelbaren 8er Sesselbahn mit Infrastruktur am Kleinen Fichtelberg 

3. Erweiterung der Pistenflächen sowie der bestehenden Beschneiung im Bereich 

Querung S2 (Verbindung Großer und Kleiner Fichtelberg) 

4. Umbau oberer Abschnitt Kurvenlift zur Betriebswiederaufnahme nach Rückbau des 

unteren Abschnittes 

Der derzeitige Planungsstand zur Modernisierung des Skigebietes zeichnet sich im Vergleich 

zum Bestand und zum Konzept der ecosign Studie durch folgende Parameter aus: 

Tabelle 2 Vergleich Bestand, Konzept ecosign und Konzept 2016 

Bestand Konzept ecosign Konzept2016 

Gesamtbeförderungskapazität 7.360 Pph 13.500 Pph 10.160 Pph 

Pistenfläche 39,1 ha 82,6 ha 35,7 ha 

Abfahrten 9 21 7 

Liftanlagen 7 7 6 

Im Gegensatz zur Ecosign Studie sieht das Konzept von 2016 eine Reduzierung der 

Abfahrtsflächen und der Anlagen im Gebiet vor. Die Beförderungszahl werden bei beiden 

Konzepten erhöht, wobei die ecosign Studie eine Erhöhung um 6.520 Pph vorsieht und das 

Konzept von 2016 lediglich eine Erhöhung um 3.180 Pph. 

Die angegebenen Gesamtbeförderungskapazitäten stellen vor allem im Zusammenhang mit 

den neu zu errichtenden Anlagen den absoluten Endausbau dar, also die maximal mögliche 

Beförderungskapazität. Durch die Reduzierung der zum Einsatz kommenden Sessel kann 

die Beförderungskapazität an das vorherrschende Besucheraufkommen angepasst und vor 

allem an betriebsschwachen Tagen reduziert werden. 

Bereits im Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan wurden die relevanten Flächen zur 

Waldumwandlung ermittelt und mit dem Staatsbetrieb Sachsen Forst abgestimmt. Als 

Vorbereitung wurde hierzu eine Waldumwandlungserklärung erstellt, also eine verbindliche 

in Aussichtsteilung zur Umwandlung von Wald, sowie die Festlegung des erforderlichen 

Ausgleichsumfanges. 

Im Zuge des Planungsprozesses zur Realisierung der Modernisierung des Skigebietes 

wurden mehrere Anträge zur Waldumwandlung gestellt, zusammengefasst und an den 

jeweiligen Planungsstand angepasst. Der bisherige Antragsstand (Antrag vom 14.08.2006 in 

der Fassung vom 23.01.20129) beinhaltet die durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn am 

Kleinen Fichtelberg bedingte Waldumwandlung nicht. Hier ist entsprechend der gesetzlichen 

8 Maßnahmen 1, 3 und 4 sind nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens „Neubau 8er Sesselbahn am Kleinen 

Fichtelberg" 
9 Aktenzeichen: 51 -8604.11/986 
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STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Vorgaben ein separater projektbezogener Antrag zu stellen. Die Beantragung erfolgt im 

Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. 

1.3 ZIELSTELLUNG KUPPELBARER 8ER SESSELBAHN IM BEREICH DES KLEINEN 

FICHTELBERGES 

Im Zuge dieser Modernisierung des Skigebietes werden verschiedene Projekte verbreitet. Im 

Rahmen dieses Planfeststellungsverfahren ist der geplante Neubau einer Kuppelbaren 8er 

Sesselbahn im Bereich des Kleinen Fichtelberges zu beurteilen. 

Der Neubau erfolgt mit gleichzeitigem Rückbau der bestehenden Anlagen (Nachtskilauf und 

Teilrückbau Kurvenlift). Zusätzlich zum Neubau der Sesselbahn soll die bestehende 

Beschneiung sowie die vorhandene Beleuchtungsanlage optimiert und an den Stand der 

Technik angepasst werden. Darüber hinaus wird die Beleuchtungsanlage bis zur neuen 

Bergstation verlängert. 

Die bestehende Talstation für den Kurvenlift und den Nachtskilauf weicht der Talstation für 

die geplante Sesselbahn. Die Bergstation wird im Bereich des Eckbauers eingeordnet. 

Bauherr, Auftraggeber (AG): 

Fichtelberg Schwebebahn 

Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 

Vierenstraße 10, 09484 Kurort Oberwiesenthal 

Mit der technischen Fachplanung ist das Ingenieurbüro Schweiger aus Sonthofen beauftragt. 

Selbiges Büro führt bereits im Juni 2016 eine Konzeptstudie durch, die die unterschiedlichen 

Varianten zur Realisierung der Modernisierung am Kleinen Fichtelberg zum Inhalt hatte. 

Dabei wurden verschiedene Varianten zur möglichen Umsetzung ermittelt, von denen 

insgesamt drei Varianten näher untersucht wurden. Die drei Varianten sind nachfolgend kurz 

dargestellt. 

Abbildung 4 Darstellung der Varianten 1 bis 3 

Neben den technischen und finanziellen Aspekten wurden auch naturschutzfachliche 

Gegebenheiten berücksichtigt und damit der Sensibilität des Bereiches bereits im 

Vorplanungsstadium Rechnung getragen. 
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Im Rahmen der UVS wird die Variante 3 (Vorzugsvariante) eingehend entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben. untersucht. 

1.4 ALLGEMEINE BEGRÜNDUNG DER UVP PFLICHT 8ER SESSELBAHN IM BEREICH DES 

KLEINEN FICHTELBERGES 

Gemäß§ 7 Abs. 1 Landesseilbahngesetz10 dürfen neue Seilbahnen nur gebaut( ... ) werden , 

wenn der Plan vorher festgestellt ist (Planfeststellungsverfahren). 

Das Sächsische Umweltverträglichkeitsgesetztes (SächsUVPG) legt entsprechend Anlage 1 

Pkt. 4 und 5 SächsUVPG folgende Grenzwerte für Seilbahnanlagen und Pisten fest, die bei 

Überschreitung einer Prüfung der Umweltverträglichkeit bedürfen. 

Tabelle 3 UVP-Pflicht nach SächsUVPG 

4. Seilbahn und Schleppaufzug, wenn 
Prüfung zur 
Umweltverträglichkeit 

die Personenbeförderungskapazität 1000 Personen pro Stunde und Trifft zu! 

a) Richtung bei Schleppaufzügen oder 1000 Personen pro Stunde und (Max. Förderleistung von 3400 
Richtung bei den übrigen Seilbahnen überschreitet, P/h) 

die Luftlinienlänge zwischen der Tal- und der Bergstation über 750 m Trifft nicht zu! 
b) bei Schleppaufzügen oder 1000 m bei den übrigen Seilbahnen 

(Schräge Länge ca. 960 m) 
beträgt, oder 

die Hälfte der in Buchstaben a oder b genannten Größen- und 
Leistungswerte erreicht ist und das Vorhaben in einem gemäß der 
Richtlinie 92/43/EYl/G oder der Richtlinie 79/409/EWG Trifft zu! 
ausgewiesenen Schutzgebiet, in einem Nationalpark im Sinne von 

(Teile der Anlage befinden sich im c) § 4+15 SächsNatSchG, einem Naturschutzgebiet im Sinne von § 104 
SächsNatSchG, einem Flächennaturdenkmal nach § ~ 18 Naturschutzgebiet „Fichtelberg". 

SächsNatSchG der einem Biotop im Sinne von § 201 Abs. 1 SG-Nr. C98) 

SächsNatSchG realisiert werden soll oder ein solches berührt der 
durchschneidet: 

5. Skipisten und zugehörige Einrichtungen Bei der Ermittlung der 
Flächen sind einzelne Flächen zusammenzurechnen, wenn Anfangs- und 
Endpunkt des erschlossenen Geländes durch die selben Aufstiegshilfe 
verbunden sind, 

a) auf einer Fläche von mehr als 5 ha Trifft nicht zu 

auf einer Fläche von mehr als 2 ha in einem Schutzgebiet im Sinne Trifft nicht zu. 

der Richtlinie 92/43/EWG oder der Richtlinie 79/409/EWG, in einem Neu auszuweisende Piste mit rund 

b) 
Nationalpark im Sinne von §4+1 5SächsNatSchG, einem 1,25 ha befindet sich zwar in 
Naturschutzgebiet im Sinne von §1 &4 SächsNatSchG, einem einem § 201 Biotop und einem 
Flächennaturdenkmal nach ~ 18 SächsNatSchG oder einem Biotop Naturschutzgebiet überschreitet 
im Sinne von § 201 Abs. 1 SächsNatSchG Flächengröße aber nicht! 

Aufgrund der Beförderungsleistung und der Inanspruchnahme von Flächen innerhalb eines 

Naturschutzgebietes besteht das Erfordernis die geplante Umsetzung der Seilbahn auf ihre 

Umweltverträglichkeit zu prüfen. 

10 Landesseilbahngesetz vom 12. März 1998 (SächsGVBI. S. 97, 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 

Februar 2016 (SächsGVBI. S. 78) geändert worden ist 
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2.1 GESETZLICHER HINTERGRUND UND ALLGEMEINER VERFAHRENSVERLAUF 

Grundlage für die UVP in der Europäischen Union ist die Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeit bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG), die 

kontinuierlich erweitert, konkretisiert und in nationales Recht übertragen wurde. 

Ziel war und ist es Umweltaspekte bereits in frühzeitigen Planungsständen zu 

berücksichtigten und den Zielen der EU zum Schutz von Umwelt und Lebensqual ität gerecht 

zu werden. 

In Deutschland wird das UVP-Recht durch das UVPG in der jeweils gültigen Fassung 

geregelt. Darüber hinaus gilt in Sachsen das sächsische UVP-Gesetzt, welches das UVPG 

auf Bundeslandebene weiter konkretisiert. 

Durch die Festlegungen des SächsUVPGs und vor allem des § 3 SächsUVPG (Anlage 1) ist 

wie oben beschrieben, das hier zu bewertende Vorhabe UVP-pflichtig. 

Im allgemeinen Verfahren sind nach Feststellung der UVP-Pflicht folgende Arbeitsschritte zu 

beachten: 

1 Vorhabensträger 

Bekanntgabe 
Planungsabsicht 

1 Zulassungsbehörde 

Feststellung der UVP
Pflicht und zugänglich 

machen I Bekanntgabe 
des Ergebnisses §§ 3-

1 andere 
Behörde 

1 Umweltverbände Offentlichkeit/ 
Sachverständi e 

1 

1 

1 

Mitwirken Vorhabens
an aben 3 a UVPG 

3 f UVPG 

Mitwirken §5 UVPG -- Antragskonferenz 
&SUVPG 

Unterrichtung 
Voraussichtlich 

1 
beizubringender 

Unterlaaen & 5 UVPG 
UVS & 6 UVPG 1 

Antrag aus 
Zulassuna 1 1 

Behördenbeteiligung 
&& 7+8+9+b UVPG 

Öffentliche Auslegung 
und Erörterungstermin 
§§ 9-9b UVPG + § 73 

VwVfG 

zusammenfassende 
Darstellung der 

Umweltauswirkungen § 
11 UVPG 

Bewertung der 
Umweltauswirkungen § 

12 UVPG 

Berücksichtigung der 
Bewertung bei der 

Entscheidung § 12 
UVPG 

Unterrichtung der 
Betroffenen und der 

Einwender § 9 UVPG 

--Mitwirken § 5 -- Mitwirken§ 5 
UVPG UVPG 

1 1 

Stellunonahme 1 1 Stellunonahme 

. 
~ 

Abbildung 5 Allgemeiner Verfahrensablauf einer UVP [Quelle: Köppel et.al., 2004] 
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STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Nach Abstimmung mit der zuständigen Behörde kann der Scoping-Termin (Antragskonferenz 

entsprechend §5 UVPG) entfallen . Der Untersuchungsumfang wurde bereits vorab mit der 

unteren Naturschutzbehörde (LRA Erzgebirgskries) in groben Zügen abgestimmt und wird im 

Rahmen des Vorhabens als ausreichend betrachtet. Eine genaue Auflistung zum 

Untersuchungsumfang im Zusammenhang mit den einzelnen Schutzgütern ist unter Punkt 

3.-78 nachzulesen. 

Im jetzigen Verfahrensschritt ist entsprechend der Übersicht die Umweltverträglichkeitsstudie 

(UVS) zu erarbeiten. Neben der Studie besteht die gesetzliche Notwendigkeit einen 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) zu erstellen, da laut § 6 Abs. 3 Nr. 2 UVPG 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation der erheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen innerhalb der UVS zu berücksichtigen und zu beschreiben 

sind. 

Der LBP wurde daher in die UVS integriert. Wesentlich dabei ist die Gegenüberstellung und 

Bewertung der Eingriffe und des Ersatzes bzw. Ausgleiches. Die Bewertung basiert in der 

Regel auf der „Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im 

Freistaat Sachsen", erarbeitet vom Institut für Landschafts- und Umweltplanung der TU 

Berlin im Auftrag des Sächsischen Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), 

Dresden. Mit Hilfe von verbal-argumentativen Methoden sollen u. a. die qualitativ fassbaren 

wertgebundenen Aspekte im Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes berücksichtigt werden. 

Zusätzlich zum LBP wurden im Rahmen der Entwurfsaufstellung eine FFH-\lefpPrüfung mit 

integrierter SPA-Vorprüfung sowie ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. Die 

Ergebnisse der UVS sind dabei in die jeweiligen Fachbeiträge eingeflossen. Darüber hinaus 

haben die in den Fachbeiträgen entwickelten Maßnahmen zur Minderung und Kompensation 

in der UVS und im Rahmen der Bilanzierung Berücksichtigung gefunden. 
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2.2 ANFORDERUNGEN UND METHODISCHES VORGEHEN 

Anforderungen der UVS 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Die Anforderungen an den Inhalt der UVS I UVU ergeben sich aus § 6 Abs. 3 und 4 UVPG 

und sind nachfolgend kurz aufgelistet. 11 

Vorhabensbeschreibung (das Vorhaben wird in Art und Umfang mit den 

entsprechenden Merkmalen beschrieben, eine genaue Auflistung hierzu befindet sich 

unter Punkt 5) 

Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des 

Vorhabens 

o Vorhaben bezogene Auswahl der Schutzgüter 

o Schutzgutbezogene Ermittlung und Beschreibung der Ist-Zustände 

o Bewertung der Ist-Zustände 

Beschreibung der zu erwartenden, erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 

des Vorhabens 

o Ermittlung und Beschreibung der Auswirkungen 

o Bewertung der Auswirkungen 

o Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen 

Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung, zum Ausgleich oder Ersatz 

(Entspricht dem in die Unterlage integrierten LBP mit der Bilanzierung. Wichtig ist, 

dass durch das Integrieren des LBPs nicht nur Hinweise gegeben werden, sondern 

eine konkrete Festlegung dieser Maßnahmen erfolgt. ) 

Ziel der Unterlage ist es den Ist-Zustand der Schutzgüter innerhalb des Untersuchungsraums 

zu analysieren und zu bewerten, um dann in einem zweiten Schritt die zu erwartenden, 

erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen, die durch das Vorhaben auf die Schutzgüter 

entstehen, festzustellen. 

Die Erarbeitung der UVS erfolgt nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben. Als 

Hilfestellung wurde hierzu der Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an 

Bundeswasserstraßen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung von 

2007 verwendet, sowie durch das Landesministerium bereitgestellte Unterlagen. Diese 

werden im jeweiligen Verwendungsbereich noch einmal beschrieben. 

Der Leitfaden wird mit herangezogen, da hier verschiedenste Bewertungsverfahren zur 

Analyse der Schutzgüter beschrieben werden, die auch innerhalb dieses Verfahrens zur 

11 UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. 1 S. 

94), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. 1 S. 2749) geändert worden ist 
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Anwendung gebracht werden können. Wichtig ist die schutzgutbezogene Analyse. Jedes 

Schutzgut wird dabei einzeln abgehandelt, also im Ist-Zustand und im Prognose-Zustand 

beschrieben und bewertet. Die allg. Vorgehensweise hierzu wird auf den Folgeseiten noch 

einmal kurz erläutert (siehe: „Das Bewertungsverfahren in der Übersicht") 

Vor allem zur Analyse und Bewertung der folgenden Schutzgüter ist es sinnvoll , die im 

Leitfaden beschriebenen Bewertungsverfahren zu nutzen: 

• Schutzgut Mensch (Erholungsfunktion, menschliche Gesundheit; Wohn- und 

Arbeitsfunktion) 

• Schutzgut Tiere, Pflanzen & biologische Vielfalt 

• Schutzgut Landschaft 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bei den übrigen Schutzgütern wie Boden, Wasser (Grund-/Oberflächenwasser) sowie 

Klima/Luft ist von einer Anwendung der im Leitfaden beschriebenen Bewertungsverfahren 

abzusehen, da hier von einer Untersuchungstiefe ausgegangen wird, die im Rahmen des zu 

bewertenden Verfahrens nicht erforderlich und nicht zielführend ist. Die Bewertung erfolgt 

deshalb zum großen Teil verbal-argumentativ. Es erfolgt aber ebenfalls eine reguläre 

Bewertung des Ist-Zustandes genauso wie die erforderliche Prognose der erheblich 

nachteiligen Umweltauswirkungen. 

Das Bewertungsverfahren in der Übersicht 

Ein wesentliches Element des angewandten Bewertungsansatzes sowohl für den Ist- als 

auch für den Prognose-Zustand ist die Klassifizierung von Schutzgutzuständen mittels einer 

fünfstufigen ordinalen Skala. Sie dient der Vereinheitlichung des Bewertungsvorgangs und 

vereinfacht die Darstellung der Ergebnisse. 

Die Wertstufen werden entsprechend dem Leitfaden wie folgt definiert: 

Wertstufe 1: sehr geringe Wertigkeit 

Wertstufe 2: geringe Wertigkeit 

Wertstufe 3: mittlere Wertigkeit 

Wertstufe 4: hohe Wertigkeit 

Wertstufe 5: sehr hohe Wertigkeit12 

Die Wertstufe 5 wird häufig als Referenzzustand angesehen, also der Zustand bei dem von 

keiner bzw. höchstens einer geringfügigen Belastung durch den Menschen ausgegangen 

wird. Die übrigen Wertstufen sind demnach geprägt von einer stärker werdenden Belastung. 

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit den Referenzzustand oder auch das Referenzsystem in 

abgewandelter Form (gebietsbezogener Referenzzustand) darzustellen. 

Zur Anwendung kommt diese Möglichkeit beispielsweise, wenn durch anthropogene 

Einflüsse/Nutzungen bereits dauerhafte Veränderungen im Gebiet eingetreten sind. 

12 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an 

Bundeswasserstraßen; 2007 
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Nach der Ermittlung und Bewertung des Ist-Zustandes erfolgt die Ermittlung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen. 

Für jedes Schutzgut werden dabei die prognostizierten Auswirkungen (bau-, anlage- oder 

betriebsbedingt) einzeln bewertet. 

In einem ersten Schritt wird dabei der Prognosezustand (grob: Zustand der Schutzgüter nach 

Umsetzung der Maßnahmen) bewertet, um den Veränderungsgrad zu bestimmen. 

Dazu dient eine Matrix in der die Bewertung des Ist-Zustands und des Prognose-Zustands 

abgebildet werden. Im Leitfaden wird dabei von der Grundannahme ausgegangen, dass eine 

Auswirkung auf höher bewertete Schutzgutzustände auch zu einem höheren 

Veränderungsgrad führt.13 

Tabelle 4 Matrix zur Ermittlung des Veränderungsgrades [Quelle: BMVBS, 2007) 

Ist-Zustand 

1 2 3 4 5 

1 1 0 - 1 -2 - 3 - 4 
C1) "'C 

"' c 2 1 0 - 1 - 2 - 4 0 J9 c 
C> "' 3 2 1 0 - 1 - 3 0 ::::J .... N 
D. 4 3 3 2 0 -2 

5 4 4 4 2 0 

Entsprechend der fünfstufigen Bewertung von Ist- und Prognose-Zustand und der 

Möglichkeit einer positiven bzw. negativen Veränderung, ergeben sich für den 

Veränderungsgrad neun Rangstufen, die nachfolgend dargestellt sind. 

Tabelle 5 Definition des Veränderungsgrades 

- 4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4 

Extrem Stark bis Mäßig Sehr Keine Sehr Mäßig Stark bis Extrem 

negativ übermäßig negativ gering Veränderung gering positiv übermäßig positiv 

negativ bis bis positiv 

gering gering 

negativ positiv 

In einem zweiten Schritt wird nun der Erheblichkeitsgrad abgeschätzt, dazu wird der 

Veränderungsgrad mit der Dauer und räumlichen Ausdehnung der Auswirkung verknüpft. 

Zu beachten sind dabei folgende Kriterien: 

Tabelle 6 Kriterien zur Ermittlung des Erheblichkeitsgrades [Quelle: BMVBS, 2007) 

Veränderungsgrad Dauer der Auswirkung 
Räumliche Ausdehnung der 

Auswirkung 

Extrem 
Andauernd (nicht absehbarer 

Sehr großflächig (überregional ) 
Zeitraum) 

Stark bis übermäßig Langzeitig (mehrere Jahre) Großräumig (regional) 

13 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an 

Bundeswasserstraßen; 2007 
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Räumliche Ausdehnung der 
Auswirkung 

Kleinräumig (z. B. 
Untersuchungsgebiet oder Teile 

davon) 

Punktuell (z. B. direkter 
Eingriffsbereich) 

-

Dauer der Auswirkung: beschreibt den Zeitraum, auf den sich die Wertigkeitsänderung 

bezieht, d. h. gibt Hinweise darauf, wie lange es dauert, bis sich die Wertigkeit des Ist

Zustandes wieder eingestellt hat. 

Räumliche Ausdehnung: beschreibt die Fläche, auf die sich die Wertigkeitsänderung 

bezieht. 14 

Die abschließende Darstellung der Wirkanalyse also die oben erwähnte Verknüpfung des 

Veränderungsgrades, der Dauer, der räumlichen Ausdehnung und der sich daraus 

ergebenden Erheblichkeit erfolgt in Form einer Tabelle und wird für jedes Schutzgut einzeln 

aufgestellt. Die nachstehende Tabelle 7 zeigt kurz die allgemeine Gliederung. 

Tabelle 7 Darstellung der Wirkanalyse und Bewertung der Erheblichkeit [Quelle: BMVBS, 2007] 

Schutzgut 
-

Bewertung 

Wirkungszusammenhang Auswirkung der 

Auswirkung 

Grad der Dauer der Räumliche Grad der 
Ursache Wirkung 

Erheblichkeit Veränderung Veränderung Ausdehnung 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass zahlreiche als unerheblich eingestufte 

Auswirkungen sich möglicherweise zu erheblichen Auswirkungen kumulieren können. 

Laut UVPG § 2 Abs. 1 Satz 2 sind die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

ebenfalls zu betrachten. Die Betrachtung der Summationswirkungen erfolgt unter Punkt 9. 

14 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Leitfaden zur Umweltverträgl ichkeitsprüfung an 

Bundeswasserstraßen; 2007 
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2.3 VORLIEGENDE PLANUNGSUNTERLAGEN 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 6 Natur, Landschaft und Boden: Erteilung einer 

umfassenden schriftlichen Auskunft nach § 4 Abs. 2 Satz1 SächsUIG (Aktenplan-Nr. 

364.20) vom 23.06.2016: 

• 

• MultiBaseCS- Datenauszug 

• Biotopdatenblätter zu kartierten Offenland- und Waldbiotopen im 

Untersuchungsgebiet 

• Biotopdatenblätter 

Untersuchungsgebiet 

zu erfassten Lebensraumtypen im 

• Daten zu Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung (Geometrie 

und Gebietsmonographie) im Untersuchungsgebiet 

http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/30735.htm; 

01.09.2016: SBK2 (UTM) (SBK2: landesweite von 

Biotopobjekte )15 

Datendownload vom 

1996 bis 2002 kartierte 

• https://www.smul.sachsen.de/sbs/6539.htm; Datendownload vom 08.08.2016: 

• Wald nach SächsWaldG (WMS 1 .. 3.0) 

• Naturwaldzellen nach §29 SächsWaldG (WMS 1.3.0) 

• Reitwege in Sachsen 2006-2008 (WMS 1.3.0) 

• Waldbiotope in Sachsen mit Biotopblatt (WMS 1.3.0) 

• Waldfunktionen in Sachsen (WMS 1.3.0) 

• Waldmehrungsplanung in Sachsen (WMS 1.3.0) 

• http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/37624.htm; 

08.08.2016: 

Datendownload 

• Vorkommen und Zustand der FFH-Lebensraumtypen, Stand 07/2015 

vom 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 3 Umwelt, Ländliche Entwicklung und Forst; Referat 

Umwelt: SPA Fichtelberggebiet 25/50_GrundschutzVO (pdf-Format), 

Abschlussbericht_Fichtelbergwiesen_051026_Endabgabe (MaP SCI 71 E ,,Fichtelberg

wiesen" Abschlussbericht von 11.2005, pdf-Format); 20.03.2013 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 3 Umwelt, Bau - und Ordnungsverwaltung - Umwelt und 

Forst; SG Siedlungswasserwirtschaft: Grenzen der Trinkwasserschutzgebiete TS 

Cranzahl und QG Fichtelberg Oberwiesenthal; Entwurf mit Stand vom Juni 2016; Mail 

vom 30.06.2016 

• Landesamt für Archäologie; Referat 31 Inventarisation / Dokumentation: Geodaten 

archäologischer Denkmale für den Raum Oberwiesenthal; Stand vom 07.04.2016 

15 SKB3: im Bereich ausgewählter topographischer Karten von 2006 bis 2008 erfasste Biotopobjekte (entsprechende Übersicht 

Kartierung SBK3 steht ebenfalls als Download zur Verfügung); Nach Prüfungen sind für das MTB 5543 keine Biotope in diesem 

Zeitraum aufgenommen wurden 
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• 1. Teilfortschreibung Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschafts

rahmenplan, vom 24. Nov. 2003, zuletzt geändert durch Bescheid vom 27. Sep. 2004, 

eingesehen unter http://www.pv-rc.de 

• 2. Teilfortschreibung Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschafts

rahmenplan, vom 03. Nov. 2004, zuletzt geändert durch Bescheid vom 10. Jun. 2005, 

eingesehen unter http://www.pv-rc.de 

• Fortschreibung Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmen

plan, vom 04. Jun. 2008, veröffentlicht am 31 . Jul. 2008, eingesehen unterhttp://www.pv

rc.de 

• Planungsverband Region Chemnitz (2013): Gebiete mit besonderer avifaunistischer 

Bedeutung in der Region Chemnitz, 5543-02 „Fichtelberggebiet und Umgebung" 

• Planungsverband Region Chemnitz (Herg.) (2013): Gebiete mit besonderer Bedeutung 

für Fledermäuse in der Region Chemnitz. Fachliche Grundlagen für 

Landschaftsrahmenplanung, Regionalplanung und Naturschutz 

• lbb Ingenieurbüro Bau GmbH Chemnitz Büro für Städtebau GmbH Chemnitz 

Gemeinsamer Flächennutzungsplan Gemeinde Sehmatal, Verwaltungsgemeinschaft 

Bärenstein/Königswalde, Stadt Kurort Oberwiesenthal September 2008 

• N1 Ingenieurgesellschaft mbH: Ersatzneubau 6er Sesselbahn Himmelsleiter in Kurort 

Oberwiesenthal Feststellungsentwurf: Fachbeitrag zur FFH und SPA 

Erheblichkeitsabschätzung, 01.12.2014 

• N1 Ingenieurgesellschaft mbH: Ersatzneubau 6er Sesselbahn Himmelsleiter in Kurort 

Oberwiesenthal - Feststellungsentwurf: spezielle artenschutzrechtlich Fachbeitrag, 

01.12.2014 

• Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie; SCI 71 E „Fichtelbergwiesen" 

Managementplan - Abschlussbericht; beauftragt durch das Regierungspräsidium 

Chemnitz; November 2005 

• Stellungnahme LRA Erzgebirgskreis Abteilung 

Ordnungsverwaltung, Referat Umwelt und Forst, SG 

04.03.2015 (Aktenplan-Nr. 690.41) 

3 Umwelt, Bau- und 

Siedlungswasserwirtschaft vom 

• IB Eckert: Ergebnisbericht zur Baugrunduntersuchung, 23.08.2016 

• Klausnitzer; 2017: Flächendeckende Biotopkartierung 2017 am Kleinen Fichtelberg 

• Ingenieurbüro für Lärmschutz Förster & Wolgast, 2017: Schallimmissionsprognose zur 

neu geplanten Beschneiungsanlage mit 8er Sesselbahn am Haupthang des 

Fichtelberges im Kurort Oberwiesenthal 

2.4 RECHTSVORSCHRIFTEN, NORMEN, VORSCHRIFTEN UND LITERATURANGABEN 

Die Rechtsgrundlagen basieren auf den derzeit geltenden Gesetzen und Vorschriften des 
Freistaates Sachsen. Die Landesgesetzgebung wurde in den Planungen beachtet und 
umgesetzt. 
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• Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächsGVBI. S. 200), zuletzt 

geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 02. April 2014 (SächsGVBI. S. 238, 322) 

• BArtSchV - Bundesartenschutzverordnung (Verordnung zum Schutz wildlebender Tier

und Pflanzenarten) vom 16.02.2005 (BGBI. 1 S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21 .01 .2013 (BGBI. 1 S. 95) 

• BBodSchG "Bundes-Bodenschutzgesetz" vom 17. März 1998 (BGBI. 1 S. 502), zuletzt 

geändert durch Art. 5 Abs. 30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 

• EU - Europäische Union, 1992: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21 . Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie) 

• EU - Europäische Union, 2007: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02. April 1979 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, zuletzt geändert durch die Richtlinie 

2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (Vogelschutzrichtlinie) 

• EU - Europäische Union, 2009: Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

(kodifizierte Fassung) (Vogelschutzrichtlinie) 

• SächsWG - Sächsisches Waldgesetz: vom 10. April 1992, rechtsbereinigt mit Stand vom 

01. Mai 2014 

• UVPG - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI. 1 S. 94), das zuletzt durch Artikel 10 des 

Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBI. 1 S. 2749) geändert worden ist 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 09.07.2007, rechtsbereinigt mit Stand vom 

08.08.2013 

• Wasserhaushaltsgesetz Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) vom 

31.07.2009 (BGBI. 1 S. 2585) in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBI. 1 S. 3154) 

• Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013, rechtsbereinigt mit Stand vom 

1. Mai 2014 

• BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz Gesetz über Naturschutz und Landschafts-pflege 

vom 29.07.2009 (BGBI. 1 Nr. 51 vom 06.08.2009 S. 2542), in Kraft getreten am 

01 .03.2010, zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.08.2015 (BGBI. 1 S. 1474) 

m.W.v. 08.09.2015 

• SächsNatSchG - Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBI. S. 451 ), 

das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349) 

geändert worden ist 

• RL 2000/60/EG: Wasserrahmenrichtlinie Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik vom 23.10.2000 (ABI. EG vom 22.12.2000 
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Nr. L 327 S. 1) zuletzt geändert durch Art. 32 ÄndRL 2009/31 /EG vom 23. 04. 2009 (ABI. 

Nr. L 140 S. 114) 

• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Landesentwicklung über die Anforderungen an die Planvorlagen für wasserwirtschaftli che 

Vorhaben (VwV Planvorlagen) vom 01.11.1995 (SächsABI. 1312) 

• Köppel, Peters, Wende; Eingriffsregelung - Umweltverträglichkeit - FFH-Verträglichkeit; 

2004, Verlag Eugen Ulmer Stuttgart 

• Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; Leitfaden zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen; 2007 

• BFN - Bundesamt für Naturschutz, (Hg.), 2003: Methodische Anforderungen an 

Wirkungsprognosen in der Eingriffsregelung. Angewandte Landschaftsökologie, Heft 51 . 

Bonn-Bad Godesberg 

• BFN - Bundesamt für Naturschutz, (Hg.), 2004: Ermittlung von erheblichen 

Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Endbericht, 

F + E-Vorhaben FKZ 801 82 130, Bonn-Bad Godesberg 

• BFN - BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, (HG.), 2007: Verzeichnis der in Deutschland 

vorkommenden Lebensraumtypen des europäischen Schutzgebietssystems NATURA 

2000 (http://www.bfn.de/0316_typ_lebensraum.html) 

• BMVBW - Bundesministerium für Verkehr Bau- und Wohnungswesen, 2004: Gutachten 

zum Leitfaden für Bundesfernstraßen zum Ablauf der Verträglichkeits- und 

Ausnahmeprüfung, Stand 20.08.2004 

• Bundesministerium für Verkehr Bau- und Wohnungswesen, 1999: Hinweise zur 

Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim 

Bundesfemstraßenbau (HNL-S 99), Verkehrsblatt-Verlag , Dortmund 

• „Naturräume und Naturraumpotenziale des Freistaates Sachsen im Maßstab 1 :50.000 

als Grundlage für die Landesentwicklungs- und Regionalplanung", Endbericht zum FuE

Vorhaben der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Arbeitsstelle Naturhaushalt 

und Gebietscharakter Dresden, 2001 

• Mannsfeld, K. & H. Richter (Hg.), 1995: Naturräume in Sachsen, - Forschungen zur 

deutschen Landeskunde 238, Trier 

• Ssymank, A., et. al., 1998: (Hg. BfN - Bundesamt für Naturschutz) Das europäische 
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3 CHARAKTERISIERUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMS (UR) 

3.1 ADMINISTRATIVE EINORDNUNG DES UR 

Der Untersuchungsraum erstreckt vom westlichen Rand des Kurortes Oberwiesenthal bis 

zum Kleinen Fichtelberg. 

Der Ort Oberwiesenthal liegt am Fuß des Fichteberges an der deutsch-tschechischen 

Grenze und gehört zum sächsischen Landkreis Erzgebirge und zählt zum Regierungsbezirk 

Chemnitz. 

3.2 Z IELE DER RAUMORDNUNG I L ANDESPLANUNG 

Regionalplan Chemnitz I Erzgebirge 

Zur Übersicht über das Gebiet werden die wesentlichen Inhalte des Regionalplans im 

Folgenden zusammengefasst in Kartenform für das Gebiet Oberwiesenthal dargestellt. 

Besondere projektrelevante Inhalte werden gesondert dargestell t. 

1. Raumstruktur: 16 

Abbildung 6 Raumstruktur 

Karlovy Vary, Pizen 
(Karlsbad, Pilsen) 

-
-

Ländlicher Raum 

Regionale Achse im Zuge der 
überregionalen Verbindungsachsen 
des LEP mit Verbindungs- und 
Entwicklungsfunktion 
regionale Achsen außerhalb der der 
überregionalen Verbindungsachsen 
des LEP mit Verbindungs- und 
Entwicklungsfunktion 

Gemeinde mit besonderer Gemeindefunktion: 
F Fremdenverkehr 

K grenzübergreifende Kooperation 

W Wintersport 

16 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 1 - Raumstruktur, 2008 
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Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft (Arten- und Biotopschutz) 

Vorbehaltgebiete für Natur und 
Landschaft (Arten- und Biotopschutz) 
Vorbehaltgebiete für Natur und 
Landschaft (Landschaftsbild und 
Landschaftserleben) 
Vorranggebiete für Wald 

Wasserschutzgebiet gern. §48 sächs. 
WG (TWSZ III bzw.II , wenn III nicht 
vorhanden) 

Bundesstraße 

Grenzübergang 
bedeutsam 

überregional 

Grenzübergang regional bedeutsam 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft sind im Rahmen des Projektes von 

besonderer Relevanz. Daher erfolgt an dieser Stelle eine gesonderte Darstellung dieser 

Gebiete. Ebenfalls dargestellt, sind die bereits vorhandenen Anlagen im Projektgebiet, die 

zum Großteil rückgebaut werden, sowie der Neubau der 8-er Sesselbahn einschließlich 

Waldumwandlung. 

Die Gebietsgrenzen wurden unter https://www.pv-rc.de/cms/regionalplan_ce_f_shape.php 

abgerufen . 

.. \ 
\ ,, 

\ 
\4\~,~~~~-4"'~T~ra~s~se~n~r~üc~k-b~a~u·ß~ 

............ ,~ ~ 
Abbildung 8 Vorbehaltgebiete für Natur und 
Landschaft (Landschaftsbild und Landschaftserleben) 

Abbildung 9 Vorrang- und Vorbehaltgebiete für Natur 
und Landschaft (Arten- und Biotopschutz) 

17 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 2 - Raumnutzung; 2008 
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3. Tourismus und Erholung:18 

Ceske Hamry 

(Böhm. Hammer) 

Loucna 

(Böhm. Wiesenthal) 

Abbildung 10 Tourismus und Erholung 

0 
Bestandgebiet 

ü berregionaler Tourismus und 
Erholungsschwerpunkt, Erholungsort, 
Kurort 

Hauptrunklionen 

~ Städtelourismus ~ Kuren 

~ Urlaubsverkehr ~ Wintersporl 

~ Ausnugsverkehr 

SachsenNetz Rad - Radfernwege und 
Regionale Hauptradrouten 
Europäische und nationale 
Fernwanderwege, Gebietswanderwege 
Fernreitrouten 

@ Geeignete Grenzübertrittsstelle (Bestand) 

.._ Camping und Caravanplätze 

Regionale Schwerpunkte der 
Fließgewässersanierung 
Regionale Schwerpunkte der 
Waldsanierung -7 Immissionsschadzone 
2006 - Revitalisierungszone 

Abbildung 11 Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft 

5.1 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Naturhaushalt: 20 

• • 
• • 

Gebiete mit besonderen Anforderungen an 
den Grundwasserschutz - Gebiete mit 
hoher geologisch bedingter Grund
wasserführung 

!tt Gebiete mit besonderen Anforderungen an 
den Hochwasserschutz - Gebiete zur 
Erhaltung und Verbesserung des 
Hochwasserrückhalteverm ögens „ Gebiete mit besonderer potentieller 
Erosionsgefährdung (Offen land) 
potentielle Wassererosionsgefährdung 
mittlerer 1 ntensität 

Gebiete mit besonderer potentieller 
Erosionsgefährdung (Offen land) 

„ 
potentielle Wassererosionsgefährdung 
hoher bis sehr hoher Intensität 

Sonstige Waldgebiet 

Abbildung 12 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Naturhaushalt 

18 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 3 - Tourismus und Erholung; 2008 
19 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 4 - Sanierungsbedürftige Bereiche der 

Landschaft; 2008 
20 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 5.1 - Bereiche der Landschaft mit 

besonderen Nutzungsanforderungen - Naturhaushalt; 2008 
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5.2 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen -

Kulturlandschaft:21 

Regional bedeutsame landschaftsprägende 
Erhebungen 
- Kuppen/Einzelberg/Kuppengebiet 

Fichtelberggebiet (78) 

- Hochflächen I Hochplateau 

Rücken I Riede! I Höhenzüge 

• 
16 
60 
49 

0 

Regional bedeutsames freiraumrelevantes 
Kulturdenkmal 
Fichtelberghaus und Wetterwarte 

Sachsenbaude 
Oberwiesenthal 
Regionalbedeutsame Aussichtspunkte -
Bedeutungsstufe sehr hoch (Fichtelberg) 

Abbildung 13 Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Kulturlandschaft 

6 Grenznahe Gebiete:22 

Grenznahes Gebiet 

Gemeinden mit besonderen Belastungen 

Abbi ldung 14 Grenznahe Gebiete 

7 Siedlungsstruktur: 23 

0 Versorgungskern und Siedlungskern 

nicht zentralörtlichen Gemeinden 

F Fremdenverkehr 

w Wintersport 

K Gebietsübergreifende Kooperation 

Abbildung 15 Siedlungsstruktur 

21 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 5.2 - Bereiche der Landschaft mit 

besonderen Nutzungsanforderungen - Kultu rlandschaft; 2008 
22 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 6 - Grenznahe Gebiete; 2008 

23 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 7 - Siedlungsstruktur; 2008 

in 
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8 Forstliche Erntebestände, Versuchsflächen, Naturwaldzellen, Generhaltungsobjekte:24 

Wald 

o Forstliche Erntebestände (E), 
Versuchsflächen (V), Naturwaldzellen (N). 
Generhaltungsobjekte (G) 

57 V (Forstbeziert: NE) Oberwiesenthal 

Abbildung 16 Forstliche Erntebestände, Versuchsflächen, Naturwaldzellen, Generhaltungsobjekte 

9 Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen: 25 

OBERWIE- D 

SENT~AL 1 
• -„ 

Abbildung 17 Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen 

„ 
D 

Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung:26 

Hohlraumverdachtsflächen 

Hohlraumgebiet 
SächsHohlrVO 
Wismut - Altbergbau 

entsprechend 

11111111111111 Waldlebensraum 

Europäische Vogelschutzgebiete 

Abbildung 18 Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung 

24 Reg ionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integr iertem Landschaftsrahmenplan, Karte 9 - Forstliche Ern tebestände, 

Versuchsflächen, Naturwaldzellen, Generhaltungsobjekte; 2008 
25 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 10 - Gebiete mit unterird ischen 

Hoh lräumen; 2008 
26 Reg ionalplan Chemnitz Erzgebirge mi t integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 15 - Gebiete mit besonderer 

avifaunistischer Bedeutung; 2008 

§2 
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Großflächig unzerschnittene störungsarme Räume:27 
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Großflächig unzerschnittene störungsarme 
Räume 

. . „ ~ 100 km2 

~ 
Abbildung 19 Großflächig unzerschnittene störungsarme Räume 

Aus den Darstellungen geht hervor, dass im Gebiet vor allem forstwirtschaftliche, 

naturschutzfachliche und touristische Belange eine hohe Relevanz besitzen. Die sonst eher 

ländliche Region wird darüber hinaus vom Siedlungskern Oberwiesenthal geprägt. 

In Anbetracht des hohen Stellenwertes von Tourismus und Erholung kann davon 

ausgegangen werden, dass die Planung den raumordnerischen Vorgaben nicht entgegen

steht. 

Im Rahmen der 2. Teilfortschreibung des Regionalplans wurde die Region Chemnitz / 

Erzgebirge auf ihre Eignung als Standort für Erneuerbare Energien (speziell Windenergie) 

untersucht. Für den Untersuchungsbereich wurden keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete 

im Rahmen der Thematik festgelegt. 

Fachplanerische Inhalte der Landschaftsrahmenplanung: 

1. Naturräumliche Gliederung: 28 

Naturraum 
Oberes Mittelerzgebirge 

Höhenstufen• - unter 200m 

200 bis unler 300m - 300 bis unter 400m - 400 bis unter SOOm - 500 bis unler 600m - 600 bis unter 700m - 700 bis unter 800m - 800 bis unter 900m - 900 bis unter 1 000 m - 1 000 bis unter 1 100 m - 1 100 bis unter 1 200 m - über 1 200 m 

Abbildung 20 Naturräumlich Gliederung 

27 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschafts rahmenplan, Karte 16 - Großfläch ig unzerschnittene 

störungsarme Räume; 2008 
26 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte A - Naturräumliche Gliederung; 2008 
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2. Europäisches ökologisches Netz Natura 2000 und Gebiete mit gesamtstaatlich 

repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz: 29 

Abbildung 21 Natura 2000 

3. Regionale Verbundkulisse: 30 

Abbildung 22 Regionale Verbundkulisse 

4. Landschaftsbildeinheiten: 31 

Abbildung 23 Landschaftsbildeinheiten 

-
c::::::::::J 

9 

Gebiete nach Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie 
Gebiete nach EG-Vogelschutzrichtlinie 
(SPA) 
Gebiete 
repräsentativer 
Naturschutz 

mit gesamtstaatlich 
Bedeutung für den 

Bergwiesen und subalpine Vegetation bei 
Oberwiesenthal 

Verbundtypen der regionalen Verbundkulisse Täler/ Talzooen / Geläle 

„ 

• 

• 

Waldgebielo I mit besonderer Bedeulung • SUllgawässer 
(Teiche, ResUochgewässer. S' ·een ... ) 

Wald·Fcld·Wcdlsel 1 ResiWälder Mooro 

Hocken 1 Slclnnlcken /sonstige Flurgehölze Grunland (WleSen I Wek!en) 

Altbergbsuhalden I Bingen Mililärbrachen 1 Übungsplatze 

Abbaugebiete Dört'er (dörll'che Siedlungsllächen) 

- Waldlandschaft 

Wald-Feld-Wechsellandschaft/ 
Offenlandschaft strukturreich 
Stadtlandschaft 

D Tallandschaft 

29 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 8 - Europäisches ökologisches Netz 

Natura 2000 und Gebiete mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den Naturschutz; 2008 
30 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte C - Regionale Verbundkulisse: 2008 
31 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan. Karte D - Landschaftsbildeinheiten; 2008 
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5. Regionale Schutzgebietskonzeption: 32 

Abbildung 24 Regionale Schutzgebietskonzeption 

-54 

-42 
43 
44 

D 

Festgesetztes Landschaftsschutzgebiet 
Fichtelberggebiet 
Planungsgebiet - LSG 
Festgesetztes Naturschutzgebiet 
Zechengrund 
Fichtelberg-Südhang 
Pöhlbachaue 
Naturpark Erzgebirge I Vogtland 

Zusammenfassende Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele der 

Raumordnung I Landesplanung 

Tabelle 8: Zusammenfassende Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Ziele der Raumordnung / 
Landschaftsplanung ((/) ;;; keine Auswirkungen;(-) ;;; negative Auswirkung; ([-]);;; bedingt negative Auswirkung; 
(+);;;positive Auswirkung) 

Ziele der Raumordnung Auswirk- Bemerkungen 
ung 

Raumstruktur 

I 
Raumnutzung: 

Vorranggebiete für Natur und Landschaft (Arten- - Verlust von Waldflächen und damit verbundene 
und Biotopschutz) Habitatstrukturen; bauzeitliche Eingriffe in Bergwiesen 

+ Anlagenrückbau; projektbezogener Erhalt von Waldfläche 
durch Verzicht 

Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft - Verlust von Waldflächen und damit verbundene 
(Arten- und Biotopschutz) Habitatstrukturen; bauzeitliche Eingriffe in Bergwiesen 

+ Anlagenrückbau: projektbezogener Erhalt von Waldfläche 
durch Verzicht 

Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft - Verschiebung des Verhältnisses Offenland - Wald; 
(Landschaftsbild und Landschaftserleben) Änderung des Landschaftsbildes durch Neubau 8-er 

Sesselbahn 

+ Anlagenrückbau; projektbezogener Erhalt von Waldfläche 
durch Verzicht 

Wasserschutzgebiet gern . §48 SächsWG [-] Verlust von Waldflächen -7 Detailprüfung 

Tourism us und Erholung: 

Bestandsgebiet mit überregionalen Tourismus + 
(Kurort) 
Hauptfunktion: Städtetourismus Urlaubsverkehr, + Hier vorrangig im Zusammenhang mit dem Wintersport 
Ausflugsverkehr. Wintersport 
Anbindung an SachsenNetz Rad [-] Bauzeitliche Beeinträchtigung durch 

Flächeninanspruchnahme 

Anbindung an Fernwanderwege [-] Bauzeitliche Beeinträchtigung durch 
Flächeninanspruchnahme 

Fernreitrouten [-] Bauzeitliche Beeinträchtigung durch 
Flächeninanspruchnahme 

Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft 
Regionale Schwerpunkte der Waldsanierung [-] Verlust von Waldflächen 

32 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan. Karte E - Reg ionale Schutzgebietskonzeption; 

2008 
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Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Naturhaushalt 
Gebiete mit besonderen Anforderung an 
Grundwasserschutz 

[-] Verlust von Waldflächen 

Gebiete mit besonderen Anforderung an den [-] Verlust von Waldflächen 
Hochwasserschutz 

Gebiete mit besonderer potentieller [-] Potentielle Erhöhung der Gefahr durch Vergrößerung der 
Erosionsgefährdung (Offenland) mittlerer Flächen und bauzeitlichen Eingriff in Bodenbereiche 
Intensität 

Gebiete mit besonderer potentieller [-] Potentielle Erhöhung der Gefahr durch Vergrößerung der 
Erosionsgefährdung (Offen land) - potentielle Flächen und bauzeitlichen Eingriff in Bodenbereiche 
Wassererosionsgefährdung hoher bis sehr hoher 
Intensität 

Sonstige Waldgebiete [-] Verlust von Waldflächen 

Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen - Kult ur landschaft 

Fichtelberggebiet mit regional bedeutsamen I 
freiraumrelevanten Kulturdenkmal dem 
Fichtelberghaus mit Wetterwarte 

Grenznahe Gebiete 

Grenznahes Gebiete 7 Gemeinden mit I 
besonderen Belastungen 

Siedlungsstru ktur 

Nicht zentralörtliche Gemeinde, geprägt durch + 
Fremdenverkehr, Wintersport und 
gebietsübergreifende Kooperation 

Forstliche Erntebestände, Versuchsflächen, Naturwaldzellen, Generhaltungsobjekte 

Wald: Versuchsfläche Oberwiesenthal - Verlust von Waldflächen 

Gebiete mit unterirdischen Hohlräumen 

Hohlraumgebiete - entsprechend § 2 [-] Gefahrenpotential durch bauzeitlichen Eingriff 
SächsHohlrVO 

Hohlraumverdachts flächen [-] Gefahrenpotential durch bauzeitlichen Eingriff 

Gebiete mit besonderer avifaunistischer Bedeutung 
Waldlebensraum [-] T eilverlust von Habitatstrukturen durch Rodung 

Europäisches Vogelschutzgebiet [-] Teilverlust von Habitatstrukturen durch Rodung; es erfolgt 
aber kein direkter Eingriff in das Gebiet! 
(D etailuntersuchung sind der Umweltplanung zu 
entnehmen) 

Großflächig unzerschnittene störungsarme Räume 
>100 km2 I Nutzung von bereits mit Wintersportanlagen 

ausgestatteten Flächen 

+ Anlagenrückbau; projektbezogener Erhalt von Waldfläche 
durch Verzicht 

[-] Verlust von Waldflächen 

Landschaftsrahmenplanung 

Europäisch ökologisches Netz Natura 2000 und Gebiete m it gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung für den 
Naturschutz 

Europäisches Vogelschutzgebiet [-] Teilverlust von Habitatstrukturen durch Rodung; es erfolgt 
aber kein direkter Eingriff in das Gebiet! 
(Detailuntersuchung sind der Umweltplanung zu 
entnehmen) 

Gebiete nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie [-] Bauzeitlicher Eingriff durch Leitungsverlegung 

Gebiete mit gesamtstaatlich repräsentativer [-] Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme 
Bedeutung für den Naturschutz 7 Bergwiesen - Versiegelung durch An lagenbau 
und subalpine Vegetation bei Oberwiesenthal 

+ Ents iegelung durch Anlagenrückbau 

Regionale Verbundkulisse: 

Waldgebiet mit besonderer Bedeutung - Verlust von Waldflächen; Versiegelung durch An lagenbau 

Grünland (Wiesen / Weiden) [-] Bauzeitlicher Eingriff 

- Versiegelung durch Anlagenbau 
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Landschaftsbildei nheiten 

Waldlandschaft 

Wald-F eld-W echsellandschafV Offenlandschaft 
strukturreich 
Regionale Sc hutzgebietskonzeption 

Festgesetzes Landschaftsschutzgebiet 

Festgesetztes Naturschutzgebiet 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

6.1 UMW EL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG AM KLEINEN FICHTELBERG 

Auswirk- Bemerkungen 
ung 

[-] Verlust von Waldflächen 

[-] Verschiebung des Verhältnisses Offenland - Wald 

[-] Verlust von Waldflächen 

- Verlust von Waldflächen; Versiegelung durch Anlagenbau; 
bauzeitlicher Eingriff 

Negative Auswirkungen hinsichtlich der Ziele der Raumordnung ergeben sich vor allem 

durch die dauerhafte Inanspruchnahme von Wald und die Eingriffe in die wertvollen 

Offenlandbereiche. 

Darüber hinaus lassen sich potentiell negative Folgen in Hinblick auf das vorhandene 

Schutzgebietssystem ableiten, da direkte Eingriffe in das Landschaftsschutzgebiet, das 

Naturschutzgebiet und das FFH-Gebiet erfolgen. Die ausgewiesenen Vorrang- und 

Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft werden durch das Projekt ebenfalls berührt. 

Durch die Nutzungsaufgabe und den Anlagenrückbau ergeben sich aber verschiedene 

Mögl ichkeiten die Eingriffsfolgen zu mindern und zu kompensieren, wodurch die 

festgestellten Zielabweichungen nicht zu einer Missachtung der Ziele der Raumordnung 

führen. 

Positive Auswirkungen lassen sich für die Bereich Tourismus und Erholung sowie für die 

Siedlungsstruktur erkennen. Die angestrebten Maßnahmen unterstützen die vorhandenen 

Ausprägungen und stehen diesen nicht entgegen. 
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ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

3.3 3.-2 GEOLOGISCHE EINORDNUNG UND GELÄNDEMORPHOLOGIE 

Relief 

Der Planungsraum befindet sich am Osthang des Kleinen Fichtelberges (Höhe 1.205 m ü 

DHHN92). Der Kleine Fichtelberg gehört zum Fichtelbergmassiv und liegt rund 700 m 

Luftlinie südlich vom Fichtelberg (Höhe 1.215 m ü. DHHN92), der höchsten Erhebung 

Sachsens. 

östlich des Fichtelbergmassiv schließt sich der Zechengrund, ein tief eingeschnittenes Kerb

bzw. Kerbsohlental, an. In der Sohle des Tals fließt der Pöhlbach, der gleichzeitig die Grenze 

zwischen Deutschland und Tschechien darstellt. 

Geologie 

Die Pultscholle des Erzgebirges wird von metamorphen Gesteinen gebildet. Im 

Untersuchungsraum steht oberflächennah Festgestein in Form von Muskovitschiefer in 

Wechsellagerung mit Quarzschiefer und quarzitischem Gneis an. In der oberen Zone ist das 

Festgestein stark aufgelockert und verwittert bis zersetzt. Es wird von einer nicht 

durchgehenden, bis zu einer Tiefe von 1,50 m reichenden Hanglehmschicht bedeckt, die 

aufgrund des hohen Feinkornanteils eine relativ geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Die 

Grundwasserführung ist vermutlich an tiefere Zonen des klüftigen, weniger stark verwitterten 

Felsgesteins gebunden. 

Der Fels im Untersuchungsgebiet weist teils große Kluftöffnungsweiten in keilförmiger 

Ausbildung auf, was auf gravitative Schleppwirkungen der l=langschuttdecke und des oberen 

Felsbereiches hin•11eist. Auch für steile l=länge sind derartige Erscheinungen zu erwarten, 

was bedeutet, dass die obere Schicht an den Fichtelberghängen einem l=langkriechen 

unterworfen war bzw. ist. Die Tiefenwirkung dieser Schleppvorgänge kann auf ca. 2 3 m 

beziffert werden. Mit den größten Verformungsbeträgen ist im Frosteinwirkungsbereich zu 

rechnen und zvJar dort, wo innerhalb eines trockenen Winters sehr viele Frost Tau Wechsel 

stattfinden.33 

Boden 

Das Bearbeitungsgebiet zählt zur „Bodenregion der Berg- und Hügelländer mit hohem Anteil 

an Magmatiten und Metamorphiten" und zur „Bodengroßlandschaft mit hohem Anteil an 

sauren bis intermediären Magmatiten und Metamorphiten". 

33 Institut für Vegetalionskunde und Landschaftsökologie; SCI 71 E „Fichlelbergwiesen" Managemenlplan - Abschlussbericht; 

beauftragt durch das Regierungspräs idium Chemnitz; November 2005 
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Auszug aus der digitalen Bodenkarte: 

1 

1 
1 • r 
• :>-. „ . . 

Abbildung 25 e Auszug digitale Bodenkarte 1 :5000034 

Tabelle 9 Auszug digitale Bodenkarte 1 :50000 Bodentypen35 

Leitbodenform 
Vemässungs- ökologische 

stufe Feuchtestufe 

Lockersyrosem-Regosol aus frisch und mäßig 
gekipptem Schuttsand nicht vernässt 
(Lockermaterial) 

frisch ( 5 - 6) 

pseudovergleyter Podsol aus 
periglaziärem Grus führendem mäßig feucht und 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Lockersyrosem-Regosol 

Pseudogley 

• <~, Hangpseudogley-Podsol -·· ~ 

podsolige Gley-Pseudogley 

pseudovergleyter Podsol 

Stagnogley 

ph-Wert-Stufe 
Basensättigungs-

stufe 

schwach sauer basenarm (5 -
(6.5 - 6) 20 %) 

sehr stark basenarm (5 -
Lehm über periglaziärem 

mittel vernässt 
wechselfeucht (6 - 7) sauer (4- 3) 20 %) 

Grussand (*Gneis) 

Hangpseudogley-Podsol aus 
umgelagertem Grus führendem mittel vernässt 

mäßig feucht und stark sauer basenarm (5 -
Lehm flach über periglaziärem wechselfeucht (6 - 7) (5 - 4) 20%) 
Grussand (Glimmerschiefer) 

Pseudogley aus periglaziärem 
Grus führendem Lehm über schwach frisch und mäßig sehr stark basenarm (5 -
periglaziärem Grus führendem vernässt 
Sand (Gneis) 

frisch (5 - 6) sauer (4 - 3) 20%) 

podsolige Gley-Pseudogley aus 
periglaziärem Grusschluff 
(saure bis intermediäre 
regionalmetamorphe Gesteine; stark vernässt feucht (7 - 8) 

stark sauer basenarm (5 -
Lösslehm) über periglaziärem (5 - 4) 20%) 
Sandschutt (saure bis 
intermediäre 
regionalmetamorphe Gesteine) 

Stagnogley aus umgelagertem 
Grus führendem Lehm flach 
über periglaziärem Lehmgrus äußerst stark 

feucht (7 - 8) 
stark sauer basenarm (5 -

(saure bis intermediäre vernässt (5 - 4) 20 %) 
regionalmetamorphe Gesteine; 
Lösslehm) 

34 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelUi nfosysteme/weboffice101 /synserver?project=boden-bkSO&language=de& 

view=bkSO&client=html 
35 http://www.umwelt.sachsen.de/umwe1Uinfosysteme/weboffice101/synserver?project=boden-bk50&1anguage=de& 

view=bkSO&client=html 
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In der Stellungnahme des Sächsischen Oberbergamtes vom 05.04.2017 wurde darauf 

hingewiesen, dass im Projektgebiet über Jahrhunderte hinweg bergbauliche Tätigkeiten 

stattfanden. Als Zeugnisse dieser Tätigkeit werden der „Immanuel Stolln", der „Jung Tobias 

Stolln", die „Cummunzeche" und mehrere Haldenstandorte unbekannten Bergbaus benannt. 

Zu den einzelnen Anlagen ist der Stellungnahmen folgendes zu entnehmen: 

Südlich der Talstation, im Bereich der Poststraße, wird das Mundloch des lageunsicheren 

,,Immanuel Stalls" vermutet. Das Stollenwasser wurde in der Vergangenheit genutzt. Aktuelle 

Angaben liegen dazu nicht vor. Der Stollen ist nicht risskundig, so dass ein nordwestlicher 

Verlauf des Stollens lediglich anhand der topographischen Gegebenheiten zu vermuten ist. 

Der Stolln dürfte das Vorhaben in relativ geringer Teufe unterqueren. 

Das Mundloch des ebenfalls lageunsicheren „Jung Tobias Stolln" befand sich im Bereich der 

Bergstraße. Es ist ebenfalls von einer Auffahrung des Grubenbaues in nordwestlicher 

Richtung auszugehen. In vermutlichen Streichen des Stollns ist im Bereich des 

Planungsgebietes auf einer alten Karte eine Halde eingezeichnet. Hinweise auf 

dazugehörige Tagesöffnungen (Schacht, Stalin) liegen (. . .) bisher nicht vor. 

Das austretende Stol/enwasser wurde ebenfalls früher genutzt. (. .. ) 

Das Vorhaben quert weiterhin den Ausbissbereich eines ungefähr NO/SW streichenden 

Erzganges der kiesig-blendigen (kb) Bleierzformation. Der o.g. „Jung Tobias Stolln" könnte in 

Richtung dieser geologischen Struktur aufgefahren worden sein. Im Verlauf bzw. näheren 

Umfeld des Erzganges sind einige Halden und zwei Tagebrüche dokumentiert, welche auf 

tagesnahen Bergbau hinwiesen. Über diesen Bergbau liegen (. . .) bisher keine weiteren 

Informationen vor. 

Unmittelbar nördlich des Vorhabens liegt ein weiteres altes Grubengebäude. Dort sind 

beispielsweise die Communzeche, der St. Stephan Stolln" und der „Pfingstfreuden Stolln" 

dokumentiert. Auch hier existieren keine genauen Kenntnisse zu Lage und Beschaffenheit. 

Am westlichen Rand des Planungsgebietes sind die Ausbissbereiche zweier ungefähr OIW 

streichender Erzgänge der kb-Formation kartiert. Bergbauliche Aktivitäten sind (. . .) in diesem 

Zusammenhang nicht bekannt. 

Die vorhandenen Zeugnisse des Bergbaus sind vor allem bautechnisch zu beachten, da sie 

die Standsicherheit von Bauwerken beeinflussen können. Daher sind alle erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, die eine bautechnisch sichere Lösung zum Ergebnis haben. 
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3.4 3..3 NATURRÄUMLICHE GEGEBENHEITEN 

3.4.1 3.-3.1 NATURRÄUMLICHE EINORDNUNG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Das Untersuchungsgebiet zählt zur Großregion „Deutsches Mittelgebirge", zum Naturraum 

„Erzgebirge" und im Speziellen zum „Oberen Mittelerzgebirge". 

Das Gebiet zeichnet sich durch eine nach Osten hin breiter werdende Kammhochfläche aus, 

die durch das Fichtelberg-Keilberg-Massiv um mehr als 200 m überragt wird. Den 

Untergrund bilden Glimmerschiefer, Granit, Gneise und Phyllite, vereinzelt durchragt von 

Vulkaniten. Fichtenforste dominieren die großen zusammenhängenden Waldbestände. Die 

landwirtschaftliche Nutzung tritt gegenüber der forstlichen Nutzung in den höheren Lagen 

zurück. Prägende Fließgewässer im Fichtelberggebiet sind der Pöhlbach, die Sehma und der 

Schönjungfernbach. Verbreitet sind Moorstandorte zu finden. Besonders der schneereichen 

Fichtelbergregion kommt eine hohe Bedeutung als Wintersportgebiet zu.36 

3.4.2 3.-3.2 HEUTIGE POTENZIELLE NATÜRLICHE VEGETATION 

Folgende Pflanzengesellschaften würden sich heute im Bearbeitungsgebiet einstellen, wenn 

der Mensch jegliche Bewirtschaftung einstellt: 

„ 

Abbildung 26 + potenzielle natürliche Vegetation37 

Typischer Wollreitgras

Fichtenwald 

Typischer Fichten

Buchenwald 

Hochmontane Farn- oder 

Fichtenwald 

Bodensaure offene Zwischen- und 

Niedermoore 

Der Gipfel des Kleinen Fichtelberges wird potenziell von Ebereschen-Fichtenwald besiedelt 

( Sorbo-Piceetum) . Der Boden ist mäßig trocken, flachgründig und verhältnismäßig arm 

ausgebildet. Klimatisch gesehen handelt es sich um einen Standort nahe der natürl ichen 

Waldgrenze, was sich aus dem Krüppelwuchs der Fichte ableiten lässt. Die Eberesche 

(Sorbus aucuparia) und die Kahle Eberesche (Sorbus aucuparia ssp. g/abrata) erreichen im 

Gegensatz zur Fichte hohe Deckungswerte. Der Unterwuchs ist reich an Beerensträuchern 

(Vaccinium myrtillus). 

36 http://www.naturraeume.lfz-dresden.de/ 
37 http://www. umwelt.sachsen .de/umwel Uinfosysteme/weboffice101 /synserver?project=natur _pnv _ utm& 

language=de&view=pnv 
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Des Weiteren gilt als potenziell natürliche Vegetation im oberen Bereich der bestehenden 

Liftanlagen typischer Wollreitgras-Fichtenwand (Ca/amagrostis ovil/osae-Piceetum). Hier 

herrschen eher saure, nährstoff- und basenarme Böden vor. Die Fichte dominiert in der 

Baumschicht, nur selten sind Birken-Arten (Betula pendula, Betula pubescens) zu finden. In 

der Krautschicht ist das Wollige Reitgras (Calamagrostis villosa) stark vertreten. Weiterhin 

typisch ist das Vorkommen von Siebenstern (Trientalis europaea), Heidelbeere (Vaccinium 

myrtillus) und Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa). Hingegen kommen Arten der 

Buchenwälder (Senecio ovatus, Prenanthes purpurea, Luzu/a luzuloides) nur noch sehr 

selten vor.38 

Im unteren Bereich der Trasse ist typischer Fichten-Buchenwald als potentiell natürliche 

Vegetation anzusehen. Hierbei handelt es sich um mittlere, hauptsächlich mittel- bis 

tiefgründige, am Südhang des Fichtelberges auch stellenweise flachgründige Standorte mit 

durchschnittlicher Wasserversorgung auf basenarmen Untergrund. Als Hauptbaumarten 

gelten Fichte (Picea abies) und Buche (Fagus sy/vatica). Der genauere Bestandsaufbau wird 

durch die Höhenlage und Feuchtigkeit bestimmt. Mit zunehmender Höhe und Vernässung 

kann sich die Fichte gegenüber der Buche besser behaupten, sodass die Buche zurück 

gedrängt wird.39 

Im Bereich der bestehenden Abfahrtspiste würde sich potentiell Hochmontaner Farn

oder Bergahorn-Fichtenwald ausbilden. 

3.5 3.-4 BESCHREIBUNG ERFASSTER SCHUTZGEBIETE 

An das Untersuchungsgebiet grenzen unmittelbar das FFH-Gebiet „Fichtelbergwiesen" 

(Landesinterne Nr. 71 E; EU-Meldenr.: 5543-304) und das Europäische Vogelschutzgebiet 

„Fichtelbergebiet" (Landes interne Nr. 73, EU-Nr. 5543-451) an. 40 

Im Rahmen der FFH- und SPA-Erheblichkeitsabschätzung wurden die Auswirkungen des 

geplanten Vorhabens auf die ausgewiesenen Schutzgebiete untersucht. 

Im Ergebnis der Prüfung konnte festgestellt werden , dass für die Erhaltungsziele, die für das 

FFH-Gebiet (DE-5443-304) und das SPA (DE-5443-451) bezüglich der Lebensraumtypen 

des Anhangs 1 und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie und der Arten des Anhang 1 der 
Vogelschutzrichtlinie formuliert wurden, erhebliche Beeinträchtigungen durch die geplante 

Baumaßnahme ausgeschlossen werden können. Das Verschlechterungsgebot wird 

eingehalten. 

Die im Rahmen der Prüfung festgehaltenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

sind in die UVS eingeflossen. 

38 Mannsfeld, K. & H. Richter (Hg.), 1995: Naturräume in Sachsen, -Forschungen zur deutschen Landeskunde 238, Trier 
39 Mannsfeld, K. & H. Richter (Hg.), 1995: Naturräume in Sachsen, - Forschungen zur deutschen Landeskunde 238, Trier 
40http://www.umwelt.sachsen.de/umweltlinfosysteme/weboffice/synserver?project=natur&language=de&view= schutzgebiete 
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Abbildung 27 3 Übersicht Natura 2000-Gebiete41 
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ingriffsort 

„Fichtelbergwiesen" 

Der Untersuchungsraum liegt vollständig im Naturpark „ErzgebirgeNogtland". Der größte 

Teil der Fläche des Untersuchungsraumes befindet sich innerhalb des Landschafts

schutzgebietes „Fichtelberg". 

Durch das Vorhaben ebenfalls direkt betroffen ist das Naturschutzgebiet „Fichtelberg mit 

Schönjungferngrund", welches zuletzt durch die VO des RP Chemnitz vom 11 .06.2008 

(SächsGVBI. S. 384) als Naturschutzgebiet „Fichtelberg" neu festgesetzt wurde. 

Abbildung 28 9 Übersicht Schutzgebiete42 

41 http://geoportal.sachsen.de/cps/index.html?lang =de&map=025ab9f9-91 e1-4ee0-8d22-27bfdb6649c3 
42 http://www.umwelt.sachsen.de/umweltfinfosysteme/weboffice/synserver?project=natur_schutzgebiete_utm& 

language=de&view=schutzgebiete 
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[J 

a 
Naturpark - Schutzzone II m Bestandspisten 

Naturpark - Entwicklungszone Bestandsanlagen 

Abbildung 29 4-0 Naturpark Erzgebirge / Vogtland43 

Südlich des Untersuchungsgebietes befindet sich das Trinkwasserschutzgebiet Fichtelberg 

(T-542107 4 ). Dieses befindet sich derzeit in Neuausweisung. Die Abbildung 30 tt Übersicht 

Wasserschutzgebiet zeigt den Entwurfsstand vom Juni 2016. 

Die angegebenen Grenzen sind aufgrund des laufenden Beteiligungsverfahrens noch nicht 

endgültig und können daher noch weiteren Änderungen unterliegen. 

Im Plan 1.2 Blatt 1/2 sind die aktuellen Grenzen des derzeitigen Schutzgebietes dargestellt. 

Im Zusammenhang mit dem Neubau Sesselbahn erfolgen keine Eingriffe in das 

Trinkwasserschutzgebiet. Nur durch den Rückbau der Bestandsanlagen werden die Grenzen 

des Gebietes berührt. 

43 https://\NWw.smul.sachsen.de/sbs/6539.htm; Datendownload vom 08.08.2016: Waldfunktionen in Sachsen (WMS 1.3.0) 
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ntwurf TWSG Fichtelberg 
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1.J 

Rückbau Bestandsaufstiegshilfen 

Abbildung 30 44 Übersicht Wasserschutzgebiet44 

3.6 3.5 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG, AKTUELLE NUTZUNG 

Oberwiesenthal entstand in der ersten Hälfte des 16. Jh. als "Neustadt im Wiesenthal" im 

Zuge des 2. Berggeschreies nach Silber. Der Ort wurde durch den Silberbergbau geprägt, 

welcher bis ins 19. Jh. anhielt. Zu Beginn des 20. Jh. gewann der Tourismus eine größere 

Bedeutung und die Stadt entwickelte sich zu einem touristischen Zentrum. 

Die aktuelle Nutzung setzt sich zusammen aus Flächen für Forst, Tourismus und 

Weidewirtschaften. Zusätzlich existieren vereinzelte Grünflächen, Wander-und Radwege und 

Versorgungsei n ri chtu ngen (Elektrizität, Trafostationen). 

Der Untersuchungsraum ist deutlich durch die touristische und forstwirtschaftliche Nutzung 

geprägt. 

Abbildung 31 .:t-2 Realnutzung45 

Wohn- und Mischgebiet 

Industrie, Gewerbe 

Sport-, Freizeit-, 

Ferienanlagen 

Grünland, trockene 

Ruderal- u. Staudenflur 

Mischwald (Nadel- u. 

Laubbäume) 

Nadelwand, 

Nadelmischwald 

Waldrandbereiche 

Vorwälder 

Wiederaufforstung 

44 Entwurf zum TWSG Fichtelberggebiet (T-5421074) Stand Juni 2016; übergeben durch Landratsamt Erzgebirgskreis SG 

Siedlungswasserwirtschaft am 30.06.2016 
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Die bestehenden Aufstiegshilfen „Nachtskilauf" und „Kurvenlift" dienen der 

Personenbeförderung von der Talstation in Kurort Oberwiesenthal zu den jeweiligen 

Bergstationen auf dem Gipfel des Kleinen Fichtelberges (Bergstation „Kurvenlift") sowie rund 

500 m unterhalb des Gipfels (Bergstation „Nachtskilauf"). Beide Liftanlagen verlaufen bis zur 

Bergstation „Nachtskilauf" parallel. 

Die Abfahrtsstrecke und die Lift-Trassen werden im oberen Abschnitt von Nadelwald, 

Mischwald bzw. WaldrandbereicheNorwäldern begrenzt. Der untere Abschnitt ist durch 

Berg- und Frischwiesen charakterisiert. Die Talstation grenzt unmittelbar an den 

Siedlungsbaustein des Kurortes an. 

Der touristische Nutzungsschwerpunkt der Flächen liegt im Winter. Im Sommer werden vor 

allem die Berg- und Frischwiesen im unteren Teilabschnitt landwirtschaftlich genutzt. 

Darüber hinaus befinden sich im Gebiet verschiedene Wander- und Radwege. 

Nördlicher der bestehenden Piste ordnet sich der Schanzenkomplex ein. 

Die Abbildung 32 43 Bestandsanlagen (Pisten und Aufstiegshilfen) Kleiner Fichtelberg stellt 

noch einmal die Ausgangssituation am Kleinen Fichtelberg dar. 

Hier ebenfalls zu sehen ist der Große Sessellift mit den dazugehörigen Abfahrten. 

Abbildung 32 43 Bestandsanlagen (Pisten und Aufstiegshilfen) Kleiner Fichtelberg46 

45 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/i nfosysteme/weboffice1 01 /synserver?proj ect=natur _ btlnk_ utm&language=d e& view= 

blink 
46 ecosign Europa Mountain Recreation Planners GmbH, 2004: Technisches Entwicklungskonzept Abb. 11. 1 
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3. 7 3.6 CHARAKTERISIERUNG DES REFERENZSYSTEMS 

Bezogen auf die Beschreibung unter Punkt 3.5 ist der Untersuchungsraum einen starken 

anthropogenen Einfluss ausgesetzt. Neben der Wintersportnutzung sind auch eindeutige 

Spuren der forst- und landwirtschaftlichen Nutzung zu erkennen, wobei sich der 

anthropogene Einfluss mit steigender Höhe etwas verringert. 

Das wird vor allem im Zusammenhang mit der Vielzahl der ausgewiesenen Schutzgebiete 

und den wertvollen Offenlandflächen deutlich. Diese Bereiche sind bei der Darstellung des 

Ist- Zustandes im besonderen Maße zu berücksichtigen. 

Flächen ohne anthropogenen Einfluss sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden, auch 

nicht in den ausgewiesenen Schutzgebieten. Darüber hinaus sind zahlreiche 

naturschutzfachlich wertvolle Flächen erst durch den jahrzehntelangen Einfluss des 

Menschen im Sinne einer regelmäßigen Bewirtschaftung entstanden. Hier unterfallen vor 

allem die Berg- und Frischwiesen, deren Artenzusammensetzung durch das Offenhalten der 

Flächen und eine regelmäßige Mahd aufrechterhalten werden. Ebenfalls dazuzurechnen 

sind die nach Kyrill wieder aufgeforsteten Flächen, die jetzt vor allem für den Artenschutz 

von besonderer Bedeutung sind. 

Damit ergibt sich ein gebietsbezogenes Referenzsystem, das ohne den anthropogenen 

Einfluss sogar an Wertigkeit verlieren würde. 

3.8 3.7 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMS 

Der Untersuchungsraum richtet sich in seiner Dimension nach dem eigentlichen Eingriff und 

dessen Auswirkungen auf das jeweilige Schutzgut. Diese Schutzgüter sind der Mensch, die 

Landschaft bzw. das Ortsbild, Boden, Wasser, Klima/Luft, Tiere und Pflanzen sowie Kultur

und Sachgüter. Aus diesem Grund kann es hinsichtlich bestimmter Wirkfaktoren und 

Funktionsbeziehungen zur Einbeziehung plangebietsexterner Bereiche in den 

Untersuchungsraum kommen. 

Tabelle 10 Festlegung des Untersuchungsraumes je Schutzgut 

* in Abhängigkeit der benannten bau-, anlagen- und betriebsbedingten Ausdehnung 

Schutzgut Untersuchungsraum/ Korridorbreite* 

Boden 10 - 30 m (links und rechts neben der geplanten Trasse 
sowie Flächen der geplanten Gebäude, einschließlich der 
Flächen für Baustelleneinrichtung und Baustellenzuwegung, 
sowie links und rechts der Seilbahntrassen, die für den 
Rückbau vorgesehen sind) 

Wasser 10-1.000 m 

Klima/ Luft 2.000 m (Mesoklima) 

Tiere 10 - 1.000 m (wird teilweise erweitert aufgrund der 
vorliegenden Schutzgebietssituation) 

Schutzgebiet/ Biotope 10-250 m 

Mensch 50-1.000 m 

Landschaft (Kultur) 1.000 m 

Kultur- und Sachgüter 50 m (links und rechts vom Trassenverlauf) 
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Die Ausdehnung des UR für das jeweilige Schutzgut ergibt sich aus folgenden Annahmen: 

• Nur während der Bautätigkeit entsteht durch Baustelleneinrichtung, Baufelder, Lager

und Zwischenlagerplätze, Baustraßen, Umleitungen etc. eine vorübergehende 

Flächeninanspruchnahme und eine damit verbundene Inanspruchnahme von 

Bodenbereichen. Die geplanten Beanspruchungen umfassen daher ausschließlich 

den Bereich entlang der geplanten Bauwerksachse. 

• Um den Ist-Zustand des Schutzgutes Wasser abschätzen zu können, sind die 

Grundwasserverhältnisse überblicksmäßig zu betrachten. Der UR für das Schutzgut 

wird daher relativ großflächig angesetzt. Entscheidend bei der Bewertung sind aber 

ebenfalls die Bereiche im direkten Bauumfeld. Hier wird dann ein engerer Radius 

gewählt. 

• Zur Beurteilung der klimatischen und lufthygienischen Bedingungen am Standort ist 

die Wahl eines relativ großen Korridors erforderlich, um die wesentlichen Parameter 

zu erfassen. Mikroklimatische Ausprägungen werden daher nicht untersucht. Hier 

sind ebenfalls aussagen zum Klimawandel zutreffen, die kleinräumig nur bedingt 

heruntergebrochen werden können. 

• Durch das Wanderverhalten von Vögeln und die Habitatansprüche bestimmter 

Tierarten wird ein Untersuchungsraum bis zu 1000 m angenommen. Teilweise wird 

der Untersuchungsraum erweitert, um dem Schutzgebietssystem und den innerhalb 

dieses Systems kartierten Arten Rechnung zu tragen. Im Zusammenhang mit den 

vorkommenden Arten wird sich aber wieder am Trassenverlauf orientiert, da hier die 

konkreten Eingriffe stattfinden. 

• Schutzgebiete und Biotope werden ebenfalls im engen Zusammenhang mit dem 

geplanten Trassenverlauf betrachtet, da der direkte Eingriff in diese Flächen 

ausschlaggebend für die Bewertung ist. Sollte im Zuge der Festlegung von 

Kompensationsmaßnahmen eine weiterführende Bewertung von Schutzgebieten und 

Biotopen erforderlich werden, wird der Untersuchungsraum entsprechend vergrößert. 

• Zur Festlegung der Ausdehnung des UR für das Schutzgut Mensch werden neben 

den eigentlichen Eingriffsflächen auch die touristisch genutzten Wege und Strecken 

in den UR aufgenommen. Ebenfalls mit zu betrachten ist der Kurort Oberwiesenthal 

der sich unmittelbar an den Eingriffsraum anschließt. 

• Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter wird innerhalb eines relativ kleinen Radius 

untersucht. Wesentlich dabei ist die Nähe der Güter zu den geplanten Maßnahmen. 

• Für das Schutzgut Landschaft wird ein relativ großer UR gewählt, da komplexe 

landschaftliche Zusammenhänge und Ausprägungen untersucht werden müssen. Da 

zwischen den Schutzgütern Mensch und Landschaft eine relativ enge 

Wirkungsverbindung besteht, sind die Untersuchungsräume auf einander 

abgestimmt. 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 52 V ON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB G MBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER S ESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUOIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

4 SCHUTZGUTBEZOGENE BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES 

UR 
4.1 MENSCH 

Die Untersuchungen und Bewertungen des Schutzgutes Mensch erfolgen mit dem Ziel der 

Wahrung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Menschen. Diesem Schutzziel wird mit 

der Betrachtung der Funktionen menschliche Gesundheit, Wohn- und Wohnumfeld sowie 

Erholungspotenzial entsprochen. 

4.1.1 ERHOLUNGSFUNKTION, MENSCHLICHE GESUNDHEIT 

Das Gebiet ist geprägt durch die touristische Nutzung sowohl in den Winter- als auch in den 

Sommermonaten. 

Großräumig betrachtet besteht am Fichtelberg (schießt den kleinen Fichtelberg mit ein) ein 

ausgedehntes Skiwegenetz, verschiedene Abfahrtsmöglichkeiten sowie Aufstiegshilfen, die 

eine solide Voraussetzungen für eine wintersportliche Nutzung darstellen. In den 

Sommermonaten stehen den Erholungssuchenden eine vielfältige und abwechslungsreiche 

Anzahl an Rad- und Wanderwegen zur Verfügung. 

Einige dieser Rad- und Wanderwege sowie Loipen verlaufen durch das 

Untersuchungsgebiet. Nachfolgend dazu eine kurze Auflistung: 

Rad- und Wanderwege: 

- Terrainkurweg nach Unterwiesenthal („Konrad- Winkler
Tour") 

- Terrainkurweg zum Schwarzen Teich („Gabriele-Kohlisch-
Tour") 

- Terrainkurweg nach Neudorf („Viola-Bauer-Tour') 

- Terrainkurweg nach Tellerhäuser („Ulrich-Wehling-Tour") 

- Terrainkurweg zum Klfnovec und Fichtelberg („Silke-Otto-
Tour") 

- Kurort Oberwiesenthal - Rittersgrün - Johanngeorgenstadt -
Blatensky Vrch - Kurort Oberwiesenthal („Anton-Günther
Weg") 

- Jens-Weißflog-Tour (Radtour) 

-Zchopautalweg (überregional) 

Loipen und Rodelstrecken: 

- Höhenloipe 

- Aussichtsloipe 

- Loipe zur Skiarena 

- Neudorf er Skiwanderweg 

- Tellerhäuser Skiwanderweg 

- Winterwanderweg nach 

Oberwiesenthal 

- Winterwanderweg nach Neudorf 

über Vierenstraße 

- Rodelstrecke Oberwiesenthal 

Der UR umfasst größtenteils den Osthang des Kleinen Fichtelberges, der sich durch eine 

vielgestaltige und abwechslungsreiche Landschaft auszeichnet. Die Wanderwege sind 

zumeist mit einer Schottertragschicht gedeckt, teilweise aber auch naturbelassen und 

variieren in der Breite von 1 bis 4 m. 

Die vorhandenen Pistenflächen werden in den Wintermonaten beschneit und präpariert, was 

die wintersportliche Nutzung vereinfacht und die Attraktivität des Skigebietes steigert. 
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Aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit der darüber hinaus im Gebiet vorhandenen 

Pistenflächen wird der Untersuchungsraum stark frequentiert. Dadurch entstehen lange 

Wartezeiten an den zwei vorhandenen Liftanlagen, was sich negativ auf die 

Erholungsfunktion auswirkt. 

Die Erreichbarkeit des Gebietes und damit die Nutzung der jeweiligen Erholungsangebote ist 

sehr gut, weil der direkte Einstieg vom Kurort Oberwiesenthal mit den entsprechenden 

zentralen touristischen Einrichtungen wie Parkplätze, Hotels und Gastronomie möglich ist. 

Tabelle 11 Schutzgut Mensch 

(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

Bewertungskriterien 
Wertstufe Angebot an Möglichkeiten für (potentielle) 

Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit 
Freizeit und Erholung Nutzungsfrequenz 

5 sehr viele verschiedene 
sehr hoch allgemein zugänglich sehr hoch Möglichkeiten 

4 
viele Möglichkeiten hoch 

eingeschränkt , einer breiten 
hoch Öffentlichkeit zugängl ich 

3 
einige Möglichkeiten mittel 

eingeschränkt, bestimmten 
mittel Bevölkerungsgruppen zugänglich 

2 
wenige Möglichkeiten gering eingeschränkt, einem kleinen Tei l der 

gering Bevölkerung zugänglich 

1 
keine Möglichkeiten sehr gering nicht öffentlich zugänglich sehr gering 

Es existieren keine speziellen Einrichtungen, die Einfluss auf die menschliche Gesundheit 

haben. 

4.1.2 WOHN- UND ARBEITSFUNKTION 

Dem unmittelbaren Bearbeitungsgebiet (Piste und bestehende Liftanlagen) kommt keine 

Wohnfunktion zu. Der Kurort Oberwiesenthal gliedert sich aber direkt an den 

Untersuchungsraum an, dieser ist im Randbereich vor allem durch Wohngebiete mit Ein- und 

Mehrfamilienhäusern sowie durch Sondergebiete geprägt, die vorrangig einer touristischen 

Nutzung in Form von Hotels und gastronomischen Einrichtung zugeordnet werden können. 

Die Wohnfunktion steht innerhalb des Untersuchungsraumes immer im Spannungsfeld 

zwischen dem Tourismus und der Landschaft, in die sich Oberwiesenthal einbettet. 

Durch die starke touristische Prägung ist vor allem der Fremdenverkehr als 

standortprägender Arbeitsplatzfaktor zu nennen. 

Räumlich deutlich wird diese Tatsache durch die enge Verflechtung von reinen 

Wohngebieten mit den ausgewiesenen Sondergebieten für Tourismus. 

Der infrastrukturelle Ausbau der Verkehrswege ist gut, was die Erreichbarkeit der Flächen 

und so auch der vorhandenen Arbeitsplätze erleichtert. 
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Tabelle 12 Wohn- und Arbeitsfunktion 

(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

Bewertungskriterien 
Wertstufe Grünflächen- und 

Besiedelungsdichte 
Baumanteil 

1 nfrastruktur 

5 technisch sehr gut erschlossen, stark ausgeprägtes Ballungsräume, 
sehr hoch 

sehr hoch Straßen- und Wegenetz, gut ausgebautes 
Großstädte 

Dienstleistungssystem 

4 
hoch 

technisch gut erschlossen, ausgeprägtes Straßen- Großstädte, 
hoch und Wegenetz, ausgebautes Dienstleistungssystem Mittelstädte 

3 mittel verkehrsmäßig und technisch erschlossen. einzelne Mittelstädte, 
mittel Dienstleistungseinrichtungen Kleinstädte 

2 verkehrsmäßig und technisch kaum erschlossen, 
Kleinstädte, 

gering Siedlungsgebiet, 
gering wenige Dienstleistungseinrichtungen 

Dörfer 

1 
sehr gering 

verkehrsmäßig und technisch nicht erschlossen, 
Einzelhöfe, Weiler 

sehr gering keine Dienstleistungseinrichtungen 
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Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich wie unter 3.5 ~4 Beschreibung erfasster 

Schutzgebiete dargestellt das SCI 71 E „Fichtelbergwiesen", das Europäische 

Vogelschutzgebiet „Fichtelbergebiet" Nr. 73; das Naturschutzgebiet „Fichtelberg" SG-Nr. 

C98, das Landschaftsschutzgebiet ,,Fichtelberg" SG-Nr. C22 sowie der Naturpark Erzgebirge 

/Vogtland. 

Neben diesen Schutzgebieten wurden innerhalb des Untersuchungsraumes verschiedene 

Biotope und Lebensraumtypen erfasst ausgewiesen. Die Erfassung erfolgte auf der 

Grundlage einer flächendeckenden Biotopkartierung47
, die 2017 durchgeführt wurde. Der 

Untersuchungsbereich richtet sich nach dem Maßnahmenverlauf und tangiert daher auch 

das FFH-Gebiet und die dort befindlichen Lebensraumtypen. Die innerhalb der 

Untersuchungsgrenzen befindlichen LRT wurden ebenfalls aufgenommen. 

In der Abbildung 33 sind der Untersuchungsbereich, die Schutzgebietsgrenzen und die 

innerhalb der Grenzen vorhandenen Lebensraumtypen nach Managementplan 2005 

dargestellt. 
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Abbildung 33 Untersuchungsraum flächendeckende Biotopkartierung 2017 

Im Ergebnis der Kartierung konnten folgende Biotope und Lebensraumtypen ermittelt 

werden: 

47 Klausnitzer, 2017: Flächendeckende Biotopkartierung 
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Tabelle 13 Biotoptypen48 und Gefährdungskategorien49 

c. CO 

~ 1- .:1:. 

c:: Gefährdung durch "C c. w ...J c 0 .... 0 ::i::: 
:;, 

0 0 ...... z 
äi N u. <2 (.) u:n u. (/) 

WF Naturnaher 01 .06.300 (§) Starke Gefährdung (2) durch 2 2 
Fichtenwald Flächenverlust, qualitative BE! 

Veränderunq 
WFB Naturnaher 01 .06.320 9410 Gefährdet (3) durch 2 2 

Berglandfichtenwald Flächenverlust BE! 
Stark gefährdet (2) durch 
qualitative Veränderung 

Nadelholzforst 01.08.000 * * 
Fichtenforst 01.08.200 * * 

wv Vorwald frischer 01 .10.120 V V 
Standorte BE! 

BY Einzelbäume, 02.03.400 (§) I I I 
Baumreihen, 
Baumgruooen 

BYE Einzelbaum, 02.03.430 (§) Gefährdet durch Flächenverlust 3 3 
Baumgruppe BE! 

FBB Naturnaher 03.02.110 § (3260) Gefährdet durch Flächenverlust, 3 3 
sommerkalter Bach qualitative Veränderung BE-+ 
(Berglandbach) 

GY Sonstiges extensiv 06.02.200 Gefährdet durch Flächenverlust, 3 3 
genutztes Grünland qualitative Veränderung BE -+ 
frischer Standorte 

GB Bergwiese 06.02.300 § 6520 Stark Gefährdet durch 2 2 
Flächenverlust, qualitative BE-+ 
Veränderunq 

LFB Hochmontan- 07.01 .130 § (6430) Extrem selten durch 2 2 
subalpine Flächenverlust, stark gefährdet BE -+ 
Staudenflur durch qualitative 

Veränderungen 
LRM Ruderalflur frischer 07.03.200 * * * 

bis feuchter 
Standorte 

HZB Bergheiden 08.01.300 § 4030 Stark gefährdet durch 2 2 
Flächenverlust BE ! 
gefährdet durch qualitative 
Veränderung 

RBM Borstgrasrasen 08.04.000 § *6230 Von der vollständigen 1 1 
frischer bis Vernichtung bedroht durch BE-+ 
trockener Standorte Flächenverlust 

Stark gefährdet durch qualitative 
Veränderung 

YS Steinrücken 09.07.200 § Gefährdet durch Flächenverlust, 2 2 
stark gefährdet durch qualitative BE-+ 
Flächenveränderunq 

Wohnsiedlung 11 .01.400 • * 
Einzelanwesen, 11 .01 .600 * * 
sonstige 
Gebäudekomplexe 
Brachflächen von 11.02 .500 • * 
Industrie- und 
Gewerbeanlagen 
Sport- und 11.03.300 * • 
Freizeitanlagen 
Ferienhaussiedlunq 11.03.410 * • 
Straße, Weo 11 .04.100 * • 
Parkplatz 11 .04.200 * * 

48 Klausnitzer, 2017: Flächendeckende Biotopkartierung 
49 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.); 2010: Biotoptypen - Rote Liste Sachsen 
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Erläuterung der Symbole für die Gefährdungseinschätzung50 

0 = vollständig vernichtet 

1 = von vollständiger Vernichtung bedroht 

2 = stark gefährdet 

3 = gefährdet 

CODE = Zahlencode für den jeweiligen 

Biotoptyp nach Biotoptypenliste für Sachsen 

§ 21 = geschützter Biotop nach § 21 des 

Sächsischen Naturschutzgesetztes 

§ = Biotoptyp nach § 21 SächsNatSchG 

geschützt 

(§) = Biotoptyp in bestimmter Ausprägung 

geschützt 

FFH-LRT = Lebensraumtyp der Fauna-Flora

Habitat Richtlinie (92/43/EWG) der 

Europäischen Union 

R = extrem selten 

V = Vorwarnliste (keine Gefährdungskategorie!) 

* = nicht gefährdet 

Biotoptyp = Bezeichnung des Biotoptyps nach der 

Biotoptypenliste Sachsen 

rG = reg ionale Gefährdung 

betr ifft hier ausschließlich die Naturregion Sächsisches 

Bergland und Mittelgebirge 

Einstufung ergibt aus den Gefährdungskategorien für 

Flächenverlust und qualitative Veränderung und stellt 

dessen Zusammenfassung dar. 

kB =aktuelle (kurzfristige) Bestandsentwicklung 

L = Bestandsentwicklung (BE) negativ 

-> = Bestandentwicklung (BE) weitgehend stabil 

1 = Bestandentwicklung (BE) positiv 

Die Darstellung der Biotope und Lebensraumtypen erfolgt im Kartenteil in der Karte 1.1 a 

Blatt 2 von 3. 

Die Kartierung aus 2017 bestätigt zu großen Teilen die vorhandenen Altdaten und ist daher 

vor allem als Konkretisierung im Zusammenhang mit der genauen Flächenabgrenzung zu 

betrachten. Eine Zustandsversch lechterung von Biotopen oder Lebensraumtypen lässt sich 

wissenschaftl ich nicht ableiten. 

Die besonders wertvollen Strukturen wie die Bergwiesen, der naturnahe Berglandfichtenwald 

und die Bergheiden konnten für den Untersuchungsraum sowohl außerhalb als auch 

innerhalb des FFH-Gebietes bestätigt werden. Die Kartierungsbögen mit den einzelnen 

Einschätzungen zur Struktur und Ausprägung der aufgenommenen Flächen können der 

Anlage 6.2 entnommen werden. Im Nachgang werden diese Flächen lediglich 

zusammenfassend in der Tabelle 14 dargestellt. 

Die Altdaten sind der Unterlage vollständig als Anlage 6.1 beigefügt und dienen der 

Vervollständigung der Datengrundlage. 

Tabelle 14 Darstellung der kartierten Einzelflächen51 

c 
f! Cl "C C: .... nl 1-

III c ~ 0:: nl c c 
III E III 0 c. :. ~ .lS Bemerkung :. w :. c 0 -1 .... . u E c u - ..... ::i:: III ::i:: nl l/l 
:ni 0 :ni 0 N c :. :::J 

:::J ·; LI.. LI.. .... N ü: c (.) ü: ä5 CD'I LI.. c LI.. w l/l - -
1-14 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 X B 
1-15 LRM 07.03.200 90 Ruderalflur frischer X 

bis feuchter Standorte 
11 .04.100 10 Straße, Weg 

1-16 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) X c Entwicklungspotential 
1-17 HZB 08.01.300 100 Bergheide § 4030 X B 2 Teilftächen 

50 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.); 2010: Biotoptypen - Rote Liste Sachsen 
51 Klausn itzer, 2017: Flächendeckende Biotopkartierung 
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c: 
C: ... ns 

Cll c: ~ 
Cll E Cll 0 

.::. w .::. c: 
() E c () 
:ns ::J 0 :ns 'Qi ü: ü: c: (.) -
1-18 GY 06.02.200 70 

BYE 02.03.430 25 

WF 01.06.300 5 

1-19 11.01.600 5 

11.04.100 25 
LRM 07.03.200 50 

BYE 02.03.430 20 

1-20 GB 06.02.300 
1-21 11.03.410 70 

11 .04.100 30 
1-22 GY 06.02.200 100 

1-23 01.08.000 100 
1-24 11 .04.100 90 

11.01 .600 10 

1-25 GY 06.02.200 100 

1-26 WF 01 .06.300 100 

1-27 LRM 07.03.200 95 

11 .04.100 5 
1-28 WFB 01.06.320 100 

1-29 11 .04.100 100 
1-30 01 .08.200 100 
1-31 11.04.200 60 

11.02.500 20 

11.04.100 20 
1-32 WFB 01.06.320 100 

1-33 WFB 01.06.320 100 

1-34 FBB 03.02.110 100 

1-35 LFB 07 .01 .130 100 

1-36 GB 06.02.300 100 

1-37 WF 01 .06.300 100 

1-38 wv 01.10.120 80 

LRM 07.03.200 20 
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1-a: Q. 
0 ..J - ~ J: 0 N u. äi CO? u. 

Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
frischer Standorte 
Einzelbaum, 
Baumqruooen 
Naturnaher 
Fichtenwald 
Einzelanwesen, 
Gebäudekomplexe 
Straße, Weg 
Ruderalflur frischer 
bis feuchter Standorte 
Einzelbaum. 
Baumqruooe 
Bergwiese (§) 
Ferienhaussiedlung 
Straße, Weg 
Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
frischer Standorte 
Nadelholzforst 
Straße, Weg 
Einzelanwesen, 
sonstiges 
Gebäudekorn plexe 
Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
frischer Standorte 
Naturnaher § 
Fichtenwald 
Ruderalflur frischer 
bis feuchter Standorte 
Straße, Weg 
Naturnaher (9410) 
Berci landfichtenwald 
Straße, Weg 
Fichtenforst 
Parkplatz 
Brachflächen von 
Industrie- und 
Gewerbeanlagen 
Straße, Weg 
Naturnaher (9410) 
Berqlandfichtenwald 
Naturnaher 9410 
Berqlandfichtenwald 
Naturnaher s1- § (3260) 
42ommerkalter Bach 
Hochmontan- § 6430 
subalpine Staudenflur 

Bergwiese § 6520 

Naturnaher § (9410) 
Fichtenwald 
Vorwald frischer 
Standort 
Ruderalflur frischer 
bis feuchter Standorte 
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.0 Cl "'C 
ns 

~ ~ .::. Bemerkung ... 1 
Cll J: c: u. .::. -
c: ._ N 

- u. w (/) 

X 

X 

X c Entwicklungspotential 
2 Teilflächen -

9 Teilflächen 
2 Teilflächen -

3 Teilflächen 

2 Teilflächen 

B 

4 Teilflächen 

B 2 Teilflächen 

X B 

X 

X B 2 Tei lflächen 
Obere Teilfläche liegt 
nicht im FFH-Gebiet 

X c 2 Teilflächen 
Teilbereich liegt nicht 
innerhalb der FFH-
Grenzen 

B 2 Teilflächen 
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c: 
1 ... IV 
c: Q) c: ~ 
Q) E Q) 0 

s:. w s:. c: 
(..) E c 0 

:!!! 0 :IV ::::1 ·; u.. c: u iL: ... 
1-39 11.03.300 40 

11.04.100 20 
11.02.500 40 

1-40 01 .08.200 100 
1-41 GB 06.02.310 80 

RBM 08.04.000 15 
HZB 08.01.300 5 

1-42 wv 01 .10.120 70 

LRM 07.03.200 20 

GY 06.02.200 10 

1-43 YS 09.07.200 100 
1-44 GB 06.02.300 100 
1-45 WF 01 .06.300 100 

1-46 GB 06.02.300 100 
1-47 11 .04.100 100 
1-48 BY 02 .03.400 90 

LRM 07.03.200 10 

1-49 GB 06.02.300 100 
1-50 GB 06.02.300 100 
1-51 GB 06.02.300 100 
1-52 GB 06.02.300 100 
1-53 GB 06.02.300 100 
1-54 11.04.200 20 

11.04.100 20 
11 .01.400 30 

BYE 02.03.430 30 

1-55 11 .04.100 60 
11 .04.400 30 

BYE 02.03.430 20 

1-56 GB 06.02 .300 100 
1-57 GY 06.02.200 50 

11 .03 .300 45 

BYE 02.03.430 5 

1-58 GB 06.02.310 100 
1-59 GB 06.02.310 100 

1-60 GY 06.02.200 100 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

1-
a::: c. 

0 ...J ... ...... :X: 0 N u.. äi (0) u.. 

Sport- und 
Freizeitanlaqen 
Straße, Weg 
Brachflächen von 
Industrie- und 
Gewerbeanlagen 
Fichtenforst 
Bergwiese § 6520 

Borstgrasrasen § 6230 
Bergheide § 4030 
Vorwald frischer 
Standorte 
Ruderalflur frischer 
bis feuchter Standorte 
Sonstiges extensiv 
qenutztes Grünland 
Steinrücken § 
Bergwiese § (6520) 
Naturnaher § (9410) 
Fichtenwald 
Bergwiese (§) 
Straße/ Weg 
Einzelbäume, 
Baumreihen, 
Baumgruooen 
Ruderalflur frischer 
bis feuchter Standorte 
Bergwiese § 6520 
Bergwiese § 6520 
Bergwiese § 6520 
Bergwiese 6520 
Bergwiese 6520 
Parkplatz 
Straße, Weg 
Wohnsiedlung 
Einzelbaum, 
Baumgruppe 
Straße, Weg 
Wohnsiedlung 
Einzelbaum, 
Baumgruppe 
Bergwiese (§) 
Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
Sport- und 
Freizeitanlaqen 
Einzelbaum, 
Baumqruooe 
Bergwiese (§) 
Bergwiese (§) 

Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
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:!:! g> -g 
IV s:. :E 5 Bemerkung ... 1 
Q) :X: IV Ul 
c: s:. ::::1 u.. ... N c: u.. w Ul -

3 Teilflächen 

~ 

>---

3 Teilflächen 
A Teilbereich liegt 

innerhalb des FFH-
Gebietes 

X 
A 
B 

B Entwicklungspotential 
4 Teilflächen 

X c Entwicklungsfläche 
X B Entwicklungsfläche 

c 
c Entwicklungsfläche 

X B 
2 Teilflächen 

c Entwicklungspotential 

c Entwicklungspotential 
c 2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 
c 
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Im Rahmen der Prüfung zur FFH- Verträglichkeit sind die FFH-Gebietes relevanten Flächen 

bewertet wurden. In der Unterlage 6.2 ist hierzu ein entsprechender Lageplan beigefügt, der 

die relevanten Flächen aufschlüsselt und im Einzelnen darstellt. 

Diese sind zusammengefasst im Lageplan Nr. 1.1 Blatt 1 von 2 dargestellt. Die Daten 

stammen aus f.olgenden Quellen: 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 6 Natur, Landsehaft und Boden: Erteilung einer 

umfassenden sehriftliehen Auskunft naeh § 4 Abs. 2 Satz1 SäehsUIG (Aktenplan Nr. 

364.20) vom 23.06.2016: 

• MultiBaseCS Datenauszug 

• Biotopdatenblätter zu kartierten Offenland und VValdbiotopen im 

Untersuehungsgebiet 

• Biotopdatenblätter zu erfassten Lebensraumtypen im 

Untersuehungsgebiet 

• Daten zu Gebieten mit besonderer avifaunistiseher Bedeutung (Geometrie 

und Gebietsmonographie) im Untersuehungsgebiet 

• http://'.\O.vw.um•Nelt.saehsen.de/umwelt/natur/30735.htm; Datendownload SBK2 (UTM) 

vom 01.09.2016 (SBK2: landesweite von 1996 bis 2002 kartierte Biotopobjekte)62 

• https:,l/i.\ww.smul.saehsen.de/sbs/6539.htm; Datendownload vom 08.08.2016: 

• V\lald naeh SäehsWaldG (WMS 1.3.0) 

• ~Jaturwaldzellen naeh §29 SäehsWaldG (WMS 1.3.0) 

• Reitwege in Saehsen 2006 2008 (VVMS 1.3.0) 

• Waldbiotope in Saehsen mit Biotopblatt (VI/MS 1.3.0) 

• Waldfunktionen in Saehsen (WMS 1.3.0) 

• Waldmehrungsplanung in Saehsen (VVMS 1.3.0) 

• http://wNw.umwelt.saehsen.de/umwelt/natur/37624.htm; Datendownload vom 

08.08.2016: 

• Vorl(ommen und Zustand der FFH Lebensraumtypen, Stand 07/2015 

Bei den Biotopen handelt es sieh grundlegend um zwei Gruppen zum einen V\laldbiotope, die 

vor allen in den höher gelegenen Bereiehen prägend sind und bei denen es sieh vorwiegend 

um naturnahe Fichtem\<älder des Berglandes handelt. Und zum anderen um 

Grünlandbereiehe, die laut säehsiseher Biotopkartierung alle als 8ergwiese (§ 26 

BNatSehG) ausgewiesen sind, in ihrer Struktur und Artenzusammensetzung aber deutliehe 

Untersehiede aufweisen. 

Als Besonderheiten sind die Vorkommen '«On 8ergheiden im Bereieh des Großen 

Sesselliftes, sowie die Niedermoor und Sumpfflächen im Bereieh des 

Fläehennaturdenkmals „Hangmoor am Hinteren Fichtelberg" und Hochmontanen 

supalpinen Hochstaudenflure im Bereich des Schönjungferngrundes zu nennen. 

52 SKB3: im Bereich ausgewählter topographischer Karten von 2006 bis 2008 erfasste Biotopobjekte (entsprechende Übersicht 

Kartierung SBK3 steht ebenfalls als Download zur Verfügung); Nach Prüfungen sind für das MTB 5543 keine Biotope in diesem 

Zeitraum aufgenommen wurden 
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In der Abbildung 14 Biotopkartierung Sachsen sind die relevanten Flächen noch einmal in 

der Übersicht dargestellt. Im Lageplan Nr. 1.1 Blatt 2 von 3 sind die entsprechenden 

Beschreibungen der einzelnen Biotope mit aufgenommen. Auf eine nochmalige Darstellung 

wird an dieser Stelle verzichtet. 

Abbildun§ 14 Biotof)l<artierun§ Sashsen 

Ebenfalls im Untersuchungsgebiet vorhanden sind verschiedene LRT. Diese befinden sich 

sowohl außerhalb als auch innerhalb der FFH Gebietsgrenzen und überlagern sich mit den 

ausgewiesenen Biotopflächen. Die LRT sind im Lageplan Nr. 1.1 Blatt 1 von 3 dargestellt 

und beschrieben. Im Rahmen der FFH und SPA Erheblichkeitsabschätzung sind alle 

relevanten Flächen aufgeführt, beschrieben und hinsichtlich der entstehenden 

Vorhabem\'irkungen beurteilt. Durch die Maßnahmen betroffen sind die LRT 6520 „Berg 

Mähwiesen", der LRT 9410 „Montane Fichtenwälder" und LRT 4030 „Trockene Heiden". 

Bezüglich des Vorkommens verschiedener Tierarten ist an dieser Stelle auf den speziellen 

artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu verweisen. Innerhalb des Fachbeitrages werden alle 

relevanten Arten aufgelistet und bewertet. Die zugrundeliegenden Daten der Bewertung 

werden dort unter Punkt 4.2 detailliert beschrieben. Es erfolgt im Rahmen der UVS daher nur 

eine kurze Zusammenfassung der genutzten Daten: 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 6 Natur, Landschaft und Boden: Erteilung einer 

umfassenden schriftlichen Auskunft nach § 4 Abs. 2 Satz1 SächsUIG (Aktenplan-Nr. 

364.20) vom 23.06.2016: 

MultiBaseCS- Datenauszug 
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Biotopdatenblätter zu kartierten Offenland- und Waldbiotopen im 

Untersuchungsgebiet 

Biotopdaten blätter zu erfassten Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet 

Daten zu Gebieten mit besonderer avifaunistischer Bedeutung (Geometrie und 

Gebietsmonographie) im Untersuchungsgebiet 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 3 Umwelt, Ländliche Entwicklung und Forst; Referat 

Umwelt: SPA Fichtelberggebiet 25/50_GrundschutzVO (pdf- Format), 

Abschlussbericht_Fichtelbergwiesen_051026_Endabgabe (MaP SCI 71 E „Fichtelberg

wiesen" Abschlussbericht von 11 .2005, pdf- Format); 20.03.2013 

• LRA Erzgebirgskreis Abteilung 6 Natur, Landschaft und Boden: Auszug aus dem 

Artdatenbank AF _MB_6erlift_05_05_2017 _ab2006 (pdf- und Shape- Format); 

05.05.2017 

• Standarddatenbogen DE5543451 zum SPA- Gebiet „Fichtelberggebiet" (Stand 2009 I 

2015) 

• Standarddatenbogen DE5543304 zum FFH- Gebiet „Fichtelbergwiesen" 

• http://www.revosax.sachsen.de/details.do?sid=489126056112 

(Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Bestimmung des Europäischen 

Vogelschutzgebietes „Fichtelberggebiet" - Grundschutzverordnung) 

• Därr Landschaftsarchitekten: Waldumwandlung im Bereich des kleinen Fichtelberges und 

der Himmelsleiter im Zuge des Neubaus, der Verbreiterung und des Rückbaus von 

Skisportanlagen; Halle 2009 

• Planungsverband Region Chemnitz (2013): Gebiete mit besonderer avifaunistischer 

Bedeutung in der Region Chemnitz, 5543-02 „Fichtelberggebiet und Umgebung" 

• Planungsverband Region Chemnitz (Herg.) (2013 ): Gebiete mit besonderer Bedeutung 

für Fledermäuse in der Region Chemnitz. Fachliche Grundlagen für 

Landschaftsrahmenplanung, Regionalplanung und Naturschutz 

) • Ingenieurgruppe Chemnitz GbR (2015): Zwischenbericht Neuanlage und Erweiterung 

Skistrecken im Bereich des Großen und Kleinen Fichtelberg im Kurort Oberweisenthal: 

Habitatpotentialanalyse sowie Ergebnisse der ersten 3 Begehungen 

• Ingenieurgruppe Chemnitz GbR (2016): Abschlussbericht für Brutvogelvorkommen zum 

Vorhaben: „Neuanlage und Erweiterung Skistrecken im Bereich des großen und kleinen 

Fichtelberg im Kurort Oberweisenthal 

• 2015 geführte Abstimmung zwischen UNB, Haselmausexperten Sven Büchner und 

Ingenieurbüro zum Vorkommen der Haselmaus am Standort Fichtelberg 
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Die o. g. Quellen beinhalten Erfassungen aus dem Untersuchungsgebiet für folgende 

Artengruppen: 

• Amphibien / Reptilien • 
• Säugetiere • 
• Vögel • 
• Heuschrecken • 
• Spinnen • 

Sonstiges Wirbellose 

Laufkäfer 

Libellen 

Farn- und Samenpflanzen 

Köcher-, Stein- und 

Eintagsfliegen 

• Schmetterlinge 

• Farn

Samenpflanzen 

• Moose 

• Pi lze 

und 

Im Zusammenhang mit dem speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurden die 

Artengruppen hinsichtlich ihres Schutzstatus und ihrer Relevanz für das 

Untersuchungsgebiet geprüft. Folgendes Ergebnis kann hierzu festgehalten werden: 

Die aufgeführte Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde eine Amphibienart (Erdkröte 

Grasfrosch) nachgewiesen werden. Dieser zählt zu den besonders geschützten Arten 

(BNatSchG) und ist in FFH-Richtlinie-Anhang V gelistet. Das Vorkommen der Art im Gebiet 

ist theoretisch möglich aber eher unwahrscheinlich, da die Entfernung zum nächsten 

Laichhabitat zu groß ist. 

Innerhalb des Untersuohungsgebietes Des Weiteren wurden 3 Reptilienarten 

(Zauneidechse, Kreuzotter, Waldeidechse) nachgewiesen. Zwei zählen zu den besonders 

geschützten und 1 zu den streng geschützten Arten. Diese ist darüber hinaus im Anhang IV 

der FFH-Richtlinie gelistet. Es handelt sich um die Zauneidechse. Diese wird nach Roter 

Liste Sachsen als gefährdet eingestuft. Die besonders geschützte Kreuzotter sogar als stark 

gefährdet. 

Ein Vorkommen der Reptilienarten im Gebiet ist sehr wahrscheinlich. Vor allem für die 

Kreuzotter liegen mehrfach Nachweise vor. 

Von den insgesamt 6 nachgewiesenen Säugetierarten zählt 1 Art (Waldspitzmaus) zu den 

besonders geschützten Arten (BNatSchG). Die Haselmaus (Muscardinus avellarius) sowie 

die 10 potentiell vorkommenden Fledermausarten zählten zu den streng geschützten Arten 

und +st sind ebenfalls in der FFH-Richtlinie Anhang IV gelistet. 

Das Große Mausohr ist darüber hinaus in der FFH-Richtlinie Anhang II enthalten. 

Aufgrund der Habitatbedingungen Vorort ist nach Expertenmeinung davon auszugehen, 

dass es am Fichtelberg potentielle Vorkommen der Haselmaus gibt. Für den 

Untersuchungsraum kann ein Vorkommen aufgrund des Fehlens der Himbeere (wichtige 

Nahrungspflanze) ausgeschlossen werden. 

Da die Daten zu den potentiell vorkommenden Fledermausarten aus Sekundärquellen 

stammen , bleibt zu prüfen in wie weit ein Vorkommen der Arten überhaupt am Standort 

Fichtelberg möglich ist. Die Prüfung erfolgt im Rahmen des speziellen artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages. Hier konnte ermittelt werden, dass aufgrund der Lebensraumansprüche ein 

Vorkommen von 4 Arten potentiell mögl ich ist. Es handelt sich um folgende Arten: 

Nordfledermaus, Braunes Langohr, Zweifa rbfledermaus und Fransenf ledermaus. 
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Auf der Grundlage verschiedener Datenquellen kommen im Untersuchungsgebiet potentiell 

W 94 Vogelarten vor. Davon wurden 33 2015/16 im Untersuchungsraum kartiert. Darüber 

hinaus wurden 3 potentielle Vorkommen direkt im UR aufgezeigt. 

Von den aktuell kartierten Arten ist eine streng schützt (Karmingimpel). Sie gilt wie der 

ebenfalls nachgewiesene Grünlaubsänger als extrem selten. Innerhalb des 

Untersuchungsgebietes befinden sich keine Strukturen, die sich potentiell als Bruthabitat für 

den Karmingimpel eignen. Die Art wurde aber 2015 auf dem Durchzug im Gebiet 

beobachtet. 

Ebenfalls als streng geschützt gelistet sind 17 weitere Arten für die aber kein aktueller 

Nachweis vorliegt. 

4§ 6 der als relevant markierten Arten sind als besonders geschützt eingestuft. Der 

Neuntöter ist zusätzlich noch im Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gelistet. 

8 dieser Arten stehen auf der Vorwarnliste. Hierzu zählen der Waldlaubsänger, die 

Wasseramsel, die Waldschnepfe, der Schwarzstorch, der Fitis, die Domgrasmücke und der 

Bluthänfling. 

Nach Roter Liste Sachsen werden 3 der nachgewiesenen Arten als gefährdet 

(Gartenrotschwanz, Kuckuck, Baumpieper) eingestuft. Die direkt im Eingriffsbereich 

nachgewiesene Ringdrossel wurde mit der Aktualisierung der Roten Listen Sachsens als 

vom Aussterben bedroht kategorisiert. 

Die drei Arten (Sperlings- und Rauhfußkauz, Sperber), für die potentielle Habitatflächen 

nachgewiesen aber keine direkter Artnachwies gelang, sind alle streng schützt. Der 

Sperlings- und Rauhfußkauz sind zu dem im Anhang 1 der Vogelschutzrichtlinie gelistet. Die 

potentielle Habitatfläche für die beiden Arten befindet sich innerhalb des 

Naturschutzgebietes „Fichtelberg". Innerhalb des Untersuchungsgebietes liegt ebenfalls eine 

potentielle Habitatfläche für den Sperber. 

Im Rahmen der durchgeführten Kartierung konnte ein Vorhandensein von Revieren für die 3 

Arten nicht belegt werden. Aufgrund der strukturellen Gegebenheit im Gebiet ist ebenso das 

Vorkommen folgender aktuell nicht nachgewiesener Arten möglich: Schwarzspecht, 

Waldkauz, Waldohreule, Habicht, Mäusebussard, Turmfalke. 

Darüber hinaus nutzen verschiedene Zugvögel das Areal zur Rast z.B. Alpenbraunelle, 

Nordische Ringdrossel und Schneesperling. Das unterstreicht die Besonderheit der Region. 

Von den 7 gelisteten Heuschreckenarten ist eine als stark gefährdete Art (2) klassifiziert. Es 

handelt sich hierbei um den Warzenbeißer (Decticus verrucivorus). Streng geschützte Arten 

oder Arten des Anhanges II und IV konnten nicht nachgewiesen werden. Die übrigen 

nachgewiesenen Heuschreckenarten sind nicht gefährdet. Ein Vorkommen der Arten im 

Gebiet ist wahrscheinlich. 

Von den 41 gelisteten Spinnenarten sind 3 als gefährdete Art (3) und 2 als potentiell 

gefährdet klassifiziert. Streng geschützte Arten oder Arten des Anhanges II und IV konnten 

nicht nachgewiesen werden. Die gefährdeten bzw. potentiell gefährdeten Arten kommen 

hauptsächlich in Feuchte geprägten Bereichen vor z.B. in Torfmoos geprägten Abschnitten, 

in Hochstaudenfluren und im Nahbereich von Gewässern. 
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Nur eine Art Nemastoma triste findet man auch in trockeneren Bereichen z.B. in 

Zwergstrauchheiden, alpinen Rasen oder locker geschichteten Blockschutthalden. Die Art ist 

als gefährdet eingestuft. 

Von den 36 aufgeführten Laufkäferarten ist 1 in der Roten Liste Sachsen als stark 

gefährdete Art kategorisiert. Dabei handelt es sich um den Wasserkäfer Deronectes 

platynotus platynotus. Ein Vorkommen der Art innerhalb des direkten Eingriffsbereiches kann 

aufgrund der Lebensraumgebundenheit ausgeschlossen werden. 4 ALaufkäfera rten gelten 

als gefährdet und 28 als unbeständig. Die 4 als gefährdet geltenden Arten sind zum Hauptteil 

Arten mit einer Biotoppräferenz für Laub- und Laubmischwälder mit hohem 

Feuchtigkeitsgrad. Das trifft vor allem für die Gattung Carabus zu. Einzig der Viergrubige 

Grabkäfer bevorzugt von den als gefährdet geltenden Arten trockene bis mäßig feuchte 

Laub- & Nadelwälder mit sauren humosen Böden aber auch offene Waldstrukturen und 

Heiden. Streng geschützte Arten oder Arten des Anhanges II und IV konnten bei der 

Artengruppe der Käfer nicht nachgewiesen werden. 

Von den 7 aufgeführten Libellenarten werden 2 in der Roten Liste Sachsen als gefährdete 

Art kategorisiert. 1 Art steht auf der Vorwarnliste. Streng geschützte Arten oder Arten des 

Anhanges II und IV konnten nicht nachgewiesen werden. Ein Vorkommen der Arten 

innerhalb des direkten Eingriffsbereiches ist potentiell mögl ich. Die Flächen können 

beispielsweise als Nahrungs-& Jagdhabitat genutzt werden. Eine Reproduktion ist aber 

auszuschließen , da die erforderlichen Strukturen innerhalb des Eingriffsbereiches fehlen. 

In der MultibaseCS-Datenbank waren ebenfalls 26 Köcherfliegenarten und 2 

Eintagsfliegenarten gelistet, von denen keine in der Roten Liste Sachsen vorkommt. Des 

Weiteren waren 23 Steinfliegenarten enthalten von denen 5 als stark gefährdet, 1 Art als 

vom Aussterben bedroht und 1 Art als verschollen/ausgestorben in der RLS ausgewiesen 

sind. Streng geschützte Arten oder Arten des Anhanges II und IV konnten nicht 

nachgewiesen werden. 

Von den 8J6 gelisteten Schmetterlingsarten zählt eine Art, der Große Feuerfalter (Lycaena 

dispar}, zu den streng geschützten Arten. Dieser ist darüber hinaus in der FFH-Richtlinie 

Anhang II und Anhang IV gelistet. 21 Arten zählen zu den besonders geschützten. 

Von den Schmetterlingsarten gelten +8 als gefährdet, 6 als stark gefährdet, zwei 

(Hochmoorgelbling, Lichtgrauer Bergwaldsteinspanner) als vom Aussterben bedroht und 

eine (Kleine Heidekrauteule) als extrem selten. a8 Arten stehen auf der Vorwarnliste. 27 

Arten gelten als unbeständig. Das Vorkommen dieser Arten im Gebiet und vor allem im 

direkten Eingriffsgebiet ist nicht auszuschließen. Da relative viele Arten vorkommen, die in 

der Roten Liste Sachsen gelistet sind, sind der Erhalt und der Schutz vorhandener 

Vegetationsbestände von entscheidender Bedeutung. Die Arten sind bis auf den Großen 

Feuerfalter im Rahmen des saF nicht prüfungsrelevant, dennoch wird im Fachbeitrag darauf 

verwiesen, dass die festgelegten Minderungsmaßnahmen vor allem zum Schutz der 

Vegetation zwingend zu beachten sind. Im Rahmen der UVS mit integriertem LBP wird das 

ebenfalls berücksichtigt. 

Von den 42-1 160 Farn- und Samenpflanzen kommen 47 115 Arten im 

Untersuchungsbereich nachgewiesen werden. Davon zählt keine zu den streng geschützten 
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aber ~ 3 zu den besonders geschützten Arten (Breitblättriges Knabenkraut, Gewöhnliche 

Arnika, Keulen-Bärlapp). Die Gewöhnliche Arnika und der Keu len-Bärlapp zählten darüber 

hinaus zu den FFH- Anhang V Arten. 

e 9 der kartierten Arten stehen auf der Vorwarnliste. a 7 Arten werden als gefährdet (Kleiner 

Klappertopf, Breitblättriges Knabenkraut, Alpen-Milchlattich, Wald-Hainsimse, Gewöhnliche 

Moosbeere, Gewöhnlicher Augentrost, Moorheidelbeere), eiAe zwei als stark gefährdet 

(Arnika, Keulen-Bärlapp) und eine als extrem selten (Quirlblättriges Weidenröschen) 

entsprechend Roter Liste Sachsen eingestuft. Streng geschützte Arten oder Arten des 

Anhanges II und IV konnten nicht nachgewiesen werden. 

Die MultibaseCS-Datenbank erbrachte für den gewählten Umring 159 Moosarten. Die Daten 

stammen aus dem Moosatlas des LfULG und liegen als Rasterdaten vor. Eine punktgenaue, 

standortbezogene Zuordnung ist dem entsprechen nicht möglich. Von den gelisteten Arten 

sind 16 auf der Vorwarnliste, 12 gelten als gefährdet, 8 als stark gefährdet und eine Art als 

vom Aussterben bedroht. 11 Arten sind besonders geschützt und darüber hinaus im Anhang 

V der FFH-Richtlinie enthalten. Streng geschützte Arten oder Arten des Anhanges II und IV 

konnten nicht nachgewiesen werden. 

Im Rahmen der 2017 durchgeführten Kartierung konnten 3 Moosarten im 

Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden . Alle drei Arten gelten als ungeschützt. 

Von den 29 gelisteten Pilzarten ist keine besonders oder streng geschützt. 6 Arten stehen 

auf der Vorwarnliste, 1 gilt als gefährdet, 3 als stark gefährdet und 1 als vom Aussterben 

bedroht. 

Der Datenbestand ist vorerst als vollständig und aussagekräftig zu betrachten, wodurch sich 

eine Bewertung des Ist-Zustandes wie in Tabelle 10 dargestellt, ergibt. 
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(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

Wertstufe 
SeltenheiUGefährdung der 

Natürlichkeit 

5 natürlich bis 
sehr hoch naturnah 

4 relativ 
hoch naturnah 

bedingt 
naturnah (auf 

3 Grund der 
mittel 

Forstwirtschaft! 
ichen Nutzung) 

2 
gering 

naturfern 

1 natu rfrem d/kü n 
sehr gering stlich 

53 Naturnahe Fichtenwälder 
54 Bergwiesen 

PflanzengesellschafUdes Biotoptyps 

überregionale 
regionale Bedeutung 

Bedeutung 

sehr selten und/oder sehr selten 

vom Aussterben 
und/oder vom 
Aussterben 

bedroht oder stark 
bedroht oder stark gefährdet 

gefährdet 

selten und/oder selten und/oder 
gefährdet gefährdet 

mäßig häufig 
mäßig häufig und/oder 

und/oder potentiell 
potentiell gefährdet 

gefährdet 

relativ häufig und nicht relativ häufig und 
gefährdet nicht gefährdet 

sehr häufig und nicht sehr häufig und 
gefährdet* nicht gefährdet 
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Bewertungskriterien 

SeltenheiUGefährdung der Arten 

regionale überregionale 
Bedeutung Bedeutung 

hoher Anteil an 
gefährdeten 

hoher Anteil an 
gefährdeten Arten in 

Arten in z. T. z. T. hoher Dichte 
hoher Dichte 

hoher Anteil an 
hoher Anteil an gefährdeten 

gefährdeten Arten in 
Arten in geringer 

Dichte 
geringer Dichte 

geringer Anteil an 
gefährdeten geringer Anteil an 

Arten 
gefährdeten Arten 

gefährdeten 
Arten fehlen gefährdeten Arten 
meist, hoher fehlen meist, hoher 

Anteil an Anteil an Ubiquisten 
Ubiquisten bzw. bzw. Neophyten 

Neophyten 

gefährdeten 
gefährdeten Arten 

Arten fehlen, 
sehr hoher Anteil 

fehlen, sehr hoher 

an Ubiquisten 
Anteil an Ubiquisten 

bzw. Neophyten bzw. Neophyten 

6.1 UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITS-STUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Ausprägung/Struktur/ zeitliche/ 
Repräsentanz 

ökologische Funktion räumliche 
Regenerier-

barkeit 

natürliche bis natur-
nahe Ausprägung und 

> 80 Jahre, 
hoch 

fast 
sehr hoher 

unmöglich53 repräsentativ 
Strukturreichtum 

relativ naturnahe 
31 - 80 

Ausprägung und hoher 
Jahre, 
schwer Strukturreichtum 
möglich 

beding~ naturnahe 6 - 30 Jahre, 
Ausprägung und 

bedingt 
bedingt 

mittlerer möglich54 repräsentativ 
Strukturreichtum 

gestörte Ausprägung 
1 - 5 Jahre 

und geringer möglich 
Strukturreichtum 

stark gestörte 
< 1 Jahr, 

Ausprägung und sehr 
problemlos 

nicht 
geringer 

möglich 
repräsentativ 

Strukturreichtum 
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Erläuterungen zur Einstufung Tabelle 15 ~Bewertung Pflanzen: 

Natürlichkeit: Nutzungsbedingte Störungen im Zusammenhang mit der vorhandenen Sommer

und Winternutzung der Flächen bedingen die niedrigere Einordnung. So wird der 

anthropogenen Vorbelastung im Gebiet durch die touristische Nutzung Rechnung getragen. 

Seltenheit/Gefährdung der PflanzengesellschaWdes Biotoptyps: 

regionale Bedeutung: Die innerhalb des Untersuchungsraumes vorhandenen 

Biotope sind in der Region typisch. Vor allem die Fichtenwälder sind sehr häufig und 

nicht gefährdet. Die vorhandenen Bergwiesen hingegen sind zwar in der Region 

relativ häufig und nehmen auch einen relativ großen Flächenanteil ein, sind aber z.B. 

durch mangelhafte Nutzung auch gefährdet. Um beiden Hauptbiotoptypen Rechnung 

zu tragen, erfolgt die Einordnung in die Kategorie 3. Fichtenwälder - das schließt die 

naturnahen Ausprägungen mit ein - und Bergwiesen sind häufig, zeigen aber auch 

auf reg ionaler Ebene eine potentielle Gefährdung durch Flächenverlust und 

unzureichende Pflege. Die Einordung erfolgt daher in die Kategorie 3. 

überregionale Bedeutung: Bezieht sich vor allem auf die ausgev.'iesenen Berg•.viesen 

so•.vie die beschriebenen besonderen Biotope. Aufgrund der Gebundenheit dieser 

Biotoptypen an bestimmte Standortverhältnisse sowie Nutzungsformen erfolgt die 

Einordnung in die Kategorie 4. Die kartierten Biotope haben eine sehr hohe 

überregionale Bedeutung aufgrund ihrer Seltenheit und Gefährdung. Die Einordung 

erfolgt daher in die Kategorie 5. 

Seltenheit/Gefährdung der Arten: 

regionale Bedeutung: Vor allem durch den hohen Anteil an Bergwiesen aber auch 

durch die beschriebenen besonderen Biotope ergibt für die sonst durch 

Fichtenwälder dominierte Region eine hohe Bedeutung des Untersuchungsraumes 

im Zusammenhang mit den vorkommenden selten und gefährdeten Arten. 

Entsprechend dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag, konnten für den 

Untersuchungsraum 47 115 Farn- und Samenpflanzen nachgewiesen werden. e 9 

der kartierten Arten stehen auf der Vorwarnliste, ~ 7 Arten werden als gefährdet 

(Kleiner Klappertopf, Breitblättriges Knabenkraut, Alpen-Milchlattich), eine als stark 

gefährdet (Arnika) und eine als extrem selten (Quirlblättriges Weidenröschen) 

entsprechend Roter Liste Sachsen eingestuft. 

Die beschriebenen Arten sind alle Arten des Offenlandes, dementsprechend kommt 

den Grünlandbereichen eine besondere Bedeutung zu. 

überregionale Bedeutung: Die Einordung in die Kategorie 4 bezieht sich vor allem 

auf die ausgewiesenen Bergwiesen sowie die beschriebenen besonderen Biotope. 

Diese sind an besondere Standortverhältnisse sowie Nutzungsformen gebunden, die 

so nicht über alle vorkommen. Da aber nicht alle in Anspruch genommenen Flächen 

einen hohen Anteil an gefährdeten Arten aufweisen z.B. die Fichtenwälder tseJ:H: 
weit verbreitet und nicht gefährdet) kann eine Einordnung in die Kategorie 5 nicht 

erfolgen. 
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Ausprägung/Struktur/ökologische Funktion: Die Einordnung in die Wertstufe 4 erfolgt trotz 

des sehr hohen Strukturreichtum, um der vorhandenen Vorbelastung durch die touristische 

Nutzung Rechnung zu tragen. Der Untersuchungsbereich ist durch verschiedene Anlagen 

geprägt, die die Natürlichkeit der Flächen mindern und die anthropogene Belastung des 

Gebietes deutlich machen! 

zeitliche/ räumliche Regenerierbarkeit: .Qie Der Großteil der Flächen in denen auch der 

direkte Eingriff und der damit verbundene Flächenentzug entsteht, sind innerhalb von 6 - 30 

Jahren regenerierbar (Bergwiesen). Daher erfolgt die Einordnung in die Wertstufe 3. 

Anders verhält es sich im Zusammenhang mit den naturnahen Ausprägungen des 

Fichtenwaldes und der Bergheiden. Aufgrund des Entwicklungszeitraumes von über 80 Jahren 

ist eine Regenerierbarkeit fast unmöglich. Daher erfolgt die Einordung in die Kategorie 5. 

Zu beachten ist, dass bei Eingriffen in besondere Biotopflächen wie Bergheiden und Moore eine 

Regenerierbarkeit fast möglich ist. Es kann aber bereits an dieser Stelle ein derartiger Eingriff 

ausgeschlossen werden. 

Repräsentanz: Vor allem durch das Vorhandensein der Bergwiesen in ihrer unterschiedlichen 

Ausprägung (teilweise auch als LRT ausgewiesen) ergibt sich eine hohe Repräsentanz. Die 

Flächen sind für die Region im besonderen Maße prägend und haben nicht nur eine 

entsprechend Habitatfunktion sondern sind auch landschaftlich von besonderer Bedeutung. 

Darüber hinaus befinden sich im Gebiet wertvolle Bergheiden und Moorflächen. Diese sind 

überaus selten und bei entstehenden Eingriffen nicht kompensierbar. 

Von den 127 Farn und Samenpflanzen kommen 47 Arten im Untersuchungsbereich 

nachgewiesen 1Nerden. Davon zählt keine zu den streng geschützten aber 2 zu den besonders 

geschützten Arten (Breitblättriges Knabenkraut, Gewöhnliche Arnika). Die Gewöhnliche Arnika 

zählt darüber hinaus zu den FFH Anhang V Arten. 

&-der kartierten Arten stehen auf der Vorwarnliste. 3 Arten werden als gefährdet (Kleiner 

Klappertopf, Breitblättriges Knabenkraut, Alpen Milchlattich), eine als stark gefährdet (Arnika) 

und eine als e*1:rem selten (Quirlblättriges Weidenröschen) entsprechend Rater Liste Sachsen 

eingestuft. Streng geschützte Arten oder Arten des Anhanges II und IV konnten nicht 

nachgewiesen werden. 
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(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

Wertstufe Natürlichkeit des 
Arteninventars* 

5 Die Artenzahl entspricht dem 
sehr hoch biotoptypischen Erwartungswert 

Die Artenzahl ist, bezogen auf 
4 den biotoptypischen 

hoch Erwartungswert, leicht verringert 
** 

Die Artenzahl, bezogen auf den 
3 biotoptypischen 

mittel Erwartungswert, erreicht einen 
mittleren Wert 

2 
Die auf den biotoptypischen 

gering 
Erwartungswert bezogene 

Artenzahl ist gering 

1 
Die auf den biotoptypischen 

sehr gering 
Erwartungswert bezogene 
Artenzahl ist sehr gering 
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AM KLEINEN FICHTELBERG 

Bewertungskriterien 

gefährdete Arten anthropogene Beeinträchtigung 

es gibt viele gefährdete Arten in 
nicht vorhanden oder sehr gering 

zum Teil hoher Dichte 

der Anteil der gefährdeten Arten 
gering 

ist hoch bei geringer Dichte 

gefährdete Arten kommen vor, 
strahlen aber z. T. von anderen deutlich spürbar 

Flächen ein *** 

häufig oder periodisch 
gefährdete Arten fehlen meist 

wiederkehrend 

gefährdete Arten fehlen oder permanent oder sehr häufig 
kommen nur als Irrgäste vor periodisch wiederkehrend 
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funktionale Bedeutung Wiederherstellbarkeit 

sehr hohes Potential zur sehr langfristig 
Ausbreitung von 

biotoptypischen Arten > 150 J . 

hohes Potential zur Ausbreitung langfristig 
von biotoptypischen Arten 81-150J. 

keine Störwirkung auf andere mittelfristig 
Biotope 31 - 80 J. **** 

geringe Störwirkung auf andere kurzzeitig 
Biotope 4 - 30 J. 

große Störwirkung auf andere sehr kurzzeitig 
Biotope, Trenneffekt 1 - 3 J. 
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Natürlichkeit des Arteninventars: Die vorkommenden Arten sind bezogen auf den 

biotoptypischen Erwartungswert, leicht verringert. Vor allem die Anzahl an streng 

geschützten Arten ist bezogen auf den Erwartungswert stark reduziert. Zum einen liegt das 

in der vorhandenen Biotopausstattung (Größe und Strukturangebot) zum anderen in der 

Störungsempfindlichkeit mancher Arten im Zusammenhang mit der anthropogenen 

Belastung im Gebiet und der Nähe zum Siedlungsbereich. Die Einordung erfolgt 

dementsprechend in die Wertstufe 4. 

Gefährdete Arten. Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung des Gebietes und der zum 

Teil starken Frequentierung des Areals Sommers wie Winters kommen innerhalb des 

Gebietes nur wenig gefährdete Arten vor. Es schließen sich aber direkt an das Gebiet 

Bereiche an , die weniger stark bis gar nicht frequentiert werden. Durch die ähnliche 

Habitatausstattung ist ein Einstrahlen der Arten (z.B. Sperlings- und Rauhfußkauz) potentiell 

möglich. 

Da in dem Areal relativ wenig gefährdete Arten vorkommen, kommt den vorhandenen Arten 

eine besondere Bedeutung zu (z.B. Ringdrossel). 

Anthropogene Beeinträchtigungen: Obwohl der Untersuchungsraum eine relativ 

naturnahe Ausprägung und einen hohe Strukturreichtum aufweist, ist dieser doch deutlich 

durch anthropogene Einflüsse geprägt. An dieser Stelle sei auf die Störwirkungen verwiesen, 

die durch die touristische Nutzung des Gebietes entstehen. Die Flächen werden sowohl in 

den Sommer- als auch in den Wintermonaten frequentiert, wodurch eine häufige und 

periodisch wiederkehrende Störwirkung durch den Menschen zu verzeichnen ist. 

Funktionale Bedeutung: 

Durch die vorhandene anthropogene Belastung entstehen Störwirkungen auf angrenzende 

Habitatflächen, was deren Nutzbarkeit z.B. für streng geschützte und störungsempfindliche 

Arten einschränkt. Daher erfolgt die Einordung in die Kategorie 2. 

Wiederherstellbarkeit: 

Die direkt durch die Maßnahme beanspruchten Habitatflächen sind kurzzeitig (4-30 Jahre) 

wiederherstellbar (bezieht sich vor allem auf die Offenlandstrukturen). Bei den Waldflächen 

und insbesondere solchen, die einen hohen Antei l an Altbäumen (geeignete Biotopbäume) 

und Totholz haben, ist nur eine langfristige die Wiederherstellbarkeit stark eingeschränkt, die 

die Regeneration dieser Flächen nur langfristig möglich ist. 

Da vor allem Fichtenwälder mit hohen Anteilen an Altbäumen und Totholz für die streng 

geschützte Arten, die innerhalb des Fichtelberggebietes vorkommen, von besonderer 

Bedeutung sind , erfolgt die Einordung in die Wertstufe 4, um die besonderen Bedeutung 

dieser Habitatstruktur zu unterstreichen. 
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4.3 BODEN 

Die Auswertung erfolgt anhand der digitalen Bodenkarte von Sachsen abgerufen unter 

http://www.umwelt.sachsen.de55 und anhand der Fachschrift „Bodenbewertungsinstrument 

Sachsen" vom 03/200956. Die digitale Bodenkarte von Sachsen beinhaltet dabei bereits 

verschiedene Auswertungen zu den abzuprüfenden Bodenfunktionen. Diese Auswertungen 

wurden anhand der genannten Fachschrift erstellt und dienen als wesentliche 

Datengrundlage. 

Der Detailierungsgrad wie ihn die Fachschrift vorsieht, kommt aber nicht in Gänze zur 

Anwendung. Da verschiedene Informationen nicht zur Verfügung standen, wird sich bei der 

Bewertung im Wesentlichen auf die bereits erwähnte Bodenkarte sowie auf die durch das 

Ingenieurbüro Eckert GmbH durchgeführt Baugrunduntersuchung und die 

Bodenübersichtskarte von Deutschland57 bezogen. 

Die Bewertung erfolgt anhand von Tabellen und verbal-argumentativ. Die Bewertungsstufen 

kommen auch hier zum Einsatz. 

Der Fachschrift entsprechend sind bezüglich des Bodens folgende Funktionen und 

Teilfunktionen zu bewerten: 

o Archivfunktion 

• bestimmt durch Seltenheit 

• landschaftsgeschichtliche Bedeutung 

• Naturnähe 

o Natürliche Bodenfunktion 

• Lebensraumfunktion 

• Bestandteil des Wasserkreislaufes 

• Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkung 

o Empfindlichkeit 

• Erosionsgefahr durch Wasser 

• Änderung der Wasserverhältnisse 

• Stoffeinträge 

Im Fichtelberggebiet sind skeletthaltige sandig-schluffige Böden vorherrschend. Durch das 

raue Klima und das basenarme Ausgangsgestein ist der Abbau organischer Substanz 

gehemmt, wodurch zumeist eine mächtige Rohhumusschicht entstehen konnte. Je nach 

Wasserversorgung bildeten sich verschiedene Bodentypen aus. Bei ausgeglichenen 

Wasserverhältnissen vorwiegend Podsole und bei hohen Niederschlagsmengen, 

Hangwasseraustritten und quelligen Bereichen Gley-, Anmoor- und Hochmoorböden.58 

55 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/webofficelsynserver?project=boden&language=de&view=buek400 
56 LfULG; Bodenbewertungsinstrument Sachsen; 03/2009, Aktualisierung Januar 201 0 
57 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Bodenübersichtskarte von Deutschland 1:3.000.000, angerrufen unter 

http://www.bgr.bund.de/DEfrhemen/Boden/Produkte/Karten/Downloads/BUEK3000.pdf? _ blob=publicationFile&v=3 
58 Managementplan SCI 71 E „Fichtelbergwiesen", 2005 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE S EITE 73 VON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8·ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Entsprechend der digitalen Bodenkarte finden sich im Untersuchungsraum hauptsächlich 

Lockersyrosem-Regosole, Pseudogleye, Hangpseudogley-Podsole und pseudovergleite 

Podsole, die hinsichtlich der oben genannten Funktionen zu bewerten sind. 

Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

• Bestimmung der Seltenheit 

Besonders in den Mittelgebirgslagen befinden sich diese Bodenformen häufig. Sie sind für 

das Untersuchungsgebiet typisch. Im überregionalen Vergleich sind diese Böden eher 

seltener auf Grund ihrer Entstehungsgeschichte. 

• landschafts- und kulturgeschichtlicher Bedeutung 

Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Böden werden in der offenen Liste von Böden 

mit hoher landschafts- und kulturgeschichtlicher Bedeutung geführt. Es handelt sich dabei 

um Böden der Hochlagen der Mittelgebirge. Von besonderer Bedeutung sind dabei Podsole 

aus Skelettsand (Im Untersuchungsgebiet betrifft das die Hangpseudogley-Podsole).59 

• Bestimmung der Naturnähe 

Die Böden sind anthropogen durch die jahrzehntelange forstwirtschaftliche Nutzung aber 

auch durch die touristische Nutzung (Beschneiung und Präparation in der Wintersaison) 

geprägt. Man kann also nur von einem bedingt naturnahen Boden sprechen. 

Natürliche Bodenfunktionen 

• Lebensraumfunktion 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Bodenschätzung, über die die natürliche 

Bodenfruchtbarkeit abgeleitet wird. Auf der Internetpräsenz des Sächsischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft ist hierzu eine entsprechende Karte 

abzurufen, die zur Bewertung verwendet wird.60 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit für die vier relevanten Böden wird hierbei wie folgt 

eingestuft: 

Tabelle 17 .:1-4 natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Boden im Untersuchungsraum Bewertungsstufe 

Pseudogleye gering 

Hangpseudogley-Podsole gering 

Pseudovergleite Podsole mittel 

Lockersyrosem Regosole gering 

59 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelVinfosysteme/wms/services/boden/bbwSO_utm?request=GetCapabilities&service= 

W MS&version =1. 3. O 
60 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelVinfosysteme/wms/services/boden/bbwSO_utm?request=GetCapabilities&service= 

WMS&version=1.3.0 
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Böden, wie sie im Gebiet vorkommen gehören zu den ertragsarmen Böden. Auf Grund ihrer 

Eigenschaften (Nährstoffarmut und sauer pH-Werte sowie die Neigung zur Auswaschung) ist 

auf den Standorten keine herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung möglich. Dennoch wird 

der Standort im Rahmen der forstwirtschaftlichen Erzeugung von Holz genutzt. Die 

eingebrachten Fichten kommen mit den Standortbedingungen sehr gut zu recht. Was zu 

einer ausgeprägten Entwicklung von Monokulturen im Gebiet führte. 

Darüber hinaus ist der Standort durch die Grünlandnutzung geprägt. Die vorhandenen 

Bergwiesen werden sowohl zur Heugewinnung als auch zur Beweidung genutzt. 

• Extremstandorte 

Als Extremstandorte werden solche Bereiche bezeichnet, die extrem nass oder extrem 

trocken sind. Auf der Internetpräsenz des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Landwirtschaft ist hierzu eine entsprechende Karte abzurufen, die zur Bewertung verwendet 

wird.61 

Im Untersuchungsgebiet finden sich derartige Standorte vereinzelt. Vor allem das im 

Südosten vorhandene Flächennaturdenkmal „Hangmoor am Hinteren Fichtelberg" ist äußerst 

stark vernässt und stellt einen Extremstandort dar. Vernässte Bereiche finden sich aber auch 

innerhalb der Bestandspisten. Diese meist wenige Quadratmeter große Flächen sind 

aufgrund ihrer Vegetationsausbildung deutlich von den anderen Flächen zu unterscheiden 

und sind durch Nässezeiger wie verschiedene Seggenarten geprägt. 

• Bestandteil des Wasserkreislaufes 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Bodenschätzung über die das 

Wasserspeichervermögen abgeleitet wird. Auf der Internetpräsenz des Sächsischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft ist hierzu eine entsprechende Karte 

abzurufen, die zur Bewertung verwendet wird.62 

Das Wasserspeichervermögen des Bodens für die vier relevanten Böden wird hierbei wie 

folgt eingestuft: 

Tabelle 18 +ä Wasserspeichervermögen 

Boden im Untersuchungsraum Bewertungsstufe 

Pseudogleye gering 

Hangpseudogley-Podsole gering (aufgrund der Hangneigung) 

Pseudovergleite Podsole mittel 

Lockersyrosem Regosole gering 

Entsprechend der Aussagen des Baugrundgutachtens dringt das Niederschlagswasser nicht 

direkt in tiefere Bodenschichten ein. Durch das steile Gelände und bedingt durch den sandig 

kiesigen Untergrund fließt das Wasser einfach ab. 

61 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/boden/bbwSO_utm?request=GetCapabilities&service= 

WMS&version=1.3.0 
62 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/boden/bbwSO_utm?request=GetCapabilities&service= 

WMS&version=1 .3.0 
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Unter günstigen Bedingungen, z. B. Senken und Quellbereiche, bilden sich aber vemässte 

Standorte heraus, was sich durch die Ausprägung der Vegetation in diesen Bereichen 

verdeutlicht. 

• Ausgleichsmedium für Stoffliche Einwirkung 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Bodenschätzung, über die die Filter- und 

Puffereigenschaften des Bodens für Schadstoffe abgeleitet werden . Auch hier ist auf die 

Internetpräsenz des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu 

verweisen.63 

Das Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe für die vier relevanten Böden wird 

entsprechend der Karte wie folgt eingestuft: 

Tabelle 19 4-9 Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe 

Boden im Untersuchungsraum Bewertungsstufe 

Pseudogleye mittel 

Hangpseudogley-Podsole mittel 

Pseudovergleite Podsole mittel 

Lockersyrosem Regosole gering 

Empfindlichkeit 

• Erosionsgefahr durch Wasser 

Die Erosionsgefahr durch Wasser wird wie folgt eingeschätzt64: 

Tabelle 20 +7 Erosionsgefahr durch Wasser 

Boden im Untersuchungsraum Bewertungsstufe 

Pseudogleye gering (Stauwasserböden aus Skelett führendem Lehm 

über Skelett führendem Sand) 

Hangpseudogley-Podsole gering (Stauwasserböden aus Skelett führendem Lehm 

über Skelett führendem Sand) 

Pseudovergleite Podsole gering (Stauwasserböden aus Skelett führendem Lehm 

über Skelett führendem Sand) 

Lockersyrosem Regosole sehr gering (Böden aus anthropogenen Sedimenten in 

Siedlungs-, Industrie und Bergbaugebieten) 

• Änderung der Wasserverhältnisse 

Als Bewertungsmaßstab wird die Empfindlichkeit der Böden gegenüber Änderungen des 

Grundwasserstandes angesetzt. Besonders betrachtet werden dabei Extremstandorte also 

extrem nasse und extrem trockene Böden. 

63 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/boden/bbw50_utm?request=GetCapabilities&service= 

WMS&version=1.3.0 
64 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/wms/services/boden/bbw50_utm?request=GetCapabilities&service 

=WMS&version=1.3.0 
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Im Untersuchungsraum kommen wie oben beschrieben solche Standorte vereinzelt vor. Sie 

sind vor allem nässegeprägt und reagieren empfindlich auf die Veränderung der 

Wasserverhältnisse. Dieser Umstand wird vor allem im Zusammenhang mit der 

vorkommenden Vegetation deutlich. Bei der Änderung der Wasserverhältnisse verschieben 

sich unweigerlich die Artenzusammensetzung und das Artenspektrum. 

• Stoffeinträge 

Analog der Einschätzung zum Filter- und Puffervermögen für Schadstoffe der 

vorkommenden Böden erfolgt die Einschätzung der Empfindlichkeit bezüglich der Böden im 

Zusammenhang mit möglichen Schadstoffeinträgen. Da vorrangig ein mittleres Filter- und 

Puffervermögen der Böden vorliegt, ist davon auszugehen, dass die Empfindlichkeit der 

Böden gegenüber Schadstoffeinträgen durchaus gegeben ist. Die Gefahr besteht aber eher 

in der Auswaschung dieser Stoffe, die an geeigneten Stellen auch ins Grundwasser 

gelangen können. Vor allem in Verbindung mit der ausgewiesenen Trinkwasserschutzzone 

ist das zu beachten. 

4.4 WASSER 

4.4.1 GRUNDWASSER 

Der UR liegt im Grenzgebiet der Grundwasserkörper „Obere Zschopau" (DESN_FM 4-3) und 

„Schwarzwasser" (DESN_ZM 1-3). 65 Die Grundwasserkörper wurden nach geologischen, 

hydrologischen und geohydraulischen Kriterien abgegrenzt und hinsichtlich der 

Grundwassermenge (Grundwasserquantität) und der Grundwasserchemie 

(Grundwasserqualität) bewertet. Diese Bewertung ist unter www.umwelt.sachsen.de 

abzurufen und nachfolgend zusammenfassend dargestellt. 

Tabelle 21 48 Bewertung des Grundwassers66 

Grundwasserkörper Mengenmäßiger Zustand Chemischer Zustand 

Obere Zschopau (DESN_FM 4-3) gut schlecht 

Schwarzwasser (DESN_ZM 1-3) gut schlecht 

Für die Grundwasserquantität wird ein „Guter Zustand" für beide Grundwasserkörper 

attestiert. Bei der Grundwasserqualität ist vom einem „Schlechten Zustand" auszugehen. 

(Datenstand: Aktualisierung des Bewirtschaftungsplans nach § 83 WHG bzw. Artikel 13 der 

Richtlinie 2000/60/EG für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum 

von 2016 bis 2021 ). Durch die Belastung der Grundwasserkörper mit Arsen und Cadmium 

kann kein guter Zustand der Grundwasserkörper angenommen werden. Im Vergleich zum 

letzten Bericht zum chemischen Zustand hat sich für beide Grundwasserkörper eine 

Verschlechterung ergeben. 

65 http:/lwww.umwelt.sachsen.de/umweltlinfosysteme/weboffice/synserver?project=wasser&language=de&view= owstruktur 
66 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101 /synserver?project=wasser-wrrlzustand&language =de& 

view=wrrlzustandgwk 
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Vor allem im Zusammenhang mit der Grundwasserqualität ist für beide eine 

Fristverlängerung bis 2027 bezogen auf das Erreichen der Bewirtschaftungsziele 

vorgesehen. 

Für beide Grundwasserkörper kann aber für die Grundwasserquantität das Erreichen der 

Bewirtschaftungsziele entsprechend der WRRL für 2015 bestätigt werden. 

Tabelle 22 49 Grundwasserkörper - Erreichen Bewirtschaftungsziele nach WRRL 

Grundwassermenge 

Grundwasserkörper Erreichen der Bewirtschaftungsziele 

Obere Zschopau (DESN_FM 4-3) Zielerreichung 2015 

Schwarzwasser (DESN_ZM 1-3) Zielerreichung 2015 

Grundwasser Chemie 

Grundwasserkörper Erreichen der Bewirtschaftungsziele 

Obere Zschopau (DESN_FM 4-3) Fristverlängerung bis nach 2027 

Schwarzwasser (DESN_ZM 1-3) Fristverlängerung bis nach 2027 

Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung: 

Das Fichtelberggebiet stellt laut Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge ein Gebiet mit hoher 

geologisch bedingter Grundwassergefährdung dar. 

Für die Bereiche ist daher ein ungünstiges Schutzpotential67 ausgewiesen. Das Risiko einer 

Grundwasserverschmutzung ist also relativ hoch. 

Hinzu kommt, dass für den Untersuchungsraum Trinkwasserschutzzonen 

(Trinkwasserschutzgebiete für Grundwasser/Uferfiltrat (TWSG Am Fichtelberg68)) 

ausgewiesen sind. 

Gemäß der Stellungnahme des LfULGs vom 13.02.2017 ist das Quellgebiet durch 

spezifische Fassungsbedingungen gekennzeichnet. Bei dem Quelltyp, der eine Besonderheit 

in Sachsen darstellt, handelt es sich um eine Drainquelle. Wesentliches Kennzeichen dieses 

Quel/types ist die künstliche Anlage oder prägende Erweiterung der Quellen (z.B. durch 

Sickerleitung. Mit den Fassungsanlagen solcher Orainquellen werden überwiegend der 

Zwischenabfluss (interflow) aus der LockergesteinsOberdeckung (Hangschutt und 

Verwitterungs- und Auflockerungszone des anstehenden Festgesteins) und möglicherweise 

ein geringer Anteil Kluftgrundwasser gefasst. Der wasserwirtschaftlich genutzte 

Grundwasserkörper/Grundwasserleiter ist in diesem Fall die Lockergesteinsdecke über dem 

anstehenden Festgestein. 

Gemäß dem hydrogeologischen Gutachten zur Neufassung des Wasserschutzgebietes QG 

„Am Fichtelberg" Oberwiesenthal vom 02.10.2015 ist im Ergebnis der Bestimmung der 

Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung für das QG „Fichtelberg" nur ein sehr geringer 

Schutz des Grundwassers durch die Überdeckung gegeben. Das heißt, es besteht nur eine 

67 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice/synserver?project=geologie&language=de& view=geo 
68 Das TWSG befindet sich derzeit in Neuausweisung, Entwurf Stand 2016; Mit Überarbeitung des Wasserschutzgebietes für 

das QG Fichtelberg Oberwiesenthal (T-5421074) wird das Wasserschutzgebiet Entnahme Zechengrund Oberwiesenthal (T-

5421102) aufgehoben 
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geringe Verweilzeit des Sickerwassers in der Grundwasserüberdeckung (wenige Tage bis 1 

Jahr). Das bedeutet, dass im Quellgebiet sehr junges Wasser gefasst wird und dass 

Schadstoffe (z. 8 . im Havariefall) in sehr kurzer Zeit in die Fassungsanlage gelangen können. 

Die Quellfassung ist somit per se einer potentiellen Gefährdung ausgesetzt. 

Unter Punkt ~ 3.5 ist die Abbildung zu den aktuellen Grenzen des TWSG (Entwurf) 

enthalten (Abbildung 30 4-1- Übersicht Wasserschutzgebiet). 

Die ausgewiesenen Zonen unterliegen unterschiedlichen Schutzbedingungen. 

Für die Zone 1 - Fassungsbereich ist jegliche Nutzung und das Betreten für Unbefugte 

verboten. Hier gilt ein absolutes Veränderungsverbot. 

Im Bereich der Zone II - Engeres Schutzgebiet soll durch eine Verweildauer von mindestens 

50 Tag (Wasser benötigt 50 Tage bis es zur Fassung gelangt) eine Schutz vor 

mikrobiologischen Verunreinigungen und den Schutz vor sonstigen gefährlichen 

Beeinträchtigungen (z. B. erneute Verkeimung) gewährleisten. Eine Verletzung der 

Deckschicht ist daher verboten. 69 

Hier gelten entsprechende Nutzungsbeschränkungen für Bebauung, Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, Bodennutzung mit Verletzungen der oberen Bodenschicht und 

dem Tourismus. 

Die Wasserschutzzone III - Weiteres Schutzgebiet umfasst das gesamte Einzugsgebiet der 

geschützten Wasserfassung. Hier gelten Verbote bzw. Nutzungsbeschränkungen für die 

Ablagerung von Schutt, Abfallstoffen, wassergefährdenden Stoffen usw. 

4.4.2 OBERFLÄCHENWASSER 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befindet sich der Schönjungfernbach, der dann in den 

Hüttenbach übergeht. Dieser verläuft durch den Schönjungferngrund und ist ein Gewässer II 

Ordnung. Im Bereich des Eckbauers befindet sich der Quellbereich des Baches, der 

teilweise gefasst ist. 

Eine Strukturbewertung entsprechend der bekannten Strukturklassen liegt nicht vor. Ebenso 

ist der Fließgewässerkörper nicht im Rahmen des Zustandsberichtes für Fließgewässer mit 

aufgenommen und folglich nicht in den Bewirtschaftungsplänen enthalten. 

Entsprechend der 2016 durchgeführten Ortsbegehung kann der Bach als relativ naturnah 

eingestuft werden. Anthropogene Einflüsse lassen sich durch die forstwirtschaftliche Nutzung 

erkennen. Direkt am Gewässer entlang verläuft ein naturnaher Wanderweg. Ansonsten ist 

das Gewässer vor allem im oberen Abschnitt naturbelassen und unverändert. Ab dem 

Schanzenkomplex ändert sich dieser Zustand vollständig. Das Gewässer verläuft ab hier 

nicht mehr im offenen naturnahen Gerinne. 

Der Hüttenbach speist seit 199970 das vorhandene Speicherbecken, das am ehemaligen 

Standort des Freibades Oberwiesenthal errichtet wurde. 

69 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6359.htm 
70 http://www.oberwiesenthal.com/wohnort/geschichte/chronik.htm 
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Das Becken hat ein nutzbares Speichervolumen von 43.000 m3
. Mit der Errichtung des 

Speicherbeckens wurde ebenso eine Beschneiungsanlage am Standort hergestellt und seit 

diesem Zeitpunkt betrieben. 

Im Rahmen des Betriebes wird entsprechend der Genehmigungsunterlagen von folgenden 

Bedingungen ausgegangen: 

1. Bei der Dimensionierung des Beckens wird angenommen, dass während der 

Beschneiung aufgrund der trockenen Wetterlage kein Wasser aus dem Hüttenbach 

zum Speicherbecken zufließt. 

2. Um bei günstigen Witterungsbedingungen die vorgesehenen Beschneiungsflächen 

(schließt alle mit Bescheinungsleitung versehenen Pisten und Loipenstrecken mit ein) 

innerhalb kürzester Zeit zu beschneien, ist bei einem Wasserbedarf von 330 m3/h 

erforderlich bei einer Beschneiungszeit von 128 h 

3. Es ist ein Mindestabfluss von Q=5 l/s an das untenliegende Abflussprofil des 

Hüttenbaches einzuhalten. 

Mit dem Bescheid von 22.05.2000 wurde die wasserrechtliche Erlaubnis zum Aufstau eines 

oberirdischen Gewässers einschließlich der wasserrechtlichen Genehmigung zur Errichtung 

einer Stauanlage (Registriernummer: 06-1142-00) erteilt. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der 8er Sesselbahn sind keine Änderungen dieser 

Anlage vorgesehen. 

Der Betrieb der bestehenden Beschneiungsanlage ist ebenfalls durch folgende Bescheide 

geregelt: 

1. Wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme aus dem Hüttenbach, zu dessen 

Umwandlung vom flüssigen in den festen Aggregatzustand und zur Beschneiung von 

Skipisten und Skiloipen vom 16.01.2001 (Registriernummer: 03-501-2001) 

2. Wasserrechtliche Genehmigung für den Bau und Betrieb der Beschneiungsanlage im 

Bereich Kurvenlift (oberer Teil), Überleitung zur Touristenloipe und Bereich 

Touristenloipe und wasserrechtliche Erlaubnis zur Umwandlung von Wasser aus dem 

Hüttenbach vom flüssigen in den festen Aggregatzustand und zur Beschneiung von 

Skipisten und Skiloipen vom 11.05.2001 (Registriernummer: 04-6087-2001) 

3. Änderung des Bescheides vom 11.05.2001, Reg.-Nr. 04-6087-01 vom 09.04.2002 

(Registriernummer: 04-6116-02) 

4. Freigabe zur Inbetriebnahme der Beschneiungsanlage vom 17.03.2003 

(Registriernummer 04-6093-03) 

Wie bereits in den Bescheiden festgeschrieben, liegt der Pistenbereich innerhalb des 

Einzugsgebietes des Hüttenbachs oberhalb des Speicherbeckens, so dass das aus dem 

Becken entnommene Wasser dem Hüttenbach wieder zuläuft und entweder erneut in dem 

Speicherbecken aufgestaut oder an den unterliegen Bachabschnitt abgegeben wird. 
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Das Schutzgut Klima und Luft wird von den überregionalen und regionalen Gegebenheiten 

geprägt. Die klimatischen Ausprägungen spielen eine wichtige Rolle für die lufthygienische 

Situation und sind ausschlaggebend für die atmosphärische Schadstoffausbreitung. 

Das Klima ist vor allem bedeutsam als Medium im Ökosystem bzw. als ein die 

Systemausprägung mitgestaltender Faktor und als eine unmittelbare Lebensgrundlage des 

Menschen sowie der Pflanzen und Tiere. 

An dieser Stelle wird auf die Verwendung des in der Leitlinie genutzten Bewertungssystems 

verzichtet. Stattdessen wird die Bestandssituation verbal beschrieben und bewertet. 

4.5.1 KLIMA 

Das Bearbeitungsgebiet wird nach der forstlichen Klimagliederung Sachsens der Klimastufe 

„Kammlagen mit feuchtem Klima" zugeordnet. 

Das auf dem Fichtelberg vorherrschende Klima kann insgesamt als sehr feucht, kühl und rau 

bezeichnet werden. Die bioklimatische Erholungseignung wird daher als mittel bis gering 

eingestuft.71 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Kurort Oberwiesenthal beträgt im langjährigen 

Mittel 4,7°C, die des Fichtelberggipfels lediglich 2,8°C. Während Oberwiesenthal eine 

jährliche Temperaturamplitude von 17,6°C bei durchschnittlich 137 frostfreien Tagen 

aufweist, schwanken die Temperaturen auf dem Fichtelberg innerhalb eines Jahres 

durchschnittlich um 16,6°C bei 117 frostfreien Tagen. Es besteht eine hohe Gefahr für das 

Auftreten von Früh- und Spättrösten. Bei Südströmungen, die hauptsächlich im Frühjahr und 

Herbst auftreten, kann es zu föhnigen Auflockerungen und zur Erwärmung kommen. 

Aufgrund dieser Schwankungen ist die Länge der Vegetationsperiode stark variabel. Eine 

pauschale Festlegung ist also nicht möglich.72 Es muss aber auf der Grundlage der 

Klimaerwärmung von einer Verlängerung der Vegetationsperiode ausgegangen werden. 

Erwähnenswert ist außerdem die lokale Bildung von Kaltluftinseln. Die über 

grundwasserbeeinflussten Wiesenflächen entstehende Kaltluft fließt in der Regel über das 

Pöhlbachtal ab. Das Vorkommen solcher Kaltluftinseln bedingt das Vorhandensein arktisch

alpiner Floren- und Faunenelemente. Der Bereich hat also hohe Bedeutung für die 

klimatische Regulationsfunktion. 

Bei winterlichen Hochdrucklagen tritt eine weitere klimatische Besonderheit auf, da die über 

den Erzgebirgskamm hinaus ragenden Berggipfel die tiefer liegende Inversion überragen. 

Typisch für diese Bedingungen ist eine positive Temperaturabweichung für den Fichtelberg 

und seine Umgebung.73 

71 Regionaler Planungsverband Chemnitz-Erzgebirge; Regionaler Fachbeitrag z um Landschaftsrahmenplan Karte K4b-07 -

Stand der Kartenbearbeitung: 30.07.07 
72 Daten aus dem MAP-SCI 71 E .Fichtelbergwiesen· 
73 Daten aus dem MAP-SCI 71 E .Fichtelbergwiesen· 
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In Oberwiesenthal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagsmengen 1.073 mm, auf 

dem Fichtelberg 1.120 mm. Die meisten Niederschläge fallen in den Sommermonaten. Der 

Monat Juli gilt dabei als regenreichster Monat. Schneefälle machen etwa 35 % der 

Gesamtniederschlagsmenge aus. Die westliche Flanke des Fichtelberges ist insgesamt als 

niederschlagsreicher anzusehen, da sich durch die hier vorwiegend auftretenden Westwinde 

Stauregenfälle bilden.74 

Bezüglich der Natürlichkeit der Klimaparameter kann im Untersuchungsraum von einem 

relativ natürlichen Grundzustand ausgegangen werden. Der direkte anthropogene Einfluss 

im Gebiet selbst ist als gering zu werten. 

4.5.2 KLIMAWANDEL 

Durch den Klimawandel zeigen sich Änderungen der beschriebenen Parameter, die auch 

zukünftig eine Rolle bei der touristischen Nutzung des Gebietes und speziell bei der 

Wintersportnutzung spielen werden. 

Klimaprognosen sind also bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 

entscheidend. 

Zur Beurteilung der klimatischen Entwicklung werden folgend Unterlagen herangezogen: 

1. Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): 

Kompendium Klima - Sachsen im Klimawandel 

2. Hartei, L. & Fischer, A.; (2015): Beschneiungsklimatologie - Endbericht -

Projektbericht des Institutes für Interdisziplinäre Gebirgsforschung, der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften 

3. Aigner , Günther (2016): Eine Analyse aktueller Wintertemperaturen- und 

Schneemessreihen vom Fichtelberg (1 .215) im Erzgebirge. www.zukunft-skisport.at. 

Bei der ersten Quelle handelt es sich um eine Einschätzung des Klimas für Gesamt

Sachsen. Neben der Analyse der vorhandenen Klimadaten und der Herausarbeitung 

regionstypischer Unterschiede, werden auch Prognosen erstellt, wie sich zukünftig die 

verschiedenen Klimaparameter in Sachsen entwickeln. Im Zusammenhang mit der 

Fichtelbergregion konnte klar herausgearbeitet werden, dass die Schneesicherheit in den 

kommenden Jahrzehnten weiter abnimmt, wobei „trotz der Verschlechterung der 

Schneeverhältnisse eine weitgehend geschlossene Schneedecke zwischen Dezember und 

April von mehr als 40 cm Schneehöhe"75 am Fichtelberg anzunehmen ist. 11Die Dauer dieser 

74 Daten aus dem MAP-SCI 71 E „Fichtelbergwiesen" 
75 Freistaat Sachsen , Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): Kompendium Klima - Sachsen im 

Klimawandel 
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Schneeverhältnisse hat sich jedoch um rund 4 Wochen verkürzt und nach hinten 

verschoben. "76 

Darüber hinaus steigt das Risiko von Starkregenereignissen, was zur Bodenerosion und 

lokalen Hochwasserereignissen führt sowie das Risiko für Stürme, was vor allem im 

Zusammenhang mit der Fortwirtschaft und in Bezug auf Privatpersonen eine Rolle spielt.77 

Aufgrund des Negativ-Trends für die Schneesicherheit ist die Beschneiung von Pisten von 

besonderer Bedeutung, nicht um deren Nutzung generell zu ermöglich, sondern um die 

natürliche Schneedecke für die Dauer der Saison zu sichern. 

Der Großteil der Bestandspisten in Oberwiesenthal ist bereits seit mehreren Jahren mit 

entsprechenden Beschneiungsanlagen ausgestattet. Hier liegen demzufolge verschiedene 

Erfahrungswerte im Zusammenhang mit der Beschneiung vor. 

Da eine Beschneiung ebenfalls an verschiedene klimatische Parameter gebunden ist und 

damit auch dem Klimawandelt unterliegt, wird an dieser Stelle die zweit genannte Unterlage 

zur Beurteilung herangezogen. 

Diese beschäftigt sich vorrangig mit den Flogen des Klimawandels auf die Beschneiung im 

Alpenraum und in den deutschen Mittelgebirgen. 

Grundvoraussetzung für die Beschneiung ist eine Feuchtetemperatur von s; -2 °C. Diese wird 

aus der Lufttemperatur und der Luftfeuchte ermittelt. Je geringer die Feuchtetemperatur ist 

desto effektiver kann beschneit werden. Dabei gilt, dass bei trockener Luft 

Sublimierungsprozesse die Schneileistung begünstigen. 

Die durchgeführten Untersuchungen und erstellten Prognosen basieren auf den Klimadaten 

der letzten 65 Jahre (Wetterstation des DWD Fichtelberg ab 1951 ). 

Auf der Grundlage dieser Analyse konnten folgende Aussagen für den Fichtelberg getroffen 

werden: 

Die mittlere Lufttemperatur zeigt seit 1962163 einen signifikanten Anstieg um +0,03 °C 

pro Jahr. Damit ist von einer Gesamterwärmung von 1,5 °C auszugehen. 

Die relative Feuchte unterliegt starken intersaisonalen Schwankungen. Seit 1990100 

wurde es pro Jahr um 0, 3% trockener. 

Die Feuchttemperatur zeigt ähnliche Schwankungen wie die Lufttemperatur und ist 

ebenfalls seit 1962163 um +0,03 °C pro Jahr angestiegen. 2006107 und 2013114 

stechen deutlich als positive Extremsaisonen hervor. Die Abweichung entspricht in 

diesen Jahren knapp dem 3-fachen der natürlichen Schwankung. 

Im Mittel über die gesamte Saison gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit, Beschneien 

zu können, in den letzten 20 Jahren im Vergleich zu den 20 Jahren davor von 51% 

auf 44% gesunken. Verluste zeigen sich besonders im November und ab Mitte März. 

76 Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie {2014): Kompendium Klima - Sachsen im 
Klimawandel 

77 Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie {2014): Kompendium Klima - Sachsen im 
Klimawandel 
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Bei einer Grenztemperatur von -2 °C gab es in den letzten 62 Saisons (Okt. - Apr.) 

im Mittel 2500 potentielle Beschneistunden (ca. 104 Tage) . Die natürliche 

Schwankung beträgt pro Saison 394 Stunden (ca. 16 Tage). 

Die natürliche Variabilität der saisonalen Schneileistung beträgt 20.025 m3 

(Propellergeräte), bzw. 13.944 m3 (Lanze). Die mittlere saisonale Schneileistung 

beträgt 92.623 m3 (Propellergerät), bzw. 78.183 m3 (Lanze). Damit kann auf ca. 32 

ha (Propel/ergerät), bzw. ca. 27 ha (Lanze) eine Grundbeschneiung (30 cm kompakte 

Schneeauflage) gewährleistet werden. 

Die künstlich erzeugte Schneemenge ist zwischen 0 und 5 Uhr UTC am höchsten 

(42%). Von 12-17 Uhr UTC kann nicht beschneit werden. An einem 

durchschnittlichen Tag können mit einem Propellererzeuger 10 m3/h, mit einem 

Lanzenerzeuger 9 m3/h produziert werden. 78 

Prognose für die Zeiträume 2030 und 2050: 

Tabelle 23 29 Mittlere Anzahl an Schneitagen für die Periode 1974-94, 1994-2014 und 1994-2014 mit möglicher 
Erwärmung bis 2030 (+1°C) bzw. 2050 (+1,8°C) 

Tag mit Tagesmittel Feuchttemperaturen unter-2°C pro Monat, Fichtelberg. 

Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mar. Apr. 

Periode 

1974-1994 2,8 14,0 19,9 23,3 21,0 16,4 9,8 

1994-2014 3,2 9,3 19,5 22,3 19,0 15,3 5,5 
Mit Klimaänderung bis 2030 1,3 7,3 16,6 19,6 16,4 12,6 3,8 

Mit Klimaänderung bis 2050 1, 1 5,9 14, 1 17,4 14,4 10,8 2,7 

Abnahme bis 2050 in Tagen 2, 1 3,5 5,4 4,9 4,9 4,5 2,8 

Abnahme bis 2050 in % 67 37 28 22 24 29 51 

Auf der Grundlage dieser Untersuchung lassen sich folgende betriebsrelevanten Annahmen 

treffen: 

1. Häufung von Extremereignisse 

2. Beschneiung von Ende November bis Ende März möglich; 

Saisonschwankungen aber sehr wahrscheinlich 

3. Unter Beachtung der Klimaänderung erfolgt eine weitere Abnahme der 

Anzahl der Beschneitage 

Auf der Grundlage der vorhandenen technischen Bedingungen (Speicherbecken mit einem 

Speichervolumen von 43.000m3
) und einer Pumpstation mit einer Förderleistung von 

330m3/h ist es möglich das Skigebiet in kürzester Zeit einzuschneien. 

78 Hartei, L. & Fischer, A.; (2015): Beschneiungsklimatologie - Endbericht - Projektbericht des Institutes für Interdisziplinäre 
Gebirgsforschung, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
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Bei einem Saisonbeginn wie bisher Ende Nov. und bei eine Saisonende Anfang April kann 

vor allem in den Hauptmonaten Dez., Jan. , Feb. und März auch bei einer Erwärmung um 

+1 ,8 (Szenario bis 2050)79 an durchschnittlich 14 Tagen beschneit werden. 

Im regulären Betrieb wird derzeit eine 5 tägige Grundbeschneiung zu Beginn der Saison 

durchgeführt. Die Nachbeschneiung erfolgt dann je nach Bedarf. Auch bei einer leichten 

zeitlichen Verschiebung ist auf der Grundlage der Prognose davon auszugehen, dass die 

Beschneiung ohne Einschränkung durchgeführt werden kann. 

Die Beschneiung am Fichtelberg wird bereits jetzt an die individuellen sich saisonal und auch 

täglich ändernden Verhältnisse angepasst. Durch die individuelle Steuerung der 

Beschneiung und die Präparation der Pisten ist es auch zukünftig möglich gute 

Wintersportbedingungen zu schaffen. 

4.5.3 LUFT 

Zur Bewertung der Luft werden die Daten der Luftmessstation Fichtelberg, die unter der 

Internetseite des SMUL abzurufen sind, herangezogen. Ausschlaggebende Werte für den 

Bereich des Fichtelbergs sind 0 3 (Ozon) und S02 (Schwefeldioxid). Die übrigen Werte 

können vernachlässigt werden , da die Konzentrationen im Gebiet die Richtwerte nicht 

überschreiten. 

Luftmessstation 

Fichtelberg 

Abbildung 34 4.§ Standorte der Luftm essstation in Sachsen80 
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79 Hartei, L. & Fischer, A.; (2015): Beschneiungsklimatologie - Endbericht - Projektbericht des Institutes für Interdisziplinäre 

Gebirgsforschung, der österreichischen Akademie der Wissenschaften 
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Im Rahmen der Bewertung des Ist-Zustandes wurden die relevanten Daten auf der 

Internetseite http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/luftonline/uebersicht.aspx 

am 10.09.2013 abgefragt. Darüber hinaus wurde der Jahresbericht 2012 zur Luftqualität in 

Sachsen mit herangezogen. 

Entsprechend der Unterlagen können für beide Schadstoffe Konzentrationsschwankungen 

im Stunden-, Tages- und Monatsmittel festgestellt werden. Der Jahresmittelwert von 0 3 

(Ozon) lag 2012 bei 82 µ/m3 und von S02 (Schwefeldioxid) bei 3,3 µ/m3. 

Laut dem Jahresbericht sind Schwefeldioxidkonzentrationen in den letzten 10 Jahren auf 

gleichem niedrigem Niveau. Die Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit für 

Langzeit- und akute Belastungen sowie die kritischen Werte für den Schutz der Vegetation 

werden seit Jahren weit unterschritten. 

Für das Erzgebirge und damit auch für die Messstelle Fichtelberg werden für ganz Sachsen 

die höchsten Werte verzeichnet. Die etwas höhere Belastung, die aber weit unterhalb der 

Grenzwerte für S02 Kurzzeitbelastungen liegt, ist auf einzelne kurzzeitige 

Schadstofftransporte aus den nordböhmischen Industriegebieten zurückzuführen. 

Hohe Ozonkonzentrationen entstehen bei länger anhaltenden Hochdruckwetterlagen mit 

Temperaturen über 30 °C und intensiver Sonneneinstrahlung durch chemische Reaktionen 

aus den Vorläufersubstanzen Stickstoffdioxid und Kohlenwasserstoff. Dabei findet von Tag 

zu Tag eine Anreicherung von Ozon in der Atmosphäre statt. Die Ozonkonzentrationen in 

den bodennahen Luftschichten weisen einen ausgeprägten Jahresgang mit Höchstwerten im 

Sommerhalbjahr auf 

Die Ozonbelastung ist im Gebiet aufgrund der geringen Abbaurate des Ozons durch andere 

Schadstoffe und der Höhenlage relativ stark (Fichtelberg: höchste Konzentrationen im 

Jahresdurchschnitt im Landesvergleich). Dies gilt aber im Allgemeinen für die ländlichen 

Bereiche und die Mittelgebirge. 

Auf Grund der relativ hohen Konzentration werden die Zielwerte zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit überschritten. Im Rahmen der Datenauswertung innerhalb des 

Jahresberichtes konnte aber festgestellt werden, dass die Ozonkonzentration im Bereich der 

Fichtelbergmessstation in den letzten 10 Jahren nahezu kontinuierlich gesunken ist. 

Eine dauerhafte Reduzierung der Ozonbelastung kann aber nur durch eine langfristige und 

großräumige Verringerung der Emissionen der Vor/äufersubstanzen erreicht werden. 81 

eo http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/luft/3654.htm 
81 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Luftqualität in Sachsen Jahresbericht 2012 
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Die Grenzen des UR bezogen auf das Schutzgut Landschaft verlaufen nahezu gleich wie der 

UR bezogen auf das Schutzgut Wohn- und Arbeitsplatzfunktion. Die Wahrnehmung der 

Landschaft richtet sich nach ähnlichen Grundsätzen wie bei der Einordnung für die 

Erholungsfunktion. 

Der Untersuchungsraum ist von vielfältigen Nutzungsstrukturen und naturräumlichen 

Gegebenheiten geprägt. Neben den naturnahen Flächen wie Bergwiesen und Fichtenwälder 

unterschiedlicher Altersstufen, die hauptsächl ich den Untersuchungsraum prägen, ist das 

Areal auch durch den direkt an die Grünlandbereiche angrenzende Siedlungsstruktur des 

Kurort Oberwiesenthal mit den entsprechenden touristischen Anlagen wie Hotels, 

Gastronomie und Liftanlagen geprägt. Durch die Nähe zum Kurort entsteht hier ein wichtiger 

Einstiegspunkt für den Besucherverkehr in das Fichtelberggebiet. Von hieraus sehr leicht 

zugänglich ist der Kleine und Große Fichtelberg, die neben dem auf der tschechischen Seite 

befindlichen Keilbergmassiv den Kurort einrahmen. Darüber hinaus befindet sich der 

Untersuchungsraum im Landschaftsschutzgebiet „Fichtelberg" und im Naturpark Erzgebirge I 

Vogtland, was die landschaftliche Besonderheit unterstreicht. 
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Tabelle 24 U Bewertung Landschaft 

(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

*insbesondere Geräusche und Gerüche 

Wertstufe 
Vielfalt 

vielfältige, landschaftstypisch 
5 gliedernde Strukturen und sehr 

sehr hoch kleinräumig differenzierte 
regionaltypische Nutzungen 

überwiegend vielfältige, 

4 landschaftstypisch gliedernde 

hoch 
Strukturen und kleinräumig 

differenzierte regionaltypische 
Nutzungen 

landschaftstypisch gliedernde 
Strukturen und differenzierte 3 
regionaltypische Nutzungen mittel 

ansatzweise Vorhanden; Zunahme 
von Struktur- und Nutzungsarmut 

überwiegend großflächige, einheit-2 
liehe Nutzungen mit wenigen Glie-gering 

derungsstrukturen 

ausschließlich großflächige, einheit-1 
sehr gering 

liehe Nutzungen ohne 
GI iederung sstrukturen 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Bewertungskriterien 

Eigenart Naturnähe 

landschaftstypisches, menschlicher Einfluss nicht erkennbar, 

unverwechselbares und Wildnisgebiete, in denen 

charakteristisches Erscheinungsbild 
Entwicklungsprozesse natürlich und 

ungestört ablaufen 

überwiegend landschaftstypisches, überwiegend extensiver, menschlicher 

6.1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS-STUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

nichtvisuelle Sinneseindrücke* 

ausschließlich natürliche 
landschaftstypische Sinneseindrücke 

überwiegend natürliche, unverwechselbares und Einfluss, Wildnisgebiete in Teilbereichen 
landschaftstypische Sinneseindrücke charakteristisches Erscheinungsbild anzutreffen 

landschaftstypisches Erscheinungsbild natürliche landschaftstypische 

ablesbar; Zunahme extensiver menschlicher Einfluss 
Sinneseindrücke vorhanden; 

landschaftsuntypischer Elemente und ansatzweise vorhanden; Zunahme 
zunehmende Prägung durch 

Abnahme des charakteristischen intensiven, menschlichen Einflusses 
andauernde, naturfremde und 

Erscheinungsbildes 
landschaftsuntypische 

Sinneseindrücke 

überwiegend landschaftsuntypische 
überwiegende Prägung durch 

Elemente und geringe 
überwiegend intensiver, menschlicher andauernde, naturfremde und 

landschaftstypische Charakteristik Einfluss landschaftsuntypische 
Sinneseindrücke 

landschaftsuntypisches 
andauernde, Naturfremde und Erscheinungsbild ohne völlige "technische" Überformung, 

charakteristische Erscheinungsformen naturfremd 
landschaftsuntypische 

("Allerweltslandschaft") 
Sinneseindrücke 
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6 .1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Erläuterungen zur Einstufung Tabelle 24 ~Bewertung Landschaft: 

Vielfalt: Aufgrund des sehr engräumigen Wechsels zwischen Siedlungsbaustein, Offenland 

und Wald ist die Landschaft vielfältig gestaltet und abwechslungsreich. Die vorhandenen 

Strukturen sind als typisch für die Region zu betrachten und zeichnen sich durch eine 

regionaltypische zu meist kleinräumige Nutzung aus. Das zeigt sich vorrangig bei den in 

großer Anzahl vorhandenen Bergwiesen in unterschiedlicher Ausprägung. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Vielfältigkeit der Landschaft nicht 

ausschließlich durch natürliche Einflüsse entstanden ist, sondern entscheidend durch den 

Menschen mit geprägt wird. Neben der Wiederbepflanzung der Hangbereiche nach den 

großflächigen Waldschäden durch den Orkan Kyrill im Jahr 2007, ist auch die Beweidung 

und Mahd der Bergwiesen ein wesentlicher Faktor für die Ausprägung aber auch den Erhalt 

der Vielfalt des Landschaftsbildes. 

Eigenart: Bezüglich der Eigenart der Landschaft erfolgt die Einstufung in die Wertstufe 4. Es 

handelt sich um ein überwiegend landschaftstypisches, unverwechselbares und 

charakteristisches Erscheinungsbild, das neben den oben beschriebenen Gegebenheiten 

auch durch seine touristische Erschließung geprägt wird, welche die Eigenart des Gebietes 

im besonderen Maße mitbestimmen. 

Naturnähe: Durch die beschriebene touristische Nutzung des Gebietes in den Sommer- und 

Wintermonaten, muss von einem überwiegend intensiven, menschlichen Einfluss 

ausgegangen werden. Durch die hohe Anzahl an Wanderwegen, die teilweise auch als 

Radwege genutzt werden, die Nähe zum Kurort mit den entsprechenden gastronomischen 

Einrichtungen und dem Hotelbetrieb, sowie die wintersportliche Nutzung, die sich momentan 

vorrangig am Kleinen Fichtelberg abspielt, da nur wenig Ausweichmöglichkeit vorhandenen 

sind, entsteht ein vielfältiges Spektrum an anthropogenen Einflüssen, das sich saisonal 

ändert und dessen Intensität starken Schwankungen unterliegt. 

Die Einordnung erfolgt daher in die Wertstufe 2. 

Nichtvisuelle Sinneseindrücke: 

Die nicht visuellen Sinneseindrücke wie Geräusche und Gerüche sind überwiegend natürlich 

und landschaftstypische, werden aber aufgrund der anthropogenen Beeinflussung des 

Gebietes nur in die Wertstufe 4 eingeordnet. 

Hier ist auch ein deutlicher Unterschied zwischen Sommer- und Wintersaison ableitbar. Im 

Vergleich sind vor allem die visuellen Sinneseindrücke bezogen auf die Geräusche in den 

Sommermonaten natumäher, da die Schallemission durch die Nutzung des Gebietes schlicht 

geringer ist, als in den Wintermonaten. 
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4. 7 KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

6 .1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE F ASSUNG 

Im Untersuchungsgebiet finden sich verschiedene Kultur-82 sowie Sachgüter. Diese sind 

nachfolgend benannt und lokalisiert. 

4. 7.1 KULTURGÜTER/KULTURLANDSCHAFT: 

Entsprechend dem Regionalplan83 befinden sich innerhalb des Untersuchungsraumes 

historische Kulturlandschaftselemente. Dabei handelt es sich um die vielfach erwähnten 

Bergwiesen. Diese bilden bezogen auf die Region aufgrund ihrer Häufigkeit, ihrer 

besonderen Bedeutung für das Gebiet und ihrer Eigenart eine Kulturlandschaft aus, die als 

„Wiesenlandschaft um Oberwiesenthal" bezeichnet wird. 

Aufgrund ihrer Seltenheit und ihrer Bindung an die Region sind diese Flächen zu erhalten 

und dauerhaft durch eine extensive Nutzung zu sichern. 

4.7.2 ARCHÄOLOGISCHE KULTURGÜTER: 

f 
Nr. 11260-02 

Nr. 11260-01 

Abbildung 35 .W Übersicht archäologische Denkmale; Quelle Flächennutzungsplan84 

• Nr. 11260-02 Einzelsiedlung 17. Jh. (wissenschaftlich-dokumentarischer Wert) 

• Nr. 11260-01 Historischer Ortskern (Spätmittelalter) (wissenschaftlich-
dokumentarischer Wert) 

• Nr. 11250-01 Historischer Ortskern (16. Jh.) (wissenschaftlich-dokumentarischer 
Wert) 

82 lbb Ingenieurbüro Bau GmbH Chemnitz Büro Für Städtebau GmbH Chemnitz Gemeinsamer Flächennutzungsplan 

Gemeinde Sehmatal, Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein I Königswalde, Stadt Kurort Oberwiesenthal September 2 008 

83 Regionalplan Chemnitz Erzgebirge mit integriertem Landschaftsrahmenplan, Karte 1 - Raumstruktur, 2008 

84 Landesamt für Archäologie; Referat 31 Inventarisation I Dokumentation: Geodaten archäologischer Denkmale fü r den Raum 

Oberwiesenthal; Stand vom 07.04.2016 
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6.1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Innerhalb des Untersuchungsraumes können eine Vielzahl von Sachgütern lokalisiert 

werden. Neben den vorhandenen Gebäuden darunter auch Hotels und gastronomische 

Einrichtungen im Siedlungsbereich, sind auch die verschiedenen Aufstiegsanlagen, das 

Wanderwegenetz, der Schanzenkomplex und die bestehende Beschneiung- und 

Beleuchtungsanlage zu nennen. Die einzelnen Elemente werden nachfolgend auszugsweise 

fotodokumentarisch gelistet. 

Die landschaftsbezogenen relevanten Kultur- und Sachgüter sind im Langeplan 1.3 Blatt 1 

von 1 dargestellt. 

Abbildung 36 4-7 Schanzenkomplex Abbildung 37 4-8 Kurort Oberwiesenthal Blick auf 
Talstation Nachtskilauf und Kurvenlift 

Abbildung 38 +9 Beschilderung Abbildung 39 ~ Wanderweg Abbildung 40 ~ Skiheimweg 
Wanderwege Stichweg vom Skiheimweg zum 

Eckbauer 

Abbildung 41 ~ 
Beschneiungsschächte 

Abbildung 42 ~ Beleuchtung Abbildung 43 ~ Bergstation 
Bestand Nachtskilauf und Umlenkstation 

Kurvenlift 
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STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
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Abbildung 44 ~ Hotelkomplex direkt an der Bestandspiste Abbildung 45 '29 Gastronomische Einrichtung direkt 
(im Vordergrund Vernässungsbereich) an der Bestandspiste 

Abbildung 46 ~Talstation "Großer Abbildung 47 23-„Großer Sessellift" 
Sessellift" 

Abbildung 48 -29 Zuwegung 
Bergwiesen am "Großen Sessellift" 

Abbildung 49 dQ Bergstation "Großer Sessellift" Abbildung 50 ~Schutzhütte am „Großen Sessell ift" 
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Tabelle 25 ~Bewertung Kultur- und Sachgüter 

(zutreffendes farblich hervorgehoben) 

Wertstufe 

Bau- und Bodendenkmale 

UNESCO Weltkulturerbe, durch 

5 
Denkmalschutzrecht geschützte 

sehr hoch bauliche oder archäologische 
Objekte, Ensembles , Ortsbilder u.ä. 

inkl . ihres Umfeldes 

(noch) nicht gesetzlich geschützte, 
aber unter fachlichen 4 

Gesichtspunkten schutzwürdige 
hoch 

Objekte mit besonderem historischem 
Zeugniswert 

nicht gesetzlich geschützte, aber 

3 
unter fachlichen Gesichtspunkten 

mittel 
schutzwürdige Objekte mit 
vorhandenem historischem 

Zeugniswert 

Objekte mit (noch) erkennbarem, 
2 

gering aber untergeordneten historischen 
Zeugniswert 

1 Objekte ohne ablesbaren historischen 
sehr gering Zeugniswert 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Bewertungskriterien 

Kulturgüter 

Boden als Archiv der Kulturgeschichte 
Kulturlandschaft( en ), 

Kulturlandschaftselemente 

UNESCO-Weltkulturerbe 
Böden mit Bodenfunktionen gern. § 2 Kulturlandschaften von europäischem 
Abs. 2 Nr. 2 BBodSchG Boden mit Rang gern. Europarat-Empfehlung Nr. R 
Archivfunktion der Kulturgeschichte (95) 9 Durch Naturschutzgesetze o. a. 

geschützte Objekte 

(noch) nicht gesetzlich geschützte, aber 
unter fachlichen Gesichtspunkten 
schutzwürdige Landschaften mit 

I besonderem historischem Zeugniswert 
wie z. B. repräsentative Bereiche aus 

Kulturlandschaften nationaler 
Bedeutung (vgl. BFN 1998, S. 123ff, S. 

166) 

nicht gesetzlich geschützte, aber unter 
Flächen, unter denen potentielle 

fachlichen Gesichtspunkten 
Bodendenkmale Verborgen sein 

schutzwürdige Objekte mit 
können 

vorhandenem historischem Zeugniswert 

mehr oder weniger isoliert auftretende 
Landschaftselemente mit 

Flächen ohne erkennbaren oder untergeordnetem historischen 

vermutbaren historischen Wert (im Zeugniswert 

direkten Eingriffsbereich) 
Flächen ohne ablesbaren historischen 

zeugniswert 
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Sachgüter 

Bauwerke oder dingliche Objekte mit 
sehr hoher Empfindlichkeit 

gegenüber Wirkfaktoren (z. B. 
Erschütterung, Veränderung der 

Untergrundverhältnisse) und/oder 
sehr gutem baulichen 

Erhaltungszustand 

Bauwerke oder dingliche Objekte mit 
hoher Empfindlichkeit gegenüber 
Wirkfaktoren und/oder sehr gutem 

baulichen Erhaltungszustand 

sonstige Bauwerke oder dingliche 
Objekte ohne Schutzstatus, aber mit 

vorhandener Ern pfindlichkeit 
gegenüber Wirkfaktoren und/oder 
gering beeinträchtigtem baulichen 

Erhaltungszustand 

nicht relevant 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Erläuterungen zur Tabelle 25 22 Bewertung Kultur- und Sachgüter: 

Kulturgüter 

Bau- und Bodendenkmale: Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich mehrere 

archäologische Kulturgüter. Dabei ist die Nr. 11260-01 „Historischer Ortskern 

(Spätmittelalter)" durch die geplante Maßnahme direkt betroffen. 

Der Hauptteil des Untersuchungsbereiches ist nicht durch derartige Strukturen geprägt, denn 

noch erfolgt an dieser Stelle eine Einstufung in die Wertstufe 5. 

Boden als Archiv der Kulturgeschichte: Die im Untersuchungsraum vorhandenen 

archäologischen Denkmäler unterliegen dem sächsischen Denkmalschutzgesetz. Bei 

Eingriffen in die Bodenbereiche muss mit entsprechenden Funden kulturhistorischer 

Zeugnisse gerechnet werden. Derartige Funde sind dem Landesamt für Archäologie 

anzuzeigen, ggf. werden weitere Untersuchungen erforderlich. 

Die Böden im Bereich des ausgewiesenen archäologischen Denkmals haben daher einen 

sehr hohen Wert bezogen auf die Archivfunktion. Daher erfo lgt die Eintei lung in die Wertstufe 
5. 

Kulturlandschaft(en}, Kulturlandschaftselemente: Wie bereits beschrieben, wird der 

Untersuchungsraum von einer besonderen, regionalplanerische ausgewiesenen 

Kulturlandschaft bestimmt. Dabei handelt es sich um die „Wiesenlandschaft um 

Oberwiesenthal". Darüber hinaus befinden sich im Untersuchungsraum mehrere 

ausgewiesene Schutzgebiete. Im Zusammenhang mit der Kulturlandschaft sind dabei von 

besonderer Relevanz das NSG „ Fichtelberg", LSG „Fichtelberg" und der Naturpark 

Erzgebirge/ Vogtland. 

Das unterstreicht die sehr hohe Bedeutung der im Untersuchungsraum vorkommenden 

Kulturlandschaften. Die Einteilung erfolgt daher in die Wertstufe 5. 

Sachgüter 

Die im Untersuchungsraum vorhandenen Sachgüter haben keinen Schutzstatus, weisen 

aber gegenüber den Wirkfaktoren eine potentielle Empfindlichkeit auf. Diese potentielle 

Empfindlichkeit ergibt sich vor allem bauseitig durch die Nutzung des vorhandenen 

Verkehrswegenetzes und der entstehenden Erschütterung. Daher erfolgt die Eingliederung 

in die Wertstufe 3. 
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4.8 BIOÖKOLOGISCHE WERTIGKEIT VOR DEM EINGRIFF 

6.1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Durch die Integration des LBPs in die UVS werden nun abschließend zur Bestandsanalyse / 

-bewertung die bioökologischen Wertigkeiten vor dem Eingriff zusammengefasst. 

Den Flächen im direkten Eingriffsbereich werden dazu entsprechend der 

„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" 

bewertet. 

Bei der Bewertung der betroffenen Biotope werden ihnen jeweils eine Flächennummer (FE 1 

- 8), ein Ausgangswert (AW) und ein Code (nach Bewertungsmodell Sachsen) zugeordnet: 

• Naturnaher Bergland Fichtenwald (72000), P>N 25 

~ Waldfläche 

• Bergwiese (extensiv) (41200), NN 27 

~ Pistenfläche 

• Grünland frischer Standorte, extensiv (41200), AW 25 

~ Piste (Großer Sessellift) 

• Sonstige versiegelte Fläche (95220), NN 0 

~ Bestandsanlagen (Nachtskilauf, Kurvenlift, Großer Sessellift); Gebäude 

Bergstation, Gebäude Talstation, Stützen (9 Stück); Schächte 

Tabelle 26 Bioökologische Wertigkeiten vor dem Eingriff 

Biotoptyp CODE §21 FFH LRT Biotopwert 

[AW] 

WF Naturnaher Fichtenwald 01.06.300 (§) 28 

WFB Naturnaher Berglandfichtenwald 01.06.320 9410 24 

wv Vorwald frischer Standorte 01 .10.120 17 

BYE Einzelbaum, Baumgruppe 02.03.430 (§) 23 

GY Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer 06.02.200 23 

Standorte 

GB Bergwiese 06.02.300 § 6520 25-29 

LRM Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 07.03.200 15 

HZB Bergheiden 08.01 .300 § 4030 27 

RBM Borstgrasrasen frischer bis trockener Standorte 08.04.000 § 6230 30 

Wohnsiedlung 11 .01.400 5 

Einzelanwesen, sonstige Gebäudekomplexe 11.01.600 5 

Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 11 .02.500 0 

Ferienhaussiedlung 11.03.410 5 

Straße, Weg 11 .04.100 0 

Parkplatz 11.04.200 0 
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5 BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN L BP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE F ASSUNG 

Die Maßnahme erstreckt sich von der bestehenden Talstation (Kurvenlift und Nachtskilauf) 

über die vorhandenen Pistenflächen bis kurz über den Eckbauer und ordnet sich dann 

zwischen Skiheimweg und Fremdensteig ein . 

Das Gebiet ist durch Waldflächen, Berg- und Frischwiesen, sowie die entsprechenden 

Strukturen der touristischen Nutzung im Gebiet geprägt. 

Ebenfalls mit einbezogen werden die Flächen des Fichtelbergsüdhanges im Bereich des 

Großen Sesselliftes. Neben den Waldflächen, Berg- und Frischwiesen ist der Abschnitt durch 

Bergheiden geprägt. 

5.1 BEGRÜNDUNG DER NOTWENDIGKEIT DES VORHABENS 

Der Erhalt und Betrieb der Bestandsanlage ist grundsätzlich mögl ich, wird aber mit 

vorschreitender Zeit immer schwieriger. Wartungsarbeiten werden umfangreicher und die 

Beschaffung von Ersatzteilen ist praktisch unmöglich, da der Hersteller der Anlage nicht 

mehr am Markt tätig ist. Um den Skibetrieb also auch zukünftig aufrechterhalten zu können, 

ist eine Modernisierung unumgänglich. Sie stellt eine Grundvoraussetzung für die 

Konkurrenzfähigkeit des Ortes mit anderen Skigebieten in den Mittelgebirgen aber auch mit 

den Alpen dar und wurde bereits im Flächennutzungsplan und dem integrierten 

Stadtentwicklungskonzept vom 2012 festgeschrieben. 

Die Umsetzung der 8er-Sesselbahn ist ein wesentliches Teilprojekt aus insgesamt 4 

Projekten, die in Oberwiesenthal in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen , um 

den Standort auch zukünftig als Wintersportgebiet zu sichern. 

Der Kurort Oberwiesenthal ist ein Tourismusstandort der seine größten Gewinne aus dem 

Wintersporttourismus generiert. Als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region ist es 

daher entscheidend auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und damit Anlagen 

bereitzustellen, die modernen Komfort- und Sicherheitsansprüchen genügen. 

Des Weiteren ergeben sich bei Umsetzung positive Effekt für Handels- und 

Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal selbst aber auch für die Umgebung, da nicht nur 

die Anlagen an sich genutzt werden sondern beispielweise auch Hotels und Restaurants. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde die Attraktivität des Gebietes dauerhaft schädigen 

und neben Umsatzeinbußen auch zur Abwanderung führen. 

5.2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

5.2.1 LIFTANLAGE, INFRASTRUKTUR, PISTE 

Die geplante Seilbahnanlage hat eine Schräglänge von ca. 950 m und besteht aus einer 

Berg- und Talstation, die über ein Stahlseil, welches über insgesamt 9 Stützen geführt wird, 

miteinander verbunden sind. Zur Personenbeförderung werden Sessel mit jeweils 8 

Sitzplätzen vorgesehen. 
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In die Talstation werden die Umlenkspannstation, die Ein- und Ausstiegsbereiche und 

Betriebsräume (Dienstraum, Personal-WC; Personalraum; öffentliches WC, Kassen) 

integriert. Die Bergstation wird die Antriebsstation (Niederspannungsraum, Trafostation). die 

Ein- und Ausstiegsbereiche, die Betriebsräume (Kommandoraum, Personal-WC) und den 

Sesselbahnhof (Garagierung) beherbergen. 

Die Umsetzung der Garagierung wird erforderlich, um die sichere Verwahrung der Sessel 

während der betriebsfreien Zeit zu ermöglichen und die erforderlich werdenden 
Wartungsarbeiten durchzuführen. 

Die Anlage überwindet nach Fertigstellung einen Höhenunterschied von 227 m. Die 

maximale Förderkapazität liegt bei einem Anfangsausbau mit 43 Sesseln bei 2800P/h bei 

einer maximalen Fahrgeschwindigkeit von 5,0 m/s. Bei Endausbau mit 52 Sesseln beträgt 

die maximale Förderkapazität 3400 P/h bei selber Fahrgeschwindigkeit. Es besteht 

grundsätzlich die Möglichkeit, die Anlage auch mit einer ggf. reduzierten Anzahl von Sesseln 

bedarfsgerecht zu bestücken. 

Die Stromversorgung erfolgt über das öffentliche Netz des örtlichen Energieversorgers. Bei 

Stromausfall wird die Anlage über einen Notantrieb (Dieselmotor mit hydrostatischer 

Kraftübertragung) betrieben. 

Die bereits am Standort vorhandene Beschneiung und Beleuchtung wird im Zuge der 

Umsetzung der Maßnahme optimiert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst. 

Dazu werden Erdarbeiten zur Herstellung der Kabelgräben erforderlich. Alle 

lnfrastrukturkomponenten (Rohrleitungen und Versorgungskabel aller Art) werden in einem 

Graben verlegt. Die Abnehmer werden über Stichleitungen angebunden. 

Die Beleuchtung und die Beschneiung werden darüber hinaus in einem Kombisystem 

zusammengefasst. Damit befinden sich die Wasseranschlüsse für die Beschneiung, die 

erforderlichen Schächte sowie die Fundamente für die Flutlichtmasten an einer Stelle. Das 

erleichtert die Wartungsarbeiten und minimiert die Flächeninanspruchnahme. 

Im Bereich der Bergstation wird der bestehende Pistenbereich erweitert, um das 

Hineinfahren in die schon vorhandenen Pisten zu gewährleisten. In diesem Bereich werden 

zur Umsetzung der Bergstation sowie der Piste Rodungsarbeiten erforderlich. Hierzu wird 

eine Fläche von rund 1,25 ha beansprucht. Hauptbaumart der Fläche ist die Fichte. Die 

Rodungsarbeiten einschließlich der Entfernung der Wurzelstöcke bedingen eine 

a nschl ie ßende Geländemodellierung. 

Nachfolgend werden die relevanten Abmessungen sowie die technischen Details der Anlage 

tabellarisch dargestellt. 

Tabelle 27 ~Abmessung und technische Details der geplanten Anlage einschließlich Infrastruktur 

Maßnahmen Abmessung/ technische Details 

Talstation • Talstationsgebäude (und Höhe) : ca. 30 m x 15,5 m (x 8 m) 

• Versiegelte Fläche 524 m2 

• Gestaltung des Gebäudes: Stahlhalle mit Blechverkleidung, Glasfassade 
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Maßnahmen 

Bergstation 

Seilbahnstrecke 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

Abmessung/ technische Details 

• Bergstationsgebäude (und Höhe): 29 m x 26,5 (x 8 m) 

• Versiegelte Fläche 803 m2 

• Gestaltung des Gebäudes: Stahlhalle mit Blechverkleidung, Glasfassade 

• 9 Stützen mit dazugehörigen Rollenbatterien; Anordnung mittig auf Seilbahnachse 

• Fundamente: 4500x4500 cm, Mindesteinbindetiefe 1,SOm, Fundamentsockel ragt 

0,2 m über vorhandenes Geländeniveau (Größe der Baugrube rund 8x8 m) 

• Stützenfundamente Flachgründung bestehend aus Bodenplatte und aufgehenden 

Sockel (Stahlbeton). In den Sockel werden Ankerschrauben einbetoniert fü r die 

spätere Montage der Rundrohrstützen (Stahl) . 

• Alle Stützen werden mit fix montierten Seilabhebeböcken, Arbeitspodesten, 

Steigleitern, Hinweistafeln und Nummerntafeln versehen. 

• Seildurchmesser: voraussichtlich 48 mm 

• Berg- und Talstation werden mit einer Steuerleitung (Erdkabel) verbunden. Diese 

wird zusammen mit den anderen lnfrastruktureinrichtungen in einem Kabelgraben 

geführt 

Neuausweisung Piste Inanspruchnahme von 1, 14 ha 

Beschneiung 

Beleuchtung 

• Neubau von 22 Beschneiungsschächten, an die Beschneiungsschächte werden 

Beschneiungslanzen sowie modernste lärmarme Propellerschnee-Erzeuger 

(Schallleistungspegel-Mittelwert Lwa = 97 dB) angebracht 

• Notwendige Zapfstellen unmittelbar neben Beleuchtungsmasten (Kombisystem: 

Flutlichtmast und Beschneiungsschacht werden an einer Stelle konzentriert) sowie 

im Bereich der Seilbahnstützen platziert (Anzahl Kombisystem: 13, Anzahl Schächte 

entlang Seilbahntrasse: 7 + 2 Schächte entlang Skiheimweg) 

• Beschneiungszapfstellen in der Seilbahntrasse werden durch Bestandsanlage 

gespeist, Energieversorgung erfolgt über Kabelgraben entlang der 

Beleuchtungsanlage und den von dort zur Seilbahn verlaufenden Stichgräben 

(Leitungen für Beschneiung, Beleuchtung sowie Steuerung der Seilbahn werden in 

einem Kabelgraben und den dazugehörigen Stichgräben verlegt. Im unteren 

Abschnitt wird dazu die Bestandstrasse des jetzigen Beleuchtungs-/ 

Beschnei ungssystem genutzt) 

• Abmessung Schacht: 1,2x1 ,0 m 

Beleuchtungsmasten bestehend aus Betonfertigteilfundament mit Trägerplatte 

2000x2000x350 mm und aufgesetztem Betonköcher 850x850x1500 mm mit 

innerliegendem Hülsrohr zur Aufnahme des Fußteils des Beleuchtungsmastes 

14 Beleuchtungsmasten mit Lichtpunkthöhe von 18 m + ein Beleuchtungspunkt an 

der Bergstation 

Masten: konischen achtkant Vollwandstahl, außen und innen Feuerverzinkt, mit 

Steigsprossen und Steigsicherungsseil 

3- 4 LED-Strahler pro Mast (insgesamt 52-54 LED-Leuchten) 

Geplant ist die Ausleuchtung von rund 40 m Pistenabschnitt im oberen Bereich und 

rund 60 m im unteren Bereich, Beleuchtungsstärke 25 lx 

Arbeitsbreiten zur Umsetzung Infrastruktur 8m 

Dimensionierung Kabelgraben einschließlich Stichgräben: 120 cm Breit und 80 cm 

Tiefe 

Flächeninanspruchnahme Schacht 1,2 m2 
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Maßnahmen Abmessung/ technische Details 

. Flächeninanspruchnahme Kombisystem: 5,2 m2 (Errichtung des Schachtes erfolgt 

teilweise auf Trägerplatte des Beleuchtungsmastes) 

. Bodenaushub (nach Abschluss der Verlegungsarbeiten wird Boden wieder 

eingebaut) , Einbau erfolgt nach bestehender Schichtenausprägung 

Die Errichtung von zusätzlichen Parkplätzen ist nicht vorgesehen und aufgrund des 

Parkplatzangebotes im Kurort Oberwiesenthal auch nicht erforderlich. 

5.2.2 RÜCKBAU DER AL TANLAGEN 

Die bestehenden Anlagen Nachtskilauf und Kurvenlift werden im Zuge der Neuerrichtung der 

8er Sesselbahn zurückgebaut. Für den Nachtskilauf ist ein vollständiger Rückbau 

vorgesehen. Für den Kurvenlift ist der Rückbau des unteren Teilstückes geplant. Der obere 

Abschnitt bleibt weiterhin erhalten und soll nach geringfügigen Umbauarbeiten weiter 

betrieben werden. 

Im Zuge des Rückbaus werden nicht nur die oberirdischen Anlagenteile (Stützen, Seil) 

zurückgebaut sondern auch die vorhandenen Fundamente. 

Ebenfalls rückzubauen sind die entlang der Anlagen verlaufenden Leitungen und Schächte 

für die Beschneiung, sowie die Beleuchtungsanlage und die dazugehörigen Leitung. 

zusammenfassend ist von folgendem Rückbauumfang auszugehen: 

Tabelle 28 ~Rückbauumfang der Altanlagen 

Rückbau Abmessung/ technische Details 

Nachskilauf Rückbau von 8 Stützen 

Rückbau Talstation 

Rückbau Bergstation 

Kurvenlift Rückbau von 7 Stützen 

Rückbau Talstation 

Beschneiung • Außerbetriebsetzen der bestehenden Beschneiungsanlage im Bereich 

Bergstation Nachtskilauf; 

• Rückbau von 23 bestehenden Beschneiungsschächten 

Beleuchtung • Vollständiger Rückbau bestehender Beleuchtungsanlage (Masten + 

Fundamente bis 0,30 cm unter Geländeoberkante, Rückbau der 

bestehenden Leitungen im unteren Abschnitt zur Baufeldfreimachung 

„Umsetzung Infrastruktur 8er Sesselbahn) 

• Außerbetriebsetzen der bestehenden Beschneiungsanlage im Bereich 

Bergstation Nachtskilauf; 

• Rückbau von 9 Lichtmasten einschließlich Fundamente 

Die anfallenden Abbruchmaterialien werden entsprechend der einschlägigen Richtlinien 

entsorgt. 
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5.2.3 RÜCKBAU IM RAHMEN DER AUSGLEICHMAßNAHMEN 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Zum Ausgleich der entstehenden Beeinträchtigung erfolgt der Rückbau der Bestandsanlage 

am Südhang des Kleinen Fichtelberges („Großer Sessellift"). 

Hierzu ist folgender Rückbauumfang vorgesehen: 

Tabelle 29 ~ Rückbauumfang im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen 

Rückbau Abmessung/ technische Details 

Großer Sessellift Rückbau von 11 Stützen 

Rückbau Talstation 

Rückbau Bergstation 

5.2.4 BAUABLAUF UND 8AUSTELLENEINRICHTUNG 

Nachfolgend ist der Bauablauf zusammengefasst dargestellt. Die Bauzeit einschließlich 

Inbetriebsetzung für die geplante Sesselbahn mit Infrastruktur beträgt 7 Monate. 

Für den Rückbau des Nachtskilaufs und den Teilrückbau des Kurvenliftes werden insgesamt 

3 Monate angesetzt. Der Rückbau erfolgt parallel zum Neubau der 8er Sesselbahn. 

Der Rückbau des Großen Sesselliftes wird insgesamt 3 Monate in Anspruch nehmen und 

soll entkoppelt von den übrigen Maßnahmen erfolgen. 

Tabelle 30 ~Bauablauf 

NOV DEZ JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ 

Fällarbeiten 

Baufenster 

Talstation 1 
Bergstation 

' Streckenfundament 
e +Stützen 

Inbetriebsetzung 
Seilbahn 

Rückbau 
Nachtskilauf 

Teilrückbau 
Kurvenlift 

Rückbau Großer 

1 Sessellift 

Im Einzelnen werden folgende Arbeiten zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen 

erforderlich: 

Tabelle 31 :J:l- Baubereiche, erforderliche Arbeiten und Baugeräteeinsatz 

Baufeld Erforderlich Arbeiten Spezieller Baugeräteeinsatz 

Talstation Bausteileneinrichtung, 

Ba ufel dfreimach u ng, Erd- und 

Betonarbeiten , Vormontage 

Seilbahnstation, Montage der 

Seilbahnhalle; Endmontage der 

Seilbahnstation, Elektroinstallation 
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Baufeld 

Bergstation 

Streckenfundamente für Montage 

der Stützen 

Inbetriebsetzung Seilbahn 

Rückbau Nachtskilauf 

Teilrückbau Kurvenlift 

Rückbau Großer Sessellift 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8 -ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Erforderlich Arbeiten 

Baustelleneinrichtung, 

Baufeldfreimachung 

(Rodungsarbeiten), Erd- und 

Betonarbeiten, Vormontage 

Seilbahnstation, Montage der 

Seilbahnhalle; Endmontage der 

Seilbahnstation, Elektroinstallation, 

Montage Trafostation 

Baustelleneinrichtung, 

Baufeldfreimachung, Kabelgraben 

Bergstation Talstation, Montage 

Seilbahnstrecke, Elektroinstallation, 

Seilzug/ Seilspleiß 

Inbetriebnahme Antrieb I 
Notantrieb, Leerseilfahren, 

Einstellarbeiten Station und 

Strecke, Inbetriebnahme Bahnhof 

Rückbau Berg- und Talstation 

Rückbau Stützen einschließlich 

Fundamente 

Rückbau Talstation 

Rückbau unterer Teil Stützen 

einschließlich Fundamente 

Rückbau Berg- und Talstation 

Rückbau Stützen einschließlich 

Fundamente 

5.2.5 BAU FELD 8ER SESSELBAHN UND INFRASTRUKTUR 

6.1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Spezieller Baugeräteeinsatz 

Betonierungs- und 

Montagearbeiten (Stützen) werden 

bei schlecht zugänglichen Stellen 

durch den Einsatz eines 

Hubschraubers umgesetzt 

Die Zuwegung zu den einzelnen Baufeldern wird über verschiedene Bestandswege realisiert. 

Die Talstation kann über die Poststraße und im Anschluss die Vierenstraße erreicht werden. 

Die Stütze 1 wird von der Talstation aus angefahren. Die Ausweisung einer Baustraße erfolgt 

hier nicht. Die Stütze 1 und die Talstation werden aufgrund der räumlichen Nähe in einem 

Baufeld zusammengefasst. 

Die Stützen 2 bis 8 sind zum Großteil über vorhandene geteerte oder geschotterte Wege zu 

erreichen. Die Einzelbaufelder, die nicht direkt über diese Wege erreichbar sind, werden mit 

dem Kettenbagger angefahren. Betonierungs- und Montagearbeiten erfolgen bei schwer 

zugänglichen Stellen durch den Einsatz eines Hubschraubers. 

Die Bergstation sowie die Stütze 10 und 9 werden in einem Baufeld zusammengefasst. Die 

Zusammenfassung ist sinnvoll, da durch die geplanten Rodungsarbeiten, die das Baufeld der 

Stütze 9 mit einschließen auch Geländemodellierungen erforderlich werden. Die Zuwegung 

zum Baufeld erfolgt über den Skiheimweg (geschotterte rund 3 bis 4 m breite Trasse). Der 
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Skiheimweg hat einen direkten Anschluss an die Hauptbaulagerfläche auf dem Parkplatz 

Fichtelbergbaude. Dort wird ebenfalls die Hubschrauberan- und abflugstelle eingerichtet. 

5.2.6 BAUFELDER RÜCKBAU NACHTSKILAUF UND KURVENLIFT 

Die Zuwegung zum Baufeld erfolgt wie beim Neubau über bestehende Straßen, zusätzlich 

Baustelleneinrichtungsflächen werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht benötigt. 

5.2.7 BAUFELDER RÜCKBAU GROßER SESSELLIFT 

Die Zuwegung zur Talstation des Großen Sesselliftes erfolgt über einen asphaltierten 

Bestandsweg (Karlsbader Straße). Die unteren 4 Stützen sind ebenfalls über diesen Zugang 

erreichbar. 

Die Bergstation ist über die Fichtelbergstraße und den sich anschließenden Wanderweg 

erreichbar. Die oberen 3 Stützen können über denselben Zugang erreicht werden. 

Die oberen der 4 mittleren Stützen sind tei lweise über den Philosophenweg zugänglich. 

Dieser Weg ist bis zum Flurstück 623/2 als rund 3 m breiter Schotterweg ausgebaut. Zu den 

übrigen Stützen gibt es ausschließlich fußläufige Verbindung. Um den Rückbau zu 

gewährleisten ist der Einsatz von Kettenbaggern unumgänglich. 

5.2.8 BETRIEBSRELEVANTE DATEN 

Hauptnutzungszeitraum liegt in den Wintermonaten (Mitte November bis Anfang April ). Die 

geplanten Anlagen und Pistenbereiche werden je nach Witterungslage betrieben. Das exakte 

Nutzungsspektrum setzt sich demnach wie folgt zusammen: 

Winter: Liftbetrieb (100 Tage bis 120 Tage) täglich von 9:00 bis 16:00 Uhr 

Nachtskilauf: 16:30 bis ca. 21 :00 Uhr an mehreren Tagen pro Woche; (ca. 50 Betriebstage 

pro Wintersaison ausgehend von der Annahme von 120 Gesamtbetriebstagen in der 

Wintersaison) 

Im Zusammenhang mit der Beschneiung (Intensität) und der Präparation der Pisten 

(Häufigkeit) werden gegenüber dem Bestand keine Änderungen stattfinden. Die Präparation 

der Pisten erfolgt einmal täglich. Die Beschneiung erfolgt je nach Erfordernis und 

Witterungslage, auf der Grundlage des Bescheides vom 17.03.2003 (Registriernummer 04-

6093-03). 
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6 .1 UMWEL iVERTRÄGLICHKEITS· 

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigung sind zunächst die vom Vorhaben ausgehenden 

projektspezifischen Wirkungen zu ermitteln. In weiteren Bearbeitungsschritten ist dann zu 

prüfen, ob durch diese Wirkfaktoren erhebliche Umweltauswirkungen auf die jeweiligen 

Schutzgüter möglich sind. 

Nachfolgend werden die potentiellen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren des 

Vorhabens tabellarisch aufgelistet. Dem Prinzip der Umweltvorsorge soll durch die 

Berücksichtigung des „worst case"-Szenarios Rechnung getragen werden. Dabei werden alle 

Projektwirkung berücksichtig, bei denen negative Auswirkungen auf die Schutzgüter zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Somit werden auch 

der Havariefall und der unsachgemäße Umgang mit Baumaterialen in die Betrachtung 

einbezogen. 

Baubedingte Auswirkungen 

Hierzu zählen alle auf die zeitlich befristete Baumaßnahme beschränkten 

Umweltauswirkungen, z. B. durch Baustellenverkehr, Baustelleneinrichtungen sowie durch 

den Baubetrieb. 

An lagen bedingte Auswirkungen 

Hierunter fallen alle durch das Vorhaben dauerhaft verursachten Veränderungen in Natur 

und Landschaft. Sie sind zeitlich unbegrenzt und greifen in das örtliche Wirkungsgefüge ein. 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Hierzu zählen alle Umweltauswirkungen, die durch Betrieb und Unterhaltung hervorgerufen 

werden. 
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Tabelle 32 ~Übersicht der möglichen bau, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren 

Schutzgut Wirkfaktor Auswirkung Bau-, Anlage 

Projektspezifische Ursache oder Betriebs-

bedingt 

Mensch 

Erholungs- Rodungsarbeiten Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion Bau bedingt 

funktion , und der menschlichen Gesundheit, 

mensch- Nutzungseinschränkung von 

liehe Bestandspisten 

Gesundheit Veränderung der Nutzung: Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion Bau bedingt 

Baustellenbetrieb (Erschütterung und und der menschl ichen Gesundheit, 

visuelle Störreize; Baulärm und Immission Nutzungseinschränkung von Rad- und 

von Staub und Luftschadstoffen) Wanderwegen 

Waldumwandlung Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion Anlagenbedingt 

und der menschlichen Gesundheit 

Erhalt des wintersportlicher Nutzung am Sicherung der Vielfalt an Freizeitnutzung Betriebsbedingt 

Kleinen Fichtelberg 

Modernisierung der wintersportlichen Steigerung des Komforts und der Betriebsbedingt 

Nutzung am Kleinen Fichtelberg Sicherheit bei hohen Nutzungsfrequenzen 

Wohn- und Veränderung der Nutzung: Beeinträchtigungen der Infrastruktur Bau bedingt 

Arbeits- Baustellenbetrieb (Baufahrzeuge und (Verkehrsbehinderung) 

funktion Baustelleneinrichtung) 

Beeinträchtigung der Wohn- und Bau bedingt 

Schallemission durch Baustellenbetrieb Arbeitsplatzfunktion (bezogen auf 

B esi edl ungsdichte) 

I I Anlagen bedingt 

Modernisierung der wintersportlichen Steigerung der Attraktivität, Sicherung der Betriebsbedingt 

Nutzung am Kleinen Fichtelberg touristische Nutzung, Erhalt von 

Arbeitsplätzen 

Tiere Direkter Flächenentzug durch Umsetzung Beeinträchtigung /Vertust wertvoller Bau bedingt 

8er-Sesselbahn; Pisten; Rückbau Habitatstrukturen 

Barrieren- und Fallenwirkung durch Störung der Wanderbewegung von Arten, Bau bedingt 

Baustellenbetrieb I Baustelleneinrichtung lndividuenverluste 

Nichtstoffliche Einwirkungen durch Bau bedingt 

Baustellenbetrieb (Erschütterung und Störung/ Vergrämung vorhandener Arten 

visuelle Störreize) 

Nichtstoffliche Einwirkungen durch 
Störung/ Vergrämung vorhandener Arten 

Bau bedingt 

Schallemission durch Baustellenbetrieb 

Flächeninanspruchnahme durch 
Beeinträchtigung und Verlust von 

Anlagen bedingt 

Waldumwandlung, Angliederung Piste, 
wertvollen Habitatstrukturen 

Trasse 8er-Sesselbahn 

Barrieren- und Fallenwirkung durch 8er- Störung der Wanderbewegung von Arten, Anlagen bedingt 

Sesselbahn lndividuenverluste 

Veränderung der Nutzung durch Fahren Beeinträchtigung I Zerstörung von Betriebsbedingt 

abseits von ausgewiesenen Pistenflächen Habitatstrukturen 

Barrieren- und Fallenwirkung durch 8er- Störung der Wanderbewegung von Arten, Betriebsbedingt 

Sesselbahn lndividuenverluste 

Schallemission (Frequentierung der Pisten, 
Störung/ Vergrämung von Individuen 

Betriebsbedingt 

Betrieb der Liftanlage und Beschneiung) 

Lichtemission (Beleuchtung der Pisten) Störung I Vergrämung von Individuen 
Betriebsbedingt 
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AM KLEINEN FICHTELBERG 

Schutzgut Wirkfaktor Auswirkung Bau-, Anlage 

Projektspezifische Ursache oder Betriebs-

bedingt 

Pflanzen Direkter Flächenentzug durch Umsetzung Beeinträchtigung I Verlust wertvoller Baubedingt 

8er-Sesselbahn; Pisten; Rückbau Vegetations bestände 

Veränderung der abiotischen 
Beeinträchtigung I Veränderung der 

Bau bedingt 

Standortfaktoren durch Immission von Staub 

und Luftschadstoffen 
Vegetationsstruktur 

Veränderung der abiotischen 
Beeinträchtigung /Veränderung der 

Bau bedingt 

Standortfaktoren: 

Bodenverdichtung durch schweres Baugerät 
Vegetationsstruktur 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft-
Beeinträchtigung I Verlust wertvoller 

Bau bedingt 

und Schmierstoffe (z.B. defizitäre 

Baugeräte) 
Vegetationsbestände 

Veränderung der Vegetationsstrukturen Anlagen bedingt 

Veränderung der Habitat- und 
Verlust von wertvollen 

Vegetationsstrukturen; Verschiebung des 
Nutzungsstruktur: Waldumwandlung 

Verhältnisses zw. verschiedenen 

Vegetationsstrukturen 

Direkter Flächenentzug durch Versiegelung 
Verlust von wertvollen 

Anlagenbedingt 

durch Umsetzung 8er-Sesselbahn und 
Vegetations beständen 

Infrastruktur 

Veränderung der Nutzung: Betriebsbedingt 

Pistenpräparation und Beschneiung (bezieht Veränderung der Vegetationsstrukturen 
sich nur auf die neu ausgewiesenen Pisten; 

Bestandspisten werden nicht betrachtet) 

Veränderung der Nutzung durch Fahren Veränderung der Vegetationsstrukturen I Betriebsbedingt 

abseits von ausgewiesenen Pistenflächen Zerstörung von Vegetationsstrukturen 

Boden 

Veränderung der abiotischen Baubedingt 

Standortfaktoren: 
Teilverlust I Verlust der Bodenfunktionen 

Direkte Eingriffe in Bodenbereiche durch 

Sehachtarbeiten 

Veränderung der abiotischen Veränderung des Bodens bzw. Baubedingt 

Standortfaktoren Untergrundes; Beeinträchtigung der 

Bodenverdichtung durch schweres Baugerät Bodenfunktionen 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft-
Verunreinigung von Böden I 

Bau bedingt 

und Schmierstoffe 

(z.B. defizitäre Baugeräte) 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 

Nutzungsänderung Beeinträchtigung der Bodenfunktionen I Anlagenbedingt 

Waldumwandlung 
Retentionsvermögen; Steigerung der 

Erosionsgefährdung 

Versiegelung 
Verlust der Bodenfunktionen 

Anlagenbedingt 

Umsetzung 8er-Sesselbahn und Infrastruktur 

Nutzungsänderung Betriebsbedingt 

Pistenpräparation und Beschneiung und Bodenverdichtung und Bodenschädigung, 
dadurch bedingte Bodenverdichtung (bezieht 

Beeinträchtigung der Bodenfunktion 
sich nur auf die neu ausgewiesenen Pisten; 

Bestandspisten werden nicht betrachtet) 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- Betriebsbedingt 

und Schmierstoffe bei Pistenpräparation und Verunreinigung von Boden I 
Wartungsarbeiten Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 
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Schutzgut Wirkfaktor Auswirkung Bau-, Anlage 

Projektspezifische Ursache oder Betriebs-

bedingt 

Schadstoffeintrag durch Verwendung von 
Verunreinigung von Boden/ 

Betriebsbedingt 

Zusatzstoffen bei der Beschneiung von 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 

Pisten und Auftaumittel 

Erhöhung der Schmelzwassermenge durch Übersättigung des Bodens mit Wasser; Betriebsbedingt 

Beschneiung Steigerung der Erosionsgefährdung 

Wasser 

Grund- Schadstoffeintrag in das vorhandene TWSG Bau bedingt 

wasser durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe Verunreinigung des Grundwassers; 

(z.B. defizitäre Baugeräte) 
Beeinträchtigung der Grundwasserqualität 

I I Anlagen bedingt 

I I Betriebsbedingt 

Ober- Veränderung der abiotischen Bau bedingt 

flächen- Standortfaktoren: Änderung im Abflussverhalten bei 
wasser Bewegung von Erdmassen, Errichtung von Niederschlägen 

Baugruben und Bodenverdichtung 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- Baubedingt 

und Schmierstoffe 
Verunreinigung des Sickerwassers; 

(z.B. defizitäre Baugeräte) 
Beeinträchtigung der Wasserqualität 

Versiegelung I Waldumwandlung 
Verlust an lnfiltrationsfläche 

Anlagenbedingt 

Umsetzung 8er Sesselbahn 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- Verunreinigung des Sickerwassers; Betriebsbedingt 

und Schmierstoffe bei Pistenpräparation und Beeinträchtigung der Wasserqualität 

Wartungsarbeiten 

Schadstoffeintrag durch Verwendung von Verunreinigung des Sickerwassers; Betriebsbedingt 

Zusatzstoffen bei der Beschneiung von Beeinträchtigung der Wasserqualität 

Pisten und Auftaumittel 

Erhöhung der Schmelzwassermenge durch 
Änderung im Abflussverhalten 

Betriebsbedingt 

Beschneiung 

Klima I Luft 

Immission von Staub und Luftschadstoffen Beeinträchtigung der klimatischen und Baubedingt 

durch Baustellenbetrieb lufthygienischen Ausgleichsfunktion 

Versiegelung Verlust von Flächen mit klimatischer und Anlagen bedingt 

Umsetzung 8er Sesselbahn lufthygienischer Ausgleichsfunktion 

Waldumwandlung (Verschiebung des Anteils 
Veränderung der mikroklimatischen Anlagenbedingt 

an Offenland und Wald) 
Ausprägung durch Verschiebung des 

Anteils an Offenland und Wald 

Barrierewirkung Funktionsverlust oder Beeinträchtigung Anlagenbedingt 

Bauwerk im Bereich wichtiger von Flächen mit Bedeutung für den 

Luftaustauschbahnen /Kaltluftabflussbahnen Luftaustausch 

Betrieb der Anlage 
Erhöhter Energieverbrauch und C02- Betriebsbedingt 

Emission 

Landschaft 

Direkter Flächenentzug durch Beeinträchtigungen von Bau bedingt 

Umsetzung 8er-Sesselbahn; Pisten; landschaftsbildprägenden 

Rückbau Strukturelementen 

Veränderung der Nutzung: Beeinträchtigungen von Flächen mit Bau bedingt 

Baustellenbetrieb (Erschütterung und besonderer Bedeutung für das 

visuelle Störreize; Baulärm und Immission Landschaftsbild 

von Staub und Luftschadstoffen) 
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Schutzgut Wirkfaktor Auswirkung Bau-, Anlage 

Projektspezifische Ursache oder Betriebs-

bedingt 

Waldumwandlung Beeinträchtigungen von Anlagen bedingt 

landschaftsbildprägenden 

Strukturelementen 

Visuelle Überprägung Beeinträchtigungen von Flächen mit Anlagen bedingt 

besonderer Bedeutung für das 

Landschaftsbild 

Veränderung der Nutzung: 
Beeinträchtigungen von Flächen mit Betriebsbedingt 

Betrieb der Anlage 
besonderer Bedeutung für das 

Landschaftsbild 

Kultur- und Sachgüter 

Beeinträchtigung vorhandener Kulturgüter Baubedingt 

Direkter Flächenentzug durch Bauarbeiten (Archäologische Denkmäler; 

Kulturlandschaft) 

Direkter Flächenentzug durch Bauarbeiten 
Beeinträchtigung vorhandener Sachgoter Baubedingt 

und deren touristischer Funktion 

Veränderung der Nutzung: Baubedingt 

Baustellenbetrieb (Erschütterung und Beeinträchtigung vorhandener Sachgüter 

visuelle Störreize; Baulärm und Immission und deren touristischer Funktion 

von Staub und Luftschadstoffen) 

Beeinträchtigung vorhandener Kulturgüter Anlagen bedingt 

Direkter Flächenentzug durch Versiegelung (Archäologische Denkmäler) , sowie der 

Kulturlandschaft 

Waldumwandlung 
Beeinträchtigung der vorhandenen Anlagenbedingt 

Kulturlandschaft 

Visuelle Überprägung 
Beeinträchtigung der vorhandenen Anlagenbeding 

Kulturlandschaft 

Winterbetrieb 
Beeinträchtigung der vorhandenen Betriebsbedingt 
Kulturlandschaft 
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ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Im Rahmen der Vorplanung wurde durch eine Konzeptstudie mehrere Varianten zur 

Modernisierung des Standortes kleiner Fichtelberg diskutiert. Umweltfachliche Belange 

wurden bei der Entwicklung der Vorzugsvariante ebenfalls berücksichtigt. In der Abbildung 

51 ~ Planungsvarianten sind, die im Rahmen der Konzeptstudie untersuchten Varianten, 

noch einmal dargestellt. 

Abbildung 51 ~Planungsvarianten 

Jede der 3 Varianten, die zur Modernisierung des Standortes beleuchtet wurde, löst 

verschieden starke Beeinträchtigungen aus und stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 

dar. Darüber hinaus erfüllen alle drei Varianten potentiell die Voraussetzungen zur 

Auslösung von Verbotstatbeständen. 

Die ersten beiden Varianten sind in ihrem Umfang im Vergleich zur Vorzugsvariante größer. 

Um einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb zu ermöglich, wird wie bei der 

Vorzugsvariante zusätzliche eine Waldumwandlung zur Erweiterung der Piste 4 und zur 

Umsetzung der Bergstation erforderlich. 

Nachfolgend werden die drei Varianten kurz gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer 

maßgeblichen Eingriffswirkungen vergleichen. 

Tabelle 33 29 umweltfachlicher Vergleich der Varianten 1 bis 3 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Länge >2 und 3 >3 < 1 und 2 

Einschätzung >2 und 3 >3 < 1und 2 
Versiegelungsgrad 

Größe des Baubereiche und >2 und 3 >3 < 1und 2 
dadurch bedingte Eingriffe in 
Bodenbereiche 

Größe der WUW V1 = V2 V1 =V2 > V1 und V2 

Größe der neu ausgewiesenen V1 = V2 V1 = V2 > V1 und V2 
Pistenflächen 

Eingriff in Biotope ja ja ja 

Eingriff in LRT (außerhalb FFH- ja ja ja 
Gebietsgrenze) 

Eingriff in Naturpark ja ja ja 
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Eingriff in LSG 

Eingriff in NSG 

Eingriff in FFH- Gebiet 

Eingriff in potentielle 

Habitatflächen Ringdrossel 

Eingriff in potentielle 

Habitatflächen Käuze 

Eingriff in nachgewiesene 

Reviere 

Eingriff in SPA 

Eingriff in TWSG 

Eingriff in archäologischen 

Relevanzbereich 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8 -ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

6 .1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE F ASSUNG 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

ja ja ja 

nein nein ja 

ja ja ja 

(hier nur durch 

1 nfra struktur) 

ja ja ja 

(Beeinträchtigung (Beeinträchtigung (Beeinträchtigung 

potentieller potentieller potentieller 

Reproduktionshabitate) Reproduktionshabitate) Nahrungshabitate) 

Unter Beachtung kumulativer Beeinträchtigungen der potentiellen Reviere 

durch die geplante Umsetzung 6er Sesselbahn Himmelsleiter, potenziert 

sich die Eingriffswirkung der ersten beiden Varianten maßgeblich. (Siehe 

auch Punkt 9) 

nein, aber indirekte nein, aber indirekte nein, aber indirekte 

Beeinträchtigung durch Beeinträchtigung durch Beeinträchtigung 

Betrieb Betrieb durch Betrieb 

Kumulierende Beeinträchtigung mit Umsetzung Erweiterung Querung S2 bei 

allen drei Varianten ähnlich (Siehe auch Punkt 9) 

ja ja ja 

ja ja nein 

ja ja ja 

(hier nur durch 

Rückbau) 

ja ja ja 

Wie in der Tabelle erkennbar, ergeben sich in Bezug auf die Eingriffswirkungen häufig keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Varianten. Es gibt also keine Variante, die 

umweltfachlich gesehen, sofort als Vorzugsvariante einzustufen wäre. 

Wesentlich ist, dass Variante 1 und 2 in ihrer Ausdehnung größer sind und damit sowohl 

bauzeitlich als auch betriebsbedingt eine größere Eingriffswirkung bezogen auf die in 

Anspruch zu nehmende Fläche auslösen. Aufgrund der Größe der Anlagen ist darüber 

hinaus mit einem erhöhten Grad der Versiegelung zu rechnen, da mehr Stützen benötigt 

werden. 

Auch wenn bei der Variante 3 der Anteil an Waldumwandlungsfläche und neu 

auszuweisender Pistenfläche größer ist, sind die Auswirkungen vor allem auf die 

vorkommenden Arten sowohl während Bau als auch während Betrieb wesentlich geringer. 

Durch die Entscheidung für die Variante 3 ist es möglich potentielle Habitatflächen für die 

Ringdrossel dauerhaft zu erhalten und somit die erneute Besiedlung der Flächen zu 

ermöglichen. Bei der Umsetzung von Variante 1 oder 2 besteht diese Möglichkeit nicht. 

Neben der Beeinträchtigung des ausgewiesenen Revieres, würde durch die 

Waldumwandlung und die Umsetzung der Anlage ein Großteil des potentiellen 
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Reproduktionshabitates verloren gehen, wodurch die Möglichkeit besteht, dass das 

potentielle Habitat unbrauchbar wird. Also eine Besiedlung des Selben durch die Ringdrossel 

nicht stattfindet. Darüber hinaus würden wichtige Rückzugsflächen für weitere Arten 

dauerhaft verschwinden. 

Damit ist die Variante 3 vor allem aufgrund der geringeren Flächeninanspruchnahme und der 

besseren artenschutzrechtlichen Verträglichkeit als Vorzugsvariante zu betrachten. 
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STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

6 DARSTELLUNG 
BAUVORHABENS 

DER UMWELTAUSWIRKUNGEN DES 

6.1 MENSCH 

6.1.1 ERHOLUNGSFUNKTION, MENSCHLICHE GESUNDHEIT 

Tabelle 34 ~ Erheblichkeitseinschätzung Schutzgut Mensch- Erholungsfunktion/ menschliche Gesundheit 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung Grad der Dauer der räumliche Grad der 
Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Baubedingt 

Beeinträchtigungen 
der Erholungsfunktion Stark bis 
und der übermäßig negativ 
menschlichen Kurzzeitig, während Punktuell Unerheblich Rodungsarbeiten 
Gesundheit, Bewertung: der Bauarbeiten (Bauzone) nachteilig 

Ist-Zustand 5 Nutzungs ein-
Prognosezustand 3 

schränkung von 
Bestandsoisten 
Beeinträchtigungen 

Veränderung der der Erholungsfunktion 

Nutzung: und der 
menschlichen Stark bis 

Baustellenbetrieb Gesundheit, übermäßig negativ 
(Erschütterung und Nutzungsein- Bewertung: 

Kurzzeitig, während Punktuell Unerheblich 

visuelle Störreize; schränkung von Rad- Ist-Zustand 5 der Bauarbeiten (Bauzone) nachteilig 

Baulärm und und Wanderwegen Prognosezustand 3 
Immission von Staub sowie Baulärm und 
und Luftschadstoffen) Immission von Staub 

und Luftschadstoffen 
Anlagenbedingt 

Waldumwandlung Beeinträchtigungen 
Mäßig negativ 

der Erholungsfunktion Bewertung: Unerheblich 
und der dauerhaft Kleinräumig 
menschlichen Ist-Zustand 5 nachteilig 

Gesundheit 
Prognosezustand 4 

Betriebsbedingt 

Erhalt des Sicherung der Vielfalt Keine 
wintersportlicher an Freizeitnutzung Veränderung andauernd, Großräumig 
Nutzung, Bewertung: dauerhaft (regional) 

Positiv 
Modernisierung der Ist-Zustand 5 (saisonal} 
wintersportlicher Prognosezustand 5 
Nutzung am Kleinen 

Keine Kleinräumig Fichtelberg Steigerung des 
Komforts und der 

Veränderung andauernd, (wintersport-

Sicherheit bei hohen 
Bewertung: dauerhaft liehe Nutzung Positiv 

Nutzungsfrequenzen Ist-Zustand 5 (saisonal) am kleinen 
Prognosezustand 5 Fichtelberg) 

Ohne die geplante Baumaßnahme entstünden keinerlei Beeinträchtigungen oder 

Verbesserungen der Erholungsfunktion und der menschlichen Gesundheit. Die Maßnahme 

stellt zwar einen Eingriff in die natürlichen Verhältnisse dar, dient aber der Förderung I 

Verbesserung der menschlichen Erholung Vorort. 

Durch den Bau der 8er-Sesselbahn werden die Anforderungen an das bestehende 

Tourismusaufkommen bedient. Die Erholungsfunktion des Gebietes wird gesteigert. 

Für die menschliche Gesundheit sind weder positive noch negative Auswirkungen 

festzustellen. 
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Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion und der menschlichen Gesundheit treten nur 

temporär während der Bautätigkeiten auf. Hier kann es zu einer eingeschränkten Nutzung 

der Wander- und Radwege durch das An- und Abfahren von Baufahrzeugen kommen. 

Dementsprechend sind Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen. 

Die fertiggestellte Anlage hat den Vorteil, dass sie ein positives Landschaftserleben fördert 

und die bereits bestehenden touristischen Elemente entlastet. 

6.1 .2 WOHN- UND ARBEITSFUNKTION 

Tabelle 35 ~ Erheblichkeitseinschätzung Schutzgut Mensch - Wohn- und Arbeitsfunktion 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung Grad der Dauer der räumliche Grad der 
Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Bau bedingt 

Veränderung der 

Nutzung: Sehr gering bis 

Baustellenbetrieb Beeinträchtigungen mäßig negativ 
Kurzzeitig , während Punktuell unerheblich 

Bewertung: 
(Baufahrzeuge und der Infrastruktur 

Ist-Zustand 4 
der Bauarbeiten (Bauzone) nachteilig 

Baustellen- Prognosezustand 3 
einrichtunol 

Beeinträchtigung der Sehr gering bis 

Schallemission durch Wohn- und mäßig negativ 
Kurzzeitig, während Punktuell unerheblich 

Baustellenbetrieb Arbeitsplatzfunktion Bewertung: 
der Bauarbeiten (Bauzone) nachteilig 

(bezogen auf Ist-Zustand 2 
Besiedlungsdichte) Prognosezustand 1 

Anlagebedingt 

Sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingt 

Steigerung der Sehr gering bis Modernisierung der Attraktivität, 
wintersportlichen Sicherung der 

gering positiv andauernd. Großräumig 
Nutzung am Kleinen touristische Nutzung, 

Bewertung: dauerhaft (regional)) 
positiv 

Fichtelberg Erhalt von Ist-Zustand 2 (saisonal) 

Arbeitsplätzen 
Prognosezustand 3 

Durch die Umsetzung der Maßnahme sind bezogen auf den Betreiber der Anlage keine 

Veränderungen der Arbeitsplatzfunktion zu erkennen. Wesentlich ist aber, dass die 

bestehenden Arbeitsplätze bezogen auf die Anlagen der FSB dauerhaft erhalten werden. 

Im größeren Zusammenhang betrachtet, stellt die Umsetzung der Maßnahme einen 

wichtigen Motor für die Region dar. 

Durch die Umsetzung entstehen auch positive Effekte für das Handels- und 

Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal aber auch für die Umgebung, da Touristen nicht 

nur die geplante Anlage sondern auch weitere Angebote innerhalb des Kurortes und seiner 

Umgebung nutzen. Hierunter fallen Hotels, Pensionen, aber auch die vorhandenen 

gastronomischen Betriebe, sowie die verschiedenen Einzelhandelseinrichtung. 

Damit ergeben sich Synergieeffekte, die eine positive Wirkung auf die Wohn- und 

Arbeitsfunktion in Oberwiesenthal und Umgebung haben. 

Ein Belassen der Bestandsanlagen würde z.war nicht zwangsläufig zu einem Absterben des 

Handels- und Dienstleistungsgewerbes in Oberwiesenthal führen, hätte aber zukünftig 
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negative Auswirkungen auf diese, wenn z.B. die Anlagen aufgrund von fehlenden TÜV

Zertifikaten nicht betrieben werden könnten. Umsatzeinbußen würden sich nicht nur für die 

FSB sondern beispielsweis auch für Hotelbetriebe aufgrund geminderter Besucherzahlen 

ergeben. 

Bei Eintreten dieses Szenarios ergeben sich negative und voraussichtlich dauerhafte 

Beeinträchtigungen der Wohn- und Arbeitsfunktion. 
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6.2 TIERE, PFLANZEN & BIOLOGISCHE VIELFALT 

6.1 UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Die Untersuchung von Auswirkungen der Baumaßnahme bezüglich der vorkommenden 

Arten (Flora und Fauna) erhält eine relativ hohe Bedeutung. Das liegt im Wesentlichen an 

der Nähe der Maßnahmen zu den verschiedensten Schutzgebieten und der für die 

Schutzgebiete kartierten Arten. 

Im Rahmen des speziellen artenschutzrechtlichen Fachbeitrages wurde der Eingriffsraum 

hinsichtlich der vorkommenden streng geschützten Arten untersucht, mit dem Ergebnis, das 

Beeinträchtigungen vor allem im Zusammenhang mit der Bautätigkeit (Lärm), der Anlagen in 

Form von Flächeninanspruchnahme und im Rahmen des Betriebs der technischen Anlage in 

den Wintermonaten auftreten. Diese Beeinträchtigungen können für die darüber hinaus im 

Untersuchungsraum vorkommenden Arten ebenfalls als sicher angenommen werden. 

6.2.1 TIERE 

Tabelle 36 ~ Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Tiere 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung der 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung 
Grad der Dauer der räumliche Grad der 

Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Bau bedingt 

Direkter Flächenentzug 
Beeinträchtigung I Umsetzung 8er- Vorrüber- unerheblich 

Sesselbahn; Pisten; Verlust wertvoller Mäßig negativ 
gehend 

Kleinräumig 
nachteilig 

Rückbau Habitatstrukturen 

Barrieren- und 
Störung der Fallenwirkung durch Sehr gering bis Vorrüber- unerheblich 

Baustellenbetrieb I Wanderbewegung von gering negativ gehend 
Klein räumig 

nachteilig 
Baustelleneinrichtung 

Arten, lndividuenverluste 

Nichtstoffliche 
Einwirkungen: 

Störung/ Vergrämung 
Stark bis 

Vorrüber- Erheblich Baustellenbetrieb 
vorhandener Arten übermäßig 

gehend 
Klein räumig 

nachteilig (Erschütterung und negativ 
visuelle Störreize) 
Nichtstoffliche 

Stark bis Einwirkungen: Störung/ Vergrämung 
übermäßig 

Vorrüber-
Kleinräumig 

Erheblich 
Schallemission durch vorhandener Arten negativ gehend nachteilig 
Baustellenbetrieb 

Anlagenbedingt 

Flächeninanspruch-
nahme von 

Beeinträchtigung 
ausgewiesenen 
Revierflächen und /Zerstörung 

potentiellen ausgewiesener und 
Mäßig negativ andauernd, Kleinräumig unerheblich 

Habitatflächen durch potentieller Reviere, dauerhaft nachteilig 

Waldumwandlung, Schwächung der 

Piste, Trasse Ber- Population im Gebiet 

Sesselbahn 

Barrieren- und Störung der 
Sehr gering bis unerheblich Fallenwirkung durch Wanderbewegung von 
gering negativ andauernd Klein räumig 

nachteilig 8er-S es sei bahn Arten, lndividuenverluste 
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Bewertung der 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung Grad der Dauer der räumliche Grad der 
Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Betriebsbedingt 

Veränderung der 
Nutzung: Beeinträchtigung / 

andauernd Fahren abseits von Zerstörung von Mäßig negativ 
(saisonal) 

Kleinräumig unerheblich 
ausgewiesenen Habitatstrukturen 
Pistenflächen 

Barrieren- und Störung der 
Sehr gering bis unerheblich 

Fallenwirkung durch Wanderbewegung von gering negativ andauernd Kleinräumig nachteilig 
8er Sesselbahn Arten, lndividuenverluste 

Nicht stoffliche 
Einwirkungen: 
Schallemission Störung I Vergrämung andauernd unerheblich 
(Frequentierung der Mäßig negativ Kleinräumig 
Pisten sowie durch von Individuen (saisonal) nachteilig 

Betrieb der Liftanlage 
und Beschneiung) 
Nicht stoffliche 
Einwirkungen: 

Störung I Vergrämung andauernd unerheblich 
Lichtemission von Individuen Mäßig negativ 

(saisonal) 
Kleinräumig nachteilig 

(Beleuchtung der 
Pisten\ 

6.2.1.1 BAU BEDINGTE WIRKUNGEN - TIERE 

• Flächenentzug 

vorübergehende Flächeninanspruchnahme durch Umsetzung Ber-Sesse/bahn: Pisten; 

Rückbau 

Baubedingt werden folgende Reviere von denen in Rahmen der durchgeführten Kartierung 

2015/16 nachgewiesenen Arten beansprucht: 

Ringdrossel: 

Waldschnepfe: 

rund 23.625 m2 (Gesamtreviergröße: 301 . 778 m2) 

Anteil an betroffener Fläche: 7,8% 

rund 15.800 m2 (Gesamtreviergröße: 414.550,5 m2) 

Anteil an betroffener Fläche: 3,8% 

Das ausgewiesene Revier des Grünlaubsängers wird durch die Flächeninanspruchnahme 

nicht beeinträchtigt. Ebenfalls auszuschließen ist die Beeinträchtigung der potentiellen 

Habitatfläche für Sperlings- und Rauhfußkauz. 

Rund 14.500 m2 der potentiellen Habitatfläche für den Sperber werden bauzeitlich in 

Anspruch genommen. 

Aufgrund der Größe der betroffenen Flächenanteile sind Maßnahmen zur Minimierung 

zwingend erforderlich. Die Flächeninanspruchnahme ist grundsätzlich auf ein Mindestmaß zu 

begrenzen. Darüber hinaus werden Maßnahmen zur Sicherung und zum Erhalt potentieller 

Revierflächen beispielsweise durch Verzicht auf Waldumwandlung und die geplante 

Nutzungsaufgabe erforderlich. Vor allem im Zusammenhang mit der Ringdrossel ist das 

entscheidend, da sich am Fichtelberg das einzige Vorkommen der Art in ganz Sachsen 

befindet. 
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Darüber hinaus sind durch die Flächeninanspruchnahme verschiedene Begleitarten wie 

Käfer, Schrecken und Falter betroffen. Um lndividuenverluste zu vermeiden, sind die zu 

beanspruchenden Flächen frühzeitig in ihrer Eignung als Habitat zu mindern, zum Beispiel 

durch konsequentes Mähen der beanspruchten Flächen. Da der Mähvorgang keine 

dauerhaft Nutzung der Flächen darstellt und auf den Baubereich beschränkt wird, kann 

davon ausgegangen werden, dass die vorhandenen wertvollen Vegetationsbestände nicht 

beeinträchtigt werden . 

Wesentlich sind auch die Kartierungsarbeiten vor und während Bau. So können besonders 

sensible Bereich ermittelt werden, die während der Bauphase zu meiden sind. 

Die Beeinträchtigung kann so als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 

• Barrieren- und Fallenwirkung/ lndividuenverluste 

Störung der Wanderbewegung von Tieren durch Baustellenbetrieb und Baustelleneinrichtung 

Einschränkungen bezüglich der Wanderbewegung von Arten sind im Rahmen der 

Bauausführung nicht zu erwarten. Es sind ausreichend Ausweichhabitate vorhanden und der 

Baustellenbereich ist aufgrund der relativ geringen räumlichen Ausdehnung leicht zu 

überqueren bzw. zu überfliegen. Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden. 

• Nichtstoffliche Einwirkungen 

Störung von Tieren durch Baustellenbetrieb (Erschütterung und Visuelle Störreize) 

Durch den Baubetrieb kommt es zu Erschütterungen und zu visuellen Störreizen. Diese 

können zu einer Vergrämung von Arten führen. Grundsätzlich sind ausreichend 

Ausweichhabitate vorhanden, wodurch es für die vorkommenden Arten möglich ist, die 

Störwirkungen zu meiden. 

Problematische sind diese Wirkungen aber im Zusammenhang mit der Aufzucht von 

Jungtieren. Werden beispielsweise am Standort brütende Arten durch Erschütterungen und 

visuelle Störreize vergrämt, besteht die Möglichkeit, dass sie nicht zum Netz zurückkehren, 

was zwangsläufig zum Tot der Jungtiere führen würde. 

Es ist daher zwingend erforderlich, dass vor und während des Baus Kartierungsarbeiten 

durchgeführt werden, um besonders sensible Bereiche zu ermitteln, die während der 

Bauphase und vor allem in den Monaten Mai bis Juli zu meiden sind. So kann sichergestellt 

werden, dass die Beeinträchtigungen nicht erheblich werden. 

Die Ausführungen unter Schallemission durch Baustellenbetrieb sind in diesem 

Zusammenhang ebenfalls zu beachten. 

Schallemission durch Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind fast immer mit zeitlich begrenzten Schallimmissionen durch die 

Bautätigkeit und den Baustellenverkehr verbunden. Im Unterschied zum Verkehrslärm ist 

Baustellenlärm durch einen höheren Anteil an starken und kurzzeitigen Schallereignissen 

gekennzeichnet (z. B. Hubschraubereinsatz). Die Scheuchwirkung ist prinzipiell größer, die 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 116 VON 248 



F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT O BERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8 -ER S ESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Dauerbelastung i. d. R. jedoch geringer. Baubedingte Schallimmissionen sind zeitlich auf die 

Bauphase begrenzt. Genaue Informationen über die Lärmemissionen während des 

Baubetriebs sind derzeit nicht vorhanden. Als Richtwerte können jedoch die Aussagen der 

AW Baulärm (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm -

Geräuschimmissionen - vom 19.08.1970, übergeleitet nach § 66 BlmSchG) herangezogen 

werden. Darin wird die Ausbreitung von Geräuschen in einem Bereich von etwa 500 m 

festgesetzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass neben dem Lärm durch 

Baufahrzeuge Lärmspitzen (z. B. Hubschraubereinsatz) entstehen. 

Beeinträchtigungen sind vor allem im Zusammenhang mit den vorkommenden Vogelarten 

zu erwarten. Im Rahmen dieser Untersuchung sind daher gezielte Maßnahmen zu 

entwickeln, um die Störungswirkung zu minimieren. Problematisch zeigt sich dabei das enge 

Baufenster. Die Umsetzung der Maßnahmen kann nicht in einen relativ störungsarmen 

Zeitraum - in dem Fall die Winterperiode - verlagert werden, da aufgrund von Schneefall und 

Minustemperaturen die Baufelder unzugänglich sind und Betonierungsarbeiten nicht 

stattfinden können. 

Die Baumaßnahme muss daher in die Sommerperiode und damit auch in die Brutzeit der 

vorhandenen Vogelarten verlagert werden. Um die Beeinträchtigung / Störwirkung durch den 

Baubetrieb zu minimieren, wird mit der Baumaßnahmen unter der Voraussetzung, dass im 

Winterhalbjahr die erforderlichen Fällungen der Gehölze im Bereich der Bergstation erfolgt 

sind und damit eine Ansiedlung von Arten vermieden wird, im Bereich der Talstation Anfang 

Mai begonnen. Im Bereich der Bergstation beginnen die Arbeiten dann Mitte Mai. 

Die Errichtung der Stützenfundamente erfolgt ab Juni. Um die Störwirkungen auf den 

Wirkraum und die hier brütenden Arten nicht zusätzlich auszudehnen, ist von der Talstation 

aus zu beginnen. Die Arbeiten sind dann sukzessiv bergwärts fortzusetzten. Zur Montage 

der Stützen kommt stellenweise ein Hubschrauber zum Einsatz, der eine Lärmspitze 

darstellt. Der Einsatz erfolgt im September. Nach bisherigem Kenntnisstand beträgt die 

) Gesamtflugzeit rund 4 h. Die Umsetzung der Infrastruktur erfolgt parallel zur Umsetzung der 

Liftanlage. 

Die Rückbauarbeiten erfolgen nach Beendigung der Wintersaison. Hierfür wird für die 

Demontage der Stützen die noch vorhandene Schneedecke genutzt. Zeitgleich wird die 

Talstation beider Lifte zurückgebaut und die Bergstation des Nachtskilaufs abgerissen. Damit 

verringert sich der Umfang der Bautätigkeiten in den Sommermonaten. 

Unabhängig davon gilt generell ein Nachtbauverbot. Die Beleuchtung der Baustelle im Sinne 

einer verkehrsrechtlichen Sicherung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

Bei Einhaltung der Minimierungsmaßnahmen kann die Beeinträchtigung reduziert werden. 

Auch hier sei auf die Kartierungsarbeiten vor und während Bau verwiesen. 

Wesentlich ist auch, dass die Arbeiten innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden, um 

die entstehenden Beeinträchtigungen zeitlich nicht weiter auszudehnen. 

Darüber hinaus ist der zeitliche Ablauf der gesamten Modernisierungsmaßnahmen auf 

einander abzustimmen und unter Beachtung der am Standort vorkommenden relevanten 

Arten umzusetzen. 
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6.2.1.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN 

• Flächeninanspruchnahme 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Dauerhaffe lnansoruchnahme von ausgewiesenen Revierflächen und potentiellen 

Habitatf/ächen durch Waldumwandlung / Angliederung Pistenflächen / Trasse Ber

Sesselbahn 

Durch die Umsetzung der geplanten Liftanlage werden Flächen innerhalb der 

ausgewiesenen Reviere für die Ringdrossel und die Waldschnepfe dauerhaft in Anspruch 

genommen. Diese dauerhafte Inanspruchnahme setzte sich zum einen aus der 

anlagenbedingte Versiegelung und zum anderen aus der Lifttrasse an sich zusammen. 

Bezogen auf das ausgewiesene Revier der Ringdrossel entsteht so eine dauerhafte 

Inanspruchnahme durch die Anlage von rund 4.500 m2
• Für das bestehende Revier wird 

damit eine Fläche von rund 1,5% bezogen auf die angenommene Gesamtreviergröße von 

301. 778 m2 [Quelle: IGC 2016) beeinträchtigt. Dauerhaft verloren gehen dabei nur die 

versiegelten Flächen mit rund 153m2 (0,05%). Die dauerhafte Inanspruchnahme der 

Revierfläche kann aber durch die Umsetzung der Rückbaumaßnahmen (A 1) ausgeglichen 

werden. Eine dauerhafte Beanspruchung von ausgewiesenen Reproduktionshabitaten erfolgt 

durch die Maßnahme nicht. In Anspruch genommen werden nur Flächen, die als potentielle 

Nahrungshabitate ausgewiesen sind. Durch die Wiederbegrünung und Aufrechterhaltung der 

Pflege der Flächen, kann die Beeinträchtigung als unerheblich negativ eingestuft werden. 

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch die Lifttrasse und die Bergstation innerhalb 

des ausgewiesenen Reviers der Waldschnepfe beträgt rund 1.900 m2
. Für das bestehende 

Revier wird damit eine Flächenanteil von rund 0,4% bezogen auf die angenommene 

Gesamtreviergröße von 414.550,5 m2 [Quelle: IGC 2016] beeinträchtig. Der dauerhafte 

Verlust von Revierfläche durch Versiegelung beläuft sich auf 853,5 m2 (0,2%). Aufgrund der 

vorhandenen Strukturen im Gebiet stehen ausreichend Ersatzflächen für die Art zur 

Verfügung. Bedingt durch die Waldumwandlung besteht die Möglichkeit, dass sich die 

Reviergrenzen verschieben. Die Verschiebung hat aber keine Auswirkungen auf die lokale 

Population. 

Neben der Inanspruchnahme von ausgewiesenen Revierflächen werden durch die 

beschriebenen Maßnahmen auch potentielle Habitatflächen für den Sperber dauerhaft 

beansprucht. Bezogen auf die im Untersuchungsraum ausgewiesene Fläche ergibt sich eine 

Betroffenheit von rund 5,5%. Die Beeinträchtigung kann aber als unerheblich nachteilig 

eingeschätzt werden, da am Fichtelberg weitere potentielle Habitatflächen bestehen und 

damit im ausreichenden Umfang Ersatzhabitat vorhandenen sind. Die Ausführungen unter 

Punkt 9. Hinweise zu Summationswirkungen mit anderen Vorhaben sind ebenfalls zu 

beachten. 

Aufgrund der angegebenen Ausgleichsmaßnahmen und unter Einhaltung der 

Minimierungsmaßnahmen kann die Beeinträchtigung durch die dauerhafte 

Flächeninanspruchnahmen als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 
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• Barrieren- und Fallenwirkung/ lndividuenverluste 

Störung der Wanderbewegung von Individuen durch die Liftanlage 

Eine Tötung von Individuen - hier vordringlich Vögel- durch Kollision mit der Seilbahnanlage 
ist potentiell möglich. Derzeit existieren zu dieser Problematik aber keine direkt auf das 

Vorhaben beziehbaren Studien, die einen signifikanten Zusammenhang zwischen der 

Tötung von Individuen und dem Seilbahnbetrieb oder der Anlage an sich beschreiben. Die 

vorhandenen Studien beschäftigen sich vorrangig mit der Kollisionsgefahr für Vögel bei 

Windkraftanlagen und bei Stromtrassen. 

Die Ergebnisse im Bereich der Windkraftanlagen sind für das Vorhaben nicht anwendbar. 

Die Kollisionsgefährdung wird bei den Anlagen durch die Rotorbewegung ausgelöst. Von der 

geplanten Anlage gehen keine derartigen Bewegungen aus. Des Weiteren erreicht die 

geplante Anlage auch nicht die Höhe einer Windkraftanlage. 

Im Rahmen der Beurteilung können aber Studien zur Kollisionsgefährdung von Vögeln mit 

Stromtrassen herangezogen werden. Zu mindestens bei der Linienausbildung der zu 

beurteilenden Objekte lassen sich Similaritäten erkennen. Der wesentliche Unterschied liegt 

aber auch hier in der Höhenausbildung. Stromtrassen sind höher als die geplante 

Seilbahnanlage (rund 12 m Stützenhöhe und rund 4,8 cm Seildurchmesser). Eine generelle 

Übertragung von Ergebnissen ist damit nicht möglich. 

In der Fachliteratur wird von folgenden Risikofaktoren ausgegangen, die eine Kollision 

begünstigen: 

Tabelle 37 JJ anlagebedingte Barrieren- und Fallenwirkung 

Ungünstiger Standort: 

- Leitungen die Zugruten von Das Fichtelberggebiet wird von verschiedenen Vogelarten durchwandert. 

Vögeln kreuzen Oie Wanderbewegungen werden seit mehreren Jahren beobachtet. 

Dokumentationen von Kollisionen mit den Bestandsanlagen, die am 

gesamten Großen und Kleinen Fichtelberg vorkommen, gibt es nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht. Es wird daher davon ausgegangen, 

dass durch die Anlage keine Beeinträchtigung ziehender Vogelarten 

stattfindet. 

- Leitungen die spezifische Trotz der überregionalen Bedeutung des Fichtelberges als Ratsplatz für 

Rastplätze von Durchzüglern seltene durchziehende alpine Vogelarten konnten keine spezifischen 

kreuzen Ratsplätze, wo eine Sammlung größeren Gruppen von ziehenden 

Vogelarten stattfindet (Sammelplätze), innerhalb des 

Untersuchungsraums ermittelt werden. 

- Leitungen innerhalb bestehender Potentielle Nahrungshabitate für am Standort möglicherweise 

Reproduktion- und vorkommende Greifvögel stellen die Offenlandbereiche dar, sowie die 

Nahrungshabitaten Waldrandbereich (Wald-Offenland-Wechselzonen). Hier ist auch die 

Ausbildung von Reproduktionshabitaten möglich. Die geplante Anlage 

quert diese Habitatflächen und stellt damit ein potentielles Kollisionsrisiko 

dar. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass innerhalb dieser 

Flächen bereits zwei Anlagen im Bestand vorhandenen sind. Tötung von 

Individuen durch die Kollisionen sind hier nicht bekannt. Es wird daher 

davon ausgegangen, dass die Arten in der Lage sind den Anlagen 

auszuweichen, bzw. das Gebiet aufgrund der vorhandenen Anlagen 

bereits meiden. Da sich die Freiflächen zwischen den 

Siedlungsbausteinen und den relativ geschlossenen Waldflächen 
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einordnen und in den Sommermonaten durch den Besucherverkehr stark 

frequentiert sind, sind die potentiellen Nahrungshabitat aber auch die 

Reproduktionshabitat im Waldrandbereich eher suboptimal. Was den 

fehlenden Nachweis von Greifvögeln im Rahmen der Kartierung erklären 

könnte. 

Nur für das Revier der Ringdrossel wurden im geplanten Anlagenbereich 

Nahrungshabitate und ein Revier festgestellt. Es ist davon auszugehen, 

dass die Art in der Lage ist den Anlagenteilen auszuweichen {siehe auch 

Begründung zur Flughöhe und zum Revierverhalten) 

Darüber hinaus werden durch die Umsetzung der Rückbaumaßnahmen, 

potentielle Habitatflächen von Anlagen, die eine potentielle 

Kollisionsgefahr darstellen, bereinigt. Wenn also je ein Kollisionsrisiko 

bestanden hat, dann wird dieses durch den Neubau der Anlage nicht 

erhöht, da gleichzeitig der Rückbau der bestehenden Anlagen stattfindet 

Artspezifische/s Eigenschaften/ Verhalten das Kollisionen begünstigen kann: 

- Flughöhe Es befinden sich keine Leitung innerhalb bestehender Reproduktions- und 

Nahrungshabitate von nach VS-RL Anhang 1 geschützten Vogelarten. 

Potentiell vorkommende Arten wie Sperlings- und Rauhfußkauz sowie der 

Schwarzspecht nutzen vorrangig geschlossene Waldbestände. Der 

Kontakt mit der Anlage ist daher eher unwahrscheinlich, da sich der 

Großteil der Anlage im Offenlandbereich befindet. Nur im Bereich der 

Bergstation grenzt unmittelbar Wald an. Das Gebäude der Bergstation 

stellt aber kein Hindernis dar, da es sich um eine massiven Baukörper 

handelt, der von heranfliegenden Arten erkannt wird. Darüber hinaus 

ordnet es sich in den Hangbereich ein. Die oberhalb der Station 

befindliche Bestockung ist damit höher gelegen als die Anlage und damit 

von potentiellen Ansitzwarten aus gut erkennbar. 

Artspezifische/s Eigenschaften/ Verhalten das Kollisionen begünstigen kann: 

- Störempfindlichkeit gegenüber Am Standort wurden keine störungsempfindlichen Arten nachgewiesen. 

Lärm und Bewegung Darüber hinaus löst die Anlage an sich keine Störwirkungen (Lärm I 

- Revierverhalten 

Bewegung) aus. Störwirkungen entstehen ausschließ im Betriebszustand 

in den Wintermonaten. 

Direkt im Anlagenbereich konnten keine Reviere von Vogelarten des 

Anhanges 1 der VS-RL nachgewiesen werden. 

Potentielle Habitatflächen sind nur für den Sperlings- und Rauhfußkauz 

bekannt. Aufgrund der Ausweisung dieser Fläche ist das Vorkommen des 

Schwarzspechtes ebenfalls plausibel. Alle drei Arten bilden ihre Reviere 

in eher geschlossenen Waldbeständen aus. Waldrandbereiche werden 

seltener besiedelt, womit sich der Kontakt der Arten mit der Anlage auf 

ein Minimum beschränkt. 

Oie Ringdrossel als wertgebende Art zeigt im Zusammenhang mit den 

bereits am Standort vorhandenen Anlagen keine negative 

Beeinträchtigung bei der Revierausbildung. Bei beiden aktuell kartierten 

Revieren befinden sich Schleppliftanlagen und auch Sesselbahnen 

innerhalb der Reviergrenzen. Seim Revier am Großen Fichtelberg findet 

sogar ein Sommerbetrieb der Anlagen statt. Das lässt den Schluss zu , 

dass die Revierausbildung durch die geplante Anlage nicht beeinträchtigt 

und die Art in ihrem Revierverhalten nicht gestört wird. 
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In Oberwiesenthal existieren mehrere Liftanlagen. Trotz verschiedener Kartierungen und 

unter Beachtung der zur Beurteilung zur Verfügung stehender Quellen, konnte am Standort 

kein Hinweis weder in aktuellen noch in älteren Quellen auf die Tötung von Individuen durch 

Liftanlagen gefunden werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass es durch die Anlage selbst zu keiner Gefährdung kommt. 

Eine potentielle Gefährdung entsteht erst durch den Betrieb der Anlage verbunden mit der 

Scheuchwirkung, die durch die beweglichen Anlagenteile und den Lärm entsteht. 

Da die Anlage ausschließlich im Winter betrieben wird, kann das anlagebedingte 

Tötungsrisiko für Sommervögel ausgeschlossen werden. Eine Barrierenwirkung und dadurch 

bedingte lndividuenverluste sind nicht zu erwarten. 

Die Betroffenheit der FFH-Anhang II Arten kann ausgeschlossen werden. 

Die Beeinträchtigung ist als unerheblich nachteilig einzustufen. 

6.2.1.3 BETRIEBSBEDINGT WIRKUNGEN 

• Veränderung der Habitatstruktur I Nutzung 

Störung von Habitatf/ächen durch unbefugtes Benutzen von Waldflächen und sonstigen 

wertvollen Vegetationsstrukturen außerhalb der ausgewiesenen Pistenf/ächen 

An die Pistenbereiche grenzen vor allem im oberen Abschnitt Waldflächen aber auch 

wertvolle LRTs (ID 10054 und ID 10055). Da bisher keine Abgrenzungen der Pisten 

gegenüber diesen Flächen bestehen, kann ein unerlaubtes Befahren dieser Flächen und 

damit die potentielle Zerstörung von wertvollen Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen 

werden. 

Die potentielle Beeinträchtigung ist durch die Schaffungen einer Abgrenzung z.B. durch 

Pistenrandmarkierungen und eine entsprechende Beschilderung in besonders gefährdeten 

Abfahrtsbereichen vermeidbar. 

Bei Umsetzung der Maßnahme kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 

• Barrieren- und Fallenwirkung/ lndividuenverluste 

Störung von Arten durch den Betrieb der Liftanlage und sonstige Betriebsparameter 

Die Nutzung der Flächen auf denen die 8er Sesselbahn errichtet und betrieben werden soll, 

ist seit Jahrzehnten touristisch geprägt und wird vor allem in den Wintermonaten stark 

frequentiert. 

Die Vorbelastung des Gebietes lässt darauf schließlich, dass sich in den Wintermonaten 

vorrangig Arten aufhalten, die an die bestehende Nutzung und die damit verbunden Lärm

und Lichtemission angepasst sind. Die Nutzung des Bereiches durch Arten, die hinsichtlich 

der Lärm- und Lichtemission störungsempfindlich sind, ist damit her unwahrscheinlich. 

Neben Lärm- und Lichtemission können auch von der Anlage selbst potentielle 

betriebsbedingte Störungen in Form von Scheuchwirkungen ausgelöst von der Bewegung 

der Sessel entstehen. 
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Nachfolgend werden die Parameter, die bei einer potentiellen Barrierewirkung zu beachten 

sind, im Einzelnen abgeprüft. 

Tabelle 38 M betriebsbedingte Barrieren- und Fallenwirkung 

Ungünstiger Standort: 

- Leitungen die Zugruten von Die Anlage wird ausschließlich im Winter betrieben. Eine betriebsbedingte 
Vögeln kreuzen Beeinträchtigung von Zugruten kann ausgeschlossen werden. 

- Leitungen die spezifische Die Anlage wird ausschließlich im Winter betrieben. Betriebsbedingt 

Rastplätze von Durchzüglern Beeinträchtigungen von Durchzüglern und Rastplätzen können also 

kreuzen ausgeschlossen werden. 

- Leitungen innerhalb bestehender Da die Anlage im Winter betrieben wird und die bestehende Nutzung im 

Reproduktion- und Gebiet bereits seit Jahren eine Störwirkung darstellt, ist davon 

Nahrungshabitaten auszugehen, dass eventuelle Nahrungshabitate der überwinternden Vögel 

im Anlagenbereich nur im geringen Umfang betroffen sind. Darüber 

hinaus existieren ausreichend Ausweichhabitate. 

Artspezifische/s Eigenschaften/ Verhalten das Kollisionen begünstigen kann: 

- Flughöhe Es befinden sich keine Leitung innerhalb bestehender Nahrungshabitate 

und Ruhestätten von nach VS-RL Anhang 1 geschützten Vogelarten. 

Potentiell vorkommende Arten wie Sperlings- und Rauhfu ßkauz sowie der 

Schwarzspecht nutzen vorrangig geschlossene Waldbestände. Der 

Kontakt mit Anlage ist daher eher unwahrscheinlich, da sich der Großteil 

der Anlage im Offenlandbereich befindet. 

überwinternde Greifvogelarten könnten theoretisch die Offenlandflächen 

als Nahrungshabitat nutzen. Durch die Präparation der Pisten und die 

dadurch entstehende relativ dichte Schneedecke ist das aber eher 

unwahrscheinlich. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass bedingt 

durch die übrigen Störwirkungen wie Schall, die Flächen eher gemieden 

werden. 

- Störempfindlichkeit gegenüber Am Standort wurden keine störungsempfindlichen Arten nachgewiesen . 
Lärm und Bewegung Innerhalb des Untersuchungsgebietes werden bereits seit Jahrzehnten 

zwei Aufstiegsanlagen betrieben, ebenso werden die bestehenden 

Pistenflächen intensiv genutzt und in den Wintermonaten entsprechend 

durch Beschneiung und Pistenpräparation bewirtschaftet. Darüber hinaus 

besteht ebenfalls eine Nutzung der Pisten und Aufstiegsanlagen in den 

Abendstunden (Nachtskilauf). Die am Standort überwinternden Arten sind 

damit an die betrieblichen Wirkungen des Wintersportes angepasst, oder 

meiden bereits jetzt den Standort. Scheuchwirkungen, die durch Lärm und 

Bewegung entstehen, können also nicht zu einem signifikanten 

Tötungsrisiko führen. 

In diesem Zusammenhang ist aber zu berücksichtigten, dass die 

geänderte Trassenführung vor allem im oberen Abschnitt zu einer 

Verschiebung der Störwirkungen zum angrenzenden Waldbereich hin 

führt und damit die Betroffenheit von waldbezogenen Arten erhöht wird. 

Es kann aber ausgeschlossen werden, dass die Arten in Richtung der 

Anlage flüchten, da die Flucht eher von der Störwirkung weg als zur 

Störwirkung hin erfolgt. Ein signifikantes Tötungsrisiko ist 

dementsprechend ebenfalls auszuschließen. 
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Direkt im Anlagenbereich konnten keine Reviere von Vogelarten des 

Anhanges 1 der VS-RL nachgewiesen werden. 

Potentielle Habitatflächen sind nur für den Sperlings- und Rauhfußkauz 

bekannt. Aufgrund der Ausweisung dieser Fläche ist das Vorkommen des 

Schwarzspechtes ebenfalls plausibel. Alle drei Arten bilden ihre Reviere in 

eher geschlossenen Waldbeständen aus. Waldrandbereiche werden 

weniger besiedelt, womit sich der Kontakt der Arten mit der Anlage auf ein 

Minimum beschränkt. 

Durch die bergseitig Verschiebung der Pistenfläche und der Bergstation werden Bereiche 

beansprucht, die bisher nur teilweise einer wintersportlichen Nutzung unterliegen. Trotz der 

Verschiebung dieser potentiellen Störwirkung ist davon auszugehen, dass sich die 

vorkommenden Arten an die Situation anpassen können und in der Lage sind der Anlage 

auszuweichen. 

Die Beeinträchtigung ist damit als unerheblich negativ einzustufen. 

• Nichtstoffliche Einwirkungen 

Störung von Individuen durch Schallemission (Frequentierung der Pisten sowie durch Betrieb 

der Liftan/age und Beschneiung) 

Grundlegend ist, wie bereits erwähnt, von einer anthropogenen Vorbelastung des Gebiets 

durch die Nutzung des Selben auszugehen. Das Gebiet wird durch Publikumsverkehr zu 

jeder Jahreszeit frequentiert. Der Ausbau der Anlagen bedingt aber, dass gerade in den 

Wintermonaten der Publikumsverkehr auf bisher eher weniger genutzten Flächen im oberen 

Areal zunimmt. Dadurch ist mit einer erhöhten Schallimmission innerhalb dieses Gebietes 

zurechnen, was zur Vergrämung von dort vorkommenden überwinternden Arten führen 

kann. Daher ist vergleichend zwischen Bestand und Planung die Veränderung der 

Schallimmission auf den beanspruchten Flächen zu beleuchten. Hinreichend genaue Daten 

liegen dabei für die Beschneiung vor. Aufgrund des Wirkzusammenhanges mit der Nutzung 

der Pistenflächen durch Skifahrer, kann die durch die Beschneiung entstehende 

Schallimmission stellvertretend für die übrigen Schallquellen als Bewertungsgrundlage 

genutzt werden. 

Nachfolgend werden die bewertungsrelevanten Vögel sowie die unterschiedlichen 

Schallquellen benannt und deren Wirkung auf die Arten beschrieben . 

Die Einschätzung der Immissionswerte ist aufgrund der unterschiedlichen sich 

überlagernden Schallquellen eher schwierig und daher nicht exakt in Höhe und Ausdehnung 

festlegbar. 

Grundsätzlich kann eine Schallentwicklung durch den Einsatz modern emissionsarmer 

Anlagen (Seilbahnanlage aber Bescheinungssystem) reduziert 1.verden. 
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Tabelle 39 Bewertungsrelevante Arten entsprechend Kartierung 2015/16 einschließlich 
Sekundärdaten 
Art Jahresvogel Sommervogel Durchzügler Wintergast Empfehlung zur 

landschaftseinheit lichen 
A bgrenzung von loka len 

Populat ionen 
Amsel X X X X G 
Birkenzeisiq X X X X G 
Blaumeise X X X X G 
Bluthänfling X X X X G 
Buchfink X X X X G 
Buntspecht X G 
Erlenzeisiq X X X G 
Fichtenkreuzschnabel X X G 
Gebirgsstefze (X) X X (X?) G 
Gimpel X X X G 
Grünfink X X X X G 
Koh lmeise X X X X G 
Rabenkrähe X L 
Rauhft:J.ßk1!1Ltz-. ~ c;J 
Schwarzspecht X G 
Speftbetf ),( X )( 1.., 
Spen1/nfilpkauz X' (11,, 

Tannenhäher X L 
Tannenmeise X X X G 
Waldkauz X L 
Waldohreule X (X?) X X L 
Zaunkönig X X X G 

Erläuterungen zur Tabelle / Abkürzungen: 

Arten ohne direkten Nachweis im Untersuchungsgebiet bezogen auf den Funktionsraum Wald 
Art mit potentieller Habitatfläche im Funktionsraum Wald 
Nachgewiesene Arten im Funktionsraum Wald - ganzjährig bewertungsrelevant 

E = Einzelvorkommen 

Für eine Reihe von Vogelarten wird eingeschätzt, dass lokale Dichtezentren im Sinne der LANA- Empfehlungen 

vergleichsweise gut anhand von Vorkommens- und Lebensraumdaten abgegrenzt werden können. Es handelt 

sich dabei um Vögel, die Brutkolonien bilden (z.B. Bienenfresser, Möwen-Arten) und/oder deren Aktionsräume 

sich auf zusammenhängende Gebiete mit einheitl icher Biotopausstattung beziehen lassen (z.B. Brachpieper). 

Bei den Vorkommen kann es sich um ein einzelnes Brutpaar oder einen lokal konzentrierten Brutpaarbestand 

bzw. um eine Kolonie oder mehrere benachbarte Teilkolonien handeln. Räuml ichen Bezugsebenen können 

zusammenhängende Gebiete mit bestimmten Biotoptypen85 oder Schutzgebiete86 sein, in denen die Brutpaare, 

(Teil)kolonien vorkommen . Für genauere Beschreibung siehe Hinweise im Artensteckbrief - Feld "Lebensraum". 

G = Gemeindegebiet 

Für flächendeckend verbreitete Arten mit Aktionsräumen von <100ha wird eine Abgrenzung der lokalen 

Population auf der Ebene von Gemeinden87 5 vorgeschlagen. 

L = Landkreis 

Für flächendeckend verbreitete Arten mit Aktionsräumen von >1 OOha wird eine Abgrenzung auf der Ebene von 

Landkreisen vorgeschlagen, wobei für Landkreise, die sich über das Berg und Tiefland oder großflächig über 

sehr heterogene Landschaftseinheiten erstrecken, die Grenzen der Altkreise (Stand Juli 2008) empfohlen 

werden. 

85 Vorkommen in einem gut abgrenzbaren Wald- , Feucht-, Heide-, Grünland-, T agebau- Truppenübungs- oder Teichgebiet oder 
in einem Auen-, Bach- oder Flussabschnitt sofern diese Gebiete nicht durch unüberwindbare Barrieren unterbrochen werden 
86 Sofern es sich um Schutzgebietskategorien handelt, d ie vorrangig nach ökologisch- funktionalen Kriterien abgegrenzt 
wurden, z. B. NSG, Natura 2000-Gebiete 
87 soweit sich diese in der in der Spanne mittleren Größe von Gemeinden in Deutschland von 100 -1 .000 a bewegen; bei 
zusammenhängenden Lebensräumen, die sich über Gemeindegrenzen hinaus erstrecken, auch der zusammenhängende 
Lebensraum in der maximalen Dimension einer Gemeindefläche 
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Zur Bewertung der Auswirkung des Betriebslärms auf Standvögel wird die .,Arbeitshilfe Vögel 

und Straßenverkehr"88 sowie die Aussagen über die Auswirkungen von 

Beschneiungsanlagen durch Lärm, Licht und Betreuung der Anlagen aus Pröbstl (2006); 

Kunstschnee und Umwelt überschlägig herangezogen. 

Beide Werke stellen die Auswirkungen von Lärm und Bewegung bezogen auf verschiedene 

Arten dar und ermögl ich eine fachspezifische Bewertung. 

Die „Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr" beschäftigt sich vordringlich mit den 

Auswirkungen von Straßenlärm auf Brutvögel und gibt verschiedene Orientierungswerte vor, 

durch die der Beeinträchtigungsgrad für die einzelnen Arten beschrieben werden kann. 

Dabei wird in unterschiedliche Formen der Verkehrsbelastung unterschieden, die sich nach 

der Menge an Kraftfahrzeugen pro Tag richtet. Um eine Übertragbarkeit der Ergebnisse der 

Arbeitshilfe auf das Modernisierungsgebiet zu ermöglichen, und damit eine entsprechende 

Einordung vornehmen zu können, werden die bestimmenden Parameter der 

Beeinträchtigung durch die Modernisierung kurz benannt. 

1. Winterbetreib (Auslösung von Lärm- und Bewegungsreizen) 

1.1 Täglicher Betrieb der Liftanlage in der Wintersaison zur Personenbeförderung 

(max. Förderkapazität 3.400 P/h) 

1.2 Tägliche Beschneiung der Pisten sowie deren Präparation und Nutzung durch 

Skifahrer 

Aufgrund der angegebenen Betriebsparameter erfolgt die Einordung in die Klasse der 

Verkehrsmenge „bis einschließlich 10.000 Kfz/24h". Die Einordnung der angegebene 

Parameter in eine höhere Klasse ist aus fachlicher Sicht nicht erforderlich, da die 
\ 

angenommene Klasse die „Verkehrsmenge" im Gebiet im ausreichenden Umfang abdeckt. 

Zur Bewertung der Auswirkungen des Winterbetriebes auf den potentiell vorhandenen 

Jahresvögeln wird die Arbeitshilfe als Bewertungsinstrument herangezogen. Zur 

Untermauerung der Ergebnisse werden die Aussagen aus Pröbstl (2006) unterstützend 

berücksichtigt. 

) Betriebslärm (Winter) 

Bei der Bewertung der Auswirkungen des Winterbetriebes ist die Bestandssituation im 

Gebiet zu berücksichtigen. 

Aufgrund der bestehenden Nutzung lässt sich unter Bezugnahme auf die oben beschriebene 

Fachliteratur eine eingeschränkte Eignung des Gebietes für Standvögel ableiten. Die 

Pistenflächen werden seit mehreren Jahrzehnten aktiv wintersportl ich genutzt, das schließt 

die Präparation der Pistenflächen sowie das Skifahren mit ein. Darüber hinaus findet auf den 

Flächen seit der Jahrtausendwende eine Beschneiung sowie der tägliche Betrieb der 

vorhandenen Schleppliftanlagen „Kurvenlift" und „Nachtskilauf" (Beförderungskapazität: 

2.400 P/h) in der Wintersaison statt. 

Lärm- und Bewegungsreize existieren bereits im Bestand und werden durch die 

Modernisierung nur durch die Verschiebung der Lifttrasse sowie die Anpassung der 

Pistenfläche im Bereich der neuen Bergstation verändert. 

88 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.); 2010: Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr 
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Die eingeschränkte Eignung des Gebietes für Standvögel lässt sich über einen Vergleich der 

Schallimmissionskarte von 1999, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

Großbeschneiungsanlage erstellt wurde und den aktuellen Schallimmissionswerten bei 

Anpassung der Beschneiungsanlage im oberen Teilabschnitt ermitteln. 

Die aktuellen Schallimmissionswerte bei der angepassten Beschneitrasse sind der 

Schallimmissionsprognose vom 30. 11. 201 789 entnommen. 

Abbildung 52 Schallimmissionskarte - Vergleich Bestand und Planung 

Legende 

Planung 

60 ... 65 dB(A) 

55 ... 60 dB(A) 

50 ... 55 dB(A) 

45 „. 50 dB(A) 

Bestand 

60„ .65 dß(A) 

55„ .60 dB(A) 

50„. 55 dB(A) 

Die Abbildung zeigt eine deutliche Bestandsverlärmung des Untersuchungsgebietes, die weit 

über die durch die Planung betroffenen Flächen hinausreicht. 

Der natürliche Grundlärmpegel innerhalb von Wäldern liegt bei 38 bis 45 dB (A) oder tiefer.90 

Dieser Pegel wird selbst im Bestand erst über 250 m gemessen vom der äußeren, nördlich 

gelegenen Kante der Bestandspiste 4 erreicht. 

89 Ingenieurbüro für Lärmschutz Förster & Wolgast (2017): Schallimmissionsprognose zur neu geplanten Beschneiungsanlage 

mit 8er Sesselbahn am Haupthang des Fichtelberges im Kurort Oberwiesenthal 

90 Pröbstl ; 2006: Kunstschnee und Umwelt - Entwicklung und Auswirkungen der technischen Beschneiung 
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Die ermittelten Wert laut Schallimmissionsprognose bezüglich der Lärmbelastung durch den 

verschobenen Trassenverlauf und die damit verbundene Anpassung der Beschneiung 

verdeutlichen, dass die relevante Grenze von 45 dB (A) bezogen auf die Bestandsgrenze 

nicht überschritten wird. Die Begründung liegt in der Verwendung von modernen 

Schneekanonen und -lanzen, die einen weitaus geringen Schallpegel aufweisen als die 

Bestandsanlagen. Der energetisch gemittelte Schallpegel von Schneekanonen, die im 

Rahmen der Modernisierung zum Einsatz kommen sollen, wird in der Fachliteratur mit 

folgenden Wert angegeben: LWA = 99,5 dB(A)91 . Der Schallleistungspegel der 

Bestandsanlage liegt über den angegebenen Wert. 

Neben den Schallpegelwerten zur Beschneiung können unter Verweis auf Pröbstl auch 

Aussagen zu weiteren wintersportbedingten Lärmereignissen getroffen werden. 

Unteranderem werden hier Pegelwerte für die Präparation der Pisten angegeben, die bei 

Rund 90 dB (A) sowie Pegelwert für Skifahrer, die zwischen 55 dB(A) und 75dB(A) liegen. 

Da die vorhandenen Pisten bereits im Bestand präpariert und befahren werden, lässt sich 

auch im Zusammenhang mit diesen spezifischen Lärmquellen eine eingeschränkte Eignung 

des Gebietes für Standvögel ableiten. Neben der Immission durch Lärm sind hier ebenfalls 

die verursachten Bewegungsreize zu nennen, die die Eignung des Gebietes zusätzlich in 

Frage stellen . 

Zur Beurteilung der Eignung des Untersuchungsgebietes für potentielle Überwinterer werden 

die artspezifischen Effektdistanzen bzw. Fluchtdistanzen sowie der Kritische Schallpegel 

herangezogen. 

Nachfolgend werden die Begriffe kurz definiert. 

Effektdistanz: Als Effektdistanz wird die maximale Reichweite des erkennbar negativen 

Einflusses von Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart bezeichnet. Die 

Effektdistanz ist von der Verkehrsmenge unabhängig.92 

Fluchtdistanz: Als Fluchtdistanz wird der Abstand bezeichnet, den ein Tier zu bedrohlichen 

Lebewesen wie natürliche Feinde und Menschen einhält, ohne dass es die Flucht ergreift. 93 

Kritischer Schallpegel: Als kritischer Schallpegel wi rd der Mittlungspegelwert nach RLS-90 

bezeichnet, dessen Überschreitung eine ökologisch relevante Einschränkung der 

akustischen Kommunikation und damit von wesentlichen Lebensfunktionen einer 

Brutvogelart nach sich ziehen kann . 

In der Tabelle 40 sind die relevanten Jahresvögel gelistet, sowie der Effekt- und 

Fluchtdistanzen beschrieben. 

Tbll ORI Jh a e e4 e evante a resvöge 
Art Jahresvogel Effektdistanz Fluchtdistanz Kritischer Gruppe Empfehlung zur 

Schallpegel landschaftseinheitlichen 
Abgrenzung von lokalen 

Populationen 
Amsel X 100 m 4 G 
Birkenzeisig X 100 m 5 G 
Blaumeise X 100 m 4 G 
Bluthänfling X 200 m 4 G 
Buchfink X 100 m 4 G 
Buntspecht X 300 m 58 dB (Al 2 G 

91 Ingenieurbüro für Lärmschutz Förster & W olgast; 2017: Schallimmissionsprognose zur neu geplanten Beschneiungsanlage 
mit 8er Sesselbahn am Haupthang des Fichtelberges im Kurort Oberwiesenthal 
92 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.); 201 0: Arbeitsh ilfe Vögel und Straßenverkehr 
93 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.); 2010: Arbeitsh ilfe Vögel und Straßenverkehr 
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Art Jahresvogel Effektdistanz 

Erlenzeisiq X 200 m 
Fichtenkreuz- X 200 m 
schnabel 
Gebirgsstelze (X) 200m 
Gimpel X 100 m 
Grünfink X 200 m 
Koh lmeise X 100 m 
Rabenkrähe X 
Rauhfflßxavz X 20m 

Schwarzspecht X 300m 

Speruer X 150'm 
Sn,er/ings,kauz X 500m 

Tannenhäher X 100 m 
Tannenmeise X 100 m 
Waldkauz X 500m 

Waldohreule X 500m 

Zaunkönig X 100 m 
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Fluchtd istanz Kritischer 
Schallpegel 

taqs 

200m 
2.Qm 47 dB (A) 

nachts 
58 dB (A) 

tags 

5E},dB (A) 
tsgs 

58 dB (A) 
tags 

58 dB (A) 
tags 

Erläuterungen zur Tabelle / Abkürzungen:94 

Gruppe 1: Arten mit hoher Lärmempfindlichkeit 

Abnahme der Habitateignung bei Belastung bis 10.000 Kfz/24h 

Tabelle 41 Arten der Gruppe 1 - Jahresvögel 

6 .1 U MWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Gruppe Empfehlung zur 
landschaftseinheitlichen 
Abgrenzung von lokalen 

Populationen 

4 G 
4 G 

4 G 
5 G 
4 G 
4 G 
5 L 
1 e, 

2 G 

5 ll -
2 GI. 

5 L 
4 G 
2 L 

2 L 

4 G 

Art Fluchtdistanz Abnahme der Habitateignung vom Fahrbahnrand bis zur Fluchtdistanz 

R~uhfußkauz 20 m 2<!l% 

Gruppe 2: Brutvögel mit mittlerer Lärmempfindlichkeit (Abnahme der Habitateignung bis 100 m vom 

Fahrbahnrand (Reizquelle) 20%) 

Abnahme der Habitateignung bei Belastung bis 10.000 Kfz/24h 

Tb II 2A G J 1 a e e 4 rten der ruppe 2 - ahresvöge 
Art Effektdistanz Abnahme der Habitateignung bis 100 m Abnahme der Habitateignung von 100 

vom Fahrbahnrand m bis zur Effektdistanz 
Buntspecht 300 m 
Schwarzsoecht 300 m 
Soerlinaskauz 50Dm 20% vernachlässigbar 
Waldkauz 500 m 
Waldohreule 500 m 

Gruppe 4: Brutvögel mit schwacher Lärmempfindlichkeit 

Abnahme der Habitateignung bei Belastung bis 10.000 Kfz/24h für Arten mit Effektdistanzen bis 300 m 

T b II 43 Art d G 4 J h 1 a e e en er ruppe - a resvoge 
Art Effektdistanz Abnahme der Habitateignung bis 100 m Abnahme der Habitateignung von 100 

vom Fahrbahnrand m bis zur Effektdistanz 
Amsel 100 m 
Blaumeise 100 m 
Bluthänflinq 200 m 
Buchfink 100 m 
Erlenzeisiq 200 m 
Fichtenkreuz- 200 m 20% 0% 
schnabel 
Gebirgsstelze 200m 
Grünfink 200 m 
Koh lmeise 100 m 
Tannenmeise 100 m 
Zaunkönia 100 m 

94 Beschreibung der Gruppen entnommen aus: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.); 201 0: 
Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr 
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Gruppe 5: Brutvögel ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Lärmquellen (Straßen) und Arten, für die der Lärm 

keine Relevanz besitzt. 

T b II 44 Art d G a e e en er ruppe 5 J h - a . 1 resvöge 
Art Jahresvogel Effektdistanz Fluchtdistanz Abnahme der Bemerkung 

Habitateignung 
bis 

Effektdistanz 
(= 100 m) 

Birkenzeisig X 100 m 20% 
Gimpel X 100 m 20% 
Rabenkrähe X 200 m 
Sperber X 15Dm 0plisohe SJgpale eritscheJplefll.di 

festg~tellf Eff~ktdf &tanz BJ.lf~11lahl 
Fluchtdistanz 

Tannenhäher X 100 m 20% 

In der Spalte 6 der Tabelle 40 werden die Gruppen angegeben, in die die Vögel aufgrund 

ihrer Empfindlichkeit gegenüber Lärm und Bewegung laut Arbeitshilfe Vögel und 

Straßenverkehr (2007) gliedert werden. 

Hierbei wird ersichtlich, dass vorrangig die lärmempfindlichen Arten (Gruppe 1 und 2) bis auf 

den Buntspecht nicht direkt im Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden. Und bezieht 

sich vor allem auf die Käuze und die Eule. Aufgrund der Jahrzehnte langen Nutzung der 

Flächen und der damit bedingten Störwirkungen ist eine Überwinterung der benannten Arten 

im Gebiet auszuschließen. Strukturell ähnliche Lebensräume weiter nordwestlich im 

Fichtelberggebiet sind zur Überwinterung attraktiver. Die wintersportliche Nutzung hat in 

diesen Bereichen eine untergeordnete Rolle, wodurch unzerschnittene störungsraume 

Räume entstehen, in denen die angegebenen Kritischen Schallpegel nicht überschritten 

werden. 

Dieser Zusammenhang ist zudem für das Paarungsverhalten der benannten Arten zu 

beachten. Die relevante Eule und die Käuze beginnen mit der Revierbildung und der Balz im 

Herbst bzw. Winter und setzen diese bis zum darauffolgenden Frühjahr fort. Die Paarung 

erfolgt dann im Februar bzw. März und fällt damit in den Nutzungszeitraum der 

Wintersportanlagen. Unter Beachtung des kritischen Schallpegels kann auch in diesem Fall 

eine Eignung des Gebietes für die Arten aufgrund der Bestandsituation ausgeschlossen 

werden. 

Auch die relevanten Spechte haben eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Lärm. Der 

Kritische Schallpegel würde für beide Arten mit 58 dB (A) tags angegeben, wodurch die 

Eignung der wintersportlich genutzten Bereiche zur Überwinterung ebenfalls auszuschließen 

ist. Auch die angrenzenden Flächen sind aufgrund der Bestandsverlärmung eher ungeeignet 

bzw. nur eingeschränkt nutzbar. 

Bezogen auf die Spechte, Käuze und die Eule kann davon ausgegangen werden, dass der 

Betrieb der geplanten Liftanlage in der angepassten Lage sowie dem veränderten Verlauf 

der Beschneiung im oberen Teilabschnitt zu keiner Beeinträchtigung führen. Die 

Kartierungsdaten (Nachwiese der Arten bis auf den Buntspecht ausschließlich aus 

Sekundärquellen , die ein weitaus größeres Gebiet abdecken nämlich das 

„Fichtelberggebiet") sowie die Auswertung der Empfindlichkeit der Arten gegenüber Lärm 

und Bewegung machen deutlich, dass das Gebiet zur Überwinterung ungeeignet ist. Es 

muss davon ausgegangen werden, dass die Arten das Areal meiden. 
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Die Verschiebung der Emissionsquellen durch den geänderten Trassenverlauf einschließl ich 

Beschneiung sind bezogen auf die generelle Habitateignung des Gebietes als marginal zu 

betrachten und hat auf die Population der Arten im Fichtelberggebiet keine negativen 

Effekte. 

Die Betroffenheit von Einzelindividuen kann aufgrund der eben beschriebenen 

Vorbelastungen weitgehend ausgeschlossen werden. 

Die Arten der Gruppe 4 und 5 sind aufgrund ihrer relativen Unempfindlichkeit gegenüber 

Lärm in der Lage, die an die wintersportlich geprägten Bereiche angrenzende Flächen auch 

im Winterhalbjahr zu nutzen. Eine Ausnahme bildet dabei der Sperber. Die Art besitzt zwar 

kein spezifisches Abstandsverhalten zu Lärmquellen, entgegen der anderen Arten entspricht 

bei ihm aber die Effektd istanz der Fluchtd istanz. Der Abstand, den der Sperber zu 

bedrohlichen Lebewesen wie natürlichen Feinden und Menschen einhält, ohne dass es die 

Flucht ergreift, liegt bei 150 m. 

Für die Art konnten potentielle Habitatflächen im Modernisierungsgebiet ermittelt werden. 

Damit ist die strukturelle Eignung des Gebietes zur Ansied lung der Art gegeben. Aufg rund 

der beschriebenen Fluchtdistanz und der vorhandenen Störreize im Bestand (Lärm und 

optische Signale wie Bewegungsre ize durch Pistenpräparation und Skifahrer) ble ibt aber zu 

prüfen ob diese potentielle Fläche überhaupt zur Überwinterung geeignet ist und ob sich 

gegenüber der Nutzungsverschiebung grundlegende Veränderungen ergeben. Vergleichend 

wird hierzu in der Abbildung 53 Bestandsverlärmung Winterbetrieb - potentielle Habitatfläche 

Sperber die Bestandssituation mit der Planung verschnitten. 
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Fluchtdistanz Sperber (Außenkante 

150 m entfernt vom Schall-/ 

Bewegungsquelle; Berücksichtigt 

- - • Fluchtdistanz Sperber; Außenkante 

150 m links und rechts von der 

geplanten Liftanlage und Pisten 

werden Bestandspisten und -anlagen" 

t$~j Potentielle Habitatfläche Sperber 

Abbildung 53 Bestandsverlärmung Winterbetrieb - potentielle Habitatfläche Sperber 

Unter Beachtung der Fluchtdistanz wird deutlich, dass selbst im Bestand eine Nutzung der 

potentiellen Habitatfläche durch die Art in den Wintermonaten eher auszuschließen ist. Vor 

allem die durch die Bewegung (Skifahrer, Liftanlage) ausgelösten Störreize überlagern 

deutlich die ausgewiesene Habitatfläche. Die Umsetzung der geplanten 6er-Sesselbahn 

bedingt nur eine Verschiebung der Störwirkung innerhalb der bereits beeinträchtigten Fläche. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Pistenerweiterung sind zum dem keine wesentlich 

Veränderungen gegenüber der Bestandssituation ableitbar. 

Durch die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahme entstehen daher keine wesentlichen 

Verschlechterungen der Habitateignung, da die Nutzungsverschiebung (neue Lifttrasse) 

innerhalb eines Bereiches stattfindet, der jetzt schon keine Eignung für die Art aufweist. 

Die bestehenden Beeinträohtigungen sind daduroh aber nioht vollständig vermeidbar. Es ist 

daher im Zusammenhang mit dem Projekt besonders 'A'iohtig Rüokzugsgebiete und 

Ruhezonen zu schaffen, die \1on der touristischen Winternutzung vollständig 

herausgenommen werden. 

Dazu sind zum einen Schutzzonen auszuweisen und zum anderen bestehende Nutzungen 

aufzugeben. 

Die Beeinträohtigung wäre damit als unerheblich negativ einzustufen. 
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Störung von Individuen durch Lichtemission (Beleuchtung der Pisten) 

Die bestehenden Pisten werden bereits nachts bis ca. 21 Uhr betrieben. Dazu wird die 

vorhandene Flutlichtanlage genutzt. Diese Anlage wird im Rahmen der Modernisierung 

erneuert und an den Verlauf der neuen Liftanlage angepasst. 

Im unteren Teilabschnitt folgt die Beleuchtung der bereits vorhandenen Trasse. Hier finden 

also keine Änderungen bezüglich des Standortes statt. Im oberen Abschnitt folgt die neue 

Leitung dann der neuen Lifttrasse und wird bis zur Bergstation hin erweitert. Damit ist sie 

rund 300 m länger als die Bestandstrasse und hat dementsprechend einen weiteren 

Wirkungskreis. 

Störwirkungen im Winterhalbjahr sind nur für überwinternde Arten erkennbar. 

Um die Lichtimmission auf die Flächen so gering wie möglich zu halten, sind vor allem im 

oberen Abschnitt die Lichtkegel so auszurichten, dass ausschließlich die Pistenbereiche 

beleuchtet werden (ggf. sind hier Absperrungen der Piste erforderlich, um ein Befahren von 

unbeleuchtet Bereich auszuschließen). Das zusätzliche Beleuchten der angrenzenden 

Waldbereiche ist vollständig zu vermeiden! 

In der Abbildung 54 ~ Schematische Darstellung der Lichtemission ist die bestehende und 

die geplante Beleuchtung der Piste grob im Vergleich schematisch dargestellt. Hier wurde 

ein maximaler Korridor von 100 m angenommen. 

Abbildung 54 ~Schematische Darstellung der Lichtemission 

Durch Einhaltung der angegebenen Beschränkung kann die Beeinträchtigung als 

unerheblich nachteilig klassifiziert werden . 

Im Zuge der Maßnahme ist eine Ausleuchtung der Pisten von oben 40 m und unter 60 m 

angegeben. Damit kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 
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Tabelle 45 J§ Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Pflanzen 

Hinweis: Bewertung des Ist-Zustandes erfolgt unter Bildung des Mittelwertes; Abweichendes wird im Folgenden 

verbal-argumentativ beschrieben. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung Grad der Dauer der räumliche Grad der 
Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Baubedingt 

Direkter Flächenentzug 
Mäßig negativ 

durch Umsetzung 8er-
Beeinträchtigung / Bewertung: punktuell Unerheblich 

Sesselbahn; Pisten; 
Verlust wertvoller Ist-Zustand 4 ZeiUich begrenzt (Bauzone) nachteilig 

Rückbau 
Vegetationsbestände Prognosezustand 

2 

Veränderung der 
keine 

abiotischen Beeinträchtigung I Veränderung 

Standortfaktoren durch Veränderung der 
Bewertung: Zeitlich begrenzt punktuell Unerheblich 

Ist-Zustand 4 (Bauzone) 
Immission von Staub Vegetationsstruktur 

Prognosezustand und Luftschadstoffen 
4 

Veränderung der 
Mäßig negativ 

abiotischen 
Standortfaktoren : 

Beeinträchtigung I Bewertung: punktuell Unerheblich 

Bodenverdichtung 
Veränderung der Ist-Zustand 4 Zeitlich begrenzt 

(Bauzone) nachteilig 
durch Schweres 

Vegetationsstruktur Prognosezustand 

Bau11erät 2 

Sehr geringen bis 
Schadstoffeintrag durch gering negativen 
auslaufende Kraft- und Beeinträchtigung I Veränderung punktuell Unerheblich 
Schmierstoffe Verlust wertvoller Bewertung: Zeitlich begrenzt (Bauzone) nachteilig 
(z.B. defizitäre Vegetationsbestände Ist-Zustand 4 
Baugeräte) Prognosezustand 

3 
Anlagenbedingt 

Veränderung der 
Vegetationsstrukturen 

Mäßig negativ 
Veränderung der Verlust von wertvollen 
Habitat- und Vegetationsstrukturen; 

Bewertung: 
Klein räumig 

Unerheblich 
Ist-Zustand 4 Dauerhaft 

Nutzungsstruktur: Verschiebung des 
Prognosezustand 

nachteilig 
Waldumwandlung Verhältnisses zw. 

2 verschiedenen 
Vegetationsstrukturen 

Direkter Flächenentzug: 
Stark bis 

übermäßig 
Versiegelung durch 

negativ Punktuell bis Erheblich Umsetzung Ber Verlust von wertvollen 
Bewertung: Dauerhaft 

Sesselbahn und Vegetationsbeständen Ist-Zustand 4 
Kleinräumig nachteilig 

Infrastruktur Prognosezustand 
1 

Betriebsbedingt 

Veränderung der 
Sehr geringen bis Nutzung: 

Pistenpräparation und gering negativen 
punktuell (im 

Beschneiung (bezieht Veränderung andauernd Unerheblich 
sich nur auf die neu 

Veränderung der 
Bewertung: (saisonal in den Bereich der 

nachteilig 
ausgewiesenen 

Vegetationsstrukturen Ist-Zustand 4 Wintermonaten) Pisten) 
Pistenflächen; Prognosezustand 
Bestandspisten werden 3 
nicht betrachtet) 

Sehr geringen bis 

Veränderung der gering negativen 
punktuell (im 

Nutzung: 
Veränderung der Veränderung andauernd Unerheblich 

Fahren abseits von 
Vegetationsstrukturen I Bewertung: (saisonal in den Bereich der 

ausgewiesenen 
Zerstörung von 

Ist-Zustand 4 Wintermonaten) Pisten) 
nachteilig 

Pistenflächen 
Vegetationsstrukturen Prognosezustand 

3 
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vorübergehende Flächeninanspruchnahme wertvoller Vegetationsbestände durch 

Baustellenbetrieb 

Im Zusammenhang mit dem FFH Gebiet ist die 10 10056 von der Baumaßnahme 

baubedingt betroffen. Hier erfolgt durch die geplante Leitungsverlegung eine direkter 

Eingriffe in die ausge1.viesene Berg Mäh•.viese auf einer Fläche von rund 650 m2
. Von der 

Leitungsneuverlegung smNie von der Umsetzung der Liftanlage ebenfalls betroffen sind die 

10 14002 und die 10 14003 (nicht Bestandteil des FFH Gebietes). Bauzeitlich wird eine 

Fläche von rund 4.865 m2-(IO 14002: 3.265 m2 ; 10 14003: 1.600 m2 ) beansprucht. Bei beiden 

IDs handelt es sich wie bei der 10 10056 um Berg Mähwiesen. 

Darüber hinaus entsteht durch den geplanten Rückbau des Nachtskilaufes, sowie den 

Teilrückbau des Kurvenliftes eine vorrübergehende Flächeninanspruchnahme der 10 10056 

mit rund 60m2-und der 10 14002 mit 3.550 m2-; 

Der Rückbau des Großen Sesselliftes weist ebenfalls eine vorrübergehende 

Flächeninanspruchnahme von Lebensraumtypen auf. Betroffen sind die 10 10052 (Berg 

Mähwiese) mit einer Fläche von 1.018 m2 , die 10 10051 (Berg Mähwiese) mit 1.022 m2;--{:He 

ID 10050 (Berg Mähwiese) mit 370 m2, die 10 20053 (Berg Mähwiese Entwicklungsfläche) 

mit 150m2 und die 10 10042 (Trockene Heide) mit 2.250 m2
-; 

Nachfolgend werden die betroffenen Flächengrößen bezogen auf die Gesamtfläche der LRT 

zusammengefasst dargestellt und die Größe des betroffenen Flächenanteils ermittelt. Die 

Flächen, die sich außerhalb des FFH Gebietes befinden, werden ebenfalls berücksichtigt, da 

sie zum einen in einem sehr engen räumlichen Zusammenhang zueinander stehen 

(1014002, 10 14003 und 10 10056) und zum anderen innerhalb des Untersuchungsraums 

liegen. 

Tabelle Je Liste Eler verrQaergehenEl in .l\nsßn:1eh z1:1nehmenElen LRT Fläehen 
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Durch die geplante Maßnahme sind bauzeitlich folgende FFH-gebietsrelevante Flächen 

betroffen : 

Tabelle 46 Prüfrelevante LRT nach FFH-RL Anhang 1 

... 
:i:. Q) c. c: ... Cl Cl u. Q) c: c: c: u. Cl) Q) :::1 ..: Cl :::1 Q) E c: c: c: c: .c 

·~ :i Q) ..c: c: :::1 ..c: (;j 
Q) "' Cl 0 Q) Qj 0 Q) ..c: .... 
Cl - "' 'Cii ..c: 'Cii ..c: Qj 

Q) 

C/) 1- c: 0 '€ 
,... 

0 :c N .... N 
:::1 0:: "' c: Q) :ni 

"' 0 Q) N :ni c: Q) 

< ...J :E "' II) u:: :.::: N CD w u:: ·= (.!) 
LRT 10056 Bergwiese LRT 6520 1-41 Bergwiese LRT 6520 A 1.697 

Borstgrasrasen LRT 6230 

Bergheide LRT 4030 

1-42 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 84 

1-52 Bergwiese LRT 6520 c 542 

1-53 Bergwiese LRT 6520 B 2.214 

LRT 20053 Bergwiese Entwicklungsfläche 1-14 Bergwiese LRT 6520 B 415,5 

1-1 9 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 1.638 

1-20 Bergwiese (Entwicklungsfläche) c 2.912 

LRT 10052 Bergwiese LRT 6520 1-14 Bergwiese LRT 6520 B 8.971 

LRT 10051 Bergwiese LRT 6520 1-14 Bergwiese LRT 6520 B 8.632 

1-15 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 1.368 

LRT 10050 Bergwiese LRT 6520 1-15 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 2.894 

LRT 10042 Bergheide LRT 4030 1-15 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 4.523 

1-16 Bergwiese (Entwicklungsfläche) c 2.867 

1-17 Bergheide LRT 4030 B 9.469,5 

1-18 ungeschützte Fläche nicht FFH relevant 919 

Im Rahmen der Prüfung zur FFH-Verträglichkeit wurden unter Beachtung der aktuellen 

Kartierungsergebnisse aus 2017 und der damit verbundenen Änderung der Gesamtfläche 

die betroffenen Flächen und Flächenanteile ermittelt. 

In der Tabelle 47 sind die Ergebnisse der Berechnung zusammenfassend dargestellt. 

Durch die aktuelle Kartierung konnte belegt werden, dass keine bauzeitliche 

Flächeninanspruchnahme der wertvollen Bergheiden im Zusammenhang mit dem Rückbau 

des Großen Sesselliftes stattfindet. Es erhöht sich aber te ilweise der prozentuale Ante il an in 

Anspruch zunehmenden Bergwiesenflächen. Das bezieht sich vor allem auf Bergwiesen mit 

einen Erhaltungszustand B. Die Erhöhung des Anteils ist zum einen auf die aktuelle 

Ausweisung der Bergwiesen zurückzuführen. Soll heißen, dass innerhalb der gewählten 

Untersuchungsgrenzen durch die Kartierung 2017 mehr Flächen als Bergwiesen 

ausgewiesen wurden als im Rahmen des Managementplanes aus 2005. 

Zum andern kam es aufgrund der Kartierung zur Neubewertung der Erhaltungszustände 

wodurch sich die Flächenanteile gegenüber denen des Managementplanes verschieben. 

Für die Flächen mit einem Erhaltungszustand A oder C ist in der Folge dessen eine 

Minderung des in Anspruch zunehmenden Flächenanteils zu verzeichnen. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass im Rahmen der FFH

Verträgl ichkeitsprüfung nur die Flächen innerhalb der FFH-Gebietsgrenze betrachtet wurden. 

Eine Betrachtung der außerhalb der Gebietsgrenzen liegenden Flächen, die ebenfalls als 

LRT angesprochen werden können, erfolgte nicht. Diese Flächen sind Bestandteil der UVS 

mit integriertem LBP und werden im Anschluss dargestellt. 
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Tabelle 47 Ermittlung des bauzeitlich betroffenen Flächenanteils der LRT innerhalb des FFH-Gebietes unter 
Beachtung der aktuellen Kartierung 

Bergwiesen 
Aktuelle G liederung der FFH-Gebiets betroffener Fläch enanteil Bemerkung 
relevanten Flächen bauzeitli ch 

EZ A EZB EZ C unaeschützt EZA EZB EZC 
LRT 10056 1.697,0 2.214,0 542,0 84,0 376 490 
LRT 20053 412,5 2.912,0 1.638,0 nicht betroffen 
LRT 10052 8.971 ,0 1.015,5 
LRT 10051 8 .632,0 1.368,0 897,0 

nicht prüfrelevant im Rahmen des 
LRT 10050 2.894,0 FFH-Gebietes 

Bergwiese innerhalb LRT 10042 
2.867,0 1.099,5 

Summe der bauzeitl ich betroffenen 
0,0 2.288,5 490 Fläche in m2 

93.697,0 289.364,5 7.840,0 Errechnete Gesamtfläche in m2 

Prozentualer Anteil der bauzeitl ich 

0,0 0,79 6,25 
betroffenen Fläche bezogen auf 

Gesamtfläche in % 

Bergheiden 
Summe der bauzeitlich betroffenen 

LRT 10042 9 .469,5 5.442,0 0,0 0,0 0,0 Fläche in m2 

97.691,0 Errechnete Gesamtfläche in rn2 

Prozentualer Anteil der bauzeitl ich 

0,0 0,0 0,0 
betroffenen Fläche bezogen auf 

Gesamtfläche in % 

Durch die vorrübergehende Flächeninanspruchnahme ebenfalls betroffen sind folgende 

ausgewiesene Biotope: 

554 3 U 056 Grünland nordwestlich Ober.viesenthal (Bergweise § (100%)) 

554 3 U 103 Grünland nordwestlich Ober.viesenthal (Bergweise § (100%)) 

5543 U 051 Fichtelbergsüdhang und Er.11eiterung NSG Zechengrund (Bergland 

Fichtenwald (25%), Fichtenwald (20%), sonstiges wertvoll Gehölzbestand (5%)) 

5543 U 051/1 Fichtelbergsüdhang und Erweiterung NSG Zechengrund (Bergweise § 

(25%), Borstgrasrasen § (10%), Berg und Felsheide § (10%), Hochstaudenflur sumpfiger 

Standorte § (3%), Zwischenmoor§ (2%)) 

554 3 F 10330 Fichtenbergwald am Eckbauer (naturnaher Fichtenwald des Berglandes 

(100%)) 

Entsprechend des ausge'Niesenen Baufeldes ergeben sich für die einzelnen Biotope 

folgende betroffene Flächenanteile: 
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Taeelle J7 Liste eler ·1orrlieergehenel in Ans13nish zunehrnenelen Bioto13 Fläshen 

: J= 1 

r :F 
i 

1 .J f 
: 1 „ 
= .i ä: 1 

6643 y 066 G~RlaRe ReFewesllish Ä-400 ~ &#k 
GlaeFWieseRthal (BeFgweise § (~ QQ%) 

6643 y ~03 GFllRlaRe Refll•,yestlisl:! ~ ~ 44-% 
GlaeFwieseR!l:!al (BeFgweise § (~ QO%) 

lili43 y Oli~ FisRtellaeFgsQel:!aRg YRB ~ 

eFweileFYR!'j f>lSG 6esl:!engFYRB GesaFRI ARteil a11sgewieseReF Elia!eßfläsl:!e Rasl:! § :rn Bf>latashG: f73.274 ,5 

BeFglaRe Fisl:!tenwale (25%) ~ ~ ~115 

P:isl:!lenwale (20%) ~ I GPk 

sensliges weftyell Gel=illlzlaestana (5%) M64 I GPk 

SeRslige P:läsl=ieR (50%)gs ~73.274 ,e ~ ~ 

lili43 y Olim P:isl:!lellaeFgsllel:iaRg YRB ~ 

eP.1,ceileFYR!'j f>lSG 6eGheR!'jFYRG GesaFRI ARteil a11sgewieseReF Elieleßfläsl:ie Rasl:i § 30 Bf>latasl=IG: 399.0Q0,5 

BeFgweise § (2€i%) ~ ~0.085 (laeaRSßFYSRle bRT P:läsl=ieR ~ 
eRtl=ialteR iR Bietepfläsl:ie) 

5.~ 33 (BiehißfläsheR Risht als bRT 

a11sgewiesen) 

S11FRFRe: ~e.218 

BeFstgFasFaseR § (rn%) ~ I 

BeFg YR!l P:elsl:!eiee § (10%) ~ 2.250 (Als bRT a11sgewiesene Fläsl:ie) 3;4-% 

822 (Risl:it als bRT a11sgewieseRe filäsl:ie) 

aYFRFRe: 3.072 

J,lesl:isla11eeRflYF sYFRßfigeF SlanaeFte § (3%) ~ I 

6wissl:!eRFReeF § (2%) ~ I 

lili43 i:: ~0330 P:isAteRlaergwale aFR ~ 897 ("1ellstäReig als bRT (ID 14116) ~ 

5s11laa11er (nal11Fflal=ieF fiisl:iteRwale aes a11sgewieseR; P:läsl:ie Risl:it BestaRaleil ees 

BeFglaRees (rno%) P:P:J,l Gelaieles) 

Neben der Betroffenheit des FFH-Gebietes und der innerhalb dessen Grenzen 

ausgewiesenen Lebensraumtypen sind durch die geplante Maßnahme auch verschiedene 

tei lwe ise streng geschützte Biotope betroffen. Die vollständige Liste dieser Biotop ist unter 

Punkt 4.2 T iere, Pflanzen & bio logische Vielfa lt enthalten. Die 201 7 aktualisierten Daten sind 

dem Fachbeitrag unter der Anlage 6.2 beigefügt. Die Anlage 6.3 enthält darüber hinaus eine 

Gesamtartenliste, die die geschützten Arten im Einzelnen wiedergibt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Biotope und der bauze itliche Betroffenheit 

zusammengefasst dargestellt. Die geschützten Flächen sind bei der Bewertung 

ausschlaggebend und werden daher hervorgehoben. 

96 Die aRgegelaeReR 15% weFaeR Risht RYF laa11zeitlisl:! laeaRSßFYSAt seRlleFR a11sl:i aaYeFl:!aft (FläsheR eer Wale11FRwaRel11Rg 
00 Die laelFe~eReR P:läsl:ieR kEIRReR als 9er!jwieseR eieklaFieR weFEieR. ÜlaeF eieR weiteFeR l&läsl:!eRaRleil aR 9eF!JWiesen 

innerl:ialla Eies Bietepes existieFeR keine gena11eR KenRtnisse 
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Tabelle 48 Ermittlung des bauzeitlich betroffenen Flächenanteils der Biotope unter Beachtung der aktuellen Kartierung 

c: 
± 

' (j) u.. 
..: .... u.. u, Cl 

c: Cl c: c: IV 1- .0 :l c: c: 0::: IV c: " .:.:. 
QI Cl> Cl. 

~] 
.a c: ... 

..c: w ..c: 0 ...J - IV C1I 
0 0 0 .... .... :c IV .... E :IV 8 :IV 0 N g ~ 

..C: III u.. w a Cl> 
ü: ü: ~ ä5 ·- u.. ai 

1-14 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 X B 

LRM 07.03.200 90 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 
1-15 X 

11 .04.100 10 Straße, Weg 

1-16 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) X c 
1-17 HZB 08.01.300 100 Bergheide § 4030 X B 2 Teilflächen 

GY 06.02.200 70 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-18 BYE 02.03.430 25 Einzelbaum, Baumgruppen X 

WF 01 .06.300 5 Naturnaher Fichtenwald 

11 .01 .600 5 Einzelanwesen, Gebäudekomplexe 

11.04.100 25 Straße. Weg 
1-19 X 

LRM 07.03.200 50 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-20 GB 06.02.300 Bergwiese (§) X c Entwickl ungspotential 

11 .03.410 70 Ferienhaussiedlung 
1-21 - 2 Teilflächen 

11 .04.100 30 Straße, Weg 

1-22 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-23 01 .08 .0 00 100 Nadelholzforst 9 Teilflächen 

1-24 
11 .04.100 90 Straße, Weg 

2 Teilflächen -11.01 .600 10 Einzelanwesen. sonstiges Gebäudekomplexe 

1-25 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-26 WF 01.06.300 100 Naturnaher Fichtenwald § 3 Teilflächen 

LRM 07.03.200 95 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 
1-27 - 2 Teilflächen 

11 .04.100 5 Straße, Weg 

1-28 WFB 01.06.320 100 Naturnaher Berg landfichtenwald 9410 B 

1-29 11.04.100 100 Straße, Weg 

1-30 01.08.200 100 Fichtenforst 4 Teilflächen 

11.04.200 60 Parkplatz 

1-31 11.02.500 20 Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 

11 .04.100 20 Straße, W eg 
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c: 
:: c: Cl> Cl> ·-..c: ... .... ..c: 

0 Cl> c: 0 
:IV C: IV ·-; Cl> c: -
Cl. :t: QI ±: 
0 0 ..c: C1I .... ,_ 0 N 

0 "' 
.... "IV :l 
e11:....1V'E ä5 E ai u.. .0 

18.017,0 1.912,5 

Betroffen: Rückbautrasse 

Betroffen; Rückbautrasse 

2.924,5 1.099,5 

Fläche nicht betroffen 

Betroffen; Rückbautrasse 

Nicht betroffen 

Nicht betroffen 

Betroffen: Rückbautrasse 

Betroffen: Rückbautrasse 

Betroffen: Rückbautrasse 

Nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Nicht betroffen 

Betroffen: Rückbautrasse 

Betroffen; Rückbautrasse 

Nicht betroffen 

Betroffen; Rückbautrasse; 
Baustraße 
Nicht betroffen 

Nicht betroffen 

Fläche nicht bet roffen 

Betroffen: Bauzone Bergstation 

Betroffen; Bauzone Bergstation 

Fläche nicht betroffen 

Betroffen; Baustraße 

Nicht betroffen 

Betroffen; Baulager 

Betroffen; Baulager 

Betroffen; Baustraße 
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c: ·-
'Qi 

...: ... c: c: (II 
c: c: 
Q) Q) c. 
~ w ~ 0 
(.) c (.) ... 
~ 0 :cv 0 
u.. (.) ü: ;;;l: iD 

1-32 WFB 01 .06.320 100 Naturnaher Berglandfichtenwald 

1-33 WFB 01 .06.320 100 Naturnaher Berglandfichtenwald 

1-34 FBB 03.02.110 100 Naturnaher sommerkalter Bach 

1-35 LFB 07.01 .130 100 Hochmontan-subalpine Staudenflur 

1-36 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-37 WF 01 .06.300 100 Naturnaher Fichtenwald 

wv 01.10.120 80 Vorwald frischer Standort 
1-38 

LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

11.03.300 40 Sport- und Freizeitanlagen 

1-39 11.04.100 20 Straße, Weg 

11.02.500 40 Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 

1-40 01 .08.200 100 Fichtenforst 

GB 06.02.310 80 Bergwiese 

1-41 RBM 08.04.000 15 Borstgrasrasen 

HZB 08.01 .300 5 Bergheide 

wv 01 .10.120 70 Vorwald frischer Standorte 

1-42 LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

GY 06.02.200 10 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 

1-43 YS 09.07.200 100 Steinrücken 

1-44 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-45 WF 01 .06.300 100 Naturnaher Fichtenwald 

1-46 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-47 11.04.100 100 Straße/Weg 

BY 02.03.400 90 Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen 
1-48 

LRM 07.03.200 10 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

1-49 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-50 GB 06.02.300 100 Bergwiese 
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' :::c 
u.. 
u.. tii 

Cl .... ..c 
0::: (II c: "C 

~~ 
.a c: ...J - (II .... :::c cv ... 

N u.. ~III 

c: (.!: 
... :::J 

<()'> u.. w"' 
9410 B 

941 0 X B 

§ 3260 X 

§ 6430 X B 

§ 6520 X c 

§ 9410 B 

-
-

§ 6520 

§ 6230 A 

§ 4030 

§ X 

§ 6520 A 

§ 9410 B 

(§) B 

§ 6520 X c 
§ 6520 X B 

Cl 
c: 
:::J 
.X ... 
Q) 

E 
Q) 

al 
2 Teilflächen 

2 Teilflächen 
Obere Teilfläche liegt 
nicht im FFH-Gebiet 

2 Teilflächen Teilbereich 
liegt nicht innerhalb der 
FFH-Grenzen 

2 Teilflächen 

3 Teilflächen 

3 Teilflächen 

Teilbereich liegt 
innerhalb des FFH-
Gebietes 

Entwicklungspotentia l 

4 Teilflächen 

Entwicklungsfläche 

Entwicklungsfläche 
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c: 
:: c: Q) 
Q) · -~ ...... ~ 

(.) :!! ~ .~ :cv 
;;:: Q) c: -
c. ~ Q) ~ 
0 0 ~ Q) ... ._ c.> N 
0 N Qj :(II ; N 

iD E coü:..c E 
72.125,0 6.797,0 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

7.714,0 1.881 ,0 

6.120,0 6.1 20,0 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

25.645,0 3.759,0 

Betroffen ; Rückbautrasse 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

18.251,0 1.211,0 

Fläche nicht betroffen 

36.389,0 5.619,0 

Betroffen, Baustraße 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 
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"Qj 
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c c (II 

s:: c 
Cll w Cll c.. 
.r:. .r:. 0 
() 0 () .... 
:ni 8 :ni 0 

ü: U':>;!E m 
1-51 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-52 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-53 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

11 .04.200 20 Parkplatz 

11 .04.100 20 Straße. Weg 
1-54 

11 .01.400 30 W ohnsiedlung 

BYE 02.03.430 30 Einzelbaum. Baumgruppe 

11.04.100 60 Straße. Weg 

1-55 11 .04.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-56 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

GY 06. 02.200 50 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 

1-57 11 .03.300 45 Sport- und Freizeitanlagen 

BYE 02.03.430 5 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-58 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-59 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-60 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 
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' ::c 
u.. 
u.. u, 

Cl 
1- .c 
c:: ~~ 

c „ 
..J .a c 

- (II .... ::c g~ 
(II .... 

N tt' 
.r:. Cll 

·- it a 
§ 6520 c 

6520 c 
6520 X B 

-
-
>---

(§) c 

(§) c 

(§) c 

Cl 
c 
:l 
.::t: ... 
Cll 
E 
~ 

Entwicklungsfläche 

2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 

Entwicklungspotential 

2 Teilflächen 
Entwic klungspotential 
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·= Cll :: s:: 
Cll ·-.r:. ... .... .r:. 

() Cll c () 
:(II c ni ,_ 
;;: Cll c-
c.. :t: Cll :t:: 
0 0 .r:. Cll .... ._ () N 
0 „ GI :ns ii: „ m E M Ü:1'l E 
3.669,0 262,0 

8.219,5 3.339,0 

2.824,0 645,0 

Fläche nicht betroffen 

Betroffen, Baustraße 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Betroffen, Baustraße 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

32.782,5 4.345,0 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

Fläche nicht betroffen 

40.525,0 2.359,0 

Fläche d urch Maßnahmen nicht 
betroffen 

9.696,5 2.457,0 

Im Projektgebiet von besonderer Bedeutung sind die Bergwiesen, sowie die naturnahen Waldformen. Die Wälder werden im Zusammenhang mit 

der vorrübergehenden Flächeninanspruchnahme nicht weiter betrachtet, da durch die Nutzung von Bestandswegen keine direkter Flächenentzug 

stattfindet und es bei den betroffenen Flächen ausschließlich um eine dauerhafte Inanspruchnahme im Sinne einer Waldumwandlung handelt. 

Die Bewertung der dauerhaften Inanspruchnahme erfo lgt unter Punkt 6.2.2.2. 

Nachfolgend wird die Betroffenheit der Bergwiesen bezogen auf die Einzelflächen zusammenfassend dargestellt. Bei der Betrachtung werden 

Flächen mit dem gleichen Erhaltungszustand zusammengefasst. Die so zusammengefassten Flächen werden hinsichtlich ihrer Betroffenheit 

innerhalb und außerhalb des FFH-Gebietes unterschieden. Eine weitere Differenzierung erfolgt durch Aufschlüsseln der betroffenen Flächen in 

Rückbautrasse und Neubautrasse. 
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Tabelle 49 vorrübergehende Flächeninanspruchnahme Bergwiesen Erhaltungszustand A 
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GB 06.02.310 80 Bergwiese § 6520 
Teilbereich liegt 

1-41 RBM 08.04.000 15 Borstgrasrasen § 6230 A innerhalb des 25.645,00 3.759,00 I I 3.759,00 2.097,00 14,66 

HZB 08.01 .300 5 Bergheide § 4030 
FFH-Gebietes 

1-44 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 A 18.251,00 1.211 .00 I I 1.21 1,00 6,64 

I. 43.896,00 4.970,0 I I 3.759,00 3.308,00 

Prozentualer Anteil an betroffener Fläche bezogen auf Gesamtfläche 11,32% I I 8,56% 7,54% 

Tabelle 50 vorrübergehende Flächeninanspruchnahme Bergwiesen Erhaltungszustand B 
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1-14 GB 06.02 .300 100 Bergwiese § 6520 X B 18.017,00 1.912,50 I 1.912,50 / / 10,61 

1-46 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) B ~~:;~~~llungs- 36.389,00 5.619,00 / / 2.186,00 3.433,00 15,44 

. Entwicklungs-
1-50 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 X B fläche Fläche durch Maßnahmen nicht betroffen 

1-53 GB 06.02.300 100 Bergwiese 6520 X B 2.824,00 645,00 376 I I I 22,84 

I. 57.230,00 8.176,5 376 1.912,50 2.186,00 3.433,00 

Prozentualer Anteil an betroffener Fläche bezogen auf Gesamtfläche 14,3% 0,66% 3,34% 4,3% 6% 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 141 VON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Tabelle 51 vorrübergehende Flächeninanspruchnahme Bergwiesen Erhaltungszustand C 
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1-16 GB 06.02.300 100 Bergwiese {§) X c 2.924.50 

1-20 GB 06.02.300 Bergwiese (§) X c Entwicklungs-
notential 
2 Teilflächen 

1-36 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 X c Teilbereich liegt 
7.714 ,00 

nicht innerhalb 
der FFH-Grenzen 

1-51 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 c 3.669.00 

1-52 GB 06.02.300 100 Bergwiese 6520 c Entwicklungs-
8.219,50 

fläche 

1-56 GB 06.02.300 100 Bergwiese {§) c Entwicklungs-
32.782,50 

potential 

1-58 GB 06.02.310 100 Bergwiese (§) c Entwicklungs-
40.525,00 

potential 

2 Teilflächen 
1-59 GB 06.02.310 100 Bergwiese {§) c Entwicklungs-

potential 

r 95.834,50 

Prozentualer A nteil an betroffener Fläche bezogen auf Gesamtfläche 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 
INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 
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1.099,50 37,60 

Fläche durch Maßnahmen nicht betroffen 

1.881 .00 1.881,00 24,38 

262,00 262,00 7,14 

3.339 ,00 490,00 2.849.00 40,62 

4.345,00 1.997,00 2.348,00 13,25 

2.359,00 2.359,00 5,82 

Fläche durch Maßnahmen nicht betroffen 

13.294,5 490,00 1.099,50 12.540,55 3.056,25 

13,87% 0,51% 1,15% 9,75% 2,45% 
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Auch wenn es sich bei den beschriebenen Flächen um Flächen handelt, die vorrübergehend 

in Anspruch genommen werden, macht doch die Größe des Flächenanteils der betroffenen 

Flächen deutlich, dass die Ausdehnung der vorrübergehenden Flächeninanspruchnahme 

zwingend auf ein erforderliches Mindestmaß begrenzt werden muss. 

Die angegebenen durch die Baumaßnahme betroffenen Flächen stellen den theoretischen, 

maximalen Flächenbedarf dar. Dieser ist im Rahmen der Ausführungsplanung und später in 

Zusammenarbeit mit der Baufirma weiter zu minimieren. 

Darüber hinaus werden weitere bauseitige Minimierungsmaßnahmen erforderlich, um den 

Erhaltungszustand der Flächen nicht dauerhaft zu stören und damit eine Schädigung 

auszulösen. Dazu sind die in Anspruch genommenen Flächen zwingend nach Abschluss der 

Bauarbeiten wieder zu begrünen. Die Begrünung hat ausschließlich durch autochthones 

Saatgut zu erfolgen. Das Saatgut ist vorzugsweise direkt von den Nachbarflächen zu 

gewinnen. Die Flächen sind durch mehrjährige Pflegemaßnahmen in Form von Mahd zu 

entwickeln und zu erhalten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die vorrübergehende 

Flächeninanspruchnahme nicht zu einer Verschlechterung der Erhaltungszustände führt. 

Unter Beachtung der Minimierungsmaßnahmen ist davon auszugehen, dass trotz der Größe 

der potentiell in Anspruch genommenen Fläche, keine Verschlechterung der 

Erhaltungszustände eintritt und eine dauerhafte Beeinträchtigung im Sinne einer Zerstörung 

von Flächen ausgeschlossen werden kann. 

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren 

Veränderung der Vegetationsstruktur durch Immission von Staub und Luftschadstoffen 

Bei der Beeinträchtigung durch die Immission von Staub und Luftschadstoffen durch den 

Baustellenbetrieb und die hier erforderlich werdenden Arbeiten ist ein direkter 

Wirkzusammenhang mit den Schutzgütern Boden, Wasser und Vegetation gegeben. Durch 

die Immission von Staub und Luftschadstoffen in den Boden aber auch in das Wasser kann 

es zu potentiellen Veränderungen der Standortbedingungen und letztlich zur Ausprägung der 

Vegetation kommen. 

Als Wirkkorridor wird der bei allg. Untersuchungen der Immissionen im Straßenverkehrt 

ermittelt Korridor angenommen. Signifikante Schad- und Nährstoffbelastungen sind 

dementsprechend bis zu einem Abstand von ca. 100 m anzunehmen, hohe Konzentrationen 

bis zu einem Abstand von 10 bis 25 m (Untersuchung der Nährstoffbelastung des Bodens). 

Da es sich bei den Beeinträchtigungen um temporäre also zeitlich stark limitierte 

Belastungen handelt, ist grundsätzlich von einer geringen Beeinträchtigung auszugehen. 

Eine Veränderung der Vegetationszusammensetzung ist nicht zu erwarten. Dennoch sind 

bezogen auf die anderen Schutzgüter wie Boden und Wasser Minimierungsmaßnahmen zu 

entwickeln. 
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Veränderung der Vegetationsstruktur durch Bodenverdichtung (Benutzung von schwerem 

Baugerät) 

Im Bereich der Bauzone müssen unversiegelte mit wertvollen Vegetationsbeständen 

ausgestattete Flächen zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen befahren werden. Dadurch 

kann es zur Verdichtung des Bodens und zur Veränderung der abiotischen 

Standortbedingungen kommen, die eine direkte Beeinträchtigung der Wuchsbedingungen 

zur Folge hat. Neben den bereits beschrieben Minimierungsmaßnahmen durch Reduzierung 

der Flächeninanspruchnahme, sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen , die eine 

Verdichtung des Bodens ausschließen. 

6.2.2.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN - PFLANZEN 

• Veränderung der Habitat- und Nutzungsstruktur 

Veränderung der Vegetationsstrukturen durch Waldumwandlung 

Es kommt im unmittelbaren Wirkraum zu mehreren Baumfällungen. Dabei ist eine Fläche 

von rund 1,25 ha dauerhaft von Wald in Offenland zum Zwecke der Bebauung und 

wintersportlichen Nutzung umzuwandeln (Umsetzung Bergstation und Neuausweisung 

Piste). 

Der betroffene Bereich kann als Waldrandbereich ist gemäß der Kartierung 201 7 als 

naturnaher Fichtenwald und naturnaher Berglandfichtenwald klassifiziert werden, der dann in 

montane bodensaure Fichtenwälder übergeht. Die Flächen ffit sind hauptsächlich durch 

Picea abies (Gemeine Fichte) geprägt,~ werden aber von Weiden, vereinzelt Birken und 

Sorbus aucuparia (Vogelbeerbaum) durchbrochen. 

Durch die Umwandlung sind folgende Biotope I LRTs betroffen: 

Tabelle ;rn EletFoffene Flächen at;Jrch Walat;Jmwandlt;Jng 
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Tabelle 52 38 Betroffene Flächen durch Waldumwandlung 
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2 Teilflächen 72.125,00 6.253,00 8,67 

2 Teilflächen 6.120,00 6.120,00 100,00 

Die neu ausgewiesenen Pistenbereiche werden zur Entwicklung von Bergwiesen 

vorgesehen. Zur Begrünung der Flächen ist ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial, 

welches direkt von den Nachbarflächen gewonnen werden soll, zu verwenden. 

Aufgrund der Dauerhaftigkeit der Veränderung und dem Verlust von Waldflächen ist die 

Beeinträchtigung als nachteilig für das Gebiet zu sehen und muss flächenmäßig kompensiert 

werden. Da aber für einen Großteil der umzuwandelnden Fläche (Pistenbereich) die 

Entwicklung •1on Bergwiesen vorgesehen ist und diese einen höheren auf die Vegetation 

bezogenen naturschutzfachlichen VVert besitzen als die bestehenden VValdflächen, kann 

sogar von einer Aufwertung der Flächen ausgegangen werden. 

Der Erheblichkeitsgrad wird aber aufgrund der angestrebten Kompensation und vor dem 

Hintergrund, dass zusammenhängende Waldflächen nicht beansprucht werden, Gamft als 

unerheblich nachteilig eingestuft. 

Ein direkter Eingriff in das FFH-Gebiet und das Vogelschutzgebiet erfolgen durch die 

Waldumwandlung nicht. 

• Direkte Flächeninanspruchnahme 

Verlust von wertvollen Vegetationsstrukturen durch Versiegelung 

Der Teilverlust bzw. der Verlust von Biotopfläche steht im Wirkzusammenhang mit dem 

Schutzgut Boden. Durch die dauerhafte Versiegelung von Flächen wird nicht nur der Boden 

beeinträchtig sondern auch die Vegetation, da auf versiegelter Flächen eine 

Wiederherstellung wertvoller Vegetationsstrukturen naturgemäß nicht möglich ist. 

Der Veränderungsgrad gegenüber Ist- und Prognosezustand ist damit stark bis übermäßig 

stark und darüber hinaus dauerhaft. Obwohl es sich hier um eher punktuelle (z.B. Stützen) 

bis kleinräumige (z.B. Bergstation) Flächeninanspruchnahmen handelt und in Bezug auf die 

Gesamtflächen der beeinträchtigten LRTs und Biotopflächen ein sehr geringer Flächenanteil 

beansprucht wird, muss die entstehende Beeinträchtigung als erheblich nachteilig eingestuft 

werden. 

Neben der Versiegelung sind die beanspruchten Vegetationsstrukturen flächig und I oder 

funktionell zu kompensieren. 
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Eine Auflistung der betroffenen Flächen erfolgt in der Tabelle 54 4G Beeinträchtigung 

Bodenfunktion - Versiegelung auf der Seite 157. 

6.2.2.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN - PFLANZEN 

• Veränderung der Habitat- und Nutzungsstruktur 

Veränderung der Vegetationsstrukturen durch Pistenpräparation und Beschneiung 

Auf den zukünftig als Pisten zu nutzenden Flächen, die im Rahmen des Verfahrens neu 

ausgewiesen werden, findet neben dem Befahren durch Ski- und Snowboardfahrer 

zusätzlich eine Beschneiung und Präparation statt. 

Die bisherige Nutzung dieser Flächen beschränkt sich auf eine fo rstwirtschaftliche bzw. 

landwirtschaftliche Nutzungsform. In Teilbereichen fehlt die Nutzung gänzlich. 

Grundsätzlich sind folgende Flächen zu unterscheiden: 

1. Flächen, die vorher Wald bzw. Waldrandbereich waren, die also bei Umsetzung der 

Maßnahme vollständig verändert werden und die wieder zu begrünen sind 

2. Flächen, die als Bergwiesen ausgewiesen sind aber bisher nicht als Piste genutzt 

wurden. 

Bei denen unter 1 genannten Flächen stellen die Beschneiung und die Präparation 

zusätzliche Veränderungen dar, die die neu eingesäten Flächen beeinträchtigen können. 

Hier ist durch Sicherungsmaßnahmen und eine vertraglich zu vereinbarende Pflege 

sicherzustellen, dass der Anwachserfolgt und der Schluss der Vegetationsdecke nach Ablauf 

der Gewährleistungsfrist erfolgt. 

Bei denen unter 2 genannten Flächen stellen die Beschneiung und die Pistenpräparation 

eine potentielle Veränderung wertvoller Vegetationsstrukturen dar. Diese wird grundlegend 

durch die Veränderung der abiotischen Standortfaktoren bedingt, deren 

Wirkzusammenhänge nachfolgend beschrieben und abschließend bewertet werden. 

Auch hier spielt der Wirkkomplex Boden - Wasser - Vegetation eine entscheidende Rolle. 

So wird an dieser Stelle auch auf die Auswirkungen der Bodenverdichtung und des 

Schmelzwassers eingegangen. 

Gemäß den bekannten Untersuchungen zu den Auswirkungen von Beschneiung und 

Pistenpräparation sind folgend Auswirkungen maßgeblich, um die Zusammensetzung und 

die Entwicklung der Vegetation zu beeinflussen: 

1. Mechanische Schäden bei geringer Schneehöhe 

2. Bodenverdichtung als Folge der Pistenpräparation mit schweren Pistengeräten 

3. Bodenfröste 

4. Verkürzung der Vegetationszeit (Produktionszeit) 

5. Reduktion der Luftdurchlässigkeit der Schneedecke 

6. Schmelzwasser 
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Zu 1. „Analysen der Schneehöhen an der Station Fichtelberg zeigen trotz kontinuierlicher 

Verschlechterung der Schneeverhältnisse eine weitgehend geschlossene Schneedecke 

zwischen Dezember und April von mehr als 40 cm Schneehöhe." 97 

Entsprechend der Auswertung der Klimadaten durch die 2016 angefertigte Studie von 

AIGNER konnte eine mittlere jährlich maximale Schneehöhe von 144 cm unter Auswertung 

der Daten in einer Zeitspanne von 1915/16 bis 2015/16 ermittelt werden.98 

Damit ist eine gute Voraussetzung für den Wintersportbetrieb gegeben. Untersuchungen des 

Zusammenhanges zwischen Schneedeckenhöhe und dem damit verbunden Schutz der 

Vegetation haben gezeigt, dass eine Schneedeckenhöhe von über 40 cm erforderlich ist, 

damit eine mechanische Beschädigung der Vegetationsdecke durch das Befahren der Pisten 

aber durch die Präparation verhindert wird.99 Die durch die Studien angegebenen 

Schneehöhen sind ausreichend, um einen vegetationsunschädlichen Betrieb zu 

ermöglichen. Durch die Beschneiung kann zusätzlich sichergestellt werden, dass die 

Schneedeckenhöhe nicht unter die kritische Grenze von 40 cm fällt. Erst wenn die 

angegeben Schneehöhen bei unter 40 cm oder weniger liegen, kann nicht mehr von einem 

Schutz der Vegetationsdecke bei gleichzeitiger Präparation ausgegangen werden. 

Betriebstechnisch ist das entsprechend zu beachten! 

Bei AIGNER100 ist unter 6.1 eine entsprechende Abbildung zum Verlauf der jährlichen 

maximalen Schneehöhen am Fichtelberg von 1915/16 bis 2015/16 enthalten. Aus dieser wird 

deutlich, dass die Schneehöhen selbst in schneearmen Wintern bei über 50 cm liegen. Unter 

Beachtung der Beschneiung (Grundbeschneiung von 30 cm) kann ein sicherer Puffer 

hergestellt werden, der eine mechanische Verletzung der Vegetationsdecke ausschließt. 

Auf der Grundlage der vorhandenen technischen Bedingungen (Speicherbecken mit einem 

Speichervolumen von 43.000 m3
) und einer Pumpstation mit einer Förderleistung von 

330 m3/h ist es möglich das Skigebiet in kürzester Zeit einzuschneien. 

Bei einem Saisonbeginn wie bisher Ende Nov. und bei eine Saisonende Anfang April kann 

vor allem in den Hauptmonaten Dez., Jan. , Feb. und März auch bei einer Erwärmung um 

+1,8 (Szenario bis 2050)101 an durchschnittlich 14 Tagen beschneit werden. 

Im regulären Betrieb wird derzeit eine 5 tägige Grundbeschneiung zu Beginn der Saison 

durchgeführt. Die Nachbeischneiung erfolgt dann je nach Bedarf. Auch bei einer leichten 

zeitlichen Verschiebung ist auf der Grundlage der Prognose davon auszugehen, dass die 

Beschneiung ohne Einschränkung durchgeführt werden kann. 

97 Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): Kompendium Klima - Sachsen im 
Klimawandel 

98 Aigner, G. (2016): Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen vom Fichtelberg (1 .215 m) im 

Erzgebirge 

99 Dr. Pröbstl, U (2000): Beschneiungsanlagen im Alpenraum: Bestand - Auswirkungen - Tendenzen Fachbeitrag zur 

Fachtagung Bayrisches Landesamt für Umweltschutz - Technische Beschneiung und Umwelt; Herg. Bayerisches Landesamt für 

Umweltschutz 
100 Aigner, G. (2016): Eine Analyse aktueller Wintertemperatur- und Schneemessreihen vom Fichtelberg (1.215 m) im 

Erzgebirge 
101 Hartei, L. & Fischer, A.; (2015): Beschneiungsklimatologie - Endbericht - Projektbericht des Institutes für Interdisziplinäre 

Gebirgsforschung, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
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Nach Prognose der sächsischen Klimaforschung ist wie bereits eingangs erwähnt, weiterhin 

mit einer geschlossenen Schneedecke von über 40 cm zwischen Dezember und April zu 

rechnen, was den Schluss nahelegt, dass unter Beibehaltung der bisherigen Betriebsweise, 

die erforderlichen Schneedeckenhöhen auch zukünftig erreicht werden. Damit ist eine 

Beschädigung der Vegetationsdecke auszuschließen. 

Zu 2. Im Pistenbereich sind laut digitaler Bodenkarte102 Pseudogleye im unteren Abschnitt 

und im oberen Abschnitt Hangpseudogley- Podsole relevant. Ebenfalls im 

Untersuchungsgebiet vorhanden sind pseudovergleite Podsole. Diese sind durch die 

Maßnahmen betriebsbedingt nicht betroffen. 

Pseudogleye sind stauwassergeprägte Böden. Die Bodenentwicklung ist durch den Wechsel 

von Nass- und Trockenphasen geprägt. Entsprechend der digitalen Bodenkarte wird der 

Boden als naturgemäß schwach vernässt beschrieben. 

Bei einer starken Verdichtung des Bodens, die durch Präparation eher unwahrscheinlich ist, 

kann es zur Staunässeentwicklung kommen. Aufgrund der Hangneigung würde das 

anfallende Wasser aber talwärts fließen und sich nur in vereinzelten Senken direkt auf der 

Fläche sammeln. Eine grundlegende Veränderung der abiotischen Standortfaktoren durch 

eine Verdichtung des Bodens und die dadurch bedingte Staunässeentwicklung wär also 

aufgrund des Reliefs nur in Teilbereichen ausschlaggeben und würde nicht die gesamte 

Fläche betreffen. 

Die Ausprägung der vorhandenen Vegetation auf den bisher seit rund 15 Jahren präparierten 

Pistenflächen im direkten Umfeld lässt aber nicht erkennen, dass die vorhandenen Böden 

durch die bestehende Nutzung verdichtet sind. Es wird daher davon ausgegangen, dass 

auch nach jahrelanger Pistenpräparation nur geringfügig Veränderungen des Bodens 

stattfinden. Diese sind aber nicht dazu in der Lage, die Ausprägung der Vegetation zu 

beeinträchtigen. 

Zu 3. Die oben beschriebenen Schneedeckenhöhen sind grundsätzlich dienlich , um 

Frostschäden an der Vegetation zu verhindern. Natürliche unpräparierte Schneedecken sind 

dabei am ehesten geeignet, um diesen Effekt zu erzeugen. Bei präparierten Pisten nimmt 

dieser Effekt ab, da die Verdichtung der Schneedecke einen geringeren Anteil an Luftporen 

besitzt als natürliche Schneedecken und sich damit die thermische lsolationsfähigkeit der 

Schneedecke je nach Intensität der Präparation stark reduziert. Als Folge kann der Frost 

tiefer in den Boden eindringen. Tiefe Temperaturen und Wechselfrosterscheinungen können 

damit grundsätzlich eine erhebliche Belastung für die Vegetation auf der Skipiste 
darstellen.103 

"Künstlich beschneite Pisten sind im Schnitt um 5 -30% dichter als der präparierte Schnee 

auf konventionell präparierten Skipisten. Um eine entsprechende Wärmeiso/ationsfähigkeit 

102 http://www.u mwelt.sachsen .de/umwelt/i nfosysteme/weboffice101 /s ynserver?proj ect=boden-bk50&1anguage=de& view 

=bk50&client=html 
103 Newesely, C. , Cernusca, A. (1999): Auswirkungen der künstlichen Beschneiung von Schipisten auf die Umwelt, Bayrische 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 148 VON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB G MBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

der Schneedecke zu erreichen, muss die Schneehöhe auf beschneiten Pisten größer 
sein. 11104 

Das kann z.B. durch eine verstärke Beschneiung in schneearmen Wintern erreicht werden. 

Bei einer erhöhten Beschneiung ergeben sich allerdings Folgeerscheinung, die einen 

wesentlich größeren Einfluss auf die Vegetation haben können als die Schädigung durch 

Frost. Hier sei auf den Punkt 5 verwiesen. 

Die Anfälligkeit für Frostschäden bezogen auf die relevanten Flächen kann aber aufgrund 

der beschriebenen natürlichen Schneehöhen als relativ gering bewertet werden. Die 

Möglichkeit das Pflanzen oder Pflanzenteile aufgrund einer Frostschädigung absterben, ist 

auch bei natürlichen Prozessen gegeben und bedingt nicht zwangsläufig eine 

Verschlechterung der Ausprägung der Fläche. 

Zu 4. Durch die Beschneiung (zusätzliche Schneemassen) und die Präparation (verdichtete 

Schneemassen) der Pistenflächen liegt die Vermutung nah, dass es zu einer Verlängerung 

der Schneebedeckung also zu einer verzögerten Ausaperung auf den Pistenflächen kommt. 

Folgen sind eine Verkürzung der Vegetationszeit sowie eine Verkürzung der 

landwirtschaftlichen Nutzbarkeit von Pistenflächen. 

Der natürliche Beginn der Vegetationsperiode (7 aufeinanderfolgende Tage mit einer 

Temperatur :::: 5°C) im Raum Oberwiesenthal wird für Mitte/ Ende April beschrieben. Das 

Ende der Vegetationsperiode (7 aufeinander folgende Tage mit s 10°C) wird für Ende 

September/ Anfang Oktober beschreiben.105 

Die Skisaison endet je nach Witterungslage Mitte/Ende April, wodurch eine Beeinflussung 

des Beginns der Vegetationsperiode auf präparierten Pistenflächen nicht ausgeschlossen 

werden kann. 

Durch den Vergleich von Temperaturdaten im Zeitraum von 1961-1990 mit denen von 1991-

2005 konnte ermittelt werden, dass sich die Vegetationszeit verlängert . Diese Verlängerung 

ist in ganz Sachsen zu beobachten und beträgt im Schnitt etwa 2 Wochen.106 Durch diese 

Verlängerung, die auf die klimatischen Veränderungen zurückzuführen ist, kann davon 

ausgegangen werden, dass trotz einer potentiell längeren Schneebedeckung keine negative 

Auswirkung auf die allgemeine Entwicklung der Pflanzengesellschaften und die 

landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Flächen entstehen. 

Im Vergleich zwischen mehreren Studien konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass 

bei einer verlängerten Schneebedeckung in den niedrigen und mittleren Höhenlagen nicht 

von einer generellen Artenverschiebung auszugehen ist, da die einzelnen Arten sehr 

104 Newesely, C., Cernusca, A. (1999): Auswirkungen der künstlichen Beschneiung von Schipisten auf die Umwelt, Bayrische 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
105 Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): Kompendium Klima - Sachsen im 

Klimawandel 
106 Freistaat Sachsen, Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (2014): Kompendium Klima - Sachsen im 

Klimawandel 
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unterschiedlich reagieren und die meisten Arten in der Lage sind, einen möglichen 

Entwicklungsrückstand wieder aufzuholen.107 

Im Bescheid vom 16.01.2001 sind darüber hinaus die Zeiträume für die Beschneiung 

ausdrücklich geregelt. Eine Grundbeschneiung ist im Zeitraum vom 1.11 . - 28.2 einer jeden 

Saison möglich, eine Nachbeschneiung bis 15.03 einer jeden Saison. Ein Aufbringen von 

künstlichem Schnee wird als rund 4 Wochen vor Vegetationsbeginn eingestellt. 

Entsprechend der Begründung zum Bescheid kann so ausgeschlossen werden , dass es zu 

negativen Folgen für die Vegetation durch eine künstliche Beschneiung und die so 

entstehende Schneedecke kommt. Die beschriebenen Bedingungen sind auch zukünftig 

beizubehalten. 

Zu 5. Wie bereits unter Punkt 3 erwähnt, stellt die gesteigerte Beschneiung in Verbindung 

mit der Präparation der Pisten ein relativ starker Wirkfaktor dar, dessen Auswirkungen dazu 

geeignet sind, die Zusammensetzung der Vegetation dauerhaft zu beeinträchtigen. Der 

Wirkungsweg kann wie folgt beschrieben werden. 

Künstlicher Schnee hat meist im Gegensatz zu natürlichem Schnee einen relativ hohen 

Anteil an freiem Wasser. Bei der Beschneiung entstehen damit relativ feuchte 

Schneedecken, die leicht verdichtet werden können. Durch die wiederholte Verdichtung 

dieser Schneedecken durch die Präparation der Pistenflächen kann es im Bereich der 

Bodenoberfläche zur Ausbildung von Eisschichten kommen.108 Durch die Dichte der 

Eisschicht wird auch die Luftdurchlässigkeit der Schneedecke eingeschränkt, wodurch sich 

im Verlauf eine Skisaison ein Sauerstoffmangel unter der präpartierten Piste einstellt. Dieser 

Sauerstoffmangel ist vor allem während der Abschmelzperiode zu beobachten. Neben der 

Schneedecke erwärmt sich auch der Boden, wodurch sich der Stoffwechsel der 

Bodenorganismen beschleunigt. Diese Verbrauchen den vorhandenen Sauerstoff, dessen 

Konzentration nun stetig fällt, da zusätzlich ein Austausch mit der sauerstoffreicheren oberen 

Schichten aufgrund der Eisdecke verhindert wird. Die Vegetation erstickt. 

Dieser Prozess ist eher dazu geeignet die Vegetationszusammensetzung dauerhaft zu 

verändern als der unter Punkt 3 beschriebene Frost. Allerdings zeigen die betroffenen LRTs 

und Biotope keine der beschriebenen Schäden, was darauf schließen lässt, dass entweder 

die Wirkung durch den Sauerstoffmangel weniger kritisch ist bzw. die Vegetation die 

Beeinträchtigung puffern kann. Das Fehlen der beschriebenen Beeinträchtigung kann aber 

auch auf die bisherige Bewirtschaftung der Flächen zurückzuführen sein. 

Die bereits erwähnte Grundbeschneiung wird direkt zum Anfang der Saison durchgeführt. 

Bevor die so erzeugte Schneedecke präpariert wird, ruht die Fläche 1 O bis 15h. Das im 

Schnee enthaltene Wasser kann so in tiefere Schichten absinken und teilweise abfließen, 

107 Dr. Pröbstl, U (2000): Beschneiungsanlagen im Alpenraum: Bestand - Auswirkungen - Tendenzen Fachbeitrag zur 

Fachtagung Bayrisches Landesamt für Umweltschutz - Technische Beschneiung und Umwelt; Herg. Bayerisches Landesamt für 

Umweltschutz 
108 Newesely, C., Cernusca, A. (1999): Auswirkungen der künstlichen Beschneiung von Schipisten auf die Umwelt, Bayrische 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
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wodurch eine Präparation von stark durchfeuchteten Schneedecken, die die Ausbildung 

besagter Eisschichten begünstigt, ausgeschlossen wird. 

Aus wirtschaftlichen Gründen und auch durch die Weiterentwicklung in der 

Beschneiungstechnik kann darüber hinaus relativ trockener Schnee mit einer Dichte von 

rund 350-400 kg/m3 produziert werden. 

Des Weiteren ist in den bisherigen Betriebsanforderungen ebenfalls eine Auflockerung der 

Schneedecken nach Saisonende festgehalten, die die Ausaperung erleichtern und damit der 

Bildung von Eisschichten und der durch diese bedingte Erstickung der Vegetation 

verhindert.109 

Aufgrund der jetzigen Ausprägung der Vegetation, die keine Schäden erkennen lässt und 

unter Beibehaltung der bisherigen Betriebsweise muss davon ausgegangen werden, dass es 

durch die Beschneiung und die Präparation der Pisten zu keiner Verschlechterung der 

Vegetationsausprägung kommt. 

Zu 6. Durch die Beschneinung wird eine zusätzliche Wassermenge auf die Fläche 

aufgebracht und während des Abschmelzprozesses dem System wieder zugeführt. Die 

zusätzliche Wassermenge ist grundsätzlich dazu geeignet die Ausprägung der Vegetation zu 

verändern. Dabei sind aber ebenfalls Bedingungen wie Relief, vorhandener Boden und 

Hangneigung zu beachten. 

Bei ungünstigen Boden- und Vegetationsverhältnissen kann es zu einer Zunahme der 

Erosionsgefahr kommen. Als Voraussetzung für die Beschneiung sollte daher ein 

Deckungsgrad der Vegetation von mindestens 80% gegeben sein. Darüber hinaus ist eine 

gute Durchwurzelbarkeit des Oberbodens erforderlich.110 

Vor allem bei neu eingesäten bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen können, wie 

bereits beschrieben, erosive Wirkungen entstehen. Neben dem Einsähen der Flächen sind 

daher zusätzlich Sicherungsmaßnahmen im Form von Erosionsschutzmatten vorzusehen, 

um ein sicheres Anwachsen der ausgebrachten Pflanzen zu gewährleisten. 

Durch das zusätzliche Schmelzwasser können auch bereits bestehende Biotope und LRTs 

beeinträchtigt werden z.B. Feuchtstandorte. Innerhalb des Untersuchungsraumes befindet 

sich im Bereich des Schönjungferngrundes eine derartige Fläche. Es handelt sich dabei um 

eine Feuchte Hochstaudenflur (LRT ID 10054). Aufgrund der Hangneigung kann durch die 

Beschneiung erzeugtes zusätzliches Schmelzwasser in die Fläche gelangen. Die anfallende 

Menge ist aber nicht in der Lage die Fläche zu beeinträchtigten, da sie über den Hüttenbach 

abgeleitet wird. 

Im Bereich der Bestandspisten sind keine Veränderungen der Vegetation bedingt durch die 

zusätzliche Wassermenge zu erkennen. Es daher davon auszugehen, dass vor allem die 

Bergwiesen in der Lage sind, die zusätzlichen Wassermengen zu puffern. Die Ausführungen 

zum Schutzgut Boden sind darüber hinaus zu beachten. 

109 Bescheid vom 11.05.2001, Registriernummer 04-6087-2001 
110 Newesely, C., Cernusca, A. (1999): Auswirkungen der künstlichen Beschneiung von Schipisten auf die Umwelt, Bayrische 

Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
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Die Entwicklung und Ausbildung der Vegetation ist trotz der beschriebenen Auswirkung nicht 

ausschließlich von den Faktoren Schneedeckenhöhe, Schneedeckendichte und 

Schneebedeckungsdauer abhängig. Wesentlich sind auch die Pflege und Bewirtschaftung 

der durch den Menschen entstandenen Offenlandflächen in den Sommermonaten. Auch hier 

kann es zur Beeinträchtigung der Vegetationszusammensetzung und damit der Wertigkeit 

der Flächen kommen. 

Ein flächendeckendes Absterben der Vegetation und auch eine Verschiebung der 

Vegetationszusammensetzung konnte aus den bisherigen Vegetationsaufnahmen der als 

Bergwiesen ausgewiesenen Pistenflächen nicht abgeleitet werden. Im Bereich der 

Bestandspiste finden bereits seit mehreren Jahren eine Beschneiung und eine Präparation 

der Pisten statt. Trotz dieser Beeinträchtigung erfolgt 2011 die Neuaus•.veisung bzw. 

Erweiterung von LRT flächen im Rahmen des Grobmonitorings (betrifft 10 14002 und 10 

14003) wurden im direkten Pistenbereich hochwertige Bergwiesenflächen 2011 festgestellt 

und durch die Kartierung 2017 bestätigt. 

Das lässt den Schluss zu, dass bei Beibehaltung der bisherigen Nutzung der Flächen keine 

Verschlechterungen der Erhaltungszustände sowohl bei den bestehenden Pistenflächen als 

auch bei den neu auszuweisenden Flächen zu erwarten sind. 

Der Veränderungsgrad wird daher mit sehr gering bis gering negativ bewertet. 

Ein grundsätzlicher Ausschluss von Beeinflussungen der Vegetation durch den Skibetrieb 

kann aber nicht erfolgen, da jede Wintersaison anderen Bedingungen unterworfen ist. 

Maßnahmen zur Minimierung sind daher vorzusehen. Maßgeblich sind dabei folgende 

Punkte: 

1. Winterbetrieb: 

• Die Grundlagen und Bedingungen für die bisherig Durchführung der Beschneiung 

wurden mit dem Bescheid vom 16.01 .2001 (Registriernummer 03-501-2001 ) 

festgelegt. Es wird als sinnvoll erachtet die Grundlagen und Bedingungen, die hier 

festgesetzt wurden, auch für die neuen Pistenflächen anzuwenden. Hierzu sind im 

speziellen folgende Nebenstimmungen zu berücksichtigen: 

2.2 Das mit dem Schreiben der Fichtelbergschwebebahn- und 

Fremdenverkehrs GmbH Oberwiesenthal vom 10.11 .1999 angezeigte 

Wartungsregime und die Beschneiungszeiträume vom 1.11 . - 28.2 einer jeden 

Saison für die Grundbeschneiung und bis jeweils zum 15.3 für die 

Nachbeschneiung nach Bedarf sind einzuhalten. 

2.9 Für zur Zeit nicht vorhersehbare Flurschäden bzw. Schäden an Natur und 

Landschaft, insbesondere an der Vegetationsdecke der beschneiten Flächen , 

die ursächlich auf die Beschneiung oder die Verteilung des Kunstschnees mit 

Pistenraupen zurückzuführen sind, wird hiermit ein Ersatzleistungsanspruch 

festgeschrieben. 

2.10 Sollte sich der Abtauprozess der Schneedecke auf den beschneiten 

Flächen im Frühjahr infolge der künstlichen Erhöhung der Schneedecke und 

deren Verdichtung durch die Beschneiung gegenüber den benachbarten, nicht 
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beschneiten Flächen signifikant verzögern, so ist er durch gezielte 

Auflockerungs- und Belüftungsmaßnahmen zu beschleunigen. 

• Die Häufigkeit der Pistenpräparation erfolgt wie bisher einmal täglich. 

2. Sommerbetrieb 

• Die bestehende Bewirtschaftung ist beizubehalten. Die Flächen sind weiterhin zu 

mähen. 

• Die neu ausgewiesenen Pistenflächen sind in die Pflege aufzunehmen. 

• Die Bewirtschaftung ist durch vertragliche Regelungen dauerhaft sicherzustellen. 

• Sollten Schäden an der Vegetationsdecke festgestellt werden, sind diese durch 

Maßnahmen zur Rekultivierung analog der Vorgaben M9 wieder zu begrünen. Ggf. 

ist der Boden vor der Einsaat zu lockern, um den Begrünungserfolg zu steigern. 

Unter Einhaltung der oben beschriebenen Eckpunkte, kann davon ausgegangen werden, 

dass es zu keiner Veränderung der Vegetationszusammensetzung kommt. Die nicht gänzlich 

auszuschließenden Beeinträchtigungen sind durch eine angepasste Bewirtschaftung zu 

minimieren. Damit kann von einer unerheblich nachteiligen Beeinträchtigung ausgegangen 

werden. 

Zerstörung von Vegetationsstrukturen durch unbefugtes Benutzen von Waldflächen und 

sonstigen wertvollen Vegetationsstrukturen außerhalb der ausgewiesenen Pistenflächen 

An die Pistenbereiche grenzen vor allem im oberen Abschnitt Waldflächen aber auch 

wertvolle LRTs (ID 10054 und ID 10055). Da bisher keine Abgrenzungen der Pisten 

gegenüber diesen Flächen bestehen, kann ein unerlaubtes Befahren dieser Flächen und 

damit die potentielle Zerstörung von wertvollen LRT und Habitatstrukturen nicht 

ausgeschlossen werden. 

Die potentielle Beeinträchtigung ist durch die Schaffungen einer Abgrenzung z.B. durch eine 

Pistenrandmarkierung in besonders gefährdeten Abfahrtsbereichen vermeidbar. 

Bei Umsetzung der Maßnahme kann eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. 
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Tabelle 53 a9 Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Boden 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung Grad der Dauer der räumliche Grad der 
Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Baubedingt 

Veränderung der 
abiotischen Standort- Zeitlich begrenzt Punktuell 
faktoren: Teilverlust/ Verlust Sehr gering bis unerheblich 
Direkte Eingriffe in der Bodenfunktionen gering negativ (während der (Bereich der 

nachteilig 
Bodenbereich durch 

Bauphase) Sehachtarbeiten) 

Sehachtarbeiten 
Veränderung der 

Veränderung des abiotischen 
Standortfaktoren : Bodens bzw. Sehr gering bis Zeitlich begrenzt Punktuell unerheblich 
Bodenverdichtung Untergrundes; gering negativ (während der (Bauzone) nachteilig 
durch Schweres Beeinträchtigung der Bauphase) 

Baugerät Bodenfunktionen 

Schadstoffeintrag 
durch auslaufende Verunreinigung von 
Kraft- und Böden I Sehr gering bis 

Zeitlich begrenzt Punktuell unerheblich 
Schmierstoffe Beeinträchtigung der gering negativ (Bauzone) nachteilig 
(z.B. defizitäre Bodenfunktionen 
Baugeräte) 

Anlagenbedingt 

Beeinträchtigung der punktuell 

Nutzungsänderung Bodenfunktionen / (Bereich Stützen 
erheblich 

Retentions vermögen; Mäßig negativ dauerhaft und 
Waldumwandlung 

Steigerung der Stationsgebäude 
nachteilig 

Erosionsgefährdung ) 

Versiegelung stark bis punktuell 
Umsetzung 8er Verlust der übermäßig dauerhaft (Bereich 

erheblich 
Sesselbahn und Bodenfunktionen negativ Speicherbecken) 

nachteilig 
Infrastruktur 

Betriebsbedingt 

Nutzungsänderung: 
Bodenverdichtung und dauerhaft Pistenpräparation und punktuell (Neu 

Beschneiung und Bodenschädigung, Sehr gering bis 
(saisonal in den ausgewiesene unerheblich 

dadurch bedingte Beeinträchtigung der gering negativ 
Wintermonaten) Pistenfläche) 

nachteilig 

Bodenverdichtung,,, Bodenfunktion 

Schadstoffeintrag 
durch auslaufende Verunreinigung von 
Kraft- und Boden / Sehr gering bis Zeitlich begrenzt punktuell unerheblich 
Schmierstoffe bei Beeinträchtigung der gering negativ nachteilig 
Pistenpräparation und Bodenfunktionen 
W artunas-arbeiten 
Schadstoffeintrag 
durch Verwendung Verunreinigung von dauerhaft punktuell (im unerheblich von Zusatzstoffe bei Boden I Keine 
der Beschneiung von Beeinträchtigung der Veränderung (saisonal in den Bereich der 

Pisten und Bodenfunktionen 
Wintermonaten) Piste) 

Auftau mittel 

Erhöhung der Übersättigung des 
unerheblich Schmelzwasser- Bodens mit Wasser; sehr gering bis dauerhaft punktuell 

menge durch Steigerung der gering negativ (saisonal) (Bereich Piste) nachteilig 
Beschneiung Erosionsgefährdung 

111 bezieht sich nur auf die neu ausgewiesenen Pisten; Bestandspisten werden nicht betrachtet, da sich keine Änderungen 

bezogen auf die Bestandsituation ergeben. 
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6.3.1 BAUBEDINGTE WIRKUNGEN -BODEN 

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren 

6 .1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Teilverlust / Verlust der Bodenfunktion durch direkte Eingriffe in Bodenbereich 

(Sch achtarbeiten) 

Im Rahmen der Bauausführung kommt es zu Eingriffen in die vorhandenen Böden durch 

Sehachtarbeiten. Die Bodenfunktionen in den betroffenen Bereichen werden dadurch gestört 

und können bei unsachgemäßem Wiedereinbau zum lokalen, dauerhaften Verlust der 

natürlichen Bodenfunktion führen. 

Grundsätzlich gilt, dass die Größe des Eingriffsbereiches auf ein Mindestmaß zu 

beschränken ist und der Wiedereinbau der Böden entsprechend dem vorgefundenen 

Schichtprofil zu erfolgen hat. 

Die Erheblichkeit der Beeinträchtigung kann somit als unerheblich nachteilig eingestuft 

werden. 

Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes durch schweres Baugerät 

Aufgrund der geplanten Anlagen ist im Bereich der Baumaßnahme selbst, der 

Baustelleneinrichtung und der Baustraßen mit dem Einsatz von Baumaschinen zu rechnen. 

Veränderungen des Bodengefüges können aufgrund des Gewichts der Maschinen sowie 

durch den Transport der Baustoffe zur Baustelle entstehen. Maßnahmen zur 

Bodenlockerung verstehen sich daher primär als vorbereitender Teil der erforderlichen 

Maßnahmen zur Wiederbegrünung. 

Eine direkte Betroffenheit liegt sowohl bei den Flächen des FFH- als auch des 

Vogelschutzgebietes sowie bei den beschriebenen Biotopen vor. Betroffen sind die unter 

vorrübergehende Flächeninanspruchnahme beschriebenen Flächen. Auch hier gilt der 

Grundsatz, dass die angegebenen Flächen den theoretischen, maximalen Flächenbedarf 

darstellen, der im Rahmen der Ausführungsplanung und später in Zusammenarbeit mit der 

Baufirma weiter zu minimieren ist. Die angegebenen Maßnahmen zur Wiederbegrünung und 

Pflege der Flächen gelten analog, da sie auch für die Sicherung des Bodens vor erosiven 

Ereignissen (Starkregen und Schneeschmelze) entscheidend sind. Daher gilt, dass die 

Bereiche in denen die Bauarbeiten beendet sind, umgehend ein zusähen und 

gegebenenfalls zusätzlich durch Abdecken mit Erosionsschutzmatten zu sichern sind. 

Bei den betroffenen Böden handelt es sich um Psydogleye. Diese sind generell mäßig 

feucht. Durch die Schneeschmelze in den Frühjahrsmonaten erfolgt auf den durch die 

Maßnahme betroffenen Flächen ein hoher Eintrag von Wasser, der in ungünstigen Fällen zu 

Staunässe führt. Während dieser Phase ist ein Befahren der Flächen nicht möglich, da sonst 

massive Schäden im Bodengefüge und eine wesentliche Verschlechterung der 

Wiederbegrünungsbedingungen die Folgen wären. 

Um die Auswirkung auf den Boden so gering wie möglich zu halten, wurde bereits im 

Vorplanungsstadium verschiedene Möglichkeiten der Baustellenzuwegung und der 

Baustelleneinrichtung besprochen, mit dem Ziel ausschließlich bereits vorhandene Wege 

und versiegelte Flächen als Baustellenzuwegung und Baustelleneinrichtungsflächen zu 

nutzen. Aufgrund der Nähe zum Kurort Oberwiesenthal sowie der vorhandenen 
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forstwirtschaftlich, landwirtschaftlichen und touristischen Nutzung im Gebiet existieren 

verschiedene versiegelte oder teilversiegelte Bestandswege und Flächen, die als 

Baustellenzuwegung und Baustelleneinrichtungsflächen geeignet sind. Auf diese Flächen 

wird zurückgegriffen. Die Ausweisung eines Baulagers auf bisher unversiegelten Flächen ist 

nur im Bereich der Bergstation erforderlich. 

Zur Schonung des Bodengefüges werden keine zusätzlichen Baustraßen außerhalb der 

Bestandswege errichtet. Die einzelnen Baufelder werden unter zu Hilfenahme von 

Raupenfahrzeugen (z.B. Kettenbaggern) erreicht. Zusätzlich erfolgt bei schwer zugänglichen 

Stellen der Einsatz eines Hubschraubers. 

Unter Beachtung und Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen können die 

Beeinträchtigung des Bodens als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe 

Bei sach- und fachgerechtem Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen entsprechend der 

gültigen Bauvorschriften ist keine Verunreinigung von Boden-, Grund- und 

Oberflächenwasser zu erwarten. Eine Freisetzung verunreinigender Stoffe kommt allenfalls 

in Ausnahmefällen (Havariefälle, Leckagen von Baumaschinen) in Betracht. Dafür existiert 

ein entsprechender Havarieplan, der eine Verunreinigung von Naturgütern verhindert bzw. 

sofortiges Handeln vorsieht. 

Eine Beeinträchtigung der relevanten Schutzgegenstände ist demnach nicht zu erwarten. 

6.3.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN - BODEN 

• Nutzungsänderung 

Erosive Wirkungen und Beeinträchtigung des Retentionsvermögens durch Waldumwandlung 

Durch die Waldumwandlung wird der vorhandene Waldboden offengelegt und entsprechend 

mobilisiert. Eine Erosion der offenen Böden durch Starkregenereignisse und die 

Schneeschmelze können ohne die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur 

Wiederbegrünung nicht ausgeschlossen werden. 

Es ist daher erforderlich die Flächen nach dem Entfernen der Wurzelstöcke durch Einsaat 

und ggf. zusätzliche Sicherungsmaßnahmen durch Erosionsschutzmatten vor benannten 

Ereignissen zu sichern. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ausschließlich 

autochthones Saatgut verwendet werden darf. 

Neben den potentiellen erosiven Wirkungen ist durch die Waldumwandlung ebenfalls eine 

Beeinträchtigung des Retentionsvermögens möglich. 

Die vorhandenen Böden weisen naturgemäß ein geringes Wasserspeichervermögen 

(Retentionsvermögen) auf. In Verbindung mit der Vegetation kann aber bei Waldflächen von 

einem höheren Retentionsvermögen als bei Grünlandbereichen ausgegangen werden. 

Bezogen auf das Untersuchungsgebiet und im Zusammenhang mit dem geplanten Erhalt 

von Waldflächen, die bisher zur Waldumwandlung vorgesehen waren, ist die 

Beeinträchtigung aber als unerheblich nachteilig einzustufen. 
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Die geplante Waldumwandlung im Rahmen des Projektes ist nicht dazu in der Lage eine 

erheblich nachteilig Beeinträchtigung des Retentionsvermögens im Untersuchungsgebiet 

auszulösen. 

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren 

Versiegelung durch Umsetzung Ber Sesselbahn und Infrastruktur 

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es innerhalb des Untersuchungsraumes zur 

dauerhaften Beeinträchtigung des Bodens in Form von Versieglung. Neben dem Verlust der 

Bodenfunktion entsteht auch ein Verlust an Flächen mit wertvollen Vegetationsstrukturen 

(Biotope und LRTs ). Da zum Boden ein enger kausaler Zusammenhang besteht, werden die 

betroffenen Biotopflächen und Lebensraumtypen an dieser Stelle mit benannt. 

Tabelle 54 4G Beeinträchtigung Bodenfunktion - Versiegelung 

1 

Ud 
6643 Y 066 GrQAlaml Aer€1westlisl:l 

OeerwieseAIRal (Qergweise § (1 QQ%) 

Gesamtfläsl:le 

Qietep: 28.4QQ 

(eetreifeRe Fläsl=le eeeRfalls als bRT 10 14QQ3 Gesamtfläsl:le 

aYS!iJB'llieseA) aes bRT: 

(3.499 m) 

6643 Y 103 GrORlaRa Rerawestlisl:l ~ 
OeerwieseAlhal (Qergweise § (1QQ%) 

6543 y 061 FishteleeF!ijsQahaRg YRa ~ 

21 ,45 (SIQtze e • Ssi'lasl:lt 4) 

119,8 (SIQtze 2 eis 5 • Sshasht 1 eis 3 • ~ 

bishtmast 3 • Kemeisystem 1 eis 6) 

erweiten:IA!ij ~JSG Z06ReA!iJHIA€1 Gesaml /\Rteil aysgewieseAer Bielepfläshe A36R § 3Q QMalSshG: 173.274 ,5 

Qer!iJlaA€1 Fisl:ltemval€1 (25%) 4&-31-9 21 ,45 (Ssl:lasht 6 • SIQlze 8) ~ 

Fisl:lteAwal€1 (2Q%) ~ I ~ 

seRstiges wertvell Gei'l!llzeestaRa (6%) 8,964 I ~ 

SeRstige F"läsl:leR (5Q%)= 173.274,5 1Q,4 (KemeisysteFR 12 YAEI 13) I 

6643 y 061/1 Fishlel9ergsQ€1haAg YAEI ~ 

EFweiterYA!iJ ~JSG .lOGReAgrYAEl 

Qergweise § (25%) 

IRAerl=lale Qietep aYs!iJewieseAe uns: 10 

~ 

IRRerl:lale Qietep aYs!iJeWieseAe F"F""4 Fläsl:le: 

Teilfläsl=le 3 

GesaFRI ARleil aYsgewieseAer Bietepfläsl:le Rash § 3Q Q~JalSshG: 366.Q9Q,5 

~ 47,45 (Kemeisystem 7 eis 11 • Sshasht 5 ~ 
• StQlze7) 

Gesamlfläsl=le 

10140Q2: 

GesaFRlfläsi'le 

Teilfläsi'le 3: 

16,8 (Kemeisystem 7 9 • Ssl:lasht 5) 
(eeaRSpR:16Rte bRT FläsheA 10 14Q02 
eAthalleA iA Bietepfläshe) 

25,45 (Kemeisystem 11 + Sllllze 7) 
(QietepfläsAeR Aisl=lt als bRT a11sge111ieseR) 

5,2 (KemeisysteA'l 10) (QielepfläsheR Rishl 
als bRT aYsgewieseR aber iAAeri'lale FF~ ~ 
GeeietsgreAz:e) 

SYFRme: 15.218 

112 Die betroffenen Flächen können als Bergwiesen deklariert werden. Über den weiteren Flächenanteil an Bergwiesen 

innerhalb des Biotopes existieren keine genauen Kenntnisse; Anteilige Berechnung ist daher nicht möglich 
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r j j 1 1 l\ J 
~ I 

~ I 

~ I 

~ I 

~ 21 ,4!i (asl=läsl=ile !! uREI Q) MG+% 

Gesamlfläsl=ie 

19 14~16: 

aRaleg 

8ieleplläsl=ie 

I 544,25 (Tals!ali9R"'" aHll28 1) I 

824 ,45 (E!eF§SlalieA "'" allll28 Q "'" asl=iasRI 

+) 

Gesamäläshe iA m;: U58,~li 
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.... c: Cl> 
E 

$ E 1-
ii 0: ::1 w c: 0 ..... 0 ~ ~ 

_J c: ö N c: 0 
'°' :z:: Cl> 0 Cl> m .t:: u.. .c u.. u u 

:cu :CU 

ü: ü: 
1-1 4 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 6520 

LRM 07.03.200 90 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 
1-15 

11.04 .100 10 Straße, Weg 

1-16 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) 

1-17 HZB 08.01.300 100 Bergheide § 4030 

GY 06.02.200 70 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-18 BYE 02.03.430 25 Einzelbaum, Baumgruppen 

WF 01 .06.300 5 Naturnaher Fichtenwald 

11 .01.600 5 Einzelanwesen, Gebäudekomplexe 

11 .04.100 25 Straße, W eg 
1- 19 

LRM 07.03.200 50 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum. Baumgruppe 

1-20 GB 06.02.300 Bergwiese (§) 

11 .03.410 70 Ferienhaussiedlung 
1-21 

11 .04 .100 30 Straße, Weg 

1-22 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-23 01.08.000 100 Nadelholzforst 

11 .04 .100 90 Straße, Weg 
1-24 

11 .01 .600 10 Einzelanwesen, sonstiges Gebäudekomplexe 

1-25 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-26 WF 01.06.300 100 Naturnaher Fichtenwald 

LRM 07.03.200 95 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 
1-27 

11.04 .100 5 Straße, Weg 

1-28 W FB 01 .06.320 100 Naturnaher Berglandfichtenwald 9410 

1-29 11 .04.100 100 Straße, Weg 

1-30 01 .08.200 100 Fichtenforst 

11 .04.200 60 Parkplatz 
1-31 11 .02.500 20 Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 

11.04.100 20 Straße, Weg 

1-32 WFB 01.06.320 100 Naturnaher Berglandfichtenwald 9410 
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keine Versiegelung 
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keine Versiegelung 
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1-33 W FB 01 .06.320 100 Naturnaher Berglandfichtenwald 

1-34 FBB 03.02.110 100 Naturnaher sommerkalter Bach 

1-35 LFB 07.01 .130 100 Hochmontan-subalpine Staudenflur 

1-36 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-37 WF 01 .06.300 100 Naturnaher Fichtenwald 

wv 01.10.120 80 Vorwald frischer Standort 
1-38 

LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

11.03.300 40 Sport- und Freizeitanlagen 

1-39 11.04.100 20 Straße, W eg 

11.02.500 40 Brachflächen von Industrie- und Gewerbean lagen 

1-40 01 .08.200 100 Fichtenforst 

GB 06.02.31 0 80 Bergwiese 

1-41 RBM 08.04.000 15 Borstgrasrasen 

HZB 08.01 .300 5 Bergheide 

wv 01.10.120 70 Vorwald frischer Standorte 

1-42 LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

GY 06.02.200 10 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 

1-43 YS 09.07.200 100 Steinrücken 

1-44 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-45 WF 01.06.300 100 Naturnaher Fichtenwald 

1-46 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-47 11.04.100 100 Straße/ W eg 

BY 02.03.400 90 Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen 
1-48 

LRM 07.03.200 10 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

1-49 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-50 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-51 GB 06.02.300 100 Bergwiese 
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keine Versiegelung 

keine Versiegelung 

keine Versiegelung 

keine Versiegelung 

3.669,00 21,45 0,58 
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1-52 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-53 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

11.04.200 20 Parkplatz 

11 .04.100 20 Straße, Weg 
1-54 

11 .01 .400 30 Wohnsied lung 

BYE 02.03.430 30 Einzelbaum, Baumgruppe 

11 .04.100 60 Straße, Weg 

1-55 11.04.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-56 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

GY 06.02.200 50 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 

1-57 11 .03.300 45 Sport- und Freizeitanlagen 

BYE 02.03.430 5 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-58 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-59 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-60 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grü nland 
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Entwicklungsfläche 

2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 

Entwicklungspotential 

2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 
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8.219,50 31,85 0,39 

2.824,00 5,20 0,18 

keine Versiegelung 

keine Versiegelung 

32.782,50 52,10 0,16 

keine Versiegelung 

40.525,00 30,65 0,08 

keine Versiegelung 

9.696,50 544,25 5,61 

Gesamtversiegelung 1.591,65 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Innerhalb des Vogelschutzgebietes sind keine Maßnahmen vorgesehen, die eine 

Versiegelung von Flächen verursachen. Durch den geplanten Rückbau des Großen 

Sesselliftes wird sogar Fläche entsiegelt. Eine Beeinträchtigung im Zusammenhang mit der 

Versiegelung kann als ausgeschlossen werden. 

Ebenfalls durch die Versiegelung betroffen ist das NSG „Fichtelberg". Durch die Errichtung 

der Bergstation sowie der Stützen 8 und 9 und der Schächte 6- 9 kommt es zu einer 

Versiegelung von rund 848,3 m2
. 

Durch die Leitungsneuverlegung (Beschneiung / Beleuchtung) erfolgt ein weiterer Eingriff in 

die vorhandenen Böden. 

Von der Maßnahme betroffen ist der LRT 10056 (Bergmähwiese) innerhalb des 

ausgewiesenen FFH-Gebietes. Auf einer Länge von rund 120 m wird in Teilfläche 3 

eingegriffen. Teilverluste der Bodenfunktion sind im direkten Bereich des Leitungsgrabens zu 

verzeichnen. Bei den Bodenarbeiten ist darauf zu achten, die unterschiedlichen 

Bodenschichten getrennt zu lagern und entsprechend des natürlichen Schichtaufbaus wieder 

einzubauen. Nach Abschluss der Leitungsverlegung sind die Flächen wieder zu begrünen. 

Um das Artenspektrum zu erhalten, sind hierfür Begrünungsverfahren zur Gewinnung von 

autochthonem Saatgut zu verwenden. Als Spenderflächen dienen die Nachbarflächen. 
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ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

6.3.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN -BODEN 

• Nutzungsänderung 

Bodenverdichtung und Bodenschädigung durch Pistenpräparation und Befahren der Piste 

Eine Verdichtung des Bodens ist nur in der neu ausgewiesenen Pistenfläche von Relevanz, 

da auf dieser Fläche bisher keine Präparation stattgefunden hat. 

Auf den übrigen Flächen findet bereits seit Jahren eine Präparation der Piste statt. Diese 

erfolgt an jedem Betriebstag und wird auch zukünftig so beibehalten. Beeinträchtigungen 

sind also auszuschließen, da sich weder an der Dauer noch an Häufigkeit der Präparation 

etwas ändert. 

Beeinträchtigungen lassen sich nur auf den neu ausgewiesenen Pistenflächen von rund 

11.366 m2 ableiten. In Bezug auf die vorhandenen Biotopflächen und Lebensraumtypen 

ergeben sich folgende beeinträchtigte Flächengrößen: 

Tabelle 55 44- Beeinträchtigung Bodenfunktion - Pistenpräparation und Befahren 

~ .': ~, ,, 

r 11' 1 " :] IL 

u 1 
= . . . 

! 
: 

~ ä: 
5543 u Q5& GFllAlaREl R9FElweslliSR Gesamlfläsl'le I I 
OberwieseAIRal (BeFgweise § (1GO%) Biele13: 2!!.4QQ 

(belrnffeAe Fläsl'le ebeAfalls als bRT 10 14003 Gesamlfläsl:le 

a1:1sgewieseA) Eles bRT: 

(3.4QQ FR) 

5543 u rn3 GFllAlaAEl Aefd•,yesllisl'I ~ I I 
ObeFwieseRll'lal (BeFgweise § (100%) 

5543 u 051 PisR!elbeF!i!s llal:laA!il l:lRB ~ 

eFWeiteFl:IA!l MSG 6eelleA§Fl:IRB Gesaml 10.Rleil al:IS!ilewieseAeF Biele13fläsl:le Aael'I § 3Q B~la!Ssl'IG: 173.274 ,li 

BeF§laAEl Fisl'lleAwalEl (21i%) ~ ~ ~ 

PieA!eAwalEI (2Q%) ~ I I 

seRsli§es weFl•;ell Gel'l~li!beslaAEl (li%) ü94 I ~ 

SeRsli§e FläslleA (9Q%)= 173.274 ,9 ~ I 

6643 u 06H1 Fisl'lteleeFgsllallaR!l l:IREl ~ 

lii!FweileFl:IA!j ~lSG 6eSA8R!jFl:IRB Gesamt ARleil a1:1s!jewieseAeF Biele13fläsl'le Raell § 39 BMalSsllG: JGG.QQQ,9 

BeF§Weise § (21i%) ~ J.770 (B iele13fläSR8R Ri6RI als bRT ~ 

IAAeFl'lale Biele13 a1:1s§ewieseAe bRTs G es amllläsl'le 
a1:1s!jewieseA) 

1014992: 530 (eeaRs13F1:1sl'lte bRT Fläsl'leA 10 14002 
10 14QQ2 -1,J-% 

eRtl'lalleA iA Biele13fläsl:le) 
~ 

BeFSl!i!FasFaseR § (19%) ~ I I 

BeFg 1:1AEl Felsl'leiae § (10%) ~ I I 

113 Die betroffenen Flächen können als Bergwiesen deklariert werden. Über den weiteren Flächenanteil an Bergwiesen 

innerhalb des Biotopes existieren keine genauen Kenntnisse; Anteilige Berechnung ist daher nicht möglich 
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1-14 1 GB 1 06.02.300 l 100 1 Bergwiese 

Q. 
0 
0 
iii 

LRM 07.03.200 90 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

.... 
N 

'°' 

1-
0::: _. 
:I: 
LI.. 
LI.. 

± 
LI.. 
LI.. „ 
:e :EI 
<U Q 

-E c: 
Ql 
c .= 

§ 6520 1 X 1 B 

-0 
c 
2 
IJ) 
:l 
N 
IJ) 
Cl 
c .a 
iii 
J::. .... 
w 

1-15 X 1---
11.04.100 10 Straße, Weg 

1-16 1 GB 1 06.02.300 l 100 1 Bergwiese (§) 1 1 X c 
1-17 1 HZB 108.01 .300 l 100 1 Bergheide § l 4030 1 X B 

GY 1 06.02.200 1 70 1 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-18 1 BYE 102.03.430 125 1 Einzelbaum, Baumgruppen 

WF 1 01 .06.300 1 5 Naturnaher Fichtenwald 

X 
1---

11 .01 .600 1 5 Einzelanwesen, Gebäudekomplexe 

. 11.04.100 l 25 
1-19 

LRM 1 07.03.200 1 50 

1---
Straße, Weg 

- - - Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte X 1---

BYE 1 02.03.430 1 20 1 Einzelbaum. Baumgruppe 
1---

1-20 GB 06.02.300 Bergwiese (§) X c 

1-21 
11.03.410 70 Ferienhaussiedlung 

11.04.100 30 Straße, Weg 
1---

1-22 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-23 01 .08.000 100 Nadelholzforst 

Einzelanwesen, sonstiges Gebäudekomplexe 
1-24 

11 .04.100 

11.01 .600 

90 Straße, Weg 

10 
1---

1-25 GY 06.02.200 100 1 Sonstiges extensiv genutztes Grünland frischer Standorte 

1-26 WF 01.06.300 100 1 Naturnaher Fichtenwald 

LRM 07.03.200 95 1 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

Cl 
c 
:l 
.:.:. 
Q; 
E 
Ql 
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2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 

2 Teilflächen 

9 Teilflächen 

2 Teilflächen 

3 Teilflächen 

1-27 
11 .04.100 5 1 Straße, Weg 

1---1 2 Teilflächen 

1-28 WFB 01.06.320 100 1 Naturnaher Berglandfichtenwald 9410 B 

1-29 11.04.100 100 1 Straße. Weg 

1-30 01.08.200 l 100 1 Fichtenforst 4 Teilflächen 

60 1 Parkplatz 11.04.200 
1---

1-31 11.02.500 20 1 Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 
1---

11 .04.100 20 1 Straße, Weg 

1-32 WFB 1 01 .06.320 100 1 Naturnaher Berglandfichtenwald 9410 B 1 2 Teilf lächen 
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1-33 1 WFB 1 01.06.320 l 100 1 Naturnaher Berglandfichtenwald 

1-34 1 FBB 1 03.02.110 l 100 1 Naturnaher sommerkalter Bach 

1-35 1 LFB 1 07.01 .130 1 100 1 Hochmontan-subalpine Staudenflur 

1-36 1 GB 06.02.300 l 100 1 B ergwiese 

1-37 1 WF 01 .06.300 l 100 1 Naturnaher Fic htenwald 

1-38 
wv 01 .10.120 Vorwald frischer S tandort 

LRM 07.03 .200 

80 

20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

11 .03.300 1 40 Sport- und Freizeitanlagen 

1-39 11 .04.100 l 20 Straße, Weg 

11 .02.500 40 1 Brachflächen von Industrie- und Gewerbeanlagen 

1-40 01.08 .200 100 1 Fichtenforst 

GB 1 06.02.310 80 1 B ergwiese 

1-41 RBM 1 08.04.000 15 1 Borstg rasrasen 

HZ B 1 08.01.300 5 1 Bergheide 

WV 1 01 .10 .120 1 70 1 Vorwald frischer Standorte 

1-42 1 LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

GY 06.02.200 10 Sonst iges extensiv genutztes Grünland 

1-43 YS 1 09.07.200 100 1 Steinrücken 

1-44 GB 1 06.02.300 100 1 B ergwiese 

1-45 WF 1 01.06.300 100 1 Naturnaher Fichtenwald 

1-46 GB 1 06.02.300 100 1 B ergwiese 

1-47 11.04.100 100 1 Straße/ Weg 

1-48 
90 1 Einzelbäume. B aumreihen, Baumgruppen BY 1 02.03.400 

LRM 1 07.03 .200 10 1 Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte 

1-49 GB 1 06.02.300 100 1 Bergwiese 
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1-50 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-51 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-52 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-53 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

11.04.200 20 Parkplatz 

11.04.100 20 Straße, Weg 
1-54 

11.01.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 30 Einzelbaum, Baumgruppe 

11.04.100 60 Straße, Weg 

1-55 11.04.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-56 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

GY 06.02.200 50 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 

1-57 11.03.300 45 Sport- und Freizeitanlagen 

BYE 02.03.430 5 Einzelbaum, Baumgruppe 

1-58 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-59 GB 06.02.310 100 Bergwiese 

1-60 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv genutztes Grünland 
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Entwicklungsfläche 

2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 

Entwicklungspotential 

2 Teilflächen 

Entwicklungspotential 
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8.219,50 2.969,00 36,12 

Gesamtfläche der Nutzungsänderung in m 2 10.465,00 

Die verbleibenden 901 m2 von der oben genannte Gesamtfläche 11 .366 m2 entfallen auf Bestandswege und werden nicht gesondert mit 

dargestellt, da durch die Nutzung der Bestandswege keine Beeinträchtigung von Biotopflächen gegeben ist. 
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Eine mechanische Schädigung von Böden kann potentiell auf der gesamten zu 

präparierenden Piste auftreten. Bei einer ausreichenden Schneedeckenhöhe, die durch den 

Naturschnee erreicht und durch die Beschneiung gehalten wird, können derartige Schäden 

aber ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind diese Beschädigung häufig auf 

windexponierte Stellen und Kuppen begrenzt, die innerhalb des Wirkraumes praktisch nicht 

vorkommen. 

Durch die geplante Nutzungsaufgabe der Pisten am Südhang des Kleinen Fichtelberges und 

deren Sicherung gegen ein Befahren kann die entstehende Beeinträchtigung minimiert 

werden. Die dort vorhandenen Pistenbereiche wurden nie präpariert, wodurch das 

Bodengefüge relativ unbeeinträchtigt ist. Durch die Aufgabe und Sicherung der Bereiche wird 

dieser Zustand dauerhaft erhalten. Somit ist eine funktionelle Kompensation der 

entstehenden Beeinträchtigung möglich. Unter Beachtung dessen ist die Beeinträchtigung 

als unerhebliche nachteilig einzustufen. 

Erhöhung der Schmelzwassermenge durch Beschneiung 

Durch die Beschneiung erfolgt eine Erhöhung der Schneemenge auf den Pistenflächen. 

Durch die Erhöhung ist im Umkehrschluss mit einer Veränderung der Schmelzwassermenge 

zurechnen, im Sinne eines höheren Wasserdargebotes in den Frühlingsmonaten. 

Naturgemäß sind die vorhandenen Böden durch ein hohes Wasserdargebot in den 

Frühlingsmonaten geprägt. Wodurch eine Beeinträchtigung der Bodenfunktion nicht 

zwangsläufig gegeben ist. Bei einer Sättigung des Bodens durch Schmelzwasser würde das 

zusätzlich Wasser aufgrund der Geländeneigung einfach abfl ießen und nur im Bereich von 

Senken, die im Bereich der neuausgewiesenen Pistenflächen nicht vorkommen , verweilen . 

Bei einer geschlossenen Vegetationsdecke können erosive Wirkungen durch zusätzliche 

Wassermenge ebenfalls ausgeschlossen werden. Nicht auszuschließen sind diese 

Wirkungen aber bei offenen Böden. Die Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 

einschließlich Sicherung ist daher im direkten Eingriffsbereich zwingend erforderlich . 

Im Vergleich zu den Bestandspisten , die bereits seit 15 Jahren beschneit und präpariert 

werden, lassen sich keine Indikatoren erkennen, die auf eine erhebliche Beeinträchtigung 

durch die Nutzung schließen lassen. 

Die Beeinträchtigung ist daher als unerheblich nachteilig einzustufen. 

• Stoffliche Einwirkungen 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe bei Pistenpräparation und 

Wartungsarbeiten 

Bei sach- und fachgerechtem Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen entsprechend der 

gültigen Vorschriften ist keine Verunreinigung von Boden-, Grund- und Oberflächenwasser 

zu erwarten. Eine Freisetzung verunreinigender Stoffe kommt allenfalls in Ausnahmefällen 

(Havariefälle, Leckagen von Maschinen) in Betracht. Dafür existiert ein entsprechender 

Havarieplan, der eine Verunreinigung von Naturgütern verhindert bzw. sofortiges Handeln 

vorsieht. 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Eine Beeinträchtigung der relevanten Schutzgegenstände ist demnach nicht zu erwarten. 

Schadstoffeintrag durch Verwendung von Zusatzstoffe bei der Beschneiung von Pisten und 

Auftau mittel 

Eine Verwendung von Zusatzstoffen bei der Beschneiung von Pisten sowie die Verwendung 

von Auftaumitteln sind im Rahmen der Modernisierung nicht vorgesehen. Beeinträchtigungen 

können dementsprechend ausgeschlossen werden. 
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6.4 WASSER 

6.4.1 GRUNDWASSER 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Tabelle 56 42: Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Wasser - Grundwasser 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Grad der Dauer der räumliche 
Grad der 

Ursache Wirkung Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblich-
keit 

Bau bedingt 

Schadstoffeintrag in das 
vorhandene TWSG 

Verunreinigung des Punktuell ( Im 
durch auslaufende 

Grundwassers; Bereich der erheblich 
Kraft- und 

Beeinträchtigung der 
Mäßig negativ Zeitlich begrenzt 

Bestands- nachteilig 
Schmierstoffe 

Grundwasserqualität anlagen) 
(z.B. defizitäre 
Baugeräte) 

Anlagenbedi ngt 

Sind nicht zu erwarten. 

Betriebsbedingt 

Sind nicht zu erwarten. 

Entsprechend der Aussagen des Baugrundgutachtens kann sich Grundwasser infolge der 

Hanglage im Untersuchungsbereich in interessierender Tiefe nicht bilden. 

Nach langen Niederschlägen und insbesondere während der Schneeschmelze wird 

innerhalb des Hangschuttes und in der oberen Felslage Sickerwasser zirkulieren.114 

Aufgrund des Fehlens eines Grundwasserkörpers kann die Beeinträchtigung 

ausgeschlossen werden. 

Im Zusammenhang mit dem Grundwasser ist allerdings das ausgewiesene 

Trinkwasserschutzgebiet zu beachten. Eine potentielle Verunreinigung dieser Flächen durch 

auslaufende Kraft- und Schmierstoffe kann zu erheblich nachteiligen Auswirkungen im 

Zusammenhang mit der Grundwasserqualität führen. 

Bauzeitliche Risiken sind durch entsprechende Vorkehrungen zu vermeiden bzw. zu 

minimieren. Entsprechende Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde sind in diesem 

Zusammenhang bereits erfolgt.115 Da durch den geplanten Rückbau innerhalb der 

Schutzzonen 1, II und III gearbeitet werden muss, sind entsprechende Auflagen zu beachten, 

die im Rahmen des weiteren Verfahrens mit der Unteren Wasserbehörde zu konkretisieren 

sind. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen können ausgeschlossen werden. 

Die potentiellen Beeinträchtigungen des Sickerwassers werden unter 6.4.2 

Oberflächenwasser beschreiben und bewertet. 

114 IB Ecker: Ergebnisbericht zur Baugrunduntersuchung vom 23.08.2016 
115 Stellungnahme LRA Erzgebirgskreis Abteilung 3 - Umwelt, Bau- und Ordnungsverwaltung, Referat Umwelt und Forst, SG 

Siedlungswasserwirtschaft vom 04.03.2015 (Aktenplan-Nr. 690.41) 
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6.4.2 OBERFLÄCHENWASSER 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN flCHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Durch das Vorhaben treten keine Veränderungen des vorhandenen Gewässers 

(Schönjungfernbach, Hüttenbach) und der mit diesem Gewässer verbundenen Anlagen 

(Speicherbecken „Hüttenbach") auf. Direkte Eingriffe können gänzlich ausgeschlossen 

werden. 

Nachfolgend werden die potentiellen Beeinträchtigungen in Bezug auf das 

Oberflächenwasser sowie das oberflächennahe Wasser beschrieben. Der enge kausale 

Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden ist zu beachten. 

Tabelle 57 4a Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Wasser - Oberflächenwasser 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Grad der Dauer der räumliche 
Grad der 

Ursache Wirkung Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblich-
keit 

Bau bedingt 

Veränderung der 
abiotischen 
Standortfaktoren: Änderung im sehr gering bis punktuell unerheblich 
Bewegung von Abflussverhalten bei gering negativ 

Zeitlich begrenzt (Bauzone) nachteilig 
Erdmassen, Errichtung Niederschlägen 
von Baugruben und 
Bodenverdichtuna 

Schadstoffeintrag durch Verunreinigung des 
auslaufende Kraft- und Sickerwassers; sehr gering bis punktuell unerheblich 
Schmierstoffe Beeinträchtigung der gering negativ ZeiUich begrenzt (Bauzone) nachteilig 
(z.B. defizitäre Wasserqualität 
Baugeräte) 

Anlagen bedingt 

Versiegelung 
Verlust an Mäßig negativ dauerhaft 

kleinräumig, unerheblich 
Umsetzung 8er lnfiltrationsfläche punktuell nachteilig 
Sesselbahn 

Betriebsbedingt 

Schadstoffeintrag durch Verunreinigung des 
auslaufende Kraft- und 

Sickerwassers; Sehr gering bis unerheblich 
Schmierstoffe bei 

Beeinträchtigung der gering negativ 
Zeitlich begrenzt punktuell nachteilig 

Pistenpräparation und 
Wartungsarbeiten 

Wasserqualität 

Schadstoffeintrag durch 
Verunreinigung des 

Verwendung von Keine 
dauerhaft punktuell (im Sickerwassers; (saisonal in den unerheblich Zusatzstoffe bei der Beeinträchtigung der Veränderung Bereich der Piste) 

Beschneiung von Pisten Wintermonaten) 

und Auftaumittel Wasserqualität 

Erhöhung der Schmelz- Änderung im sehr gering bis dauerhaft punktuell unerheblich wassermenge durch 
Abflussverhalten gering negativ (saisonal) (Bereich Piste) 

Beschneiung 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.4.2.1 BAUBEDINGTE WIRKUNGEN - OBERFLÄCHENWASSER 

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren 

6.1 UMW EL "TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Änderung im Abflussverhalten durch Bewegung von Erdmassen, Errichtung von Baugruben 

und Bodenverdichtung 

Durch die Eingriffe in die Bodenbereiche sowie die Errichtung von Baugruben kann es 

punktuell zu einer Änderung des Abflussverhaltens von Oberflächenwasser (Regen / 

Schnee) sowie dem oberflächennahen Wasser innerhalb der oberen Bodenschichten 

kommen. Da sich der Eingriffsbereich auf die Bauzone beschränkt und ein zeitlich 

begrenzter Eingriff vorliegt, sind die Beeinträchtigungen als unerheblich nachteilig 

einzustufen. Dauerhafte Beeinträchtigungen sind unter Einhaltung der 

Minimierungsmaßnahmen nicht zu erwarten. 

Die Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Trinkwasserschutzgebiet sind auch hier 

zu beachten. 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe (z.B. defizitäre Baugeräte) 

Bei sach- und fachgerechtem Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen entsprechend der 

gültigen Vorschriften ist keine Verunreinigung von Oberflächenwasser zu erwarten. Eine 

Freisetzung verunreinigender Stoffe kommt allenfalls in Ausnahmefällen (Havariefälle, 

Leckagen von Maschinen) in Betracht. Dafür existiert ein entsprechender Havarieplan, der 

eine Verunreinigung von Naturgütern verhindert bzw. sofortiges Handeln vorsieht. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ist demnach nicht zu erwarten. 

6.4.2.2 ANLAGEN BEDINGT WIRKUNGEN - 0BERFLÄCHENWASSER 

• Flächenentzug 

Versiegelung durch Umsetzung Ber Sesselbahn 

Durch die geplante Versiegelung kommt es punktuell (Stützen) und kleinräumig (Tal- und 

Bergstation) zum Verlust an lnfiltrationsfläche. D.h. das auf den versiegelten Flächen kein 

Niederschlagswasser in den Boden eindringen kann. 

Da es sich bezogen auf das Untersuchungsgebiet um einen sehr geringen Flächenanteil 

handelt und darüber hinaus Entsiegelungsmaßnahmen ebenfalls Teil des Projektes sind, 

kann die Beeinträchtigung als unerheblich nachteilig betrachtet werden. 

Ebenfalls zu beachten, ist der Wirkzusammenhang mit dem Schutzgut Boden. Der 

Flächenentzug durch die Versiegelung wird als erheblich negativ eingestuft, da bezogen auf 

das Schutzgut nicht nur das Eindringen von Wasser in den Boden sondern auch das 

Wasserspeichervermögen - was naturgemäß gering ist - sowie alle übrigen Bodenfunktion 

beeinträchtigt werden. 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMW EL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

6.4.2.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN - 0BERFLÄCHENWASSER 

• Stoffliche Einwirkungen 

Schadstoffeintrag durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe bei Pistenpräparation und 

Wartungsarbeiten 

Bei sach- und fachgerechtem Umgang mit Kraft- und Schmierstoffen entsprechend der 

gültigen Vorschriften ist keine Verunreinigung von Oberflächenwasser zu erwarten. Eine 

Freisetzung verunreinigender Stoffe kommt allenfalls in Ausnahmefällen (Havariefälle, 

Leckagen von Maschinen) in Betracht. Dafür existiert ein entsprechender Havarieplan, der 

eine Verunreinigung von Naturgütern verhindert bzw. sofortiges Handeln vorsieht. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ist demnach nicht zu erwarten. 

Schadstoffeintrag durch Verwendung von Zusatzstoffe bei der Beschneiung von Pisten und 

Auftau mittel 

Eine Verwendung von Zusatzstoffen bei der Beschneiung von Pisten sowie die Verwendung 

von Auftaumitteln sind im Rahmen der Modernisierung nicht vorgesehen. Beeinträchtigungen 

können dementsprechend ausgeschlossen werden. 

• Nutzungsänderung 

Erhöhung der Schmelzwassermenge durch Beschneiung 

Durch die Beschneiung erfolgt eine Erhöhung der Schneemenge auf den Pistenflächen. 

Durch die Erhöhung ist im Umkehrschluss mit einer Veränderung der Schmelzwassermenge 

zurechnen, im Sinne eines höheren Wasserdargebotes in Frühlingsmonaten. 

Im Vergleich zu den Bestandspisten, die bereits seit 15 Jahren beschneit und präpariert 

werden, lassen sich keine Indikatoren erkennen, die auf eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Oberflächenwasser schließen lassen. 

Die neuausgewiesenen Flächen sind darüber hinaus in ihrer Ausdehnung zu gering, um eine 

wirksam negative Menge an Wasser zu erzeugen, die beispielweise die Gefahr einer 

Hochwasserentstehung und die damit verbundene negativen Beeinträchtigungen des 

vorhandenen Gewässers auslösen können. 
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6.5 KLIMA I LUFT 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Tabelle 58 44 Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Klima/Luft 

6.1 U MWEL 1VERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Ursache Wirkung 
Grad der Dauer der räumliche Grad der 

Veränderung Auswirkung Ausdehnung Erheblichkeit 

Bau bedingt 

Immission von Sehr gering bis 
kurzzeitig 

punktuell (im Bereich unerheblich 
Baustellenbetrieb Staub und gering negativ (während der der Bau-stelle) nachtei lig 

Luftschadstoffen Bauphase) 

Anlagen bedingt 

Versiegelung Verlust von Flächen 

Umsetzung 8er mit klimatischer und Sehr gering bis dauerhaft Kleinräumig, unerheblich 
lufthygienischer gering negativ punktuell 

Sesselbahn Ausgleichsfunktion 

Veränderung der 
Waldumwandlung mikroklimatischen Kleinräumig, 
(Verschiebung des Ausprägung durch Sehr gering bis dauerhaft (Bereich unerheblich 
Anteils an Offenland Verschiebung des gering negativ 

Bergstation) 
und Wald) Anteils an Offenland 

und Wald 
Barrierewirkung: 

Funktionsverlust Bauwerke im Bereich oder wichtiger Beeinträchtigung Sehr gering bis Kleinräumig, unerheblich Luftaustausch- dauerhaft 
bahnen von Flächen mit gering negativ punktuell 

/Kaltluftabfluss- Bedeutung für den 

bahnen Luftaustausch 

Betriebsbedingt 

Erhöhter andauernd, Punktuell 
Betrieb der Anlage Energieverbrauch Mäßig positiv dauerhaft (Anlagenbereich positiv 

und C02-Emission 

6.5.1 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN - KLIMA/ LUFT 

• Stoffliche Einwirkungen 

Immissionen von Staub und Luftschadstoffen 

Durch die Bautätigkeit und den Baustellenverkehr werden Abgase produziert und Stäube 

sowie Luftschadstoffe emittiert. Dieser Wirkprozess führt zu einer vorübergehenden 

Beeinträchtigung der dem Baufeld und den Baustraßen benachbarten Flächen. Zur Höhe der 

baubedingten Schad- und Nährstoffbelastungen liegen keine Vergleichswerte vor. Bei 

allgemeinen Untersuchungen der Immissionen im Straßenverkehr wurden signifikante 

Schad- und Nährstoffbelastungen bis zu einem Abstand von ca. 100 m festgestellt, hohe 

Konzentrationen bis zu einem Abstand von 10 bis 25 m (Untersuchung der 

Nährstoffbelastung des Bodens). Es ist zu erwarten, dass die baubedingten Schadstoff

immissionen (Immissionen der Baumaschinen und Baufahrzeuge etc.) einen vergleichbaren 

Wirkkorridor aufweisen. 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE F ASSUNG 

Um die Beeinträchtigungen zu minimieren sind folgende Maßnahmen grundlegend zu 

beachten: 

• Eingesetzte Maschinen und Baugeräten müssen den Stand der Technik und den 

gesetzlichen Vorgaben entsprechen und regelmäßig gewertet werden. 

• Es sind ausschließlich umweltverträgliche Produkte für die Oberflächenbehandlung 

einzusetzen. 

• Bei den Abbrucharbeiten sind die Fundamente möglichst großstückig zu zerlegen, auf 

eine Zerkleinerung der anfallenden Materialen sollte innerhalb des Wirkraumes 

verzichtet werden. Ggf. wird bei einer übermäßigen Staubildung eine Benetzung zur 

Bindung der Stäube erforderlich. 

• Die rückzubauenden Stützen und Beleuchtungsmasten sind ebenfalls in einem Stück 

zu demontieren und nicht innerhalb des Wirkraumes zu zerlegen. 

• Bei der Lagerung von windanfälligen Baumaterialien wird eine Abdeckung derselben 

erforderlich. 

Die Beeinträchtigungen können damit als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 

Wesentlich ist, dass keine dauerhafte sondern nur eine zeitlich begrenzte Belastung vorliegt 

und für die verschiedenen Bereiche bereits Beschränkungen bezüglich des Befahrens der 

Flächen festgelegt wurden. 

6.5.2 ANLAGEBEDINGTE WIRKUNGEN - KLIMA/LUFT 

• Flächenentzug 

Versiegelung durch Umsetzung Ber Sesselbahn 

Durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn kommt es aufgrund der Versiegelung zum Verlust 

von Flächen mit klimatischer und lufthygienischer Ausgleichsfunktion. 

Der Anteil an der verlorengehenden Fläche ist bezogen auf das Untersuchungsgebiet sehr 

gering und ist damit nicht in der Lage die klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktion 

erheblich zu beeinträchtigen. 

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren 

Veränderung der kleinklimatischen Ausprägung durch Waldumwandlung und Verschiebung 

des Flächenanteiles von Wald- und Offenlandflächen 

Durch die Anlage und die damit verbundene Flächeninanspruchnahme entstehen keine 

Beeinträchtigungen des Bestandsklimas und der Luft. Gegebenenfalls auftretende 

Veränderungen des Mikroklimas durch die Verschiebung des Waldrandbereiches und die 

damit verbundene Erhöhung des Offenlandanteils sind punktuell und damit nicht in der Lage 

eine erhebl iche Beeinträchtigung auszulösen. 

Die kleinklimatischen Ausprägungen innerhalb des Gebietes werden durch die geplante 

Anlage nicht negativ beeinflusst. 
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• Barrierewirkung 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Bauwerke im Bereich wichtiger Luftaustauschbahnen/ Ka/tluftabf/ussbahnen 

Die geplante Anlage ist aufgrund ihrer Ausbildung nicht in der Lage einen Funktionsverlust 

oder eine Beeinträchtigung von Flächen mit Bedeutung für den Luftaustausch zu generieren. 

Bis auf die Tal- und Bergstation kann die Anlage als offener Baukörper beschrieben, der den 

Luftaustausch nicht behindert. Auch die geschlossenen Baukörper der Tal- und der 

Bergstation sind in ihrer Ausprägung zu gering, um ein wirksames Hindernis darzustellen. 

Die Beeinträchtigung ist daher unerheblich. 

6.5.3 BETRIEBSBEDINGTE WIRKUNGEN - KLIMA/LUFT 

• Stoffliche Einwirkungen 

Erhöhung des Energieverbrauches und der C02-Emission 

Die neu errichtete Anlage arbeitet emissionsarm, wodurch eine Beeinträchtigung des Klimas 

und der Luft auszuschließen ist. Darüber hinaus werden drei Altanlagen zurückgebaut, 

wodurch im Allgemeinen der Energieverbrauch und damit die C02-Emission sinken. 

Durch die Erneuerung der Flutlichtanlage und dem damit verbundenen Einsatz von LEDs 

kann entsprechend der Aussagen des Erläuterungsberichtes ein 

Energieeinsparungspotenzial von bis 40 % erreicht werden, was zu einer Einsparung von 

mehreren Tonnen C02 führt. 

Die Beeinträchtigungen des Schutzguts Klima I Luft können insgesamt als unerheblich 

eingestuft werden. 
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6.6 LANDSCHAFT 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Tabelle 59 4a Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Landschaft 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE F ASSUNG 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Grad der 
Dauer der 

räumliche Grad der 
Ursache Wirkung Veränderung Auswirku Ausdehnung Erheblichkeit 

ng 

Bau bedingt 

Flächenentzug durch 
Beeinträchtigungen von 

Umsetzung Ber- landschaftsbildprägend Mäßig negativ Kurzzeitig Kleinräumig 
unerheblich 

Sesselbahn; Pisten; nachteilig 

Rückbau 
en Strukturelementen 

Nichtstoffliche Beeinträchtigungen von 
Einwirkungen: Flächen mit besonderer 
Baustellenbetrieb Bedeutung für das 
(Erschütterung und Landschaftsbild Mäßig negativ Kurzzeitig Kleinräumig 

unerheblich 

visuelle Störreize; nachteilig 

Baulärm und Immission 
von Staub und 
Luftschadstoffen l 

Anlagenbedingt 

Waldumwandlung Beeinträchtigungen von unerheblich 
landschaftsbildprägend Mäßig negativ dauerhaft klein räumig 

nachteilig 
en Strukturelementen 

Visuelle Uberprägung Beeinträchtigungen von 
Flächen mit besonderer Sehr gering bis dauerhaft kleinräumig unerheblich 
Bedeutung für das gering negativ• nachteilig 
Landschaftsbild 

Betriebsbedingt 

Veränderung der 
Beeinträchtigungen von 
Flächen mit besonderer Sehr gering bis 

dauerhaft kleinräumig 
unerheblich 

Nutzung: 
Bedeutung für das gering negativ• nachtei lig 

Winterbetrieb Landschaftsbild 

6.6.1 BAU BEDINGTE WIRKUNGEN - LANDSCHAFTSBILD 

• Flächenentzug 

Flächeninanspruchnahme durch Umsetzung Ber-Sesselbahn: Pisten: Rückbau 

Bauzeitlich werden landschaftsbildprägende Strukturelemente (vor allem Bergwiesen) in 

Anspruch genommen. Die Beanspruchung ist zeitlich auf die Bauphase begrenzt und kann 

aufgrund der ausgewiesenen Bauzone als kleinräumig angesehen werden. 

Die Beeinträchtigung ist daher als unerheblich negativ einzustufen. Zu beachten ist 

ebenfalls, dass die in Anspruch zu nehmende Fläche im Rahmen der Bauausführung weiter 

reduziert wird und die beeinträchtigten Flächen nach Ende der Bauarbeiten wieder 

herzustellen sind. Eine dauerhafte Beeinträchtigung des landschaftsbildprägenden 

Strukturelementes Bergwiese ist also im Zusammenhang mit dem vorrübergehenden 

Flächenentzug als unerheblich nachteilig einzustufen, wenn die geplanten Maßnahmen zur 

Wiederbegrünung umgesetzt werden. 
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Baustellenbetrieb (Erschütterung und visuelle Störreize; Baulärm und Immission von Staub 

und Luftschadstoffen) 

Durch den Baustellenbetrieb werden verschiedene Störreize ausgelöst. Diese wirken sich 

ungünstig auf die bereits durch den Menschen beeinflusst Naturnähe des Gebietes aus. 

Da es sich aber um Kleinräumig und zeitlich beschränkte Beeinträchtigungen handelt, die 

nach Abschluss der Baumaßnahmen nicht mehr relevant sind, können sie als unerheblich 

negativ eingestuft werden. 

6.6.2 ANLAGENBEDINGTE WIRKUNGEN - LANDSCHAFTSBILD 

• Nutzungsänderung 

Waldumwandlung 

Durch die Waldumwandlung kommt es zur Verringerung des Waldanteils, der für das 

Landschaftsbild ein prägendes Landschaftselement darstellt. Die Veränderung ist deutlich 

erkennbar und dauerhaft, bezogen auf den Gesamtanteil an vorhandener Waldfläche im 

Untersuchungsgebiet aber sehr kleinräumig. Darüber hinaus wird ein Großteil der Fläche 

wiederbegrünt und soll als Bergwiese entwickelt werden. Die Bergwiese stellt ebenfalls ein 

typisches Landschaftselement dar, was für die Region prägend ist. 

Die Beeinträchtigung ist damit als unerheblich nachteilig einzustufen. 

Visuelle Oberprägung durch Ber Sesselbahn 

Mit einer visuellen Überprägung der Landschaft durch die Anlage ist nicht zu rechnen, da der 

Landschaftsbereich bereits seit Jahrzehnten als Piste genutzt wird und durch die 

Bestandsanlagen (Nachtskilauf und Kurvenlift) geprägt ist. Darüber hinaus werden die 

Bestandsanlagen vollständig zurückgebaut, was einer potentiellen visuellen Überprägung 

entgegenwirkt. 

Dennoch stellt der Neubau der Anlage am Kleinen Fichtelberg eine deutliche landschaftliche 

Veränderung in Bezug auf die Bestandssituation dar. Da die umzusetzenden 

Gebäudestrukturen wesentl ich größer sind als die bestehenden und vor allem im Bereich der 

zukünftigen Bergstation eine dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflächen stattfindet. 

Diese Veränderung / Beeinträchtigung wird durch die Umsetzung des Anlagenrückbaus am 

Kleinen Fichtelberg (Teilrückbau Kurvenlift und Rückbau Nachtskilauf) minimiert. Durch die 

Nutzung der bestehenden Flächen der Talstation zur Umsetzung der zukünftigen Talstation 

kann ebenfalls eine Minimierung der Beeinträchtigung angenommen werden , da es zu keiner 

Neuinanspruchnahme von landschaftlich wertvollen Flächen kommt. Der Rückbau der 

Talstation des Großen Sesselliftes stellt darüber hinaus einen Ausgleich bezogen auf die 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar, da hier ein relativ großer Baukörper aus einer 

ansonsten ungestörten Naturlandschaft dauerhaft verschwindet. 

Die leichte Verschiebung der Anlagentrasse bedingt aber eine visuelle Veränderung , daher 

Daher wird die Beeinträchtigung als unerheblich negativ eingeschätzt. 
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6.6.3 BETRIEBSBEDINGT WIRKUNGEN - LANDSCHAFTSBILD 

• Nutzungsänderung 

Veränderung des Landschaftsbildes durch Winterbetrieb 

Zu beachten ist die bergseitige Verschiebung der wintersportlichen Nutzung im Sinne einer 

flächigen Ausdehnung in bisher wintersportlich nur teilwiese genutzte Bereiche116. So 

entsteht eine kleinräumig aber dauerhaft Veränderung des Landschaftsbildes, die als 

unerheblich nachteilig eingestuft werden kann. 

Abschließend sei zum Landschaftsbild noch folgender Hinweis gegeben. Die betrachtete 

Variante 3 (Vorzugsvariante) der unter 5.4 beschriebenen Varianten ist in der Ausdehnung 

wesentlich geringer als die Variante 1 und 2. Die letzten beiden Varianten reichen bis zum 

Kleinen Fichtelberg hinauf und würden durch die ursprünglich geplante Erweiterung der Piste 

4 in diesem Bereich landschaftlich eine weitaus größere Veränderung sowohl anlagen- als 

auch betriebsbedingt darstellen. Im Vergleich zwischen den drei Varianten ist also die 

Variante 3 auch landschaftlich als Vorzugsvariante zu betrachten. 

6. 7 KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

Tabelle 60 49 Erheblichkeitsabschätzung Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Hinweis: Bewertung des Veränderungsgrades erfolgt in Anlehnung an die Matrix zur Ermittlung des 

Veränderungsgrades, auf die Darstellung eines konkreten Zahlenwertes wird verzichtet. 

Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Grad der Dauer der räumliche Grad der Ursache Wirkung Veränderung Auswirku Ausdehnung Erheblichkeit 
ng 

Bau bedingt 

Beeinträchtigung Mäßig negativ 

Direkter Flächenentzug 
vorhandener Kulturgüter 

Bewertung: vorrüberge Kleinräumig, Unerheblich 
durch Bauarbeiten 

(Archäologische 
Ist-Zustand 5 hend Punktuell nachtei lig 

Denkmäler; Prognosezustand 4 
Kulturlandschaft) 

Beeinträchtigung 
Sehr gering bis 
gering negativ 

vorrüberge Unerheblich Direkter Flächenentzug vorhandener Sachgüter Bewertung: kleinräumig 
durch Bauarbeiten und deren touristischer Ist-Zustand 3 

hend nachteilig 

Funktion Prognosezustand 2 

Nicht stoffliche 
Einwirkungen: Sehr gering bis 
Baustellenbetrieb Beeinträchtigung gering negativ 
(Erschütterung und vorhandener Sachgüter Bewertung: 

vorrüberge kleinräumig Unerheblich 
visuelle Störreize; und deren touristischer Ist-Zustand 3 

hend nachteilig 
Baulärm und Immission Funktion Prognosezustand 2 
von Staub und 
Luftschadstoffen) 

Anlagenbedingte 

Beeinträchtigung Mäßig negativ 
vorhandener Kulturgüter Bewertung: dauerhaft punktuell Unerheblich 

Versiegelung (Archäologische nachteilig 
Denkmäler), sowie der 

Ist-Zustand 5 

Kulturlandschaft 
Prognosezustand 4 

116 bisherige Nutzung nur durch Querung 52; verläuft Ober den Skiheimweg 
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Bewertung 
Wirkungszusammenhang Auswirkungen der Auswirk-

ungen 

Grad der 
Dauer der 

räumliche Grad der 
Ursache Wirkung Veränderung Auswirku Ausdehnung Erheblichkeit ng 

Anlagenbedingte 

Mäßig negativ 
Beeinträchtigung der 

Bewertung : Unerheblich 
Waldumwandlung vorhandenen dauerhaft kleinräumig nachteilig 

Kulturlandschaft 
Ist-Zustand 5 

Prognosezustand 4 

Mäßig negativ 
Beeinträchtigung der 

Bewertung: dauerhaft kleinräumig Unerheblich 
Visuelle Überprägung vorhandenen nachteilig 

Kulturlandschaft 
Ist-Zustand 5 

Prognosezustand 4 

Betriebsbedingt 

Mäßig negativ 
Beeinträchtigung der 

Bewertung : dauerhaft kleinräumig Unerhebl ich 
Winterbetrieb vorhandenen nachteilig 

Kulturlandschaft 
Ist-Zustand 5 

Prognosezustand 4 

6.7.1 BAUBEDINGTE WIRKUNGEN- KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

• Flächenentzug 

Beeinträchtigung vorhandener Kulturgüter (Archäologische Denkmäler; Kulturlandschaft) 
durch Bauarbeiten 

Durch die geplanten Bauarbeiten erfolgen Eingriffe in das vorhandene archäologische 

Denkmal Nr. 11250-01 Historischer Ortskern (16. Jh.) sowie in die Kulturlandschaft 

„Wiesenlandschaft um Oberwiesenthal". 

Die Beeinträchtigung sind zwar zeitlich begrenzt, können aber bei unsachgemäßer 

Bauausführung zu einer dauerhaften Beeinträchtigung führen. 

Vor allem im Zusammenhang mit dem vorhandenen archäologischen Denkmal ist im 

besonderen Maße auf Bodenfunde (Scherben, Rudimente ehemaliger Bebauung usw.) zu 

achten. Bei Antreffen dieser Bodenfunde ist das Landesamt für Archäologie zu informieren. 

Ggf. werden Maßnahmen zur Sicherung der Funde erforderlich. 

Die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen der Kulturlandschaft sind auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zu begrünen. 

Die entstehenden Beeinträchtigungen können so als unerheblich negativ eingestuft werden. 

Beeinträchtigung vorhandener Sachgüter und deren touristischer Funktion 

Die Wander- und Radwege, sowie verschiedene Zufahrtsstraßen aber auch die 

Parkplatzfläche im Beriech der Fichtelbergbaude sind während der Bauphase nur 

eingeschränkt und teilweise nicht nutzbar, da die Flächen als Zuwegung zur Baustelle oder 

als Baustelleneinrichtungsflächen genutzt werden. 

Die Nutzungseinschränkungen sind durch eine entsprechende Beschilderung kenntlich zu 

machen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die beeinträchtigten Flächen wiederherstellt und 

sind zukünftig wieder uneingeschränkt nutzbar. Die Beeinträchtigung kann daher als 

unerheblich negativ eingestuft werden. 
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Baustellenbetrieb (Erschütterung und visuelle Störreize: Baulärm und Immission von Staub 
und Luftschadstoffen) 

Der Baustellenbetrieb löst verschiedene Beeinträchtigung aus, die negative Folgen für die 

vorhandener Sachgüter und vor allem die vorhandenen Gebäude und Bauten haben können. 

Wesentlich sind dabei Erschütterungen durch Baufahrzeuge bei der Nutzung von 

Bestandsstraßen und die Immission von Stau und Luftschadstoffen. Der Wirkbereich 

erstreckt sich hauptsächlich auf den Kurort selbst. Der An- und Abtransport von 

Baumaterialen und Abfällen ist daher zu bündeln, um eine übermäßige Beeinträchtigung der 

Bausubstanz zu verhindern. 

Unter Beachtung dessen kann die Beeinträchtigung als unerheblich negativ eingestuft 

werden. 

6. 7.2 ANLAGENBEDINGT WIRKUNGEN- KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

• Direkter Flächenentzug 

Versiegelung 

Durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn entsteht eine dauerhafte Beeinträchtigung des im 

Bereich der Talstation vorhandenen archäologischen Denkmals (Nr. 11250-01 Historischer 

Ortskern (16. Jh.)) sowie der Kulturlandschaft „Wiesenlandschaft um Oberwiesenthal". 

Durch den Rückbau der Bestandanlagen kann der Eingriff in die Kulturlandschaft 

ausgeglichen werden. Wodurch die Beeinträchtigung als unerheblich nachteilig eingestuft 

werden kann. 

Die Versiegelung im Bereich des archäologischen Denkmals ist ebenfalls als unerheblich 

nachteilig einzustufen, da bereits in der Bauphase eventuell auftretende Funde sichergestellt 

werden. 

• Nutzungsänderung 

Waldumwandlung 

Durch die Waldumwandlung kommt es zur Verschiebung von kulturlandschaftsrelevanten 

Flächenanteilen. Der Anteil an Waldfläche, die einen wesentlich geringen 

landschaftskulturellen Wert besitzen, verringert sich gegenüber dem Anteil an 

Bergwiesenflächen, die eine hohen landschaftskulturellen Wert besitzen. Trotz des mäßig 

negativen Veränderungsgrades und der Dauerhaftigkeit der Veränderung kann von eine 

unerheblich nachteiligen Beeinträchtigung ausgegangen werden, da sich der Anteil an 

landschaftskulturell hochwertigen Flächen erhöht. 

Wesentlich ist, dass die Entwicklung der Bergwiesenflächen durch eine entsprechend Pflege 

sichergestellt wird . 

Visuelle Überprägung durch Ber Sesselbahn 

Mit einer visuellen Überprägung der Kulturlandschaft durch die Anlage ist nicht zu rechnen, 

da im Gebiet bereits seit Jahrzehnten eine wintersportliche Nutzung besteht. Darüber hinaus 
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werden die Bestandsanlagen vollständig zurückgebaut, was einer visuellen Überprägung 

entgegenwirkt. 

Die leichte Verschiebung der Anlagentrasse bedingt aber eine visuelle Veränderung, diese 

hat aber ke ine Auswirkungen auf die vorhandenen Kultur- und sonstiges Sachgüter. Deaher 

wird die Beeinträchtigung als unerheblich negativ eingeschätzt. 

6. 7.3 BETRIEBSBEDINGT WIRKUNGEN - KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

• Nutzungsänderung 

Beeinträchtigung der Kulturlandschaft durch Winterbetrieb 

Die neu auszuweisende Pistenfläche würde aufgrund ihrer Entwicklung zur Bergwiese zur 

Kulturlandschaft „Wiesenlandschaft um Oberwiesenthal" zählen. 

Im Vergleich zu den bestehenden Pistenflächen, die ebenfalls zu dieser Kulturlandschaft 

gehören, lassen sich bezogen auf den Winterbetrieb keine negativen Beeinträchtigungen 

erkennen. 

Von entscheidender Bedeutung sind aber die Pflege und Entwicklung der Flächen. Nur bei 

einer relativ stabilen Pflanzengesellschaft und bei einer geschlossenen Vegetationsdecke 

kann eine Beeinträchtigung durch den Winterbetrieb auch im Zusammenhang mit 

Kulturlandschaft ausgeschlossen werden. 

Da die neu auszuweisenden Pistenflächen erst als Bergwiesen zu entwickeln sind, besteht 

vor allem in den ersten Betriebsjahren die Möglichkeit, dass die Flächen gestört werden. 

Unter Beachtung der Pflegemaßnahmen kann die Beeinträchtigung aber als unerheblich 

nachteilig eingestuft werden. 
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6.8 ZUSAMMENFASSUNG DER VORHABENWIRKUNG UND ERMITILUNG DER 

VORHABENBEDINGTEN KONFLIKTE 

Die potentiellen Beeinträchtigungen, die durch das Vorhaben ausgelöst werden können, 

wurden umfänglich untersucht und dargestellt. 

Es konnte ermittelt werden, dass durch das Vorhaben vor allem für die Schutzgüter Mensch, 

Tiere, Pflanzen, Boden, Grundwasser, Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter 

Beeinträchtigungen entstehen, die durch die Entwicklung entsprechender Maßnahmen zu 

mindern bzw. zu kompensieren sind. 

In der Tabelle 61 47 Übersicht der vorhabenbedingten Konflikte sind die entstehenden 

Beeinträchtigungen noch einmal kurz beschrieben und den jeweiligen Schutzgut zugeordnet. 

Tabelle 61 47 Übersicht der vorhabenbedingten Konflikte 

Schutzgut Ubersicht der Konflikte 

Konflikt Nr. Konfliktbeschreibung Wirkung 

Mensch K1 Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion und der Baubedingt 

menschlichen Gesundheit, durch 

Flächeninanspruchnahme und Nutzungsänderung 

K2 Beeinträchtigung der Infrastruktur sowie der Wohn- und Bau bedingt 

Arbeitsplatzfunktion durch Baustellenbetrieb und 

Schallemission 

Tiere K3 Beeinträchtigung und Verlust wertvoller Habitatstrukturen Bau bedingt 

durch Flächeninanspruchnahme während Bau 

K4 Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Bau bedingt 

Baustellenbetrieb und Schallemission 

KS Beeinträchtigung /Zerstörung ausgewiesener und Anlagen bedingt 

potentieller Reviere, Schwächung der Population im 

Gebiet durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme und 

Waldumwandlung 

K6 Beeinträchtigung I Zerstörung von Habitatstrukturen durch Betriebsbedingt 

Fahren abseits der ausgewiesenen Pistenflächen 

K7 Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Schall- Betriebsbedingt 

und Lichtemission 

Pflanzen KB Beeinträchtigung I Verlust wertvoller Vegetationsstrukturen Bau bedingt 

durch Flächeninanspruchnahme und Baustellenbetrieb 

(beinhaltet auch Bodenverdichtung und Schadstoffeintrag) 

K9 Beeinträchtigung I Verlust von wertvollen Anlagenbedingt 

Vegetationsbeständen durch Waldumwandlung und 

Versiegelung 

K10 Veränderung I Zerstörung von Vegetationsstrukturen Betriebsbedingt 

durch Pistenpräparalion und Beschneiung 

Boden K11 Beeinträchtigung I Verlust der Bodenfunktionen durch Baubedingt 

Sehachtarbeiten und Bodenverdichtung 

K12 Verunreinigung von Böden durch auslaufende Kraft- und Bau bedingt 

Schmierstoffe 

K13 Beeinträchtigung der Bodenfunktionen I des Anlagen bedingt 

Retentionsvermögen; Steigerung der Erosionsgefährdung 

durch Waldumwandlung 

K14 Verlust der Bodenfunktion durch Versiegelung Anlagen bedingt 

K15 Bodenverdichtung durch Pistenpräparation (bezieht sich Betriebsbedingt 

ausschließlich auf neuausgewiesene Pistenfläche) 
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Schutzgut Ubersicht der Konflikte 

Konflikt Nr. Konfliktbeschreibung Wirkung 

K16 Verunreinigung von Boden I Beeinträchtigung der Betriebsbedingt 

Bodenfunktionen durch auslaufende Kraft- und 

Schmierstoffe während Pistenpräparation und 

Wartungsarbeiten 

Grundwasser K17 Verunreinigung des Grundwassers; Beeinträchtigung der Baubedingt 

Grundwasserqualität durch auslaufende Kraft- und 

Schmierstoffe; Schadstoffeintrag in das vorhandene 

TWSG 

Landschaft K18 Beeinträchtigung landschaftsbildprägender Strukturen Bau- und anlagenbedingt 

durch Umsetzung der 8er-Sesselbahn, Pisten, Rückbau 

Kultur- und K19 Beeinträchtigung vorhandener Kulturgüter (Archäologische Bau- und anlagenbedingt 

Sachgüter Denkmäler) durch Bodeneingriffe und Versiegelung 

Eine vorhabenbedingte Beeinträchtigung des Schutzgutes Oberflächenwasser konnte 

ausgeschlossen werden. Die durch das Vorhaben bedingten Veränderungen sind marginal 

und nicht in der Lage eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung auszulösen. 
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Durch die Integration des LBPs in die UVS werden nun abschließend zur Prognose der 

Umweltauswirkungen des Vorhabens die bioökologischen Wertigkeiten nach dem Eingriff 

zusammengefasst. 

Den Flächen im direkten Eingriffsbereich werden dazu entsprechend der 

„Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" 

bewertet. 

Alle unmittelbar in Anspruch genommenen Bereiche im Bauabschnitt werden bei der 

Bewertung der Eingriffe betrachtet, ihnen wird jeweils ein Planwert (PW)/ Zustandswert CZW) 

und ein Code (nach Bewertungsmodell Sachsen) zugeordnet: 

• Bergwiese (extensiv) (41200), ZW 24 

* Rüokbau Bestandsanlage (Naohtskilauf); Teilrüokbau Bestandsanlage (Kurvenlift) 

* Wiederbegrünung der bauzeitlioh in l\nspruoh genommenen Fläohen 

* Angliederungsbereioh Piste 

~ Rüokbau Bestandsanlage (Großer Sessellift: Bergstation, Stütze 1 bis 3) 

• Grünland frisoher Standorte (41200), "l).fV 22 

~ Rüokbau Bestandsanlage (Großer Sessellift) 

• Sonstige versiegelte Fläohe (95220), 'ZJ.'V 0 

~ Gebäude Bergstation 

* Gebäude Talstation 

* Neue Stützen (Q Stüok) 

~ Sohäohte I Kombisystem 
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Tabelle 62 Bioökologische Wertigkeiten nach dem Eingriff 

c: 
C: ... C'CI 

Cll ~ ~ Cll E w Q. 
.s::. 0 .s::. c: 0 
(J E (J ·- ... ..... 
:C'CI ::::J 0 :C'CI == 0 N 
u:: c: (.) - Cll äl IO> LL +" 

1-14 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 

1-15 LRM 07.03.200 90 Ruderalflur frischer bis 
feuchter Standorte 

11 .04.100 10 Straße, Weg 

1-16 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) 

1-18 GY 06.02.200 70 Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
frischer Standorte 

BYE 02.03.430 25 Einzelbaum, 
Baumoruooen 

WF 01.06.300 5 Naturnaher Fichtenwald 

1-19 11 .01 .600 5 Einzelanwesen, 
Gebäudekomolexe 

11 .04.100 25 Straße, Weg 

LRM 07.03.200 50 Ruderalflur frischer bis 
feuchter Standorte 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum. 
Baumaruooe 

11 .04.100 30 Straße, Weg 

1-22 GY 06.02.200 100 Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
frischer Standorte 

1-24 11 .04.100 90 Straße, Weg 

11 .01.600 10 Einzelanwesen. 
sonstiges 
Gebäudekomolexe 

1-27 LRM 07.03.200 95 Ruderalflur frischer bis 
feuchter Standorte 

11 .04.100 5 Straße, W eg 

1-29 11.04.100 100 Straße, Weg 

1-31 11 .04.200 60 Parkplatz 

11.02.500 20 Brachflächen von 
Industri e- und 
Gewerbeanlagen 
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... 
..Q Cll 
(ij ~ 
.s::. Q. ... B ~ Cll • 
c: :J: -~ < C: LL ai z - LL 

6520 X 26 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

X 15 Bau zeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

0 

X 25 Bau zeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

X 23 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

23 

28 

X 0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

0 

15 

23 

0 

23 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Großer Sessellift 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 

0- Großer Sessellift 

15 Bauzeitliche und dauerhafte 
Inanspruchnahme - Umsetzung Beschneiung 

0 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Baustraße 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Baustraße, 

3 Baulager 

6.1 UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

t:'. 
QI 
~ ~ 
a. ~ 
0 Q. 0 ~ 
m 
Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen IPW: 24) 

Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen IPW: 24\ 
Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 

Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 

Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 

Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 

2 x Kombisystem (PW: 0) 
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c: 
C: ... Cll 

Cll ; ~ Cll E UJ 
Q. 

.s:; .s:; c: 0 
(,) E 0 (,) ·- .... ...... 

:ns ::s 0 :(II ::: 0 N 
ü: c: u - Cll m CO'> LI.. .... 

11.04.100 20 Straße, Weg 

1-32 WFB 01.06.320 100 Naturnaher 
Berglandfichtenwald 

1-36 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 

1-37 WF 01.06.300 100 Naturnaher Fichtenwald § 

1-41 GB 06.02.310 80 Bergwiese § 

RBM 08.04.000 15 Borstgrasrasen § 

HZB 08.01.300 5 Bergheide § 

1-42 wv 01.10.120 70 Vorwald frischer 
Standorte 

LRM 07.03.200 20 Ruderalflur frischer bis 
feuchter Standorte 

GY 06.02.200 10 Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 

1-44 GB 06.02.300 100 Bergwiese § 

1-46 GB 06.02.300 100 Bergwiese (§) 

1-47 11.04 .100 10 0 Straße/Weg 

1-51 GB 06.02 .300 100 Bergwiese § 

1-52 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-53 GB 06.02.300 100 Bergwiese 

1-54 11 .04.200 20 Parkplatz 

11 .04.100 20 Straße, Weg 

11 .01.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 30 Einzelbaum, 
Baumaruooe 
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... 
1- .0 Cll 

0:: iV 3:: 
...J .s:; Q. 

~ ~ ~ ~ ::I: 
LI.. 
LI.. _E LL CD ::; 

0 

(9410) 24 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung 
Berastation 

6520 X 25 Bauzeitliche und dauerhafte 
lnansoruchnahme - Pistenerweiteruna 

(9410) 28 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung Lift 

6520 29 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung 

6230 Beschneiung 

4030 

17 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Nachtskilauf + unterer Teil Kurvenlift 

15 

23 

(6520) 29 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Rückbau 
Nachtskilauf+ unterer Teil Kurvenlift 

26 Bau zeitliche und dauerhafte 
Inanspruchnahme - Rückbau Nachtskilauf + 
unterer Teil Kurvenlift; Umsetzung Lift + 
Beschneiuna 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Baustraße 

6520 25 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung Lift 
+ Beschneiuna 

6520 25 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung Lift 
+ Beschneiung 

6520 X 26 Dauerhafte Inanspruchnahme Umsetzung 
Beschneiung 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Baustraße 

0 

5 

23 

6.1 UMWEL l\/ERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

t:: 
Q) 

~ -
Q. ~ 
0 a. c;-
äi 

Bergstation + Stütze 9 + Schachte 7,8.9; 
Fläche versieaelt (PW: Ol 
Geländeregulierung: Bergwiese (extensiv) 
IPW: 24) 
Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen: Berawiese (extensiv) IPW: 24) 
Stütze 8 + Schacht 6 Flächen versiegelt 
(PW: 0) 
Geländeregulierung: Bergwiese (extensiv) 
IPW: 24) 
2 x Kombischacht; Fläche versiegelt (PW:O) 

W iederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 

Wiederbegrünung in Anspruch genommener 
Flächen (PW: 24) 
3 x Kombisystem + Stütze 5 + Schacht 3 , 
Flächen versiegelt (PW: 0) 

Stütze 6 + Schacht 4; Fläche versiegelt 
(PW:O) 
Stütze 7 + 2 x Kombischacht; Fläche 
versiegelt (PW:O) 
1 x Kombischacht; Fläche versiegelt (PW:O) 
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c: 
c .... "' ..... 

Cl) lii ?;?. 0::: Cl) E w Q. 
....1 .J::. .J::. c: 0 c u E u ·- ..... .... :I: :ni :::i 0 :ni :: 0 N u.. ü: - Cl) äi c: (.) u.. ..... CO> u.. 

1-55 11 .04 .100 60 Straße. Weg 

11 .04.400 30 Wohnsiedlung 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum. 
Baumciruooe 

1-56 GB 06.02.300 10 0 Bergwiese (§) 

1-58 GB 0 6 .02 .31 0 100 Bergwiese (§) 

1-60 GY 06.02 .200 100 Sonstiges extensiv 
genutztes Grünland 
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.... 
..c Cl) 

ni :: 
.J::. Q. .... .s 3: Cl) • 

c: :I: .2 < .= tt Cll +::; 

0 Bauzeitliche Inanspruchnahme - Baustraße 

5 

23 

25 Bau zeitliche und dauerhafte 
Inanspruchnahme - Rückbau Nachtskilauf + 
unterer Teil Kurvenlift; Umsetzung Lift + 
Beschneiuna 

25 Bauzeitliche und dauerhafte 
Inanspruchnahme - Rückbau Nachtskilauf + 
unterer Tei l Kurvenlift; Umsetzung Lift + 
Beschneiuna 

23 Bauzeitliche und dau erhafte 
Inanspruchnahme - Rückbau Nachtskilauf + 
unterer Teil Kurvenlift; U msetzung Lift + 
Beschneiuna 

6 .1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

t::: 
Cl> 
~ -
a. ~ 
0 D.. ö-
m 

1 x Kombisystem + Stütze 3 und 4 + 
Schacht 1 und 2 + Lichtmast. Flächen 
versiegelt (PW: 0) 

2 x Kombisystem + Stütze 2. Flächen 
versiegelt (PW: 0) 

Talstation + Stütze 1, Flächen versiegelt 
(PW: 0) 
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7 MAßNAHMEN ZUR MINIMIERUNG, KOMPENSATION UND 
SCHADENSBEGRENZUNG VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

7.1 ALLGEMEINE VORGABEN 

Prinzipiell ist während der Bautätigkeit auf einen fachgerechten Umgang mit dem jeweiligen 

Schutzgut zu achten. Folgende Vorkehrungen sind dabei einzuhalten: 

• Schutz von wertvollen Vegetationsstrukturen gemäß geltenden Richtlinien (DIN 18900 

und 18920) 

• Schutz belebter Bodenschichten nach DIN 18300 und 18320 sowie ZTVE StB und 

ZTV La StB und Wiederandecken nach Fertigstellung der Baumaßnahme 

• Lockerung von Böden, die im Zuge der Baumaßnahme verdichtet wurden 

• Einhaltung der Grundsätze des Gewässerschutzes gemäß Wassergesetz 

• Gewährleistung des sachgerechten Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen während 

der Bauarbeiten 

• weitgehende Wiederverwertung von Bodenabtrag 

• Einsatz emissionsarmer Arbeitsgeräte entsprechend dem aktuellen Stand der Technik 

• Beschränkung angestrebter Bauflächen im Wesentlichen auf den eigentlichen 

Anlagenbereich (Nutzung vorhandener Wege/Straßen für den Baustellen-/Lieferverkehr) 

• Reduzierung sonstiger notwendiger Bauflächen und Arbeitsstreifen auf ein notwendiges 

Mindestmaß und Nutzung von möglichst geringwertigen Biotopflächen 

• Anstreben einer Minimierung der baubedingten Flächeninanspruchnahme 

• Minderung von Staubemissionen, bspw. durch Befeuchten von Baustraßen und 

Verwendung emissionsarmer Technik 

• Material für die Aufschüttungen und Geländeprofilierungen muss frei von Schadstoffen 

und Altlasten sein und der LAGA-Richtlinie entsprechen 

• Beachtung der Schutzbestimmungen zu den entsprechenden Schutzzonen der 

Trinkwasserschutzgebiete 
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Minimierungsmaßnahme (M): 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 U MWEL TVERTRÄGLICHKEITS

STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist zuerst mit höchster Priorität eine Vermeidung des 

Eingriffs zu prüfen und anzustreben (Vermeidungs- und Minimierungsgebot §15 Abs. 1 

BNatSchG). 

Grundlegend beginnt dies mit der Alternativenprüfung. Diese ist unter Punkt 5.4 erfolgt. 

Über diese Alternativenprüfung hinaus werden Maßnahmen zur Minimierung der 

auftretenden Beeinträchtigungen festgelegt. 

Kompensationsmaßnahmen: 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege möglichst frühzeitig auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Dabei gilt der Grundsatz: 

Maßnahmen zum Ausgleich haben Priorität vor Maßnahmen zum Ersatz von 

Beeinträchtigungen. 

Ausgleichsmaßnahmen sollen nach Möglichkeit die unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

vollständig aufheben. Können sie dieses Ziel nicht erreichen, so ist nach Abwägung der 

Vorrangigkeit des Eingriffsvorhabens ein Ersatz der verlorengegangenen oder 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes zu leisten. Beim Ausgleich der 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist eine landschaftsgerechte Neugestaltung 

zulässig, sofern das Landschaftsbild nach Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen 

weiterhin dem Charakter und der Eigenart des betroffenen Raumes entspricht und sich in 

seiner natürlichen Vielfalt und Schönheit nicht nachteilig verändert hat. 

Als naturschutzfachliche Leitlinien werden folgende Leitbilder für Natur und Landschaft 

definiert, welche die Grundlage für die Entwicklung und Ableitung der 

landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bilden: 

• Förderung von naturräumlichem Potential 

• Förderung kulturlandschaftsentsprechender Biotope, Arten und Verbundsysteme in allen 

Naturräumen 

• Entwicklung von Natur und Landschaft bezüglich Pflanzen und Tiere 

• Erweiterung des Flurbestandes mit einheimischen standortgerechten Arten 

• Vernetzung von Landschaftsbereichen 

• Entsiegelung von Flächen 

Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen sind gemäß § 14 BNatSchG (Eingriffe in Natur und 

Landschaft) und gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 

Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen) zu kompensieren. 
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Ausgleichsmaßnahmen (A) 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

6 .1 UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Ausgleichsmaßnahmen müssen dort eingeplant werden, wo die Eingriffe in den 

Naturhaushalt bzw. das Landschaftsbild im Rahmen der Baumaßnahme in funktional 

gleichartiger Weise so ausgeglichen werden, dass nach Beendigung des Eingriffs keine 

erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das 

Landschaftsbild wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neu gestaltet ist. 

Ersatzmaßnahmen (E) 

Ersatzmaßnahmen sind anzuordnen, wenn unvermeidbare Beeinträchtigungen nicht in 

funktional gleichartiger Weise ausgeglichen werden können. Sie können auf mehrere 

Flächen verteilt und verschiedenartig ausgestaltet sein. Der räumliche Bezug zum 

Eingriffsort ist hierbei durch eine Bevorzugung von funktional abhängigen gegenüber 

funktional unabhängigen Standorten zu verwirklichen. 

Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung (Artenschutz) (MA): 

Hierrunter fallen alle Maßnahmen, die ausschließlich zum Schutz und zum Erhalt der am 

Standort vorhandenen Arten dienen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen mit der 

zuständigen unteren Naturschutzbehörde und den jeweiligen Flächeneigentümer 

abzustimmen ist. 

Projektübergreifende Maßnahmen 

Die in den Maßnahmenblättern und in der UVS beschriebenen Maßnahmen beziehen sich 

nicht immer ausschließlich auf das Projektgebiet „Neubau kuppelbare 8er Sesselbahn mit 

Infrastruktur", sondern stellen projektübergreifend Maßnahmen dar. D.h. sie beziehen sich 

auf das gesamte Modernisierungsgebiet in Oberwiesenthal und haben damit ebenfalls 

Relevanz für den geplanten Ersatzneubau 6er Sessellift einschließlich Umsetzung 

Beschneiung Piste 10 sowie Umsetzung Speicherbecken auf dem Flurstück 964 Gemarkung 

Oberwiesenthal sowie die Erweiterung der Pistenflächen und der bestehenden Beschneiung 

im Bereich Querung S2 (Verbindung Großer und Kleiner Fichtelberg). 

Im Rahmen der Maßnahmenblätter, sowie in der UVS werden diese Maßnahmen als 

„Projektübergreifende Maßnahmen" gekennzeichnet. Neben der Darstellung des 

Gesamtumfanges der jeweiligen Maßnahme wird auch immer der projektbezogene Anteil mit 

aufgenommen. 

Der projektbezogene Anteil - also der für das vorliegende Verfahren relevante Teil - wird 

blau hinterlegt, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Die übrigen Passagen sind 

bezogen auf das relevante Projekt also rein informativ. 
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7.2 SCHUTZGUTBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR MINIMIERUNG, KOMPENSATION UND 

SCHADENSBEGRENZUNG VON BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Nachfolgend werden schutzgutbezogen die vorgesehenen Maßnahmen beschrieben. Vor ab 

erfolgt die Zuordnung zum ermittelten Konflikt. Dieser wird durch die Konfliktnummer 

dargestellt. Oie Beschreibung der Konflikt ist der Tabelle 61 47 Übersicht der 

vorhabenbedingten Konflikte zu entnehmen. 

Teilweise wird auf eine konkrete Beschreibung der Maßnahmen verzichtet. In solchen Fällen 

erfolgt dann ein Verweis auf die als Anlage 1 beigefügten Maßnahmenblätter. Dort ebenfalls 

dargestellt, ist der Bezug zu den Karten, die die Konflikte und die ea dadurch erforderlich 

werdenden Maßnahmen darstellen. 

7 .2.1 MENSCH 

Im Zusammenhang mit 6eR dem Schutzgut Mensch sind folgende Maßnahmen zur 

Minimierung zu beachten: 

Konfliktnummer: K1 und K2 

M7 - Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung 

während Bau (Ausweisung von Baubeschränkungszonen) 

Die Bauzone ist grundsätzlich gegen das Betreten durch Dritte zu sichern. Da aber eine 

Abgrenzung der gesamten Bauzone aufgrund der Fläche nicht möglich ist, sind folgende 

Flächen gesondert zu sichern: 

1. Alle Baugruben: Außerhalb des Baubetriebes sind diese einzuzäunen und abzusperren. 

2. Alle Baulagerflächen: diese sind vollständig einzuzäunen und abzusperren 

Durch die Bauzone verlaufende Wanderwege sind durch die frühzeitige Ausweisung von 

Umleitungen an den Baustellenbetreib vorbeizuführen. Aus dieser Umleitung heraus muss 

ersichtlich werden, wie weit entfernt man sich von einzelnen touristisch relevanten Punkten 

befindet. 

Der durch die Bauzone verlaufende Reitweg ist während Bauphase zu sperren. An den 

Einstiegspunkten des betroffenen Reitwegeabschnittes müssen die Reiter rechtzeitig und in 

geeigneter Form darauf hingewiesen werden, dass keine Verbindung zwischen 

Fichtelbergstraße und Eckbauer/Hüttenbach besteht sondern der Reitweg aus der jeweil igen 

Richtung als „Sackgasse" endet. Die Dauer der Sperrung ist ebenfalls anzugeben. Die 

vorhandenen Reitwegemarkierungen müssen für diesen Zeitraum reversibel unkenntlich 

gemacht werden. 

Eine temporäre Alternativroute ist Rahmen der Ausführungsplanung zu ermitteln und mit 

dem Forstbezirk sowie der Behörde abzustimmen. 

Auch bereits abgeschlossene Baufelder sind aus Haftungsgründen nicht für die Nutzung 

durch Wanderer oder Radfahrer freizugegeben. 

Darüber hinaus werden Baubeschränkungszonen ausgewiesen. Die Zonen sollen auf 

Bereiche hinweisen, die durch touristische Aktivitäten bzw. Einrichtungen geprägt sind. Auf 
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innerhalb dieser Zonen verlaufende Baustellenzuwegungen werden entsprechend 

Geschwindigkeitsbegrenzungen und Hinweisschilder erforderlich. 

Um ein weitgehend uneingeschränktes Nutzen besagter Flächen zu ermöglich, sind mit den 

Eigentümern und Veranstaltern, die die entsprechenden Bereiche nutzen, Abstimmung zum 

Umsetzungszeitpunkt und eventuell erforderlich werdenden Beschränkungen im Rahmen der 

Bauumsetzung zu treffen. Die Abstimmungen sind im Verlauf der Ausführungsplanung zu 

führen. 

Um die Akzeptanz in Bezug auf die Baumaßnahmen zu fördern empfiehlt es sich, durch 

gezielte Öffentlichkeitsarbeit Meilensteine in der Bauumsetzung bekanntzugeben und 

gegebenenfalls besondere Ereignisse öffentlich anzukündigen. 

Die Baufirmen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der 

notwendigen Schutzmaßnahmen hingewiesen. Gegebenenfalls werden Anpassungen im 

Zusammenhang mit dem Bauablaufplan erforderlich. 
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7.2.2 TIERE, PFLANZEN & BIOLOGISCHE VIELFALT 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Im Zusammenhang mit den vorhandenen wertvollen Vegetations- und Habitatstrukturen sind 

folgende Maßnahmen zur Minimierung zu beachten: 

Konfliktnummer: K3, K4, KB 

M1 Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 

(landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) 

In der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung werden alle Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege ausführungsreif bearbeitet und dargestellt. Dabei 

baut sie auf den fachlichen Vorlagen der in der LP 1-4 erstellten Fachbeiträgen und 

Untersuchungen auf. Die landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend ihrer 

ökologischen und gestalterischen Ziele auszuarbeiten und den Phasen der Bauausführung 

zuzuordnen. Das beinhaltet auch die Abstimmung mit den übrigen Fachbereichen / 

Gewerken, sowie die finalen Abstimmungen zu liegenschaftlichen Fragestellung. 

Darüber hinaus wird für das Vorhaben eine ökologische Baubegleitung erforderlich. 

Grundlegendes Ziel der Baubegleitung ist die Koordination und Kontrolle der Umsetzung der 

naturschutzfachlich festgeschriebenen und im LAP dargestellten Maßnahmen. 

Die verantwortlichen Fachplaner und die ausführenden Unternehmen werden dabei durch 

die ÖBB betreut, beraten und wenn erforderlich gemahnt. 

Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung sind die zusätzlichen Voruntersuchungen zu 

koordinieren, zu dokumentieren und wenn erforderlich durch zusätzliche Maßnahmen in die 

bereits vorhandene Planung zu integrieren. Änderungen im Rahmen der technischen 

Fachplanung sowie im Baubetrieb sind festzuhalten und unter naturschutzfachlichen und 

umweltwirksamen Aspekten zu betrachten. 

Somit besteht die Möglichkeit in den laufenden Bauprozess - wenn erforderlich 

einzugreifen und die naturschutzkonforme Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen. 

Konfliktnummer: K3, K8, K18 

M5 - Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations- und 

Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

Um den Eingriffsumfang zu minimieren, erfolgt die Festlegung von Bauzonen und 

Bautabuzonen. 

Die Bauzone erstreckt sich entlang der geplanten Lifttrasse sowie der Trasse der 

Leitungsverlegung. Ebenso berücksichtigt werden die Rückbaumaßnahmen. Auch hier 

werden entsprechend Bauzonen auszuweisen. 

Die maximale Breite der Bauzone wird mit 12 m bei Trassenneu und -rückbau sowie 8 m bei 

Leitungsverlegung Ueweils 6 m links und rechts der Trasse, bzw. 4 m links und rechts) 

festgelegt. Die Breite ist ausreichend, um die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Sollte 

im Rahmen der Bauausführung eine Reduzierung möglich sein, ist diese umzusetzen. 

Alle Flächen außerhalb dieser Bauzone werden als Bautabuzone (ober 

Baubeschränkungszone siehe M?) ausgewiesen. Innerhalb dieser Zone sind jegliche 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUOIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Bauaktivitäten sowie die Lagerung von Materialien jeglicher Art untersagt. Die Flächen 

dürfen nicht befahren werden. Dementsprechend sind alle dort vorhandenen Wege auch 

nicht als Baustellenzuwegung zu nutzen. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung der nachhaltigen Verdichtung und Zerstörung des 

Bodengefüges sowie Maßnahmen zur Erosionssicherung während Bau (M2) sind innerhalb 

der Bauzone zwingend einzuhalten. Ebenfalls zu berücksichtigten sind die Angaben unter 

M6 (Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone), sowie M3 (Maßnahmen 

zum Grundwasserschutz) und M4.1 (Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserschutzgebiete 

-Auflagen für Baustelle). 

Die Baufirmen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der 

notwendigen Schutzmaßnahmen hingewiesen. Vegetationsbestände, die trotz der 

Schutzmaßnahme geschädigt werden, sind nach Beendigung der Bauarbeiten fachgerecht 

wiederherzustellen (Bodenlockerung, Verwendung von ausschließlich autochthonen 

zertifiziertem Wildpflanzensaatgut oder ähnlichen naturschutzfachlich anerkannten Verfahren 

zur Wiederbegrünung analog M9). 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Bauzone gemeinsam mit der ÖBB und dem ausführenden 

Unternehmen abzustecken und entsprechend zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang 

sind auch die Maßnahmen unter M6 näher zu bestimmen. Gehölze und Vegetationsflächen, 

die während des Baus auf keinen Fall beschädigt werden dürfen, aber innerhalb der 

Bauzone liegen oder direkt an die Bauzone angrenzen, sind durch die Vorgaben unter M6 zu 

sichern. 

Konfliktnummer: K3, K8, K18 

M 6 - Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 

Die DIN 18920 ist während der Bauzeit zu beachten. Wurzeln, Stämme und die Kronen der 

unmittelbar an die Baumaßnahme angrenzenden Gehölze sind entsprechend zu schützen. 

Der Schutz des Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiches soll den Erhalt der 

Vegetationsstrukturen gewährleisten und somit die Eingriffswirkungen gemäß dem 

Vermeidungsgrundsatz nach § 15 BNatSchG minimieren. 

Wertvoll Grünlandstrukturen sind durch ein Kenntlichmachen in Form einer Absperrung vor 

den Einwirkungen des Baubetriebes zu schützen. 

Die Baufirmen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der 

notwendigen Schutzmaßnahmen hingewiesen. Gehölze und Grünlandstrukturen, die trotz 

der Schutzmaßnahme geschädigt werden, sind nach Beendigung der Bauarbeiten 

fachgerecht wiederherzustellen (z.B. Rückschnitt der beschädigten Pflanzenteile, 

Bodenlockerung). 

Beim Rückbau der bestehenden Liftanlagen gilt die Maßnahme analog. 
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MS - Reduzieruna von \1\.'aldumv.tandl~mgsflächen der in Anspruch zunehmenden 

Waldflächen - Projektübergreifende Maßnahme 

Die ursprünglich angedachte Inanspruchnahme von Waldumwandlungsfläche (rund 5,7 ha, 

Planungsstand der Modernisierung 2014) stellt bezogen auf die Vegetations- und 

Habitatstruktur einen enormen Eingriff dar, der zwar rein auf die Fläche bezogen 

ausgleichbar ist, aber vor allem im Zusammenhang mit der Funktion der Flächen 

(Lebensraum- /Biotopfunktion) im Gebiet nur schwer zu kompensieren ist, nicht zuletzt weil 

der erforderliche Ausgleich nicht G+rekt vollständig im Gebiet stattfindet (siehe E1 ). Aus 

naturschutzfachlicher Sicht muss daher die geplante Flächeninanspruchnahme reduziert 

werden, um die Beeinträchtigung der Funktion des Gesamtgebietes (schließt alle geplanten 

Modernisierungsmaßnahmen ein) als Reproduktions- und Nahrungshabitat so gering wie 

möglich zu halten. 

Daher wird im Rahmen der Modernisierung auf die Waldumwandlung von folgenden Flächen 

verzichtet: 

Tabelle 63 48 M8 - Übersicht Reduzierung der Waldumwandlungsflächen 

Bezeichnung Fläche Bemerkung Relevanz für 
inm2 Modernisierungsmaßnahme 

FEWUW 26.1 3.449 Ursprüngliche Planungsfläche Speicherbecken Ersatzneubau 6er Sesselbahn am Großen 

FEWUW 26.2 239 Durch Verzicht kann potentielle Habitatfläche Fichtelberg (Beeinträchtigung Ringdrossel 

für die Ringdrossel gesichert werden. durch Inanspruchnahme von 
Habitatflächen, Fläche 3.606m2

) 

FEWUW 24 1.386 Ursprünglich Teil der Pistenerweiterung Piste Ersatzneubau 6er Sesselbahn 

FE WUW 30 527 
10 

Durch Verzicht auf die Waldumwandlung kann 
FEWUW 31 367 der wertvolle Waldrandbereich mit 

Altbaumbestand erhalten werden. 

FEWUW 20 5.800 Ursprünglich Rute zur Umsetzung Querung Erweiterung Querung S2 
S2; aufgrund der geländebedingten sehr 

FEWUW 21 8.086 hohen Flächeninanspruchnahme wird auf die 

FEWUW 22 3.560 Neuausweisung der Piste auf der 
ursprünglichen (auch in der Verordnung zum 
Naturschutzgebiet festgehaltenen) Linie 
verzichtet. 

Durch Verzicht kann der wertvolle 
Altbaumbestand erhalten werden. 

Die Fläche ist eine ausgewiesene potentielle 
Habitatfläche für Sperlings- und Rauhfußkauz 
sowie für den Sperber. 

Im Rahmen der Kartierungsarbeiten erfolgten 
Revierausweisungen für Waldschnepfe und 
Grünlaubsänger. 

FEWUW 23 705 Ursprüngliche Erweiterung Piste 4; Ersatzneubau 6er Sesselbahn am Großen 

FE WUW 11.1 3.640 Durch den Verzicht kann die ausgewiesene Fichtelberg (Beeinträchtigung Ringdrossel 

Habitatfläche für die Ringdrossel erhalten durch Inanspruchnahme von Habitatflächen 

FEWUW 11.2 7.413 werden. Fläche 3.606 m2) 

Neubau der Kuppelbaren Ber Sesselbahn 
mit Infrastruktur am Kleinen Fichtelberg 
(Beeinträchtigung Ringdrossel durch 
Inanspruchnahme von Habitatflächen 
während des Baus-+ Erhalt von 
Rückzugshabitaten) 

Gesamt 

35.172 Von der Gesamtfläche wird anteilig eine 
Habitatfläche von rund 15.438 m2 für die 
Ringdrossel erhalten. 
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Bezeichnung 1 Fläche Bemerkung 
inm2 

Von der Gesamtfiäche wird anteilig eine 
Fläche von rund 11 .460 m2 von der 
potentiellen Habitatfläche für Sperlings- und 
Rau hfußkauz erhalten (Der Erhalt der 
potentiellen Habitatfläche ist trotz der 
kumulierenden Beeinträchtigung bei Betrieb 
Querung S2 und Ber-Sesselbahn wichtig, da 
die Fläche als potentielles Nahrungshabitat für 
den Schwarzspecht und die Käuze dient und 
eine Besiedlung in den Sommermonaten 
potentiell möglich bleibt. 

6 .1 UMWEL IVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Relevanz für 
Modernisierungsmaßnahme 

Die entfallenen Waldumwandlungsflächen sind rechtlich im Rahmen der Fortschreibung des 

Flächennutzungsplanes zu beachten und bei der Nutzungsregelung zw. AG und 

Flurstückseigentümer zu berücksichtigen. 

Konfliktnummer: K3, K8, K9, K13, K18 

M9 - Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) 

Die in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der baulichen Maßnahmen 

wieder zu begrünen. Grundsätzlich ist zur Wiederbegrünung nur die Verwendung von 

autochthonem Pflanzenmaterial zulässig . 

Da sich die einzelnen Biotopflächen 11on einander in ihrer Artenzusammensetzung 

unterscheiden und damit auch einen unterschiedlichen naturschutzfachlich Wert aufweisen, 

sind zwei unterschiedliche Begrünungsverfahren anzuwenden. 

Für die Wiederbegrünung der in Anspruch genommenen Teilflächen des Biotops 5543U103 

ist eine autochthone Saatgutmischung zu verwenden. Die Verwendung der Mischung kann 

hier gewährt werden, da die Fläche in Artenzusammensetzung weniger wertvoll ist und die 

Fläche selbst nicht als LRT ausgewiesen ist. Die Am\'endung der Mischung ist damit zur 

Vereinfachung des Bauprozesses zulässig. 

Die Mischung muss dabei folgende Mindestanforderung erfüllen: 

• Verwendung von Saatgutmischung aus dem Produktionsraum 5 (südost und 
ostdeutsches Bergland; Wiesen für die Freie Landschaft 

• 30% Kräuteranteil und 70% Gräseranteil 

Artenzusammensetzung: 

Tabelle 49 VVieElerl:legrQmmg ArteAz1:1sammeAsetz1:1ng 

1~ 
As"1illea millefeli1:1m beeAteaeA a1:1t1:1mAalis 

AAl"1ri661:16 sylY861Ä6 be1:1saAt"1em1:1m irs1:1tiaAl:IFR / v1:1l§are 

bet1:1s serAis1:1lat1:1s 

Car1:1m sar'o'i bys"1Ais fies s1:1s1:11i 

CeAta1:1rea syaA1:1s 

CSAta1:1rea jasea i;>imJliAella v1:1l§are 

Oa1:1s1:1s sareta ~1:1mex asetesa 
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Festusa iirateAsis 
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SileAe Elieisa 

SileAe ·11ilgaFis 

TragepegeA prateAsis 

Trik>lium prateAse 

6 .1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUOIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

i;'est1isa F-Utlra 

beli1im pereAAe 

Pea prateAsis 

TFiset1im fla11eAsseAs 

Für die Wiederbegrünung der in Anspruch genommenen Teilflächen der Biotope 5543U051 

und 5543U056 (schließt die LRT Flächen ID 14002, ID 14003, ID 10056 mit ein) kommen 

aufgrund der Artenzusammensetzung nur eine Begrünung mit standorteigenem, 

autochthonem Pflanzenmaterial in Frage. Verfahrenstechnisch kann die Begrünung durch 

Heudrusch- und/ oder Heumulchverfahren erfolgen. 

Ebenso besteht die Möglichkeit mit frischem Mähgut zu arbeiten. In diesem Zusammenhang 

sind die zeitliche Abfolge und der Baufortschritt limitierend. Im Rahmen der ÖBB sind die 

entsprechenden Abstimmungen zu treffen. 

Als Spenderfläche sind die bauseits unbeanspruchten Bereiche der angrenzenden 

Bergwiesen des Biotopes 5543U051 zu nutzen. 

Durch die Anwendung dieser Begrünungsmethode wird gleichzeitig ein Erosionsschutz auf 

den Flächen erreicht. 

Die Absicherung der Wirksamkeit der Maßnahme ist durch ein Pflegekonzept zu 

gewährleisten. Dieses ist in Form von 1 Jahr Fertigstellungspflege und 2 Jahren 

Entwicklungspflege (durch die ausführende Baufirma) und einer anschließenden 

Unterhaltungspflege durchzuführen. 

Der Großteil der bauseitig in Anspruch genommenen Flächen wird zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt in Form von Beweidung und I oder Mahd gepflegt. Nach Abschluss der 

Baumaßnahmen sind die Flächen wieder vollständig in die Pflege zu integrieren. 

Die neu entwickelten Bergweisen-Flächen, die durch die Waldumwandlung entstehen sind, 

sind in das Pflegekonzept zu integrieren. Diese Flächen sind einmal jährlich zu Mähen. Das 

Mähgut ist anschließend zu beräumen. 

Konfliktnummer: K9, K15, 16 

M10 - Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung wertvoller 

Vegetations- und Habitatstrukturen während Betrieb 

Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt die vorhandene Vegetation und damit auch der Boden keine 

nachhaltige Beeinträchtigung durch die Pistenpräparation und die Beschneiung erkennen 

lässt, werden vorsorglich Maßnahmen festgelegt, die eine potentielle Veränderung der 

vorhandenen Bedingungen minimieren sollen. 
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• Die Grundlagen und Bedingungen für die bisherig Durchführung der 

Beschneiung wurden mit dem Bescheid vom 16.01.2001 (Registriernummer 

03-501-2001) festgelegt. Es wird als sinnvoll erachtet die Grundlagen und 

Bedingungen, die im Bescheid festgesetzt wurden, auch für die neuen 

Pistenflächen anzuwenden. Hierzu sind im speziellen folgende 

Nebenstimmungen zu berücksichtigen: 

2.2 Das mit dem Schreiben der Fichtelbergschwebebahn- und 

Fremdenverkehrs GmbH Oberwiesenthal vom 10. 11. 1999 angezeigte 

Wartungsregime und die Beschneiungszeiträume vom 1. 11. - 28. 2 einer 

jeden Saison für die Grundbeschneiung und bis jeweils zum 15. 3 für die 

Nachbeschneiung nach Bedarf sind einzuhalten. 

2. 9 Für zur Zeit nicht vorhersehbare Flurschäden bzw. Schäden an 

Natur und Landschaft, insbesondere an der Vegetationsdecke der 

beschneiten Flächen, die ursächlich auf die Beschneiung oder die 

Verteilung des Kunstschnees mit Pistenraupen zurückzuführen sind, 

wird hiermit ein Ersatzleistungsanspruch festgeschrieben. 

2. 1 O Sollte sich der Abtauprozess der Schneedecke auf den 

beschneiten Flächen im Frühjahr infolge der künstlichen Erhöhung der 

Schneedecke und deren Verdichtung durch die Beschneiung gegenüber 

den benachbarten, nicht beschneiten Flächen signifikant verzögern, so 

ist er durch gezielte Auf/ockerungs- und Belüftungsmaßnahmen zu 

beschleunigen. 

Die Häufigkeit der Pistenpräparation erfolgt wie bisher einmal täglich. 

2. Sommerbetrieb 

• Die bestehende Bewirtschaftung ist beizubehalten. Die Flächen sind weiterhin 

zu mähen. 

Die neu ausgewiesenen Pistenflächen sind in das Pflegekonzept zu 

integrieren. 

Die Bewirtschaftung ist durch vertragliche Regelungen dauerhaft 

sicherzustellen. 

Sollten Schäden an der Vegetationsdecke festgestellt werden, sind diese 

durch Maßnahmen zur Rekultivierung analog der Vorgaben M9 wieder zu 

begrünen. Ggf. ist der Boden vor der Begrünung zu lockern, um den 

Begrünungserfolg zu steigern. 

Analog sind die Maßnahmen M3 und M4.1 und M4.2 aufgrund des engen 

Wirkzusammenhangs zwischen Boden, Wasser und Vegetation zu beachten und 

betriebsseitig zu berücksichtigen. 
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Im Zusammenhang mit den vorhandenen wertvollen Vegetations- und Habitatstrukturen sind 

folgende Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz zu beachten: 

Konfliktnummer: KS, K9, K13 

A1 - Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Kurvenlift 

Die Talstation der beiden Liftanlagen wird der Standort der neuen Talstation. Zur Umsetzung 

der 8er Sesselbahn muss die bestehende Liftstation weichen, daher liegt es nah den Rest 

der Anlagen, die durch den Rückbau der Talstation unbrauchbar werden, ebenfalls 

zurückzubauen und damit den Anteil an Anlagen am Standort zu reduzieren. 

Rückzubauen sind neben der Talstation, alle Stützen des Nachtskilaufs sowie des unteren 

Teils vom Kurvenlift, sowie die Bergstation des Nachtskilaufes. 

Neben der Entsiegelung hat der Rückbau der Anlagen weitere positive Effekte auf die 

Lebensraumfunktion. Die durch den Neubau betroffenen Offenlandhabitate können durch die 

nun anlagenfreien Rückbauflächen ausgeglichen werden. Die Vorgaben der M9 

(Rekultivierung) sind zu berücksichtigen. 

Durch den Rückbau der überflüssigen Anlagen werden das potentielle Risiko der Kollision 

und die potentiellen Zerschneidungseffekte dauerhaft gemindert. 

Weitere positive Effekte ergeben sich für das Trinkwasserschutzgebiet, das durch die 

bestehenden Anlagen randlich gestreift wird. Durch den Rückbau der Anlagen verringert sich 

das Risiko der Verunreinigung des Gebietes durch anfallende Wartungsarbeiten. 

Konfliktnummer: KS, K9, K7, K13 

A2 - Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Kleiner Fichtelberg) 

Der Große Sessellift, der sich am Südhang des kleinen Fichtelbergs befindet, wird seit 

mehreren Jahren nicht mehr genutzt. Daher ist es sinnvoll die Anlage zurückzubauen, um so 

die ausgewiesenen Schutzgebiete (FFH-Gebiet „Fichtelbergwiesen"; SPA 

„Fichtelberggebiet"; Trinkwasserschutzgebiet „Fichtelberg") zukünftig von potentiellen 

Beeinträchtigungen zu befreien. 

Die Maßnahme ist als vorbereitender Teil für die ebenfalls geplante Pistenaufgabe der Pisten 

Nr. 6 und 7 zu verstehen. Der Anlagen- und Abfahrtsbereich soll vollständige aus der 

Winternutzung herausgenommen werden. 

Die so von Anlagen und Nutzung freiwerdenden Flächen können unabhängig vom 

Planfeststellungsverfahren durch eine Änderung der Verordnung zum Naturschutzgebiet an 

besagtes Gebiet angegliedert werden (siehe hierzu Anlage 4). 

Durch den Rückbau werden bauzeitlich begrenzte Eingriffe in verschiedene Biotope / LRT 

den LRT 4030 (Trockene Heide) ID 10042 erforderlich. Diese befinden sich vorrangig 

innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen. Diese Eingriffe sind auf ein Minimum zu beschränken. 

Vor allem bei Flächen, die durch die typische Ausprägung der Bergheidenvegetation 

gekennzeichnet sind, sind vor jeglichem Befahren und Betreten zu sichern. Die Minimierung 

des bauseitigen Eingriffes in der beschriebenen Form ist zwingend, da eine 

Wiederherstellung der in Anspruch genommenen LRT-Fläche selbst langfristig nur schwer 
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möglich ist und eine vorrübergehende Flächeninanspruchnahme schnell zu einer 

dauerhaften Verschlechterung des Erhaltungszustandes führen kann. 

Derzeit werden die Flächen links und rechts der geplanten Rückbautrasse abef nicht wie im 

Managementplan ausgewiesen durch eine typische Bergheiden-Vegetation geprägt, sondern 

durch Extensivgrünland eine ungeschützte Form der Bergwiese mit Entwicklungspotential. 

Ein Befahren mit dem Kettenbagger sowie der Rückbau der Stützenfundamente sind damit 

möglich. 

Die angegebenen Maßnahmen zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme, sowie zur 

Wiederbegrünung sind aber zwingend zu beachten, um die wertvollen Flächen nicht 

dauerhaft zu beeinträchtigen. 

Konfliktnummer: KS, K7, K9, K13 

A3 - Nutzungsaufgabe Piste 7 und 8 - Projektübergreifende Maßnahme 

Die Pisten 6 und 7 (Gesamtfläche 62.192 m2) werden bereits seit mehreren Jahren nicht 

mehr regulär als Piste genutzt. Das Modernisierungskonzept des Skigebietes sieht keine 

künftige Nutzung oder Modernisierung der vorhandenen Pisten vor, damit wird es als sinnvoll 

erachtet, die Pisten vollständig aufzugeben und diese aus dem Nutzungskonzept des 

Skigebietes zu streichen. 

Die Nutzungsaufgabe ist rechtlich zu sichern und bei der Anpassung des 

Flächennutzungsplanes für Oberwiesenthal zu berücksichtigen. 

Mit der Nutzungsaufgabe ist ebenfalls der Rückbau der bestehenden Liftanlage verbunden 

(siehe A2). Die so von Anlagen und Nutzung freiwerdenden Flächen können unabhängig 

vom Planfeststellungsverfahren durch eine Änderung der Verordnung zum 

Naturschutzgebiet an besagtes Gebiet angegliedert werden. 

Die Pisten befinden sich bereits zum Großteil im FFH- und Vogelschutzgebiet. Darüber 

hinaus sind mehrere LRT unterschiedlicher Ausprägung ausgewiesen, die innerhalb der 

ausgewiesenen Bauzone beeinträchtigt werden. Durch die Nutzungsaufgabe kann zukünftig 

eine ungestörte vom Menschen nur durch entsprechende Pflegemaßnahmen gesteuerte 

Entwicklung stattfinden. Damit wäre ein funktionaler Ausgleich innerhalb des FFH-Gebietes 

geschaffen. 

Desweiterem werden die vorhandenen wertvollen Biotop- und Habitatstrukturen dauerhaft 

gesichert und vor nutzungsbedingten Beeinträchtigungen geschützt. 

Durch die Nutzungsaufgabe wird vor allem in den Wintermonaten ein unzerschnittenes 

Rückzugsgebiet für verschieden Arten geschaffen, was grundsätzlich positive Auswirkungen 

auf die Lebensraumfunktion für das gesamte Gebiet hat. 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine projektübergreifende Maßnahme. Das heißt, sie 

wird aufgrund ihrer Ausdehnung nicht nur einem Projekt der geplanten Modernisierung des 

Skigebietes Oberwiesenthal zu geordnet, sondern ist für mehrere Projekte zu beachten. In 

der Anlage 1 der UVS mit integriertem LBP ist die Gliederung entsprechend dargestellt. Sie 

kann ebenfalls dem Punkt 8 Eingriffs- und Ausgleichbilanzierung entnommen werden. 
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E1 - Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung Projektübergreifende 

Maßnahme 

Hinweise zur Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung: Bereits im Zusammenhang 

mit der Festsetzung des Flächennutzungsplanes Stadt Kurort Oberwiesenthal, Gemeinde 

Sehmatal, und Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein I Königswalde wurden Flächen für die 

Waldumwandlung sowie entsprechende Ersatzflächen ausgewiesenen. Diese wurden durch 

die Umwandlungserklärung nach § 9 Abs. 2 SächsWaldG vom 24.03.2010 (Antrag vom 

24.11.2009) bestätigt. Die geplante Waldumwandlung dient der geplanten Modernisierung 

des Skigebietes. Diese enthielt zum damaligen Zeitpunkt verschiedene Teilmaßnahmen, die 

im Folgenden kurz benannt werden: 

• 012 Verbreiterung bereits bestehender Pisten und Ersatzneubau einer bestehenden 

Liftanlage „Himmelsleiter" 

• 017 geplanter Skiweg zwischen den Abfahrten Großer und Kle iner Fichtelberg = 
Querung $2 

• 018 Pistenerweiterung im Bereich der vorhandenen Abfahrt am Kleinen Fichtelberg I 

Schönjungferngrund sowie Ersatz des vorh. Liftes durch eine Kabinen-/Gondelbahn = 
Piste 4 

Die Umwandlungserklärung erfolgte damals unter der Maßgabe, dass eine 

Wiederaufforstung von 12.777 m2 (nach Aufgabe und Rückbau von Pisten und Trassen) 

sowie die Erstaufforstung von ca. 10 ha erfolgen. Die Umwandlungsfläche betrug 4 7. 756 m2. 

In einen nächsten Schritt wurde bezogen auf diese Fläche eine Umwandlungsgenehmigung 

(Inanspruchnahme vom Staatswald nach § 8 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 6 Satz 1 SächsWaldG) 

gestellt. Ein entsprechender Antrag lag dem Staatbetrieb Sachsenfort mit dem Antrag vom 

14.08.2006 in der Fassung vom 23.01.2012 vor. Gegenstand der 

Umwandlungsgenehmigung war nun bezogen auf die Teilmaßnahmen eine 

Umwandlungsfläche von ca. 4,9 ha. Zur Kompensation der Inanspruchnahme wurde eine 

Erstaufforstungsfläche von insgesamt 9,05 ha festgelegt. 

Aufgrund massiver Umplanung im Zusammenhang mit der Modernisierung des Skigebietes 

kann nun teilweise auf die Umwandlung von vormals angedachten Flächen Teilflächen 

verzichtet werden. , was zu einem Kompensationsüberschuss führt, da die Flächen zur 

Erstaufforstung bereits durch die Obere Forstbehörde für den Verfahrensstand 2014 ermittelt 

wurden und damit zur Verfügung stehen. A llerdings entstehen auch Einschränkungen 

bezüglich der angedachten Wiederaufforstung von Flächen innerhalb des Gebietes, da diese 

nun weiter genutzt werden sollen , bzw. sie gar nicht für eine Wiederaufforstung eignet sind . 

Die hier relevanten Teilflächen für das Planfeststellungsverfahren Kuppelbare 8er

Sesselbahn inkl. Infrastruktur waren 2009 / 2010 nicht Bestandteil des Antrages auf 

Waldumwandlungserklärung und sind damit auch nicht Bestandteil des Antrages auf 

Waldumwandungsgenehmigung von 2012. Da aber der ermittelte Kompensationsumfang im 

Rahmen benannter Erklärung zu hoch ist und Gestützt auf das Verfahren zur 

Waldumwandlung von 2012 wurden durch die Obere Forstbehörde bereits e+e Flächen für 
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die Erstaufforstung durch die Obere Forstbehörde ermittelt. und zur Verfügung gestellt 

wurden, ist es sinnvoll den erforderlichen Kompensationsumfang für die Waldumwandlung 

im Rahmen des Planfeststellungsverfahren Kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur an 

die bereits ausgewiesenen Kompensationsflächen anzugliedern, bzw. den 1t'orhandenen Pool 

zu nutzen. Verfahrensrechtlich ist es sinnvoll diesen bereits vorhandenen Pool zu nutzen und 

auf die verbleibenden Projekte abzustimmen. 

Der Antrag auf Umwandlungsgenehmigung für die durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn 

in Anspruch genommenen Flächen wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gestellt 

und nicht an den Antrag von 2012 gekoppelt. Der Antrag ist als Anlage 5 der UVS mit 

integriertem LBP beigefügt. 

Im Nachfolgenden wird der erforderliche Kompensationsumfang für alle Teilmaßnahmen 

dargestellt. Im Anschluss werden die zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen 

aufgeführt. 

Die Errechnung des Kompensationsumfanges für die Teilmaßnahmen „Kuppelbare 8er 

Sesselbahn inkl. Infrastruktur" erfolgt unter Bezugnahme der Waldfunktionen. Staatswald 

und Stadtwald sind getrennt dargestellt. Für das betroffene Teilstück sind folgende 

Funktionen nach VValdfunktionskarte vorgegeben: 

Tabelle 64 .W Planfeststellungsverfahren Kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur - Ermittlung 
Erstaufforstungsfläche 

l!letFeffeRe WaldRIRktieR OYFGR YmwaROIYRg i:läGReRaRleil CIR ARF96RAYAg&fakteF fiiF riF&aa o,:u; je 

YmwaRdlYRgsfläGRe iR ma i:11RktieR iR ma 

~ - 8e9eA ARlageA&SRYlefYAklieA 9,3&4 ~ 

:l. WasseF WasseFssll11let:11RkUeA 9,3&4 ~ 

3. riFR9IYAg lii!FRel11Agsf11AklieA SMe 1 ~:l.473 (Gesaffllfläslle) 3.~ ~ 8.:15 

4. lii!FR9IYAg Mal11FpaFk SsllYl~eAe II ~ :l.473 IG es affllfläsRe) 3.~Hl ,:16 

6.baRElssllaft baAElssllaftsssll11lege9iel ~:l . 473 (Gesaffllfläslle) 3. ~ ~8.:15 

9. baAS66Rafl baRS66Rafts9i19pFägeRS8F Wals 9,3&4 ~ 

7. ~jalYF ~lal11Fssll111i!ige9iel ~ :1. 4 73 (Gesaffllfläslle) 3.rnl ,:15 

8. ~la!llF Bi elepssll 11lef11 RklieR 3G2 +&;e 

ri~eFdeFliGRe i:läsRe eYF KempeAsatieA (riF6laYff9F6lYAg) ~7.689 (~ ,77 Ra) 

Betroffene Waldfunktion durch Umwandlung Staatswald (Flurstücke 927, 928/3, Stadtwald (Flurstücke 619, 620) 
929/2) 
Gesamtfläche: 5.550 m2 Gesamtfläche: 6.923 m2 

1. Boden - Anlagenschutzfunktion X X 

2. Wasser - Wasserschutzfunktion X X 

3. Wasser - Hochwasserschutzfunktion X X 

4. Erholung - Erholungsfunktion Stufe 1 X X 

5. Erholung - Naturpark - Schutzzone II X X 

6. Landschaft - Landschaftsschutzgebiet X X 

7. Landschaft - Landschaftsbildprägender Wald X X 

8. Natur- Naturschutzgebiet X X 

9. Natur - Biotopschutzfunktion X 
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Summe Waldfunktion 1.6 1,8 
(Faktor 0,2 Pro betroffene Waldfunktion} 
Ermittlung des Ausgleichsverhältnisses 1:2,6 1:2,8 
(1 : Gesamtfläche+ Summe Waldfunktion} 
Fläche 14.430 m' 19.384,4 m' 
(Gesamtfläche x Summe aus Gesamtfläche & 
Waldfunktion) 

Erforderliche Fläche zur Kompensation (Erstaufforstung} 33.814,4 (3,38 ha) 

Auf.grund des engen räumlichen Zusammenhangs der geplanten VValdumwandlung zur 

Modernisierung des Skigebietes werden die zur Verfügung stehenden 

Erstaufforstungsflächen anteilig projekt bezogen aufgeteilt. Damit ergibt bezogen auf die 

geplanten Teilmaßnahmen folgender Anteil an erforderlicher Erstaufforstungsfläche. 

Unter Beachtung der zur Umsetzung zu bringenden Maßnahmen ergibt sich folgender 

antei lig-projekt bezogener Erstaufforstungsumfang: 

Tabelle 65 M anteilig-projektbezogene Ermittlung der Erstaufforstungsflächen 

PfejeM FläGhe 'NaleumwaAdluAg iA m2 6~FOeFliGheF AusgleiGh YAteF AAteil 09F ZY 
BeFtisksishtiguAg OeF kempeAsieFeAdeA 
'NaldfYAktieAeA Flä6h& 

lilä6RBA EleF WalEluRw1aAEl1:1Ag6eFkläF1:1Ag >,<em :!4 . Q3.:!Q~ Q, Elie Aa61:i akl1:1ellem SlaAEI aes MeaeFAisieF1:1AgskeAzeflles 
- - ·" - -·. 

QY9FYAg sa ~ rn.&4~,& 

lieF SesselbahA MimmelsleiteF: 

~ +,.ä49 lialdeF u {liesUe91:1R9 e~el9le ~:! .Q78, 4 

Ql:IF61:i GbeFe !ieFSl9ehäFG9 l:IAEI 
Pi&le4G ~ Wl:IFG9 im Ral:imeR 901' 3A-7+;i 

80Sf1F86R!,1R!j 1~8FA :!ä.Q:!.:!QHi 
~ 89+ eesläligl) ~ 

tiA ~ Hi.854,4 

~ ~ ~ 

l&läsl:ieA im RahmeA Eies FllaAfeslslell1:1Ags>,<e~al:!FeAs k1:1ppeleaFe 8eF Sesseleal:IA iAkl. IAfFaslF1:1kl1:1F QQ.l:!QHi, Elie Ras!:! ,_„ ~ „ ~ - „ - - · 
8eF SesselbahA ~ Siehe +aeelle eeeA ~ 

66,76616 {FllRO 617 ha) 

Maßnahme Betroffener Wald Fläche 

Flächen der Waldumwandungserklärung vom 24.03.2010, die nach aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes 
umgesetzt werden sollen: 

6er Sesselbahn Staatswald + Stadtwald 53.550,2 m2 

Querung S2 Staatswald 18.447,8 m2 

Flächen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur 09/2016, die nach 
aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes umgesetzt werden sollen: 

8er-Sesselbahn Staatswald + Stadtwald 31 .814,4 m2 

Erforderli che Fläche zur Kompensat ion (Erstaufforstung) 105.812,4 m2 (10,58 ha) 

Wie bereits beschrieben wurden durch die Entsprechend der Abstimmungen mit der Oberen 
Forstbehörde bereits Flächen ermittelt, die zur Erstaufforstung genutzt werden können. 
Diese sind in der Tabelle 66 zusammenfassend dargestellt. , sind hier die in Anspruoh 
zunehmenden Flächen am Fichtelberg durch folgende Erstaufforstungsmaßnahmen zu 
kompensieren: 
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Tabelle 66 ~Potentielle Flächen für Erstaufforstung Stand 11 .09.2014 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs Bemerkung EA-
unbe- bare -art Genehmigun 
waldet in Fläche in g 
ha ha 

Gelenau 1498 (T.v.) 2,46 1,60 Grünland Abstand zur Bebauung 30m Erteilt 
einhalten 

1499 2,81 2,40 Grünland Abstand zur Bebauung 30m Erteilt 
einhalten 

1484 {T.v.) 090 0,70 Grünland Erteilt 
1352 (T.v.) 2,14 1,50 Ackerland Leitungsrecht (außerhalb Noch zu 

derzeiticier EA-Flächel beantracien 
1355,1357,1 2,35 1,80 Ackerland 1355 und 1357 Dienstbarkeit Noch zu 
360 (jeweils Hochspannungsleitung (Fläche beantragen 
T.v.) entsorechend abarenzenl 
1364 1,50 1,30 Ackerland Kündigung Pachtvertrag Noch zu 

frühestens zum 31 .10.2018 beantragen 
möglich 

Summe 93 

Gemäß dem Bearbeitungsstand aus 2014 sind für 4,70 ha die EA- Genehmigungen bereits 

erteilt. Bezogen auf die projektrelevante Flächengröße des in Anspruch zu nehmenden 

Staatswaldes von 14.420 m2 ist damit die Erstaufforstung gesichert. 

Die Erstaufforstung erfolgt mit standortgerechten Baum- und Straucharten aus 

standortgerechten Herkünften. Ziel ist es, die aufgeforsteten Flächen so zu pflegen, so dass 

sich ein stabiler, gemischter Wald, gemäß aktueller Richtlinie I Erlass 

Waldentwicklungstypen im Staatswald des Freistaates Sachsen entwickelt. 

Der Zieltyp wird als Buchen-Fichten-Mischwald mit der Rotbuche als Hauptbaumart sowie 

als Mischbaumarten unter anderem die Gemeine Fichte, Weißtanne und Bergahorn 

beschrieben. 

Der vorhandene Pool an Erstaufforstungsflächen ist ausreichend um die Flächen der 

Waldumwandlung zu kompensieren. 

Die Umsetzung der Erstaufforstung im Zusammenhang mit den beanspruchten 

Stadtwaldflächen erfolgt auf dem Flurstück 240/42 Gemarkung Oberwiesenthal. Dazu wird 

eine Fläche von rund 2 ha durch die Auftraggeberin erworben. Nach Vorabstimmung mit 

dem Landratsamt Erzgebirgskreis bestehen gegen die Nutzung der Fläche zur 

Erstaufforstung keine Bedenken. Die Fläche schließt sich unmittelbar an Flurstücke an die 

bereits als Erstaufforstungsflächen ausgewiesen sind. Die Fläche ist nicht als Biotop nach 

§21 SächsNatSchG kartiert. Bis auf den Naturpark Erzgebirge/ Vogtland werden keine 

weiteren Schutzgebiete berührt. 

Auf der Grundlage der Vorabstimmung mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis wird hiermit die 

Genehmigung zur Erstaufforstung der Fläche beantragt. 

Tabelle 67 Flächen zur Erstaufforstung im Zusammenhang mit beanspruchten Stadtwald 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs Bemerkung EA-
unbe- bare -art Genehm igu 
waldet in Fläche in ng 
ha ha 

Oberwiesen 240/42 (T.v.) 2 1,94 Grünland Leitungsrecht Noch ZU 

-thal beantraaen 

Die einzubringenden Baumarten werden mit den zuständigen Stellen abgestimmt und im 

Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. 
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Im Zusammenhang mit den vorhandenen Arten sind folgende Maßnahmen zum speziellen 

Artenschutz zu beachten: 

Konfliktnummer: K3, K4 

MA1 - Kartierungsarbeiten vor & während Bau 

Es ist vor Baubeginn zu untersuchen, ob im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme, 

geschützte Arten vorkommen. Bei einem Antreffen von geschützten Arten innerhalb dieses 

Bereiches ist umgehend zu überprüfen, ob die Population durch die Baumaßnahme 

beeinträchtigt wird bzw. ein Vergrämen der Art durch die Bauarbeiten zu erwarten wäre. 

Die Untersuchung ist unmittelbar vor Baubeginn im entsprechenden Frühjahr am 

effektivsten. Als Ergebnis ist eine Kartierung weiterer Arten ebenso möglich, wie eine 

Reduzierung des bereits untersuchten Artenspektrums. Sollten die bekannten Arten im 

entsprechenden Baujahr nicht nachgewiesen werden, dann sind auch alle daraus 

resultierenden Maßnahmen nicht notwendig. Sollten hingegen weitere relevante Arten 

dokumentiert werden, sind zusätzliche Maßnahmen festzulegen. Die Reduzierung bzw. 

Erweiterung der Maßnahmen sind in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der 

ökologischen Baubegleitung sowie der zuständigen Behörde abzustimmen. 

Während des Bauprozesses sind die beanspruchten Flächen ebenfalls auf das Vorkommen 

geschützter Arten zu kontrollieren. Bei Feststellung solcher Arten sind entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen. Der Bauprozess muss ggf. modifiziert werden, um eine 

Beeinträchtigung der Arten auszuschließen. Auch hier wird eine Abstimmung zwischen dem 

Auftraggeber, der ökologischen Baubegleitung sowie der zuständigen Behörde als 

erforderlich erachtet. 

Durch die Untersuchung vor Beginn und während der Bautätigkeiten können geschützte 

Arten den Vorgaben entsprechend umgesiedelt bzw. deren Störungsempfindlichkeit im 

Rahmen des Bauprozesses berücksichtigt werden. Vor allem im Zusammenhang mit den 

Arten des Anhanges 1 der VS-RL und den Arten des Anhanges II der FFH-RL kann so sicher 

gestellt werden, dass keine Beeinträchtigung durch den Bauprozess entstehen. 

Konfliktnummer: K3, K4 

MA2 - Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender Gebäudestrukturen 

Im Zuge der Baufeldfreimachung ist die Fällung von Bäumen unumgänglich. Vor Beginn der 

Fällarbeiten sollten alle zur Fällung vorgesehenen Bäume auf das Vorkommen geschützter 

Arten untersucht werden, um eine potentielle Beeinträchtigung dieser Arten auszuschließen. 

Die Gehölzfällungen sind ausschließlich in den Wintermonaten durchzuführen, da so das 

Risiko nicht mehr gegeben ist auf brütende Arten zutreffen. Ausschlaggebende Arten sind 

die, die am Standort überwintern. 

Von besonderer Bedeutung sind Bäume, die Baumhöhlen also potentielle 

Überwinterungsstätten aufweisen. 
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Sollten überwinternde Arten bei der Voruntersuchung angetroffen werden, so sind sofort 

weitere Untersuchungen zu veranlassen, ob die Möglichkeit der Umsiedlung besteht. Wenn 

eine Umsiedlung möglich ist, so ist diese entsprechend zu veranlassen. 

Durch die Maßnahme kann sichergestellt werden, dass keine überwinternden Arten 

beeinträchtigt werden. 

Vor dem geplanten Rückbau der Liftanlagen und insbesondere der Talstation des Großen 

Sesselliftes ist zu prüfen ob hier ein Besatz durch Fledermäuse vorliegt. Die Prüfung hat im 

Frühjahr des geplanten Rückbaujahres zu erfolgen, da auf diese Weise sowohl potentielle 

Winter- als auch Sommerquartiere und Wochenstuben bestimmt werden können. Der 

bisherige Projektablauf sieht vor den Rückbau im 3 Quartal des zweiten Baujahres 

vorzunehmen somit besteht ausreichend Zeit die erforderlichen Untersuchung durchzuführen 

und bei Besatz Maßnahmen zu entwickeln, die die durch den Rückbau entstehenden 

Beeinträchtigungen mindern und für einen langfristen Erhalt der Population am Standort 

sorgen. Gegebenenfalls kann der Rückbau auch auf das dritte Baujahr verlagert werden, um 

ausreichend Zeit zur Maßnahmenentwicklung zur Verfügung zu haben. 

Durch die Maßnahme kann sichergestellt werden, dass keine wichtigen Habitatstrukturen vor 

allem von gebäudebezogenen Fledermausarten dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Konfliktnummer: K3, K4 

MA3 - Bauzeitbeschränkung im Tages- und Jahresgang 

Wesentlich ist, dass sich die Bauzeit innerhalb einer möglichst konfliktarmen bis konfliktfreien 

Zeit erstrecken sollte d.h. außerhalb von Wanderungs-/Reproduktions- und Larvalzeiten, 

sowie Brutzeiten und Zug-/Rastzeiten. 

Wie bereits beschrieben, steht zur Umsetzung der Baumaßnahme nur ein enges Zeitfenster 

zur Verfügung, wodurch ein Baubeginn in der konfliktarmen bis konfliktfreien Zeit nicht 

möglich ist. Daher ist es umso wichtiger, dass der Bauablauf im Rahmen der 

Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung und im Rahmen der ÖBB genau abgestimmt 

und mit den aktuellen Kartierungsergebnissen abgeglichen wird. 

Um die Beeinträchtigung I Störwirkung durch den Baubetrieb zu minimieren, wird mit der 

Baumaßnahme unter der Voraussetzung, das im Winterhalbjahr die erforderlichen Fällungen 

der Gehölze im Bereich der Bergstation erfolgt sind und damit eine Ansiedlung von Arten 

vermieden wurde, im Bereich der Talstation Anfang Mai begonnen. Die übrigen Arbeiten 

setzen sich dann sukzessiv bergwärts fort, wobei die Arbeiten an der Bergstation Mitte/ Ende 

Mai beginnen. 

Die Errichtung der Stützenfundamente erfolgt ab Juni. Um die Störwirkungen auf den 

Wirkraum und die hier brütenden Arten nicht zusätzlich auszudehnen, ist von der Talstation 

aus zu beginnen. Die Arbeiten sind dann sukzessiv bergwärts fortzusetzten. Zur Montage 

der Stützen kommt stellenweise ein Hubschrauber zum Einsatz, der eine Lärmspitze 

darstellt. Der Einsatz erfolgt im September. Nach bisherigem Kenntnisstand beträgt die 

Gesamtflugzeit rund 4h. Die Umsetzung der Infrastruktur erfolgt parallel zur Umsetzung der 

Liftanlage. 
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Die Rückbauarbeiten erfolgen nach Beendigung der Wintersaison. Hierfür wird für die 

Demontage der Stützen die noch vorhanden Schneedecke genutzt. Zeitgleich wird die 

Talstation beider Lifte zurückgebaut und die Bergstation des Nachtskilaufs abgerissen. Damit 

verringert sich der Umfang der Bautätigkeiten in den Sommermonaten. 

Die beschriebenen Kartierungsmaßnahmen vor Baubeginn (das schließt die 

Rodungsarbeiten mit ein) sind zwingend durchzuführen. Durch die Kartierungsarbeiten 

können im Jahr der Bauumsetzung besonders sensible Bereiche ermittelt werden, die 

bauseits zu meiden sind. 

Unabhängig davon gilt generell ein Nachtbauverbot. Die Beleuchtung der Baustelle im Sinne 

einer verkehrsrechtlichen Sicherung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. So wird eine 

weitestgehend ungehinderte Orientierung der Arten gewährleistet, die überwiegend während 

den Dämmerungsstunden aktiv sind und den Baustellenbereich weiterhin als Habitat nutzen. 

Mittels der Maßnahme wird die Beeinträchtigung der Arten während der Reproduktion und 

Aufzucht der Jungtiere durch die Baumaßnahme wesentlich verringert. Störwirkungen im 

Zusammenhang mit der Baumaßnahme, die die Entwicklung der Population am Standort 

negativ beeinflussen könnten, können so vermieden werden. 

Bezogen auf die Modernisierung des Skigebietes, ist der übergreifende Projektablauf zu 

beachten. Dieser wird unter Punkt 9 beschrieben. 

Konfliktnummer: KG, K7, K10 

MA4 - Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach Beendigung der 

Bauarbeiten 

Bei der Maßnahme handelt es sich vorrangig um Aufklärungsarbeit zum im Gebiet 

vorkommenden Arten und wertgebenden Flächen. Die Aufklärungsarbeit ist durch eine 

entsprechende Beschilderung, wie sie teilwiese bereits im Gebiet besteht, zu realisieren. Um 

wirksam auf die naturschutzfachliche Relevanz des Gebietes aufmerksam zu machen, sind 

die Schilder an entsprechenden Aussichtspunkt, die von einer Vielzahl von Besuchern 

frequentiert werden, aufzustellen. 

Neben der kartographischen Darstellung des Schutzgebietssystems sind auch verschiedene 

Ver- und Gebote zum Verhalten innerhalb dieser Flächen aufzuzeigen und die 

Schutzwürdigkeit der Gebiete kurz darzulegen. 

Darüber hinaus sind die wertvollen Flächen, die an die Pistenbereiche angrenzen, optisch 

durch Pistenrandmarkierung vor Befahren zu sichern. Während des gesamten Betriebes ist 

sicherzustellen, dass die Abgrenzungen und Markierungen intakt sind. Schäden sind 

umgehend zu beheben. Nach Abschluss der Skisaison sind die Markierungen zu entfernen. 

Die Ausweisung von Schutzzonen entlang der Pisten ist erforderlich, um eine Störung der 

Tier- und Pflanzenwelt abzuwenden. Vor allem in den Wintermonaten ist die Einhaltung 

eines Wegegebots zu gewährleisten, um überwinternde Tierarten nicht zu gefährden. Die 

angrenzenden Waldflächen sind vor Durchfahrt zu sichern. Auf diese Schutzzonen und die 
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entsprechenden Regelungen ist auf den touristisch genutzten Wegen und in den 

Besucherzentren hinzuweisen. 

Die Ausweisung von Schutzzonen soll der Verhinderung des Befahrens bzw. Betretens der 

wertvoller Flächen dienen. Nutzungsbedingte Störwirkungen während der Sommer- und 

Wintermonate sollen so auf ein Mindestmaß reduziert werden, damit eine relativ ungestörte 

Nutzung von Teillebensräumen durch die relevanten Arten gesichert werden kann. 

Konfliktnummer: K5 

MA5 - Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der 

Pisten 

Die durch die Waldumwandlung frei werdenden Flächen, die nicht für eine Bebauung 

vorgesehen sind, werden wiederbegrünt und können somit potentiell als Nahrungshabitat für 

die Art entwickelt werden. Neben der Begrünung ist die Pflege in Form einer jährlich 

wiederkehrenden Mahd der Flächen erforderlich, damit diese als Nahrungshabitat für die Art 

attraktiv bleiben. 

Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, dass die neu entstehenden Grünlandbereiche in 

das vorhandene Pflegekonzept aufgenommen werden, um den Verlust von potentiellen 

Nahrungshabitaten auszugleichen. 

Konfliktnummer: K6, K7 (Kumulierende Beeinträchtigung im Zusammenhang mit 

Umsetzung Erweiterung Querung S2) 

MA6 - Anbringen von Nistkästen für den Rauhfuß- und den Sperlingskauz 

Durch die angestrebte Waldumwandung (S2) und die anschließende Nutzung des Bereiches 

als Abfahrtspiste (8er-Sesselbahn und S2) werden potentielle Habitatflächen für Sperlings

und Rauhfußkauz in Anspruch genommen und betriebsbedingt verlärmt. 

Der Verlust der potentiellen Habitatfläche ist durch das Ausbringen von Nistkästen 

auszugleichen. 

Die Wahl des konkreten Standortes ist mit der Unteren Naturschutzbehörde und mit dem 

Flächeneigentümern im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung 

abzustimmen. 

Aufgrund der Größe der beeinträchtigten Fläche wird vorerst die Umsetzung von 4 Nisthilfen 

vorgesehen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass 2017 noch einmal konkrete Teiluntersuchungen zum 

Artbestand in der Fläche stattfinden. Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist dann 

abschließend zu entscheiden, welche und wie viele Nistkästen auszubringen sind. 
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MA7 - Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der Bauzone 

Die bauzeitlich in Anspruch zu nehmenden Flächen im Bereich des Offenlandes sind vor 

Beginn der Maßnahmen zu mähen und während der Baumaßnahmen freizuhalten, um die 

Ansiedlung von Begleitarten und Arten des Anhanges II der FFH-RL (im Speziellen des 

Großen Feuerfalters) zu verhindern. 

Die erste Mahd ist dabei bereits im Frühjahr (Anfang Mai) durchzuführen, je nach 

Entwicklungsstand der Vegetation. 

Das Risiko einer Ansiedlung der oben benannten Arten kann durch die Maßnahme wirksam 

minimiert werden. Die Auswirkungen auf die vorhandene Vegetation sind durch die 

beschriebene Maßnahme nur im Jahr der Bauausführung gegeben. Die 

Artenzusammensetzung ändert sich dadurch nicht, da die dauerhaft Pflege der Flächen im 

Folgejahr regulär vorgesetzt wird. 

Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass bauseitig beeinträchtigte Flächen z.B. durch 

Befahren unter Verwendung von autochthonem Pflanzengut wieder zu begrünen sind. 
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Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden sei noch einmal auf die M10 verwiesen, die 

bereits unter 7.2.2 Tiere, Pflanzen & biologische Vielfalt beschreiben wurde. Die 

Maßnahmen sind dazu geeignet die betriebsbedingten Beeinträchtigung des Bodens und 

damit den Konflikt K15 zu mindern bzw. auszuschließen. 

Konfliktnummer: K8; K19 

M2 - Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des 

Bodengefüges sowie Maßnahmen zur Erosionssicherung während Bau 

Die bauseits bedingte Verdichtung der Böden kann entgegengewirkt werden. Hierzu sind 

folgende Parameter zu berücksichtigen: 

Entsprechend der Angaben zum Boden, handelt es sich bei den betroffenen Böden um 

Psydogleye. Diese sind generell mäßig feucht. Durch die Schneeschmelze in den 

Frühjahrsmonaten erfolgt auf den durch die Maßnahme betroffenen Flächen ein hoher 

Eintrag von Wasser, der in ungünstigen Fällen zu Staunässe führt. Während dieser Phase 

ist ein Befahren der Flächen nicht möglich, da sonst massive Schäden im Bodengefüge 

und eine wesentliche Verschlechterung der Wiederbegrünungsbedingungen die Folgen 

wären. 

Die Ausweisung von Baustraßen, sowie Baustelleneinrichtungsflächen hat 

vorzugsweise auf bereits versiegelten Flächen zu erfolgen. 

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen die zusätzlich hergestellt werden müssen, 

sind nach Beendigung der Bauarbeiten vollständig rückzubauen. Die betroffenen Flächen 

sind entsprechend der Vorgaben der UVS mit integriertem LBP wieder zu begrünen (siehe 

M9). Nach Möglichkeit ist aber auf eine zusätzlich Ausweisung solcher Flächen zu 

verzichten! 

Außerhalb der ausgewiesenen Baustraßen ist ein Befahren der Flächen nur zulässige, wenn 

folgende Schutzmaßnahmen ergriffen werden: Reduzierung der Flächen auf ein absolut 

erforderliches Mindestmaß, Verwendung von Geotextilien oder Baggerschutzplatten, 

Verwendung von bodenschonenden Baugeräten (Raupenfahrzeuge). 

Offene Bodenmassen sind bei längerer Lagerung entsprechend der einschlägigen Richtlinien 

vor Abschwämmen zu sichern. 

Die Lagerung von Erdmassen ist vorzugsweise auf den ausgewiesenen 

Baustelleneinrichtungsflächen vorzunehmen. Sollte das nicht möglich sein, da z.B. ein 

zeitnaher Wiedereinbau erfolgt, sind die Erdmassen durch Geotextilien gegen 

Abschwemmen zu sichern. 

Die Ausdehnung der Baugruben ist auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken. 

Leitungsgräben sind sukzessiv auszuschachten und nach den Verlegearbeiten, sowie den 

schichtgerechten Wiedereinbau des Bodens umgehend zu begrünen. 
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Flächen, die aufgrund der Witterungsbedingung vor allem gegen Ende der Bauzeit keine 

ausreichende Vegetationsbedeckung aufweisen, sind zusätzlich mit Erosionsschutzmatten 

(Kokos- oder Strohmatten) zusichern. 

Darüber hinaus ist es erforderlich eine Bodenkundl ichen Baubegleitung einzusetzen, die die 

Eingriffe in die vorhandenen Böden überwacht. 

Durch diese Maßnahmen wird eine Verdichtung des Bodens mittels Baumaschinen und 

Lieferverkehr bestmöglich vermieden. Verdichtungen im Bodenbereich können aufgrund der 

örtlichen Gegebenheiten durch Bauarbeiten nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Bei dem Rückbau der Baustraßen und temporären Befestigungen ist darauf zu achten, dass 

keine Vermischung von Baumaterialen mit dem natürlich anstehenden Boden erfolgt. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Wiederbegrünung ist die obere Bodenschicht zu 

lockern, um den Anwachserfolgt zu optimieren . 

Des Weiteren ist zu beachten, dass sich innerhalb des Gebietes verschiedene Zeugnisse 

des Altbergbaus befinden, die in Lage und Ausdehnung häufig nicht im hinreichenden Maße 

bekannt sind. Bei Bodenarbeiten ist daher gesondert auf Kennzeichen des Altbergbaus zu 

achten. Es ist in Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde sicherzustellen, dass die 

geplanten Bodeneingriffe keine weitreichenden Folgen für die vorhandenen Anlagen haben 

und die geplanten Bauteile den statischen Anforderungen entsprechen. 

Konfliktnummer: K12, K16 

M3 - Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) 

Während der Bau- und Betriebsphase besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass 

grundwassergefährdende Stoffen zum Einsatz kommen und diese über den Boden bzw. das 

Oberflächenwasser ins Grundwasser gelangen. Bei ordnungsgemäßer Bau- und 

Betriebsausführung können derartige Beeinträchtigungen zwar ausgeschlossen werden, es 

sei aber dennoch an dieser Stelle auf die wesentlichen Erfordernisse verwiesen. 

Grundwassergefährdung sowie Gefährdung des Bodens sind während der Bauphase 

auszuschließen. Daher gilt: 

Verwendungsverbot und Beschränkung entsprechend der geltenden Chemikalien

Verbotsverordnung 

Einsatz von Stoffen, die nach EU-Richtlinie 67/548/EWG in der jeweils geltenden 

Fassung mit „N", „T +" und „T" gekennzeichnet werden müssen, sollten vermieden werden 

Kanzerogene, mutagene und teratogene Stoffe dürfen nicht aktiv eingesetzt werden 

Einhaltung der LA GA-Richtlinie in Bezug auf Wiederverwendung von Stoffen 

Nachweis über die Grundwasserverträglichkeit von Beton und Geotextilien 

Lagerung von Baumaterialen bevorzugt in Bereich mit höhere 

Grundwasserabdeckung 

Vollständige Beräumen von Baumaterialien, Bauschutt und Baurestmassen 

einschließlich aller angefallenen Abfälle der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten 
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Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Stoffe entsprechend einschlägiger 

Richtlinien und Gesetze 

7.2.4 WASSER 

7.2.5 GRUNDWASSER UND 0BERFLÄCHENWASSER 

Innerhalb des Eingriffsbereiches und des Bereiches der Nutzung befindet sich ein 

Trinkwasserschutzgebiet. Im Rahmen des Baus sowie im Rahmen des Betriebes sind die 

unter Anlage 1 M4.1 und M4.2 dargestellten Einschränkungen und geforderten Maßnahmen 

zu berücksichtigten. 

7.2.6 KLIMA I LUFT 

Während des Baubetriebs ist durch die Anlieferung und die Bautätigkeit mit einer lokal 

höheren Abgasimmission zu rechnen, die allerdings nicht als erheblich einzuschätzen ist. Es 

wäre von Nutzen den Anfahrtsweg so zu wählen, dass die Ortslage so wenig wie möglich 

beeinträchtig wird. Darüber hinaus sind naheliegende Materialquellen zu bevorzugen. 

Gesonderte Maßnahmen zur Minimierung werden nicht ausgewiesen. Benannte Hinweise 

sind bauseits zu beachten. 

7 .2. 7 LANDSCHAFT 

Um eine gebietstypische Erscheinung zu erreichen, ist bei allen Bau-, Pflanz- und 

Gestaltungsarbeiten auf eine heimische, standorttypische Ausführung zu achten. Dies 

umfasst die Auswahl der Pflanzen und das auszubringende Saatgut (siehe M9). 

Die nicht betroffenen landschaftsbildprägenden Strukturen und Vegetationsflächen sind 

während der Baumaßnahmen zu schützen und zu schonen (analog siehe M5, M6) 

7.2.8 KULTUR- UND SONSTIGE SACHGÜTER 

Durch die geplante Umsetzung der Talstation erfolgt ein Eingriff in ein archäologisches 

Denkmal (K19). Der Eingriff ist mit dem Landesamt für Archäologie bzw. der Unteren 

Denkmalschutzbehörde abzustimmen und im Rahmen der Bauausführung anzuzeigen. 

Während des Eingriffes sind die Flächen durch Vertreter der Behörde zu begutachten, um 

eventuelle Funde sicherzustellen. Hier ist zu beachten, dass es zu Verzögerungen im 

Bauprozess kommen kann, wenn archäologisch relevante Objekte vorgefunden werden. 

Die Bodenarbeiten sind im Rahmen der Ausführungsplanung expliziert mit der Zuständigen 

Behörde abzustimmen (siehe M2). 

Die Flächeneigentümer und Betreiber von Hotels und gastronomischen Einrichtungen sind 

vor Beginn der Arbeiten über die Baumaßnahme zu informieren, ggf. werden zusätzliche 

Abstimmungen und Einschränkungen hinsichtlich des Baubetriebes erforderlich. Diese sind 

im Rahmen der Ausführungsplanung zu klären und während des Baus umzusetzen. 
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Die ausgewiesenen Baubeschränkungszonen und die entsprechenden Angaben unter M7 

sind zu beachten. 

7 .3 PFLEGE- UND ENTWICKLUNGSKONZEPTION 

Bei der Ausführung der Landschaftsbauarbeiten insbesondere im Zusammenhang mit der 

Bepflanzung wird empfohlen, dass vertraglich auch die Anwuchs- und Erhaltungspflege für 

einen Zeitraum von 2 - 3 Jahren (1 Jahr Fertigstellungspflege und 2 Jahre 

Entwicklungspflege) verankert wird, mit der Maßgabe, dass bei Ausfall Nachpflanzungen 

durchgeführt werden. Nur dadurch kann die Wirksamkeit der Maßnahmen abgesichert 

werden. 

Die dauerhafte Pflege der Flächen ist zum Erhalt der Vegetations- und Habitatstruktur 

entscheidend. Nach Umsetzung der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind die 

beanspruchten Flächen daher wieder in das bestehende Pflegekonzept zu integrieren. Die 

neu ausgewiesenen Pistenflächen sind in das Konzept mit aufzunehmen und dauerhaft einer 

Pflege zu unterziehen. Die Angaben unter M9 sind entsprechend zu beachten. 
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SeRstige FläelleR1 veF&iegelt 
~amtlieEry<stem 1 16; Stotze 2 7, SshasRt 1 ä; , . 

SeRstige FläelleR1 veFSiegelt 
T"'!l/,..f"'!lfi.rt..n. ..a. ~f11h.a. "f 
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Tabelle 68 aJ Formblatt 1: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope 

1 2 3 4 5 6 

O> 
c: 
::s 
'C t 

Cl> .z::; 
~ „ u 

~ ~ O> 
!t "' l/J ~ Cl 0. <( c: 0. .z:.- ::s c: 

~g "' o.~ t:: ..; m-z „ 0 ~ "' 

~ ~ 
„ 0 ~ 

-0 ö g> :;:: -0 - O> w .~ 0 0 c: 
LI.. iii w :i " iii w 

naturnaher Berqland- Fichtenwald 24 06.02.300 Bernwiese lextensivl 

01.06.320 
Waldumwandlungsfläche Verwendung von autocht/10nem Saatgut oder 

FE 1 
(72 100) 

1-32 Erhaltungszustand B: daher ähnlichen Verfahren zur Begrünuna fHeudrusch usw.) 
Wertminderung um einen Biotoppunkt 24 95220 Sonstige Flächen versieaelt 

Berastation. Stotze9; Schacht 7+8+9 

naturnaher Fichtenwald 28 06.02.300 Sonstiqe Flächen versieqelt 

01 .06.300 
Waldumwandlungsfläche Stütze 8, Schacht 6 

FE 2 1-37 Erhaltungszustand C; daher 28 95220 Berqwiese (extensiv) 
(72 000) Wertminderung um zwei Biotoppunkte Verwendung von autochthonem Saatgut oder 

ähnlichen Verfahren zur Beqrünunq (Heudrusch usw.) 

Berqwiese 25 95220 Sonstige Flächen, versiegelt 
FE 3 06.02.300 1-52 Erhaltungszustand C: daher 2x Kombischacht, Stotze 7; Schacht 5 

Wertminderuna um zwei Biotoppunkte 

Berqwiese 29 95220 Sonsfü1e Flächen versieqelt 
1-4 1 Erhaltungszustand A 

FE 4 06.02.300 Wertsteigerung um 2 Punkte. da 
Bergwiese eng mit Borstgrasrasen und 
Berqheide verzahnt 2x Kombischacht 

Bergwiese 25 95220 Sonstiqe Flächen, versiegelt 
FE 5 06.02.300 1-51 Erhaltungszustand C; daher 

Wertminderung um zwei Biotoppunkte Schacht 4, Stütze 6 

Bergwiese 26 95220 Sonstige Flächen, versiegelt 
FE 6 06.02.300 1-53 Erhaltungszustand B: daher 1x Kombisystem 

Wertminderuna um einen Biotonnunkt 

Berqwiese 26 95220 Sonstiqe Flächen versieqelt 
FE 7 06.02.300 1-46 Erhaltungszustand B: daher 3x Kombisystem, Stütze 5, Schacht 3 

Wertminderuno um einen Biotonnunkt 

Bergwiese 25 95220 Sonstige Flächen, versieqelt 
FE 8 06.02 .300 1-56 Erhaltungszustand C: daher 1x Kombisystem, Stütze 3 und 4, Schacht 1 und 2; 

Wertminderuna um zwei Biotooounkte Lichtmast 
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24 0 0,5394 

0 24 0,0827 

0 28 0,0021 

24 4 0,5152 

0 25 0,0032 

0 29 0,0010 

0 25 0,0021 

0 26 0,0005 

0 26 0,0037 

0 25 0 .0052 
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0,0000 B 

1,9844 A 

1 9844 
0,0601 A 

2,0606 B 

21207 
0,08 A 

0 08 
0,029 A 

0,029 
0,0536 A 

0 0536 
0,0135 A 

0,0135 
0,0963 A 

0,0963 
0 .1303 A 

0 1303 
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1 2 3 

Berawiese 
FE 9 06.02.300 1-58 Erhaltungszustand C; daher 

Wertminderung um zwei Biotoppunkte 

06.02.200 
sonstiges extensiv genutztes 

FE 10 
(41 200) 

Grünland frischer Standorte 
1-60 

07.03.200 Ruderalflur frischer bis feuchter 
FE 10 (42 200) Standorte 

1-27 

Ausgleichbarkeit 

4 5 

25 95220 

23 95220 

15 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 

Sonstige Flächen, versiegelt 
2x Kombisystem, Stütze 2 

Sonstige Flächen, versiegelt 

Talstation, Stütze 1 

Sonstige Flächen, versiegelt 

2x Kombisvstem 

A Ausgleichbar; zeitliche Wiederherstellbarkeit I Entwicklungsdauer < 25 Jahre; 
B Bedingt ausgleichbar; Entscheidung im Einzelfall in Abhängigkeit von folgenden Kriterien: 

• Entwicklungsrisiko (spezif. Standortvoraussetzungen, Steuerbarkeit der Entwicklung) und / oder 
•Alter und Struktur des Baumbestandes und/ oder 
• Anteil naturnaher Strukturen: 

C Nicht ausgleichbar; zeitliche Wiederherstellbarkeit /Entwicklungsdauer> 25 Jahre 
Erläuterungen: 

Code= CIR- BTLNK- Schlüssel oder Biotoptypenliste 2004 
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7 8 9 

0 25 0,0031 

0 23 0 ,0 544 

0 15 0,0010 
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10 11 12 13 

0,0766 A 

0,0766 

1,2518 A 

1,2518 

0,0156 A 

0,0156 

WE Mind. 5,8518 
E 
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Tabelle 69 ä4 Formblatt II: Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich 

14 T 15 16 17 18 
.;, N 

~ 

~ - .,, „ N c: 
< 2_ !!!. e ';;' w 

-5 „ :::E 
~ = .,, ..... = "' -2! .=- ... :5 ;:: :;; E ~ ..c: c ~ -c .,, .s .... 

0 0 c-"' '"' .::. 
~ ~ .2~ ;;::: -g 

c c li1 :il = = c: ..... ..... UJ = 3: ..... 
AUSGLEICH 

1· 

1 

1 

1 

0,0153 

1 

0,0153 

1 FR 1 1 Lebensraumfunktion 1 

2· 1 0,5 1 0,4500 1 0,225 II 

FR2 1 Lebensraumfunktion 1 
3• 

1 
1 

1 
0,0854 

1 
0,0854 II 

4• 1 0,5 1 0,19 1 0,0950 I' 

FR3 Lebensraumfunktion 5• 0,5 1,2473 0,6237 

FR4 1 Retentionsfunktion l 6* 0,5 1,1388 0,5694 

1 
7• 1 0,1589 0,1589 

FRS 
I Ästhetische Funktion I 

Landschaftsbildfunktion 

FR6 1 Lebensraumfunktion l 8' 1 1 1 0, 1611 10,1611 
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..: ez = c :! .2 .,,-
c "' 0.,, 
- c - "' § ~ 
.... 0 :.::: 

20 
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..c: 
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"' :::E 

MS Reduzierung YeR 

\O/alllumwaAEfümgsnäsheA der in Anspruch 
zunehmenden Waldflächen 
(projektobergreifende Betrachtung, siehe 
Maßnahmenblatt M8 Anla e 1 UVS) 
A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau 
Kurvenlift 
MAS Erhalt von Nahrungshabitaten für die 

1 Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der 
neuen Pistenflächen 
MS Reduzierung YeR 

WalllumwaAllluAgsfläsheA der in Anspruch 
1 zunehmenden Waldflächen 

(projektübergreifende Betrachtung, siehe 
1 Maßnahmenblatt M8 Anlage 1 UVS 

A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau 
Kurvenlift 
A2 Rückbau Großer Sessellift 
A3 Nutzungsaufgabe Pistenflächen 6 und 7 
(wird anteilig-projektbezogen berechnet, 
siehe Ausführungen zu A3; Gesamtfläche: 
62.192 m2 

A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau 
Kurvenlift 
A2 Rückbau Großer Sessellift 

A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau 
Kurvenlift 
A2 Rückbau Großer Sessellift 

1 

1 

1 

1 
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21 22 23 24 25 26 
.;, !:: ~ - - ;t .,, 

• ;t..UJ < ~ . . 
c N N 

g: ===~ g i!l ~ = N .D w 
t:- ';;' .l! ~ : :::J_c:, +-! ... < C.: ~N 
.! !:!:. = "" w 

.9 ~ ~ c:i -.::. ... i l ~ ~ ! = ~ ..c: 1i: 4;~!2 ... 0 .... c .D ... 
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~ -il ~ UJ i3 ~ :.: u~~ s: ·- NC: .c~ c: UJ UJ ~.c .f = 3: 3: 0 ... ..... 0 

0,5 I 1,1758 I 0,5879 

0,5 1 0,0094 1 0,0047 

0,5 I 1,14 I 0,57 

0.5 1 1,0858 1 0,5429 

0.5 I 1.1866 0,5933 
0,5 I 0,0336 0,0168 

0,5 l 1,1866 0,5933 

0,5 I 0,0336 0,0168 

0,5 1 0,0336 0,0168 
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14 15 

FR 7 Lebensraumfunktion 

AUSGLEICH 

ERSATZ 

FR 1 "'Revier Ringdrossel 
FR 2 "'Revier Waldschnepfe 
FR 3 = potentielle Habitatfläche Sperber 

16 

9• 0,5 

10· 

11· 0,5 

FR 4 = Eingriffe in Boden; Beeinträchtigung der Bodenfunktion 

17 18 

5,6561 2,8281 

0,0845 0,0845 

1,0545 0,5273 
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19 
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20 
A3 Nutzungsaufgabe Pistenflächen 6 und 7 
(wird anteilig-projektbezogen berechnet, 
siehe Ausführungen zu A3; Gesamtfläche: 
62.192 m2 ) 

M9 Rekultivierung 

FR 5 = Landschaftsbild; Ausführungen der Funktionsbeeinträchtigungen erfolgen verbal-argumentativ 
FR 6 =Wertvolle Bergwiesen und deren geschützter Artbestand 
FR 7 =Wertvolle Waldbiotope und deren geschützter Artbestand 
1* Verlustbereich; Verlust von Habitatfläche innerhalb der ausgewiesenen Revierfläche durch Versiegelung 
2* Minderungsbereich; Minderung der Habitateignung für die Ringdrosseln durch Erhöhung des anthropogenen Einflusses (Anlage 8er Sesselbahn) 
3* Verlustbereich; Verlust von Habitatflächen innerhalb der ausgewiesenen Revierfläche der Waldschnepfe durch Versiegelung 
4* Minderungsbereich; Minderung der Habitateignung für die Waldschnepfe durch Erhöhung des anthropogenen Einflusses (Anlage 8er Sesselbahn) 
5* Minderungsbereich potentielles Bruthabitat des Sperbers 
6* Minderungsbereich der Retentionsfunktion im Bereich der neu ausgewiesenen Pistenfläche 
7* Verlustbereich der Retentionsfunktion durch Versiegelung 
8* Verlustbereich; Verlust von wertvollen Bergwiesenflächen durch Versiegelung 
9• Minderungsbereich; Minderung der Biotopausprägung durch bauzeitliche Inanspruchnahme 
10• Verlustbereich; Verlust von wertvollen Waldbiotopen durch Versiegelung 
11* Minderungsbereich: Flächen der wertvollen Waldbiotope, die in Bergwiesen umgewandelt werden 
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22 
0,5 I 1,1866 

0,5 I 5,6561 
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Tabelle 70 aa Formblatt III: Wertminderung und Biotopbezogener Ausgleich 

NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS·STUDIE MIT 
INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Hinweis: Konform den Vorgaben der Handlungsempfehlung wurden die Einzelflächen von gleichen Biotoptypen in der Spalte 29 zusammengefasst und deren Wertminderung in der 
Spalte 30 entsprechend summiert. 
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< Q) 0 t::- Q) .; g> ;e Cl :::J ... .c " Cl N • 

'O 0 Q) <') d 'O U) c: ~ " 
<( wcn.Oi 

w I~ 
.0 ..-

~ (~ ~ ..;~ ..; "' '"' ~ u. iii <:::> all ä: ö u:: ~ ~ ±.: 
B 41200 Bergwiese (extensiv) ~ A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau 

2,0606 Kurvenlift, Ziel Entwicklung von Bergwiesen unter 

A 95220 Sonstige Flächen, versiegelt 3,7925 A1 Verwendung von autochthonem Saatgut oder 
ähnlichen Verfahren zur Begrünung (Heudrusch 

0 24 24 0,0094 0,2256 

A ~ seRslige FläsheR, ~·eFSiegelt 0;49+3 usw.) 

A2 Rückbau Großer Sessellift, Ziel Entwicklung von 

A ~ seRsUge FläsheR, •1ersiegelt ~ A2 
Bergwiesen unter Verwendung von autochthonem 

0 24 24 0,0242 0,5808 Saatgut oder ähnlichen Verfahren zur Begrünung 
(Heudrusch usw.) 

A3 Nutzungsaufgabe Pistenflächen 6 und 7 (wird 
A3 anteilig-projektbezogen berechnet. siehe 

Ausführungen zu A3; Gesamtfläche: 62.192 m2
)
117 

~ ~ ~i··- ' 5;8518 ' 
" - .. - -

117 Auf eine rechnerische Darstellung muss verzichtet werden, da durch die Nutzungsaufgabe verschiedene Biotope begünstigt werden. Die Maßnahme wird der Vollständigkeit wegen mit dargestellt. 
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Taselle ae F"aFR'lslatt IV: niGht a1JsgleiGhsare VVertminderllngen und siatapsezagener Ersatz 

40 44 42 43 44 

1- 19&™ 1 ~ ~i ~,„ ~ . . ~ 1 ~ 1 ~ 
l=E-,1 9&™:::: ir:: == 0;4918 
FE-3 9&™ ~ 
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46 

A: iRteRsi'le §SAYlztes OaYSF§FÜRlaml; 
!<;eFRßSRSatioA im ~aAFRSR der 
V'lald11m•.vaRdlYR§; .l: l!:RtwisklYR§ VOR 
Nadel ba11e Missl=lforsl PlaRYA§S'Nert 1 e 
(feslle§YA§ des liläGRSABSdarfs!) 

.WI 4-ele 

,.,,,,., 

4,7-7 1 3;86GG 
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Tabelle 71 W Formblatt IV: nicht ausgleichbare Wertminderungen und biotopbezogener Ersatz 

40 41 42 43 44 45 46 47 

e 

"J 
„ >< 

II ~ 
;: "' "' "' :!. ~ :c 

w ..... et ö t 

~ "';" :c 
„ 
;i: 

FE 1 
Ber wiese extensiv 

1,9844 
95220 Sonsti e Flächen, vers ieaelt I E1 1 1 1 10 1 

FE 2 41200 Ber wiese extensiv 
2,1207 

95220 Sonsti e Flächen, versie elt 
FE 3 95220 

Sonsti e Flächen, versie elt 0,08 

FE4 95220 0,029 intensive genutztes Dauergrünland; 
Sonsti e Flächen, versie elt 

FE 5 95220 
Kompensation im Rahmen der 

Sonsti e Flächen, versie elt 0,0536 Waldumwandlung; Z Entwicklung von 

FE 6 95220 Nadel-Laub-Mischforst Planungswert 15 
Sonsti e Flächen, versie elt 0,0135 (Festlegung des Flächenbedarfs!) 

FE 7 95220 
Sonsti e Flächen, versie elt 0,0963 

FE 8 95220 
Sonsti e Flächen, versie elt 0,1303 

FE 9 95220 
Sonsti e Flächen, versie elt 0,0766 

FE 10 95220 
Sonsti e Flächen, versie elt 1,251 8 

FE 11 95220 0,056 Sonstiqe Flächen, versie elt 

f"tW 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 UMWEL lVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Formblatt 1 - Ausgangswert und Wertminderung der Biotope 

Resultierend aus der Bestandsdokumentation erfolgte eine Zuordnung zwischen den in 

Anspruch genommenen Flächen und den Biotoptypen. Dabei wird in drei Flächeneinheiten 

(FE 1 - 3) untergliedert, die durch die Maßnahme betroffen sind (Spalten 1 - 4). 

Danach erfolgt die Wertermittlung des Zustandes der Flächeneinheit vor (Ausgangswert) und 

nach (Zustandswert) dem Eingriff. Die Wertstufen-Differenz bezogen auf die Fläche (in ha) 

ergibt dann eine Werteinheit, welche die Wertminderung der jeweiligen Flächeneinheit 

ausdrückt. (Spalte 5 - 10). Eine negative Wertminderung gibt dabei eine Wertsteigerung an. 

Die zu kompensierende Wertminderung ergibt eine Summe von 2,5324 5,851 8 (WEM1nd. E 

(Gesamt)) (Spalte 11 - 13). 

Im Rahmen der Bilanzierung werden ausschließlich dauerhafte Änderungen bezogen auf die 

Biotop- und Habitatflächen betrachten. Die bauzeitlich in Anspruch genommen Flächen 

werden nicht berücksichtig. Für diese Flächen wird eine Wiederbegrünung gemäß den 

Angaben der M9 vorgesehen (Wiederstellung des Ist-Zustandes). 

Formblatt II - Wertminderung und funktionsbezogener Ausgleich (Fall 8) 

In dieser Tabelle wird nach ausgleichbaren (Ausgleich) und nicht ausgleichbaren 

Funktionsminderungen (Ersatz) unterschieden. 

Es erfolgt im Fall der Betroffenheit von Werten und Funktionen besonderer Bedeutung 

(Fall B) eine Auflistung und Bilanzierung. Die durch Maßnahmen zu kompensierende 

Wertminderung (WE Mind. Funkt. NE) ergibt sich aus der Multiplikation des 

Funktionsminderungsfaktor (FM) und der Fläche. In Abhängigkeit von der Bedeutung der 

betroffenen Funktion im Planungsraum und dem Grad der Beeinträchtigung wird ein Faktor 

zwischen 0,5 und 2,0 vergeben (Spalte 14 - 18). 

Mit einem Funktionsaufwertungsfaktor (FA) von 0,5 wird honoriert, wenn maßgebliche 

Aufwertungen spezifischer Funktionen im Naturhaushalt erzielt werden können . Der 

Funktionsaufwertungsfaktor ist aufg rund des Wiederherstellungsrisikos geringer als der 

Funktionsminderungsfaktor. Die Ermittlung der Werteinheit erfolgt wieder unter Multiplikation 

mit der Fläche des Funktionsraumes (Spalte 19 - 24). 

Im Planungsgebiet kommt der speziellen Lebensraumfunktion eine mittlere Bedeutung zu, 

was einem FM bei einem Funktionsverlust von 1,0 entspricht und sich auf die jeweils 

betroffenen Reviere (Ringdrossel und Waldschnepfe) sowie auf die potentiellen 

Habitatflächen für den Sperber bezieht. Folgende Teilflächen sind relevant: 

• 1 * Verlustbereich; Verlust von Habitatfläche innerhalb der ausgewiesenen 

Revierfläche durch Versiegelung 

• 2* Minderungsbereich ; Minderung der Habitateignung für die Ringdrossel durch 

Erhöhung des anthropogenen Einflusses (Anlage Ber Sesselbahn) 

• 3* Verlustbereich; Verlust von Habitatflächen innerhalb der ausgewiesenen 

Revierfläche der Waldschnepfe durch Versiegelung 

• 4* Minderungsbereich; Minderung der Habitateignung für die Waldschnepfe durch 

Erhöhung des anthropogenen Einflusses (Anlage Ber Sesselbahn) 
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• 5* Minderungsbereich potentielles Bruthabitat des Sperbers 

Bei der Betrachtung werden die Funktionsminderung und der Funktionsverlust 

unterschieden. Beide stellen zwar eine dauerhafte Flächeninanspruchnahme dar, aber nur 

im Zusammenhang mit der Versiegelung ist auch tatsächlicher Funktionsverlust 

festzustellen. Der Funktionsverlust wird mit einem FM von 1,0 angegeben, die 

Funktionsminderung mit 0,5. Die entsprechenden Flächenangaben können der Spalte 17 

entnommen werden . 

Maßgeblich für die Funktionsaufwertung sind der geplante Rückbau der Altanlagen sowie die 

Nutzungsaufgabe der Piste 6 und 7. Durch diese Maßnahmen wird ein anlagenfreier, 

störungsarmer Räum geschaffen, der als Reproduktions- und Nahrungshabitat genutzt 

werden kann. 

Darüber hinaus ist die Retentionsfunktion zu betrachten. Dieser wird ebenfalls eine mittlere 

Bedeutung zugeordnet. Betrachtet werden die neu ausgewiesenen Pistenflächen. Durch die 

Waldumwandlung und anschließende wintersportliche Nutzung des Bereiches (Beschneiung, 

Pistenpräparation und Befahren) wird die Retentionsfunktion beeinträchtigt und 

dementsprechend gemindert. 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des 8er Sesselliftes ist eine Fläche von 11.388 m2 

betroffen. Die Beeinträchtigung der Funktion kann durch die geplante Nutzungsaufgabe der 

Piste 6 und 7 kompensiert werden. Bei der Nutzungsaufgabe handelt es sich um die 

Maßnahmen A3 entsprechend Anlage 1. Hier ist zu beachten, dass es sich um eine 

projektübergreifende Maßnahme handelt. Es werden also nicht nur die Eingriffswirkungen 

des an dieser Stelle relevanten Projektes betrachten sondern auch al le weiteren, die der 

Modernisierung des Skigebietes dienen. 

Es sei darauf verwiesen, dass dem betroffenem Flächenumfang von 59.677,5 m2 (gesamtes 

Modernisierungsgebiet) ein Ausgleichsumfang von 62.192 m2 gegenüber steht. Anteilig

projektbezogen kann damit dem hier relevanten Projekt eine Fläche von 11 .866,23 m2 

zugeordnet werden. 

Durch die anlagenbedingte Versiegelung entsteht ein Funktionsverlust. Dieser ist durch die 

geplanten Entsieglungsmaßnahmen teilweise ausgleichbar. 

Ebenfalls von hoher Bedeutung ist die Lebensraumfunktion bezogen auf die vorkommenden 

Pflanzenarten und die durch sie gebildeten Biotopstrukturen. 

folgende Teilflächen sind in diesem Zusammenhang von Relevanz: 

• 8* Verlustbereich; Verlust von wertvollen Bergwiesenflächen durch Versiegelung 

• 9* Minderungsbereich; Minderung der Biotopausprägung durch bauzeitliche 

Inanspruchnahme 

• 1 O* Verlustbereich ; Verlust von wertvollen Waldbiotopen durch Versiegelung 

• 11 * Minderungsbereich; Flächen der wertvollen Waldbiotope, die in Bergwiesen 

umgewandelt werden 

Der Verlust von Bergwiesenflächen durch die Versieglung kann durch die Entwicklung von 

Bergweisen auf zu entsiegelnden Flächen ausgeglichen werden. Vor allem innerhalb der 

FFH-Gebietsgrenzen ist das von entscheidender Bedeutung. 
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Die Minderung der Biotopausprägung durch die bauzeitliche Inanspruchnahme stellt eine 

temporäre Beeinträchtigung dar, die durch ein geeignetes Begrünungsverfahren und die 

Umsetzung der beschriebenen Pflegemaßnahmen zu keiner dauerhaften Beeinträchtigung 

führt. 

Der Funktionsverlust und die Funktionsminderung der Lebensraumfunktion bezogen auf die 

ausgewiesenen Waldflächen kann innerhalb des Fichtelberggebietes nicht ausgeglichen 

werden. Aufgrund des hohen Waldanteils und des Vorhandenseins zahlreicher ähnlich 

ausgestatteter Flächen in der unmittelbaren Umgebung ist der Funktionsverlust und die 

Funktionsminderung bezogen auf das Gebiet aber nicht als schädigend zu betrachten . 

Darüber hinaus sei noch einmal auf der Maßnahme M8 verwiesen, die die Reduzierung der 

in Anspruch zunehmenden Waldflächen darstellt. Die Maßnahme stellt eindeutig eine 

Minimierung der Inanspruchnahme seit Projektbeginn dar. 

Des Weiteren ist der Funktionsverlust und die Funktionsminimierung erforderlich, da nur so 

die potentiellen Habitatflächen für die streng geschützte Ringdrossel im Bereich der Piste 4 

erhalten werden können. 

Die Ermittlung des Wertverlusts der nicht über den Flächenansatz quantifizierbaren 

Funktionen (ästhetische Funktion /Landschaftsbildfunktion) erfolgt verbal-argumentativ: 

• Ästhetische Funktion / Landschaftsbildfunktion: 

Der Wertverlust ist als gering einzustufen, da es bei dem Hauptteil der Flächen um bereits 

wintersportlich genutzte Flächen handelt. Zu beachten ist die Verschiebung der 

Anlagentrasse und die damit verbundene Erhöhung des Offenlandanteils gegenüber dem 

Waldanteil. Unter Beachtung der Wiederbegrünung der Flächen und unter Beachtung der 

Maßnahmen A 1, A 2 und A 3 ist der Minderung der Landschaftsbildfunktion als marginal zu 

betrachten, da durch den Rückbau der Anlagen, die Naturnähe in Teilbereichen wieder 

hergestellt wird . Damit kann die Beeinträchtigung als kompensiert betrachtet werden. 

Mit einem Funk-tionsauf\vertungsfaktor (FA) von 0,5 wird honoriert, 'Nenn maßgebliche 

Aufwertungen spezifischer Funktionen im Naturhaushalt erzielt werden können. Der 

FunktionsaunNertungsfaktor ist aufgrund des VViederherstellungsrisikos geringer als der 

Funktionsminderungsfaktor. Die Ermittlung der Werteinheit erfolgt wieder unter Multiplikation 

mit der Fläche des Funktionsraumes (Spalte 1 Q 24). 

Die Ausgleichs- oder Ersatzüberschüsse oder -defizite (Spalte 25/26) werden auf den Ersatz 

(Formblatt IV, Spalte 52/53) angerechnet. 

Auf eine rechnerische Darstellung der Summe des Funktionsausgleiches in Bezug auf die 

Lebensraumfunktion muss teilweise verzichtet werden, da vor allem im Zusammenhang mit 

den benannten Revieren eine projektübergreifend Betrachtung erforderlich ist. Diese erfolgt 

unter dem Punkt 9. Die angegebene Maßnahmen M8 ist entscheidend für den Erhalt der 

Lebensraumfunktion, da durch sie wichtige Revierflächen und potentielle Reproduktions- und 

Nahrungshabitate erhalten werden. 

Da eine rechnerische Darstellung des Funktionsausgleiches nur teilweise möglich ist, ergibt 

sich ein Funktionsausgleich von 0,0001 (Spalte 25). 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 225 VON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB G MBH 
NEUBAU EINER KUPPELBAREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS
STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Unter Beachtung der angegebenen Maßnahmen zur Funktionsaufwertung ergibt sich ein 

Funktionsausgleich von 0,3969 (Spalte 25). 

Formblatt III - Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich (Fall 8) 

Das Formblatt dient der Gegenüberstellung ausgleichbarer Wertminderungen mit den durch 

entsprechende Ausgleichsmaßnahmen erzielten Wertsteigerungen. 

Im Rahmen des Verfahrens sind drei Ausgleichsmaßnahmen geplant. Dabei handelt es sich 

um folgende Maßnahmen: 

A1 Rückbau Nachtskilauf und Teilrückbau Kurvenlift, Ziel Entwicklung von 

Bergwiesen unter Verwendung von autochthonem Saatgut oder ähnlichen Verfahren 

zur Begrünung (Heudrusch usw.) 

A2 Rückbau Großer Sessellift, Ziel Entwicklung von Bergwiesen unter Verwendung 

von autochthonem Saatgut oder ähnlichen Verfahren zur Begrünung (Heudrusch 

usw.) 

A3 Nutzungsaufgabe Pistenflächen 6 und 7 (Projekt übergreifende Maßnahme; wird 

anteilig-projektbezogen berechnet, siehe Ausführungen zu A3; Gesamtfläche: 

62.192 m2) 

Durch die Ausgleichsmaßnahmen kann eine Wertsteigerung von 0,8064 (WEAusgleich, Spalte 

38) erreicht werden. 

Ausgleichsüberschlüsse bzw. -defizite (Spalte 39) werden (als Übertrag) auf den zu 

leistenden Ersatzumfang angerechnet. 

Unter Beachtung der Ausgleichsmaßnahmen verbleibt ein Ausgleichsdefizit von ~ 

5,0454. 

Wobei auch hier auf eine rechnerische Darstellung der Maßnahmen A3 verzichtet wird 

werden muss. Durch die Nutzungsaufgabe werden zwar wertvo lle Biotopstrukturen dauerhaft 

geschützt unter anderem die Bergheiden, dennoch dient sie vorrangig dem 

Funktionsausgleich und wird auch über diesen Ansatz entsprechend dargestellt. Die 

Nennung der Maßnahmen im Formblatt III ist nur pro forma. 

Formblatt IV - Nicht ausgleichbare Wertminderungen, biotopbezogener Ersatz 

Es erfolgt eine Gegenüberstellung der zu kompensierenden Werteinheit bzw. der 

Wertsteigerung (Spalte 43) mit geeigneten Kompensationsmaßnahmen und der durch sie 

erzielten Wertsteigerung (Spalte 51 bis 54). 

Der in der Spalte 51 angegebene Wert (WE Ersatz: ~ 16,90 -7 Umsetzung der 

Erstaufforstung) stellt den erforderlichen Satz für den Eingriff in die Flächen dar. Nur durch 

die Umsetzung dieser Ersatzmaßnahme kann der Eingriff in die Flächen im ausreichenden 

Umfang kompensiert. 

Die Summe der Wertsteigerung ergibt einen Wert von 7, 1241 12,2515 (WEErsatz{GesamtJ) 

(Spalte 55). 
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9 HINWEISE ZU SUMMATIONSWIRKUNGEN MIT ANDEREN 
VORHABEN 

FQr Oberwiesenthal sind mehrere Projekte zum einen zur Modernisierung des Skigebietes 

und zum anderen zur Sanierung des Schanzenkomplexes geplant. 

Bei der Sanierung des Schanzenkomplexes handelt es um mehrere Teilprojekte, die bereits 

teilweise umgesetzt wurden sind. ZukQnftig zu beachten ist der Ersatzneubau der 

Aufstiegsanlage. Dieser erfolgt auf der bereits rQckgebauten Bestandstrasse des alten 

Sesselliftes. Eine Waldumwandlung im Zusammenhang mit dem Projekt kann aufgrund der 

Nutzung der Bestandstrasse ausgeschlossen werden. Die Bauarbeiten werden nächstes 

Jahr beendet. 

Bei der Modernisierung des Skigebietes sind folgende Projekte zu beachten: 

1. Ersatzneubau 6er Sessellift einschließlich Umsetzung Beschneiung Piste 10 sowie 

Umsetzung Speicherbecken auf dem FlurstQck 964 Gemarkung Obervi.'iesenthal 

2. Neubau der Kuppelbaren 8er Sesselbahn mit Infrastruktur am Kleinen Fichtelberg (im 

Rahmen der FFH und SPA Erheblichkeitsabschätzung beurteilt) 

3. Erweiterung der Pistenflächen sowie der bestehenden Beschneiung im Bereich 

Querung 52 (Verbindung Großer und Kleiner Fichtelberg) 

4. Umbau oberer Abschnitt Kurvenlift zur Betriebswiederaufnahme nach R:Qckbau des 

unteren Abschnittes 

Keine der beschriebenen Projekte ist derzeit umgesetzt. Nach aktuellem Planungsstand ist 

die Beendigung der Modernisierung aber für 2019 geplant. 

9.1 MAßNAHMEN ZUR MODERNISIERUNG DES SCHANZENKOMPLEXES UND AUSWIRKUNGEN AUF 

DAS FFH-GEBIET IM ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG DER LIFTANLAGEN 

In Oberwiesenthal sind mehrere Projekte zur Modernisierung des Skigebietes und der 

wintersportlichen Anlagen geplant. 

Bei der Modernisierung des Skigebietes sind folgende Projekte zu beachten: 

1. Ersatzneubau 6er Sessellift einschließlich Umsetzung Beschneiung Piste 10 sowie 

Umsetzung Speicherbecken auf dem Flurstück 964 Gemarkung Oberwiesenthal 

2. Neubau der Kuppelbaren 8er Sesselbahn mit Infrastruktur am Kleinen Fichtelberg (im 

Rahmen der FFH- und SPA- Erheblichkeitsabschätzung beurteilt) 

3. Erweiterung der Pistenflächen sowie der bestehenden Beschneiung im Bereich 

Querung S2 (Verbindung Großer und Kleiner Fichtelberg) 

4. Umbau oberer Abschnitt Kurvenlift zur Betriebswiederaufnahme nach Rückbau des 

unteren Abschnittes 

Alle Projekte befinden sich derzeit in Planung und sollen in den kommenden Jahren 

umgesetzt werden. 
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Neben der Modernisierung des Skigebietes sind versch iedene Modernisierungsmaßnahmen 

zur zukünftigen Nutzung des Schanzenkomplexes vorgesehen. 

Die Modern isierung des Schanzenkomplexes ist bereits teilweise erfolgt. Zu den 

umgesetzten Maßnahmen gehören die Sanierung der K95, die Errichtung des 

Funktionsgebäudes, die Modernisierung des Auslaufbereiches K95 einschließlich Bande 

sowie die Umsetzung des Ersatzneubaus der Aufstiegshilfe. Die Sanierung der Kinder- und 

Jungenschanzen einschließlich Auslaufbereiche wird derzeit umgesetzt. Zukünftig sind die 

Errichtung eines Tunnels und die Sanierung der Zufahrtsstraße zur K95 sowie die 

Umsetzung eines Kleinspeichers zur Gewährleistung der Wasserversorgung der Schanzen 

im Sommerbetrieb geplant. Diese Maßnahmen sind zeitlich an die geplante Ski-Junioren

WM 2020 gebunden. 

Zur Beurteilung der kumulativen Wirkungen der Modernisierungsmaßnahmen sind alle 

derzeit in Planung befindlichen Maßnahmen von Relevanz. Die bereits umgesetzten 

Maßnahmen am Schanzenkomplex sind als Bestand zu betrachten und nur im 

Zusammenhang mit betriebsbedingten Auswirkungen von Interesse. 

Die geplanten Maßnahmen, die nicht direkt im Schanzenkomplex verortet sind, sondern sich 

in den Anschlussbereichen befinden, sind bau-, anlagen- und betriebsbedingt zu beurteilen. 

Sie befinden sich te ilweise in unmittelbarer Nähe zu den geplanten 

Modernisierungsmaßnahmen des Skigebietes. Eine Überlagerung der Baubereiche kann 

aber ausgeschlossen werden. 

Im Lageplan 03 sind die geplanten Maßnahmen zur Modern isierung des Skigebietes sowie 

zur Modernisierung des Schanzenkomplexes dargestellt. 

Hier ersichtlich ist, dass die Umsetzung des Tunnels und die Sanierung der Zufahrtsstraße 

im unteren Abfahrtsbereich der Piste R erfolgen sollen. Die bestehende Zuwegung zum 

Schanzenkomplex soll beginnenden beim Panoramahotel bis zur Schanze erneuert werden. 

Die Lage der Trasse wird dabei nicht verändert. Nach Auskunft des zuständigen 

Planungsbüros erfolgt eine Verbreitung der Trasse um 0,50 m. Der geplanten Tunnel wird an 

die Zufahrtsstraße angeschlossen und soll in den Wintermonaten einen ungehinderten 

Publikumsverkehr zwischen Schanzenkomplex und Oberwiesenthal ermöglichen. 

Durch beide Maßnahmen wird bau- und anlagenbedingt in die vorhandenen Bergwiesen 

eingegriffen. Der konkrete flächenbezogene Eingriff kann derzeit nicht ermittelt werden, da 

sich beide Projekte noch im Vorplanungsstadium befinden. Um den Eingriffsumfang zu 

mindern und die vorhandenen Bergwiesen zu schonen, ist die bauseitige 

Flächeninanspruchnahme auf ein Minimum zu reduzieren . Auf eine lagemäßige Änderung 

der Zufahrtstraße sollte generell verzichtet werden. 

Der geplante Tunnel wird nach Absch luss der Bauarbeiten wiederbegrünt. Die Begrünung 

sollte unter der Maßgabe erfolgen, dass ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial 

verwendet wird und die sich anschließende Pflege auf eine Entwicklung als Bergweise 

abzielt. 

Durch beide Maßnahmen erfolgt kein direkter Eingriff in das FFH-Gebiet und die relevanten 

LRTs. Ebenso auszuschließen ist ein direkter Eingriff in die ausgewiesen potentiellen 

Habitatflächen relevanter Brut-und Jahresvögel. 
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Der Umsetzungsbereich weist bereits im Bestand an starke anthropogene Überprägung auf. 

Im unmittelbaren Umfeld befinden sich der Schanzenkomplex mit dem weithin sichtbaren 

Funktionsgebäude, die Trasse der Schwebebahn und des Vierersesselliftes, die Trasse der 

Flyline, die Sommerrodelbahn und diverse Siedlungsbausteine. Die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes durch die Umsetzung des begrünten Tunnels und die Sanierung der 

Zufahrtsstraße unter Nutzung der Bestandstrassen sind damit als gering zu bewerten. 

Kumulierende Beeinträchtigungen lassen sich daher nur baubedingt durch die visuellen 

Störreize und den Lärm ableiten, sowie durch die dauerhafte Inanspruchnahme von 

Bergwiesenflächen. 

Die zusätzlich geplante Maßnahme zur Modernisierung des Schanzenkomplexes betrifft die 

Umsetzung eines Kleinspeichers im Bereich der Schutzhütte Eckbauer. 

Durch die Maßnahme wird das FFH-Gebiet und der LRT 6430 sowie das Naturschutzgebiet 

direkt berührt. Im Gegensatz zu den Teilprojekten Tunnel und Zufahrt Schanzenkomplex ist 

für den Kleinspeicher bereits eine FFH-Prüfung sowie ein entsprechender LBP mit den 

erforderlichen Befreiungsanträgen erstellt wurden. 

Die Eingriffsfolgen bezogen auf das Teilprojekt treffen vorrangig den LRT 10054 

(Hochmontan-subalpine Staudenflur LRT 6430) und das Quellgebiet des Hüttenbaches, 

welches sich oberhalb anschließt. 

Die Wasserversorgung des Kleinspeichers soll aus der vorhandenen Quellfassung oberhalb 

des Eckbauers erfolgen. Die Wasserfassung ist im Bestand vorhanden. Sie wurde bis zum 

Anschluss des Fichtelberges an das öffentliche Trinkwassernetz zur Wassergewinnung 

genutzt. Die Aufgabe dieser Nutzung erfolgt 2007. An diese Wasserfassung angebunden, ist 

ein bestehender Kleinspeicher unterhalb der Schutzhütte Eckbauer. Das gesammelte 

Wasser wird über ein lageunbekanntes Leitungssystem zum Schanzenkomplex transportiert 

und so zur Bewässerung der Schanzen genutzt. 

Aufgrund des Alters der Anlage ist die Nutzungsfähigkeit sehr eingeschränkt. Das 

ankommende Wasser ist quasi nicht nutzbar, da es starke Verschmutzungen durch 

korrodierte Rohre aufweist. Bisher kann nur unter erhöhtem Aufwand (regelmäßiges Spülen 

der Leitung) ein regelkonformer Betrieb aufrechterhalten werden . 

Mit der geplanten Umsetzung des neuen Kleinspeichers soll der Bestandsbehälter ersetzt 

werden. Um eine einwandfreie Wasserqualität zu erhalten, wird der neue Kleinspeicher auf 

die sanierte Quellfassung des Hüttenbaches aufgebunden und die Verbindungsleitung 

zwischen Speicher und Verteiler am Schanzenkomplex neu verlegt. Der vorhandene 

Verteiler wird ebenfalls erneuert. 

Die Bauzone des Kleinspeichers grenzt unmittelbar an die Bauzone der 8er Sesselbahn. 

Kumulierende Auswirkungen sind damit zu erwarten. 

Baubedingt sind vor allem die Bewegungsreize und Lärm zu nennen sowie die temporäre 

Flächeninanspruchnahme von Bergwiesenflächen. Letztere wird durch die Umsetzung der 

M9, die bei beiden Maßnahmen Projektbestandteil ist und die Reduzierung der 

Flächeninanspruchnahme durch Ausweisung von Bau- und Bautabuzonen gemindert. Sie ist 

daher als gering zu betrachten. 
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Bei der Umsetzung beider Projekte wird außerdem in das FFH-Gebiet „Fichtelbergwiesen" 

und das Naturschutzgebiet „Fichtelberg" eingegriffen. Die übrigen Projekte berühren die 

Grenzen nicht, kumulierende W irkungen können an dieser Stelle ausgeschlossen werden. 

Für die relevanten Projekte wurde jeweils eine FFH-Prüfung durchgeführt und die 

Beeinträchtigungen ermittelt. 

Arten nach Anhang II konnten für das FFH-Gebiet nicht nachgewiesenen werden. Eine 

Beurtei lungsrelevanz ergab sich daher vor allem für die Lebensraumtypen, in die der direkte 

Eingriff erfolgen soll und die dauerhaft in Anspruch genommen werden. Nachfolgend sind 

diese kurz dargestellt. 

Der umsetzungsbedingte Eingriff in den LRT 6520 (Bergwiese, Kartierungsfläche 1-52) durch 

die 8er Sesselbahn (Umsetzung eines Kombischachtes und dadurch bedingte Versiegelung ) 

liegt bei 0,06% bei einer beeinträchtigten Gesamtfläche von 5,2 m2. In der Fachkonvention 

zur Bestimmung der Erheblichke iten im Rahmen der FFH-VP wird ein Orientierungswert von 

1.000 m2 als „qualitativ-absoluter Flächenverlust" bei einem relativen Flächenverlust 

von s 0, 1 % in Abhängigkeit vom Gesamtbestand des LRTs im Gebiet angegeben118. Eine 

Überschreitung von Erheblichkeitsschwellen kann damit ausgeschlossen werden. Selbst 

beim Einbeziehen der durch die Leitungsverlegung betroffenen Trasse werden die 

Schwellenwerte nicht erreicht. Hierbei ist zu beachten, dass Flächen nach Abschluss der 

Baumaßnahmen entsprechend der Vorgaben der M9 wieder begrünt werden und damit der 

Charakter des betroffenen LRTs dauerhaft erhalten wird. 

Der umsetzungsbedingte Eingriff in den LRT 10054 (Hoch montan-subalpine Staudenflur LRT 

6430) durch den Kleinspeicher liegt bei 0,5 % bezogen auf die Gesamtfläche des LRTs 

innerhalb des FFH-Gebietes. Die beeinträchtigte Gesamtfläche hat eine Größe von 165 m2. 

In der Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeiten im Rahmen der FFH-VP wird e in 

Orientierungswert von 250 m2 als „qualitativ-absoluter Flächenverlust" bei einem relativen 

Flächenverlust von s 0,5% in Abhängigkeit vom Gesamtbestand des LRTs im Gebiet 

angegeben119
. Eine Überschreitung von Erheblichkeitsschwellen ist damit auch an dieser 

Stelle zu verneinen. Darüber hinaus werden versch iedene Maßnahmen zur Vermeidung und 

Kompensation vorgesehen, die nachfolgend kurz benannt werden. 

Tabelle 72 Wasserversorgung Schanzenkomplex - Maßnahmen zur Minderung und Kompensation 

MAßN.- VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNG$- UND SCHUTZMAßNAHMEN GRÖBE 

NR. 

M1 
Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 Untersuchungsraum / 

(Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) Direkter Eingriffsbereich 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des Bauzone 

M2 Bodengefüges, Maßnahmen zur Erosionssicherung und Maßnahmen zu 

Bodeneingriffen in archäologische Relevanzflächen während Bau 

M3 Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) Bauzone 

M4.1 Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen für Baustellen Bauzone 

118 LAMBRECHT, H. & J. TRAUT NER, 2007: Fachinformationssystem und Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit 
im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussland Juli 2007, - FuE-Vorhaben im Rahmen des 
Umwelt-forschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-sicherheit um Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz, - Hannover, Filderstadt. 
119 LAMBRECHT , H. & J . TRAUT NER, 2007: Fachinformationssystem und Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit 
im Rahmen der FFH-VP - Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussland Juli 2007, - FuE-Vorhaben im Rahmen des 
Umwelt-forschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-sicherheit um Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz, - Hannover, Filderstadt. 
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MABN.- VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS- UND SCHUTZMABNAHMEN GRÖBE 

NR. 

M4.2 
Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen während des 

Betriebes 

I 

MS 
Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations-

und Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

Bauzone 

M6 Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone Bauzone 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung I 
M7 

während Bau 

MS Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) Bauzone 

MABN.- KO MPENSA TIONSMABNAHMEN GRÖllE 

NR. 

A1.1 Entsiegelung und Rückbau Altbehälter 81 m2 

A1 .2 
Biotopgerechte Wiederbegrünung (Entwicklung von Hochmontan-subalpine 

420 m2 

Staudenflur) 

A2 
Landschafts- und 

Brauchwasserbehälters 

biotopgerechte Begrünung des neuen 
285 m2 

MAßN.-

NR. 
VORHABENBEZOGENE MABNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG (FFH, ARTENSCHUTZ) GRÖßE 

MA1 Voruntersuchung zu fällender Bäume Gehölzfällungen 

MA2 Bauzeitbeschränkung im Tages und Jahresgang 
Untersuchungsraum I 

Direkter Eingriffsbereich 

MA3 
Maßnahmen 

Bauzone 

zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der 
Bauzone 

MA4 Monitoring (LRT Hochmontan-subalpine Staudenflur) 

Von zentraler Bedeutung sind die benannten Kompensationsmaßnahmen, sowie das sich an 

die Maßnahmenumsetzung anschließende Monitoring. Durch die bau- und anlagenbedingt 

Beeinträchtigung der Hochmontan-subalpinen Staudenflur wird dieses unentbehrlich. 

Durch die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen kann ein Großteil der betroffenen LRT

Fläche erhalten werden. Durch ein 5 jähriges Monitoring ist die Entwicklung der Fläche nach 

Abschluss der Baumaßnahmen und der Wiederbegrünung aber zwingend zu dokumentieren. 

Zu einen ist der Entwicklungserfolg bezogen auf die Vegetationszusammensetzung sicher zu 

stellen und zum anderen sind die betrieblichen Auswirkungen auf die obere Teilfläche des 

Biotops (ebenfalls als Hochmontan-subalpine Staudenflur anzusprechen) durch die 

Dokumentation der Artenzusammensetzung zu untersuchen. 

Neben der bau- und anlagebedingten Flächeninanspruchnahme durch den geplanten 

Kleinspeicher ist die Entnahme von Wasser aus dem Einzugsgebiet des Hüttenbaches 

kumulativ zu beurteilen. 

Hierbei sind komplexe Wirkungszusammenhänge zu berücksichtigen, da nicht nur das 

vorhandene Schutzgebietssystem im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes betroffen sein 

kann, sondern die planungsrelevanten Fließgewässer und Trinkwasserschutzgebiete im 

gesamten Modernisierungsgebiet. Dazu folgende Erläuterungen: 

Das Quellgebiet /Einzugsgebiet des Hüttenbachs wird bereits seit Jahrzehnten anthropogen 

genutzt, sei es zur Wasserversorgung oder zur Beschneiung. Mit dem Anschluss des 

Fichtelberges an das öffentliche Trinkwassernetz wird das Wasser des Hüttenbaches unter 

Einhaltung der betrieblichen Vorgaben nur noch zur Beschneiung genutzt. Dazu wurde um 

die Jahrtausendwende ein Großspeicher in der Ortslage Oberwiesenthal errichtet, mit einem 
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Gesamtvolumen von 43.000 m3
. Dieser speist bis heute die Bestandsbeschneiungsanlage im 

Wintersportgebiet Fichtelberg. 

Die Modernisierung des Skigebietes sieht die Umsetzung eines zweiten Großspeichers mit 

einem Gesamtvolumen von 15.000 m3 vor, der aus dem bestehenden Großspeicher und 

damit aus dem Einzugsgebiet des Hüttenbaches gespeist werden soll. 

Hinzu kommt - wie bereits beschrieben - der geplante Kleinspeicher, der ebenfalls aus dem 

Einzugsgebiet des Hüttenbachs gespeist werden sollen. Dieser hat ein Nutzvolumen von 

170 m3 . 

Der Wasserbedarf zur Bewässerung des Schanzenkomplexes wird wie folgt beschrieben: 

Wasserbedarf KJS + K05 Mai Juni Juli August September Oktober 
Wasserbedarf pro Monat KJS [m3 ) 6 18 6 18 24 24 
Wasserbedarf pro Monat K95 [m3) 10,4 46,8 20,8 67,6 57,2 41,6 
Wasserbedarf pro Monat gesamt [m3

] 16,4 64,8 26,8 85,6 81 ,2 65,6 

Der tatsächliche jährliche Wasserbedarf liegt aufgrund weitestgehend manueller 

Bewässerungsmethoden sowie der unsicheren Wasserbedarfsentwicklung voraussichtlich 

weitaus höher und wird zu 700 m3 abgeschätzt.120 

Entsprechend der Plausibilisierung zum geplanten Speicherbecken wird durch das 

Einzugsgebiet des Hüttenbachs selbst in niederschlagsarmen Jahren und unter Beachtung 

des Mindestwasserabfluss ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt, um beide 

Speicherbecken zu befüllen. Die für den Kleinspeicher am Eckbauer benötigte jährl iche 

Wassermenge ist im Vergleich zu dem für die Speicherbecken benötigte Wassermengen 

vernachlässigbar gering und hat damit keine Auswirkungen auf das angestrebte 

Speichervolumen des bestehenden oder geplanten Speicherbeckens. 

Zusätzliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch die Wasserentnahme können 

ausgeschlossen werden , da keine zusätzlichen Maßnahmen innerhalb des Gebietes 

erforderl ich werden , um einen Betrieb der Speicherbecken zu ermöglich. Darüber hinaus ist 

durch den Bescheid zum bestehenden Speicherbecken eine Mindestwasserabgabe in den 

unterhalb des Bestandsbeckens gelegenen Abschnitt des Hüttenbaches festgeschrieben. 

Diese Mindestwasserabgabe wird auch im Zusammenhang mit den geplanten Speichern 

nicht verringert, wodurch eine indirekte Beeinträchtigung des FFH-Gebiete „Pöhlbachtal" und 

der hier relevanten wassergeprägten Lebensraumtypen ausgeschlossen werden kann. 

Durch die Nutzung des geplanten Großspeichers gelangt zusätzliches Wasser vom 

Teileinzugsgebiet des Pöhlbaches in das Teileinzugsgebiet des Sehma. Beide 

Teileinzugsgebiete befinden sich aber innerhalb des Haupteinzugsgebiets der Freiberg 

Mulde. Bei der Beurteilung ob sich in diesem Zusammenhang Auswirkungen auf die 

Teileinzugsgebiete durch die Verlagerung von Wasser ergibt, ist folgendes zu beachten. 

Die Piste 9, die sich im Teileinzugsgebiet der Sehma befindet, wird seit der 

Jahrtausendwende beschneit. In diesem Bereich wird also berei ts Wasser aus dem 

Teileinzugsgebiet des Pöhlbaches in das Gebiet der Sehma verlagert. Negative 

120 Bauer Tiefbauplanung GmbH: Wasserversorgung am Schanzenkomplex K95 am Bundesstützpunkt (BSP= Skisprung 

Oberwiesenthal -Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis Stand 09.08.2018 
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Auswirkungen im Sinne von errosive Wirkungen durch eine erhöhte Schmelzwassermenge 

oder eine Erhöhung des Hochwasserrisikos sind durch die Bestandsbeschneiung der Piste 9 

für das Teileinzugsgebiet der Sehma nicht ableitbar. 

Die Piste 10, die sich auch im Teileinzugsgebiet der Sehma befindet, soll zukünftig ebenfalls 

beschneit werden. Bei einer Grundbeschneiung von 30 cm bezogen auf die zu beschneiende 

Fläche der Piste 10 von 33.261 m2 und unter Beachtung der Verhältnisses zwischen Schnee 

und Wasser (2,4 m3 Schnee = 1 m3 Wasser) ergeben rund 4.200 m3 Wasser zuzüglich 

Nachbeschneiung (Aufschlag von 100%), welches durch die geplante Beschneiung in das 

Gebiet verlagert wird. 

Im Verhältnis zum Teileinzugsgebiet der Sehma und der hier regulär anfallenden 

Wassermengen ist die entstehende Mengenmehrung als marginal zu betrachten. Eine 

Erhöhung des Hochwasserrisikos ist nicht zu erwarten. Eventuell auftretende errosive 

Wirkungen können durch das geplante Monitoring frühzeitig erkannt und durch geeignete 

Maßnahmen gemindert werden. 

Beeinträchtigung des Teileinzugsgebietes Pöhlwasser lassen sich durch den ,,Verlust" der 

benannten Wassermenge ebenfalls nicht ableiten. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei 

der Verlagerung des Wassers um Prozesse handelt, die nicht plötzlich bzw. sprunghaft 

passieren. Die Becken werden durch die Mindestwasserabgabe regu liert, über mehrere 

Monate befüllt und das aus den Becken gewonnene Wasser, das zur Beschneiung genutzt 

wird, wird in Form von Schnee „zwischengespeichert" und erst durch die Schneeschmelze, 

die aufgrund der Ausrichtung der Pisten nach Nordosten verzögert stattfindet, langsam in 

das bestehende System abgegeben. 

Schädigungen des Naturhaushaltes können damit ausgeschlossen werden. 

9.2 DAUERHAFTE FLÄCHENINANSPRUCHNAHME (B ERGWIESEN) UND K OMPENSATION 

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Bergwiesen ist für folgende Projekte bzw. 

Maßnahmen von Relevanz: 

Modernisierung Skigebiet Oberwiesenthal Projekt 1 6-er Sesselbahn „Himmelsleiter"; 

Teilprojekt Umsetzung Speicherbecken 

Modernisierung Skigebiet Oberwiesenthal Projekt 2 8-er Sesselbahn „Kleiner 

Fichtelberg"; Umsetzung Liftanlage (Versiegelung durch Stützen, Schächte und 

Talsta tion) 

Modernisierung Schanzenkomplex Teilprojekt Tunnel 

Modern isierung Schanzenkomplex Teilprojekt Zufahrt Schanzenkomplex 

Die Kompensation der Flächeninanspruchnahme im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

8er Sesselbahn erfolgt durch den Anlagenrückbau des unteren Teils Kurvenlift, des 

Nachtskilaufs und des Großen Sesselliftes. Die beschriebenen Altanlagen finden sich zum 

überwiegenden Tei l auf Bergwiesenflächen. Planungsseitig ist die Entwicklung von 

Bergwiesen auf den Rückbaustandorten vorgesehen. Neben dem Ausgleich der 

entstehenden Neuversieglung wird so der beanspruchte Anteil an Bergwiesenflächen 

ausgeglichen. 
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Bei der Umsetzung des Speicherbeckens muss ein anderer Weg der Kompensation 

eingeschlagen werden, da im Gemeindegebiet und in den sich anschließenden 

Verwaltungsbereichen keine Flächen zur Entsieglung zur Verfügung stehen und damit die 

Möglichkeit zur Entwicklung von Bergwiesen entfällt. 

Projektbezogen wird daher eine Ersatzmaßnahme vorgesehen , die die Eingriffsfolgen, die 

bei der Umsetzung des Speicherbeckens entstehen, kompensiert. Bei der Maßnahme 

handelt es sich um eine Renaturierung von Moorflächen an der tschechischen Grenze im 

FFH-Gebiet „Fichtelbergwiesen". Durch die Umsetzung der Maßnahme kann der Eingriff in 

die Bergwiese als kompensiert betrachtet werden, auch wenn es sich nicht um das gleiche 

Biotop handelt. Durch die Renaturierung werden funktionell die Eingriffsfolgen der 

Versiegelung auf die Schutzgüter Boden und Wasser kompensiert. Darüber hinaus stellen 

Moorflächen sehr seltene Biotope dar, deren Schutz und Renaturierung vor allem innerhalb 

von FFH-Gebieten eine sehr hohe Bedeutung zukommt. 

Aufgrund der fehlenden Möglichkeiten zur Entsiegelung und der damit verbundenen 

potentiellen Entwicklung von Bergwiesen, ist für die Kompensation der Entsieglung im 

Zusammenhang mit dem geplanten Tunnel und der Sanierung der Zufahrtsstraße nach 

geeigneten Alternativen zu suchen. Sollten innerhalb des Großgebietes Fichtelberg keine 

geeigneten Maßnahmen ermittelt werden können , muss die Kompensation der Vers iegelung 

über eine entsprechende Ausgleichzahlung erfolgen. 

Nach einer überschlägigen Berechnung unter Beachtung der bisher bekannten Projektdaten 

ist die Kompensation durch eine Ausgleichsabgabe für beide Projekte als sinnvoll zu 

betrachten. 

Zur Umsetzung des Fußgängertunnels wurde beim Landratsamt Erzgebirgskreis eine 

Voranfrage zur Umsetzbarkeit des Projektes gestellt. Hierbei wurde ersichtl ich, dass zur 

Bewilligung des Projektes die Einreichung eines LBPs sowie einer FFH-Vorprüfung 

erforderlich wird. Ähnliches ist für die Sanierung der Zufahrtsstraße zu erwarten. Durch die 

Einbindung dieser Prüfungen kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden , dass die 

Eingriffsfolgen ermittelt und entsprechende Maßnahmen zur Kompensation 

festgeschriebenen werden. 

9.3 DAUERHAFTE FLÄCHENINANSPRUCHNAHME (WALD) UND KOMPENSATION SOWIE 

ÜBERGREIFENDE BEURTEILUNG DER ARTENSCHUTZRECHTLICHER BELANGE 

Die beschriebenen Projekte tangieren teil•.veise die ausgewiesenen Natur 2000 Gebiete. 

Randlich berührt •.verden das ausgewiesene Vogelschutzgebiet soi.•.rie das FFH Gebiet durch 

das Projekt 4. Das FFH Gebiet wird ebenfalls durch das Projekt 2 tangiert. 

Die beschriebenen Projekte tangieren wie dargelegt teilweise die ausgewiesenen 

Natura 2000 Gebiete und das Naturschutzgebiet. Beurteilungsrelevant sind folgende 

Projekte: Projekt 2 - Umsetzung der 8-er Sesselbahn, Projekt 3 - Erweiterung Querung S2, 

Projekt 4 - Wiederinbetriebnahme oberer Teil Kurvenlift und die Umsetzung der 

Wasserversorgung des Schanzenkomplexes. 
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Zerschneidungseffekte innerhalb dieser Gebiete durch die geplanten Projekte konnten im 

Rahmen der FFH- bzw. SPA- Erheblichkeitsabschätzung ausgeschlossen werden. Darüber 

hinaus erfolgen die Eingriffe punktuell oder stark linear begrenzt, häufig auf Flächen, die 

entweder durch entsprechende Vornutzungen geprägt sind oder waren. 

Dennoch wurde im Rahmen der Prüfung festgestellt, dass vor allem die baubedingten 

Beeinträchtigungen dazu führen können, erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen. 

Dementsprechend wurden verschiedene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung hinsichtlich 

des übergreifenden Projektablaufes beschrieben, die im Folgenden in die UVS 

aufgenommen werden. 

Durch die bau- und betriebsbedingt Lärmemission der Projekte 2 und 3 ist davon 

auszugehen, dass die ausgewiesene potentielle Habitatfläche für den Sperlings- und 

Rauhfußkauz während der Bauphase (sollten 9efGe räumlich aneinandergrenzende Projekte 

gleichzeitig realisiert werden) und vor allem während des Betriebes in den Wintermonaten 

nicht angenommen wird. Diese Vermutung lässt sich durch die Untersuchung der 

bestehenden Schallimmission im Winterbetrieb bestätigen. Die Habitatfläche ist zwar 

strukturell geeignet, die Nutzung der Fläche durch die Art ist aber aufgrund der 

Bestandsbelastung im Gebiet bereits jetzt auszuschließen. Dadurch werden Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung erforderlich. Aufgrund der kumulierenden Wirkung durch die 

erforderliche Waldumwandlung im unmittelbaren Umfeld der potentiellen Habitatfläche wird 

aber die Umsetzung von Maßnahmen zu Schadensbegrenzung dennoch erforderlich. So 

wird der Bedeutung des Sperl ings- und Rauhfußkauzes für das Fichtelberggebiet und letzten 

Endes auch für das Vogelschutzgebiet Rechnung getragen. Sinnvoll ist das Ausbringen von 

Nistkästen in störungsarmen strukturell ähnlichen Habitatflächen, die eine Ansiedlung der 

Arten erleichtern und dauerhaft sicherstellen können. Im Rahmen des Projektablaufes ist zu 

gewährleisten, dass die Umsetzung der Maßnahmen vor Baubeginn der 8er Sesselbahn 

(Projekt 2) erfolgt. Desweiterem ist durch Kartierungsarbeiten vor Bau noch einmal zu prüfen 

ob die Art am Standort vorhanden ist. 

Die vorgesehenen Maßnahmen werden in die UVS aufgenommen und im übergreifenden 

Projektablauf entsprechend der Vorgaben eingeordnet. 

Grundsätzlich gilt das Gebot einer schonenden naturschutzkonformen Umsetzung der 

Maßnahmen. Wesentlich sind dabei immer die Einhaltung von bestimmten 

Minimierungsmaßnahmen sowie der konkreten Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Das 

gilt vor allem im Zusammenhang mit den vorkommenden Arten. 

Nachfolgend wird die projektübergreifende Beanspruchung von ausgewiesenen 

Revierflächen und potentiellen Habitatflächen durch die geplanten Projekte 1 bis 4 

beschrieben. Die Ringdrossel, die Waldschnepfe, der Sperber sowie der Sperlings- und 

Rauhfußkauz sind dabei von besonderer Relevanz. 

In der Abbildung 55 M projektübergreifende Darstellung beanspruchter Reviere und 

Schutzgebiete sind die durch die Kartierung 2015/16 ermittelten Reviere und potentiellen 

Habitatflächen der relevanten Arten dargestellt. Ebenfalls mit dargestellt Zusätzlich sind die 

in Anspruch zunehmenden Schutzgebietsflächen abgebildet. In der Anlage 1 ist unter der 
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Nummer MB ebenfalls eine Karte beigefügt, die die Waldumwandlungsflächen mit den 

nachgewiesenen Revieren darstellt. 

Legende 

Reviere und potentielle Habitatflächen 

D • --. •--
{' . ..,. 
"'"·"" 

Flächenpotential Ringdrossel 

Potentielle Nahrungsßächen 

Flächen für polentielle Nistplätze 

Revlergröße Ringdrossel ca. 30 ha (nach Ll t.-Oaten) 

Flächenpotential Grünlaubsänger 

beobachtete Reviergröße ca. 3, 1 ha 

Flächenpotential Waldschnepfe 

Reviergröße Waldschnepfe ca. 43 ha (nach Lit.-Daten) 

Flächenpotential Sperlings../Raufußkauz 

~ Flächen für potentielle Nistplätze 

Flächenpotential Sperber 

~ Flächen für potenlielle Nistplätze 

Schutzgebiete 

D FFH-Gebiet ,Flchtelbergwlesen· Kenn-SN: 71E EU-Nr.: :5~3-304 

SPA .Fichlelberggebiel" EU-Melde-Nr.: 5543-451 landinterne Nr.: 73 

1 Naturschutzgebiet . Flchtelberg· . SG-Nr. C98 

r:J Landschaftsschutzgebiet .Flchtelberg" SG-Nr. C22 

Anlagen/ Pisten I Waldumwandlung 

§3 Liftanlage (Neubau) 

D Liftanlage (Rückbau) 

D Piste (Bestand) 

~ Piste (Neuausweisung) 

D Piste (Nutzungsaurgabe) 

c::; Waldumwandlung 

{: J Verzicht aur Waldumwandlung 

~iJ Waldumwandlung Bar-Sesselbahn 

Abbildung 55 M projektübergreifende Darstellung beanspruchter Reviere und Schutzgebiete 
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Wie in der Abbildung 55 M projektübergreifende Darstellung beanspruchter Reviere und 

Schutzgebiete zusehen, sind für das übergreifende Projektgebiet Reviere für die 

Ringdrossel, die Waldschnepfe und den Grünlaubsänger ausgewiesen. Das Revier des 

Grünlaubsängers wird durch die Maßnahmen nicht tangiert, auf eine Darstellung der 

beanspruchten Fläche im Rahmen der Umsetzung der Projekte kann daher in der 

nachfolgenden Tabelle verzichtet werden. 

Tabelle 73 a+ Übersicht zur projektübergreifenden Beeinträchtigung der ausgewiesenen Revierflächen 

Teilprojekt Revier 1 Ringdrossel Revier 2 Ringdrossel Revier Waldschnepfe 

(Großer Fichtelberg) (Kleiner Fichtelberg) Reviergröße 

Reviergröße 301.788 m 2 Reviergröße 301.788 m 2 414.550,5 m 2 

8er-Sesselbahn (2) 

Dauerhafte I 4.500 m2 (Anteil an 1.900 m2 (Anteil an 

FI ächen i nans pruchnahm e Gesamtrevier 1,5%)121 Gesamtrevier 0,4%) 

durch Anlage (Schießt 

Versiegelung innerhalb 

des Revieres mit ein) 

Flächeninanspruchnahme I 12.473 m2 (Anteil an 

durch WLNV Gesamtrevier 3%) 

6er Sesselbahn (1) 

Dauerhafte 3.404 m2 (Anteil am 

Flächeninanspruchnahme Gesamtrevier 1, 1 %)122 

durch Anlage (Schießt 

Versiegelung innerhalb 

des Revieres mit ein) 

Flächeninanspruchnahme 3.104 m2 (Anteil am 

durch WLNV Gesamtrevier 1,03 %)123 

Erweiterung Querung 52 (3) 

Flächeninanspruchnahme 150 m2 (Anteil am 6.588,5 m2 (Anteil an 

durch WLNV Gesamtrevier 0,05 %)124 Gesamtrevier 1,6%) 

Durch die Reduzierung des Anteils an Waldumwandlungsflächen konnte der Eingriffsumfang 

innerhalb des ausgewiesenen Revieres 1 der Ringdrossel reduziert werden (siehe hierzu 

M8). Von entscheidender Bedeutung ist dabei der Verzicht auf die Umsetzung des 

Speicherbeckens auf dem Großen Fichtelberg, da so eine potentielle Reproduktionsfläche 

von rund 4.800 m2 erhalten werden kann und die Beeinträchtigung nur noch bei 1, 1 % liegt. 

Innerhalb des Revieres sind verschiedene Reproduktionsflächen ausgewiesen, wodurch 

davon auszugehen ist, dass die dauerhafte Flächeninanspruchnahme der potentiellen 

Reproduktionsfläche innerhalb des Revieres gepuffert werden kann. 

121 Durch die Flächeninanspruchnahme sind ausgewiesene Nahrungshabitate betroffen; eine Betroffenheit von 

Reproduktionshabitaten ist nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen 
122 Die dauerhaft in Anspruch zunehmenden Fläche durch die Anlage liegt teilweise innerhalb der Waldumwandlungsfläche, 

betroffenen sind Nahrungs- und Reproduktionshabitate (2.614 m2 Nahrungshabitat und rund 790m2 Reproduktionshabitat) 
123 Verlust von Flächen, die als potentielle Reproduktionshabitate innerhalb des Reviers ausgewiesenen sind 

124 Verlust von Flächen, die als potentielle Reproduktionshabitate innerhalb des Reviers ausgewiesenen sind 
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Darüber hinaus werden die zur Waldumwandlung vorgesehen Flächen im Bereich der Piste 

9 und 10 durch autochthones Pflanzenmaterial wiederbegrünt, wodurch sich der Anteil an 

potentiellen Nahrungsflächen für die Ringdrossel im unmittelbaren Nahbereich des 

ausgewiesenen Revieres erhöht. 

Ebenfalls zu beachten, ist der Verzicht auf die Waldumwandlung im Bereich der Piste 4 am 

Kleinen Fichtelberg. Es war ursprünglich vorgesehen, die als potentielle 

Reproduktionsflächen ausgewiesenen Bereiche links und rechts der Bestandpiste 4 als 

Erweiterung der Selben zu roden. Dadurch wäre zusätzlich eine potentielle Habitatfläche von 

rund 8.000m2 verloren gegangen. Diese wird dauerhaft erhalten, da der Neubau der Anlage 

unterhalb der ehemaligen Erweiterungsfläche angeordnet wird. 

Durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn erfolgt ein dauerhafter Eingriff in ausgewiesene 

Nahrungshabitate für die Ringdrossel. Dieser kann unter Beachtung der geplanten 

Rückbaumaßnahmen (A1 -Rückbau Nachskilauf und Teilrückbau Kurvenlift) kompensiert 

werden. Grundlegend sind auch die Maßnahmen zur Wiederbegrünung (M9) und zur sich 

anschließenden Pflege der Flächen wie unter MA5 beschrieben. 

Die dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen innerhalb des ausgewiesenen Revieres der 

Waldschnepfe ist aufgrund der Lebensraumansprüche als marginal zu betrachten. Vor allem 

die als Pisten zu nutzenden Flächen sind entsprechend der Vorgaben der M9 wieder zu 

begrünen und als Berg- bzw. Frischwiesen zu entwickeln. Entsprechend der 

Lebensraumansprüche bevorzugt die Art Waldbereiche mit Blößen und Schneisen. Durch 

die verminderte Flächenausdehnung und die anschließende Wiederbegrünung der Flächen 

können also die bestehenden Bedingungen aufrechterhalten werden . Es ergibt sich zwar 

eine Verschiebung von Wandanteil und Offenlandanteil, dieser ist aber nicht in der Lage die 

strukturellen Gegebenheiten des Revieres so zu verändern, das dessen Nutzbarkeit durch 

die Art eingeschränkt oder gar verhindert wird. 

Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch die Anlage ist bezogen auf die 

Gesamtreviergröße ebenfalls tolerabel. Darüber hinaus befindet sich das beanspruchte Areal 

im Randbereich des Revieres und wird in den Sommermonaten stark frequentiert, was 

darauf schließen lässt, dass die Nutzbarkeit für die Art bereits jetzt einschränkt ist. 

Tabelle 74 aß Übersicht zur projektübergreifenden Beeinträchtigung der ausgewiesenen potentiellen 
Habitatflächen 

Teilprojekt Potentielle Habitatflächen 

Sperber Fläche 1 Sperber Fläche 2 Sperber Fläche 3 Sperlings- und 

(Großer (Großer (Kleiner Rauhfußkauz 

Fichtelberg - Fichtelberg - Fichtelberg) Flächengröße: 

Piste 10) Piste 9) Flächengröße: 42.919,5 m2 

Flächengröße: Flächengröße: 219.675 m2 

50.923 m2 80.892 m2 

8er-Sesselbahn (2) 

Dauerhafte I I I 
Flächeninanspruchnahme 

durch Anlage (Schießt 

Versiegelung innerhalb des 
Revieres mit ein) 
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Flächeninanspruchnahme I I 
durch Wl.NV 

6er Sesselbahn (1) 

Dauerhafte I 
Flächeninanspruchnahme 

durch Anlage (Schießt 

Versiegelung innerhalb des 

Revieres mit ein) 

Flächeninanspruchnahme 3.204,5 m2 (Anteil 3.952,5 m2 (Anteil 

durch Wl.NV am Gesamtfläche am Gesamtfläche 

6,3%) 4,9%) 

Erweiterung Querung 52 (3) 

Flächeninanspruchnahme 

durch Wl.NV 
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12.473 m2 (Anteil 

an Gesamtfläche 

5,7%) 

6.588,5 m2 (Anteil 2.469 m2 (Anteil 

an Gesamtfläche an Gesamtfläche 

1,6%) 5,8%) 

Die Ausweisung der potentiellen Habitatflächen für den Sperber erfolgte teilweise nur 

innerhalb der ausgewiesenen Untersuchungsräume 125. Außerhalb dieser Grenzen fand 

vertragsgemäß keine Betrachtung statt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich auch 

außerhalb der Untersuchungsräume weitere potentielle Habitatflächen am Fichtelberg 

befinden, z.B. die Waldflächen südöstlich der Piste 9 bis zum Philosophenweg, nordwestlich 

der Piste 10 und am Südhang des Kleinen Fichtelberges. 

Trotz des sehr großen Eingriffsumfanges (siehe betroffenen Flächenanteil) kann 

angenommen werden, dass innerhalb des Gebietes ausreichend Ausweichhabitate 
vorhanden sind. Eine Schädigung der Population durch die Flächeninanspruchnahme ist 

damit nicht zu erwarten. 

Wie bereits eingangs erwähnt, wird im Zusammenhang mit der ausgewiesenen potentiellen 

Habitatfläche für den Sperlings- und Rauhfußkauz die Umsetzung von Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung erforderlich. Diese erfolgt in Form von Nistkästen (MA6). Die 

entstehende Flächeninanspruchnahme durch die Waldumwandlung unterstreicht die 

Notwendigkeit dieser Maßnahme. 

Felgendes sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt. Die ursprüngliche Trassenführung 

sah eine vollständig Neuausweisung der Querung S2 vor. Diese hatte im Vergleich zur nun 

weiter zu verfolgenden Variante eine reliefbedingte, wesentlich größere Flächenausdehnung. 

Das führte zu einer erhöhten Inanspruchnahme von Waldflächen und zu einer 

Beeinträchtigung der potentiellen Habitatfläche von rund 27% bezogen auf die 

ausgewiesene Gesamtfläche. Auf diese Variante wurde daher verzichtet. So kann eine 

große unzerschnittene potentielle Habitatfläche erhalten werden. Auch wenn eine 

Besiedelung innerhalb der Wintermonate aufgrund des Betriebes eher unwahrscheinlich ist, 

besteht aber durch den Erhalt der unzerschnittenen Flächen die Möglichkeit, dass die 

potentielle Habitatfläche in den Sommermonaten genutzt wird. 

125 Entsprechend Kartierung Brutvögel 201 5/16 
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Neben den anlagebedingten kumulierenden Wirkungen der Projekte auf die ausgewiesenen 

Reviere und potentiellen Habitatflächen, entstehen summierende Wirkungen auch im 

Zusammenhang mit der Bauumsetzung. Diese werden nachfolgend beschrieben. 

9.4 BAUBEDINGTE BEEINTRÄCHTIGUNGEN - ÜBERGREIFENDER PROJEKTABLAUF 

Maßgeblich sind dabei die Beeinträchtigungen von Vegetations und Habitatstrukturen im 

Umfeld der Baumaßnahme sowie der vorl~ommenden Arten durch Lärm, Erschütterung und 

damit verbundene Scheuchwirkungen sowie der bauzeitlichen Inanspruchnahme •11ertvoller 

Biotop und Habitatstrukturen. Diese können je nach zeitlicher Umsetzung der einzelnen 

Prcajekte dazu führen Erheblichkeitsschwellen zu überschreiten, wodurch eine erhebliche 

Beeinträchtigung der relevanten Schutzgegenstände entstünde. 

Die Umsetzung ist dementsprechend und unter der Beachtung der Vorgaben aus der ffH 

und SPA Erheblichkeitsabschätzung zu koordinieren und zeitlich zu begrenzen. 

Zur Minderung der baubedingten Störungen sind die Bauabläufe der geplanten 

Modernisierungsmaßnahmen aufeinander abzustimmen, da sonst die Beeinträchtigungen 

von Vegetations- und Habitatstrukturen im Umfeld der Baumaßnahme sowie der 

vorkommenden Arten durch Lärm, Erschütterung und damit verbundene Scheuchwirkungen 

sowie der bauzeitlichen Inanspruchnahme wertvoller Biotop- und Habitatstrukturen zur 

Überschreitung von Erheblichkeitsschwellen und Beeinträchtigung der relevanten 

Schutzgegenstände führen kann. 

Eine koord inierte und zeitlich zu begrenzte Umsetzung ist daher sinnvoll. 

Ziel muss es sein die Einzelprojekte zügig , wenn möglich aneinander gekoppelt (z.B. 

Waldumwandlung S2 und 8er-Sesselbahn) unter gleichzeitigem Erhalt bzw. unter 

gleichzeitiger Wiederentwicklung von Rückzugsorten , zu realisieren , damit ausschließlich 

eine Verschiebung von vorhandenen Revieren stattfindet und eine Schwächung vorhandener 

Populationen vermieden wird. 

Nachfolgend dargestellt, ist der übergreifende Projektablauf. Dieser basiert auf der 

Annahme, dass die erforderlichen Planfestste llungsverfahren und 

Plangenehmigungsverfahren im projektbezogenen Umsetzungsjahr abgeschlossen sind, 

eine Landschaftspflegerische Begleitplanung erarbeite wird und eine ÖBB eingesetzt ist. 

Dieser ist entsprechend zu beachten. Ebenfalls eingeordnet sind die Maßnahmen zur 

Erstaufforstung, die Maßnahmen zur Schadenbegrenzung im Zusammenhang mit Sperlings 

und Rauhfußkauz, die M1 (Naturschutzfachlich Begleitung der Leistungsphasen 5 bis 9); die 

vorbereitenden Arbeiten zur M9 und die Kartierungsarbeiten (MA1 und MA2). 

Der Projektverlauf sieht bei Einhaltung der zeitlichen Vorgaben eine Umsetzung der 

Modernisierungsmaßnahmen bis 2019 vor. 
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Tabelle 75 W Vorläufiger übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließlich Vorbereitung 
und Umsetzung Kompensation) - Projekt 1 und 2 

MGRat PFajektnummeF 

~ 4- 2 

~ eiAFeislHIA§ YAteFlageA i!YFA 
l=!laAfo61Slelh:IA§S>,1effaRF9A 

Apffi eiAFeisl:n1Ag YAteFlageA i!YFA 
l=!laAfeslslellYA§S\•ertaRFeA 

Mai Rtiskla11f EleF YAleFlageA i!llFA 
l=!laAfeslstell11Ags\1ertaRFeA; - .. ·--

J11li.' AYgYSt RtisklaYf YAleFlageA i!YFA eFaFeeilYA§ EleF leSRAiSSReA 
l=!laAfeslslellYA!JSYertaRFeA; AYsftlRFllAgsplaA11Ag; 
eFMeFYA§SleFFAiR eFaffieilYRg EleF 6Q,J2 (l.loFB0FeilYRg EleF 

A11sssRFeib11Rg i!llFA Rtiskba11 GFoßeF 
Sessellift aFA St!ElllaRg Eies KleiReR 

i P:isllleleeFgs eiRssllließlisll Ymsetc11Rg 
EleF ~lislllilfeR ft!F Ra11llf11ß llREI 
SpeFliRgska11i!) 
VeftleFeil11Rg EleF A11sssllFeib11Ag i!Yr 

..,, ·-··--·-· 
September EraFlleil11Rg EleF lesllRisslleA A11sssl=treill11Ag YAEI i.iergaee lesl=!Aissl=te 

A11sftlllFYRgsplaR11Rg; erareeil11Rg EleF 60.1=1 P:asl=tplaAYR!J, P:ällarbeileR YREI 
(VoreeFeih:IA§ Eier AYSS6Rreill11Rg: ersla11Uerst11Ag 
ReEl11AgsarlleileA; Y mseli!YA!iJ 
LI ·-· . · "' . 

' - -··-· -· -· 
Okteber.' ~lo•Jember eiRFeiSRYAg Eier le6RRiS6R9A RodYAgsarbeiteA YAler YeffieFi!ijeF 

P:asl=tplaRYRg KoRIFolle Eier P:läsReA; Ymseli!YR!J 
lirsta11ff:erst11AgsmaßAal=tmeA 

l:>eiember bis .&.pril regYlärer lltiAterbetrieb 

JaAYar,f:'.ebrYar ~Jereeroil11Rg Eier 10.YSSSRFeiBYA§ i!YF 
. ·-'--- i:o- -... ·-· 

MämApril A11sssl=treib11Rg YAEI Vorgabe lesRAissRe f'.briss NaslltskilaYf YAEI Teilrüskbay 
P:asl=tplaRYRg, P:ällareeileR YREI KYF\<eRlift; QBB - " ·-

Mai BegiAA Eier Ba11arbeiteA eAlspresl=teAEI 
•JorgegeeeAeA BaYaelayf; QBB 

~ 
A11gyst ,1 September f',11sbriRgeR Eier Maselma11skäsleA ,A,ysssllreib11Ag YAEI A11fä=ags>,1ergaee 

Rtlskea11 Greßer Sessellift 
Oktober! November RoEl11AgsareeileA YRleF veffieFigeF iAEle EleF BaYmaßAallme „Ber 

KoAlrolle Eier f:'.läslleA SesselballA" 

BegiRA Rtlsklla11 .Greßer SesselliA' am 
StlEll:laRg KleiRer P:islllelberg, QBB ..,_ 

r"'\ ·- -- 1n' - ·- - · -· -- -1 

l:>e;iiember bis ~pril regYlärer WIAterbetrieb 

Mai BegiAA Eier Ba11arlleileA eAlspresl=teREI Rek11llivieF11Rg R!lskea11fläsi=leA „Greßer 
vergegelleAeA Ba11allla11f; Ymseli!YR!iJ Eier Sessellift" 

i 
eRlsiegelYR!jSFAaßRaAFAeR; Q88 

Oktebert November eREle EleF iiJaymaßRaRFAe 

l:>eiember bis April regYlärer WiRterbetrieb 

Quartal Projektnummer 
.... 

.s:::. 1 - Ger Sesselbahn „ Himmelsleiter'' 2 
"' - 8er Sesselbahn „Kleiner .., 

Fichtelberg" 
1 

II Kartierungsarbeiten 

III 

..... IV Rodungsarbeiten unter vorheriger 
... Kontrolle der Flächen; 
s:; 

Umsetzung der projektbezogenen C'!I -, 
Erstaufforstungsmaßnahmen 
Umsetzung der Nisthilfen für Rauhfuß-
und Sperlinqskauz 

Dezember bis April regulärer Winterbetrieb 
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n:I Quartal Projektnummer 
""') 

1 Abriss Nachtskilauf und Teilrückbau 
Kurven lift 

II Beginn der Bauarb eiten entsprechend 
vorgegebenen Bauablauf; 
Kartierungsarbeiten; vorbereitende 
Arbeiten M9 

N 
..... III Ausbrinoen der Haselmauskästen 

.s:: IV Rodungsarbeiten unter vorheriger Ende der Baumaßnahme „ Ber III ...., 
Kontrolle der Flächen; Umsetzung der Sesselbahn" 
projektbezogenen Beginn R ückbau „Großer Sessellift" am 
Erstaufforstungsmaßnahmen Südhang Kleiner Fichtelberg 

(voraussichtliches Sauende Dez.) 

Dezem ber bis April regulärer Winter betrieb 

t 

II Beginn der Bauarbeiten Speicherbecken; Rekultiv ierung Rückbauflächen 

M 
Kartierungsarbeiten; vorbereitende Arbeiten „Großer Sessellift" 

..... M9 
.s:: III III ...., 

IV Ende der Baumaßnahme 

Dezember bis Apr i l regulärer Wi nter betrieb 

1 

II Beginn der Bauarbeiten Lift; 

"<!' Kartierungsarbeiten; vorbereitende Arbeiten 
..... M9 .s:: 
III III ...., 

IV Ende der Baumaßnahme 
Dezember bis April regulärer Winterbetrieb 

Tabelle 76 9Q übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließl ich Vorbereitung und 
Umsetzung Kompensation) - Projekt 3 und 4 

Menat Pl'9jektF1ummeF 

~ 3 4 

JaR11aF ! l=ebF11aF 

MäR eFaFl3eilllR!j 121aR!j8R8RR'li!jllR!j 

ApfiJ eiAF8i6RllR!j l2laR!jeReRR'li!jllR!j 

ApFil I Mai 

i ..kfffi AllSaFbeilYR!j aeF AYSfüRHIA!jSf)laRYRg 
c A ·--

·~ 

~ 

CktebeFI Ne.,.embeF R,ea11AgsaFeeiteA YAl8F ... 9FR8Rg8F 
KeAIFelle aeF l=lä6R8R ,,_ ·--,.. „ ·'- · - -- --

Qe;i;ef!'IBeF eis ApFil FeguläFeF WiRteFeetFiee 

Mai VeFeeFeilllA!J 8a1o1aAIFa§ 

August! SeptemeeF Ba1JbegiAA (eRlfeFReA EleF WYFZelslMke, eiAFeiSRllA!J 8allaAIFO!j 

i 
GeläAEleR'!eElellieFIJA!J, 
beit1o1A§sYeFlegeaFeeileA) 

Qkteeei;i Nei.<emeeF eREle EleF iilaYF!'lall.RaRR'l8 

Qei!emeeF bis ApFil FeguläFeF WiRteFbetFieb 

Mai BaYeegiRR, OBB 

i Qktebeu Ne>1emeeF eAEle EleF 8aYF!'IOl1.RaRFR8 

Qei!emeeF eis ApFil FegutäFeF WiRteFbetFieb 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INOUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 242 VON 248 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN N EUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

6.1 U MWEL TVERTRÄGLICHKEITS· 
STUDIE MIT INTEGRI ERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 
KURORT OBERWIESENTHAL· FSB GMBH 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Monat Proiektnummer ..., 
3 - Querung 82 4 - Umbau Kurvenlift 

1 

II .... ... III .c .,, 
IV '""') 

Dezember bis April regulärer Wi nterbetrieb 

1 
II 
II I 

N IV Rodungsarbeiten unter vorheriger ... 
.c Kontrolle der Flächen; .,, 
'""') Umsetzung der projektbezogenen 

Erstaufforstunasmaßnahmen 
Dezem ber bis April regulärer Winterbetrieb 

1 

II Kartierunasarbeiten Kartierunasarbeiten .., 
III Beginn der Bauarbeiten entsprechend Beginn ... der Umbauarbeiten an der 

.c voraeaebenen Bauablauf Talstation .,, 
'""') IV Ende der Baumaßnahme Ende der Bauarbeiten 

Dezember bis April regulärer Winterbetrieb 

Wie die Tabellen zeigen kann die Modernisierung des Skigebietes unter Einbindung der 

naturschutzfachlichen Maßnahmen (Kartierungsarbeiten, Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahme usw.) und unter Beachtung der technischen Anforderungen 

innerhalb von vier Jahren realisiert werden. 

Da die Maßnahmen zur Modernisierung des Schanzenkomplexes zeitlich gebunden sind, ist 

mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass der Umsetzungszeitraum vor oder im Baujahr 

1 liegt. 

Damit kann von einem relativ geringen Konfliktpotential im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der 8er-Sesselbahn im Baujahr 2 ausgegangen werden . Sollte ein Umsetzung 

der geplanten Maßnahmen nicht vor oder innerhalb des Baujahres 2 der Modernisierung des 

Skigebietes erfolgen, sind fo lgende Umsetzungshinweise zwingend zu beachten , da 

anderenfa lls eine naturschutzfachlich nicht vertretbare Beeinträchtigung des Gebietes 

stattfindet: 

1. Abstimmung des zeitlichen Ablaufes der Einzelprojekte; Staffelung der Umsetzung 

über mehrere Jahre und nur unter Beachtung der nachfolgenden Punkte 2 und 3, 

sowie der beschriebenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. 

2. Stärkere bauzeitliche Begrenzung von Projekten mit einem geringen Bauumfang. Zur 

Schonung der Hauptbrutzeit sind diese Projekte nur außerhalb der Hauptbrutzeit 

umzusetzen. Das trifft nach bisherigem Kenntnisstand auf folgende Projekte zu: 

Teilprojekt 3 - Erweiterung Querung S2, Teilprojekt 4 - Umbau KuNenl ift; Teilprojekt 

1 -WasseNersorgung Schanzenkomplex. 

3. Fällarbeiten, die im Zusammenhang mit den Projekten erforderl ich werden, sind nur 

außerhalb der vegetationsfreien Zeit zulässig. Die Umsetzung der Projekte ist 

dementsprechend in zwei Bauphasen zu gliedern. Die Bauphase 1 stellt die Fällung 

der Gehölze im Winterquarta l dar. Die Bauphase 2 beinhaltet die weiteren 

Baumaßnahmen, die entsprechend der Vorgaben zur Bauzeitbeschränkung 

umzusetzen sind. 
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4. Eine gleichzeitige Umsetzung des geplanten Kleinspeichers mit der Umsetzung der 

8er Sesselbahn am kleinen Fichtelberg ist aus naturschutzfachlichen und 

bautechnischen Gründen nicht möglich. Eine Ausnahme bilden die erforderlich 

Waldumwandlung bzw. die Baufe ldfreimachung (betrifft den geplanten Kleinspeicher, 

hier erfolgt keine Waldumwandlung). Die Rodungsarbeiten können gemeinsam 

umgesetzt werden. Möglich ist auch die Anbindung der Rodungsarbeiten zur 

Querung S2 (siehe hier auch Angaben zum Betriebslärm). Grundvoraussetzung der 

gleichzeitigen Umsetzung bildet aber die vorherige Kontrolle der Gehölze auf Besatz 

von überwinternden Arten und den daraus folgenden Maßnahmen bei Artenfunden. 

5. Eine gleichzeitige Umsetzung des geplanten Tunnels einschließlich der Sanierung 

der Zufahrtsstraße kann bautechnisch parallel zur Umsetzung der 8er Sesselbahn 

erfolgen. Bei einer parallelen Umsetzung beider Maßnahmen ist aber zwingend 

sicherzustellen, dass die Störwirkungen, die von der Umsetzung des Tunnels und der 

Zufahrtsstraße ausgehen, keine dauerhaft negativen Auswirkungen auf die 

vorhandene Fauna und Flora haben. Der Bauablauf zum Tunnel und der 

Zufahrtsstraße ist auf den Bauablauf zur Ber Sesselbahn abzustimmen. Das gilt 

insbesondere für baubedingte Lärmereignisse mit einer besonders weitre ichenden 

Wirkung wie Hubschraubereinsatz und eventuell erforderlich werdende Sprengungen 

zur Umsetzung des Tunnels. 

Darüber hinaus ist im Rahmen der Genehmigungsplanung zum Tunnel zu prüfen welche 

Maßnahmen zur Abtragung des Fels am verträglichsten für Natur- und Landschaft sind. Die 

Maßnahmendauer ist dabei im besonderen Maße prüfungsrelevante, da nach bisherigem 

Kenntnisstand eine kürzere Eingriffsdauer mit einer einmaligen Lärmspitze verträglicher ist 

als eine dauerhafte Lärmbelastung z.B. durch einen manuellen Abtrag des Fels. 

Neben den beschriebenen Minimierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den 

vorkommenden Arten sind bei allen Projekten die Minimierungsmaßnahmen in Bezug auf 

Boden, Wasser und der generellen Flächeninanspruchnahme zu beachten. Darüber hinaus 

ist es sinnvoll, die beschriebenen Maßnahmen während des Betriebes der Pisten und 

Anlagen umzusetzen. 

Die kumulativen Beeinträchtigungen für das Gebiet können somit gering und kontrollierbar 

gehalten werden. Vor allem durch die Minimierungsmaßnahmen im Betrieb kann für 

Teilflächen sogar eine Verbesserung gegenüber der Bestandssituation abgeleitet werden, da 

erstmalig eine klare Abgrenzung von wintersportlichen Nutzungsflächen zu 

naturschutzfachlich relevanten Rückzugsflächen geschaffen werden kann. 

Darüber hinaus sind keine weiteren relevanten Pläne und Projekte bekannt, welche zu einer 

Beeinträchtigung der relevanten Schutzgüter führen können. 
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10 GESAMTEINSCHÄTZUNG DER UMWELTVERTRÄGLICHKEIT 
Das beschriebene Vorhaben dient der konzeptionell festgelegten und im 

Flächennutzungsplan festgeschriebenen Umsetzung der Modernisierung des Skigebietes 

„Fichtelberg" und damit der Sicherung der wintersportlichen Nutzung im Gebiet. 

Im Rahmen der Umsetzung werden Flächen beansprucht, die bereits teilweise oder gänzlich 

einer wintersportlichen Nutzung unterliegen. Auf eine generelle Neuausweisung von Flächen 

auf bisher durch die wintersportliche Nutzung nicht beeinflussten Flächen wird gänzlich 

verzichtet. 

Das an dieser Stelle relevante Projekt wird durch 3 Parameter bestimmt. Erstens der 

Rückbau bzw. der Teilrückbau der bestehenden Anlagen (Nachtskilauf und Kurvenlift), 

zweitens die Waldumwandlung und damit die Schaffung von Freiflächen zur Umsetzung der 

geplanten Anlage und zur Angliederung der Anlage an die bestehenden Pistenflächen und 

drittens die Umsetzung der 8er Sesselbahn an sich. 

Im Rahmen der Vorplanung wurden verschiedene Varianten zur Modernisierung des 

Standortes „Kleiner Fichtelberg" geprüft. Die Variante 3 ist in diesem Zusammenhang als 

Vorzugsvariante zu betrachten, da von einer geringeren Flächeninanspruchnahme und der 

besseren artenschutzrechtlichen Verträglichkeit - auch projektübergreifend - auszugehen ist. 

Die potentiellen Wirkungen des Vorhabens wurden umfänglich unter Punkt 6 Darstellung der 

Umweltauswirkungen des Bauvorhabens beschrieben. Entsprechend der Wirkanalyse 

ergaben sich nachfolgend zusammengefasste Konflikte: 

Tabelle 77 9-1- Übersicht der durch das Vorhaben ausgelösten Konflikte 

Schutzgut Ubersicht der Konflikte 

Konflikt Nr. Konfliktbeschreibung Wirkung 

Mensch K1 Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion und der bau bedingt 

menschlichen Gesundheit, durch 

Flächeninanspruchnahme und Nutzungsänderung 

K2 Beeinträchtigung der Infrastruktur sowie der Wohn- und baubedingt 

Arbeitsplatzfunktion durch Baustellenbetrieb und 

Schallemission 

Tiere K3 Beeinträchtigung und Verlust wertvoller Habitatstrukturen baubedingt 

durch Flächeninanspruchnahme während Bau 

K4 Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Bau bedingt 

Baustellenbetrieb und Schallemission 

KS Beeinträchtigung /Zerstörung ausgewiesener und anlagenbedingt 

potentieller Reviere, Schwächung der Population im 

Gebiet durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme und 

Waldumwandlung 

K6 Beeinträchtigung I Zerstörung von Habitatstrukturen durch Betriebsbedingt 

Fahren abseits der ausgewiesenen Pistenflächen 

K7 Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Schall- Betriebsbedingt 

und Lichtemission 

Pflanzen KB Beeinträchtigung I Verlust wertvoller Vegetationsstrukturen baubedingt 

durch Flächeninanspruchnahme und Baustellenbetrieb 

(beinhaltet auch Bodenverdichtung und Schadstoffeintrag) 

K9 Beeinträchtigung I Verlust von wertvollen anlagenbedingt 

Vegetationsbeständen durch Waldumwandlung und 

Versiegelung 
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Schutzgut Ubersicht der Konflikte 

Konflikt Nr. Konfliktbeschreibung Wirkung 

K10 Veränderung I Zerstörung von Vegetationsstrukturen Betriebsbedingt 

durch Pistenpräparation und Beschneiung 

Boden K11 Beeinträchtigung / Verlust der Bodenfunktionen durch Baubedingt 

Sehachtarbeiten und Bodenverdichtung 

K12 Verunreinigung von Böden durch auslaufende Kraft- und Baubedingt 

Schmierstoffe 

K13 Beeinträchtigung der Bodenfunktionen I des Anlagenbedingt 

Retentionsvermögen; Steigerung der Erosionsgefährdung 

durch Waldumwandlung 

K14 Verlust der Bodenfunktion durch Versiegelung Anlagenbedingt 

K15 Bodenverdichtung durch Pistenpräparation (bezieht sich Betriebsbedingt 

ausschließlich auf neuausgewiesene Pistenfläche) 

K16 Verunreinigung von Boden I Beeinträchtigung der Betriebsbedingt 

Bodenfunktionen durch auslaufende Kraft- und 

Schmierstoffe während Pistenpräparation und 

Wartungsarbeiten 

Grundwasser K17 Verunreinigung des Grundwassers; Beeinträchtigung der Bau bedingt 

Grundwasserqualität durch auslaufende Kraft- und 

Schmierstoffe; Schadstoffeintrag in das vorhandene 

TWSG 

Kultur- und K18 Beeinträchtigung vorhandener Kulturgüter (Archäologische Bau- und anlagenbedingt 

Sachgüter Denkmäler) durch Bodeneingriffe und Versiegelung 

Die beschriebenen Konflikte sind durch die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zu 

minimieren und gegebenenfalls zu kompensieren. Die Maßnahmen zur Minimierung und zur 

Kompensation sind unter Punkt 7. Maßnahmen zur Minimierung, Kompensation und 

Schadensbegrenzung von Beeinträchtigungen vollständig beschrieben und als Anlage 1 

Maßnahmenblätter der Unterlage zusätzlich beigefügt. Im Folgenden werden die 

vorgesehenen Maßnahmen noch einmal zusammengefasst dargestellt: 

Tabelle 78 ~Übersicht der Maßnahmen zur Minimierung, Kompensation und Schadensbegrenzung 

MAßN.- VERMEIDUNGS·, VERMINDERUNGS- UND SCHUTZMAßNAHMEN GRößE 

NR. 

M1 Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 Untersuchungsraum I 
(landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) Direkter Eingriffsbereich 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des Bauzone 
M2 Bodengefüges, Maßnahmen zur Erosionssicherung und Maßnahmen zu 

Bodeneingriffen in archäologische Relevanzflächen während Bau 

M3 Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) Bauzone 

M4.1 Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen für Baustellen Bauzone 

M4.2 Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen während des I 
Betriebes 

MS Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations- und Bauzone 
Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

M6 Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone Bauzone 

M7 Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung während I 
Bau (Ausweisung von Baubeschränkungszonen) 

Reduzierung Wale11FRwaRel11R§sfläsl=leR der in Anspruch zunehmenden 
Projektübergreifende 

MS IJ0R Maßnahme 
Waldflächen 

Gesamtfläche: 36.076 m2 
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MAßN.- VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS- UND SCHUTZMAßNAHMEN GRÖßE 

NR. 

M9 Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) Bauzone 

M10 
Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung wertvoller Vegetations- Betriebsbereich 
und Habitatstrukturen während Betrieb 

MAßN.- KOMPENSATIONSMAßNAHMEN GRÖßE 

NR. 

Nachskilauf Rückbau: 8 
Stützen+ Tal- und 

A1 Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Kurvenlift Bergstation; 
Kurvenlift Rückbau: 7 
Stützen + Talstation 

Großer Sessellift Rückbau 
A2 Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Kleiner Fichtelberg) 11 Stützen + Tal- und 

Bergstation 

Projektübergreif ende 
A3 Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 Maßnahme 

Gesamtfläche: 62.192 m2 

Projektü bergreifende 

E1 Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung 
Maßnahme 

Gesamtfläche: 
9,3 ha + 2 ha 

MAßN.- VORHABENBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG (FFH, SPA, 
GRÖßE 

NR. ARTENSCHUTZ) 

MA1 Kartierungsarbeiten vor & während Bau 
Untersuchungsraum I 

Direkter Eingriffsbereich 

MA2 Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender Gebäudestrukturen Waldumwandlungsfläche 

MA3 Bauzeitbeschränkung im Tages und Jahresgang 
Untersuchungsraum I 

Direkter Eingriffsbereich 

MA4 Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach Beendigung der Bauarbeiten I 

MA5 
Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der 

Bergwiesen 
Pisten 

MA6 Anbringen von Nistkästen für den Raufuß- und den Sperlingskauz 4 Stück 

MA7 Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der Bauzone Bauzone 

Unter Beachtung dieser Maßnahmen konnte im Rahmen der Bilanzierung rechnerisch eine 

Wertsteigerung von 6,5308 12,2515 ermittelt werden. Der entstehende Eingriff ist damit als 

kompensiert zu betrachten. 

Aufgrund der Eingriffe in das Schutzgebietssystem, besteht die Notwendigkeit e ine Befreiung 

nach §67 BNatSchG und §39 SächsNatSchG für folgende Gebiete zu beantragen: 

1. Antrag auf Befreiung von den Verboten des LSG „Fichtelberg" (siehe Anlage 2) 

2. Antrag auf Befreiung von den Verboten des Naturparks „Erzgebirge I Vogtland" (siehe 

Anlage 3) 

3. Antrag auf Befreiung von den Verboten des NSG „Fichtelbergwiesen" (siehe Anlage 

4) 

Die Anträge sind als Anlage 2 bis 4 der UVS mit integrierten LBP beigefügt. Als Grundlage 

der Anträge soll die UVS dienen. Vor allem im Rahmen der Bewertung der 

Eingriffswirkungen ist die UVS als Grundlagendokument zu verstehen. 
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Ebenfalls im Rahmen des Verfahrens zu beantragen, ist die Erteilung einer 

Waldumwandlungsgenehmigung nach §8 Abs. 1 SächsWaldG. Der Antrag ist als Anlage 5 

der UVS beigefügt. Dort ebenfalls enthalten sind Aussagen zur Erstaufforstung. 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Minimierungsmaßnahmen sowie der Maßnahmen 

zur Kompensation und zur Schadensbegrenzung können die vorhabenbedingten 

Beeinträchtigungen weitestgehend ausgeschlossen bzw. auf ein verträgliches Mindestmaß 

reduziert werden. 

Aufgrund der kumulierenden Wirkung der Einzelprojekte sind vor allem der zeitliche Ablauf 

der Baumaßnahmen und die teilweise vorgezogene Umsetzung von Maßnahmen zur 

Schadenbegrenzung und Kompensation von entscheidender Bedeutung. Die unter 9. 

Hinweise zu Summationswirkungen mit anderen Vorhaben beschriebenen Maßnahmen, sind 

entsprechend einzuhalten und im Rahmen der Umsetzung zu beachten. 

Die Umweltverträglichkeit des Vorhabens ist damit hergestellt. 
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6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGENTEIL 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Anlagenteil 
Anlage 1 Maßnahmenblätter (Überarbeitet und ergänzt) 

Anlage 2 Antrag auf Befreiung gemäß§ 67 BNatSchG und§ 39 SächsNatSchG 

Antrag auf Befreiung von den Verboten des Landschaftsschutzgebietes 

(Überarbeitet und ergänzt) 

Anlage 3 Antrag auf Befreiung gemäß § 67 BNatSchG und § 39 SächsNatSchG 

Antrag auf Befreiung von den Verboten des Naturparkes (Überarbeitet und 

ergänzt) 

Anlage 4 Antrag auf Befreiung gemäß§ 67 BNatSchG und § 39 SächsNatSchG 

Antrag auf Befreiung von den Verboten des Naturschutzgebietes (Überarbeitet und 

ergänzt) 

Anlage 5 Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 

Abs. 1 SächsWaldG sowie Antrag auf Erstaufforstung (Überarbeitet und ergänzt) 

Anlage 6 - Biotopdaten (Überarbeitet und ergänzt) 
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FICHTELBERG S CHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Unterlagen zur Anlage 1 

1. Maßnahmenblätter 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

INFRASTRUKTUR 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

M1 bis M10 + Lageplan Umweltverträglichkeitsstudie mit 

integriertem LBP MB Reduzierung von 

Waldumwandlungsflächen 

A1 bis A3 

E1 

MA1 bis MA7 

Plan festgestellt. 
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ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

M1 bis M10 + Lageplan Umweltverträglichkeitsstudie mit 

integriertem LBP MS Reduzierung von 

Waldumwandlungsflächen 

A1 bis A3 

E1 

MA1 bis MA7 
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ANLAGE1 
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KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

MAßNAHMENVERZEICHNIS 

MAßN.· VERMEIDUNGS·, VERMINDERUNGS· UND SCHUTZMAßNAHMEN GRÖßE 
NR. 

M1 Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 Untersuchungsraum I 
(Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) Direkter Eingriffsbereich 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Bauzone 

M2 
Zerstörung des Bodengefüges, Maßnahmen zur 
Erosionssicherung und Maßnahmen zu Bodeneingriffen in 
archäologische Relevanzflächen während Bau 

M3 
Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Bauzone 
Hinweise) 

M4.1 
Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen Bauzone 
für Baustellen 

M4.2 Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen I 

während des Betriebes 

Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Bauzone 
MS Vegetations- und Habitatstrukturen während Bau (Festlegung 

von Bau- und Bautabuzonen) 

M6 Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 
Bauzone 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur I 

M7 Besucherlenkung während Bau (Ausweisung von 
Baubeschränkungszonen) 

Reduzierung '19R Waldumwandh.mgsflächen der in Anspruch Projektübergreifende 
MB Maßnahme 

zunehmenden Waldflächen Gesamtfläche: 36.076 m2 

M9 Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) 
Bauzone 

M10 Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung Betriebsbereich 
wertvoller Vegetations- und Habitatstrukturen während Betrieb 

MAßN.· KOMPENSATIONSMAßNAHMEN GRÖßE 

NR. 

Nachskilauf Rückbau: 8 

Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Stützen+ Tal- und 
A1 Bergstation; 

Kurvenlift Kurvenlift Rückbau: 7 
Stützen+ Talstation 

Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Großer Sessellift Rückbau 
A2 11 Stützen+ Tal- und 

Kleiner Fichtelberg) Bergstation 

Projektübergreifende 
A3 Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 Maßnahme 

Gesamtfläche: 62.192 m2 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

E1 Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung Gesamtfläche: 
9,3 ha + 2 ha 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

U MWEL lVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

MABN.· VORHABENBEZOGENE MAßNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG (FFH, GRÖBE 
NR. SPA, ARTENSCHUTZ) 

MA1 Kartierungsarbeiten vor & während Bau Untersuchungsraum I 
Direkter Eingriffsbereich 

MA2 Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender 
Waldumwandlungsfläche Gebäudestrukturen 

MA3 Bauzeitbeschränkung im Tages und Jahresgang Untersuchungsraum I 
Direkter Eingriffsbereich 

MA4 Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach 
I Beendigung der Bauarbeiten 

MAS Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch 
Bergwiesen 

regelmäßige Pflege der Pisten 

MAG Anbringen von Nistkästen für den Raufuß- und den 
4 Stück Sperlingskauz 

MA7 Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten 
Bauzone 

innerhalb der Bauzone 

Allgemeine Hinweise 

Die in den Maßnahmenblättern und in der UVS beschriebenen Maßnahmen beziehen sich nicht 
immer ausschließlich auf das Projektgebiet „Neubau kuppelbare 8er Sesselbahn mit Infrastruktur", 
sondern stellen projektübergreifend Maßnahmen dar. D.h. sie beziehen sich auf das gesamte 
Modernisierungsgebiet in Oberwiesenthal und haben damit die ebenfalls Relevanz für den geplanten 
Ersatzneubau 6er Sessellift einschließlich Umsetzung Beschneiung Piste 10 sowie Umsetzung 
Speicherbecken auf dem Flurstück 964 Gemarkung Oberwiesenthal sowie die Erweiterung der 
Pistenflächen und der bestehenden Beschneiung im Bereich Querung S2 (Verbindung Großer und 
Kleiner Fichtelberg). 
Im Rahmen der Maßnahmenblätter werden diese Maßnahmen wie im Maßnahmenverzeichnis 
beschrieben als „Projektübergreifende Maßnahmen" gekennzeichnet. Neben der Darstellung des 
Gesamtumfanges der jeweiligen Maßnahme wird auch immer der projektbezogene Anteil mit 
aufgenommen. 
Der projektbezogene Anteil - also der für das vorliegende Verfahren relevante Teil - wird blau 
hinterlegt, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen. Die übrigen Passagen sind bezogen auf 
das relevante Projekt also rein informativ. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Ser-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 (Landschaftspflegerische 
Ausführungsplanung und ÖBB) 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr. : K3, K4, KB Plan-Nr. 1.1/1 .1a 

Beschreibung: 

Im Rahmen der Baumaßnahme wird für das Vorhaben eine ökologische Baubegleitung empfohlen. 
Anderenfalls kann nicht sichergestellt werden, dass die entwickelten naturschutzfachlichen 
Maßnahmen fachgerecht zur Umsetzung kommen. 

Eingriffsumfang: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M1 Plan-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

In der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung werden alle Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege ausführungsreif bearbeitet und dargestellt. Dabei baut sie auf den 
fachlichen Vorlagen der in der LP 1-4 erstellten Fachbeiträge und Untersuchungen auf. Die 
landschaftspflegerischen Maßnahmen sind entsprechend ihrer ökologischen und gestalterischen 
Ziele auszuarbeiten und den Phasen der Bauausführung zuzuordnen. Das beinhaltet auch die 
Abstimmung mit den übrigen Fachbereichen I Gewerken, sowie die finalen Abstimmungen zu 
liegenschaftlichen Fragestellungen. 

Darüber hinaus wird für das Vorhaben eine ökologische Baubegleitung erforderlich. Grundlegendes 
Ziel der Baubegleitung ist die Koordination und Kontrolle der Umsetzung der naturschutzfachlich 
festgeschriebenen und im LAP dargestellten Maßnahmen. 

Die verantwortlichen Fachplaner und die ausführenden Unternehmen werden dabei durch die ÖBB 
betreut, beraten und wenn erforderlich gemahnt. 

Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung sind die zusätzlichen Voruntersuchungen zu 
koordinieren, zu dokumentieren und wenn erforderlich durch zusätzliche Maßnahmen in die bereits 
vorhandene Planung zu integrieren. Änderungen im Rahmen der technischen Fachplanung sowie im 
Baubetrieb sind festzuhalten und unter naturschutzfachlichen und umweltwirksamen Aspekten zu 
betrachten. 

Somit besteht die Möglichkeit in den laufenden Bauprozess - wenn erforderlich - einzugreifen und 
die naturschutzkonforme Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen. 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

Leistungsphase 5 bis 9 

Flächengröße: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Vorgesehene Regelung 

[gJ Flächen der öffentlichen Hand 

[gJ Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6. 1 U NTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

Ü BERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M2 
(M= M inimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des Bodengefüges, 
Maßnahmen zur Erosionssicherung und Maßnahmen zu Bodeneingriffen in archäologische 

Relevanzflächen während Bau 

Lage der Maßnahme / Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal , Osthang Kleiner Fichtelberg; Bauzone entsprechend LP 

Konflikt 

Konfiktnr.: K11, K19 Blatt-Nr. 4.2 1.2a, 1.3 

Beschreibung: 

Durch den Baubetrieb kommt es zur Flächeninanspruchnahme innerhalb der ausgewiesenen 
Bauzone. Durch das Befahren der Flächen muss von einer Verdichtung der vorhandenen Böden und 
einer dadurch bedingten Verschlechterung des Retentionsvermögens ausgegangen werden. 
Eine Verdichtung bedingt ebenfalls eine Verschlechterung der Voraussetzung zur Rekultivierung 
(Regenerationsfähigkeit) der Flächen. 
Darüber hinaus werden durch die Umsetzung der Baumaßnahme verschiedene Bodeneingriffe im 
Zusammenhang mit der Leitungsverlegung und der Errichtung der Fundamente erforderlichen. Die 
ansonsten durch die Vegetation geschützten Böden liegen nun offen und können z. B. bei 
Starkregenereignissen abgeschwemmt werden. 

Eingriffsumfang: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M2 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die bauseits bedingte Verdichtung der Böden kann entgegengewirkt werden. Hierzu sind folgende 
Parameter zu berücksichtigen: 
Entsprechend der Angaben zum Boden, handelt es sich bei den betroffenen Böden um Psydogleye. 
Diese sind generell mäßig feucht. Durch die Schneeschmelze in den Frühjahrsmonaten erfolgt auf 
den durch die Maßnahme betroffenen Flächen ein hoher Eintrag von Wasser, der in ungünstigen 
Fällen zu Staunässe führt. Während dieser Phase ist ein Befahren der Flächen nicht möglich, da 
sonst massive Schäden im Bodengefüge und eine wesentliche Verschlechterung der 
Wiederbegrünungsbedingungen die Folgen wären. 

Die Ausweisung von Baustraßen, sowie Baustelleneinrichtungsflächen hat vorzugsweise auf 
bereits versiegelten Flächen zu erfolgen. Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen die 
zusätzlich hergestellt werden müssen, sind nach Beendigung der Bauarbeiten vollständig 
rückzubauen. Die betroffenen Flächen sind entsprechend der Vorgaben der UVS mit integriertem 
LBP wieder zu begrünen (siehe M9). Nach Möglichkeit ist aber auf eine zusätzlich Ausweisung 
solcher Flächen zu verzichten! 

Außerhalb der ausgewiesenen Baustraßen ist ein Befahren der Flächen nur zulässige, wenn 
folgende Schutzmaßnahmen ergriffen werden: Reduzierung der Flächen auf ein absolut 
erforderliches Mindestmaß, Verwendung von Geotextilien oder Baggerschutzplatten, 
Verwendung von bodenschonenden Baugeräten (Raupenfahrzeuge). 

Offene Bodenmassen sind bei längerer Lagerung entsprechend der einschlägigen Richtlinien vor 
Abschwämmen zu sichern (z.B. bei Bodenaushub für Leitungsgräben). 

Die Lagerung von Erdmassen ist vorzugsweise auf den ausgewiesenen 
Baustelleneinrichtungsflächen vorzunehmen. Sollte das nicht möqlich sein, da z.B. ein zeitnaher 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Wiedereinbau erfolgt, sind die Erdmassen durch Geotextilien gegen Abschwemmen zu sichern. 

Die Ausdehnung der Baugruben ist auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken. 
Leitungsgräben sind sukzessiv auszuschachten und nach den Verlegearbeiten, sowie den 
schichtgerechten Wiedereinbau des Bodens umgehend zu begrünen. 

Flächen, die aufgrund der Witterungsbedingung vor allem gegen Ende der Bauzeit keine 
ausreichende Vegetationsbedeckung aufweisen, sind zusätzlich mit Erosionsschutzmatten (Kokos
oder Strohmatten) zusichern. 

Darüber hinaus ist es erforderlich eine Bodenkundlichen Baubegleitung einzusetzen, die die Eingriffe 
in die vorhandenen Böden überwacht. 

Durch diese Maßnahmen wird eine Verdichtung des Bodens mittels Baumaschinen und Lieferverkehr 
bestmöglich vermieden. Verdichtungen im Bodenbereich können aufgrund der örtlichen 
Gegebenheiten durch Bauarbeiten aber nicht völlig ausgeschlossen werden. 

Bei dem Rückbau der Baustraßen und temporären Befestigungen ist darauf zu achten, dass keine 
Vermischung von Baumaterialen mit dem natürlich anstehenden Boden erfolgt. 

Bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Wiederbegrünung ist die obere Bodenschicht zu lockern, um 
den Anwachserfolgt zu optimieren. 

Durch die geplante Umsetzung der Talstation erfolgt ein Eingriff in ein archäologisches Denkmal. Der 
Eingriff ist mit dem Landesamt für Archäologie bzw. der Unteren Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen und im Rahmen der Bauausführung anzuzeigen. Während des Eingriffes sind die 
Flächen durch Vertreter der Behörde zu begutachten, um eventuelle Funde sicherzustellen. Hier ist 
zu beachten, dass es zu Verzögerungen im Bauprozess kommen kann, wenn archäologisch 
relevante Objekte vorgefunden werden. 

Die Bodenarbeiten sind im Rahmen der Ausführungsplanung expliziert mit der zuständigen Behörde 
abzustimmen. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass sich innerhalb des Gebietes verschiedene Zeugnisse des 
Altbergbaus befinden, die in Lage und Ausdehnung häufig nicht im hinreichenden Maße bekannt 
sind. Bei Bodenarbeiten ist daher gesondert auf Kennzeichen des Altbergbaus zu achten. Es ist in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde sicherzustellen, dass die geplanten Bodeneingriffe 
keine weitreichenden Folgen für die vorhandenen Anlagen haben und die geplanten Bauteil den 
statischen Anforderungen entsprechen. 

Ziel: Schutz des natürlichen Bodengefüges und damit Erhalt der Retentionsfunktion der vorhandenen 
Böden, sowie Sicherung der Regenerationsfähigkeit betroffener Vegetationsstrukturen. 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

im Rahmen der Bauausführung 

Flächengröße: Bereich Baumaßnahme, der Baustraßen und Zwischenlagerflächen 

Vorgesehene Regelung 

[gl Flächen der öffentlichen Hand 

[gl Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 
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FICHTELBERG S CHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
KURORT O BERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmen blatt 
inkl . Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M3 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, A= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K12, K16 Blatt-Nr. 4.2 1.2a 

Beschreibung: 

Während der Bau- und Betriebsphase besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass 
grundwassergefährdende Stoffen zum Einsatz kommen und diese über den Boden bzw. das 
Oberflächenwasser ins Grundwasser gelangen. Bei ordnungsgemäßer Bau- und Betriebsausführung 
können derartige Beeinträchtigungen zwar ausgeschlossen werden, es sei aber dennoch an dieser 
Stelle auf die wesentlichen Erfordernisse verwiesen. 

Eingriffsumfang: gesamter Eingriffsbereich 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M3 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Grundwassergefährdung sowie Gefährdung des Bodens sind während der Bauphase 
auszuschließen. 

Daher gilt: 

- Verwendungsverbot und Beschränkung entsprechend der geltenden Chemikalien-
Verbotsverordnung 

- Einsatz von Stoffen, die nach EU-Richtlinie 67/548/EWG in der jeweils geltenden Fassung 
mit „N", „T +" und „T" gekennzeichnet werden müssen, sollten vermieden werden 

- Kanzerogene. mutagene und teratogene Stoffe dürfen nicht aktiv eingesetzt werden 

- Einhaltung der LAGA-Richtlinie in Bezug auf Wiederverwendung von Stoffen 

- Nachweis über die Grundwasserverträgli chkeit von Beton und Geotextilien 

- Lagerung von Baumaterialen bevorzugt in Bereich mit höhere Grundwasserabdeckung / ober 
versiegelte Flächen 

- Vollständige Beräumen von Baumaterialien, Bauschutt und Baurestmassen einschließlich 
aller angefallenen Abfälle der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten 

- Fachgerechte Entsorgung der anfallenden Stoffe entsprechend einschlägiger Richtlinien und 
Gesetze 

Zeit12unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Während der gesamten Bauzeit 

Flächengröße: gesamter Eingriffsbereich 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

~ Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

KUPPELBARE BER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmennummer 

Maßnahmenblatt 
M4.1 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn (M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 
inkl. Infrastruktur Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 

Artenschutz) 

Maßnahmen zum Schutz des Trinkwasserschutzgebietes - Auflagen für Baustellen 

Lage der Maßnahme/ Bau- km: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Gilt für den gesamten Eingriffsbereich der sich innerhalb ausgewiesener Schutzgebiete befindet. 

Konflikt 

Konfiktnr.: K17 Blatt-Nr. 4...2 1.2a 

Beschreibung: 

Während der Bauphase besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass wassergefährdende Stoffe zum 
Einsatz kommen und dies über den Boden in das Oberflächenwasser gelangen und über diesen Weg 
letztlich ins Trinkwasser. 

Eingriffsumfang: Bauzone innerhalb TWSG 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M4.1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung{ Zielsetzung: 

Vorbehaltlich der Befreiung von den Verboten innerhalb der verschiedenen Schutzzonen der 
Trinkwasserschutzgebiet sind folgende Grundsätze bei Arbeiten innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone zwingend zu beachten und während der Durchführung einzuhalten: 

- Materialien, Maschinen, Geräte und Betriebsmittel sind außerhalb der 
Trinkwasserschutzgebiete zuzustellen bzw. zu lagern 

- Betankung/ Befüllung von Maschinen mit Schmier- und Treibstoffen sowie eine evtl. 
vorgesehene Zwischenlagerung von Mineralölprodukten nur sind außerhalb der 
Trinkwasserschutzgebiet vorzunehmen 

- Baustofflager sind außerhalb der Trinkwasserschutzgebiet zu planen 

- Als Betriebsstoffe sind nur Biokraftstoffe zulässig 

- Es darf nur der Einsatz von intakten Maschinen und Geräten erfolgen, deren technischer 
Zustand täglich überprüft wird (visuelle Prüfung auf Öltropfverlust) 

- Bei Erdbewegungen und Aufschüttungen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um jegliche 
Form der Erosion oder des Abschwemmens zu verhindern. 

- Wege- oder Pistenentwässerungen, die Einschwemmungen ins Gewässer verursachen 
können, sind zu vermeiden. 

- Während der Ausführung der Arbeiten ist darauf zu achten, dass weder durch die Arbeiten , 
noch durch die Lagerung von Stoffen eine Verunreinigung des Bodens sowie des Gewässers 
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu besorgen ist. 

- Alle Beschäftigten sind vor Beginn der Bauarbeiten aktenkundig über das Verhalten in 
Trinkwasserschutzgebieten, die Lage der Baustelle in der jeweiligen Schutzzone der 
Tri nkwassersch utzgebiete, den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie die 
Bekämpfung von Havarien zu belehren. 

- Verhalten bei Schadensfällen: 

- Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen an Baugeräten infolge von Schäden und dgl. Zum 
Austritt von wassergefährdenden Stoffen kommen, z.B. Hydraulikgetriebeöl, Treibstoff u.ä., 
sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen und die ausoetretenen Schadstoffe zurückzuhalten 
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F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Ber-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmen blatt 

6. 1 U NTERLAGE ZUR 

U MWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 
INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M4.1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

bzw. aus dem Erdreich zu entfernen und an sicherer Stelle ordnungsgemäß in Behältnisse 
oder auf Folien zwischen zu lagern. Entsprechende Ölbindemittel, Folien, Behältnisse sind an 
Ort und Stelle bereitzuhalten. 

- Bei Schadensfällen ist sofort dem Landratsamt Erzgebirgskreis, untere Wasserbehörde zu 
benachrichtigen. 

- Landratsamt Erzgebirgskreis , untere Wasserbehörde ( Tel: 03735 601-6190 oder per 
Mobilfunk (Bereitschaft): 015116 75 24 28) 

- Wenn Maßnahmen zur Gefahrenabwehr notwendig werden , ist zusätzlich die 
Rettungsleitstelle 112 bzw. 03733 19222 zu informieren. 

- Erst nach Freigebe der Schadstelle seitens der Behörde ist der Baubetrieb wieder 
aufzunehmen! 

Zeit12unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Während der gesamten Bauzeit 

Flächengröße: Bauzone innerhalb lWSG 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

~ Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmenblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL IVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M4.2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zum Schutz des Trinkwasserschutzgebietes 

Auflagen während des Betriebes 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr. : I (Hinweis: Innerhalb der ausgewiesenen TWSZ Blatt-Nr./ 
erfolgt der zukünftige Betrieb wie der bisherige. Im Rahmen der 
Bewertung konnten keine Beeinträchtigungen abgeleitet werden. 
Die folglich beschriebenen Maßnahmen werden der 
Vollständigkeit halber mit aufgenommen. Sie haben 
Hinweischarakter, der im Zuge des Betriebes zu beachten ist. 
(siehe auch M10) 

Beschreibung: 

Während der Betriebs (Pistenpräparation, Besucherverkehr) besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
dass wassergefährdende Stoffe zum Einsatz kommen und dies über den Boden in das 
Oberflächenwasser gelangen und über diesen Weg letztlich ins Trinkwasser. 

Eingriffsumfang: Betriebsflächen innerhalb TWSG 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M4.2 Blatt-Nr./ 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Vorsorglich und zur Vervollständigung der Unterlagen werden Maßnahmen gelistet, die während des 
Betriebes der Anlage zu beachten sind. Die Maßnahmen stelle die Grundvoraussetzung für die 
weitgehend schadfreie, dauerhafte Nutzung der Flächen in Form von Pisten innerhalb der 
Trinkwasserschutzgebiete dar. 

- Wartung und Kontrolle der Wege- und Pistenentwässerungen sowie Pistenbezogener 
Wasserfassungen, zur Vermeidung von Einschwemmungen ins Gewässer 

- Eingesetzte Technik zur Pistenpräparation muss sich in einem wartungstechnisch 
einwandfreien Zustand befinden (Kein Öltropfverlust). Die Maschinen und Geräte sind 
dahingehend arbeitstäglich zu kontrollieren. 

- Alle Beschäftigten sind aktenkundig über das Verhalten in Trinkwasserschutzgebieten, den 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie die Bekämpfung von Havarien zu belehren. 

- Beachtung der Vorschriften zum Verhalten im Schadensfall (siehe hierzu S 4.1) 

- Abgrenzung sensibler Zonen gegenüber Besucherverkehr durch Zäune oder Vegetation 

- Aufstellen von Hinweisschildern zur Aufklärung der Besucher bezüglich des Verhaltens 
innerhalb der Schutzzonen 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Während der gesamten Betriebszeit 

Flächengröße: Betriebsflächen innerhalb TWSG 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Vorgesehene Regelung 

[??] Flächen der öffentlichen Hand 
[??] Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL lVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M4.2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MS 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations- und 
Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Vegetationsbestände im direkten Umfeld der Baumaßnahme. 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3, K8, K18 

Beschreibung: 

Plan-Nr. 1.1/1.1a, 1.3 

Durch die Baumaßnahmen besteht aufgrund der Trassenführung das Erfordernis in wertvolle 
Vegetations- und Habiatstrukturen einzugreifen und diese bauzeitlich zu beanspruchen. 

Eingriffsumfang: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MS Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Um den Eingriffsumfang zu minimieren, erfolgt die Festlegung von Bauzonen und Bautabuzonen. 

Die Bauzone erstreckt sich entlang der geplanten Lifttrasse sowie der Trasse der Leitungsverlegung. 
Ebenso berücksichtigt werden die Rückbaumaßnahmen. Auch hier werden entsprechende Bauzonen 
auszuweisen. 

Die maximale Breite der Bauzone wird mit 12 m bei Trassenneu und -rückbau sowie 8 m bei 
Leitungsverlegung (jeweils 6 m links und rechts der Trasse, bzw. 4 m links und rechts) festgelegt. 
Die Breite ist ausreichend, um die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Sollte im Rahmen der 
Bauausführung eine Reduzierung möglich sein, ist diese umzusetzen. 

Alle Flächen außerhalb dieser Bauzone werden als Bautabuzone (ober Baubeschränkungszone 
siehe M7) ausgewiesen. Innerhalb dieser Zone sind jegliche Bauaktivitäten sowie die Lagerung von 
Materialien jeglicher Art untersagt. Die Flächen dürfen nicht befahren werden. Dementsprechend sind 
alle dort vorhandenen Wege auch nicht als Baustellenzuwegung zu nutzen. 

Die Maßnahmen zur Vermeidung der nachhaltigen Verdichtung und Zerstörung des Bodengefüges 
sowie Maßnahmen zur Erosionssicherung während Bau (M2) sind innerhalb der Bauzone zwingend 
einzuhalten. Ebenfalls zu berücksichtigten sind die Angaben unter M6 (Schutz bestehender 
Vegetationsstrukturen in der Bauzone), sowie M3 (Maßnahmen zum Grundwasserschutz) und M4.1 
(Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserschutzgebiete -Auflagen für Baustelle). 

Die Baufirmen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen hingewiesen. Vegetationsbestände, die trotz der Schutzmaßnahme geschädigt 
werden, sind nach Beendigung der Bauarbeiten fachgerecht wiederherzustellen (Bodenlockerung, 
Verwendung von ausschließlich autochthonen zertifiziertem Wildpflanzensaatgut oder ähnlichen 
naturschutzfachlich anerkannten Verfahren zur Wiederbegrünung analog M9). 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Bauzone gemeinsam mit der ÖBB und dem ausführenden 
Unternehmen abzustecken und entsprechend zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang sind 
auch die Maßnahmen unter M6 näher zu bestimmen. Gehölze und Vegetationsflächen, die während 
des Baus auf keinen Fall beschädigt werden dürfen, aber innerhalb der Bauzone liegen oder direkt 
an die Bauzone angrenzen, sind durch die Vorgaben unter M6 zu sichern. 

Ziel: großflächiger Erhalt bestehender Vegetations- und Habitatstrukturen, Sicherung der vielfältigen 
Artenzusammensetzung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmenblatt 
inkl. Infrastruktur 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Leistungsphase 5 bis 9 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M5 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Flächengröße: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

~ Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE BER-SESSELBAHN INKL. 
1 NFRASTRUKTUR 

Maßnahmenblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M6 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal , Osthang Kleiner Fichtelberg, Vegetationsbestände in der Bauzone 

Konflikt 

Konfiktnr. : K3, K6 Blatt-Nr. M 1.1a 

Beschreibung: 

An die Bauzone angrenzende ober innerhalb befindliche Vegetationsstrukturen (Einzelbäume, 
Gehölzgruppen, sowie wertvolle Grünlandstrukturen) sind während des Baubetriebes durch 
mechanische Stammverletzungen, Verdichtung des Wurzelbereiches, durch überfahren sowie 
Veränderung der Standortverhältnisse durch Überschüttung, Lagerung von Baustoffen, Versiegelung 
im Wurzelbereich etc. gefährdet 

Eingriffsumfang: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M6; K18 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die DIN 18920 ist während der Bauzeit zu beachten. Wurzeln, Stämme und die Kronen der 
unmittelbar an die Baumaßnahme angrenzenden Gehölze sind entsprechend zu schützen. 

Der Schutz des Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiches soll den Erhalt der Vegetationsstrukturen 
gewährleisten und somit die Eingriffswirkungen gemäß dem Vermeidungsgrundsatz nach § 15 
BNatSchG minimieren. 

Wertvoll Grünlandstrukturen sind durch ein Kenntlichmachen in Fonn einer Absperrung vor den 
Einwirkungen des Baubetriebes zu schützen. 

Die Baufinnen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen hingewiesen. Gehölze und Grünlandstrukturen, die trotz der Schutzmaßnahme 
geschädigt werden, sind nach Beendigung der Bauarbeiten fachgerecht wiederherzustellen (z.B. 
Rückschnitt der beschädigten Pflanzenteile, Bodenlockerung). 

Beim Rückbau der bestehenden Liftanlagen (Nachtskilauf, unterer Teil der Kurvenlift und Großer 
Sessellift) gilt die Maßnahme analog. 

Ziel : Die Maßnahme soll wertvolle Vegetations- und Habitatstrukturen die durch die Baumaßnahmen 
potentielle betroffenen sein können, vor Beschädigung schützen und so den Beeinträchtigungsgrad 
minimieren. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Während der gesamten Bauzeit 

Flächengröße: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M7 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung während Bau 
(Ausweisung von Baubeschränkungszonen) 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Gebäudestrukturen und touristische Nutzungen im direkten Umfeld der Baumaßnahme 

Konflikt 

Konfiktnr.: K1 und K2 Plan-Nr. 1.3 

Beschreibung: 

Innerhalb des Eingriffsbereiches befinden sich mehrere Wegestrukturen, die zum Wandern oder 
Radfahren genutzt werden. Aufgrund der Nähe zum Kurort Oberwiesenthal und des wenige 100 min 
westlich Richtung befindlichen Schanzenkomplexes entsteht im Bereich um die Talstation ein guter 
Einstiegspunkt in das Wandergebiet. Vor allem in den Sommermonaten wird dieser Bereich stark 
frequentiert. Dasselbe trifft für den Bereich um den Eckbauer zu. 

Die Frequentierung wird durch die südlich der bestehenden Liftanlagen aneinandergereihten 
gastronomischen Einrichtung sowie den Hotel- und Ferienwohnungsbetrieb begünstigt. 

Während der Umsetzung der baulichen Maßnahmen werden sowohl die Wanderwege also auch die 
touristischen Einrichtung im südlich Bereich gestört. Da verschiedene Wegestrukturen durch die 
Baumaßnahme führen können Unfälle nicht ausgeschlossen werden. 

Eingriffsumfang: Bauzone sowie Baubeschränkungszone (entsprechend Ausweisung siehe Plan
Nr. 1.3 Blatt 1 von 1) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M7 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die Bauzone ist grundsätzlich gegen das Betreten durch Dritte zu sichern. Da aber eine Abgrenzung 
der gesamten Bauzone aufgrund der Fläche nicht möglich ist, sind folgende Flächen gesondert zu 
sichern: 

1. Alle Baugruben: Außerhalb des Baubetriebes sind diese einzuzäunen und abzusperren. 

2. Alle Baulagerflächen: diese sind vollständig einzuzäunen und abzusperren 

Durch die Bauzone verlaufende Wanderwege sind durch die frühzeitige Ausweisung von 
Umleitungen an den Baustellenbetreib vorbeizuführen. Aus dieser Umleitung heraus muss ersichtlich 
werden, wie weit entfernt man sich von einzelnen touristisch relevanten Punkten befindet. 

Der durch die Bauzone verlaufende Reitweg ist während Bauphase zu sperren. An den 
Einstiegspunkten des betroffenen Reitwegeabschnittes müssen die Reiter rechtzeitig und in 
geeigneter Form darauf hingewiesen werd en, dass keine Verbindung zwischen Fichtelbergstraße 
und Eckbauer/Hüttenbach besteht sondern der Reitweg aus der jeweiligen Richtung als „Sackgasse" 
endet. Die Dauer der Sperrung ist ebenfalls anzugeben. Die vorhandenen Reitwegemarkierungen 
müssen für diesen Zeitraum reversibel unkenntlich gemacht werden. 

Eine temporäre Alternativroute ist Rahmen der Ausführungsplanung zu ermitteln und mit dem 
Forstbezirk sowie der Behörde abzustimmen. 

Auch bereits abgeschlossene Baufelder sind aus Haftungsgründen nicht für die Nutzung durch 
Wanderer oder Radfahrer freizugegeben. 

Darüber hinaus werden Baubeschränkungszonen ausgewiesen. Die Zonen sollen auf Bereiche 
hinweisen, die durch touristische Aktivitäten bzw. Einrichtungen geprägt sind. Auf innerhalb dieser 
Zonen verlaufende Baustellenzuwegungen werden entsprechend Geschwindigkeitsbegrenzungen 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppel bare Ser-Sessel bahn 
inkl. Infrastruktur 

und Hinweisschilder erforderlich. 

KUPPELBARE 8ER-8ESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
A NLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M7 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Um ein weitgehend uneingeschränktes Nutzen besagter Flächen zu ermöglich, sind mit den 
Eigentümern und Veranstaltern, die die entsprechenden Bereiche nutzen, Abstimmung zum 
Umsetzungszeitpunkt und eventuell erforderlich werdenden Beschränkungen im Rahmen der 
Bauumsetzung zu treffen. Die Abstimmungen sind im Verlauf der Ausführungsplanung zu führen. 

Um die Akzeptanz in Bezug auf die Baumaßnahmen zu fördern empfiehlt es sich, durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit Meilensteine in der Bauumsetzung bekanntzugeben und gegebenenfalls 
besondere Ereignisse öffentlich anzukündigen. 

c;c Baufirmen werden vor Baubeginn durch die Bauleitung auf die Einhaltung der notwendigen 
Schutzmaßnahmen hingewiesen. Gegebenenfalls werden Anpassungen im Zusammenhang mit dem 
Bauablaufplan erforderlich. 

Ziel: gezielte Lenkung von Besucher unter Beachtung der vorhandenen tou ristischen Einrichtungen 
zur Vermeidung von Unfällen, sowie gezielte Lenkung von Besuchern zur Vermeidung des Betretens 
wertvoller Vegetations- und Habitatstrukuren parallel zur Baumaßnahme 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

Abstimmung mit Nutzung: Im Rahmen der Ausführungsplanung 

Baustellensicherung und Besucherlenkung: Während der gesamten Bauzeit 

Flächengröße: Bauzone sowie Baubeschränkungszone (entsprechend Ausweisung siehe Plan-Nr. 
1.3 Blatt 1 von 1) 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand 

~ Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MS 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Reduzierung 11eR WaldumwandhmgsfläsheR der in Anspruch zunehmenden Waldflächen 

Lage der Maßnahme I Bau- km: 

Oberwiesenthal, Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K5,K9 Blatt-Nr. 1.1 / 1.1a 

Beschreibung: 

Im Rahmen der Modernisierung des Skigebietes sind teilweise großflächige lnanspruchnahmen von 
Waldumwandlungen vorgesehen. Neben der dauerhaften Inanspruchnahme von wertvollen 
Vegetationsstrukturen entstehen auch Eingriffe in Habitatflächen, die von wertgebenden Arten (z.B. 
der Ringdrossel) in Anspruch genommen werden (Reproduktions- und Nahrungshabitate). Darüber 
hinaus erfolgt ein Eingriff in das Schutzgebietssystem. So sind durch die vorgesehene 
Waldumwandlung mit dem Planungsstand von 2014 das Vogelschutzgebiet, das NSG, das LSG und 
der Naturpark betroffen. 

Eingriffsumfang: rund 5,7 ha (Planungsstand 2014) ohne Flächenaufgabe bezogen auf gesamtes 
Modernisierungsgebiet 

Maßnahme 

Projektübergreifende Maßnahme 

Maßnahmennr.: MS Blatt-Nr. Siehe beigefügten 
Lageplan Anlage 1 Blatt 1 von 
1 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die ursprünglich angedachte Inanspruchnahme von Waldflächen l/Valdumwandlungsfläehe (rund 5,7 
ha Planungstand 2014) stellt bezogen auf die Vegetations- und Habitatstruktur einen enormen 
Eingriff dar, der zwar rein auf die Fläche bezogen ausgleichbar ist, aber vor allem im Zusammenhang 
mit der Funktion der Flächen (Lebensraum- /Biotopfunktion) im Gebiet nur schwer zu kompensieren 
ist, nicht zuletzt weil der erforderliche Ausgleich nicht difekt vollständig im Gebiet stattfindet (siehe 
E1). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht muss daher die geplante Flächeninanspruchnahme reduziert werden, 
um die Beeinträchtigung der Funktion des Gesamtgebietes (schließt alle geplanten 
Modernisierungsmaßnahmen mit ein) als Reproduktions- und Nahrungshabitat so gering wie möglich 
zu halten. 

Daher wird im Rahmen der Modernisierung auf die Inanspruchnahme VIJaldumwandlung von 
folgenden Flächen verzichtet: 

Bezeichnung Fläche Bemerkung Relevanz für 
inm2 Modernisierungsmaßnahme 

FEWUW 26.1 3.449 Ursprüngliche Planungsfläche Speicherbecken Ersatzneubau 6er Sesselbahn am 

FEWUW 26.2 239 Durch Verzicht kann potentielle Habitatfläche Großen Fichtelberg (Beeinträchtigung 

für die Ringdrossel gesichert werden. Ringdrossel durch Inanspruchnahme 
von Habitatflächen, Fläche 3.606 m2

) 

FEWUW24 1.386 Ursprünglich Teil der Pistenerweiterung Piste Ersatzneubau 6er Sesselbahn 
10 

FEWUW30 527 
Durch Verzicht auf die Waldumwandlung kann 

FEWUW31 367 der wertvolle Waldrandbereich mit 
Altbaumbestand erhalten werden. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER·SESSELBAHN INKL. 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Maßnahmeblatt 

Bezeichnung 

FEWUW20 

FEWUW21 

FEWUW 22 

FEWUW 23 

FEWUW 11.1 

FEWUW 11.2 

Fläche 
in m2 

5.800 

8.086 

3.560 

705 

3.640 

7.413 

Gesamt 

Bemerkung 

Ursprünglich Rute zur Umsetzung Querung 
S2; aufgrund der geländebedingten sehr 
hohen Flächeninanspruchnahme wird auf die 
Neuausweisung der Piste auf der 
ursprünglichen (auch in der Verordnung zum 
Naturschutzgebiet festgehaltenen) Linie 
verzichtet. 

Durch Verzicht kann der wertvolle 
Altbaumbestand erhalten werden. 

Die Fläche ist eine ausgewiesene potentielle 
Habitatfläche für Sperlings- und Rauhfußkauz 
sowie für den Sperber. 

Im Rahmen der Kartierungsarbeiten erfolgten 
Revierausweisungen für Waldschnepfe und 
Grünlaubsänger. 

Ursprüngliche Erweiterung Piste 4; 

Durch den Verzicht kann die ausgewiesene 
Habitatfläche für die Ringdrossel erhalten 
werden. 

35.172 Von der Gesamtfläche wird anteilig eine 
Habitatfläche von rund 15.438 m2 für die 
Ringdrossel erhalten. 

Von der Gesamtfläche wird anteilig eine 
Fläche von rund 11 .460 m2 von der 
potentiellen Habitatfläche für Sperlings- und 
Rauhfußkauz erhalten (Der Erhalt der 
potentiellen Habitatfläche ist trotz der 
kumulierenden Beeinträchtigung bei Betrieb 
Querung S2 und 8er-Sesselbahn wichtig, da 
die Fläche als potentielles Nahrungshabitat für 
den Schwarzspecht und die Käuze dient und 
eine Besiedlung in den Sommermonaten 
potentiell möglich bleibt. 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL lVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MS 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Relevanz für 
Modernisierungsmaßnahme 

Erweiterung Querung S2 

Ersatzneubau 6er Sesselbahn am 
Großen Fichtelberg (Beeinträchtigung 
Ringdrossel durch Inanspruchnahme 
von Habitatflächen Fläche 3.606 m2

) 

Neubau der Kuppelbaren 8er 
Sesselbahn mit Infrastruktur am 
Kleinen Fichtelberg (Beeinträchtigung 
Ringdrossel durch Inanspruchnahme 
von Habitatflächen während des 
Baus' Erhalt von 
Rückzugshabltaten) 

Durch die Maßnahme kann ein Funktionserhalt und eine Sicherung wertvoller Biotopstrukturen, sowie 
der Erhalt von Rückzugshabitaten, die vor allem baubedingt eine wichtige Rolle spielen, erreicht 
werden. 

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine projektübergreifende Maßnahmen, die das gesamte 
Modernisierungsgebiet betrifft. 
Ziel: Maßnahme zum Funktionserhalt und zur Sicherung wertvoller Biotopstrukturen; Erhalt von 
Rückzugshabitaten, die vor allem im Zusammenhang mit den baubedingten Beeinträchtigungen eine 
große Roll spielen. 
Hinweis: Der Eingriff in das ausgewiesenen Nahrungshabitat der Ringdrossel im Projektbereich 
Neubau der Kuppelbaren 8er Sesselbahn mit Infrastruktur am Kleinen Fichtelberg wird durch 
Maßnahme A 1 kompensiert. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE BER-SESSELBAHN INKL. 6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmennummer 

Maßnahmeblatt 
MS 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn (M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 
inkl. Infrastruktur Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 

Artenschutz) 

Der verbleibender Eingriffsumfang nach aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes: 

Projekt Teilbereich Größe der Umwandlungsfläche in m2 

Teilprojekt 1 Piste 9 7.549 

6er-Sesselbahn Himmelsleiter Piste 10 5.111 

Ziehweg 891 

Lift 10.534 

Teilprojekt 2 12.473 

8er-Sesselbahn Kleiner Fichtelberg 

Teilprojekt 3 6.588,5 
Querung S2: 
Teilprojekt 4 I 
Umbau Kurvenlift 
Gesamt: 43.146,5 (4,3ha) 

Die Kompensation des verbleibenden Eingriffsumfanges wird unter der Nummer E1 beschrieben. 

Zeit(!unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Die entfallenen Waldumwandlungsflächen sind rechtlich im Rahmen der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes zu beachten und bei der Nutzungsregelung zw. AG und 
Flurstückseigentümer zu berücksichtigen. 

Flächengröße: 35.172 m2 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahm eblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRJ\GLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGJ\NZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M9 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz; MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 
Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3, K8, K9, K13, K18 Blatt-Nr. 1.1, 1.1a, 4..2 1.2a, 1.3 

Beschreibung: 

Innerhalb der Bauzone werden wertvolle Biotopstrukturen in Anspruch genommen. Dabei handelt es 
sich zum Großteil um nach § 21 BNatSchG geschützte Bergwiesen und deren Entwicklungsformen, 
die mitunter auch Bestandtei l des FFH-Gebietes sind. +eile EleF als Biotope a1;1sgewieseAeA BeFg 
l;JAEI FFissl=lwieseA iA AASpF1;J61=l geAOFAFAeA. l=lieF1;1AteF falleA a1:1sl=I Elie bR+ II;) 14002 1;1AEI II;) 14003 
a1;1ßeFl=lalb Eies FFl=l Gebietes 1;1AEI EleF UH 10056 inAeFl=lalb Eies FFl=l Gebietes. 

Darüber hinaus werden durch die geplanten Maßnahmen naturnahe Fichtenwälder bzw. 
Berglandfichtenwälder dauerhaft in Anspruch genommen. Auf diesen Flächen erfolgt eine 
Umwandlung von Wald in Offenland, das begrünt und entsprechend der natürlichen 
Voraussetzungen entwickelt werden muss. 

!;)arQber l=lina1;1s weFEleA El1;1Fsl=I Elie geplante MaßAal=lme WalElraAElbeFeisl=le sowie +:eilbeFeisl=le es bR+ 
m 14116 (montaAeF Fisl=lteAwalEI; a1;1ßeFl=lalb FFl=l Gebiet) Ela1;1eFl=laft in AAsprnsl=I geAoFAFAen. 
Eingriffsumfang: Bauzone (entsprechend Ausweisung siehe Plan-Nr. 1.1) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M9 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der baulichen Maßnahmen wieder zu 
begrünen. Grundsätzlich ist zur Wiederbegrünung nur die Verwendung von autochthonem 
Pflanzenmaterial zulässig. 

!;)a sisl=I Elie eiAzelAen Bietepfläsl=len 1,ien einanEleF in il=IFOF ,A,rtenz1:1sammenseti!1;1ng 1;1nteFssl=leiEleA 1;1nEI 
Elamit a1;1sl=I einen 1;1nterssl=lieEllisl=len nat1;1rssl=l1;1Wasl=llisl=I Wert a1:1fweisen, sinEI zwei 1;1nteFSsl=lieEllisl=le 
BegFQn1;1ngs11eFfal=lren anz1;1wenElen. 
FQF Elie WieElerbegFQn1:1ng EleF in AnspF1;1sl=I geneFAFAenen +eilfläsl=len Eies Bieteps 554 3bl103 ist eine 
a1;1tesl=ltl=lene Saatg1:1tmissl=l1:1ng Zl:l ves:wenElen. !;)ie }.Lei:wenE11:1ng EleF Missl=l1:1ng kann l=lieF gewäl:irt 
werElen, Ela Elie Fläsl:ie in Artenz1:1sammenseti!1:1ng wenigeF weftl.1011 ist 1:1ne eie Fläsl:ie selbst nisl:it als 
bR+ a1;1sgewiesen ist. rne Anwen81:1ng eeF Missl:i1:1ng ist eamit Zl:lF VeFeinfasl=l1:1ng ees Ba1;1prnzesses 
z1:1lässig. 
!;)ie Missl:i1:1ng m1:1ss Elabei felgenEle MinElestanfeFeernng eFfüllen: 

• Ves:wenE11:1ng i.1en Saatg1:1tmissl=l1:1ng a1:1s EleFA PrnEl1:1ktiensFa1:1FA 5 (sQElest 1:1nEI ostEle1:1tssl:ies 
BeFglanEI; Wiesen füF eie Frnie banElssl:iaft 

• 30% KFä1:1teFanteil 1:1ne 7Q% GFäseFanteil 

• Artenz1:1sammenseti!1:1ng: 

1 KfäuteF GräseF 1 

A61lillea millefelium beenleElen aulumnalis AgFeslis GapillaFis 

AnlRFisGus syl>,<estFis beu6anlllemum iF6uliaRum J >,<ulgaFe ,O,lepe6uFus pFaleRsis 

Campanula patula belus seFRi6ulalus AntRe11anlllum eEleFatum 

CaFum GaF>,<i bysllnis iles 6U6Uli ,A,FFlleRallleFum elalius 

CeRlauFea Gyanus Papa>,<ef Flleeas CynesuFus 6Äslalus 
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FtCHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

GeRta11rea jasea PiFRpiRella v11lgare 

Oa11s11s sareta R11FRell asetesa 

GaliYFR albYFR SileRe Elieisa 

GaliYFR albYFR SileRe YYlgaris 

MeraslellFR spl-leRElyliYFR TragepegeR prateRsis 

Knalltia arYensis TrifelillFR pratense 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M9 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz; MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Oastylis gleFRerata 

Fest11sa prateRsis 

Fest11sa ru bra 

LeliYFR pereRRe 

Pea prateRsis 

Triset11FR flavensseRs 

i;:QF sie WieeeFSe§Fi:lRl:IR§ eeF iR ARSßFl:ISR §eRsmffleAeA +eilfläsReA EleF Bists13e aa4361Qa1 l:IAEI 
aa4 361Qa€l (ssl:iließt Eiie bR+ Fläsl:ieR 1 g 14 QQ2, 1 g 14QQ3, IQ rnGa€l Fflit eiA) k9FflffleR a1:1(fJFl:IRB EleF 
ArteRz1:1safflfflensetz1:1Rg n1:1F eine Be§Fi:lRl:IR§ Fflit staAEisrtei§eneffl, a1:1tssRtl:lsnem PflanzenmateFial in 
~- Verfahrenstechnisch kann die Begrünung durch Heudrusch- und/ oder Heumulchverfahren 
erfolgen. 

Ebenso besteht die Möglichkeit mit frischem Mähgut zu arbeiten. In diesem Zusammenhang sind die 
zeitliche Abfolge und der Baufortschritt limitierend. Im Rahmen der ÖBB sind die entsprechenden 
Abstimmungen zu treffen. 

Als Spenderfläche sind die bauseits unbeanspruchten Bereiche der angrenzenden Bergwiesen 8es 
Bists13es aa4361Q51 zu nutzen. 

Durch die Anwendung dieser Begrünungsmethode wird gleichzeitig ein Erosionsschutz auf den 
Flächen erreicht. 

Die Absicherung der Wirksamkeit der Maßnahme ist durch ein Pflegekonzept zu gewährleisten. 
Dieses ist in Form von 1 Jahr Fertigstellungspflege und 2 Jahren Entwicklungspflege (durch die 
ausführende Baufirma) und einer anschließenden Unterhaltungspflege durchzuführen. 

Der Großteil der bauseitig in Anspruch genommenen Flächen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt in 
Form von Beweidung und / oder Mahd gepflegt. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind die 
Flächen wieder vollständig in die Pflege zu integrieren. 

Die neu entwickelten Bergweisen-Flächen, die durch die Waldumwandlung entstehen sind, sind in 
das Pflegekonzept zu integrieren. Diese Flächen sind einmal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist 
anschließend zu beräumen. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Sukzessiv entsprechend des Baufortschrittes; beschriebene Pflege erfolgt dann dauerhaft 

Flächengröße: Bauzone (entsprechend Ausweisung siehe Plan-Nr. 1.1) 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M10 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung wertvoller Vegetations- und 
Habitatstrukturen während Betrieb 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal , Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K9; K15, K16 Blatt-Nr . .tA 1.1a, -1-.3-1.2a 

Beschreibung: 

Durch die Beschneiung der Pistenflächen sowie durch die Präparation dieser, kann es zur 
Veränderung der vorhandenen Vegetationsstrukturen kommen. Ausschlaggebend hierbei ist neben 
den natürlichen Voraussetzungen auch der betriebliche Umgang mit den selbigen. Bei 
unsachgemäßer Bewirtschaftung sowohl in den Sommer- als auch in den Wintermonaten steigt das 
Risiko die wertvollen Flächen dauerhaft zu schädigen. 
Eingriffsumfang: Betriebsbereich (Pisten) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: M10 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt die vorhandene Vegetation und damit auch der Boden keine 
nachhaltige Beeinträchtigung durch die Pistenpräparation und die Beschneiung erkennen lässt, 
werden vorsorglich Maßnahmen festgelegt, die eine potentielle Veränderung der vorhandenen 
Bedingungen minimieren sollen. 

1. Winterbetrieb: 

• Die Grundlagen und Bedingungen für die bisherig Durchführung der Beschneiung wurden 
mit dem Bescheid vom 16.01.2001 (Registriernummer 03-501-2001) festgelegt. Es wird als 
sinnvoll erachtet die Grundlagen und Bedingungen, die im Bescheid festgesetzt wurden, 
auch für die neuen Pistenflächen anzuwenden. Hierzu sind im speziellen folgende 
Nebenstimmungen zu berücksichtigen: 

2. 2 Das mit dem Schreiben der Fichtelbergschwebebahn- und Fremdenverkehrs GmbH 
Oberwiesenthal vom 10. 11. 1999 angezeigte Wartungsregime und die 
Beschneiungszeiträume vom 1. 11. - 28.2 einer jeden Saison für die Grundbeschneiung 
und bis jeweils zum 15.3 für die Nachbeschneiung nach Bedarf sind einzuhalten. 

2.9 Für zur Zeit nicht vorhersehbare Flurschäden bzw. Schäden an Natur und 
Landschaft, insbesondere an der Vegetationsdecke der beschneiten Flächen, die 
ursächlich auf die Beschneiung oder die Verteilung des Kunstschnees mit Pistenraupen 
zurückzuführen sind, wird hiermit ein Ersatzleistungsanspruch festgeschrieben. 

2. 10 Sollte sich der Abtauprozess der Schneedecke auf den beschneiten Flächen im 
Frühjahr infolge der künstlichen Erhöhung der Schneedecke und deren Verdichtung 
durch die Beschneiung gegenüber den benachbarten, nicht beschneiten Flächen 
signifikant verzögern, so ist er durch gezielte Auflockerungs- und Belüftungsmaßnahmen 
zu beschleunigen. 

• Die Häufigkeit der Pistenpräparation erfolgt wie bisher einmal täglich. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Ber-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

2. Sommerbetrieb: 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 U NTERLAGE ZUR 
UMWEL IVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

M10 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

• Die bestehende Bewirtschaftung ist beizubehalten. Die Flächen sind weiterhin zu mähen. 

• Die neu ausgewiesenen Pistenflächen sind in das Pflegekonzept zu integrieren. 

• Die Bewirtschaftung ist durch vertragliche Regelungen dauerhaft sicherzustellen. . Sollten Schäden an der Vegetationsdecke festgestellt werden, sind diese durch 
Maßnahmen zur Rekultivierung analog der Vorgaben M9 wieder zu begrünen. Ggf. ist der 
Boden vor der Begrünung zu lockern, um den Begrünungserfolg zu steigern. 

Analog sind die Maßnahmen M3 und M4.1 und M4.2 aufgrund des engen Wirkzusammenhangs 
zwischen Boden, Wasser und Vegetation zu beachten und betriebsseitig zu berücksichtigen. 

Ziel : Durch die angegebenen Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die Flächen dauerhaft ihre 
Struktur und Ausprägung beibehalten und eine Änderung des Erhaltungszustandes durch den 
Winterbetrieb nicht eintritt. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Sommer- und Winterbetreib, durchgängig nach Fertigstellung der Baumaßnahme 

Flächengröße: Betriebsbereich (Pisten) 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUOIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

A1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz; MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Kurvenlift 

Lage der Maßnahme/ Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: KS, K9, K13, K18 Blatt-Nr. 1.1 / 1.1a, ~ 1.2a, 1.3 

Beschreibung: 

Im Rahmen der Baumaßnahme werden durch die Errichtung der Berg- und Talstation einschließlich 
Stützen und Infrastruktur Flächen dauerhaft versiegelt und Vegetations- und Habitatstrukturen in 
Anspruch genommen. 
Eingriffsumfang: zu versiegelnde Fläche Neubau Sesselbahn einschließlich Infrastruktur: M89 
1.591,65 m2 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: A1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die Talstation der beiden Liftanlagen wird der Standort der neuen Talstation. Zur Umsetzung der 8er 
Sesselbahn muss die bestehende Liftstation weichen, daher liegt es nah den Rest der Anlagen, die 
durch den Rückbau der Talstation unbrauchbar werden, ebenfalls zurückzubauen und damit den 
Anteil an Anlagen am Standort zu reduzieren. 

Rückzubauen sind neben der Talstation, alle Stützen des Nachtskilaufs sowie des unteren Tei ls vom 
Kurvenlift, sowie die Bergstation des Nachtskilaufes. 

Neben der Entsiegelung hat der Rückbau der Anlagen weitere positive Effekte auf die 
Lebensraumfunktion. Die durch den Neubau betroffenen Offenlandhabitate können durch die nun 
anlagenfreien Rückbauflächen ausgeglichen werden. Die Vorgaben der M9 (Rekultivierung) sind zu 
berücksichtigen. 

Durch den Rückbau der überflüssigen Anlagen werden das potentielle Risiko der Kollision und die 
potentiellen Zerschneidungseffekte dauerhaft gemindert. 

Weitere positive Effekte ergeben sich für das Trinkwasserschutzgebiet, das durch die bestehenden 
Anlagen randlich gestreift wird . Durch den Rückbau der Anlagen verringert sich das Risiko der 
Verunreinigung des Gebietes durch anfallende Wartungsarbeiten. 

Ziel: Durch die Maßnahme soll die entstehende Entsieglung des Neubaus ausgeglichen werden. 

Zeit12unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Der Rückbau der Anlagen erfolgt sukzessiv mit der Umsetzung der Neuen Liftanlage. Die Demontage 
der Stützen erfolgt bei geschlossener Schneedecke (siehe MA3). 

Flächengröße: Nachskilauf Rückbau: 8 Stützen+ Tal- und Bergstation; 

Kurvenlift Rückbau: 7 Stützen +Talstation 

Vorgesehene Regelung 

[gJ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 
[gJ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL lVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

A2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Kleiner Fichtelberg) 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Südhang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr. : K5, K7, K9, K13 Blatt-Nr. M 1.1a, 44 1.2a 

Beschreibung: 

Im Rahmen der Baumaßnahme werden durch die Errichtung der Berg- und Talstation einsch ließlich 
Stützen und 1 nfrastruktur Flächen dauerhaft versiegelt. 

Darüber hinaus führt die Umsetzung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen zur 
Flächeninanspruchnahme innerhalb des NSG „Fichtelberg", SG-Nr. C98 und zur Beeinträchtigung 
wertvoller Habitat- und Vegetationsstrukturen. 

Eingriffsumfang: zu versiegelnde Fläche Neubau Sesselbahn einsch ließlich Infrastruktur: M89 
1.591,65 m2 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: A2 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Der Große Sessellift, der sich am Südhang des kleinen Fichtelbergs befindet, wird seit mehreren 
Jahren nicht mehr genutzt. Daher ist es sinnvoll die Anlage zurückzubauen, um so die 
ausgewiesenen Schutzgebiete (FFH-Gebiet „Fichtelbergwiesen"; SPA „Fichtelberggebiet"; 
Trinkwasserschutzgebiet „Fichtelberg") zukünftig von potentiellen Beeinträchtigungen zu befreien. 

Die Maßnahme ist als vorbereitender Teil für die ebenfalls geplante Pistenaufgabe der Pisten Nr. 6 
und 7 zu verstehen. Der Anlagen- und Abfahrtsbereich soll vollständige aus der Winternutzung 
herausgenommen werden. 

Die so von Anlagen und Nutzung freiwerdenden Flächen können unabhängig vom 
Planfeststellungsverfahren durch eine Änderung der Verordnung zum Naturschutzgebiet an besagtes 
Gebiet angegliedert werden (siehe hierzu Anlage 4). 

Durch den Rückbau werden bauzeitlich begrenzte Eingriffe in verschiedene Biotope I LRT 
erforderlich den LRT 4030 (Trockene Heide) ID 10042 erforderlich. Diese befinden sich vorrangig 
innerhalb der FFH-Gebietsgrenzen. Diese Eingriffe sind auf ein Minimum zu beschränken. Vor allem 
bei Flächen, die durch die typische Ausprägung der Bergheidenvegetation gekennzeichnet sind, sind 
vor jeglichem Befahren und Betreten zu sichern. Die Minimierung des bauseitigen Eingriffes in der 
beschriebenen Form ist zwingend, da eine Wiederherstellung der in Anspruch genommenen LRT
Fläche selbst langfristig nur schwer möglich ist und eine vorrübergehende Flächeninanspruchnahme 
schnell zu einer dauerhaften Verschlechterung des Erhaltungszustandes führen kann. 

Derzeit werden die Flächen links und rechts der geplanten Rückbautrasse a9ef nicht wie im 
Managementplan ausgewiesen durch eine typische Bergheiden-Vegetation geprägt, sondern durch 
Extensivgrünland eine ungeschützte Form der Bergwiese mit Entwicklungspotential. Ein Befahren mit 
dem Kettenbagger sowie der Rückbau der Stützenfundamente sind damit möglich. 

Die angegebenen Maßnahmen zur Minimierung der Flächeninanspruchnahme, sowie zur 
Wiederbegrünung sind aber zwingend zu beachten, um die wertvollen Flächen nicht dauerhaft zu 
beeinträchtigen. 

Ziel: Durch die Maßnahme soll die entstehende Entsieglung des Neubaus sowie die 
Inanspruchnahme von NSG-Flächen ausgeglichen werden. 
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F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Ser-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

U MWELTVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

A2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Vor Umsetzung 8er-Sesselbahn (siehe hierzu Punkt 9 Hinweise zu Summationswirkungen mit 
anderen Vorhaben Tabelle 1 Übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließlich 
Vorbereitung und Umsetzung Kompensation) - Projekt 1 und 2 

Flächengröße: Großer Sessellift Rückbau 11 Stützen+ Tal- und Bergstation 

Vorgesehene Regelung 

i:gJ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 
i:gJ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 

6. 1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennumm er 

A3 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr. : KS, K7, K9, K13 Blatt-Nr. 1.1 / 1.1 a; 4.2 1.2a 

Beschreibung: 

Die betriebliche Nutzung kann zu einer Verdichtung unverdichteter, bisher betrieblich nicht genutzter 
Bodenbereiche führen. Dadurch ist die Retentionsfunktion auf diesen Flächen beeinträchtigt. 

Darüber hinaus führt die Umsetzung der geplanten Modernisierungsmaßnahmen zur 
Flächeninanspruchnahme innerhalb des NSG „Fichtelberg", SG-Nr. C98 und zur Beeinträchtigung 
wertvoller Habitat- und Vegetationsstrukturen. 

Eingriffsumfang: Pistenfläche (bezogen auf gesamtes Modernisierungsgebiet) 

Bezeichnung Betroffene 
Fläche in m2 

Piste 10 33.261 

Piste 9 7.549 

Ziehweg 891 

Querung 6.588,5 

Piste 8er 11 .388 
Sesselbahn 

Gesamt 

59.677,5 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: A3 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Bemerkung 

Hier sind der gesamte bestehende Pistenbereich, sowie die durch die 
Waldumwandlung hinzukommenden Flächen eingerechnet. 

Hier sind nur die Flächen der Waldumwandlung eingerechnet, da die Piste 9 
bereits beschneit und präpariert wird. Hierzu liegt eine Genehmigung vor. 

Hier sind nur die Flächen der Waldumwandlung eingerechnet, da die 
Querung bereits zu weiten Teilen beschneit und vollständig präpariert wird. 
Hierzu liegt eine Genehmigung vor. 

Betrachtet wird der neu ausgewiesen Pistenbereich im Bereich der 
Bergstation 8er Sesselbahn. Die übrigen Bereiche werden bereits 
beschneit und präpariert. Hierzu liegt eine Genehmigung vor. 

Projektübergreifende Maßnahme 

1 Blatt-Nr. 2 2a 

Die Pisten 6 und 7 (Gesamtfläche 62.192 m2) werden bereits seit mehreren Jahren nicht mehr 
regulär als Piste genutzt. Das Modernisierungskonzept des Skigebietes sieht keine künftige Nutzung 
oder Modernisierung der vorhandenen Pisten vor, damit wird es als sinnvoll erachtet, die Pisten 
vollständig aufzugeben und diese aus dem Nutzungskonzept des Skigebietes zu streichen. 

Die Nutzungsaufgabe ist rechtlich zu sichern und bei der Anpassung des Flächennutzungsplanes für 
Oberwiesenthal zu berücksichtigen. 

Mit der Nutzungsaufgabe ist ebenfalls der Rückbau der bestehenden Liftanlage verbunden (siehe 
A2). Die so von Anlagen und Nutzung freiwerdenden Flächen können unabhängig vom 
Planfeststellungsverfahren durch eine Änderuna der Verordnunq zum Naturschutzaebiet an besaates 
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FICHTELBERG S CHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Gebiet angegliedert werden. 

KUPPELBARE 6ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUOIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

A3 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Die Pisten befinden sich bereits zum Großteil im FFH- und Vogelschutzgebiet. Darüber hinaus sind 
mehrere LRT unterschiedlicher Ausprägung ausgewiesen, die innerhalb der ausgewiesenen 
Bauzone beeinträchtigt werden. Durch die Nutzungsaufgabe kann zukünftig eine ungestörte vom 
Menschen nur durch entsprechende Pflegemaßnahmen gesteuerte Entwicklung stattfinden. Damit 
wäre ein funktionaler Ausgleich innerhalb des FFH-Gebietes geschaffen. 

Desweiterem werden die vorhandenen wertvollen Biotop- und Habitatstrukturen dauerhaft gesichert 
und vor nutzungsbedingten Beeinträchtigungen geschützt. 

Durch die Nutzungsaufgabe wird vor allem in den Wintermonaten ein unzerschnittenes 
Rückzugsgebiet für verschieden Arten geschaffen, was grundsätzlich positive Auswirkungen auf die 
Lebensraumfunktion für das gesamte Gebiet hat. 

Ziel: Durch die Maßnahme soll die entstehende Beeinträchtigung der Retentionsfunktion sowie die 
Inanspruchnahme von NSG-Flächen (wertvolle Habitat- und Vegetationsstrukturen) ausgeglichen 
werden. 

Hinweis: Die Maßnahme wird anteilig-projektbezogen berechnet und soll dem Ausgleich besagter 
Beeinträchtigungen dienen, die durch die Teilmaßnahmen der Modernisierung des Skigebietes (8er 
Sesselbahn, 6er-Sesselbahn, Querung S2) generiert werden. 

Bezogen auf die Einzelmaßnahmen zur Modernisierung des Skigebietes kann folgender 
Flächenanteil ermittelt werden: 

Projekt- Teilflächen in Gesamtfläche des Prozentualer Anteil Gesamtfläche des 
bezeichnung mz Eingriffs in m2 Ausgleichs in m2 

59.677,5 100% 62.192 

Querung S2 

6.588,5 11 ,04% 6.866 

6er Sesselbahn 

Piste 9 7.549 12,65% 7.867,29 

Piste 10 33.261 55,74% 34.665,82 

Ziehweg 891 1,49% 926,66 

8er Sesselbahn 

11 .388 19,08% 11.866,23 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Die Nutzungsaufgabe ist an die Rückbaumaßnahme A2 gekoppelt und damit zeitlich an diese 
gebunden. Im Projektablauf wird vorgesehen den Rückbau parallel zur Umsetzung der 8er 
Sesselbahn (also im selben Jahr) zu realisieren. 

langfristig betrachtet besteht unabhängig vom Planfeststellungsverfahren die Möglichkeit, die so von 
Anlagen und Nutzung freiwerdenden Flächen durch eine Änderung der Verordnung zum 
Naturschutzgebiet an besagtes Gebiet angegliedert werden (siehe hierzu Anlage 4). 

Flächengröße: 11 .866,23 m2 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

E1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg, im Bereich des Eckbauers 

Konflikt 

Konfiktnr.: K9 Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Durch die geplante Waldumwandlung ist eine Fläche von insgesamt 12.473 m2 betroffen. Die 
Umwandlung wird aufgrund der geplanten Umsetzung der Bergstation, sowie der Neuausweisung 
von Pistenflächen erforderlich. 

Eingriffsumfang: insgesamt 12.473 m2 

Maßnahme 

Projektübergreifende Maßnahme 

Maßnahmennr.: E1 Blatt-Nr. Anlage 5 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Hinweise zur Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung: Bereits im Zusammenhang mit der 
Festsetzung des Flächennutzungsplanes Stadt Kurort Oberwiesenthal , Gemeinde Sehmatal, und 
Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein / Königswalde wurden Flächen für die Waldumwandlung sowie 
entsprechende Ersatzflächen ausgewiesenen. Diese wurden durch die Umwandlungserklärung nach 
§ 9 Abs. 2 SächsWaldG vom 24.03.2010 (Antrag vom 24.11 .2009) bestätigt. Die geplante 
Waldumwandlung dient der geplanten Modernisierung des Skigebietes. Diese enthielt zum 
damaligen Zeitpunkt verschiedene Teilmaßnahmen, die im Folgenden kurz benannt werden: 

• 012 Verbreiterung bereits bestehender Pisten und Ersatzneubau einer bestehenden 
Liftanlage „Himmelsleiter" 

• 017 geplanter Skiweg zwischen den Abfahrten Großer und Kleiner Fichtelberg = Querung 
52 

• 018 Pistenerweiteru ng im Bereich der vorhandenen Abfahrt am Kleinen Fichtelberg / 
Schönjungferngrund sowie Ersatz des vorh. Liftes durch eine Kabinen-/Gondelbahn = Piste 4 

Die Umwandlungserklärung erfolgte damals unter der Maßgabe, dass eine Wiederaufforstung von 
12.777m2 (nach Aufgabe und Rückbau von Pisten und Trassen) sowie die Erstaufforstung von ca . 10 
ha erfolgen. Die Umwandlungsfläche betrug 47.756 m2

• 

In einen nächsten Schritt wurde bezogen auf diese Fläche eine Umwandlungsgenehmigung 
(Inanspruchnahme vom Staatswald nach § 8 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 6 Satz 1 SächsWaldG) gestellt. 
Ein entsprechender Antrag lag dem Staatbetrieb Sachsenfort mit dem Antrag vom 14.08.2006 in der 
Fassung vom 23.01 .2012 vor. Gegenstand der Umwandlungsgenehmigung war nun bezogen auf die 
Teilmaßnahmen eine Umwandlungsfläche von ca . 4,9 ha. Zur Kompensation der Inanspruchnahme 
wurde eine Erstaufforstungsfläche von insgesamt 9,05 ha festgelegt. 

Aufgrund massiver Umplanung im Zusammenhang mit der Modernisierung des Skigebietes kann nun 
teilweise auf die Umwandlung von vormals angedachten Flächen +eilfläsReA verzichtet werden. ,was 
i!:l::I eiAeFR KeFR13eAsatieAsl:il3eFssRl::ISS füRFt, Ela Elie i;'.läsReA i!:l::lr füstal::lffuFStl::IA§ 13ereits Ell::lrsl:I El ie 
Obere FeFStbel:iörEle für EleA Verfal'lreAsstaAEI 2014 eFFRittelt Wl::IFEleA l::IAEI ElaFRit i!:l::lr Verfl:i§l::IAQ steReA. 
Allerdings entstehen auch Einschränkungen bezüglich der angedachten Wiederaufforstung von 
Flächen innerhalb des Gebietes, da diese nun weiter genutzt werden sollen, bzw. sie gar nicht für 
eine Wiederaufforstung eignet sind. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 U NTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

E1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Die relevanten Teilflächen für das Planfeststellungsverfahren Kuppel bare 8er Sesselbahn inkl. 
Infrastruktur waren 2009 / 2010 nicht Bestandteil des Antrages auf Waldumwandlungserklärung und 
sind damit auch nicht Bestandteil des Antrages auf Waldumwandungsgenehmigung von 2012. Qa 
aber der ermittelte Kompensationsumfang im Rahmen benannter Erklärung zu hoch ist und Gestützt 
auf das Verfahren zur Waldumwandlung wurden durch die Obere Forstbehörde bereits Gie Flächen 
für die Erstaufforstung ermittelt. surcl=l die Gbere Forstbehärde ermittelt und zur Verfügung gestel lt 
wurden, ist es sinnvoll den erforserlicl=len Kompensationsumfang für die 1,11Jaldumwandlung im 
Rahmen des Planfeststellungsverfal=lren Kuppelbare 8er äesselbal=ln inkl. Infrastruktur an die bereits 
ausgewiesenen Korn pensationsflächen anzugliedern, bzw. sen vorl=landenen Pool zu nutzen. 
Verfahrensrechtlich ist es sinnvoll diesen bereits vorhandenen Pool zu nutzen und auf die 
verbleibenden Projekte abzustimmen. 

Der Antrag auf Umwandlungsgenehmigung für die durch die Umsetzung der 8er Sesselbahn in 
Anspruch genommenen Flächen wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens gestellt und nicht 
an den Antrag von 2012 gekoppelt. Der Antrag ist als Anlage 5 der UVS mit integriertem LBP 
beigefügt. 

Im Nachfolgenden wird der erforderliche Kompensationsumfang für alle Teilmaßnahmen dargestellt. 
Im Anschluss werden die zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen aufgeführt. 

Die Errechnung des Kompensationsumfanges für die Teilmaßnahmen „Kuppelbare 8er Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur" erfolgt unter Bezugnahme der Waldfunktionen. Staatswald und Stadtwald sind 
getrennt dargestellt. Für das betroffene Teilstück sind folgende Funktionen nach Waldfunktionskarte 
i.1orgegeben: 

8etFeffeRe WaldfuRktieR duFGl:I Um'A<aRElluRg l=läsheRaRteil 
Um\•iaRElluRg&fläGhe iR m2 

aR "'RF86i:IRURg&fakteF 
O,:Uije l=URktieR iR m2 

füF liF&atl! 

~ . 8eEleR ARlageRsSRll~RktieR e.3M ~ 

a. lJ!JaSS8F WasseFssll11ti!t'.11RktieR e.3M ~ 

3. eFflelllR!;l eFRelllR!JB~RktieR SMe 1 ~a. 473 (Gesamlfläslle) 3. ~ rn,ali 

4. eFl1elllRg NalllFpaFk SslllllaEeRe II ~a.473 (Gesamlfläslle) 3.rni,ali 

li.baRElssllaft baRElsshaftsssllllti!!gel:liel ~a.473 {Gesamttläslle) ~ 

e. baRBBSRaft baRElsshaftsl:lilElpFägeREleF WalEI e.3M ~ 

7. NalllF Nal11Fssh11li!!gel:liet ~a.473 (Gesamttläslle) 3.rni .ali 

ll. ~lalllF 8ietepssl111li!!f11RktieR ~ ~ 

liFteFEleFllGl:le l=läshe i!!UF KempeR&aUeR {liF&tauffeF&luRgj ~7.689 (~ 177 ha) 

Betroffene Waldfunktion durch Umwandlung Staatswald (Flurstücke 927, Stadtwald (Flurstüc ke 619, 620) 
928/3, 929/2) 
Gesamtfläche: 5.550 m 2 

Gesamtfläche: 6.923 m2 

1. Boden - Anlagenschutzfunktion X X 

2. W asser - Wasserschutzfunktion X X 

3. Wasser - Hochwasserschutzfunktion X X 

4. Erholung - Erholungsfunktion Stufe 1 X X 

5. Erholung - Naturpark - Schutzzone II X X 

6. Landschaft - Landschaftsschutzgebiet X X 

7. Landschaft - Landschaftsbildprägender Wald X X 

8. Natur- Naturschutzgebiet X X 

9. Natur - Biotopschutzfunktion X 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

Betroffene Waldfunktion durch Umwandlung Staatswald (Flurstücke 927, 
928/3, 929/2) 
Gesamtfläche: 5.550 m2 

Summe Waldfunktion 1,6 
(Faktor 0,2 Pro betroffene Waldfunktlonl 
Ermittlung des Ausgleichsverhältnisses 1:2,6 
(1: Gesamtfläche+ Summe Waldfunktion) 
Fläche 14.430 m2 

(Gesamtfläche x Summe aus Gesamtfläche & 
Waldfunktion) 

Erforderliche Fläche zur Kompensation (Erstaufforstung) 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

E1 
{M= Minimierung, A= Ausgleich , E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Stadtwald (Flurst ücke 619, 620) 

Gesamtfläche: 6.923 m2 

1,8 

1:2,8 

19.384.4 m2 

33.814,4 (3,38 ha) 

Tabelle: Planfeststellungsverfahren Kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur - Ermittlung Erstaufforstungsfläche 

Al:lf§H:IR9 Eies eR§eR Fä1:1mlist:leR ~1:1sammeRRaR§S EleF §e13laRteR WalEl1:1m1„„aRehrn§ Zl:I F 
MeeeFRsieFl:IR§ Eies Ski§el3ietes weFEleR Elie Zl:IF VeFfQ§l:IR§ stet:leREleR füsta1:1ffeFStl:IR§SffäsReR 
aRteili§ 13Fejekt eeze§eR a1:1f§eteilt. b>amit eF§ist sist:I seze§eR a1:1f Elie §e13laRteR Teilmaßnat:lmeR 
fol§eREleF ARteil aR eFfeFEleFlisReF EFsta1:1ffeFst1:1R§sfläst:le. 

Unter Beachtung der zur Umsetzung zu bringenden Maßnahmen ergibt sich folgender antei lig-projekt 
bezogener Erstaufforstungsumfang: 

PFejekt Fläche Wal1h1mwaRdluRg IR m3 ER8FdeFliclleF .o.usgleicll uRteF .0.Rteil deF zu 
BeRicksislltiguRg deF kempeRsieFeRdeR 
'MaldfuRktieReR ~ 

FläsAeA EleF WalElllmwaAElllA§SeFkläFllA§ Yem 24.Q3.:rnrn, Elie Aa6A akt11ellem StaAEI Eies MeEleFAisiernAgskeAii!eptes 
- „ 

""· -- '""'"' ~ fä&4U 
lieF SesseleaAR MimmelsleiteF: 

Piste-9 ~ 
Faktm 1,6 (Festle§llA§ e1folgte 

12.Q78,4 
ElllFSR GeeFe FeFsteeAäFEle llREI 

Piste--W 54-1+ WllFS8 im Rat:lmeR EleF ~ 

~ 89-1- ßespFe6AllR§ vem 2!i.Q2.2Q16 ~ 

l:ift 
eeslätigt) 

~ 19.854,4 

SYmme 24,005 ~ 

FläsAeR im Rat:lmeR Eies l=!laAfeststellllR§SYeFfaAFeRs kllppeleaFe BeF SesseleaAR iRkl. IRfFaslFllklllF Q912Q16, Elie RasA 
-1...J. •. -1 ,.. .... .. .. "·- .. ·-- "--· 

·~· 

BeF SesseleahR ~ SieAe +aeelle e9eR ~ 

~ 

Maßnahme Betroffener Wald Fläche 

Flächen der Waldumwandungserklärung vom 24.03.2010, die nach aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes 
umgesetzt werden sollen: 

6er Sesselbahn Staatswald + Stadtwald 53.550,2 m2 

Querung S2 Staatswald 18.447,8 m2 

Flächen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur 09/2016, die nach 
aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes umgesetzt werden sollen: 

8er-Sesselbahn Staatswald + Stadtwald 33.814,4 m2 

Erforderliche Fläche zur Kompensation (Erstaufforstung) 105.812,4 m2 (10,58 ha) 

Tabelle: anteilig-projektbezogene Ermittlung der Erstaufforstungsflächen 

Wie bereits beschrieben wurden durch die ERts13rest:leREl EleF Aestimm1:1n§eR mit Eier Oberen 
Forstbehörde bereits Flächen ermittelt, die zur Erstaufforstung genutzt werden können. Diese sind in 
der nachfolgenden Tabelle dargestellt. , siREl Elie iR ARSßFl:lsR z1:1ReRmeREleR Fläst:leR am Fisl:ltelseF§ 
El1:1rst:I fel§eRee EFsta1:1ffeFst1:1R§smaßRat:lmeR z1:1 kem13eRsieFeR: 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmennummer 

Maßnahmeblatt 
E1 

Kuppel bare Ber-Sessel bahn 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

inkl. Infrastruktur Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs- Bemerkung EA-
unbe- bare art Genehmigun 
waldet In Fläche In g 
ha ha 

Gelenau 1498 (T.v.) 2,46 1,60 Grünland Abstand zur Bebauung 30m einhalten Erteilt 
1499 2,81 2,40 Grünland Abstand zur Bebauuna 30m einhalten Erteilt 
1484 (T.v.) 090 0,70 Grünland Erteilt 
1352 (T.v.) 2,14 1,50 Ackerland Leitungsrecht (außerhalb derzeitiger Noch zu 

EA-Fläche) beantraaen 
1355,1357,13 2,35 1,80 Ackerland 1355 und 1357 Dienstbarkeit Noch zu 
60 Oeweils Hochspannungsleitung (Fläche beantragen 
T.v.) entsprechend abarenzen) 
1364 1,50 1,30 Ackerland Kündigung Pachtvertrag frühestens Noch ZU 

zum 31 .10.2018 möglich beantragen 
Summe 9,3 

Tabelle: Potentielle Flächen für Erstaufforstung Stand 11 .09.2014 

Gemäß dem Bearbeitungsstand aus 2014 sind für 4,70 ha die EA- Genehmigungen bereits erteilt. 
Bezogen auf die projektrelevante Flächengröße des in Anspruch zu nehmenden Staatswaldes von 
14.420 m2 ist damit die Erstaufforstung gesichert. 

Die Erstaufforstung erfolgt mit standortgerechten Baum- und Straucharten aus standortgerechten 
Herkünften. Ziel ist es, die aufgeforsteten Flächen so zu pflegen, so dass sich ein stabiler, gemischter 
Wald, gemäß aktueller Richtlinie / Erlass Waldentwicklungstypen im Staatswald des Freistaates 
Sachsen entwickelt. 
Der Zieltyp wird als Buchen-Fichten-Mischwald mit der Rotbuche als Hauptbaumart sowie als 
Mischbaumarten unter anderem die Gemeine Fichte, Weißtanne und Bergahorn beschrieben. 

Die Umsetzung der Erstaufforstung im Zusammenhang mit den beanspruchten Stadtwaldflächen 
erfolgt auf dem Flurstück 240/42 Gemarkung Oberwiesenthal. Dazu wird eine Fläche von rund 2 ha 
durch die Auftraggeberin erworben. Nach Vorabstimmung mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis 
bestehen gegen die Nutzung der Fläche zur Erstaufforstung keine Bedenken. Die Fläche schließt 
sich unmittelbar an Flurstücke an die bereits als Erstaufforstungsflächen ausgewiesen sind. Die 
Fläche ist nicht als Biotop nach §21 SächsNatSchG kartiert. Bis auf den Naturpark Erzgebirge/ 
Vogtland werden keine weiteren Schutzgebiete berührt. 

Auf der Grundlage der Vorabstimmung mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis wird hiermit die 
Genehmigung zur Erstaufforstung der Fläche beantragt. 
Tabelle Flächen zur Erstaufforstung im Zusammenhang mit beanspruchten Stadtwald 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs- Bemerkung EA· 
unbe- bare art Genehmigun 
waldet in Fläche In g 
ha ha 

Oberwiesen- 240/42 (T.v.) 2 1,94 Grünland Leitungsrecht Noch zu 
thal beantraaen 

Die einzubringenden Baumarten werden mit den zuständigen Stellen abgestimmt und im Rahmen 
der weiteren Planung berücksichtigt. 
Der vorhandene Pool an Erstaufforstungsflächen ist ausreichend, um die Flächen der 
1111~1...i - ---H, ·-- _, 1 ,,..·----- --· - - · .~ ~·. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Nach derzeitigem Bauablauf ist die Umsetzung für Herbst 2:G4-7 Baujahr 1 vorgesehen - also vor 
Bauumsetzung. Sollten sich Änderungen im Bauablauf ergeben, wi rd als obere Grenze des 
Umsetzungszeitraumes bis spätestens 4 3 Jahr nach Umsetzung der Waldumwandlung festgelegt. 

Flächengröße:~ 33.814,4 m2 (4,-77 3,38 ha) 

Vorgesehene Regelung 

l2$J Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

~ Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

~ Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE BER·SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL lVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Kartierungsarbeiten vor & während Bau 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal , Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3, K4 1 Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Im Rahmen der Bauarbeiten kommt es zur Inanspruchnahme von wertvollen Habitatstrukturen, sowie 
zur Störung / Vergrämung von vorhandenen Arten durch den Baustellenbetrieb und die 
Schallemission. 

Eingriffsumfang: Bauzone (entsprechend Ausweisung siehe Plan-Nr. 1.1 ) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA1 1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Es ist vor Baubeginn zu untersuchen, ob im unmittelbaren Umfeld der Baumaßnahme, geschützte 
Arten vorkommen. Bei einem Antreffen von geschützten Arten innerhalb dieses Bereiches ist 
umgehend zu überprüfen, ob die Population durch die Baumaßnahme beeinträchtigt wird bzw. ein 
Vergrämen der Art durch die Bauarbeiten zu erwarten wäre. 

Die Untersuchung ist unmittelbar vor Baubeginn im entsprechenden Frühjahr am effektivsten. Als 
Ergebnis ist eine Kartierung weiterer Arten ebenso möglich, wie eine Reduzierung des bereits 
untersuchten Artenspektrums. Sollten die bekannten Arten im entsprechenden Baujahr nicht 
nachgewiesen werden, dann sind auch alle daraus resultierenden Maßnahmen nicht notwendig. 
Sollten hingegen weitere relevante Arten dokumentiert werden, sind zusätzliche Maßnahmen 
festzulegen. Die Reduzierung bzw. Erweiterung der Maßnahmen sind in Zusammenarbeit mit dem 
Auftraggeber, der ökologischen Baubegleitung sowie der zuständigen Behörde abzustimmen. 

Während des Bauprozesses sind die beanspruchten Flächen ebenfalls auf das Vorkommen 
geschützter Arten zu kontrollieren. Bei Feststellung solcher Arten sind entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen. Der Bauprozess muss ggf. modifiziert werden, um eine Beeinträchtigung der Arten 
auszuschließen. Auch hier wird eine Abstimmung zwischen dem Auftraggeber, der ökologischen 
Baubegleitung sowie der zuständigen Behörde als erforderlich erachtet. 

Durch die Untersuchung vor Beginn und während der Bautätigkeiten können geschützte Arten den 
Vorgaben entsprechend umgesiedelt bzw. deren Störungsempfindl ichkeit im Rahmen des 
Bauprozesses berücksichtigt werden. Vor allem im Zusammenhang mit den Arten des Anhanges 1 
der VS-RL und den Arten des Anhanges II der FFH-RL kann so sicher gestellt werden, dass keine 
Beeinträchtigung durch den Bauprozess entstehen. 

Zeit!;!unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Leistungsphase 5 bis 9 

Flächengröße: Bauzone (entsprechend Ausweisung siehe Plan-Nr. 1.1) 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender Gebäudestrukturen 

Lage der Maßnahme/ Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Waldumwandlungsfläche 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3, K4 j Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Durch die geplanten Baumfällungen kann es zur Beeinträchtigung / Störung von überwinternden 
Arten kommen. Das Auslösen von Verbotstatbeständen ist potentiell gegeben. 
Eingriffsumfang: Waldumwandlungsfläche (12.473 m2) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA2 1 Blatt-Nr. 2-2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Im Zuge der Baufeldfreimachung ist die Fällung von Bäumen unumgänglich. Vor Beginn der 
Fällarbeiten sollten alle zur Fällung vorgesehenen Bäume auf das Vorkommen geschützter Arten 
untersucht werden, um eine potentielle Beeinträchtigung dieser Arten auszuschließen. 

Die Gehölzfällungen sind ausschließlich in den Wintermonaten durchzuführen, da so das Risiko nicht 
mehr gegeben ist auf brütende Arten zutreffen. Ausschlaggebende Arten sind die, die am Standort 
überwintern. 

Von besonderer Bedeutung sind Bäume, die Baumhöhlen also potentielle Überwinterungsstätten 
aufweisen. 

Sollten überwinternde Arten bei der Voruntersuchung angetroffen werden , so sind sofort weitere 
Untersuchungen zu veranlassen, ob die Möglichkeit der Umsiedlung besteht. Wenn eine Umsiedlung 
möglich ist, so ist diese entsprechend zu veranlassen. 

Durch die Maßnahme kann sichergestellt werden, dass keine überwinternden Arten beeinträchtigt 
werden. 

Vor dem geplanten Rückbau der Liftanlagen und insbesondere der Talstation des Großen 
Sessell iftes ist zu prüfen ob hier ein Besatz durch Fledermäuse vorliegt. Die Prüfung hat im Frühjahr 
des geplanten Rückbaujahres zu erfolgen, da auf diese Weise sowohl potentielle Winter- als auch 
Sommerquartiere und Wochenstuben bestimmt werden können. Der bisherige Projektablauf sieht vor 
den Rückbau im 3 Quartal des zweiten Baujahres vorzunehmen somit besteht ausreichend Zeit die 
erforderlichen Untersuchung durchzuführen und bei Besatz Maßnahmen zu entwickeln die die durch 
den Rückbau entstehenden Beeinträchtigungen mindern und für einen langfristen Erhalt der 
Population am Standort sorgen. Gegebenenfalls kann der Rückbau auch auf das dritte Baujahr 
verlagert werden, um ausreichend Zeit zur Maßnahmenentwicklung zur Verfügung zu haben. 

Durch die Maßnahme kann sichergestellt werden, dass keine wichtigen Habitatstrukturen vor allem 
von gebäudebezogenen Fledermausarten dauerhaft beeinträchtigt werden. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Unmittelbar vor den geplanten Rodungsarbeiten 

Flächengröße: Waldumwandlungsfläche (12.473 m2) /Rückbau Lifttrassen und insbesondere 
Talstation Großer Sessellift. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand 

~ Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL 
INFRASTRUKTUR 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL 1VERTRAGUCHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT O BERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA3 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Bauzeitbeschränkung im Tages- und Jahresgang 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Gesamtes Eingriffsgebiet 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3, K4 

Beschreibung: 

j Blatt-Nr. 1.1 

In der Umgebung des Eingriffsbereiches befinden sich mehrere Schutzgebiete, für die zum Teil 
streng geschützte Arten kartiert wurden. Das Vorhandensein dieser Arten im direkten Eingriffsbereich 
kann daher nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Störung der Individuen ist somit 
grundsätzlich im Bereich des Möglichen und laut Rechtsgrundlage durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden bzw. zu minimieren. 

Eingriffsumfang: Gesamtes Eingriffsgebiet 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA3 1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Wesentlich ist, dass sich die Bauzeit innerhalb einer möglichst konfliktarmen bis konfliktfreien Zeit 
erstrecken sollte d.h. außerhalb von Wanderungs-/Reproduktions- und Larvalzeiten, sowie Brutzeiten 
und Zug-/Rastzeiten. 

Wie bereits beschrieben, steht zur Umsetzung der Baumaßnahme nur ein enges Zeitfenster zur 
Verfügung, wodurch ein Baubeginn in der konfliktarmen bis konfliktfreien Zeit nicht möglich ist. Daher 
ist es umso wichtiger, dass der Bauablauf im Rahmen der Landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung und im Rahmen der ÖBB genau abgestimmt und mit den aktuellen 
Kartierungsergebnissen abgeglichen wird. 

Um die Beeinträchtigung / Störwirkung durch den Baubetrieb zu minimieren, wird mit der 
Baumaßnahme unter der Voraussetzung, das im Winterhalbjahr die erforderlichen Fällungen der 
Gehölze im Bereich der Bergstation erfolgt sind und damit eine Ansiedlung von Arten vermieden 
wurde, im Bereich der Talstation Anfang Mai begonnen. Die übrigen Arbeiten setzen sich dann 
sukzessiv bergwärts fort, wobei die Arbeiten an der Bergstation Mitte/ Ende Mai beginnen. 

Die Errichtung der Stützenfundamente erfolgt ab Juni. Um die Störwirkungen auf den Wirkraum und 
die hier brütenden Arten nicht zusätzlich auszudehnen, ist von der Talstation aus zu beginnen. Die 
Arbeiten sind dann sukzessiv bergwärts fortzusetzten. Zur Montage der Stützen kommt stellenweise 
ein Hubschrauber zum Einsatz, der eine Lärmspitze darstellt. Der Einsatz erfolgt im September. Nach 
bisherigem Kenntnisstand beträgt die Gesamtflugzeit rund 4 h. Die Umsetzung der Infrastruktur 
erfolgt parallel zur Umsetzung der Liftanlage. 

Die Rückbauarbeiten erfolgen nach Beendigung der Wintersaison. Hierfür wird für die Demontage der 
Stützen die noch vorhanden Schneedecke genutzt. Zeitgleich wird die Talstation beider Lifte 
zurückgebaut und die Bergstation des Nachtskilaufs abgerissen. Damit verringert sich der Umfang 
der Bautätigkeiten in den Sommermonaten. 

Die beschriebenen Kartierungsmaßnahmen vor Baubeginn (das schließt die Rodungsarbeiten mit 
ein) sind zwingend durchzuführen. Durch die Kartierungsarbeiten können im Jahr der Bauumsetzung 
besonders sensible Bereiche ermittelt werden, die bauseits zu meiden sind. 

Unabhängig davon gilt generell ein Nachtbauverbot. Die Beleuchtung der Baustelle im Sinne einer 
verkehrsrechtlichen Sicherung ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. So wird eine weitestgehend 
ungehinderte Orientierung der Arten gewährleistet, die überwiegend während den 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn Maßnahmeblatt 
inkl. Infrastruktur 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL lVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA3 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Dämmerungsstunden aktiv sind und den Baustellenbereich weiterhin als Habitat nutzen. 

Mittels der Maßnahme wird die Beeinträchtigung der Arten während der Reproduktion und Aufzucht 
der Jungtiere durch die Baumaßnahme wesentlich verringert. Störwirkungen im Zusammenhang mit 
der Baumaßnahme, die die Entwicklung der Population am Standort negativ beeinflussen könnten , 
können so vermieden werden. 

Bezogen auf die Modernisierung des Skigebietes, ist der übergreifende Projektablauf zu beachten. 
Dieser wird unter Punkt 9 der UVS mit integriertem LBP beschrieben. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

im Rahmen der Bauausführung 

Flächengröße: Bereich Baumaßnahme, der Baustraßen und Zwischenlagerflächen 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

~ Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FS B GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn inkl. 
1 nfrastru ktu r 

Fäll arbeiten 

Baufenster 

Talstation 

Bergstation 

Streckenfundamente 

einschließlich Stützen 

Inbetriebsetzung Seilbahn 

Rückbau Nachtskilauf 

Teilrückbau Kurvenlift 

Rückbau Großer Sessellift 

Brutzeit Vögel 

Ringdrossel 

Waldschnepfe 

Grünlaubsänger 

Flugzeit Falter 

Haselmaus 

Winterschlaf 

Reproduktion 

Fledermäuse 

Art im artspezifischen Winterquartier 

Art im Artspezifischen Sommerquartier 

Ausbildung von Wocl1enstuben 

Aktivitätszeit Reptilien 

Möglich Baufenster mit 
Teileinschränkungen 

JAN FEB MÄR 
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KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

Bauzeitbeschränkung im Jahresverlauf 

APR MAI JUN JUL AUG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR UMWEL IVERTRAGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA3.1 
{M= Minimierung, A= Ausgleich, E= Ersatz 

MA= spezielle Maßnahmen zum Artenschutz) 

SEP OKT NOV DEZ 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. INFRASTRUKTUR 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn inkl. Maßnahmeblatt 
Infrastruktur 

Bauzeitbeschränkung im Jahresverlauf 

--
--
-
1 ·1 

Yi2gfil 

Hauptbrutzeit der meisten Vogelarten im Gebiet; Durchführung von Rodungsarbeiten 
im direkten Baubereich sind nicht möglich 

Zeitabschnitt für mögliche Zweit- und Drittbruten bzw. Aufzucht der Jungtiere 

Aufnahme des Baubetriebes nach Rücksprache und Kontrolle des Geländes möglich 

Erneute Kontrolle des Geländes auf balzende Vögel 

Falter 

Hauptflugzeit der beschriebenen Falterart 

Haselmaus 

Winterschlaf: Rodungs- und Bauarbeiten sind unzulässig, es ist aber davon 
auszugehen, dass die Art am Standort aufgrund der fehlenden Strukturen nicht 
vorhanden ist. Flächen sind entsprechend der Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen {Mlnimierungsmaßnahmen) vor Rodung zu kontrollieren. 

Reproduktion: Rodungsarbeiten sind unzulässig, Bauarbeiten können bei im 
vorherigen Winterhalbjahr erfolgten Rodungsarbeiten stattfinden. 

Winterschlaf: Rodungs- und Bauarbeiten nach vorheriger Kontrolle der Flächen 
durchführbar 

Reptilien 

Hauptaktivitätszeit der Art 
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-
-
-
--

Fledermäuse 

6.1 UNTERLAGE ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA3.1 
{M= Minimierung, A= Ausgleich, E= Ersatz 

MA= spezielle Maßnahmen zum Artenschutz) 

Art im artspezifischen Winterquartier: Bautätigkeit ist hier nur möglich, 
wenn im betroffenen Eingriffsbereich keine überwinternden Arten 
vorhanden sind. Dies ist durch entsprechende Kartierungsarbeiten zu 
prüfen 

Art im artspezifischen Sommerquartier: Bautätigkeit ist hier nur möglich, 
wenn im betroffenen Eingriffsbereich, die Rodungsarbeiten bereits in den 
Wintermonaten stattgefunden haben, Gebäudestrukturen nachweislich 
nicht durch Arten besetzt sind und die Beschränkung im Tagesverlauf 
eingehalten werden-

Wochenstuben: Bautätigkeit ist hier nur möglich, wenn im betroffenen 
Eingriffsbereich, die Rodungsarbeiten bereits in den Wintermonaten 
stattgefunden haben und Gebäudestrukturen nachweislich nicht durch 
Arten besetzt sind. 

Baufenster 

Zeitpunkt für die durchzuführenden Rodungen. Flächen sind 
entsprechend der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
(Minimierungsmaßnahmen) vor Rodung zu kontrollieren. 

Baubetrieb unter Einhaltung der beschriebenen 
Verminderungsmaßnahmen möglich, ökologische Baubegleitung 
zwingend erforderlich 

Nutzung des Zeitraums für den Baubetrieb nur bei bereits im 
Winterhalbjahr durchgeführten Rodungen, bei konkretem Nachweis, 
dass am Standort keine Arten im Sinne des §45 gefährdet werden und 
unter ständiger ökologischer Baubegleitung 
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F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
O BERWIESENTHAL - FS B GMBH 

KUPPELBARE 8ER· SESSELBAHN INKL. INFRASTRUKTUR 6.1 U NTERLAGE ZUR U MWEL 1VERTRAGU CHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Ser-Sesselbahn inkl. 
1 nfrastru ktu r 

Maßnahmeblatt 

Maßnahmennummer 

MA3.2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= Ersatz 

MA= spezielle Maßnahmen zum Artenschutz} 

Bauzeitbeschränkung im Tagesverlauf für dämmerungs- und nachtaktive Arten 

Säugetiere 

Vögel 

Baufenster 

-

5:00 BIS 7:00 UHR 7:00 BIS 11 :00 UHR 11 :00 BIS 15:00 UHR 1 15:00 BIS 18:00 UHR 

Arten 

Aktivitätsphase der angegeben Arten, Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen 

zwingend erforderlich -
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18:00 BIS 20:00 UHR 20:00 BIS 03:00 UHR 

Baufenster 

Uneingeschränkter Baubetrieb unter Beachtung der 

Bauzeitbeschränkungen im Jahresverlauf 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER·SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA4 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach Beendigung der Bauarbeiten 

Lage der Maßnahme/ Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Gesamtes Eingriffsgebiet 

Konflikt 

Konfiktnr.: K6, K7, K10 1 Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Nach Beendigung der Bauarbeiten wird die bisherige Nutzung der Pisten einschließlich der Liftanlage 
wieder aufgenommen. Durch die teilweise neue Trassenführung, die unmittelbar an wertvollen 
Vegetations- und Habitatstrukturen vorbeiführt, kann ein Befahren der Flächen durch die Nutzer nicht 
ausgeschlossen werden. Folgen dieses Befahrens sind die Schädigung von Vegetationsbeständen 
und die Störung von überwinternden Arten . 

Eingriffsumfang: Gesamtes Eingriffsgebiet 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA4 1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Bei der Maßnahme handelt es sich vorrangig um Aufklärungsarbeit zum im Gebiet vorkommenden 
Arten und wertgebenden Flächen. Die Aufklärungsarbeit ist durch eine entsprechende Beschilderung, 
wie sie teilwiese bereits im Gebiet besteht, zu realisieren . Um wirksam auf die naturschutzfachliche 
Relevanz des Gebietes aufmerksam zu machen, sind die Schi lder an entsprechenden 
Aussichtspunkt, die von einer Vielzahl von Besuchern frequentiert werden, aufzustellen. 

Neben der kartographischen Darstellung des Schutzgebietssystems sind auch versch iedene Ver- und 
Gebote zum Verhalten innerhalb dieser Flächen aufzuzeigen und die Schutzwürdigkeit der Gebiete 
kurz darzulegen. 

Darüber hinaus sind die wertvollen Flächen, die an die Pistenbereiche angrenzen, optisch durch 
Pistenrandmarkierung vor Befahren zu sichern. Während des gesamten Betriebes ist sicherzustellen, 
dass die Abgrenzungen und Markierungen intakt sind. Schäden sind umgehend zu beheben. Nach 
Abschluss der Skisaison sind die Markierungen zu entfernen. 

Die Ausweisung von Schutzzonen entlang der Pisten ist erforderlich, um eine Störung der Tier- und 
Pflanzenwelt abzuwenden. Vor allem in den Wintermonaten ist die Einhaltung eines Wegegebots zu 
gewährleisten, um überwinternde Tierarten nicht zu gefährden. Die angrenzenden Waldflächen sind 
vor Durchfahrt zu sichern. Auf diese Schutzzonen und die entsprechenden Regelungen ist auf den 
touristisch genutzten Wegen und in den Besucherzentren hinzuweisen. 

Ziel: Die Ausweisung von Schutzzonen soll der Verhinderung des Befahrens bzw. Betretens der 
wertvoller Flächen dienen. N utzungsbedingte Störwirkungen während der Sommer- und 
Wintermonate sollen so auf ein Mindestmaß reduziert werden, damit eine relativ ungestörte Nutzung 
von Teillebensräumen durch die relevanten Arten gesichert werden kann. 

Zeit12unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Aufklärungsarbeit durch Beschilderung: Umsetzung direkt nach Abschluss der Baumaßnahme; 
dauerhafter Erhalt 

Abgrenzung von wertvollen Flächen: nach Umsetzung Baumaßnahme, während jeder folgenden 
Wintersaison 

Flächengröße: Eingriffsgebiet I Pistenflächen 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand 

D Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
U MWEL IVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA4 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 

OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA5 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der Pisten 

Lage der Maßnahme/ Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: KS 1 Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Im Zuge der Baumaßnahmen erfolgen Eingriffe in ausgewiesene Nahrungshabitate und 
Revierflächen der Ringdrossel. Neben der bauseitigen Flächeninanspruchnahme kommt es ebenfalls 
zur dauerhaften Inanspruchnahme besagter Flächen und damit zum Verlust. 

Eingriffsumfang: 0,45 ha (dauerhafte Inanspruchnahme an ausgewiesener Revierfläche) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MAS 1 Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die durch die Waldumwandlung frei werdenden Flächen, die nicht für eine Bebauung vorgesehen 
sind, werden wiederbegrünt und können somit potentiell als Nahrungshabitat für die Art entwickelt 
werden. Neben der Begrünung ist die Pflege in Form einer jährlich wiederkehrenden Mahd der 
Flächen erforderlich, damit diese als Nahrungshabitat für die Art attraktiv bleiben. 

Es ist daher von besonderer Wichtigkeit, dass die neu entstehenden Grünlandbereiche in das 
vorhandene Pflegekonzept aufgenommen werden, um den Verlust von potentiellen 
Nahrungshabitaten auszugleichen. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Nach Beendigung der Bauarbeiten, andauernd 1x jährlich (siehe auch Vorgaben M9) 

Flächengröße: rund 1, 14 ha (neu ausgewiesener Pistenbereich) 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE BER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA6 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Anbringen von Nistkästen für den Rauhfuß- und den Sperlingskauz 

Lage der Maßnahme I Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K6, K7 {Kumulierende 
Beeinträchtigung im Zusammenhang mit 
Umsetzung Erweiterung Querung 52) 

Beschreibung: 

Blatt-Nr. 1.1 

Durch die angestrebte Waldumwandung (S2) und die anschließende Nutzung des Bereiches als 
Abfahrtspiste (8er-Sesselbahn und S2) werden potentielle Habitatflächen für Sperlings- und 
Rauhf ußkauz in Anspruch genommen und betriebsbedingt verlärmt. 
Eingriffsumfang: 4,3 ha (Größe der potentiellen Habitatfläche) 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA6 Blatt-Nr. / (siehe nachfolgende Ausführungen) 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Der Verlust der potentiellen Habitatfläche ist durch das Ausbringen von Nistkästen auszugleichen. 

Die Wahl des konkreten Standortes ist mit der Unteren Naturschutzbehörde und mit dem 
Flächeneigentümern im Rahmen der Landschaftspflegerischen Ausführungsplanung abzustimmen. 

Aufgrund der Größe der beeinträchtigten Fläche wird vorerst die Umsetzung von 4 Nisthilfen 
vorgesehen. 

Die entsprechend Ausführungen und grundlegen Hinweise sind auf den folgenden Seiten dargestellt. 

Es sei darauf hingewiesen, dass 2017 noch einmal konkrete Teiluntersuchungen zum Artbestand in 
der Fläche stattfinden. Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist dann abschließend zu 
entscheiden, welche und wie viele Nistkästen auszubringen sind. 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

Vor Umsetzung 8er-Sesselbahn (siehe hierzu Punkt 9 Hinweise zu Summationswirkungen mit 
anderen Vorhaben Tabelle 2 übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließlich 
Vorbereitung und Umsetzung Kompensation) - Projekt 1 und 2 
Flächengröße: 4 Stück (vorläufige Festlegung) 

Vorgesehene Regelung 

[gJ Flächen der öffentlichen Hand 

D Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTRAßE 1 • 08280 AUE SEITE 44 VON 4 7 



FlCHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Maßnahme 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

Nistkasten für Rauhfußkauz 

Maße 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL lVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA6.1 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Innenraum 20 x 20 cm 

Einflugöffnung 8 x 11 cm oval, 30 cm über 
N istkastenboden 

Nistkastenhöhe Front 50 cm, Rückwand 55 cm 

Dach 40 x 35 cm, mit Dachpappe bespannt 

Montageleiste 3 x 5 cm, 80 cm lang, oben 2 Löcher, 
unten 1 Loch 

Material 

Innenkasten, Dach und Boden: 2 cm starke Lärchen
oder Fichtenbretter 

Außenverkleidung: Borkenbretter von Kiefer, Lärche oder 
Fichte 

Montageleiste: Eiche, befestigt mit 3 Alu-Nägeln 

Montagehinweis: 

Der Deckel ist für Reinigungs- und Kontrollzwecke 
abnehmbar/drehbar und wird mit 3 Schrauben fixiert. Die 
optimale Höhe zum Aufhängen liegt bei 4 bis 6 m und 
sollte sich nach der Länge der Leiter richten, die für 
Kontrolle und Reinigung verwendet wird. Die Anbringung 
erfolgt an Bäumen an Lichtungen und Wegen, an denen 
ein überspringen von Greifsäugern von Nachbarbäumen 
nicht möglich ist. Unterhalb des Nistkastens erfolgt eine 
Sicherung gegen Greifsäuger durch eine 1 m hohe Folie. 

[Quelle: http://www.eulen.de/eulen/rfk_n.php} 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

Vor Umsetzung 8er-Sesselbahn (siehe hierzu Punkt 9 Hinweise zu Summationswirkungen mit 
anderen Vorhaben Tabelle 3 übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließlich 
Vorbereitung und Umsetzung Kompensation) - Projekt 1 und 2 

Flächengröße: 2 Stück 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand 

~ Flächen Dritter 

D Grunderwerb 

D Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 
OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare Bar-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

Maßnahme 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

Nistkasten für Sperlingskauz 

Maße 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWELTVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA6.2 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz, MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Innenraum 16 x 16 cm 

Einflugöffnung 4,6 cm rund, im 10° Winkel nach oben 
ansteigend, 35 cm über 
Nistkastenboden 

Nistkastenhöhe Front 50 cm, Rückwand 55 cm 

Dach 35 x 32 cm, mit Dachpappe bespannt 

Montageleiste 3 x 5 cm, 80 cm lang, oben 2 Löcher, 
unten 1 Loch 

Material 

Innenkasten, Dach und Boden: 2 cm starke Lärchen
oder Fichtenbretter 

Dreiecksleisten: Fichtenholz, zum Abrunden des eckigen 
Innenraumes 

Außenverkleidung: Borkenbretter von Kiefer, Lärche 
oder Fichte 

Montageleiste: Eiche, befestigt mit 3 Alu-Nägeln 

Montagehinweis: 

Der Deckel ist für Reinigungs- und Kontrollzwecke 
abnehmbar/drehbar und wird mit 3 Schrauben fixiert. Die 
optimale Höhe zum Aufhängen liegt bei 3 bis 4 m und 
sollte sich nach der Länge der Leiter richten , die für 
Kontrolle und Reinigung verwendet wird . Die Anbringung 
erfolgt an Bäumen an Lichtungen und Wegen, eine 
weitere Sicherung gegen Greifsäuger ist nicht 
erforderlich. 

(Quelle: http://www.eulen.de/eulen/rfk_n.php} 

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: 

Vor Umsetzung Ber-Sesselbahn (siehe hierzu Punkt 9 Hinweise zu Summationswirkungen mit 
anderen Vorhaben Tabelle 4 übergreifender Projektablauf - Modernisierung Skigebiet (einschließl ich 
Vorbereitung und Umsetzung Kompensation) - Projekt 1 und 2 

Flächengröße: 2 Stück 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand 

~ Flächen Dritter 

0 Grunderwerb 

0 Nutzungsänderungen/- beschränkung 

Künftiger Eigentümer: wie bisher 

Künftige Unterhaltung: wie bisher 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN KURORT 

OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Bezeichnung der Maßnahme 

Kuppelbare 8er-Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur 

KUPPELBARE 8ER-SESSELBAHN INKL. 
INFRASTRUKTUR 

Maßnahmeblatt 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE1 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Maßnahmennummer 

MA7 
(M= Minimierung, A= Ausgleich, E= 

Ersatz , MA= spezielle Maßnahmen zum 
Artenschutz) 

Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der Bauzone 

Lage der Maßnahme/ Bau- km/ Flurstück: 

Oberwiesenthal, Osthang Kleiner Fichtelberg 

Konflikt 

Konfiktnr.: K3 j Blatt-Nr. 1.1 

Beschreibung: 

Während der Bauphase werden Flächen in Anspruch genommen, die potentielle Habitatflächen für 
Käfer, Falter und Insekten im Allgemeinen darstellen. 

Eingriffsumfang: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Maßnahme 

Maßnahmennr.: MA7 j Blatt-Nr. 2 2a 

Beschreibung/ Zielsetzung: 

Die bauzeitlich in Anspruch zu nehmenden Flächen im Bereich des Offenlandes sind vor Beginn der 
Maßnahmen zu mähen und während der Baumaßnahmen freizuhalten, um die Ansiedlung von 
Begleitarten und Arten des Anhanges II der FFH-RL (im Speziellen des Großen Feuerfalters) zu 
verhindern. 

Die erste Mahd ist dabei bereits im Frühjahr (Anfang Mai) durchzuführen, je nach Entwicklungsstand 
der Vegetation. 

Das Risiko einer Ansiedlung der oben benannten Arten kann durch die Maßnahme wirksam min imiert 
werden. Die Auswirkungen auf die vorhandene Vegetation sind durch die beschriebene Maßnahme 
nur im Jahr der Bauausführung gegeben. Die Artenzusammensetzung ändert sich dadurch nicht, da 
die dauerhaft Pflege der Flächen im Folgejahr regulär vorgesetzt wird. 

Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass bauseitig beeinträchtigte Flächen z.B. durch Befahren unter 
Verwendung von autochthonem Pflanzengut wieder zu begrünen sind. 

Zeit~unkt der Durchführung der Maßnahme: 

Während der Bauphase 

Flächengröße: Bauzone entsprechend Ausweisung Lageplan-Nr. 1.1 

Vorgesehene Regelung 

~ Flächen der öffentlichen Hand Künftiger Eigentümer: wie bisher 

D Flächen Dritter Künftige Unterhaltung: wie bisher 

D Grunderwerb 

~ Nutzungsänderungen/- beschränkung 
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Flächenpotential Ringdrossel 

Potentielle Nahrungsflächen 

Flächen für potentielle Nistplätze 

Reviergröße Ringdrossel ca 30 ha (nach Lit .-Daten) 

Flächenpotential Grünlaubsänger 

beobachtete Reviergröße ca. 3,1 ha 

Flächenpotential Waldschnepfe 

Reviergröße Waldschnepfe ca. 43 ha (nach Lit.-Daten) 

Flächenpotential Sperlings./Raufußkauz Flächenpotential Haselmaus 

~ Flächen für potentielle Nistplätze Potentielle Habitatflächen gesamter Fichtelberg 

Flächenpotential Sperber Flächenpotential Erdkröte 

~ Flächen für potentiel le Nistplätze ~- ... ._ _ _. Aktionsradius 

~- ... ._ _ _. Laichgewässer 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

U MWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 2 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

Anlage 2 - Antrag auf Befreiung gemäß § 67 BNatSchG und § 39 
SächsNatSchG 

Antrag auf Befreiung von den Verboten des Landschaftsschutzgebietes 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 U NTERLAGE ZUR 

U MWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

1 BESCHREIBUNG DER WESENTLICHEN MERKMALE DES SCHUTZGEBIETES UND DER 
DURCH DIE GEPLANTEN MAßNAHMEN VERURSACHTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES 
SELBEN 

Die geplante Maßnahme „Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg" befindet sich innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Fichtelberg" 
(SG-Nr. C22). 

Im Beschluss des Rates des Bezirkes Karl-Marx-Stadt vom 09.04.1962 in dem das 
Landschaftsschutzgebiet rechtskräftig ausgewiesen wird, werden keine gesonderter 
Schutzziele sowie damit verbundene Verbote beschrieben. 

Daher wird auf die grundlegenden Aussagen des Bundesnaturschutzgesetztes zur 
Beurteilung des Erfordernisses einer Befreiung zurückgegriffen. 

Gemäß der § 26 BNatSchG werden Landschaftsschutzgebiete wie folgt beschrieben: 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein 
besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, einschließ/ich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen 
Bedeutung der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

Innerhalb dieser Gebiete sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 1 

Im Folgenden werden die einzelnen Bestimmungen zum Landschaftsschutzgebiet abgeprüft: 

1. besonderer Schutz von Natur und Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes wird durch die geplante 
Waldumwandlung und die sich anschließenden baulichen Maßnahmen beeinträchtigt. Es 
kommt zu bau-, anlage- und betriebsbedingten Beeinträchtigungen des Bodens und der 
vorhandenen Vegetationsstruktur durch Flächeninanspruchnahme. 

Es erfolgen Eingriffe in die Lebensstätten und Lebensräume bestimmter wild lebender Tier
und Pflanzenarten. Damit steht die geplante Maßnahme dem beschriebenen Schutzzweck 
entgegen. 

1 § 26 (2) BNatSchG 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 2 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 

FASSUNG 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

Im Lageplan 1.1 Blatt 3 von 3 1.1 a Blatt 3 von 3 ist noch einmal zusammenfassend die 
Beeinträchtigung dargestellt und für die einzelnen Maßnahmen aufgeschlüsselt. Die 
Detailbewertung der übrigen Schutzgüter ist den übrigen Lageplänen (Nummer 1.1 /1.1 a, ~ 
1.2a-und 1.3) zu entnehmen. 

Um die beschriebenen Beeinträchtigungen zu min1m1eren und zu kompensieren werden 
verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Diese werden in der Anlage 1 UVS im Detail 
beschrieben und an dieser Stelle nur gelistet. 

Tabelle 1 Maßnahmenverzeichnis 

MAßN.
NR. 

M1 

M2 

M3 

M4.1 

M4.2 

MS 

MG 

M7 

MB 

M9 

M10 

MAßN.

NR. 

A1 

A2 

A3 

E1 

VERMEIDUNGS-, VERMINOERUNGS- UNO SCHUTZMAßNAHMEN 

Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis 9 
(Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des 
Bodengefüges, Maßnahmen zur Erosionssicherung und Maßnahmen zu 
Bodeneingriffen in archäologische Relevanzflächen während Bau 

Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) 

Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen für Baustellen 

Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen während des 
Betriebes 

Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations- und 
Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung während 
Bau (Ausweisung von Baubeschränkungszonen) 

Reduzierung van Wah:ll:ffnwanallln!Js#läsl=len der in Anspruch zunehmenden 
Waldflächen 

Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) 

Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung wertvoller Vegetations
und Habitatstrukturen während Betrieb 

KOMPENSATIONSMAßNAHMEN 

Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Kurvenlift 

Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Kleiner Fichtelberg) 

Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 

Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 • 08280 AUE 

GRÖßE 

Untersuchungsraum I 
Direkter Eingriffsbereich 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

Gesamtfläche: 36.076 m2 

Bauzone 

Betriebsbereich 

GRÖßE 

Nachskilauf Rückbau: 8 
Stützen +Tal- und 

Bergstation; 

Kurvenlift Rückbau: 7 
Stützen+ Talstation 

Großer Sessellift Rückbau 
11 Stützen + Tal- und 

Bergstation 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

Gesamtfläche: 62.192 m2 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

Gesamtfläche: 

9,3 ha + 2 ha 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

MAßN.-

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE 
FASSUNG 

VORHABENBEZOGENE MABNAHMEN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG (FFH, SPA, ARTENSCHUTZ) GRÖllE 
NR. 

Untersuchungsraum 
MA1 Kartierungsarbeiten vor & während Bau I Direkter 

Eingriffsbereich 

MA2 Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender Gebäudestrukturen Waldumwandlungs-
fläche 

Untersuchungsraum 
MA3 Bauzeitbeschränkung im Tages und Jahresgang I Direkter 

Eingriffsbereich 

MA4 Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach Beendigung der Bauarbeiten Untersuchungsraum 

MA5 Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der Pisten Bergwiesen 

MA6 Anbringen von Nistkästen für den Raufuß- und den Sperlingskauz 4 Stück 

MA7 Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der Bauzone Bauzone 

Gemäß der Bilanzierung können 
entstehenden Beeinträchtigungen 
Vorgaben wird damit entsprochen. 

durch die oben angegebenen Maßnahmen die 
kompensiert werden. Den naturschutzrechtlichen 

2. besonderer Schutz von Natur und Landschaft wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft 

Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft zeichnet sich durch den Wechsel 
zwischen Wald, strukturreichen Grünland und den typischen Siedlungsbausteinen aus und 
hat im Allgemeinen einen hohen naturschutzfachlichen Wert, der durch die Ausweisung 
verschiedenster Schutzgebiete deutlich wird. Prägend für die Landschaft sind aber auch der 
Tourismus und die mit ihm verbundenen Nutzungen des Gebietes. 

Durch die geplante Maßnahme wird der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft nicht 
entgegengewirkt. Sie bleibt in ihrer Komplexität erhalten. 

Darüber hinaus werden zu einem überwiegendem Anteil Flächen beansprucht, die bereits 
einer wintersportlichen Nutzung unterliegen und mit entsprechenden Anlagen ausgestattet 
sind. 

Dennoch stellt der Neubau der Anlage am Kleinen Fichtelberg eine deutliche landschaftliche 
Veränderung in Bezug auf die Bestandssituation dar. Da die umzusetzenden 
Gebäudestrukturen wesentl ich größer sind als die bestehenden und vor allem im Bereich der 
zukünftigen Bergstation eine dauerhafte Inanspruchnahme von Waldflächen stattfindet. 

Diese Veränderung / Beeinträchtigung wird durch die Umsetzung des Anlagenrückbaus am 
Kleinen Fichtelberg (Teilrückbau Kurvenlift und Rückbau Nachtskilauf) minimiert. Durch die 
Nutzung der bestehenden Flächen der Talstation zur Umsetzung der zukünftigen Talstation 
kann ebenfalls eine Minimierung der Beeinträchtigung angenommen werden, da es zu keiner 
Neuinanspruchnahme von landschaftlich wertvollen Flächen kommt. Der Rückbau der 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB G MBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL 1VERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN L B P 

A NLAGE 2 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 

FASSUNG 

Talstation des Großen Sesselliftes stellt darüber hinaus einen Ausgle ich bezogen auf die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes dar, da hier ein relativ großer Baukörper aus einer 
ansonsten ungestörten Naturlandschaft dauerhaft verschwindet. 

Im Zusammenhang mit der VValdumwandlung, die sich an diesen bestehenden Anlagen 
orientiert, ist also keine Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes zu erwarten. 

Darüber hinaus werden die Bestandsanlagen vollständig rückgebaut. Es entsteht damit keine 
zusätzliche Belastung des Landschaftsbildes hinsichtlich eines Vorbaus durch die 
Umsetzung der geplanten Anlage. 

Dem Schutzzweck wird dem entsprechend nicht entgegen gewirkt. Die entstehenden 
Beeinträchtigungen werden durch die genannten Maßnahmen minimiert bzw. kompensiert. 

3. besonderer Schutz von Natur und Landschaft wegen ihrer besonderen Bedeutung für 
die Erholung. 

Das Fichtelberggebiet hat eine besondere Bedeutung für die Erholung. Zu allen Jahreszeiten 
werden die verschiedenen Angebote durch Erholungssuchende genutzt. Dabei spielen 
Skifahren und Rodeln sowie Wandern und Radfahren eine hervorzuhebende Rolle im 
Gebiet. Die geplante Maßnahme steht dieser besonderen Bedeutung nicht entgegen. Sie 
dient hier eher dazu die Bedeutung für die Zukunft zu sichern. 

Durch den Ausbau der bestehenden Piste werden der Komfort und die Sicherheit beim 
Skifahren erhöht, was dem Erholungssuchenden zugutekommt. 

Dem Schutzzweck wird dem entsprechend nicht entgegen gewirkt. 

2 FAZIT 

Die geplante Maßnahme führt nicht zu einer Veränderung des Gebietscharakters, da hier 
zum größten Teil Flächen in Anspruch genommen werden, die unmittelbar an vorhandene 
Pisten und anthropogen geprägt Flächen angrenzen. Die Veränderungen/ 
Beeinträchtigungen sind hier unter Beachtung der angegebenen Maßnahmen zur Minderung 
und Kompensation also marginal. Es entstehen aber Eingriffswirkungen , die dem 
Schutzzweck entgegenstehen. Dazu gehört die Beeinträchtigung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes durch Eingriffe in Böden und Vegetationsbestände. 
Darüber hinaus werden Flächen in Anspruch genommen, die wichtige Lebensstätten und 
Lebensräume wildlebender Tierarten darstellen. 

Ein Antrag auf Befreiung von den Verboten LSGs gemäß § 67 BNatSchG und § 39 
SächsNatSchG wird dementsprechend erforderlich. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

3 BEGRÜNDUNG DER ERFORDERNIS EINER BEFREIUNG 

6.1 U NTERLAGE Z UR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

Eine Befreiung von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes kann gewährt werden, 
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Ein eben solches Interesse 
besteht im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt „Modernisierung des Skigebietes 
Oberwiesenthal". 

Benannte Modernisierung bildet eine Grundvoraussetzung für d ie Konkurrenzfähigkeit des 
Ortes mit anderen Skigebieten in den Mittelgebirgen aber auch mit den Alpen. 

Bereits im Flächennutzungsplan und dem integrierten Stadtentwicklungskonzept vom 2012 
wurde die Modernisierung festgeschrieben und umfänglich darstellt. 

Die Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg ist 
ein wesentliches Teilprojekt aus insgesamt 4 Projekten, die in Oberwiesenthal in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, um den Standort auch zukünftig als 
Wintersportgebiet zu sichern. 

Der Kurort Oberwiesenthal ist ein Tourismusstandort der seine größten Gewinne aus dem 
Wintersporttourismus generiert. Als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region ist es 
daher entscheidend auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und damit Anlagen 
bereitzustellen, die modernen Komfort- und Sicherheitsansprüchen genügen. 

Des Weiteren ergeben sich bei Umsetzung der Projekte positive Effekte für Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal selbst aber auch für die Umgebung, da nicht nur 
die Anlagen an sich genutzt werden sondern beispielweise auch Hotels und Restaurants. 

Diese sind im Umkehrschluss für die Region und vor allem für die Staat Oberwiesenthal 
wichtig, da durch diese Einrichtungen Gewerbesteuern generiert werden. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde zwar nicht Zwangsläufig zu einem Absterben des 
Handels- und Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal führen. Die Einbußen wären aber 
dennoch deutlich spürbar. Dies kann dazu beitragen, dass das Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal abnimmt. Diese Abnahme bedingt gleichermaßen 
eine Reduzierung der Gewerbesteuer für die Stadt. Was sich letztlich negativ auf den 
gesamten Verwaltungsbereich auswirken kann. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde die Attraktivität des Gebietes dauerhaft schädigen 
und neben Umsatzeinbußen auch zur Abwanderung führen. 

Damit stellt die geplante Modernisierung eindeutig ein überwiegend öffentliches Interesse 
dar, da nicht nur positive Effekte für Einzelpersonen generiert werden, sondern für die 
gesamte Region und die unterschiedlichen Akteure dieser Region. 

Die durch die geplante Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen werden darüber hinaus 
durch Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. 

Auf der Grundlage dessen und unter Berücksichtigung der Begründung zu § 67 Satz 1 
BNatSchG wird hiermit der Antrag auf Befreiung gemäß § 67 Satz 1 BNatSchG und § 
39 SächsNatSchG gestellt. 
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Antrag auf Befreiung von den Verboten des Naturparkes 
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1 BESCHREIBUNG DER WESENTLICHEN MERKMALE DES SCHUTZGEBIETES UND DER 
DURCH DIE GEPLANTEN MAßNAHMEN VERURSACHTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES 
SELBEN 

Die geplante Maßnahme „Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg" befindet sich innerhalb des Naturparkes „Erzgebirge /Vogtland". 

Der Naturpark ist durch die Verordnung vom 9. Mai 1996 rechtlich gesichert. 

Handlungen, die nicht nach § 8 Naturparkverordnung verboten sind, aber Einfluss auf den 
Charakter des Gebietes und die Verwirklichung des Schutzzweckes haben können, bedürfen 
der schriftlichen Erlaubnis. 

Grundlegend stellen die geplanten Maßnahmen angefangen bei der Waldumwandlung bis 
hin zur baulichen Umsetzung des Liftes einschließlich der Infrastruktur erlaubnisrelevante 
Handlungen dar. 

Vorab ist aber auszuschließen, dass es sich bei den geplanten Vorhaben, um Vorhaben 
handelt, die Verbote auslösen können. 

Dem § 8 der Naturparkverordnung ist hier zu folgendes zu entnehmen: 

In den Schutzzonen I und II sind alle Handlungen verboten, die erheblich oder nachhaltig 
den Charakter des Gebietes nachteilig verändern oder dem besonderen Schutzzweck 
zuwiderlaufen, insbesondere wenn durch sie 

1. der Naturhaushalt geschädigt, 

2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter gestört, 

3. das Landschaftsbild nachteilig verändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft 
auf andere Wiese beeinträchtigt oder 

4. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt 
wird. 

Entsprechend der Abbildung 1 wird im Rahmen der Umsetzung des Neubaus einer 
kuppelbaren 8-er Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg in die Schutzzone II sowie in die 
Entwicklungszone des Naturparkes eingegriffen. Von besonderer Relevanz sind ebenfalls 
der geplante Rückbau des Großen Sesselliftes und die Nutzungsaufgabe der Pisten 6 und 7, 
sowie der Rückbau des Nachtskilaufes und des unteren Teils des Kurvenliftes. Durch die 
geplanten Rückbauarbeiten werden ehemals anlagenbesetzte und durch wintersportliche 
Nutzung gekennzeichnete Flächen wieder frei. Was eine wesentliche Aufwertung für den 
Naturpark darstellt. 

Das Gebiet vor der Umsetzung der Maßnahmen sowie nach der Umsetzung der 
Maßnahmen ist ebenfalls in der Abbildung 1 vergleichend dargestellt. 

Trotz der vorrangig positiven Wirkung des Projektes auf den Naturpark vor allem durch den 
geplanten Anlagenrückbau entstehen durch den Bau der 8er Sesselbahn und durch die 
damit verbundene Waldumwandlung Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes in Form von 
Eingriffen in den Boden, in die vorhandenen wertvollen Vegetations- und Habitatstrukturen 
und damit auch in die Lebensstätten schützenswerter Arten. Eine erhebliche und nachhaltige 
Schädigung ist zwar auszuschließen, dennoch kommt es zur bau- und betriebsseitigen 
Störungen der Naturgüter. 

Eine nachteilige Veränderung des Landschaftsbildes oder der natürlichen Eigenart der 
Landschaft kann ebenfalls ausgeschlossen werden, da für den überwiegenden Anteil der 
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beanspruchten Fläche bereits eine wintersportliche Nutzung in Form von Pistenflächen mit 
entsprechenden Anlagen besteht. 

Der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft wird nur baubedingt 
beeinträchtigt. Nach Umsetzung der Maßnahmen sind die in Anspruch genommenen 
Flächen und die charakteristischen Strukturen wieder frei zugänglich. 
Gebiet vor Umsetzung 

D 
a 

Naturpark - Schutzzone II 

Naturpark 
Entwicklungszone 

Bestandspisten 

Gebiet nach Umsetzung 

- Kurvenlift (Erhalt) 

- Bestandsanlagen 

- 8er Sesselbahn 

Abbildung 1 Naturpark Erzgebirge / Vogtland Vergleich Bestand und Planung1 

2 FAZIT 

Da das Vorhaben aufgrund seiner oben beschriebenen Ausprägung und vor allem 
durch die entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes die Verbote des§ 8 
der Naturparkverordnung berührt ist eine Befreiung nach § 11 Naturparkverordnung 
zu beantragen. 

3 BEGRÜNDUNG DER ERFORDERNIS EINER BEFREIUNG 

Gemäß der Naturparkverordnung kann eine Befreiung gewährt werden, wenn gemäß § 11 
Abs. 1 Nr. 2. überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern. 

Die Modernisierung des Gebietes stellt einen solchen Grund dar, da eben diese eine 
Grundvoraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit des Ortes mit anderen Skigebieten in den 
Mittelgebirgen aber auch mit den Alpen ist. 

Bereits im Flächennutzungsplan und dem integrierten Stadtentwicklungskonzept vom 2012 
wurde die Modernisierung festgeschrieben und umfänglich darstellt. 

Die Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg ist 
ein wesentliches Teilprojekt aus insgesamt 4 Projekten, die in Oberwiesenthal in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, um den Standort auch zukünftig als 
Wintersportgebiet zu sichern. 

1 https://www.smul.sachsen.de/sbs/6539.htm; Datendownload vom 08.08.2016: Waldfunktionen in Sachsen 
(WMS 1.3.0) 
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Der Kurort Oberwiesenthal ist ein Tourismusstandort der seine größten Gewinne aus dem 
Wintersporttourismus generiert. Als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region ist es 
daher entscheidend auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und damit Anlagen 
bereitzustellen, die modernen Komfort- und Sicherheitsansprüchen genügen. 

Des Weiteren ergeben sich bei Umsetzung positive Effekt für Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal selbst aber auch für die Umgebung, da nicht nur 
die Anlagen an sich genutzt werden sondern beispielweise auch Hotels und Restaurants. 

Diese sind im Umkehrschluss für die Region und vor allem für die Staat Oberwiesenthal 
wichtig, da durch diese Einrichtungen Gewerbesteuern generiert werden. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde zwar nicht Zwangsläufig zu einem Absterben des 
Handels- und Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal führen. Die Einbußen wären aber 
dennoch deutlich spürbar. Dies kann dazu beitragen, dass das Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal abnimmt. Diese Abnahme bedingt gleichermaßen 
eine Reduzierung der Gewerbesteuer für die Stadt. Was sich letztlich negativ auf den 
gesamten Verwaltungsbereich auswirken kann. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde die Attraktivität des Gebietes dauerhaft schädigen 
und neben Umsatzeinbußen auch zur Abwanderung führen. 

Damit stellt die geplante Modernisierung eindeutig ein überwiegend öffentliches Interesse 
dar, da nicht nur positive Effekte für Einzelpersonen generiert werden, sondern für die 
gesamte Region und die unterschiedlichen Akteure dieser Region. 

Die Voraussetzung des § 11 (1) Nr. 2 sind damit erfüllt. 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die durch das Vorhaben 
entstehenden Beeinträchtigungen durch verschiedene Minimierungsmaßnahmen sowie 
Maßnahmen der Kompensation und Schadensbegrenzung minimiert, kompensiert und 
begrenzt werden. Diese Maßnahmen sind umfänglich in der Anlage 1 darstellt und können 
dort nachgelesen werden. Auf eine nochmalige Darstellung wird daher verzichtet. 

Da die Voraussetzungen des §11 (1) Nr. 2 erfüllt sind und die entstehenden 
Beeinträchtigungen durch benannte Maßnahmen minimiert, kompensiert und begrenzt 
werden, wird hiermit der Antrag auf Befreiung gemäß § 67 Satz 1 BNatSchG und § 39 
SächsNatSchG gestellt. 
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Flia11 testgestelli:. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 4 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 
AM KLEINEN flCHTELBERG 

1 BESCHREIBUNG DER WESENTLICHEN MERKMALE DES SCHUTZGEBIETES UND DER 
DURCH DIE GEPLANTEN MAßNAHMEN VERURSACHTEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DES 
SELBEN 

Die geplante Maßnahme „Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg" befindet sich teilweise innerhalb des Naturschutzgebietes „Fichtelberg" 
(SG-Nr. C98). 

Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 209 ha und besteht insgesamt aus 6 
Teilflächen, die sich vorwiegend am Südhang des Fichtelberges erstrecken. 

Es umschließt verschiedene geschlossene Waldflächen, artenreiche Borstgrasrasen, feuchte 
Hochstaudenflure, Übergangs- und Schwinggrasmoore, eutrophe Stillgewässer, trockene 
Heiden und Berg-Mähwiesen. 

Durch die geplante Maßnahme wird in die Teilfläche 6 des Gebietes eingegriffen. Sie stellt 
den nordwestlichen Rand des Schutzgebietes dar und wird vorrangig durch eine 
geschlossene Waldfläche bestimmt, die als montaner Fichtenwald naturnaher Fichtenwald 
bzw. als Berglandfichtenwald zu kategorisieren ist. Die Flächen. IAm südöstlichen Rand der 
Flächen wurden darüber hinaus kleinere Flächen folgender Biotopkategorien festgestellt: 
feuchte Hochstaudenflure und Berg-Mähwiesen. 

Die Gesamtfläche der Teilfläche 6 beträgt 28,5 ha. Über 2/3 davon werden vom montanen 
Fichtenwald naturnaher Fichtenwald bzw. als Berglandfichtenwald bestimmt. Innerhalb 
dieser Biotopfläche erfolgt auch der geplante Eingriff durch die Umsetzung der 8er
Sesselbahn auf einer Gesamtfläche von 14.313,4 m2 (rund 1,43 ha). 

Gemäß der Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Festsetzung des 
Naturschutzgebietes „Fichtelberg" vom 11. Juni 2008 stellen die geplante Inanspruchnahme 
von Wald Waldumwandlung und der anschließende Bau und Betrieb der Bergstation sowie 
der damit verbundene Skibetrieb innerhalb der Grenzen des Schutzgebietes eine nach § 4 
(2) Nr. 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 20 NSG-VO verbotene Handlungen dar. 

Nachfolgend wird noch einmal kurz auf die relevanten Verbote eingegangen. 

NSG-VO § 4 (2) Insbesondere ist verboten: Bemerkung 

Nr.1 bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung Bau der Anlage 
(SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 
2004 (SächsGVBI. S.200), geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBi. S. 102, 112), in 
der jeweils geltenden Fassung, zu errichten, zu ändern oder 
der Errichtung gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen; 

Nr. 2 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen Anpassung der 
anzulegen, Leitungen ober- oder unterirdisch zu verlegen oder Beschneiung und der 
Anlagen dieser Art zu verändern; Beleuchtung 

Nr.3 Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner Gestalt, Versiegelung durch Bau 
Struktur oder Beschaffenheit verändern; der Bergstation 

Nr. 5 Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel oder Potentiell im Rahmen 
Chemikalien einzubringen, anzuwenden oder zu lagern; des Baus und während 

des Betriebes möglich 

Nr. 11 Pflanzen und Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen, zu Waldumwandlung 
beschädigen oder zu zerstören; 

Nr. 13 Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen, sie zu Waldumwandlung, 
beunruhigen, zu fangen, anzulocken, zu verletzen, zu töten Baubetrieb 
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NSG-VO § 4 (2) Insbesondere ist verboten: Bemerkung 

oder Puppen, Larven, Eier, oder Nester oder sonstige Brut-, 
Wohn- oder Zufluchtsstätten dieser Tiere zu entfernen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

Nr. 14 zu zelten, zu lagern, zu angeln, zu reiten, mit Betriebsbedingt durch 
motorgetriebenen oder bespannten Fahrzeugen, einschließlich Nutzung der 
Motorschlitten oder Pistenraupen, zu fahren, Verkaufsstände, Pistenraupe zur 
Wohnwagen aufzustellen oder Fahrzeuge abzustellen; Präparation der Strecke 

Nr. 16 außerhalb von Straßen, Wegen, Skipisten oder Loipen Ski, Betrieb der neu 
Snowboard, Rad oder Schlitten zu fahren; ausgewiesenen Piste 

innerhalb der Grenzen 
des NSG 

Nr. 20 Beleuchtungsanlagen einzurichten oder aufzustellen Beleuchtung im Bereich 
der Bergstation 

2 FAZIT 

Gemäß den oben angeführten Beschreibungen entstehen bei Umsetzung der Maßnahme 
Eingriffe in den Naturhaushalt, eine dauerhafte Inanspruchnahme von Flächen durch die 
Bebauung (Bergstation) und die dauerhafte Veränderung der Vegetations- und 
Habitatstrukturen (Waldumwandlung). Damit werden verschiedene Verbote nach § 4 NSG
VO ausgelöst, wodurch ein Befreiungsverfahren nach § 8 NSG-VO in Verbindung mit § 67 
BNatSchG und § 39 SächsNatSchG erforderlich ist. 

3 BEGRÜNDUNG DER ERFORDERNIS EINER BEFREIUNG 

Eine Befreiung von den Geboten und Verboten dieses Gesetzes kann gewährt werden, 
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist. Ein eben solches Interesse besteht im 
Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt „Modernisierung des Skigebietes Oberwiesenthal". 

Benannte Modernisierung bildet eine Grundvoraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit des 
Ortes mit anderen Skigebieten in den Mittelgebirgen aber auch mit den Alpen. 

Bereits im Flächennutzungsplan und dem integrierten Stadtentwicklungskonzept vom 2012 
wurde die Modernisierung festgeschrieben und umfänglich darstellt. 

Die Umsetzung des Neubaus einer kuppelbaren 8-er Sesselbahn am Kleinen Fichtelberg ist 
ein wesentliches Teilprojekt aus insgesamt 4 Projekten, die in Oberwiesenthal in den 
kommenden Jahren umgesetzt werden sollen, um den Standort auch zukünftig als 
Wintersportgebiet zu sichern. 

Der Kurort Oberwiesenthal ist ein Tourismusstandort der seine größten Gewinne aus dem 
Wintersporttourismus generiert. Als einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region ist es 
daher entscheidend auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und damit Anlagen 
bereitzustellen, die modernen Komfort- und Sicherheitsansprüchen genügen. 

Des Weiteren ergeben sich bei Umsetzung der Projekte positive Effekte für Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal selbst aber auch für die Umgebung, da nicht nur 
die Anlagen an sich genutzt werden sondern beispielweise auch Hotels und Restaurants. 
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Diese sind im Umkehrschluss für die Region und vor allem für die Staat Oberwiesenthal 
wichtig, da durch diese Einrichtungen Gewerbesteuern generiert werden. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde zwar nicht Zwangsläufig zu einem Absterben des 
Handels- und Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal führen. Die Einbußen wären aber 
dennoch deutlich spürbar. Dies kann dazu beitragen, dass das Handels- und 
Dienstleistungsgewerbe in Oberwiesenthal abnimmt. Diese Abnahme bedingt gleichermaßen 
eine Reduzierung der Gewerbesteuer für die Stadt. Was sich letztlich negativ auf den 
gesamten Verwaltungsbereich auswirken kann. 

Ein Verzicht auf die Modernisierung würde die Attraktivität des Gebietes dauerhaft schädigen 
und neben Umsatzeinbußen auch zur Abwanderung führen. 

Damit stellt die geplante Modernisierung eindeutig ein überwiegend öffentliches Interesse 
dar, da nicht nur positive Effekte für Einzelpersonen generiert werden, sondern für die 
gesamte Region und die unterschiedlichen Akteure dieser Region. 

Die durch die geplante Maßnahme entstehenden Beeinträchtigungen werden darüber hinaus 
durch Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen, die nachfolgend kurz 
gelistet werden. Die genaue Beschreiung zu den Einzelmaßnahmen ist der UVS mit 
integriertem LPB Anlage 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1 Maßnahmenverzeichnis 

MABN.

NR. 

VERMEIDUNGS-, VERMINDERUNGS- UND SCHUTZMAßNAHMEN GRÖßE 

M1 
Naturschutzfachliche Begleitung der Planungsphasen 5 bis g Untersuchungsraum I 

M2 

M3 

M4.1 

M4.2 

MS 

MS 

M7 

MS 

M9 

M10 

MABN.

NR. 

A1 

(Landschaftspflegerische Ausführungsplanung und ÖBB) 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verdichtung und Zerstörung des 
Bodengefüges, Maßnahmen zur Erosionssicherung und Maßnahmen zu 
Bodeneingriffen in archäologische Relevanzflächen während Bau 

Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz (allgemeine Hinweise) 

Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen für Baustellen 

Maßnahmen zum Schutz der Wasserschutzgebiet - Auflagen während des 
Betriebes 

Maßnahmen zur Minimierung der Inanspruchnahme wertvoller Vegetations- und 
Habitatstrukturen während Bau (Festlegung von Bau- und Bautabuzonen) 

Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur Besucherlenkung während 
Bau (Ausweisung von Baubeschränkungszonen) 

Reduzierung \'9R 1Nal81,1FRwamfüJRgsfläsheR der in Anspruch zunehmenden 
Waldflächen 

Entwicklung von Wiesengesellschaften (Rekultivierung) 

Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltiger Beeinträchtigung wertvoller Vegetations
und Habitatstrukturen während Betrieb 

KOMPENSA TIONSMAßNAHMEN 

Entsiegelung und Rückbau Nachtskilauf und unterer Teil Kurvenlift 
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Direkter Eingriffsbereich 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Bauzone 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

Gesamtfläche: 36.076 m2 

Bauzone 

Betriebsbereich 

GRÖßE 

Nachskilauf Rückbau: 8 
Stützen+ Tal- und 

Bergstation; 

Kurvenlift Rückbau: 7 
Stützen + Talstation 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWELTVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 4 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

KURORT OBERWIESENTHAL· FSB GMBH 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

MAßN.- VERMEIDUNGS·, VERMINDERUNGS- UND SCHUTZMAßNAHMEN GRÖßE 
NR. 

Großer Sessellift Rückbau 
A2 Entsiegelung und Rückbau des Großen Sesselliftes (Südhang Kleiner Fichtelberg) 11 Stützen + Tal- und 

Bergstat ion 

Projektübergreifende 

A3 Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 Maßnahme 

Gesamtfläche: 62.192 m2 

Projektübergreifende 
Maßnahme 

E1 Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung 
Gesamtfläche: 

9,3 ha + 2 ha 

MAßN.- VORHABENBEZOGENE MABNAHl't'EN ZUR SCHADENSBEGRENZUNG (FFH, SPA, GRÖßE 
NR. ARTENSCHUTZ) 

MA1 Kartierungsarbeiten vor & während Bau 
Untersuchungsraum I 

Direkter Eingriffsbereich 

MA2 Voruntersuchung zu fällender Bäume und rückzubauender Gebäudestrukturen Waldumwandlungs-fläche 

MA3 Bauzeitbeschränkung im Tages und Jahresgang 
Untersuchungsraum I 

Direkter Eingriffsbereich 

MA4 Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach Beendigung der Bauarbeiten Untersuchungsraum 

MAS 
Erhalt von Nahrungshabitaten für die Ringdrossel durch regelmäßige Pflege der 

Bergwiesen 
Pisten 

MA6 Anbringen von Nistkästen für den Raufuß- und den Sperlingskauz 4 Stück 

MA7 Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung der Arten innerhalb der Bauzone Bauzone 

Auf der Grundlage dessen und unter Berücksichtigung der Begründung zu § 67 Satz 1 
BNatSchG wird hiermit der Antrag auf Befreiung gemäß § 8 NSG-VO in Verbindung mit § 67 
Satz 1 BNatSchG und§ 39 SächsNatSchG gestellt. 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 • 08280 AUE SEITE 5VON 7 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

4 HINWEISE ZU KUMULIERENDEN EINGRIFFSWIRKUNGEN 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 4 

ÜBERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Durch die geplante Modernisierung wird durch eine weitere Maßnahme in das NSG 
eingegriffen. Dabei handelt es sich um die Querung S2. In der VO zum NSG wurde diese 
Querung bereits aufgenommen und als zulässige Handlung beschrieben. 

Dazu folgender Wortlaut (§6 Nr. 9 Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur 
Festsetzung des Naturschutzgebietes „Fichtelberg" vom 11. Juni 2008): 

Abweichend von § 4 sind zulässig (. .. ) im Bereich der Teilfläche 6 die Errichtung einer bis zu 
20 Meter breiten Skitrasse auf der zwischen dem Fremdensteigt und dem Ringweg 
befindlichen Fläche; 

Ebenfalls zulässig ist die Umsetzung der Beschneiung und der dafür erforderlichen 
Infrastruktur. Hier ist unter§ 4 Abs. 2 Nr. 9 folgendes festgelegt: 

Insbesondere ist verboten: (. .. ) außerhalb der in § 6 Nr. 9 genannten Skitrassen 
Beschneiungsanlagen einzurichten oder aufzustellen; 

Die Lage der Querung wird in der VO zwischen Ringweg und Fremdensteig beschreiben. Bei 
Umsetzung dieser Trasse können aufgrund der Geländeverhältnisse die angegebenen 20 m 
nicht eingehalten werden. Darüber hinaus würde bei Beibehaltung der Trasse in die 
potentielle Habiatfläche für Sperlings- und Raufußkauz eingegriffen. Wertvolle Biotopbäume 
gingen dadurch verloren. Die potentielle Habitatfläche wäre unbrauchbar. 

Aufgrund dieser Tatsachen entschied man sich, die in der VO festgelegte Trasse 
aufzugeben und anstatt eine vollkommen neue Piste auszuweisen, auf die bestehende Piste 
zurückzugreifen. Diese verläuft oberhalb der ausgewiesenen potentiellen Habitatfläche. 

Die laut VO angegebenen zulässigen 20 m Pistenbreite können bei Nutzung der 
Bestandstrasse eingehalten werden. Da es sich nun um eine Erweiterung der vorhandenen 
Piste handelt, verringert sich auch die erforderliche Waldumwandlungsfläche. 

Die kumulierende Wirkung beider Verfahren kann so gemindert werden. 

Entscheidend ist auch die Umsetzung der oben angegebenen Maßnahmen A2 und A3. 
Durch den Rückbau des Großen Sesselliftes und die Nutzungsaufgabe der Pisten 6 und 7 
wird die Eingriffswirkung durch den Anlagenneubau und den Pistenbetreib gemindert. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Querung S2 in einem 
gesonderten Verfahren erfolgt. Im Rahmen dieses Verfahrens wi rd die entsprechende 
Befreiung von den Verboten des Naturschutzgebietes separat beantragt. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
A NLAGE 4 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

5 AUSBLICKE UND WEITERFÜHRENDE HINWEISE AUßERHALB DES 

PLANFESSTELLUNGSVERFAHRENS „NEUBAU EINER KUPPELBAREN 8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

Im Zusammenhang mit der am 14.09.2016 getätigten Abstimmung mit Vertretern der 
Unteren Naturschutzbehörde des Erzgebirgskreis wurde darüber hinaus eine mögliche 
Neuausweisung des NSG besprochen. 

Diese hätte folgende Vorteile 

1. Durch die Anpassung der VO kann sichergestellt werden, dass die ehemals 
vorgesehene Trasse der Querung niemals zu Umsetzung kommt. 

2. Des Weiteren besteht durch die Anpassung die Möglichkeit, die benannten Flächen 
der Nutzungsaufgabe (A2 und A3) in das Gebiet zu integrieren und damit dauerhaft 
zu sichern. Die durch die Modernisierung des Skigebietes in Anspruch genommenen 
Flächen innerhalb des NSGs könnten so flächenmäßig ausgleichen werden. Eine 
Minderung der Gesamtfläche des NSGs wäre damit auszuschließen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die durch die Maßnahmen in Anspruch genommenen 
Flächen nicht vollständig ausgegliedert werden müssen. 

Wie in der Maßnahmen M9 beschrieben, wird ein Großteil der Waldumwandlungsfläche 
rekultiviert und als Bergwiese entwickelt. Aufgrund des naturschutzfachlichen Wertes der 
Flächen besteht nicht zwingend die Notwendigkeit zur Ausgliederung. 

Sollte es zur Entscheidung für das Änderungsverfahren kommen, sollten folgende Punkte 
berücksichtigt werden. Ein Anhängen des Änderungsverfahrens an das hier relevante 
Planfeststellungsverfahren zur 8er-Sesselbahn wird verfahrensrechtlich nicht als zielführend 
betrachtet, da in einem weiteren Schritt die exakte Lage der Trasse Querung S2 festgelegt 
und ausgeplant werden muss. Nur so kann sichergestellt werden, dass in der geänderten VO 
auch die tatsächlichen Flächen erfasst und berücksichtigt werden. 

Die Neuausweisung des NSG könnte zeitlich an das genehmigungsrechtliche Verfahren zur 
Querung S2 angeschlossen werden. Damit wäre für alle Verfahren Planungssicherheit 
geschaffen. 

Im Lageplan Anlage 4 Blatt 1 von 1 sind die relevanten Flächen noch einmal dargestellt und 
können entsprechend nachvollzogen werden. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

A NLAGE4 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE 

FASSUNG 

2. Lageplan Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP -
Potentielle Erweiterungsflächen Naturschutzgebiet 
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Legende 

Schutzgebiet 

L J Naturschutzgebiet „Fichtelberg", SG-Nr. C98 

IZ) lnanspruch zunehmende Fläche durch Umsetzung Querung S2 (9.342,4 m2
) 

E:2] In Anspruch zunehmende Fläche 8er Sesselbahn (14.313,8 m2
) 

[ZJ An NSG anzugliedernde Fläche (Nutzungsaufgabe "Großer Sessellift") (25.520,7 m2
) 

D 8er Sesselbahn 

Nr. Art der Änderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1 
Tel.: 03771/3402048 

D-08280Aue 
Fax:03771/3402040 

Bauherr: 

g RCHTELBERG 
. lchwelJelJahn 

Projekt 

Fichtelberg Schwebebahn 
Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
Vierienstraße 10 
09484 Kurort Oberweisenthal 

bearb. 

gez. 

Neubau der kuppelbahren Ser Sesselbahn 
am Kleinen Fichtelberg 

gepr. 

Maßstab 
Vorentwurf 

Projekt-Nr.: 

Darstellung: 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 
Ausgleichflächen Naturschutzgebiet 

Entwurfsverfasser: 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue, den 30.09.2016 

Vorhabensträger: 
FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

Geprüft: 

Zum Bau freigegeben: 

Oberwiesenthal, den 

Datum Zeichen 

Unterlagen: Anlage 4 

Blatt: 1 /1 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Unterlagen zur Anlage 5 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL IVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 
INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 5 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

1. Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 
SächsWaldG sowie Antrag auf Erstaufforstung 

2. Lageplan Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP Antrag auf 
Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 Blatt 1 von 1 

3. Zuarbeit Saohsen Forst (Erstaufforstungsflächen} 

3.1 Zuarbeit Sachsen Forst 

3.2 Grunderwerbspläne - Erstaufforstungsflächen 

Blatt 1 Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.484, 1.499, 
1.498 

Blatt 2 

Blatt 3 

Blatt 4 

Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.352, 1.355, 
1.357, 1.360 

Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.364 

Grunderwerbsplan Flurstück 240/42 

3.3 Grunderwerbsverzeichnis - Erstaufforstungsflächen (verschlüsselt) 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER K UPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LB P 
ANLAGES 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

1. Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung 
nach§ 8 Abs. 1 SächsWaldG sowie Antrag auf Erstaufforstung 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 •08280 AUE SEITE 1VON9 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT O BERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

1 BESCHREIUNG DES ZIELS DER WALDUMWANDLUNG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL lVERTRAGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 5 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Die Fichtelberg Schwebebahn Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH plant den Ausbau und die 
Modernisierung des Skigebietes Fichtelberg in Kurort Oberwiesenthal, Erzgebirgskreis. Im 
Zuge dieser Modernisierung werden verschiedene Projekte vorbreitet. 

Hierunter fällte auch der Neubau einer Kuppelbaren 8er Sesselbahn im Bereich des Kleinen 
Fichtelberges, der mit dem gleichzeitigen Rückbau der bestehenden Anlagen (Nachskilauf und 
Teilrückbau Kurvenlift) realisiert werden soll. Zusätzlich zum Neubau der Sesselbahn soll die 
bestehende Beschneiung sowie die vorhandene Beleuchtungsanlage erneuert und an den 
geänderten Verlauf der geplanten Aufstiegshilfe angepasst werden. 

Die bestehende Talstation für den Kurvenlift und den Nachtskilauf weicht dabei der Talstation 
für die geplante Sesselbahn. Die Bergstation wird im Bereich des Eckbauers eingeordnet. 

Durch die Waldumwandlung soll eine Freifläche geschaffen werden, die der Umsetzung der 
Bergstation und des oberen Trassenkörpers der geplanten Sesselbahn dient. 

2 BEGRÜNDUNG DES STADTORTES 

Auf der Grundlage einer Konzeptstudie (Juni 2016) erarbeitet durch das Ingenieurbüro 
Schweiger aus Sonthofen wurden unterschiedliche Varianten zur Realisierung der 
Modernisierung am Kleinen Fichtelberg untersucht. Dabei wurden insgesamt drei Varianten 
herausgearbeitet, welchen folgend noch einmal kurz dargestellt werden. 

Abbildung 1 Darstellung der Varianten 1 bis 3 

Neben den technischen und finanziellen Aspekten wurden auch naturschutzfachliche 
Gegebenheiten berücksichtigt und damit der Sensibilität des Bereiches bereits im 
Vorplanungsstadium Rechnung getragen. 

Jede der 3 Varianten, die zur Modernisierung des Standortes beleuchtet wurde, löst 

verschieden starke Beeinträchtigungen aus und stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft 

dar. Darüber hinaus erfüllen alle drei Varianten potentiell die Voraussetzungen zur Auslösung 

von Verbotstatbeständen. 

Die ersten beiden Varianten sind in ihrem Umfang im Vergleich zur Vorzugsvariante größer. 

Um einen wirtschaftlichen und sicheren Betrieb zu ermöglich, wird wie bei der Vorzugsvariante 

zusätzliche eine Waldumwandlung zur Erweiterung der Piste 4 und zur Umsetzung der 

Bergstation erforderlich. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUOIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 5 
ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Nachfolgend werden die drei Varianten kurz gegenübergestellt und hinsichtlich ihrer 

maßgeblichen Eingriffswirkungen vergleichen. 

Tabelle 1 umweltfachlicher Vergleich der Varianten 1 bis 3 

Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Länge >2 und 3 >3 < 1 und 2 

Einschätzung >2 und 3 >3 < 1und 2 

Versiegelungsgrad 

Größe des Baubereiche und >2 und 3 >3 < 1und 2 

dadurch bedingte Eingriffe in 

Bodenbereiche 

Größe der WUW V1 =V2 V1 =V2 > V1 und V2 

Größe der neu ausgewiesenen V1 =V2 V1 =V2 > V1 und V2 

Pistenflächen 

Eingriff in Biotope ja ja ja 

Eingriff in LRT (außerhalb FFH- ja ja ja 

Gebietsgrenze) 

Eingriff in Naturpark ja ja ja 

Eingriff in LSG ja ja ja 

Eingriff in NSG nein nein ja 

Eingriff in FFH- Gebiet ja ja ja 

(hier nur durch 

1 nfrastruktur) 

Eingriff in potentielle ja ja Ja 

Habitatflächen Ringdrossel (Beeinträchtigung (Beeinträchtigung (Beeinträchtigung 

potentieller potentieller potentieller 

Reproduktionshabitate) Reproduktionshabitate) Nahrungshabitate) 

Unter Beachtung kumulativer Beeinträchtigungen der potentiellen Reviere 

durch die geplante Umsetzung 6er Sesselbahn Himmelsleiter, potenziert sich 

die Eingriffswirkung der ersten beiden Varianten maßgeblich. (Siehe auch 

Punkt 9 UVS) 

Eingriff in potentielle Nein, aber indirekte nein, aber indirekte nein, aber indirekte 

Habitatflächen Käuze Beeinträchtigung durch Beeinträchtigung durch Beeinträchtigung 

Betrieb Betrieb durch Betrieb 

Kumulierende Beeinträchtigung mit Umsetzung Erweiterung Querung S2 bei 

allen drei Varianten ähnlich (Siehe auch Punkt 9 UVS) 

Eingriff in nachgewiesene ja ja ja 

Reviere 

Eingriff in SPA ja ja nein 

Eingriff in TWSG ja ja ja 

(hier nur durch 
Rückbau) 

Eingriff in archäologischen ja ja ja 

Relevanzbereich 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUOIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE5 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE FASSUNG 

Wie in der Tabelle erkennbar, ergeben sich in Bezug auf die Eingriffswirkungen häufig keine 

wesentlichen Unterschiede zwischen den drei Varianten. Es gibt also keine Variante die 

umweltfachlich gesehen sofort als Vorzugsvariante einzustufen wäre. 

Wesentlich ist, dass Variante 1 und 2 in ihrer Ausdehnung größer sind und damit sowohl 

bauzeitlich als auch betriebsbedingt eine größere Eingriffswirkung bezogen auf die in 

Anspruch zu nehmende Fläche auslösen. Aufgrund der Größe der Anlagen ist darüber hinaus 

mit einem erhöhten Grad der Versiegelung zu rechnen, da mehr Stützen benötigt werden. 

Auch wenn bei der Variante 3 der Anteil an Waldumwandlungsfläche und neu auszuweisender 

Pistenfläche größer ist, sind die Auswirkungen vor allem auf die vorkommenden Arten sowohl 

während Bau als auch während Betrieb wesentlich geringer. Durch die Entscheidung für die 

Variante 3 ist es möglich potentielle Habitatflächen für die Ringdrossel dauerhaft zu erhalten 

und somit die erneute Besiedlung der Flächen zu ermöglichen. Bei der Umsetzung von 

Variante 1 oder 2 besteht diese Möglichkeit nicht. Neben der Beeinträchtigung des 

ausgewiesenen Revieres, würde durch die Waldumwandlung und die Umsetzung der Anlage 

ein Großteil des potentiellen Reproduktionshabitates verloren gehen, wodurch die Möglichkeit 

besteht, dass das potentielle Habitat unbrauchbar wird. Also eine Besiedlung des Selben 

durch die Ringdrossel nicht stattfindet. Darüber hinaus würden wichtige Rückzugsflächen für 

weitere Arten dauerhaft verschwinden. 

Damit ist die Variante 3 vor allem aufgrund der geringeren Flächeninanspruchnahme und der 

besseren artenschutzrechtlichen Verträglichkeit als Vorzugsvariante zu betrachten. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

3 GRÖßE UND LAGE DER UMWANDLUNGSFLÄCHE 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGUCHKEITSSTUDIE MIT 
INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE5 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

Durch die geplante Waldumwandlung ist eine Fläche von insgesamt 12.473 m2 betroffen. Die 
Umwandlung erfolgt dauerhaft. 

Folgende Flurstücke werden beansprucht: 619, 620, 927, 928/3 und 929/2. 

Im Lageplan zur Anlage 5 Blatt 1 von 1 sind die in Anspruch zunehmenden Flächen 
flurstücksbezogen dargestellt. 

Die Umwandlungsfläche ist vorrangig durch Fichten geprägt. Als Wald im Sinne des 
SächsWaldG ist nur der obere Teil deklariert, wie in der Abbildung 2 dargestellt. Da aber auch 
das verbleibende Teilstück durch Fichten geprägt ist und entsprechend der 
naturschutzfachlichen Bilanzierung ebenfalls als Wald zu deklariert ist, werden der Einfachheit 
halber und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit die Flächen ebenfalls im Rahmen dieses 
Antrages berücksichtigt. 

Abbildung 2 Wald im Sinne des SächsWaldG 

Die Errechnung des Kompensationsumfanges für die Teilmaßnahmen „Kuppelbare 8er 
Sesselbahn inkl. Infrastruktur" erfolgt unter Bezugnahme der Waldfunktionen. Für das 
betroffene Teilstück sind folgende Funktionen nach Waldfunktionskarte vorgegeben: 

Tabelle 2 Planfeststellungsverfahren Kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur - Ermittlung 
Erstaufforstungsfläche 

8etFeffeRe WaldJYRktieR EiYF6h Um•naRdlYRg FläGheRaRtell aR A.RF86hRYRg&faktOF füF liiF&a~ 0,2& 
UmwaRdlYRg&AäGhe iR m2 je l"YRktieR iR m2 

~ . 8eEleA .01AlageASGRl:lliffilAklieA UM ~ 

:!. WasseF WasseFSGR1:1ti!f1:1AktieA UM ~ 

3. eFRell:IA!J eFRell:IA!JSfl:IAklieA SMe 1 ~:!.473 {GesamlfläGRe) 3.~ ~8 .:!ä 

4. eFR9ll:IA!J ~lal1:1FpaFk SGRl:ll~eAe II ~:!.473 (Gesamlfläshe) 3. ~ rn,aä 

li. baAEISGRaft baAEl66RaftS66Rl:llc!Jel3iel ~:!.473 {Gesamlfläshe) ~ 

e. baAElssRaft baRElsshaftsl3ilElpFä!JeREleF WalEI UM ~ 

7. Nall:IF ~lall:IFSGRl:llc!Jel3iel ~:! . 4 73 {Gesamlfläshe) 3. ~ rn,aa 

8. ~lall:I F 8ietepssh1:1l.Y1:1RklieR ~ +&,a 

li!FfeFdeFliGhe FläGhe ;!YF KempeR&aUeR (li!F&laYffOF&tYR!J) H .689 {~ 117 ha) 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE MIT 

INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE5 

Ü BERARBEITETE UND ERGANZTE FASSUNG 

Betroffene Waldfunktion durch Umwandlung Staatswald (Flurstücke 927, Stadtwald (Flurstücke 619, 620) 
928/3, 929/2) Gesamtfläche: 6.923 m2 

Gesamtfläche: 5 .550 m 2 

1. Boden - Anlagenschutzfunktion X X 

2. Wasser - Wasserschutzfunktion X X 

3 . Wasser - Hochwasserschutzfunktion X X 

4 . Erholung - Erholungsfunktion Stufe 1 X X 

5. Erholung - Naturpark - Schutzzone II X X 

6 . Landschaft - Landschaftsschutzgebiet X X 

7. Landschaft - Landschaflsbildprägender Wald X X 

8 . Natur - Naturschutzgebiet X X 

9 . Natur - Biotopschutzfunktion X 

Summe Waldfunktion 1,6 1,8 

(Faktor 0 ,2 Pro betroffene Waldfunktion) 

Ermittlung des Ausgleichsverhältnisses 1:2 ,6 1:2 ,8 

(1 : Gesamtfläche + Summe Waldfunktion) 

Fläche 14.430 m2 19 .384,4 m2 

(Gesamtfläche X Summe aus Gesamtfläche & 
Waldfunktion) 

Erforderliche Fläche zur Kompensation (Erstaufforstung) 33.814,4 (3,38 ha) 

4 KOMPENSATIONSFLÄCHEN FÜR DIE ERSTAUFFORSTUNG 

Hinweise zur Kompensation im Rahmen der Waldumwandlung: Bereits im Zusammenhang 
mit der Festsetzung des Flächennutzungsplanes Stadt Kurort Oberwiesenthal, Gemeinde 
Sehmatal, und Verwaltungsgemeinschaft Bärenstein I Königswalde wurden Flächen für die 
Waldumwandlung sowie entsprechende Ersatzflächen ausgewiesenen. Diese wurden durch 
die Umwandlungserklärung nach §9 Abs. 2 SächsWaldG vom 24.03.2010 (Antrag vom 
24.11.2009) bestätigt. Die geplante Waldumwandlung dient der geplanten Modernisierung des 
Skigebietes, diese enthielt zum damaligen Zeitpunkt verschiedene Teilmaßnahmen, die im 
Folgenden kurz benannt werden: 

• 012 Verbreiterung bereits bestehender Pisten und Ersatzneubau einer bestehenden 
Liftanlage „Himmelsleiter" 

• 017 geplanter Skiweg zwischen den Abfahrten Großer und Kleiner Fichtelberg = 
Querung 52 

• 018 Pistenerweiterung im Bereich der vorhandenen Abfahrt am Kleinen Fichtelberg I 
Schönjungferngrund sowie Ersatz des vorh. Liftes durch eine Kabinen-/Gondelbahn = 
Piste 4 

Die Umwandlungserklärung erfolgte unter der Maßgabe, dass eine Wiederaufforstung von 
12.777 m2 (nach Aufgabe und Rückbau von Pisten und Trassen) sowie die Erstaufforstung 
von ca. 10 ha zur Umsetzung kommen. Die Umwandlungsfläche betrug 47.756 m2

. 

In einen nächsten Schritt wurde bezogen auf diese Fläche eine Umwandlungsgenehmigung 
(Inanspruchnahme vom Staatswald nach§ 8 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 6 Satz 1 SächsWaldG) 
gestellt. Ein entsprechender Antrag lag dem Staatbetrieb Sachsenfort mit dem Antrag vom 
14.08.2006 in der Fassung vom 23.01 .2012 vor. Gegenstand der Umwandlungsgenehmigung 
war nun bezogen auf die Teilmaßnahmen eine Umwandlungsfläche von ca. 4,9 ha. Zur 
Kompensation der Inanspruchnahme wurde eine Erstaufforstungsfläche von insgesamt 9,05 
ha festgelegt. 
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Aufgrund massiver Umplanung im Zusammenhang mit der Modernisierung des Skigebietes 
kann nun teilweise auf die Umwandlung von vormals angedachten Flächen Teilflächen 
verzichtet werden. , v.ias zu einem Kompensationsüberschuss. führt, da die Flächen zur 
Erstaufforstung bereits durch die Obere Forstbehörde für den Verfahrensstand 2014 ermittelt 
'Nurden (siehe Unterlagen zur Anlage 5 3. Zuarbeit Sachsen Forst (Erstauff.orstungsflächen)) 
und damit zur Verfügung stehen. Allerdings entstehen auch Einschränkungen bezüglich der 
angedachten Wiederaufforstung von Flächen innerhalb des Gebietes, da diese nun weiter 
genutzt werden sollen, bzw. sie sich gar nicht für eine Wiederaufforstung eignet sind. 

Die relevanten Teilflächen für das Planfeststellungsverfahren „Kuppelbare 8er Sesselbahn 
inkl. Infrastruktur" waren 2009 / 2010 nicht Bestandteil des Antrages auf 
Waldumwandlungserklärung und sind damit auch nicht Bestandteil des Antrages auf 
Waldumwandungsgenehmigung von 2012. Da aber der ermittelte Kompensationsumfang im 
Rahmen benannter Erklärung zu hoch ist und Gestützte auf das Verfahren zur 
Waldumwandlung von 2012 wurden durch die Obere Forstbehörde bereits ffie Flächen für die 
Erstaufforstung ermittelt. durch die Obere Forstbehörde ermittelt und zur Verfügung gestellt 
wurden, ist es sinnvoll den erforderlichen Kompensationsumfang für die Waldumwandlung im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahren „Kuppel bare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur" an die 
bereits ausgewiesenen Kompensationsflächen anzugliedern, bzw. den vorhandenen Pool zu 
nutzen. Verfahrensrechtlich ist es sinnvoll diesen bereits vorhandenen Pool zu nutzen und auf 
die verbleibenden Projekte abzustimmen. 

Unter Beachtung der zur Umsetzung zu bringenden Maßnahmen ergibt sich folgender anteilig
projekt bezogener Erstaufforstungsumfang: 

Tabelle 3 anteilig-projektbezogener Erstaufforstungsumfang 

Maßnahme Betroffener Wald Fläche 

Flächen der Waldumwandungserklärung vom 24.03.2010, die nach aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes 
umgesetzt werden sollen: 

6er Sesselbahn Staatswald + Stadtwald 53.550,2 m2 

Querung S2 Staatswald 18.447,8 m2 

Flächen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens kuppelbare 8er Sesselbahn inkl. Infrastruktur 09/2016, die nach 
aktuellem Stand des Modernisierungskonzeptes umgesetzt werden sollen: 

8er-Sesselbahn Staatswald (14.430 m' ) 33.814,4 m2 

Stadtwald (19.384,4 m' ) 

Erforderliche Fläche zur Kompensation (Erstaufforstung insgesamt) 105.812,4 m2 (10,58 ha) 

Aufgrund des engen räumlichen Zusammenhangs der geplanten Waldumwandlung zur 
Modernisierung des Skigebietes werden die zur Verfügung stehenden Erstauff.orstungsflächen 
anteilig projekt bezogen aufgeteilt. Damit ergibt sich bezogen auf die geplanten 
Teilmaßnahmen folgender Anteil an erforderlicher Erstauff.orstungsfläche. 
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Tabelle a anteilig projektbez:ogene Ermittlung der Erstaufforstungsflächen 

PfejeM Fläshe Wald1:1mwaRdl1:1Rg IR m2 limndeFlisheF A1:1sgleiGh 1:1RleF .~Rleil deF Zl:I 

8e~GkBi6htig1:1Rg deF kempeR&ieFeRdeR 
Waldf~mktieRBR RäGhe 

i;'.läst:leA der Wald1JmwaAG1JA§seFkläF1JA§ Y9FA 24.Q3.2Qrn, eie Aash aktllellem StaAe des MederAisieFIJA§skeAi!eptes 

-· --· ·- · . ,..., ~ft 

~ 40"'44;6 -· ~ 
6eF Sesseleai=IR HimmelsleiteF: 

i;'.akter 1,0 (i;:estle§llA§ eFfelgte 
~ ~ 12.Q78,4 

d1JF6R Geere f=ersteet:läree llAG 
Pi&te4G 5-4-14 w1Jree im RahmeA der ~ 

~ 894- 8espF86RIJA§ vem 2ä.Q2.2g10 ~ 
bestätigt) 

hift ~ 16.8§4,4 

Summe ~ ~ 

f=lä6R9A iFR Rat:lFReA ees PlaAfeststellllA§S\leFfat:lreAs kllppeleare 8eF Sesseleat:lA iAkl. IAfFastFllklllF g9,i2g10, eie Aa6R „. 
~· - .„ - --- - -

8eF SesselbahR ~ Siet:le +aeelle eeeA ~ 

43.146,ä {4 ,3 t:la) ~ 

Wie bereits beschrieben , wurden durch die Entsprechend der Abstimmungen mit der Oberen 
Forstbehörde bereits Flächen ermittelt, die zur Erstaufforstung genutzt werden können. Diese 
sind der Tabel le 4 zusammenfassend dargestellt. , sind hier die in Anspruch zunehmenden 
Flächen am Fichtelberg durch folgende Erstaufforstungsmaßnahmen zu kompensieren: 

Tabelle 4 Potentielle Flächen für Erstaufforstung Stand 11 .09.2014 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs Bemerkung EA-Geneh-
unbe- bare -art migung 
waldet in Fläche in 
ha ha 

Gelenau 1498 (T.v.) 2,46 1,60 Grünland Abstand zur Bebauung 30m Erteilt 
einhalten 

1499 2,81 2.40 Grünland Abstand zur Bebauung 30m Erteilt 
einhalten 

1484 (T.v.) 0,90 0,70 Grünland Erteilt 

1352 (T.v.) 2,14 1,50 Ackerland Leitungsrecht (außerhalb Noch ZU 

derzeitiger EA-Fläche) beantragen 

1355, 1357, 1 2,35 1,80 Ackerland 1355 und 1357 Dienstbarkeit Noch zu 
360 (jeweils Hochspannungsleitung (Fläche beantragen 
T.v.) entsprechend abgrenzen) 

1364 1,50 1,30 Ackerland Kündigung Pachtvertrag Noch zu 
frühestens zum 31 .10.2018 beantragen 
möglich 

Summe 9,3 

Gemäß dem Bearbeitungsstand aus 2014 sind für 4,70 ha die EA- Genehmigungen bereits 
erteilt. Bezogen auf die projektre levante Flächengröße des in Anspruch zu nehmenden 
Staatswaldes von 14.420 m2 ist damit die Erstaufforstung gesichert. 

Die Erstaufforstung erfolgt mit standortgerechten Baum- und Straucharten aus 
standortgerechten Herkünften. Ziel ist es, die aufgeforsteten Flächen so zu pflegen, so dass 
sich ein stabiler, gemischter Wald, gemäß aktueller Richtlinie I Erlass Waldentwicklungstypen 
im Staatswald des Freistaates Sachsen entwickelt. 

Der Zieltyp wird als Buchen-Fichten-Mischwald mit der Rotbuche als Hauptbaumart sowie als 
Mischbaumarten unter anderem die Gemeine Fichte, Weißtanne und Bergahorn beschrieben. 
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Die Umsetzung der Erstaufforstung im Zusammenhang mit den beanspruchten 
Stadtwaldflächen erfolgt auf dem Flurstück 240/42 Gemarkung Oberwiesenthal. Dazu wird 
eine Fläche von rund 2 ha durch die Auftraggeberin erworben. Nach Vorabstimmung mit dem 
Landratsamt Erzgebirgskreis bestehen gegen die Nutzung der Fläche zur Erstaufforstung 
keine Bedenken. Die Fläche schließt sich unmittelbar an Flurstücke an die bereits als 
Erstaufforstungsflächen ausgewiesen sind . Die Fläche ist nicht als Biotop nach §21 
SächsNatSchG kartiert. Bis auf den Naturpark Erzgebirge/ Vogtland werden keine weiteren 
Schutzgebiete berührt. 

Auf der Grundlage der Vorabstimmung mit dem Landratsamt Erzgebirgskreis wird hiermit die 
Genehmigung zur Erstaufforstung der Fläche beantragt. 

Tabelle 5 Flächen zur Erstaufforstung im Zusammenhang mit beanspruchten Stadtwald 

Gemarkung Flurstück Flächen Aufforst- Nutzungs Bemerkung EA-Geneh-
unbe- bare -art migung 
waldet in Fläche in 
ha ha 

Oberwiesen 240/42 (T.v.) 2 1,94 Grünland Leitungsrecht Noch ZU 

-thal beantragen 

Die einzubringenden Baumarten werden mit den zuständigen Stellen abgestimmt und im 
Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. 

Die eben beschriebenen Erstaufforstungsmaßnahmen sind als Ersatzmaßnahme in die UVS 
mit integriertem LBP eingegangen und werden dort in der Anlage 1 als Maßnahme E1 geführt. 
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2. Lageplan Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 
Antrag auf Erteilung einer Waldumwandlungsgenehmigung nach § 
8 Abs. 1 Blatt 1 von 1 
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8 m2 

684 m2 

4133 m2 

5371 m2 

7 m2 

Legende 

Schutzgebiet 

D 8er Sesselbahn 

ffi Waldumwandlungsfläche 

~ Flurstücksbezogene Waldumwandlungsfläche 

Nr. Art der Änderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

Bauherr: 

Industriestraße 1 
Tel.: 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax: 03771/3402040 

Fichtelberg Schwebebahn 

[! FiCHT1iBERG 
Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
Vierienstraße 10 

. l,;hwelJelJahn 09484 Kurort Oberweisenthal 

Projekt: 

Neubau der kuppelbahren 8er Sesselbahn 
am Kleinen Fichtelberg 

Darstellung: 

bearb. 

gez. 

gepr. 

Maßstab 

Projekt-Nr.: 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 

Datum Zeichen 

Unterlagen: Anlage 5 

Blatt: 1 /1 

Datum Zeichen 

0912016 KF 

0912016 KF 

09/2016 NF 

1 :1500 

Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Abs. 1 SächsWaldG 

Entwurfsverfasser: 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue, den 30.09.2016 

Vorhabens träger: 
FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

OhP.rwiP.!':P.nth;:il 0:\ O? ?017 

Geprüft: 

Zum Bau freigegeben: 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ANLAGE 5 

3. Zuarbeit Sachsen Forst (Erstaufforstungsflächen} 

3.1 Zuarbeit Sachsen Forst 

3.2 Grunderwerbspläne - Erstaufforstungsflächen 

Blatt 1 Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.484, 1.499, 
1.498 

Blatt 2 

Blatt 3 

Blatt 4 

Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.352, 1.355, 
1.357, 1.360 

Grunderwerbsplan Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.364 

Grunderwerbsplan Flurstück 240/42 

3.3 Grunderwerbsverzeichnis - Erstaufforstungsflächen (verschlüsselt) 
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Maßnahmenblatt [t] 
Sachsenforst 

Beschreibung einer Kompensationsmaßnahme für nachfolgendes Vorhaben der FSB GmbH : 

Neuanlage und Erweiterung Abfahrtsstrecken sowie Ersatzneubau Ger Sesselbahn Himmelsleiter 
am Fichtelberg 

Maßnahmebezeichnung: Neuanlage von Wald und vorgelagertem Waldrand 

Maßnahmefläche: max. 9,3 ha 

Sachsenforst-Forstbezirk: Neudorf 

Gemarkungen: Gelen au 

Gemarkungen: Gelenau 

derzeitiger Zustand (Ausgangsbiotopzustand): 

landwirtschaftlich genutztes Grün- bzw. Ackerland 

Zielzustand (Planbiotop): 

Wald 

Maßnahmebeschreibung: 

Flurstücke: 1498, 1499 und 1484 

Flurstücke: 1352, 1355, 1357, 1360 und 1364 

Erstaufforstung mit standortheimischen Baum- und Straucharten aus standortgerechten Herkünften 

Aufbau eines Waldrand entlang der Offenlandgrenze 

Schutz, Pflege und erforderlichenfalls Nachbesserung bis zum Abschluss der Kultursicherung 

Biotopentwicklung und Pflegekonzept: 

Stabiler, gemischter Wald, gemäß aktueller Richtlinie/ Erlass Waldentwicklungstypen im Staatswald des 
Freistaates Sachsen 

Maßnahmeträger 

Name: Freistaat Sachsen 
Staatsbetrieb Sachsenforst 

Grundstückseigentümer 

Name Freistaat Sachsen 
Staatsbetrieb Sachsenforst 

Nutzungsberechtigter 

Name: Freistaat Sachsen 
Staatsbetrieb Sachsenforst 

Anschrift: Bonnewitzer Straße 34 
01796 Pirna OT Graupa 

Anschrift: Bonnewitzer Straße 34 
01796 Pirna OT Graupa 

Bonnewitzer Straße 34 
01796 Pirna OT Graupa 

Angaben zur Inanspruchnahme von Fördermitteln: 

1:8] keine Inanspruchnahme von Fördermitteln 
----------- -----------·----------- ------1 

D Inanspruchnahme von Fördermitteln im Umfang von: 

Beschreibung bei Inanspruchnahme: 
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Anlage 1: 

0 topographische Landeskarte mit Flurstückseintrag 

~ Luftbildkarten (3) 

D Messprotokoll GPS-Vermessung --------------------------·---------------·------· 
Anlage II: 

0 vorläufige Bewertung der vorgesehenen Maßnahme(n) - biotopbezogener Ansatz 

D vorläufige Bewertung der vorgesehenen Maßnahme(n) - biotop- und funktionsbezogener Ansatz 

Anlage III: 

0 Nachweis der Flächenverfügbarkeit - Grundbuchauszug 

Anlage IV: 

D 
D 
D 

Ort, Datum Name, Funktion Stempel/Unterschrift 



Potenzielle Ersatzaufforstungsflächen für Waldumwandlung 

Fichtelberg Schwebebahn GmbH 

Stand 11.09.2014 

Fläche 

unbewaldet (ca. aufforstbare 

Gemarkung Flurstück ha) Fläche (ca. ha) 

1498 T.v. 2,46 1,60 

1499 2,81 2,40 

Gelenau 
1484 (T.v.) 0,90 0,70 

1352 (T.v.) 2,14 1,50 

1355, 1357,1360 
2,35 1,80 

(jeweils T.v.) 

1364 1,50 1,30 

1 Summe 1 9,30 1 

Nutzungsart Bemerkungen EA-Genehmigung 

Grünland Abstand zur Bebauung 30 m einhalten! erteilt 

Grünland Abstand zur Bebauung 30 m einhalten! erteilt 

Grünland erteilt 
Leitungsrecht Vertrag B07-002/98 (außerhalb 

Ackerland 
derzeitiger EA-Fläche) 

noch zu beantragen 

Ackerland 
1355 und 1357 Dienstbarkeit Hochspannungsleitung 

noch zu beantragen 
(Fläche entsprechend abgegrenzt) 

Ackerland 
Kündigung Pachtvertrag frühestens zum 31.10.2018 

noch zu beantragen 
möglich 



Darstellung auf Grundlage des 
aktuellen Luftbildes 

0 Ersatzaufforstungsflächen 

Maßnahmeplanung: 

Erstaufforstung mit standortheimischen 
Baum- und Straucharten aus 
standortgerechten Herkünften 

1 

~ 1 

~ 
Sachsenforst 

Forstbezirk: 
Gemarkung: 
Flurstücke: 

Lage 

Neudorf 
Gelen au 
1352, 1355, 1357 und 
1360 



Darstellung auf Grundlage des 
aktuellen Luftbildes 

0 Ersatzaufforstungsflächen 

Maßnahmeplanung: 

Erstaufforstung mit standortheimischen 
Baum- und Straucharten aus 
standortgerechten Herkünften 

[i] 
Sachsenforst 

F Lage 

Forstbezirk: 
Gemarkung: 
Flurstücke: 

Neudorf 
Gelen au 
1484, 1498 und 1499 



Darstellung auf Grundlage des 
aktuellen Luftbildes 

0 Ersatzaufforstungsfläche 

Maßnahmeplanung: 

Erstaufforstung mit standortheimischen 
Baum- und Straucharten aus 
standortgerechten Herkünften 

[11 
Sachsenforst 
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1496/9 
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1496/8 

1497/15 

1289/f 

1289/e 

481 

1289/d 

1289/c 

14 9 

1289/b 

1289/a 

IJ 

1496 6 

1305/5 
1496/2 

1305/3 

) 

736/5 

612/2 

1498 
1473/1 612/1 

1480/5 

14 

1480/35 

1480/36 

1241/3 

1241/4 

04 611 /1 

614/4 

Zeichenerklärung 

19/3 1904 m2 von Maßnahme betroffenes Flurstück: Flurstücksnummer, -ftäche 

zu erwerbende Fläche 

dauerhaft zu beschränkende Fläche 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

Flurstücksgrenze 

überarbeitete und ergänzte Fassung 

Art der Anderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

Bauherr: 

Industriestraße 1 
Tel: 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax : 03771 /3402040 

Fichtelberg Schwebebahn 

D FlCHTELBERG 
Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
Vierienstraße 10 

~-~'mweoobahn 09484 Kurort Oberweisenthal 

Projekt: 

Neubau der kuppelbaren 8er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg 

Darstellung : 

Grunderwerbs plan 

bearb 

gez. 

gepr. 

Maßstab 

Projekt-Nr.: 

Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.484, 1.499, 1.498 

Entwurfsverfasser: 
N1 lngenieurgesellschart mbH 
Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue , den 28.09.2018 

Vorhabensträger: 
FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

Oberwiesenthal , 28 .09 .2018 

Geprüft: 

Zum Bau freigegeben : 

gez Lötzsch 

Datum Zeichen 

Anlage: 3.2 

Blan: 1 von 4 

Datum Zeichen 

0912018 KF 

09/20 18 KF 

0912018 NF 

1:1000 



1360/a 

1408/b 

1184/1 

1 360 18 367 m2 

140 

1186 
1359 

1358 

1187 

1357 

1357/a 1355 

1205/d 
1188 

1354 

1205/c 

1205/a 
1353 

1205/b 
1362 

1383 

1205 

1351 

Zeichenerklärung 

19/J 19()4 m2 von Maßnahme betroffenes Flurstück: Flurstücksnummer, -fläche 

zu erwerbende Fläche 

dauerhaft zu beschränkende Fläche 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

Flurstücksgrenze 

überarbeitete und ergänzte Fassung 

Art cier Anderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
lndustnestraße 1 
Tel. : 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax : 03771/3402040 

Bauherr Fichtelberg Schwebebahn 
ß . Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
DDJ FiCHTELBERG Vierienstraße 10 
~___.liJri+leoobahn 09484 Kurort Oberweisenthal 

Projekt: 

Neubau der kuppelbaren 8er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg 

Darstellung : 

Grunderwerbsplan 

bearb. 

gez. 

gepr. 

Maßstab 

Projekt-Nr.: 

Datum Zeichen 

Anlage: 3.2 

Blatt: 2 von 4 

Datum Zeichen 

091201 8 KF 

09/2018 KF 

0912018 NF 

1:1000 

Erstaufforstungsflächen - Flurstücke 1.352, 1.355, 1.357, 1.360 

Entwurfsverfasser: 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1. 08280 Aue 

Aue, den 28.09.2018 

Vorhabensträger: 
FSB GmbH 

\ 

V1erenstraße 1 O, 09484 Oberwiesenthal 

Oberwiesenlhal , 28 .09 2018 

Geprüft: 

Zum Bau fre igegeben: 

ge2. Lötzsch 



1385 

1365/1 

1366/1 

1360 

Zeichenerklärung 

19/3 1904 m2 

--0--

von Maßnahme betroffenes Flurstück: Flurstücksnummer, -fläche 

zu erwerbende Fläche 

dauerhaft zu beschränkende Fläche 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

Flurstücksgrenze 

überarbeitete und ergänzte Fassung 
+-~-----

Nr 

Bauherr: 

Art der Anderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
lndustnestraße 1 
Tel.: 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax: 03771/3402040 

Fichtelberg Schwebebahn 
Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 

· , FICHTELBERG Vierienstraße 1 o 
----kll'Webebähn 09484 Kurort Oberweisenthal 

Datum Zeichen 

Anlage: 3.2 

Blatt: 3 von 4 

Datum Zeichen 

09/2018 KF 

09/2018 KF 

09/2018 NF 

Projekt: :]arb 
Neubau der kuppelbaren 8er Sesselbahn :~ ---+--

Kleinen Fichtelberg Maßstab 1:1000 

E t-Nr_.:_-+---------• 

Darstellung: 

Grunderwerbsplan 
Erstaufforstungsflächen - Flurstück 1.364 

Entwurfsverfasser: 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue, den 28.09.2018 

Vorhabensträger: 
FSBGmbH 
Vierenstraße 10, 09464 Oberwiesenthal 

Oberwiesenthal , 28.09.2018 

Geprüft: 

Zum Bau freigegeben: 

gez Lötzsch 



240 
41 

223a 

223b 

223c 

236d 

223d 

240 
42 

223 
3 

240/42 

236c 

236b 

223 

44 
16 

33 544 m2 

20 489 m2 245 
9001 

Zeichenerklärung 

19/3 1904 m2 

von Maßnahme betroffenes Flurstück: Flurstücksnummer, -fläche 

zu erwerbende Fläche 

dauerhaft zu beschränkende Fläche 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

---o--- Flurstücksgrenze 

überarbeitete und ergänzte Fassung 

Nr Art der Änderung 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1 
Tel. : 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax: 03771 /3402040 

Bauherr: Fichtelberg Schwebebahn 
ß Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
ti..CI FiCHffiBERG Vierienstraße 1 O 
. /mweoobahn 09484 Kurort Oberweisenthal 

Projekt: 

Neubau der kuppelbaren 8er Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg 

Darstellung: 

Grunderwerbsplan 
Erstaufforstungsflächen - Flurstück 240/42 

Entwurfsverfasser: Geprüft: 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

bearb. 

~ 
1 gepr 

Datum Zeichen 

Anlage: 3.2 

Blatt: 4 von 4 

Datum Zeichen 

0912018 KF - -
0912018 KF 

0912018 NF 

1:1000 

4 Industriestraße 1, 08280 Aue 

3 
Aue, den 28.09.2018 

t 
Vorhabensträger: Zum Bau freigegeben: 
FSBGmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

Oberwiesenthal, 28 09.2018 gez. Lötzsch 



Grunderwerbsverzeichnis - Erstaufforstungsflächen zu Anlage I Blatt-Nr. : 5-3.2 - BI 1 bis 4 
Datum: 28.09.2018 

lfd. Stationier-
Eigentümer: 

Grundbuch Nutzungs-
Größe vorübergeh. dauernd zu zu er-

Nr. 
Name, Vorname 

Blatt 
Gemarkung Flurstück 

art 
Flurstück benötigte belastende werbende Bemerkungen 

ung 
Straße; PLZ Wohnort m2 Fläche m1 * Fläche m2 Fläche m2 

Abstand zur 
Bebauung 30 m 

1 01 1267 Gelenau 1498 Grünland 24.580 16.000 einhalten 
Abstand zur 
Bebauung 30 m 

2 01 1266 Gelenau 1499 Grünland 28.108 24.000 einhalten 
3 01 1267 Gelenau 1484 Grünland 11 .396 7.000 
4 01 1266 Gelen au 1352 Ackerland 21 .362 15.000 LeitunQsrecht 

Dienstbarkeit 
Hochspannungs-

5 01 247 Gelenau 1355 Ackerland 30.579 3.000 leituna 
Dienstbarkeit 
Hochspannungs-

6 01 1266 Gelenau 1357 Ackerland 10.720 3.000 leituna 
7 01 247 Gelenau 1360 Ackerland 18.367 12.000 
8 01 339 Gelenau 1364 Ackerland 15.287 13.000 

Landwirt-
9 02 370 Unterwiesenthal 240/42 schaft 33.544 20.489 

1von1 





FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Anlage 6 Biotopdaten 

Unterlagen zur Anlage 6 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN FICHTELBERG 

1 Sächsische Biotopkartierung - Altdaten 

Datenblätter SBK2 (1996 - 2004) 

Datenblätter Waldbiotopkartierung 

Datenblätter Grobmonitoring (ab 2009) 

6.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

ÄNLAGE 6 
Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE 

FASSUNG 

Lageplan Sächsische Biotopkartierung (Altdaten) 

Waldbiotope und Grobmonitoring 

Biotope SBK2, 

2 Flächendeckende Biotopkartierung 2017 (einschließlich Kontrolle der 

Flächen im FFH-Gebiet bezogen auf ausgewiesenen Untersuchungsraum 

3 Gesamtartenliste der 2017 kartierten Arten - Projektgebiet Kleiner 

Fichtelberg 

Plan festgestel lt. 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 • 08280 ÄUE 



FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8 -ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6.1 Sächsische Biotopkartierung - Altdaten 

Datenblätter SBK2 (1996 - 2004) 

Datenblätter Waldbiotopkartierung 

Datenblätter Grobmonitoring (ab 2009) 

6. 1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN lßP 
ANLAGE 6 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

Lageplan Sächsische Biotopkartierung (Altdaten) - Biotope SBK2, Waldbiotope und 

Grobmon itoring 

N 1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 • 08280 AUE 



Biotopkartierung Sachsen - OBK 
Biotopname: Fichtelberg-Südhang und Erweiterung NSG.Zechengrund 

Lage: unmittelbar w Oberwiesenthal Gemeindeschi. 

Krels(e) 

Gemeinde(n) 

Naturraum 

Kartierer: 

(1) Annaberg (2) (3) 

(1) Oberwiesenthal, Kurort, Stad (2) (3) 
MEG • Mittelerzgebirge 

'" 1 141712401 (2) 

(3) 

Riether, Wolfgang 

Aufnahme am 19.07.1997 

Biotoptyp(en) 

Bergland-Fichtenwald 

Fichtenwald 

sonstiger wertvoller Gehölzbestand 

Bergwiese § 
Borstgrasrasen § 
Berg- und Felsheide § 
Hochstaudenflur sumpfiger Standorte § 
Zwischenmoor § 

Beschreibung 

U.-Nr. % Code 

- 25 WFB 

- 20 WF 

- 5 BY 

1 25 GB 
1 10 RB 

1 10 HZB 

1 3 LFS 

1 2 MHZ 

Eingeschlossen ist der Fichtelberg-Südhang von der Waldkante am Philosophenweg bis 
zum Eckerbauer (NSG Schönjungfemgrund) bis In den Zechengrund (außerhalb des 
bestehenenden NSG) - Pöhlbach. Das Offenland wird durch sehr differentiertes Berg
Grünland bestimmt, verzahnt sind damit Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden. 
Kleinflächig besteht ein kleinflächiges, äußerst wertvolles soligenes Zwischenmoor 
(Soykamoor). Ältere verbrachte Naßflächen sind mit Gebüschen bestanden. Die bewaldeten 
Flächen setzen sich aus Fichtenforsten (z.T. aufgeforstete Bergwiesen und 
Zwergstrauchheiden) und relativ naturnahe Ebereschen-Fichtenwälder (durch 
Schadstoffimmisionen ist auf Teilflächen die Fichte ausgefallen). Zwergstrauchheiden treten 
sowohl als naturnahe "Beerhübl" als auch als Sekundärfllächen auf (Straßenböschung). Das 
Gebiet wird vorallem im 0 vom Wintersport nachhaltig und erheblich beeinträchtigt. 

Vorschläge zur Pflege und Entwicklung 

naturschutzgerechte Pflege der Grünlandbestände, Rückbau von aufgeforsteten 
Bergwiesen, Rückbau Sportanlagen, naturverträgliche Freizeit- und Sportnutzung, 
Umwandlung naturferner Fichtenforste, Artenschutzmaßnahmen, rechtliche Sicherung der 
noch bestehenden ökologisch wertvollen Flächen 

Vegetationseinheiten 
Meo-Festucetum rubrae 
Calamagrosllo villosae-Plceetum 
Calamagrostlon villosae 
Nardion strictae 
Vaccinio-Callunetum 
Petasito albi-Clcerbitelum alpinae 
Caricetum fuscae 

Angrenzende Bereiche 

Wald, Bebauung, Straße 

Bemerkungen 

25 
15 
10 
10 
10 
3 
2 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Gebietsnr. 

TK 25-Nr. 

Objektnummer 

LageTK25 

DDDD 
88~8 
DDDD 
Rechtswert 

Hochwert 

Fläche In m• 

Länge In m 

Breite in m 

5543 U051 

5442 5443 5444 

NW NO 
5542 5544 

SW SO 

5642 5643 5644 

4567980 
5587590 

1100000 
1900 
900 

Anzahl Teilflächen 

Höhe (m ü NN) 

min 

max 

Schutzstatus 

Kategorie 
NSG 

!i26 

Ausbildung 

1 

~ wertvoll 

D pot. wertvoll 

Potentielle Gefährdung 
@ vomanden 
Q keine Gefährdung 

Q keine Angaben 

% 
70 

50 

1 

9751 
11101 

J 

J 

J 

--Gefährdung / Beeinträchtigung _J 

02 Baumaßnahmen I Ausbau 
03 Gewässerausbau 

05 Aufschüttung I Einebnung 

06 Ablagerung / Müll / Abfall 

08 Aufgabe der Nutzung 

10 Aufforstung I Bepflanzung 

13 Entwässerung 

14 Eutrophierung 

16 Freizeitaktivitäten 

Wertbestlmmende Gesichtspunkte 

07 Artenvielfalt 

11 Bedeutung für Biotopverbund 

09 biogeographischer Wert 

08 Flächengröße 

05 sehr gute Ausprägung der Biotopty 

06 Strukturreichtum 

03 Vorkommen / Lebensraum gefährd 

01 Vorkommen gefährdeter/ seltener 

02 Vorkommen gefährdeter Pllanzena 

04 wertvoller Biotopkomplex 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten Gebietsnummer 5543 U051 

Wlssenschaftllcher Artname Deutscher Artname Men11e Rote.Uste-Status • 

Gefäßeflanzen 
Alchemilla renifonnis Nierenblättriger Frauenmantel G Gefährdung anzunehmen 

Thymus pulegioldes Gemeiner Thymian G Gefährdung anzunehmen 

Carex echinata Igel-Segge V Vorwarnliste 

Crepis mollis Weicher Pippau V Vorwarnliste 

Geranium sytvalicum Wald-Storchschnabel V Vorwarnliste 

Hieracium caespitosum Wiesen-Habichtskraut V Vorwarnliste 

Luzula sytvatica Wald-Hainsimse V Vorwarnliste 

Melampyrum sytvaticum Wald-Wachtelweizen V Vorwarnliste 

Phyteuma nigrum Schwarze Teufelskralle V Vorwarnliste 

Polygonatum verticillatum Quirl-Weißwurz V Vorwarnliste 

Ranunculus nemorosus Hain-Hahnenfuß V Vorwarnliste 

Thalictrum aquilegiifolium Akeleiblättrige Wiesenraute V Vorwarnliste 

Trientalis europaea Europäischer Siebenstern V Vorwarnliste 

Rumex arifolius Gebirgs-Sauerampfer R Extrem selten 

Athyrium distentifolium Gebirgs-Frauenfarn 3 Gefährdet 

Blechnum splcant Rippenfarn 3 Gefährdet 

Briza media Mittleres Zittergras 3 Gefährdet 

Centaurea pseudophrygia Perücken-Flockenblume 3 Gefährdet 

Cicerbita alpina Alpen-Milchlattich 3 Gefährdet 

Empetrum nigrum Schwarze Krähenbeere 3 Gefährdet 

Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 3 Gefährdet 

Eriophorum vaginatum Scheiden-Wollgras 3 Gefährdet 

Geum rlvale Bach-Nelkenwurz 3 Gefährdet 

Lathyrus llnifollus Berg-Platterbse 3 Gefährdet 

Lycopodium clavatum Keulen-Bärlapp 3 Gefährdet 

Menyanthes trifollata Fieberidee 3 Gefährdet 

Polygala vulgarls Gemeines Kreuzblümchen 3 Gefährdet 

Potentflla palustrls Sumpf-Blutauge 3 Gefährdet 

Ranunculus platanlfollus Platanenblättrlger Hahnenfuß 3 Gefährdet 

Rhlnanthus mlnor Kleiner Klappertopf 3 Gefährdet 

Seneclo hercynicus Hercynlsches Kreuzkraut 3 Gefährdet 

Succisa pratensis Gemeiner Teufelsabbiß 3 Gefährdet 

Vacclnlum oxycoccos Gemeine Moosbeere 3 Gefährdet 

Vacclnlum ullglnosum Rauschbeere 3 Gefährdet 

Valeriana dlolca Kleiner Baldrian 3 Gefährdet 

Amlca montana Berg-Wohlverleih 2 Stark gefährdet 

Astrantfa major Große Sterndolde 2 Stark gefährdet 

Botrychlum lunaria Mond-Rautenfarn 2 Stark gefährdet 

Carax flava Gelb-Segge 2 Stark gefährdet 

Carex lepldocarpa Schuppenfrüchtige Gelb-Segge 2 Stark gefährdet 

Drosera rotundlfolla Rundblättriger Sonnentau 2 Stark gefährdet 

Euphrasla nemorosa Hain-Augendrost 2 Stark gefährdet 

Euphrasla oflicinalls Gemeiner Augentrost 2 Stark gefährdet 

Homogyne alplna Gemeiner Alpenlattich 2 Stark gefährdet 

Montia fontana Bach-Quellkraut 2 Stark gefährdet 

Pedlcularis sytvalica Wald-Läusekraut 2 Stark gefährdet 

Pinguicula vulgaris Gemeines Fettkraut 2 Stark gefährdet 

Rhlnanthus angustlfollus Großer Klappertopf 2 Stark gefährdet 

Streptopus amplexifollus Stengelumfassender Knotenfuß 2 Stark gefährdet 

Trifolium spadlceum Brauner Klee 2 Stark gefährdet 

Utricularia minor Kleiner Wasserschlauch 2 Stark gefährdet 

Antennaria dlolca Zweihäusiges Katzenpfötchen 1 Vom Aussterben bedroht 

Gymnadenla conopsea Große Händelwurz Vom Aussterben bedroht 

Hieracium cymosum Trugdoldiges Habichtskraut Vom Aussterben bedroht 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Achilles mlllefollum Gemeine Schafgarbe 

Achlllea ptannica Sumpf-Schafgarbe 

Aegopodium podagraria Giersch 

Agrostis canlna Hunds-Straußgras 

Agrostfs caplllarls Rotes Straußgras 

Ajuga reptans Kriechender Günsel 

Alchemilla glabra Kahler Frauenmantel 

Alchemilla glaucescens Weichhaariger Frauenmantel 

Alchemllla mlcans Zierlicher Frauenmantel 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wissenschaftlicher Artname 

Alchemilla monlicola 

Alchemilla subcrenata 

Alchemilla vulgaris 

Alchemilla xanthochlora 

Ainus glutinosa 

Alopecurus pratensis 

Anemone nemorosa 

Anthemis arvensis 

Anthoxanthum odoratum 

Anthriscus sylvestris 

Antienatherum elatius 

Artemisia vulgaris 

Athyrium filix-femina 

Bellis perennis 

Betula pendula 

Betula pubescens 

Calamagrostis arundinacea 

Calamagrostis villosa 

Calluna vulgaris 

Caltha palustris 

Campanula patula 

Campanula rotundifolia 

Capsella bursa-pastoris 

Cardamlne amara 

Cardamine pratensis 

Carex canescens 

Carex nigra 

Carex pallescens 

Carex panicea 

Carex rostrata 

Cerastium holosteoides 

Chaerophyllum hirsutum 

Chrysosplenium altemifolium 

Cirsium arvense 

Clrslum helenloldes 

Cirsium palustre 

Crepis paludosa 

Dactylis glomerata 

Dactylorhiza maculata 

Danthonia decumbens 

Deschampsia cespitosa 

Deschampsla flexuosa 

Dlanthus deltoides 

Digitalis purpurea 

Dryopteris dilatata 

Elymus repens 

Eplloblum angustifolium 

Epllobium montanum 

Epilobium palustre 

Eplloblum tetragonum 

Equisetum arvense 

Equlsetum fluviatile 

Equisetum palustre 

Equisetum sylvatlcum 

F agus sylvatica 

Festuca pratensis 

Festuca rubra 

Fillpendula ulmarla 

Frangula alnus 

Fraxinus excelsior 

Galeopsis tetrahlt 

Gallum album 

Galium palustre 

Gallum saxatile 

Galium ullginosum 

Deutscher Artname 

Bergwiesen-Frauenmantel 

Stumpfzähniger Frauenmantel 

Spitzlappiger Frauenmantel 

Gelbgrüner Frauenmantel 

Schwarz-Erle 

Wiesen-Fuchsschwanz 

Busch-Windröschen 

Acker-Hundskamille 

Wiesen-Ruchgras 

Wiesen-Kerbel 

Hoher Glatthafer 

Gemeiner Beifuß 

Wald-Frauenfarn 

Ausdauerndes Gänseblümchen 

Hänge-Birke 

Moor-Birke 

Rohr-Reitgras 

Wolliges Reitgras 

Heidekraut 

Sumpf-Dotterblume 

Wiesen-Glockenblume 

Rundblättrige Glockenblume 

Gemeines Hirtentäschel 

Bitteres Schaumkraut 

Wiesen-Schaumkraut 

Grau-Segge 

Wiesen-Segge 

Bleiche Segge 

Hirse-Segge 

Schnabel-Segge 

Gemeines Hornkraut 

Rauhhaariger Kälberkropf 

Wechselblättriges Miizkraut 

Acker-Kratzdistel 

Alantdistel 

Sumpf-Kratzdistel 

Sumpf-Pippau 

Gemeines Knaulgras 

Gefleckte Kuckucksblume 

liegender Dreizahn 

Rasen-Schmiele 

Draht-Schmiele 

Heid&-Nelke 

Roter Fingerhut 

Breltblättrlger Wurmfarn 

Gemeine Quecke 

Schmalblättriges Weidenröschen 

Berg-Weidenröschen 

Sumpf-Weidenröschen 

Vierkantiges Weidenröschen 

Acker-Schachtelhalm 

Teich-Schachtelhalm 

Sumpf-Schachtelhalm 

Wald-Schachtelhalm 

Rot-Suche 

Wiesen-Schwingel 

Rot-Schwingel 

Echtes Mädesüß 

Faulbaum 

Gemeine Esche 

Stechender Hohlzahn 

Weißes Labkraut 

Sumpf-Labkraut 

Harz-Labkraut 

Moor-Labkraut 

Gebietsnummer 5543 U051 

Rote-l.lste-Status * 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wissenschaftlicher Artname 

Glyceria fluitans 

Gnaphalium sylvaticum 

Gymnocarpium dryopteris 

Heracleum sphondylium 

Hieracium aurantiacum 

Hieracium murorum 

Hieracium pilosella 

Holcus lanatus 

Holcus mollis 

Hypericum maculatum 

Juncus acutißorus 

Juncus articulatus 

Juncus conglomeratus 

Juncus effusus 

Knautia arvensis 

Lathyrus pratensis 

Leontodon autumnalis 

Leontodon hispidus 

Leucanthemum vulgare 

Linaria vulgaris 

Lolium perenne 

Lotus comiculatus 

Lotus uliginosus 

Luzula campestris 

Luzula luzuloides 

Luzula multiflora 

Lychnls flos-cuculi 

Lysimachia nemorum 

Lyslmachla nummularia 

Lyslmachia vulgaris 

Maianthemum bifolium 

Melampyrum pratense 

Mentha arvensis 

Meum athamanllcum 

Molinla caerulea 

MyosoUs scorploldes 

Nardus stricta 

Oxalis acetosella 

Petasites albus 

Petasltes hybridus 

Phleum pratense 

Phyteuma spicatum 

Picea ablas 

Pimpinella saxifraga 

Plantago lanceolata 

Plantage major 

Poa annua 

Poa pratensis 

Poa supina 

Poa trivialis 

Polygonum avlculare agg. 

Polygonum blstorta 

Potentilla angllca 

Potentilla erecta 

Prenanthes purpurea 

Prunella vulgaris 

Ranunculus acris 

Ranunculus repens 

Rubus fruticosus agg. 

Rubus idaeus 

Rumex acetosa 

Rumex acetosella 

Rumex crispus 

Rumex obtusifolius 

Salixaurita 

Deutscher Artname 

Flutender Schwaden 

Wald-Ruhrkraut 

Eichenfarn 

Wiesen-Bärenklau 

Orangerotes Habichtskraut 

Wald-Habichtskraut 

Kleines Habichtskraut 

Wolliges Honiggras 

Weiches Honiggras 

Kanten-Hartheu 

Spitzblütige Binse 

Glieder-Binse 

Knäuel-Binse 

Flatter-Binse 

Acker-Witwenblume 

Wiesen-Platterbse 

Herbst-Löwenzahn 

Schaft-Löwenzahn 

Wiesen-Margerite 

Gemeines Leinkraut 

Deutsches Weidelgras 

Gemeiner Hornklee 

Sumpf-Hornklee 

Gemeine Hainsimse 

Schmalblättrlge Hainsimse 

Vielblütige Hainsimse 

Kuckucks-Lichtnelke 

Hain-Gilbweiderich 

Pfennigkraut 

Gemeiner Giibweiderich 

Zweiblättriges Schattenblümchen 

Wiesen-Wachtelweizen 

Acker-Minze 

Bärwurz 

Blaues Pfeifengras 

Sumpf-Vergißmeinnicht 

Borstgras 

Wald-Sauerklee 

Weiße Pestwurz 

Rote Pestwurz 

Wiesen-Lieschgras 

Ährige Teufelskralle 

Gemeine Fichte 

Kleine Bibernelle 

Spitz-Wegerich 

Breit-Wegerich 

Einjähriges Rispengras 

Wiesen-Rispengras 

Läger-Rispengras 

Gemeines Rispengras 

Vogel-Knöterich 

Wiesen-Knöterich 

Niederliegendes Fingerkraut 

Blutwurz 

Purpur-Hasenlattich 

Kleine Braunelle 

Scharfer Hahnenfuß 

Kriechender Hahnenfuß 

Artengruppe Gemeine Brombeere 

Himbeere 

Sauer-Ampfer 

Kleiner Ampfer 

Krauser Ampfer 

Stumpfblättriger Ampfer 

Ohr-Weide 

Gebietsnummer 5543 U051 

Menge Rote-Liste-Status • 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wissenschaftlicher Artname 

Salil< caprea 

Sambucus racemosa 

Scirpus sytvaticus 

Senecio ovatus 

Silene dioica 

Silene vulgaris 

Sorbus aucuparia 

Stellaria graminea 

Stellaria media 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum olficinale agg. 

Thlaspi caerulescens 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trisetum flavescens 

Tussilago farfara 

Vaccinium myrtillus 

Vaccinium vitis-idaea 

Veronica beccabunga 

Veronica chamaedrys 

Veronica olficinalis 

Vicia cracca 

Vicia sepium 

Viola palustris 

Viola tricolor 

Moose, Flechten, Pilze: """ 

Tierarten 

Lacerta vivipara 

Carpodacus erythrinus 

Turdus torquatus 

Saxicola rubetra 

Vlpera berus 

Alauda arvensis 

Anguis fragilis 

Anthus pratensis 

Anthus spinoletta 

Anthus trivialls 

Bufo bufo 

Carduelis flammea 

Columba palumbus 

Corvus corone corone 

Cuculus canorus 

Emberiza cltrinella 

Erithacus rubecula 

Fringilla coelebs 

Garrulus glandarius 

Loxla curvirostra 

Motacilla alba 

Motacilla cinerea 

Parus ater 

Parus major 

Parus montanus 

Phoenicurus ochruros 

Phylloscopus collyblta 

Phylioscopus trochllus 

Prunella modularis 

Pyrrhula pyrrhula 

Rana temporaria 

Regulus lgnlcapillus 

Regulus regulus 

Deutscher Artname 

Sal-Weide 

Trauben-Holunder 

Wald-Simse 

Fuchssches Kreuzkraut 

Rote Lichtnelke 

Aufgeblasenes Leimkraut 

Wilde Eberesche 

Gras-Miere 

Vogel-Miere 

Ra infam 

Artengruppe Gemeiner Löwenzahn 

Gebirgs-Täschelkraut 

Rot-Klee 

Weiß-Klee 

Gelblicher Goldhafer 

Huflattich 

Wald-Heidelbeere 

Preiselbeere 

Bach-Ehrenpreis 

Gamander-Ehrenpreis 

Echter Ehrenpreis 

Vogel-Wicke 

Zaun-Wicke 

Sumpf-Veilchen 

Dreifarbiges Stiefmütterchen 

Waldeidechse 

Karmingimpel 

Ringdrossel 

Braunkehlchen 

Kreuzotter 

Feldlerche 

Blindschleiche 

Wiesenpleper 

Wasserpieper 

Baumpieper 

Erdkröte 

Birkenzeisig 

Ringeltaube 

Rabenkrähe 

Kuckuck 

Goldammer 

Rotkehlchen 

Buchfink 

Eichelhäher 

Fichtenkreuzschnabel 

Bachstelze 

Gebirgsstelze 

Tannenmeise 

Kohlmeise 

Weidenmeise 

Hausrotschwanz 

Zllpzalp 

Fitis 

Heckenbraunelle 

Gimpel 

Grasfrosch 

Sommergoldhähnchen 

Wintergoldhähnchen 

Gebietsnummer 5543 U051 

Menge Rote-Liste-Status * 

V Vorwarnliste 

R Extrem selten 

R Extrem selten 

3 Gefährdet 

2 Stark gefährdet 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wlssenschaftllcher Artname 

Serinus serinus 

Sylvia atricapilla 

Sylvia borin 

Sylvia communis 

Troglodytes troglodytes 

Turdus philomelos 

Turdus pilaris 

Turdus viscivorus 

zusätzliche Arten 

Lilium bulbiferum 

LvcoDOdium alpinum 

LvcoDOdium issleri 

Pseudorchis albida 

Swertia oerennis 

Quellen für Artangaben 

Deutscher Artname 

Girlitz 

Mönchsgrasmücke 

Gartengrasmücke 

Domgrasmücke 

Zaunkönig 

Singdrossel 

Wacholderdrossel 

Misteldrossel 

Vogelfauna nach Beobachtungen von D.Saemann 1_992 

Manne 

Menge Mengenstatus 

0 

0 

0 

0 

0 

* Gilt nur für autochthone Wildvorkommen. Status der Arten wurde nicht geprüft. 

•• Rote Liste Status Stand 1991-96 

Gebietsnummer 5543 U051 

Rote-Liste.Status * 

Tier / Pflz. 

D ~ 
D ~ 
D ~ 
D ~ 
D ~ 



Biotopkartierung Sachsen - OBK 
Biotopname: Zwergstrauchhelde nw Panorama-Hotel nw Oberwiesenthal 

Lage: 

Krels(e) 

Gemelnde(n) 
Naturraum 
Kartlerer: 
Aufnahme am 

unnltle lbar rm Panorama·Hotel/Ortsrand 

(1) Annaberg (2) (3) 

(1) Oberwiesenthal, Kurort, Stad 

MEG - Mittelerzgebirge 

Riether, Wolfgang 

19.07.1997 

Blotoptyp(en) 

Zwergstrauchheide § 

Beschreibung 

Gemeindeschi. 

,,, 1 141712401 
(2) 

(3) (2) (3) 

U.-Nr. % Code 

0 100 HZ 

Sekundär entstandene Zwergstrauchheide am Hanganriß beim Bau des Hotels. 

Vorschläge zur Pflege und Entwicklung 
Belassen natürliche Sukzession 

Vegetationseinheiten 
Vacclnlo-Callunetum 

Angrenzende Bereiche 
Bebauung, Grünland 

Bemerkungen 

100 % 

Gebletsnr. 

TK 25-Nr. 
Objektnummer 

Lage TK25 

0000 

885R 
0000 
Rechtswert 
Hochwert 

Fläche In m• 
Länge In m 

Breite In m 

5543 U055 

5442 5443 5444 

5542 ~ NO 5544 
SW SO 

5642 5643 5644 

4568500 
5587490 

11000 
370 
40 

Anzahl Tellflächen 1 1 I 

Höhe (m ü NN) 

9751 min 
max 10001 

Schutzstatus 

Kategorie 
!l26 

Ausbildung 

1 

~ wertvoll 

0 pol. wertvoll 

% 
100 

1 

Potentielle Gefährdung 
(!) vorhanden 

Q keine Gefährdung 

O keine Angaben 

Gefährdung I Beeinträchtigung 

02 Baumaßnahmen I Ausbau 

24 sonstige Gefährdung 

Wertbestlmmende Gesichtspunkte 

11 Bedeutung für Biotopverbund 

01 Vorkommen gefährdeter / seltener 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wlasenschaftllcher Artname 

Gefäßpflanzen 
Agrostis capillaris 

Calluna vulgaris 

Carex ovalis 

Deschampsia flexuosa 

Hieraclum pllosella 

Nardus slricta 

Potentilla erecta 

Moose, Flechten. Piize: ** 

Tierarten 

zusätzllche Arten 

Quellen für Artangaben 

Deutscher Artname 

Rotes Straußgras 

Heidekraut 

Hasenpfoten-Segge 

Draht-Schmiele 

Kleines Habichtskraut 

Borstgras 

Blutwurz 

Menge 

Menge Mengenstatus 

* Gilt nur für autochthone Wildvorkommen. Status der Arten wurde nicht geprüft. 

**Rate liste Status Stand 1991-96 

Gebietsnummer 5543 uoss 
Rote-Liste.Status * 

Tier / Pflz. 

00 



Biotopkartierung Sachsen - OBK 
Biotopname: Grünland nw Oberwiesenthal 

Lage: unllittelbar rrN Oberwiesenlhal Gemeindeschi. 

Krels(e) 

Gemelnde(n) 
Naturraum 
Kartlerer: 

(1) Annaberg (2) (3) 

(1) Oberwiesenthal, Kurort, Stad (2) (3) 
MEG - Mittelerzgebirge 

'" 1 141712401 (2) 

(3) 

Aufnahme am 

Blotoptyp(en) 

Bergwiese § 

Beschreibung 

Riether, Wolfgang 
19.07.1997 

U.-Nr. % Code 

0 100 GB 

Frischwiese am Fichtelberg-Südhang, durch jahrzehntelange landwirtschaftliche Nutzung 
beeinträchtigt und z.Zt. auf Teilflächen brachliegend. Teilflächen ehemals als NSG 
Schönjungferngrund geschützt. Noch mit zahlreichen Elementen der Bergwiesenflora. 

Aufnahme von Teilflächen als Bergwiesen durch Bergwiesenabgleich (restliche Fläche 
(U103)) 

Vorschläge zur Pflege und Entwicklung 
naturschutzgerechte Pflege 

Vegetationseinheiten 

Angrenzende Bereiche 
Bergwiesen, Weg, Bebauung, Wald 

Bemerkungen 
- im Zuge der Fehlerkorrektur neues Objekt U103 angelegt und die bisher unter U056 als 
nicht §26-Biotop abgegrenzte Teilfläche diesem Objekt zugordnet; sonstige Angaben nicht 
geändert (Büro für Landschaftsökologie 2003) 

-

Gebletsnr. 

TK 25-Nr. 
Objektnummer 

Lage TI< 25 

5543 U056 

DDDD 5442 5443 5444 

BB~B NW NO 
5542 5544 

sw so 
DDDD 5642 5643 5644 

Rechtswert 
Hochwert 

Fläche In m• 
Länge In m 

Breite In m 

4566610 
5587640 

186700 
550 
350 

Anzahl Teilflächen 1 31 

Höhe (m ü NN) 

9201 min 
max 10301 

Schutzstatus 

Kategorie 
§26 

Ausbildung 

1 

~ wertvoll 
D pot. wertvoll 

% 
100 

1 

Potentielle Gefährdung 
~ vorhanden 
Q keine Gefährdung 

Q keine Angaben 

Gefährdung / Beeinträchtigung 

02 Baumaßnahmen I Ausbau 
14 Eutrophierung 
16 Freizeitaktivitäten 
24 sonstige Gefährdung 

Wertbestlmmende Gesichtspunkte 

11 Bedeutung für Biotopverbund 

08 Flächengröße 

12 sonstige Bedeutung 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wlssenschaftllcher Artname 

Gefäßpflanzen 
Geranium sylvalicum 

Agrostis capillaris 

Alchemilla monticola 

Alchemilla subglobosa 

Alchemllla vulgaris 

Dactylis glomerata 

Festuca pratensls 

Festuca rubra 

Heracleum sphondylium 

Holcus mollis 

Lolium perenne 

Lychnls flos-cuculi 

Meum athamanticum 

Phyteuma spicatum 

Poa pratensis 

Polygonum bistorta 

Potentilla erecta 

Rumex obtusifolius 

Veronlca chamaedrys 

Moose. Flechten. Pilze: -

Tierarten 

zusätzliche Arten 

Quellen für Artangaben 

Deutscher Artname 

Wald-Storchschnabel 

Rates Straußgras 

Bergwiesen-Frauenmantel 

Kugel-Frauenmantel 

Spitzlappiger Frauenmantel 

Gemeines Knaulgras 

Wiesen-Schwingel 

Rot-Schwingel 

Wiesen-Bärenklau 

Weiches Honiggras 

Deutsches Weidelgras 

Kuckucks-Lichtnelke 

Bärwurz 

Ährige Teufelskralle 

Wiesen-Rispengras 

Wiesen-Knöterich 

Blutwurz 

Stumpfblättriger Ampfer 

Gamander-Ehrenpreis 

Menge 

Menge Mengenstatus 

* Gilt nur für autochthone Wildvorkommen. Status der Arten wurde nicht geprüft. 

**Rote Liste Status Stand 1991-96 

Gebietsnummer 5543 U056 

Rote-Liste.Status * 

V Vorwarnliste 

Tier I Pflz. 

DD 



Biotopkartierung Sachsen - OBK 
Biotopname: Grünland nw Oberwiesenthal 

Lage: 

Krels(e) 

Gemelnde(n) 
Naturraum 
Kartlerer: 
Aufnahme am 

Blotoptyp(en) 

Bergwiese § 

Beschreibung 

unmittelbar nw Oberwiesenthal 

(1) Annaberg (2) (3) 

(1) Oberwiesenthal, Kurort, Stad (2) (3) 
MEG - Mittelerzgebirge 
Riether, Wolfgang 
19.07.1997 

Gemeindeschi. 

'" 1 141712401 (2) 

(3) 

U.-Nr. % Code 

100 GB 

Frischwiese am Fichtelberg-Südhang, durch jahrzehntelange landwirtschaftliche Nutzung 
beeinträchtigt und z.Zt. auf Teilflächen brachliegend. Teilflächen ehemals als NSG 
Schönjungferngrund geschützt. Noch mit zahlreichen Elementen der Bergwiesenflora. 

Vorschläge zur Pflege und Entwicklung 
naturschutzgerechte Pflege 

Vegetationseinheiten 

Angrenzende Bereiche 
Bergwiesen, Weg, Bebauung, Wald 

Bemerkungen 
- im Zuge der Fehlerkorrektur Objekt neu angelegt, ursprünglich als nicht §26-Biotop 
abgegrenzte Fläche von Objekt U056; sonstige Angaben nicht geändert (Büro für 
Landschaftsökologie 2003) 

Gebletsnr. 

TK 25-Nr. 
Objektnummer 

Lage TK 25 

DD DD 
BB~B 
DDDD 
Rechtswert 
Hochwert 

Fläche In m• 
Länge In m 

Breite In m 

5543 U103 

5442 5443 5444 

NW NO 
5542 5544 

SW SO 

5642 5643 5644 

4568610 
5587840 

186700 
550 
350 

Anzahl Teilflächen 1 1 I 

Höhe (m ü NN) 

min 
max 

Schutzstatus 

Kategorie % 

Ausbildung 

1 

D wertvoll 
~ pol. wertvoll 

1 

9201 
10301 

-

-Potentielle Gefährdung 
@ vorhanden 
O keine Gefährdung 

O keine Angaben 

Gefährdung I Beeinträchtigung 

02 Baumaßnahmen I Ausbau 
14 Eutrophierung 
16 Freizeitaktivitäten 
24 sonstige Gefährdung 

Wertbestlmmende Gesichtspunkte 

11 Bedeutung für Biotopverbund 

08 Flächengröße 

12 sonstige Bedeutung 



Biotopkartierung Sachsen 
Kennzeichnende und gefährdete Arten 

Wissenschaftlicher Artname 

Gefäßpflanzen 
Geranlum sylvaUcum 

Agrostis capillaris 

Alchemilla monticola 

Alchemilla subglobosa 

Alchemilla vulgaris 

Dactyfis glomerata 

Festuca pratensls 

Festuca rubra 

Heracleum sphondylium 

Holcus mollls 

Lolium perenne 

Lychnls flos-cuculi 

Meum athamanUcum 

Phyteuma spicatum 

Poa pratensis 

Polygonum bistorta 

Potentilla erecta 

Rumex obtusifolius 

Veronica chamaedrys 

Moose. Flechten. Piize: ** 

Tierarten 

zusätzliche Arten 

Quellen für Artangaben 

Deutscher Artname 

Wald-Storchschnabel 

Rotes Straußgras 

Bergwiesen-Frauenmantel 

Kugel-Frauenmantel 

Spitzfappiger Frauenmantel 

Gemeines Knaulgras 

Wiesen-Schwingel 

Rot-Schwingel 

Wiesen-Bärenklau 

Weiches Honiggras 

Deutsches Weidelgras 

Kuckucks-Lichtnelke 

Bärwurz 

Ährige Teufelskralle 

Wiesen-Rispengras 

Wiesen-Knöterich 

Blutwurz 

Stumpfblättriger Ampfer 

Gamander-Ehrenpreis 

Menge 

Menge Mengenstatus 

• Gilt nur für autochthone Wildvorkommen. Status der Arten wurde nicht geprüft. 

•• Rote Liste Status Stand 1991-96 

Gebietsnummer 5543 U103 

Rote-Liste-Status • 

V Vorwarnliste 

Tier / Pflz. 

DD 





Waldbiotopkartierung in Sachsen 
Biotopblatt 

Bioto name: Fichtenwald im NSG "Fichtelberg-Schönjungferngrund" 

Gemeinde(n) Kreis(e) Forstbezirk Revier 
Oberwiesenthal, Kurort, Stad Annaberg 

Bi 
Unr. 0 lichter, auf Teilflächen geschlossener, größtenteils einschichtiger Fichtenreinbestand mit schwächeren 
Bestandsteilen im Oberhangbereich an einem stark geneigten, südostexponlerten Hang neben der 
Skisprunganlage Oberwiesenthal; viele Schneebruchschäden an den schwächeren Stangenholzteilen; Bestand 
überwiegend aus starkem Baumholz mit einem Alter von ca. 150 Jahren aufgebaut; ältere Bestandsteile flächig 
vergrast und mit spärlichem Unterstand (ca. 10%) aus Vogelbeere 
Unr. 1: Im norden anschließend, außerhalb des FFH-Gebietes setzt sich der Bestand als lückiges starkes 
Baumholz fort. Im Untestand überwiegend Vogelbeere und Fichtenjungwuchs bis Stangenholz, sowie einzelne 
Bergahorn. 
Im Süden der Jungfernbach mit naturnaher Bachbegleitvegetation aus Gebirgsfrauernfarn, Wald_Hainsimse, 
Wasserdarm und gegenblättrigen Milzkraut. Der Bach ist am Durchlaß unter dem Skiheimweg in einem mit 
Betonhohlsteinen ausgefüllten Becken aufgestaut und später mit Holzbohlen ausgelegt. 

Anzahl GIS-Objekte 

U.-Nr. §21 LRT Fläche Breite Länge Flä. Lin. Pkt. 

~ 
D 

~ 
80898 m• §§§§§ D 23631 m2 

~ 

0 
327 m• 

Vorkommen gefährdeter I seltener Pflanzengesellschaften 

Beeinträchtigungen: 

sonstige Beeinträchtigung 

TK25·Nr. 
Objektnummer 
~ 
~ 

basiert auf: 

5543-F0093-1 30.08.1995 

aktualisiert: 

Marx, Volker 

29.07.2009 

Eigentum 

Eigentumsart Anteil Chal 

Landeswald 16,05 

Kommunalwald 2,49 

Standort 

Staof.-Gr. Ant~il (ha) 

Kf-TZ2 9,42 

Kf- 0,58 

Kf-TZ3 0,49 

Höhe min: 1000 

Höhe max: 1080 

Aktualisierungsmethodik: 

Geländeerhebung 

Änderung: 

Abgrenzung 

Bemerkung: 

Verjüngung schützen, möglichst Zaunbau um das Biotop: So werden auch Skifahrer aus der nördlich angrenzenden Abfahrt ferngehalten. 



Waldbiotopkartierung in Sachsen - Unterobjektinformationen TK25-Nr. 1 5543 j 

FFH-Code 1 94101 Objektnummer 1 F00931 

Nebencode 1 1 

1 

LRT-ID (MaP) 1 10011 1 

Landeslnt. Natura 2000 Nr. 1 071EI 
!======~~~~~~~~~~~~~~~~~~____!::::====~ 

jFichtelbergwiesen 

Unterobjektnr. 1 ol 
1 8,08981 FFH-Gebletsname 

Biotoptyp 

Naturnaher Fichtenwald des Berglandes 

Vegetationseinheit (wissenschaftlich) 

Calamagrostio villosae-Piceetum 

Lebensraumtypische Strukturen 

Mehrschichtigkeit: l 10% 1 

Ausstattung Biotopbäume: ~ 

Ausstattung Totholz: ~ 

Fläche (ha) 

% Plege I Bewirtschaftung 

100% 

Waldentwlcklungsohasen 11 n 

Jugendphase: 

Wachstumsphase: 

Relfephase: ~ 

dav. starkes Baumholz: 1 75% 1 

dav. sehrst. Baumholz: ~ 

% 

100% 

Gesamtbewertung Strukturen []] 

Bewertung 
Waldentwicklungsphasen 0 

Lebensraumtypisches Arteninventar Gesamtbewertung Arten lIJ 
Hauotschlcht wejtere Schichten 

Name (wissensch.) 
Picea abies 

Name (deutsch) 
Europäische Fichte 

Nordische Eberesche 

Attribut Anteil Name (wissensch.) Name (deutsch) 
Europäische Fichte 

Nordische Eberesche 

Attribut Anteil 
Hauplbaumart 95% Picea abies Hauplbaumart 5% 

Sorbus aucuparia Hauplbaumart 5% Sorbus aucuparia Hauplbaumart 5% 

Bodenvegetatjon 

Name (wlssensch.) 
:alamagrostis villosa 

Deschampsia flexuosa 

Vaccinlum myrtillus 

Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung: 

Zusätzliche Angaben: 

Bewertung Hauptschicht 

Name (deutsch) 
Wolliges Reilgras 

Draht-Schmiele 

Heidelbeere 

Bewertung Bodenvegetation 

Begängnis, Frequentierung 

Gesamtbewertung Strukturen 

Gesamtbewertung Arten 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 

Bewertung weitere Schichten 0 
Moose I Flechten I Pilze 

RL 

Wirbeltiere I Wirbellose 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen [[] 

Verursacher: Sport und Freizeit I Tourismus 

Erhaltungszustand [[] 

Abwertung ~ 



Waldbiotopkartierung in Sachsen 
Biotopblatt 

Bioto name: Fichtenbergwald am Eckbauer 

Gemeinde(n) Kreis(e) 

Biotopbeschreibung 

Forstbezirk Revier 

Am steilen bis sehr steilen Süd- bis Südosthang des Fichtelberges. überwiegend schwaches Baumholz 
Gemeine Fichte lückig. Wenig fichte und Eberesche in der 2. Baumschicht. Bodenvegetation dominiert Wolliges 
Reitgras, daneben Fuchs-Greiskraut und Berg-Frauenfarn. Im Südwesten Jungwuchs Gemeine Fichte, 
Drehkiefer und Eberesche. 

Anzahl GIS-Objekte 

U.-Nr. §21 LRT Fläche Breite Länge Flä. Lin. Pkt. 

CU o J 941 o 11 123584 m• I '---_ ___. .__ _ ____,I CJl CJ CJ 

w Beeinträchtigungen: 

Vorkommen gefährdeter I seltener Pflanzengesellschaften Freizeitaktivitäten 

TK25-Nr. 
Objektnummer 

basiert auf: 

aktualisiert: 

Marx, Volker 

24.07.2009 

Eigentum 

Eigentumsart Anteil Cha) 

Landeswald 20,12 

Standort 

Staof.-Gr. 

Kf-TZ3 
Kf-XZ 
Kf·TZ2 

Höhe min: 

Höhe max: 

Anteil (ha) 

9,09 

1,69 
1,58 

Aktualisierungsmethodik: 

Geländeerhebung 

Änderung: 

Ersterfassung 

Bemerkung: 



Waldbiotopkartierung in Sachsen - Unterobjektinformationen TK 25-Nr. 1 5543 1 

LRT-ID (MaP) 1 1 FFH..Code 1 94101 Objektnummer 1 F10331 

Nebencode Landeslnt. Natura 2000 Nr. 1 1 
::=:====!..-.~~~~~~~~~~~~~~~~~____!::::====::::: 

FFH-Gebletsname 1 
1 1 Unterobjektnr. 

1 01 

1 1 12,35841 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

Fläche (ha) 

Biotoptyp 

Naturnaher Fichtenwald des Berglandes 

~egetationselnhelt (wissenschaftlich) 

Calamagrostio villosae-Piceetum 

Lebensraumtypische Strukturen 

% Plege I Bewirtschaftung 

100% 

% 

100% 

Gesamtbewertung Strukturen @] 
Mehrschichtigkeit : l 10% 1 Waldentwjcklyngsohasen I / n 

Ausstattung Biotopbäume: ~ 

Ausstattung Totholz: ~ 

Jugendphase: 

Wachstumsphase: 

Relfephase: 

Bewertung 
Waldentwicklungsphasen ~ 

dav. starkes Baumholz: 1 0% J 

dav. sehr st. Baumholz: ~ 

Lebensraumtypisches Arteninventar Gesamtbewertung Arten []] 
Hauptschjcht 

Name (wlssensch.) 
Picea abies 

Sorbus aucuparia 

Pinus contorta 

Bodenvegetation 

Name (wissensch.) 
\thyrium filix-femlna 

Calamagrostls villosa 

Deschampsla flexuosa 

Eplloblum montanum 

Galium saxalile 

Oxalls acetosella 

Senecio ovatus 

Vaccinium myrtlllus 

Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung: 

Zusätzliche Angaben: 

Name (deutsch) 
Europäische Fichte 

Nordische Eberesche 

Dreh-Kiefer 

Attribut 
Hauptbaumart 

Nebenbaumart 

keine Angaben 

Bewertung Hauptschicht 

Name (deutsch) 
Wald-Frauenfarn 

Wolliges Reitgras 

Draht-Schmiele 

Berg-Weidenröschen 

Harzer Labkraut 

Waid-Sauerklee 

Fuchs Greiskraut 

Heidelbeere 

Bewertung Bodenvegetation 

Begängnis, Frequentierung 

Gesamtbewertung Strukturen @] 
Gesamtbewertung Arten []] 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen []] 

Anteil 
97% 

2% 

1% 

RL 

lrl!il!a! ~!<bi!<bl!ll 

Name (wissensch.) Name (deutsch) Attribut Anteil 
Picea abies Europäische Fichte Hauptbaumart 5% 

Sorbus aucuparia Nordische Eberesche Nebenbaumart 5% 

Bewertung weitere Schichten ~ 

Moose I Flechten I Pilze 

Wirbeltiere I Wirbellose 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen [[] 

Verursacher: Sport und Freizeit I Tourismus 

Erhaltungszustand [[] 

Abwertung ~ 



Waldbiotopkartierung in Sachsen 
Biotopblatt 

Bioto name: Fichtenbergwald an der Fichtelbergstraße 

Gemeinde(n) Kreis(e) Forstbezirk Revier 

Bjotopbeschrejbyng 
am mäßig bis stark geneigten Südwesthang des Fichtelberges lichter Jungwuchs Geimeine fichte, einzelne 
Ebereschen, stellenweise Überhälter, schwaches Baumholz. Bodenvegetation überwiegend Wolliges Reitgras, 
Drahtschmiele und Heidelbeere. 

n 
Anzahl GIS-Objekte 

U.-Nr. §21 LRT Fläche Breite Länge Flä. Lin. Pkt. 

0=:J o l 9410 11 263986m•1 1 1 ~I -~I CJJ c=J c=J 

Beejnträchtigungen: 

Vorkommen gefährdeter I seltener Pflanzengesellschaften Freizeitaktivitäten 

TK25-Nr. 
Objektnummer 

basiert auf: 

aktualisiert: 

Marx, Volker 

29.07.2009 

Eigentum 

Eigentumsart Anteil (ha) 

Landeswald 43,66 
Kommunalwald 6, 11 

Standort 

§tS!Qf,-G[. Anteil (ha) 

Kf-XZ 13,57 
Kf-TZ3 11,69 
Kf- 1,13 

Höhe min: 

Höhe max: 

Aktualisierungsmethodik: 

Geländeerhebung 

Änderung: 

Ersterfassung 

Bemerkung: 



Waldbiotopkartierung in Sachsen • Unterobjektinformationen 

LRT-10 (MaP) 1 1 FFH-Code 1 9410) 

Nebencode Landeslnt. Natura 2000 Nr. 1 1 
:::::=====:!.._~~~~~~~~~~~~~~~~~---======: 

FFH-Gebletsname 1 

1 1 

1 
'----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

Biotoptyp 

Naturnaher Fichtenwald des Berglandes 

Vegetationseinheit (wissenschaftlich) 

Calamagrostio villosae-Piceetum 

% Plege I Bewirtschaftung 

100% 

% 

100% 

TK 25-Nr. 1 5543 ) 

Objektnummer 1 F1 034j 

Unterobjektnr. 
1 01 

Fläche (ha) 
1 

26,3986) 

Lebensraumtypische Strukturen Gesamtbewertung Strukturen [IJ 
Mehrschichtigkeit: Waldentwlcklynqsohasen ! / n 

Ausstattung Biotopbäume: 

Ausstattung Totholz: 

Jugendphase: ~ 

Wachstumsphase: ~ 

Bewertung 
Waldentwlcklungsphasen ~ 

Relfephase: 0 
dav. starkes Baumholz: [fil 
dav. sehrst. Baumholz: [fil 

Lebensraumtypisches Arteninventar 
Hauotsch jcht 

Name (wissensch.) 
Picea abies 

Sorbus aucuparia 

Bodenvegetatioa 

Name (wlssensch.) 
:alamagrostis villosa 

Deschampsla flexuosa 

Gallum saxalile 

Luzula sylvatica 

Vaccinium myrtillus 

Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung: 

Zusätzliche Angaben: 

Name (deutsch) 
Europäische Fichte 

Nordische Eberesche 

Attribut 
Hauptbaumart 

Nebenbaumart 

Bewertung Hauptschicht 

Name (deutsch) 
Wolliges Reitgras 

Draht-Schmiele 

Harzer Labkraut 

Wald-Hainsimse 

Heidelbeere 

Bewertung Bodenvegetation 

Begängnis, Frequentierung 

Gesamtbewertung Strukturen Cf] 
Gesamtbewertung Arten [[] 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen [[] 

Anteil 
95% 

5% 

RL 

V 

Gesamtbewertung Arten [[) 
rt!il!C! ~!<bi!<bl!!l 

Name (wissensch.) Name (deutsch) Attribut Anteil 
Picea abies Europäische Fichte Hauptbaumart 5% 

Sorbus aucuparia Nordische Eberesche Nebenbaumart 5% 

Bewertung weitere Schichten ~ 

Moose l Flei;hlea / Pilze 

Wirbeltiere l Wlcbellose 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen []] 

Verursacher: Sport und Freizeit l Tourismus 

Erhaltungszustand [[] 

Abwertung ~ 



Waldbiotopkartierung in Sachsen 
Biotopblatt 

Biotooname: Bergmähwiese und Hochstaudenflur am Eckbauer im Schönjungferngrund 

~ 
Gemeinde(n) Kreis(e) 
Oberwiesenthal, Kurort, Stad Annaberg 

Biotopbeschreibung 

Zu Unternummer 0: 

Forstbezirk Revier 

Die Wiese am Eckbauer befindet sich am Rand der Skiabfahrt oberhalb der Sprungschanze. Vorkommen von 
Aegopodium podagraria, Tanacetum vulgare und Urtica dioica lassen auf einen ruderalen Einfluss und 
Nährstoffeintrag schließen. 
Zu Unternummer 1: 
Die gesamte, quellige Fläche am Eckbauer wird von der Hochstaudenflur eingenommen. Am oberen Rand 
befindet sich ein Gebäude einer wassertechnischen Anlage. Wegen aktuellen Wegebaus werden Fremdstoffe 
eingetragen und das Wasser wird umgeleitet. 

Das Biotop besteht aus folgenden Unterobjekten: 

Anzahl GIS-Objekte 

U.-Nr. §21 

~ 
~ 

LRT Fläche Breite Länge Flä. Lin. Pkt. 

EB ~: 2:~~~:/B~BBB 

Wertbestimmende Gesichtsounkte: Beeinträchtigungen: 

Vorkommen gefährdeter I seltener Pflanzengesellschaften 

Vorschläge zur Pflege und Entwicklung: 

TK 25-Nr. 1 5543 1 
1--- ---l 

Objektnummer 1 F1092I 

1 -

basiert auf: 

aktualisiert: 

Gmach, Uwe 

16.06.2005 

Eigentum 

Eigentumsart 

Landeswald 

Kommunalwald 

Standort 

Staof-Gr. 

Kf-TZ2 
Kf-

Höhe min: 

Höhe max: 

Anteil (hal 

4,46 
1,42 

Anteil (hal 

0,29 

0,05 

Aktualisierungsmethodik: 

Datenübernahme aus FFH-MaP 

Änderung: 

Ersterfassung 

Bemerkung: 



Waldbiotopkartierung in Sachsen - Unterobjektinformationen TK 25-Nr. 1 5543 1 

FFH-Code 
1 

65201 Objektnummer 1 F10921 

Nebencode 

LRT-10 (MaP) 1 10055 j 

Landesint. Natura 2000 Nr. 1 071 EI 
:======='---~~~~~~~~~~~~~~~~~---=====~ 
IFichtelbergwiesen 

1 1 

1 

Unterobjektnr. 1 ol 
1 0,24281 FFH-Gebietsname 

Biotoptyp 

Bergwiese 

Vegetationseinheit (wissenschaftlich) 

Festuca rubra-Meum athamanticum-Gesellschaft 

Lebensraumtypische Strukturen 

Lebensraumtypisches Arteninventar 
Vegetation 

Name (wissensch.) 
Achillea millefolium agg. 

Aegopodium podagraria 

Agrostis capillaris 

Alchemilla div. spec. 

Anemone nemorosa 

Anthoxanthum odoratum 

Bistorta officinal is 

Cirsium heterophyllum 

Festuca rubra 

Galium saxatile 

Seranium sylvaticum 

lieracium lachenalii 

Holcus mollis 

Hypericum maculatum 

Leucanthemum vulgare agg. 

Luzula campestris agg. 

Luzula luzuloides 

Luzula sylvatica 

Meum athamanticum 

Beeinträchtigungen 

Beeinträchtigung: 

Zusätzliche Angaben: 

Name (deutsch) 
Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe 

Giersch 

Rot-Straußgras 

Busch-Windröschen 

Gewöhnliches Ruchgras 

Schlangen-Wiesenknöterich 

Verschiedenblättrige Kratzdistel 

Rot-Schwingel 

Harzer Labkraut 

Wald-Storchschnabel 

Gewöhnliches Habichtskraut 

Weiches Honiggras 

Kanten-Hartheu 

Artengruppe Wiesen-Margerite 

Artengruppe Gewöhnliche Hainsimse 

Schmalblättrige Hainsimse 

Wald-Hainsimse 

Bärwurz 

Nährstoffzeiger 

Gesamtbewertung Strukturen [[] 

Gesamtbewertung Arten [[] 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen @] 

RL 

V 

V 

Fläche (ha) 

% Plege I Bewirtschaftung 

100% gut (naturschutzgerechte Pflege/Bewirtschaftung) 

% 

100% 

Gesamtbewertung Strukturen ::fil 

Gesamtbewertung Arten ~ 
Moose I Flechten I Pilze 

Wirbeltiere I Wirbellose 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen @] 
Verursacher: Sonstige (öffentliche Hand, Wissenschaft und Le 

Erhaltungszustand [[] 

Abwertung O 





Lebensraumtyp (LRT) 

Basisdaten 
LRT-Bezeichnung: 

Berg-Mähwiesen 

Ausbildung: 

o keine Ausbildung 

Fläche: 39262 m• Länge: 

Lage 

Nr. TK/Gebiet: 5543 

Gebietsname: 

Kurort Oberwiesenthal 

Teilflächen-Nr.: 1 Name Gebietsteilfläche: 

Beschreibung 

Exposition: SO Inklination: 

Beschreibung: 

m Breite: 

LANDESAMT FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT 

UND GEOLOGIE 

Ei.i3 Freistaat 
~SACHSEN 

m 

LRT-Code: 6520 

LRT-Nebencode 1: 6230 

LRT-Nebencode 2: 

Lebensraumtyp: ~ Entwicklungsfläche: 0 

Erfassungsdatum: 12.06.2011 

LRT-ID: 14002 

Biotop-ID: 

EU-Meldenummer: 

Primäraufwuchs: 0 Sekundäraufwuchs: 0 

Bergwiese am Skihang östlich Soyka-Moor; Stark südöstlich geneigt, hohe Standortvielfalt arm bis mäßig 
nährstoffversorgt, trocken bis nass mit Übergängen zu Bergheiden. Bergwiese in enger Verzahnung mit 
Borstgrasrasen der trockenen und feuchten Ausprägung. Größere Bereiche mit Bistorta officinalis, Geranium 
sylvaticum, Cirsium heterophyllum, Hieraceum lachenalli. Nährstoffarme trockene wie nasse Bereiche mit Nardus 
stricta, vergesellschaftet mit Galium saxatilis, Potentilla erecta. Stellenweise Übergänge zu Nasswiesen mit 
Caltha palustris, Equisetum palustre. Oberhang mit Übergängen zur Bergheide mit Calluna vulgaris. Dort auch 
die Standorte von Arnika montana. 

Vegetationseinheiten: 

Rotschwingel-Bärwurz-Magerwiese, Bärwurzwiese 

Storchschnabel-Goldhafer-Bergwiese, Goldhaferwiese 

Tieflagen-Borstgras-Magerrasen 

Bewertungsrelevante Arten: 

Artname wissenschaftlich 

Achillea millefolium agg. 

Agrostis capillaris 

Alchemilla spec. 

Bistorta officinalis 

Cirsium heterophyllum 

Dactylorhiza majalis 

Festuca rubra 

Galium saxatile 

Artname deutsch 

Artengruppe Gewöhnliche Schafgarbe 

Rot-Straußgras 

Alchemilla indet. 

Schlangen-Wiesenknöterich 

Verschiedenblättrige Kratzdistel 

Breitblättriges Knabenkraut 

Rot-Schwingel 

Harzer Labkraut 

SND_W FSREP _LRT 

Version 1.00 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 

Seite 1 von 3 



Lebensraumtyp (LRT) 
-- -------------

Beschreibung 
Bewertungsrelevante Arten: 

Artname w issenschaftlich 

Geranium sylvaticum 

Hieracium lachenalii 

Hypericum maculatum 

Leucanthemum vulgare agg. 

Luzula campestris agg. 

Luzula multiflora 

Meum athamanticum 

Nardus stricta 

Phyteuma spicatum 

Potentilla erecta 

Rhinanthus minor 

Viola tricolor 

Beeinträchtigungen: 

Verursacher: 

Bewertung 

Artname deutsch 

Wald-Storchschnabel 

Gewöhnliches Habichtskraut 

Kanten-Hartheu 

Artengruppe Wiesen-Margerite 

Artengruppe Gewöhnliche Hainsimse 

Vielblütige Hainsimse 

Bärwurz 

Borstgras 

Ährige Teufelskralle 

Blutwurz 

Kleiner Klappertopf 

Wildes Stiefmütterchen 

Erhaltungszustand LRT: 0 :IDfCll kA (A) hervorragend (B) gut (C) mittel bis schlecht (kA) keine Angabe 

Handlungsbedarf: D 

Lebensraumtypische Strukturen: (KJ~[S 
Lebensraumtypisches Arteninventar: fAll!)fC 
Beeinträchtigungen: [Kllsllc 

Begründung (Abweichung/Handlungsbedarf): 

Zusätzliche Informationen 

Behandlungsgrundsätze: 
Lfd. Nr. Maßnahmeziel 

Maßnahmen: 
Maßnahme-ID 

SND_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Maßnahmeziel 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 201 7) 

10.10.2017 

Seite 2 von 3 



Lebensraumtyp (LRT) 

Nähere Auskünfte erteilt 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung Naturschutz, Landschaftspflege 
Halsbrücker Str. 31 a 
09599 Freiberg 

Telefon: (03731) 294 2104 
E-Mail: Melanie.Kittel@smul.sachsen.de 

SND_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Hinweise: 

Erläuterungen zu den Inhalten der Datenfelder finden Sie im Steckbrief zu den LRT
Erhebungsdaten auf der Webseite des LfULG unter dem Thema Lebensraumtypen 

Zusätzliche Informationen zum Lebensraumtyp sind über die in der Tabelle bereitgestellten Links 
verfügbar. 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 

Seite 3 von 3 



Lebensraumtyp (LRT) 

Basisdaten 
LRT-Bezeichnung: 

Berg-Mähwiesen 

Ausbildung: 

O keine Ausbildung 

Fläche: 3499 m• Länge: 

Lage 

Nr. TK/Gebiet: 5543 

Gebietsname: 

Kurort Oberwiesenthal 

m Breite: 

LANDESAMT FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT 

UND GEOLOGIE 

&.i3 Freistaat 

~SACHSEN 

m 

LRT-Code: 6520 

LRT-Nebencode 1: 

LRT-Nebencode 2: 

Lebensraumtyp: ~ Entwicklungsfläche: 0 

Erfassungsdatum: 12.06.2011 

LRT-10: 14003 

Biotop-10: 

EU-Meldenummer: 

Teilflächen-Nr.: 1 Name Gebietsteilfläche: 

Beschreibung 

Exposition: SO Inklination: Primäraufwuchs: 0 Sekundäraufwuchs: 0 

Beschreibung: 

Bergmähwiese am südöstlich geneigten Skihang 0-thal (nördlich der beiden Schlepplifte) in einem 
unterschiedlich genutzten Wiesenkomplex eingebettet. Südwestlich eine große Bergmähwiese in Verzahnung mit 
Borstgrasrasen. Unterhalb (östlich) eine intensiver genutzte Weidefläche (Schafbeweidung). Die Fläche ist mäßig 
bis gut nährstoffversorgt und reich an Oberggräsern (Alopecurus pratense und Dactylis glomerata) . Der 
Bergwiesencharakter wird vor allem durch Geranium sylvaticum, Meum athamnaticum, Ranunculus repens, 
Cirsium heterophyllum bestimmt. Eine weiter Ausmagerung sollte angestrebt werden. 

Vegetationseinheiten: 

Storchschnabel-Goldhafer-Bergwiese, Goldhaferwiese 

Bewertungsrelevante Arten: 

Artname wissenschaftlich 

Alchemilla spec. 

Bistorta officinalis 

Cirsium heterophyllum 

Geranium sylvaticum 

Meum athamanticum 

Beeinträchtigungen: 

Näh rstoffze ige r 

Sonstige Beeinträchtigung 

SND_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Artname deutsch 

Alchemilla indet. 

Schlangen-Wiesenknöterich 

Verschiedenblättrige Kratzdistel 

Wald-Storchschnabel 

Bärwurz 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.1 0 .2017 

Seite 1 von 2 



Lebensraumtyp (LRT) 

Beschreibung 
Verursacher: 

Unbekannt 

~ewertung 

Erhaltungszustand LRT: [A[!J~[ kA (A) hervorragend (B) gut (C) mittel bis schlecht (kA) keine Angabe 

Handlungsbedarf: 0 

Lebensraumtypische Strukturen: 0[!]~ 
Lebensraumtypisches Arteninventar: ~~@] 
Beeinträchtigungen: A [!JfC""" 

Begründung (Abweichung/Handlungsbedarf): 

Zusätzliche lnfonnationen 

Behandlungsgrundsätze: 
Lfd. Nr. Maßnahmeziel 

Maßnahmen: 
Maßnahme-ID Maßnahmeziel 

Nähere Auskünfte erteilt Hinweise: 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung Naturschutz, Landschaftspflege 
Halsbrücker Str. 31a 
09599 Freiberg 

Telefon: (03731) 294 2104 
E-Mail: Melanie.Klttel@smul.sachsen.de 

SND_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Erläuterungen zu den Inhalten der Datenfelder finden Sie im Steckbrief zu den LRT
Erhebungsdaten auf der Webseite des LfULG unter dem Thema Lebensraumtypen 

Zusätzliche Informationen zum Lebensraumtyp sind über die in der Tabelle bereitgestellten Links 
verfügbar. 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 

Seite 2 von 2 



Lebensraumtyp (LRT) 

Basisdaten 
LRT-Bezeichnung: 

Montane Fichtenwälder 

Ausbildung: 

O keine Ausbildung 

Fläche: 123600 m• Länge: 

Lage 

Nr. TK/Gebiet: 5543 

Gebietsname: 

Kurort Oberwiesenthal 

m Breite: 

LANDESAMT FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT 

UND GEOLOGIE 
~SACHsEN 

m 

LRT-Code: 9410 

LRT-Nebencode 1: 

LRT-Nebencode 2: 

Lebensraumtyp: ~ Entwicklungsfläche: 0 

Erfassungsdatum: 24.07.2009 

LRT-ID: 14116 

Biotop-ID: 

EU-Meldenummer: 

Teilflächen-Nr.: 1 Name Gebietsteilfläche: 

Beschreibung 

Exposition: Inklination: Primäraufwuchs: 0 Sekundäraufwuchs: 0 

Beschreibung: 

Fichtenbergwald am Eckbauer 

Am steilen bis sehr steilen Süd- bis Südosthang des Fichtelberges. überwiegend schwaches Baumholz Gemeine 
Fichte lückig. Wenig fichte und Eberesche in der 2. Baumschicht. Bodenvegetation dominiert Wolliges Reitgras, 
daneben Fuchs-Greiskraut und Berg-Frauenfarn. Im Südwesten Jungwuchs Gemeine Fichte, Drehkiefer und 
Eberesche. 

Vegetationseinheiten: 

Wollreitgras-Fichtenwald, Herzynischer Fichten-Bergwald 

Bewertungsrelevante Arten: 

Artname wissenschaftlich 

Athyrium filix-femina 

Calamagrostis villosa 

Deschampsia flexuosa 

Galium saxatile 

Vaccinium myrtillus 

Beeinträchtigungen: 

SNO_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Artname deutsch 

Wald-Frauenfarn 

Wolliges Reitgras 

Draht-Schmiele 

Harzer Labkraut 

Heidelbeere 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 
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Lebensraumtyp (LRT) 

~eschreibung 
Verursacher: 

Sport und Freizeit I Tourismus 

Bewertung 

Erhaltungszustand LRT: [Al[fil@][EA 

Handlungsbedarf: 0 

Begründung (Abweichung/Handlungsbedarf): 

Zusätzliche Informationen 

Behandlungsgrundsätze: 
Lfd. Nr. Maßnahmeziel 

Maßnahmen: 
Maßnahme-10 Maßnahmeziel 

(A) hervorragend (B) gut (C) mittel bis schlecht (kA) keine Angabe 

Lebensraumtypische Strukturen: [Kjl]J[§] 
Lebensraumtypisches Arteninventar: 0~[S 
Beeinträchtigungen: IA~lc 

Nähere Auskünfte erteilt Hinweise: 

Landesamt für Umwel~ Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung Naturschutz, Landschaftspflege 

Halsbrücker Str. 31 a 
09599 Freiberg 

Telefon: (03731) 294 2104 
E-Mail: Melanie.Kittel@smul.sachsen.de 

SND_WFSREP_LRT 

Version 1.00 

Erläuterungen zu den Inhalten der Datenfelderfinden Sie Im Steckbrief zu den LRT
Erhebungsdaten auf der Webseite des LfULG unter dem Thema Lebensraumtypen 

Zusätzliche Informationen zum Lebensraumtyp sind über die in der Tabelle bereitgestellten Links 
verfügbar. 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 
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Lebensraumtyp (LRT) 

asisdaten 
LRT-Bezeichnung: 

Montane Fichtenwälder 

Ausbildung: 

o keine Ausbildung 

Fläche: 263928 m2 Länge: 

age 

Nr. TK/Gebiet: 5543 

Gebietsname: 

Kurort Oberwiesenthal 

Teilflächen-Nr.: 1 Name Gebietsteilfläche: 

Beschreibung 

Exposition: Inklination: 

Beschreibung: 

Fichtenbergwald an der Fichtelbergstraße 

m Breite: 

LANDESAMT FÜR UMWELT, 
LANDWlRTSCHAFT 

UND GEOLOGlE 

Freistaat 

SACHSEN 

m 

LRT-Code: 9410 

LRT-Nebencode 1 : 

LRT-Nebencode 2: 

Lebensraumtyp: IEJ Entwicklungsfläche: D 

Erfassungsdatum: 29.07.2009 

LRT-ID: 14117 

Biotop-ID: 

EU-Meldenummer: 

Primäraufwuchs: D Sekundäraufwuchs: D 

am mäßig bis stark geneigten Südwesthang des Fichtelberges lichter Jungwuchs Geimeine fichte, einzelne 
Ebereschen, stellenweise Überhälter, schwaches Baumholz. Bodenvegetation überwiegend Wolliges Reitgras, 
Drahtschmiele und Heidelbeere. 

(Naumann, M. 23.03.2017: verbesserte Erkenntnisse: Fläche erhöht sich von 263622 auf 263928 qm. Fläche 
hatte sich mit TK 5543, LRT 9410, 10 14125 überlagert; beide Flächen wurden vom SBS angepasst 
(Überlagerung wurde dadurch bereinigt)) 

Vegetationseinheiten: 

Wollreitgras-Fichtenwald, Herzynischer Fichten-Bergwald 

Bewertungsrelevante Arten: 

Artname wissenschaftlich 

Calamagrostis villosa 

Deschampsia flexuosa 

Galium saxatile 

Luzula sylvatica 

Vaccinium myrtillus 

Beeinträchtigungen: 

SNO_W FSREP _LRT 

Version 1. 00 

Artname deutsch 

Wolliges Reitgras 

Draht-Schmiele 

Harzer Labkraut 

Wald-Hainsimse 

Heidelbeere 

Quelle: IS SaNO 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 2017) 

10.10.2017 
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Lebensraumtyp (LRT) 

Beschreibung 
Beeinträchtigungen: 

Verursacher: 

Sport und Freizeit/ Tourismus 

'Bewertung 

Erhaltungszustand LRT: 0~[.CJ[kA ' (A) hervorragend (B) gut (C) mittel bis schlecht (kA) keine Angabe 

Handlungsbedarf: D 

Lebensraumtypische Strukturen: ~[[][§] 

Lebensraumtypisches Arteninventar:[!\(!] C 

Beeinträchtigungen: f""A'f!][C 
Begründung (Abweichung/Handlungsbedarf): 

Zusätzliche Informationen 

Behandlungsgrundsätze: 
Lfd. Nr. Maßnahmeziel 

Maßnahmen: 
Maßnahme-10 Maßnahmeziel 

Nähere Auskünfte erteilt Hinweise: 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung Naturschutz, Landschaftspflege 

Halsbrücker Str. 31 a 
09599 Freiberg 

Telefon: (03731) 294 2104 
E-Mail: Melanle.Kittel@smul.sachsen.de 

SND_WFSREP _LRT 

Version 1.00 

Erläuterungen zu den Inhalten der Datenfelder finden Sie Im Steckbrief zu den LRT
Erhebungsdaten auf der Webseite des LfULG unter dem Thema Lebensreumtypen 

Zusätzliche Informationen zum Lebensraumtyp sind über die in der Tabelle bereltgestellten Links 
verfügbar. 

Quelle: IS SaND 

Stand Daten: Ergebnisse Kartierung 2016 (Version 201 7) 

10.10.2017 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8 -ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN F ICHTELBERG 

6 . 1 UNTERLAGE ZUR 

U MWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 6 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

6.2 Flächendeckende Biotopkartierung 2017 (einschließlich Kontrolle der Flächen im 

FFH-Gebiet bezogen auf ausgewiesenen Untersuchungsraum 

N1 INGENIEURGESELLSCHAFT MBH • INDUSTRIESTARßE 1 • 08280 AUE 
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Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(:!310, 2330, 4010, 4030, 5130, 6110, 61'.la 6210, 6230, 6240, 6410,6430, 11440, 6510, 6520) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• 06.o(,JOo /1 - /11.J 

j • 1 Daten zum Natura2000·Gebiet• ' {!.< S')'f -~ 

LRT-Code 

n~1L l°I D uf. Nr. Jcr !D 1 1 1 1 1 1 
landesinteinc Nr. 

1 °11- 1/( ! r=J AuobilJq 

ggf. Nebencode LRT-Ftiichc l>txxx oder []] G:ß LRT-Entwicklung..rlächc 2xxxx Nr. der Teilfläche r~ Grodal<'11) 

ggf. Nebencode 
(dann mr Felda" mil • ausfolllcn) 

Gruod für Nebencode(•): Name der Teilfläche 

LRT im Komplcit D """ LRT undeutlich n"'g"f"llgt D Fläche (m2) 
Angaben zur Kartierung• 

Nr. BfN-Biotoptyp j 
1 1 1 1 1 1 1 1 

bei Jinienhaftcn LRT: fi. { '(1 - . 1 

Länge (m) Kartierer ;.· ,t._(.;,..,,1 ~ \ . · ... -J 
C•. Li•I<) 

Exposition: Breite (m) Auftragnehmer MaP 
ikw0pnd \ 'Go • • bi:s_, 

Inklination: Aufuahmedatum /i '--~. ; ·_,f1 - lfr.1-bi'i - ~r.[:i;~:\Iiii1~ 

Beschreibung (für LRT.flächen) bzw. Begründung (für Entwlcklungsflächen)0 St;-{„~. (~ „_!. 1--' h <--t:.· ' '"' 1~ (,.)1., , 1 
'[kr..,;r...:„f, . .,, ,, (. / ,;., ·~ r( 

.., 

13i:.. d tel l-vi1 Cl..,. c/.„,I Sc ~? l{ f,-(J ~1 ,,. S ~e (J,V <, S4 & : fh Lvl. : :,.r ( , .... ""- t,....f'""· l· .- lt...!,. , k . . 1, . ~ \ i /, ( 
1 1 „c.1. 'wrt. 11 c: 11c~ 

1 i" .... .,. c, 1 t.r.U ~ ..... . :-:~ l, i,-( -:, (, .(17 , -, 
i( ' 

( 
\!'(./ "1-1:"' 1 \- r 1,5-:C. : • <t'Jf .• :i , 

~ 
,__ ._,C,i-· t- t 

J( t&l . ..J. ·2 (,.)(... p \~ " a.l...t. . .' l<..,,,. 
Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufuahme 1 1 1 1 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufuabme (Gwn!ll techn. Anfordcnmgon) 

Nr. Vcg.-Einbeit 
1 ! RW! 1 ! 1 1 1 ! 1 ttw ) 

1 1 1 1 l l 1 (fl:llCbBOhnmtt•l.?001) . . . . . 
Bewertungskriterien (Nur die bewertungsrelevanten Parameter, die je nach LRT unterschiedlich definiert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 

1 . Schichtung 2. Vegetationsstruktur 
Scbicllt Deckung (0/.} Lcbcnsxaumiypi>Cher Anteil an „. Auspriig\\og Struktur Au.<;präguog 

Unter- und - - niCdilgwücllSisaiGriiscm (23w. 2330,4030,mo, 6110. a ){ c - Einzelgehölze f kl:-Galü.i;clie (DTO. 23llf,4öIDßo.! alb c 
Mi ttelgräscr 61Jll-1, 6210, 6230, 6240, 6410, 6510, 6520) 6210,6230, 6240, 6410, 6430) 

Obeigriiser niedrigwüchsigcn Kr;iutcm (23 JG. 2330, 4010, 4030. mo. a ~lc 
klemrämms wccnsclndeAusprägungcn (4010, l a lM c 
6110, 6130, "210, 11230, 6240, 64IO, 6440, 6510, 6520) 

nicdrigw. Krauter 6111), 613Cl-I, 6210, 6230, 6240, 6410, 6440, fiSIO, 6520) 
unterschiedliche Sukzessionsstlldicn (2330) l a l b c 

Ror.ettenpflanzcn Roscttenpilnnzen (23 IO, ZJ30, 4030, 5130. 62.10, 6440, a b ;;.. versch. Altersklassen von Zweigsträuchern la l b c (1510, 6520) 
Zwagstniuchcr (23l0, "430, SlJO) 

MoosenlFlcchte:o (2310, 4010. 4030, Sl30, 61 10, 1;2 10. 6240) a b c l a lb kleinräumiges Mosaik mit („.) cmo,m0.4010, c Moose 
Zwezgsträuchem (2310, 4010, 4030, S 130) a b c 4030. 5130, 6110, 6130, 62 10. 6230, 6240, 6430,6440, 6510, 6320) 

Therophyten 
Therophyten (2330, 6110, 6210, 6240! a b c (Vegetationstypen lt. KBS bitte unten angeben!) 

Sukkulenten 
Sukkulenten (61 IOJ b c a Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) 

(summe der ~de 

1 a 1!1 c lkcme•I ~< der Schichten Gesamtbt!lfl(!/1ung (aurtRT-FIAchc, nicht nur VA) Borstgrasrasen (6510, 6520) 
m.u..100%) • nur~ MJO 1nößlich Fta.chland-Mähwi.cl;en <=> 

B~nerkungen 

Kal.k-Trockcnmsen (6110, <t2401 

Kryptogamenflurcn (2330) 

Magemi.~en (2330, 6130, 651u1 

3. Geländestruktur / Sonderstandorte 
Moor-/ Torfinoosflächen (41J 101 

Pionierrasen (6210) 

Strukturen (Eir=I<~ bc=ltlml) Ausprägung Röhrichte I Großse&,"Cllriede (600, 6.f40/ 

vel(ctationsfreic Rohböden (23 IO, 2330, 4010.4030, 5130, 61IO,6130, 6210, 6230, 6240! a b c Sand- / Siliknllrockcnrasen 
12310 2JJQ.4030.5130. 61301 

bewegtes Relief/ Dünenstrukturen (23 eo, 2330, 4010, 403Cl-I, 5130) a b c sonst. Nassvegetation (64.:0, 6510, 6520) 

Fclo;.~chuu!Gestcinsschutt (6110, 6130, <1210, 6240) a blc thermophile Säume (6210, mo) 

Lesesteine/größere Gestcinsbrockcn (tll IO, 62401 a b c Trockengebüsche (6110, 6210, 6240) 
i;,· Wechsel von Naßstellen/Flutmulden und trockem:ren/frischcrcn Ben:ichen a . c Zwergsttnuehheiden (2330, C.130) 

!62'.lO,Mlll 64'.lO 644G 65 1U.6S2111 

Wechsel von flach- und tiefgründigen Bereichen (6230, 6510. 6520) a b ·~ 
lalßlcl 

Gesamtbewertung 1a l J:i l c 1 
Gesmntbt!lfl(!rlu11g 

e..nc.kungcn 

Beme.r1cungcn 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft and Geologie, AbL NaJur, Landschaft, Boden 03/2016 Seite l von 2 



Grünland 
(HIO, 2330,40 10,4000, mo, 61!O,6130, 6210, mo, 6240, wo. G4J o, 6440, 6s10, 6s201 Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundarteninventnr (gern. LRI-spezifischer Liste ohne scltcm:/besonclere Arten) Gcsnnztbl!Wcrt1111g Gru11darleninveniar 

Nuchgcwiesene bewertungsrelcv,mte Aru?l1 (wissenschaftlicher Name, eindeutige Abkürzung zulässig) 

J 1 /1ii,,IM llL {~fliF.wl.·11 .... 2 -r.,:;fifC1 .... ;-'/\-"-> // r,(1;<.<-<-,.t,,- C/.cf),„,,. 1 ,,-. 
'< ' f~...,/A.._./j~ V11L.fr( tU< /{ .''.: ·:;:"ac-.: ·,_ "'iY,{".lc,/.,..·(. • t. h&....~~Jo,_ /}<v- / t,L-c.t ·l L ,r 

' r)I r ····A-t..cl...... s„.-r.„J.,. /( 
s ;~'-... e.C-.;-„·-o, // 

).. li; ~hfft, "J(;,„:-r.J,~ 2 ,.. ~-..l·-r,_ y:~,(:, '- 3 i/ ·'§!i4.-· i.L1.<t{/:5 2 / v;-~cc.. ~:uCu.J /! 

" J.fr,ve(......, c,[~c.l·n. 2 : 4""!„ ... ~ ....... · .. ,,_. :,e-c. ~':.t..-!C.~.f-- 2.. Af l1Lf. c~"''L- 'i ~J„_;~ 'Z 
V;c;o. CtAc<~ ~ A~"" j.; 1 , ... Vl ~Ho,;\ 3 ,. Ctv;:~w- /,...t,konL~rf\,-. 1 .: 

·,~ 1%k.....l.-Oo V c.J~ 2.. "'--- ""' ( ,,Jf '-V ... ~ u 2 q=--44._c.,_ r vw4... .• ~ 2.

Ar i..:c Ot w-i-o ... {c,i,..._, /} ) . ,1-f c. ~; (lu- (.M. ; 10.J. ,.t...., u /-0c.Pd:..._ <7nL-~,(,,.{ ,1 

l 
2 

2. seltene / besondere Arten 

Nachgewiesene bewertungsrelevllllle Arten 
'"~~i;cn.....:hafllichcr N11rne! eindeu1i1._-eAbkür.amll zuli\r...~iR) 

·' ' - .. . „ . 

-3. lier.1rtcn 

Untersuchung von Indikatoi:gruppen erfolgt? 

wenn ja, Artengruppe 1: --------------------

Artengruppe2: -------------------
Ar11::ugruppc3: ~-------------------

Ge.<amtbewertung besondere Arten [ä]}JCJ Gesamtbewertung Tierarten 

Bemerkungen 

Beeinträchtigungen 
1. Boden, Wasserllllushalt, Stoflhaushalt 

Grundwasserabsenkung (.wll: 6230-2, ft4IO, [aJbIC] 
64311, 6440) 

Entwässerung UniI40to, 62311-2, M to, 6430, 
6440) 

Gewä.sS<.TVcrrohrung I -verlegung/ 
-begradigung /-verbau f 
Uferbefestigung Ul!!r 6430) 

la /b /c 1 
la /b /c ! 

Niihrstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- 1 8(1 b 1 C 1 
rung) (einschl. org. Ablagerungen) <nl!;hl öl 10) 

Müllablagernng (anorg. Stoffe) /~at~. 1 ~b ~, c~I 
Schadstoffeinu·ag (Öl, PAK, Ruß, ) ~"l b / c / 
S!Jlube, PSM, Salze) · · · · 

Abba~ (Sand, Gestein, Torl) I 1 a:-j b / c j 
Matt.nalcntnalnne 

Störungen des Oberbodens I der Boden- j •ir·/ b / c / 
decke~2330, 40lo,4030, 6110,r.130) ~· ~~ 

Veränderung der Bodenstruktur I 1 a: / b 1 c / 
des Bodenaufbaus U!Yr 6510, 65!0) 

Verdichtung (Befuhnmg) (JWi16tlO, 6130) OITbTCJ 
Nährstoffmobilisicnmg im Sediment 1 a 1 b / c / 
(mu4010) 

Eintrag anderer Stoffe (einschl. 1 A<'/b / C / 
Fremdstoffe zur Wegebefestigung) U!ill!l 6110) 

Wasserstandsschwankungen (anthrop„ l>7fbTCJ 
nicht nutzungsbedingt tnur 401QJ ~ 

2. LR.-untypische Arten f Dominanzen 

Neophyt.cn I Neomcn ' im 
Nährstoffzeiger ' c 
sonst Störzeiger (incl. Ruderali- c 

sierungszciger) ' 

3. Störungen an der Vegetationsslruktw-
Nutzungsau:flassung !Brache jl{/ b l C / 
(ni.oh123 IO, 2330, 6110, 613-0, 6430) 

direkte Schlidigung von Vegetation / li(I b / c / 
Cn!Jr6110,6130) ~,~~ 

Verbuschw1g f Gehölzaufwuchs a'· b c 

Vcigrasung I Grasfilz Ca.ii:hl 64 to, 6430, 6440> W b c 
Pflegedefizite (nWll6llO, 61301 !}~j b C 

4. Sonstiges 
Beschattung f~r..i10, 6430. 6440. r.sio, 6520) ll.~ b c 

Begängnis, Frequentierung Cmlr4030,GllO) a P' c 

Zersclmeidung CnYr 6510. 6sw1 a p;· c 

1 Arien (wiss.: cindeut. Abk. crL'lubt): 

5. Nutzung/ Bewirtschafrung 
Bewirtschaflungsintensität 
CntlL 4010, 403-0, 5130, ri430, 6440, 6510, 6520) 

Aufforstung Cnll:hl6110, 61311) 

Beweidung (Dur6SIO,fi52U) 

Gcwässerunterhaltung (.wll: 6430) 

Sonstib'l! Beeintrii.c:htigungen 

A J{ c Erhaltungszustand 
A c 

ja lnein 
a b c 
a b c 
a b c 

a b lc 
a b j c 
a b\c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensrau mtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A 

)f 
)!/ c D Abwertung wegen Untersebreinmg der Mindestgröße 

(fürA) 

Berncrla.mgen zur Bewertung I gutnchtcrliche Abweichung vom Beweitungs-/ Aggregationsschema (nur bei Endaggregation möglich): 
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·::_Ä~t~~1isi~fti~·~::~-~~-Biottj~-~'l:~l:i~;,_u~~~1h· S,~6~~~:ri'.·,-„';::., '._.-~;c_.\.;.R·2t',~~-::::~·:·;:'/i ·s ,~.„ ~/i . · 1~: 
.·: < .>.„,.- · -: 'g_e;äQäe ~; Ert~#s~ngsbog~n =(\!o(~ei~~iieJ _ ·: „ '."· . · -.:„ .: . . „ ~-~ , ,·_ :. :ph~-~ktp~~Ter-: · ~1 . t -. "s- . __ I; 
Beschreibung und Lage 

r Biotopname/ Bezeichnung 

Aktualisierung SBK 
basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

~dlge Objektnummer 1 

r
- Lage 

Bearbeiter/Kartierer 
!.._ __________________________ ___.! j Name './ . ; ( <(i.: .. ·' ; • .i 

[~_G_e_m_e_m_d_e!._L_an_d_'Jm_e_~ _____________________ _,J 1 D~um 
r Forstliche Bestandesadresse --~1 'I Lenbiotoptyp --i Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 
j (nur Sllltopo lm Wald) 

11 

i j 1 

L ;~'------------~ 
o o !o 

NW No /o 
--i sw so 10 

1 1--~~-0_1_0~0-· _l _o~~--1 
Höhe mNN min. L__ __ __ ___,J 

,... Status ----·- -------. 1 Schutzstatus 
O wertvoll 1 0 FND 

o pot. wertvoll o ND 

0 nicht mehr vorhanden 1' ri· , '.:. _,,.,, - - ;_1, ,_ .. ;·. 
1 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) ~· :.. , 

l -. -.. {._ .. -~ 

I / i 
L. 1:::.-.~ 

max. 
1 =1 

: :· .. ::. 

/ ' 
-~·" , • .. ,' \' : ' •. / . • • !. :~·'-: ' 

1 

1 

1 '---------------------------·-------------- ----' 

Änderungen 

1 Aktualisierungsmethodik 

1 o Datenübernahme aus FFH-MaP 

O Datenübernahme von RP/UFB 

D Datenübernahme von UNB 

D Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

o Geländekartierung l 
D keine Aktualisierung möglich I erfolgt 1 

O sonstige: ·-----11 
1 „ ! 

'--------~----_J 1 

Unter- CIR-Code* §26. FFH . LRT·r Landschafts- ! Biotoptyp j Fläehen 1 
nummer elemente• i l % 1 

1 

01. 03.2( D .r ,., ! 1 t./l{"f 1 jJ ! 
1 11,0~, '.{rlo/ ! i ! 1 //0 1 

~ 

1 

1 

1 
! 

1 1 1 ! 
1 1 

1 

1 

1 1 
1 

1 

1 1 
1 

1 
! 

1 ! 1 

1 1 i 1 1 1 1 
1 

1 
1 i 

1 1 1 1 
1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 1 1 

! ! 1 1 1 1 1 

1 Änderungen zur Vorgängerversion - - -

1 D Ersterfassung o Objektnummer 1 

1 o Abgrenzung O Unternummer 

/ 0 Biotoptypen D Löschung 

1 0 Status/Ausbildung D keine 

Fläche• Breite* 
1 
Lä~ge• 1 GIS-Objekt~ 

m' m i F L P 

1 1 

11~ 1 
1 

i 
1 

1 
1 

1 i 1 i 
! 1 

1 

1 1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 1 1 

1 i 
1 1 1 
i i _J_ 1 ~ 1 

i ~ 1 

• Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F „. Fläche(n), L „. Linie(n), P .„ Punkt(e)] 

Lllndesamt für Umwelt und Geologie: in Zusammenarbeit mi1 S1a11tsbettieb Saclm:nforst 03/2007 
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.. ·., · · - )K 25·:-Nr. .. Aktualisierung der. Biotop~art_ieturig in Spchsen.' 
·. Zusatzblatt Biotoptypen Offenland . · · 

. . . -·. . :: . . . ~ .. '. . 
-

:;.•. 

• -~ ·· „. :;. 

.. . 

[ 
... . 

t 
• - 1 ~ 

- Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unlemummer bei FFH-LRT) ---,---------------------

Unr. Unr. 1 

1 
1 

l 
1 

__ _J 
r Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewerlungsrelevaoten Arten und RL-Arten) l 

11 A . C . /}, , . 7 1 Menge Unr. I „ 1 • Menge 

1 

Unr. 
/",c·„10 1. ~ .:-r•-~,' ~ (.,:.:".,: .. _ C'<- ·•.• ... ' , f , ,_ 2 

l ·:· ' . 

II . \L. I · . ' ..--, r 2 l .A -~ '~' L.. (!, \• (r ~-· „ ' . - '-. 

1 

, _ . 
\..t.." ~ - :\ ·-_ .... ... -... ":..· . :: :- '·~ ...... -

::.-u -L. l.1:1 ~ f·c Z. \f.-.y<c„ ~eo-(,,_,,. ,..1 
l c• '' 1.- _.· ·,-' V\ \_.._ ·'· 

. ! „ t ,_„ ._, : (..• . · ... 
HdlAMT; c--~ v--~<...J„Ak 2... /Je: · ·-· .:. 

z. 

1 °'"';'\ .' ·' . { 
l\ L, 1 1 }/( ( { ~ ( i A { (.; : ,._.~J t; "I <:: 
u'(,,-.. c, c.....\/\·: (.. c"" r:'vi. -1 · , / / 

\k_, l ... c " 1~,.„C.; · c. Z \C rc .„, „~ ' , ·· ,; „ . '„ .. · 

. ' 
- . :J' !..-.... • 

I . 
(· v· ,_. : ·'-"'· 

\ i :1 ;c. ,1,~,i.-.. 

r-:v ~lc,. h' tl C- .(_,r1.( 1 (, 

Cirs : ~ [.l(ft. ; 1 >t-.?r 1 ~.._ 
V 

l 

[... 

. „ 
„ .... . „ . .. '.'; -:: ; ~ . (. ·'-• < l 

,-}-, . / . 
.... . (l' r. ~:... ! • • , ( l 

,r I 
„)„ .. „ :... "i •• . 

.- . •. ( 

,---· 
--lc1A '-- •~ fo ., ..._,( ... ...,,." 

'ßi ~ ( i~„ i c- utf. 

1 Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unlemummer bei FFH - bewertungsrelevanten Arten und RL-Arlen) 

! Menge ! Unr.

1 

'i(\., 1.v 4,1. D, tt;lr?><.>. 

1 v~ ....... •' C' ... e-ho..c,... o-1 tlr1 
1 l),•c:c.. Cf"o...~ tt 

l 

1 

„1 

„/ 

„; 

' 

l -,,., 

"1 

z. 
/f 

1 

1 

i 1 

"'"''I Um 

- Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen ko.1kreflsieren) ---------------------------. 

o keine Gefährdung 

o Baumaßnahmen/Ausbau 

o Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Einebnung 

O Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstigeAblagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

o Aufforstung/Bepflanzung 

o AbholzungfRodung 

O Umbruch 

O Entwässerung 

D Eutrophierung 

D Biozldeinsatz 

D Freizeitaktivitäten 

D Verl<ehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnlgung 

o lmmlssionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenllibcit mit Staatsbetrieb Sachscnfurst 0312007 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2JJO, :mo, 40!0, 4030, 5130, 6110, mo, 6210. 6230, 6240, 6410, 6430, 6440, 6510, 65201 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp0 or, .02 J ;)() (G J; / 1-.-IfS Daten zum Natura2000·Gebiet0 Tk r-s ~f :s 
LRT-Code r±m D u f.Nr.Jcr lD 1 1 1 1 1 1 

landesinteme Nr. 1 1 1 1 1 Ausbildung 

ggf: Nebe:ncode LRT-Fliichc l><J<xx oder rn LRT-Entwicklung:;llächc 2xxxx Nr. der Teilfläche {.t. Grntfatl'fl) 

ggf. Nebencode 
(Llnnn nur Pclder 1ni1°11u~fütlcn) 

Name der Teilfläche Grund für Ncbcncodc(H): 

LITT im Komple.. D od<T LRT undeutlich r.tit&C{'tf.igl D Fläche (m2) 

Angaben zur Kartierung0 

Nr. BfN-Biotoptyp 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

bei Iinieahaftcn LRT: :A , :.r ~~L~'\ . 1 : \ -..; 

Länge (m) Kartierer (•. Litte) 

Exposition: Breite (m) Aufüagnehmer MaP 
C.bc.•wiq:t.nd "tl" „. 66"_, 

/f~; 
r .o Inklination: Aufnahmedatum \ -:: . 

;i;;;;;1q:en0 \'ml_. 6 l\_. i;i;l: 'EZC~kmtlc:rur-.a 

Beschreibung (lür LRT-Flächen} bzw. Begründung (für Entwicklungsflächen)0 ::. () - [>11:' . . q . ·i..-:„.-:.' f .::- t.. .'~.;~ .. f;, 

t' a. ! ~.j ),<: (i_ \,f.:,l 0 n„w,„u.,,, '• '\ ,v"-"'r Ov1 ~· · :: ( . .. :_ .'~/: :~ :/ ' l~ · „.::.::~ ., ~( ... -1„! ;,.)~~ ... , !J"~· .: l ;! \ -: :~ •. • '.~~. r? .: : :„:k....!, 
.. 

_)// f l....c\..X„l.--..... ,;,1,_ ' · ~ · -::: ·· :.-

ic-6 vJi 
1 

V ' 
( : ; c .. ,/;_~ 

. .· / / .~ ~~·; < 
!·' ;, . . . ·: .. ( :: . '· r. ' "'·( „\ ;/es.-

(:i., lJc..../,_,. ,1 f c. j ~LM{ 
I ~1c. ·,_,tl.„J rpo.f<M l'cJ f y 

~ \,IJ „'-' ; t-C...l \ :~· \)N'(a ... e:t „ { ,l1 - „ 1.;. ·-1 . (} 

Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufnahme 1 1 1 1 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufnahme (gem5B 1e.:hn. Anforderunßl'll) 

Nr. Veg.-Einbeit 
(n~ Blihnm d a.I. :?001) 1 . . . . . 1 RWJ ) 

1 D 1 1 ) HWJ 1 ) ) 1 ) 
1 

) 

Bewertungskriterien (Nur die bewertungsrelevanten Parameter, die je nach LRT unterschiedlich definiert sind, berückslchtigenl) 

Lebensraumtypische Strukturen 
l . Schichtung 2. Vegetationsstruktur 

Schicl>l Deckung{%) Lebcnsraumtypischc:;r Anleil an ... Ausprligung Struktur Au.~prägllllg 

Unter-und niedrigwücbsigen Gniscm (13!0, 2330, 4030, mo, öllo, a l(] c Einzelgebölzc/kl. Gebüsche(2JI0,23J0,4030, 51Jo, 1a 1 b c 
Mittelgräser 613().1, 6211J, 6230, 6240, 64!0, 6510,6520) 0210,6230, 0240, 6410, 6430) 

kleinräumig wechselnde Ausprägllllgcn (~0 1 0, l alb~ Obergräser niedrigwüchsigen Kräutc:m (2310, mo. 40 rn, 4030. mo. a )f c 6110, 6130, 6210, 6230, ('240, (1410, Ci440, (JSIO, 6520) 
nicdrigw. Kräuter 61 10, 613().1, 6210, 6230, 6240, 6410,6440. 6510, 6520) 

unterschiedliche Slikzessionsstndien r.J30J lalb c 
a lif3 Rosettenpflmuen Rosenenp.flanzco cn 10. 2330,4030. s13o. r.:z:io, 6440. c verscb. Altersklassen von ZweJb~lrJuchem lalb c 6510, 6S20) 

(2.110, 4030, 5130) Zwcigslräuchcr 
Moosen/F1echten (2310, 40to,4030, s1 30, 611 o, r12 to. 6240) a b c 1 a l b l~ kleimäwniges MOsaik mit(. .. ) (2310, 2330,4010, Moose 
Zwergsträuchern (23 1o,4010,4000, 5130) b c a 4030, 513rt, 6110, 6130, 62!0, 6230, 6240, 6430,6440, 6SIO, 6S!O) 

Therophyten 
Therophyten (2330, 61 IO, 6210, 6240! a b c (Vegetationstypen lt. KBS bitte unten angeben!) 

Sukkulenten 
Sukkulenten (6110> a b c Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) (Summe der Deckung>gr•do 

[ a J~ C lkeine•I Borstg;rasrasen (6510, 6520) d<r Schichlen ·oesanitbewe11lmg (aufLRT-Fl llchc, nichl nur VA) 
mnx. 100%) 

•nur bei 643U tnUglich Flachland-Mähwier.en(623<1J Bemerkungen 
Kalk-Trockenrasen (61IO,6240! 

Klyptogamenfluren (2330) 

Magemisen (2330, 6130, r.s to) 

MOor- / Torfinoosflächen (40101 
3. Geländestruktm· /Sonderstandorte PionieiTI1Sen (62 10) 

Strukturen (/iüuclrni~1-1mlj Ausprägung Röhricl1te / Großseggenriede (6430, 64401 

Vt.'ll:etationsfreie Rohböden (2310, 2330, 40 10. 4030, SI 30, 6110, 6130, 6210, 6230, 6240) a b c Sund-/ Si.likattrockenrasen 
11'2110 233114030 5130 6130\ 

bewegtes Relief I Dünenstrukturen (2310, 2330, 4010, 4031).1, 5130) a b c sonst Nassvegetation (6440, 6510, 6520) 
Fels.~chutt/Gesteinsschutt (61 10, 6130, 6210, 6240) a b c thermophile Sätane (6210. 6140) 
Lesesteine/größere Geslcinsbroclcen (<•210, 6240) a b c Trockengebüsche (6110, 6210, 6240) 
Wechsel von Naßstellen/F1ulmUlden und trockeneren/frischeren Bereichen a b ~ Zwergstrauchheiden (2.l3o, mo) '6230 641"- (>430 ~ 65 II>.. 6520\ 

Wechsel von flach- und tiefgründigen Bereichen (6230. 6SIO, 6520) a b l( 
~ Gesamtbewertung b ! <f " 

Gesamtbmverl1111g 
a 

Bemcrlc.ungen 

Bemerkungen 
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Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92143/EWG Grünland 
(23 IO, 2310, 40!0, 4030, 5130, 6110, 6110, 6210, 6230, 6240, 6410, 64JO, 6440, 6510, 6520) 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtyplsches Arteninventar 
l. Grundarteninventar (gern. LRT-spezifüchcr Liste ohne seltene/besondere Arten) Gesamtbewertung Gr11ndal'te11inventar 

Nuchgewiescne bewenungsreJev.ulleAnen (wfaseru;cbnftlicber Name, eindeutigcAbkiimmg zulässig) 

2. \ K ..... l-'-'I .f,,X. c. cvftr> ' ; I 
1 ),,1.J..fi c., ...... ,, .,,, ... 1.-_ en-:·a.A„...,,„ ·•1 

l 1( 1l..i~i,,..;1;_ 1 A/,-r.,..· ,~ ,7 

\ rc . , . , , "' . 1 
',.j c C. \. tf\' '-~ "'• .•tt.;. f !• V" \ • ) · 

2. seltene I besondere Arten 

Nachgewiesene bcwertungsrelevantc Arten 
cw;~cn.schnfllichcr Nt!tne' ~ndculillcAbkür-~IZ' zullistiia:l 

3. Tierarten 
Untersuclrung von Indikato1yruppen erfolgt ? 

wc:nnja, Artengmppe 1: ---------------------

Artc1gruppe2: --------------------

Artcngruppe3: ---------------------

Gesamtbewertung besondere Arten 1 a 1 b 1 c 1 Gesamtbewertung Tterarten 

Bemerkungen 

Beeinträchtigungen 
l. Boden, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt 

Grundwasserabsenkung (mu:6230-2, r14l0, 1 a j b j c 1 
r.430, 6440) 

Entwässerung lru!r40l0, 623().2, f.410, 6430, 
r.440) 

Gewässcrverrohrung / -vcrlegung I 
-bcgradigung I -verbau I 
Uferbefestigung (llw: 6430J 

ia lb lc 1 

Ja jb je 1 

Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- 1j(1 b 1 C 1 
nmg) (einschl org. Ablagerungen) fui.l'll!ol IUJ 

Müllablagerung (nnorg. Stoffe) ""'I ~..,.l _b ~I c~I 
Schndstoffeinlrag (Öl, PAK, Ruß, [IJbJC] 
Stäube, PSM, Salze} --

Abbau (Sand, Gestein, Torf) I 
Matciialentnahme 

Störungen des Oberbodens I der Boden· J a J ~ c J 

decke (ni&!!l2330, 4010, 4030, 61 10, 61JO; 

Veränderung der Bodenruuktur / 
des Bodenaufbaus (ll!!r mo, 6510) 

l~l b lc 1 
Verdichtung (Befahrung) (niclil6110, 6130) 1a1 b'<Ic 1 
NiilD:stoffmobilisierung im Sediment 1 a 1 b 1 c 1 
(llw:4010) 

Eintrag anderer Stoffe (einschl. 1 f(j b 1 c 1 

Fremdstoffe zur We~bcfestigung) ~ 6110) 
Wasscrstandsschwankungen (anthrop., 
nicht nutzung;bedingt {Jw.[4010J 1 a ! b 1 C J 

2. LR-tmtypische Arten I Domimmz.en 

Neophyten I Neozoen 1 

Näbrsto:f!Zciger 1 

sonst Störzeiger (incl. Ruderali
sienmgsreiger) 1 

3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
Nutzungsauflassung /Brache 
(J1ich123 10, 2330, 6110, 1>130, 6430) 

direkte SchiicligtJng van Vegetation 
{mu:61 IO, 6130) 

/a /b /c 1 

Verbuschtmg I Gchölzaufwuchs mc j 
Vergrasung I Grasfilz (IW;hl. c..i 10. 6430, 6440) a b 
Pflegedefizite (niclil 6JJu, 6130) a b p... 

4. Sonstiges 
Beschattung ClliJ;hJ.6410, 6430, 6440. 65 IO. 65201 mc 
Begängnis, Frequcntierung Cmu 4030, 611 O) a c 
Z,erschneidung(llw:6510, 6520) ä.., b c 

' llr1on (wi'5.; oindeul. Abk. orlnubl): 

5. Nutzung I Bewirtschaftung 
Bewirt.<;ehafumgsintcnsität 
(lmr..4'110,4030, SIJO, 6430, ll<J.IO, 6510, 6520) 

Aufforstung <nkb16l lO, 613U) 

Beweidung Cow; 6SIO, li520J 

Gewiisscrunterhaltung (llw: 6430) 

Sonstige Becintriichtigungen 

lkmcrkungon 

Erhaltungszustand 

jn nein 
a b c 
a b c 
a b c 

a b c 
a b c 
a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 
0 Abwertung wcgc1 Unterschreitung der Mindestgröße 

(für A) 

Bernerlrungcn zur Bewertung I guU!cbtcrliche Abweichwig vom Bewcitungs-/Aggn:gntionsschema (mrr bei Endaggregatiou möglich): 
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Grünland Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG (2J 10, 2J30, <40 1O, 4030, 5130, 6110, 6130, 6210, 6230, 6240, <>410, 6430, 6440, 6510, 6520) 

Grunddaten 

Daten zum Natura2000-Gebiet0 {t.( S-S-'<{J 

Grund für Ncbcncodc(s): 

1D 1 1 1 1 1 1 
LKf-Fliicbc Luxx oder 
LRT-Entwicklung:dlächc 2xxxx 
(daM nur Felda mil • 1u5fülfcn) 

landesinteme Nr. i O / "). /-1 / E 1 

Nr. der Teilfläche rn r.~ Grodotcn} 

Name der Teilfläche 
Fläche (m2) LRTimKomple.< D odc:r LRT undcullich •u.•gO{lrJgl D 

Nr. BfN-Biotoptyp 1 
1 1 1 1 1 1 

Angaben zur Kartierung• 

Kartierer~---~~{.,_i _, ~i~(_((~t_~"-'_'·_.:_~_t ___ ~ 
1 1 

bei linienhafteo LRT: 
(.r.Urt.) Länge (m) 

Exposition: Breite (m) ........ ~ ~ •. bb _ Auftragnehmer MaP -----------

Inklination: ---- '°°"'- bU-. 
Aufuahmedatum 

Beschreibung (für LRT-Flächen) bzw. Begründung (für Entwlcklungsflächen)0 

~ (;:.,..::w.;. e,:'-<..„~ ;t;- ~„ ... ,/'e 1-( . 
( /~C-f-: f-,,.(r( 1-1 , 

~ () 

. „. \ 
('<·. . (r'" /,- ) 

Vegetation° 

Nr. Vegetationsaufuahme J J 1 1 1 Mittelpunktkoordinaten der Aufuabme (gcm.lß 1ocbn. Anforderungen) 

Nr. Veg.-Einheit 
(n~ namen m ::it :!ODr) 

/~ -. ~. =. =_ =_~===: RW 1 1 1 1 1 1 1 1 HW ).--.,..---, --.-1 --.-, --,-1 --,.-! --.1--,1 

Bewertungskriterien (Nur die bewertungsrelevanten Parameter, die je nach LRT unterschiedlich definiert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Schichtlmg 

Schicht Deckung(%) Lcbcmrauml.:ypi:!Chc:r Anteil an „. Ausprägung 

Unter-und 
Mittelgräser 

Obergräser 
niedrigw. Kräuter 
Roscttenpflnn= 

Zwagsträuchcr 

Moose 

Thcrophytca 

Sukkulenten 

niedrigwüchsigen Griiscm (23 10, 2330, 4030, SlJO, ul 10, 
613().1,6210, 6230,6240, 6410,6510, 6520) 

niedrigwüchsigen Kräutern (231 o. 2l30, 401 o, 4030. l 130. 
6110, 6130-1. 6210, 6'.lJO, 6240, ('410, 6440, 6510, 6520) 

Rosetteopfln1izeo (23 IO, 2J30,41lJO, mo. 6230, 6440. 
6510, 6S21J) 

Moosen/Flechten (23 IO, 4010, 4030, s13-0,6110, 6210, 6240) 

Zwt:Jgstriiuchcm ('23 10, 4010, 4030, Sl30) 

Therophytca (2330,6110, 6210, 62«>> 

Sukkulcntcn (6110) 

a l.ll c 

a b ff 

a b ~ 

a b ftY 
a k c 
a b c 
a b c 

(Summe der Deckungsgrade 
det Schichlcn 
m.i.x. 100%) 

Bemerkungen 

Gesamtb1nvutung (au rLRT-Flfichc, nicht nur VA) ~-1 b ~Jkeine~ 
• nur boi 643-0 nilglich 

3. Geländestruktur / Sonderstandorte 

VC!!etationsfrcie Rohböden (2310, 2330,4010."1030, 5130, fi l 10,6130, 62!0, 6230, 62401 

bewegtes Relief I Diinenstrukturen (23 IO, 2330, 4010, 4030-1, Sl3-0) 

Felsschutt/Ge steinsschutt (6110, 6130, 62 IO, 6240) 

Lesesteint:lgröllere Gesteinsbrocken (62 IO, 6240) 

Wechsel von Nnßstellen/Flutmuldcn und trockeneren/frischeren Bereichen 
'62311 641Q 64311 644G. 6510. ('62<!\ 

Wechsel von flach- und tiefgründigen Bereichen (6230, 6510, 6S20) 

Gesamtbewertung 

Bemerkungen 

Auspriigu.ng 

a b ~ 
a b c 
a b c 
a b c 
a b c 

a b c 

Landesamt für Umwelt, Lmidwirtschaft und Geologie, AbL Natur, Landschaft, Boden 0312016 

2. Vegetationsstruktur 
Struktur Auspxiigung 
Einzclgehölz.e / Jd. Gebüsche(2310,2330,40JO,Sl30, 1 a IX! c 
11210,liZIO, 11240, 6410, 6430) 

kleimiim:rug wcchselndeAusp rägllllgcn (4010, 1 a 1 b c 
6110, 6130, 6210, 6230. 6240, (>410, ('44(), 6510,6520} 

unterschiedliche Sukzessionsstadien (23JO) lal b c 
versch. AJl~nssen von ZweJgstrJuchern 
(nJO, 4030, 5130) 

l a l ~ c 

kleinräumiges Mosaik mit („.) (23 10, 2330. 4010, lalb ~ 
4030, SIJll, 6110, 6130, 6210,6230,6240, 64JU,6440,MIO, 6520) 
(Vegetationstypen lt. KBS bitte unten angeben!) 

Vegetationstypen: 1-Bergw_,,.._ie_s_en_c'--62_30...;.> ______ -t---I 

Borstgrasrasen (6S 10, 6520) 

Flnch13lld-Mähwie!\l..'tl (62JO) 

Kalk-Trockenmsen (61 IO,6240) 

Kzyptogamenfluren (2330) 

Mngerraseo (2330, 6130, M IO) 

Moor-/ Tarfmoosflächen (4010) 

Pianierrasen (6210) 

Röhrichte I Gro.Bseggenriede (1>430. 64401 

Snnd- / Sililcattrockenrasen 
(2310 2330.4030.5130.61301 

sonst. Nassveget:ation (6440, <.s 10, 6.120) 

lhennophilc Säume (6210, 6240) 

Trockengebüsche (6110. 6210, 6240) 

Zweigstraucbheiden (2330, 6130) 

Gesamlbewerlun.g 1 a 1 V 1 c 1 

Bemedungen 

Seile 1VOD 2 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
1.2310, 2'.130, 4010. 4030, 5130, 61ID,6130, 6210, 6230, 6240, 6410, G430, 64-40, 6510. G520)-

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundarteninventar (gern. LRT-spezifischer Liste 11hns: ~ll:llsib~simdere Arten) Gesamtbewertung Gmndnrleninvcntnr l ~lb le l 

Nachgewiesene bewertungsrclevantcAllen (wissen.•chuftlichcr Nume, eindeutige Abkürzung zulässig) 

(:; (.,,,,,._, , . .J.' 
/,' I 

~ ,„. ,.., .c.. 3 " ( ci.'"-. · / 
l'l~· K(!,,{, V 2 Pt fA, f.n· 1..t1c~1... C."lf'1UA "'"t 2 

1_,·-;. ;''/:- :" r 
.... :··(.J \ C; . , . "• 3 V 1Jtt'f.t,,, (, !f „ ./„r'-t: f,,. z. V 

/i)->(W.f?>"'"' ~ ,r 1( !>. 

X 1 j (/"<. ; '-" ," -. 
..... 

"""'·"' (.' /{ IA,, ~ 7Je-.Ac-(h :"" tu.~„.s „ 2. 
J 

_.; 

Je. " \: ; !,.,) , e( c~l l ,.. H··{,..:c,,.- ... '- „'C".-:. ,>-11l1tt<~ ( •· '1 

„"f.f~ r d:,..,, ,·: )44""": l [ '- z ,, lv.."tJ" CC<<- ,<-.(,: s 1\ 

.: .... Y~t.A ,.„ ('(. l'l ll • ~ c ,1 ~c..ße, ,,e .... ~,Jt>-:"11 
" Aei~„.I "\ /'e- ,, :{ft~' ~ 2 ,,..~ · .:i . ,t 'Jl'.L < 

.II 

fl,1 Cl>.- ''" ,,. ..... tlisv!tv..A // 'P;l( ·'" .~, (,.; ~l 1 

V a.ce-< ~ ?·,,. I ,,J_· . 
I l 1 ":n ;.. .... 2. )._..t f,~, ("c„-c'.! • , c.< „. 2 

2. seltene I besondere Al1en 
:i 

3. Ticrnrten 

Nncligcwicsene bewcrtungsrelevantc Arten Untersuchung v<m Indikntrugruppen afolgt? jn Jnein 
(Y..;1-..(,en.~hafllicher N"m'"' ei:ndeulilleAbk<irLUncz nilii.\.o;i.t!) 

wenn ja, Anengmppe l: a b e 
Artengruppe 2: a b c 
Arteilgruppe 3: a b c 

Ge.vnnttbewerl11ng besondere Alten Ja lb l<il Gesamtbewertung n~rnrten ialbJcl k#•I 
Bcmr.rkungen 

Beeinträchtigungen 
l. Boden, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt Eintrag anderer Steffi: (t.-inschl. 1 a-:J b 1 c J 

t Arten (~;.._: eindwl. Abk. crloubl): 
Fremdstoffe zur ~gebefestigwig) <nWl! 611 O) 

Grundwasscrabsenkwig (lw(62J0-2,<t410, 1a 1b 1 c 1 Wasserstandsschwnnlrungen (anthrop., fälbl e! (1430,6440) 
nicht nutzungsbedingt (Jm.I40101 

EnlWässcrung (luu:40 10, 62J().1, M 10, <>430, ia lb ic 1 2. LR-untypischeArten/ Dominnnzen 6440) 

Gewässervcrrohrung I -verlegung / ja jb Je 1 Neophyten/ Neozoen ' a„ b e 
-begracligung / -verbau I Nährstoffzeiger ' ~ b e 5. Nutzung I Bewi.rtschafmng 
Uferbefestigung (ruu6430J sonsL Störzeiger (incl. Ruderali- ,lt b e Bewirtscbafumgsintensität ja'.j b ie 1 
Niihrstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- l.alb !e 1 sicmngszeigcr) ' <mtr. 4010, 4030, s 130, 6430, (>440, 6510, 6520) 

rung) (einschl org. Ablagerungen)·l'.JliW 61 IO) 3. Störungen an der Vegctationsstruldur 
Auffor;tung (niäil 6110, 6130) 

mm Müllablagerung (anorg. Stoffe) 1-l?ib ie 1 Nutzungsauflnssimg /Brache l~l b J e l Bewcid.tmg (Dw: 6S 10, 6S20) 
Gewässcnmtcrhllltung (ll!a 6430) 

e 
Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, (1Wil2310, ?J:lU,6110, 6130, 6430) c ).ii'lb Je J Stäube, PSM, Salze) direkte Seliiidigung von VegeUrtion ja lb Je 1 Sonstige Bccinträchtigimgen (ruu6ll0,61J0) 
Abbau (Sand, Gestein, Torf) I l lll b Je Verlluscbung I Gchölzaufwuchs ~ b c a b c 
Mas.erialenlllahme b Vergrasung I Grasfilz Cnii:hl M 10, 6430, 644111 a ~ e a e 
Störungen des Oberbodens I der Boden- ! a 1 b 1 e b Pflegedefizite (nis:hl.6110, 613U) a b~ e a c 
decke Cni!Wl.2330, 4010, 4030, 6110. 6130) 
Verändc;ruog der Bodenstruklur I Ja lbJc 4. Sonstiges Ilcmctl:nn(!<ll 

des Bodenaufbaus (l!l!r 6510, 6520) Beschattung (Jliohl 6410. 6430. 644tl. 6S IO. 6S20) "a' b c 
Verdichtung(Bcfahrung)(lliclll6110,6130l j al b i e Begöngnis, Frequcnt.icrung (ruu40J-O, 61101 a b" c r' „~ d ;_1,'!i c 

tc;;: : '"'. •, ;f ' 
Niihrstoffinobilisierung im Sediment Ja lble Zerschneidung Cm!! 6S 10, 6520) a b e 1 

Cn1Jt4010} 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen A B e. Erhaltungszustand IAl~ I c) 
Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar A :ß c 0 Abwertung wi:gcn Unterschreitung der Mindestgröße 

.. ' 
Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A ~ c (fürA) 

Bemerlrungen zur Bewertung I gutachtcrlicbcAbweicbung vom Bewerlllngs-/AggregationsschClllll (nur bei Endagi,rrcgation möglich): 
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, ·,A.~tu.~ljs.ierün9 d.~r. ,:a·io.to:pkartleru n9~ iH 'sa~iis~·~: .: . -. „~ .. ·::::. :,~iJ1(~5~-~~J·~r?:· ·? ._ .-;-s- l-f 3 ~: 
: ... -·_ .„. : .. ~. ,: :\ · . --~~1~.n:?r\-:t=if~ssilnQ~bgg~ß Iv9rd~r$~1tej _: ·„; ·:,...„;:.··: ·). :·. ·.:: · .„.:. ;_::_--~-~je.kt~ü~-.n!r:: -L;:$-~: 

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

1 
Biotopname/ Bezeichnung j basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

rollständlge Objektnummer 

l Lage ---i 
1 J 1 Name J 

Bearbeiter/Kartierer 

1 Gemeinde/Landkreis 1 1 Datum 1 
1 j ~1 ~~~-1-~_iö_n __ ,_r1~~~~--'I 
'-----------~-~-~-----~---~~--~~ 

I {nur Biotopalm Wa!d) 

'-

l_Fo_ rstl- ic_h_e._B_esta __ nd_esa_ d_res- se ___ _.!i, 

1

_ Lettbiotoptyp 

1 

1 r Schutzstatus 

1

1 

1 0 FND 
• 0 ND 

l Status 
l o wertvoll 

1 

O pot. wertvoll 

D nicht mehr vorhanden 1 1 
1 1 

1 l 1 D Erfasst nach neunen Kriterien {FFH) 

- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

i{" 1.. ' -i .:...~ 
( \ , ( 

.-~1 .: „ ~-~:- „. .~ ... {/ .... \ ' • „.:--

' 1. •. 

„...: •• - .l i ( · .„ ~ ... / .. l , 1„. : 
_„ • „ 

' 
~"':'· · !··.f t, · \.„ (LL.. · ..... Tt:- ~l1/C ( -: ·:~'1.i.r:.-:.~ : ;. ·~- „ · :.. 

Änderungen 
I Aktualisierungsmethodik 

1 O Datenübernahme aus FFH-MaP 

1 D Datenübernahme von RP/UFB 

1 D ?.atenübernahme von UNB 

~erprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

o Geländekartierung l 
1 

O keine Aktualisierung möglich 1 erfolgt 1 

O sonstige: -----------J I 
L_______ _J 1 

J 
Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 

D ! D 0 !;-; !W 
1 

0 NW NO 1
1

0 
D sw so D 

DI O D lo 
1 

1 t--Ho-_ h_e_m_N_N~n-1in-.~,,_l-_-_-_-_-_~_-_-___J----1 

1 max. 1 i 

,.,. ,_;:· . . _, 
·„ /. : '(.:·: · 1 

' r-:,,_:, .· / 
:);;.{.,.'' ,,,.,,. ... 

1:.'!,.„ :--- „( :1• ::. 

!:Änderungen zur Vorgängerversion __ 

1 , o Ersterfassung o Objektnummer 

j D Abgrenzung O Unternummer 

1 D Biotoptypen D Löschung ! 
1 0 Status/Ausbildung 0 keine i 
'--~~--~--~~----_J 

Unter- CIR-Code* I §26„1 FFH - LRT" Landschafts- ! Biotoptyp / Flächen '1

1 

Fl~~e• 1 
Bremite" 1 Länmge• 1, F GIS·ObLjekte' P /

1 nummer f elemente• 1 i % ur 1 

1 1 1 1 1 1 d __ _,__I _ _,__ I! _ ______,·--t-i'------t-_,___ ----+___._:==! =I 
•Angabe für gesamtes Unterobjekt ~ Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F .„ Fläche(n), L .„ Linie(n), P ... Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Staarsbetrieb SachSCllforsL 03/2007 



.. : : ·~.;· ·;, 

·. · Akt~~Jlsi~r~~~- cl~r: ·aiot~Pk.~~ierun:g·J~ ·-s~ch~eh , ·;. : : . ·.: .. ~ · 
· '.-z~s,~~~tt-Biot?~f~~~ Q~~~!~iia.: ._;:.:· .. :(., :·.: ;:~ j.;-:2: · - ~'.',;~"'- - · , . , -„ ·· -~ 

'.'" ;·· .:· _,,.. -.. ::_. ·1'„ ... 
:~ . . .. . - ,: .. . . .! 

· '· . JK 25:c.; Nr: . -. " l 
• • " · .• • . •• • 1-j -------j 

- Q,bje~tn~mm~r .L.__,_ .~. ,- -~J 
.;~ . . ·- . . 

1 Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRT) ---1 - --------------------:-i 

~ 1 !~i 
1 i 1 

1 1 . 

r 

Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuoitlnung zur Unternummer bei FFH • bewertungsrelevanten Arten und RL-Arten) -

i Menge 1 Unr. I 1 Menge I Um. 

LLr 'Z~.(e. ..Sy-.1o-A<.„ 
1 
L 1 L.,..1, .. ./c. C-=~·f-\!, , ) 1 Z [ 

. \)
1
ccc : ·~ , :..·.__ ;! · · • /f jl ;{f:., / 1 "- · / - . , i: ~, .... ·"·~ ~, _/~ \.o-..... ........... y '-·· ..... . „ .. 

1 /! ! 
. , r V ;~' -; • . -, ; ~1:-< t'l 

1
! ( !. '.';, : i_ ;,__~,.{ './ ., j : 1-../ [.f :_..._. 

w ... ~1'.~·"i · ·· l'/,i 
l \ ::.:; •. ~·-· ,:,,,r_ . „ . _«' 

( ,., t! ( · •II,, ~ 1 
~C:,V-•'\'\ \l""\J \ ~ \~.-,V'Vl ( 

1 /./. - , .. , 
f(! u r., .. ' .• .. , 

1 /1 J 
f, ' , 

' ~ ..... · ., r:.--,-r \ 
'-' 

.._,... I 
: Ot v.. C~ ·: ',·„. 

/( 

C'!;.t, ; !/ (..~.:-
; 

~~ -. (· ~ ·„~ ) G· ~(. [: f.f 

"' J\ ( .„J. .: _i (\ ~- .5!'.~ l \ c.. 

r 

Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH. bewertungsre!evanten Arten und RL-Arten) 

!""•' I ""' I " 
. ' 1 

l 1 1 ! 

1 1 1 1 

l Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

1 O keine Gefährdung 

j o Baumaßnahmen/Ausbau 

; O Gewässerausbau 

1 o AbbaufAbgrabung 

J O Aufschüttung/Einebnung 

/ O Ablagerung Müll/Abfall 

1 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O lntenslvlerung der Nutzung 

o Aufforstung/Bepflanzung 

o Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

D Entwässerung 

' ' 
o Eutrophierung 

o Blozidelnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnigung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

o Zerschneidung 

o Ausbreitung von Neophyten 

D sonstige Beeinträchtigung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammeoa.rbcit mit Stanisbetrieb Sacl!.sc:nforst 03/2007 
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J 

; AktuaHsier:urig der Bi9töpkartjer~n~l in Sachsen· 
· . ... <Gelände ~- Ertassu~gsbogen (Vorderseite) · 

TK25.. · .. · ·1 )) \{3 1 

O~Jektnummer r--_,-:---„·~1 ·:-:' ---1 

. . . '-------.. ~-_; 

I Biotopname I Bezeichnung U.• (<' J.,: ~ ~ baslort .ufObjekt dor Vo•gäogoMn;lo" 

...... L ___________________________ __.I j vollständige Objektnummer 

1 

Bearbeiter/Kartierer 

l <- ·r-l"i 
1, s -:j, • 1 , . ' 

~ Erfassungshilfe Standort -------------------~ i--------------

Ebeoe Sonto 

Muldo 

- Biotopbeschreibung / Zusatzinformationen 

Status 

o wertvoll 

0 nicht mehr vorhanden} 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

"°;\ , 1 1 ... ,- t \ / c 1rJ{ 
-}'~ 11~)v.f,: r 1ö..C• .c..~:t '· _„..:->10. ·_,..r 

:--... , .. ' '!,.r ~ [. t 1 .:.: , „ „ t i r ,.„ :. : .: .1, { 
1 ....... . „ 1 •• 

:.·· ~: .„J. 
/ , 

•• '~ ·.: ·..L".. ·tc i..r 

T. ~~-··· ; ~.J~.~,: . . :·· I . - I ~ 
- · ,- . ,..,.,. ' „\.' '·" """ .„. it 

\. 

- Aktualisierungsmethodik ---------------~ 

o Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

O Datenübernahme von RPIUFB 

o Datenübernahme von UNB 

O Überprüfung Luftbild 

O keine Aktualisierung möglich 1 erfolgt 
D . sonstige: ·- · · · ···- --

- Änderungen zur Vorgängerversion ---~ 

o Ersterfassung 
D Abgrenzung 
D Biotoptypen 
O Status/Ausbildung 

o Objektnummer 
o Unternummer 
o Löschung Gesamtobjekt 

~
Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

Unterobjekte ' Angabe für gesamtes Untero~ekl 'Angabe der Anzahl der GIS-Objekte IF „. Fläche(n), L .„ Llnle(n), P „. Punk~e)] 

Unter· §26* FFH • LRT* 
nummer 

/ 
„ 

/ / 

r r 

/ ,. , 

Staatsbetrieb Snchscaforst 04/ 2013 

Biotoptyp 

111, Olf , (oo 
Alf, o'-'. lfoo 
01.o~Zoro l<-R~ 
o~ .o! 43o ($yp 

Flächen 
"lo 
c , . 

·7 (" - -

Fläche* 
m• 

Breite* Länge* GIS-Objekte' 
m m F L p 



, 

· Aktlialis·ierung ·~er Blot.opkartierung in S~chsen 
C?elänqe - Erfassungsbogen (RÜckselte) 

TK25 ' .·.·/_~·].! 
Objektnummer _ J 

- Biotopbeschreibung· Fortsetzung - -------- ----------------------, 

V i c i c.. ":;/ :. :· . 1 ! L .... r: ~ ... ~· vcr(1l::l~·· 
'.) ..... J .. _:-;, 

--... } 

~ -:~• l ,.;. c. :"': ·.,_.. 

j \ 
.. ... „· „ . . ~ . '„· / ·,,. :.. 

- . • ! • ·: · ·.~: , , „ . 

0 ' . 
: ... · ::.. "·· \ '.\ \ ;'..f „ ... :_"„ : 

, 
· ' l •' 

~ • „ 
!.~ ·• ; • 

z 
l 

z 

2 
.., 
(.. 

3 

-~>: . „ „ 
. „ ...... ,, . , 

(. 

z 

/-„{ . . ·-""- -' ·- . < l 

1 ! 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte -------------·----------------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

O wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

o keine Gefährdung 

D Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

D Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

o Entwässerung 

o Artenvielfalt 

D Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

o Eutrophierung 

O Blozidelnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnlgung 

D Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung --- ---- ------- -----------------. 

Suwtsbctricb Sachsenforst 04/ 20 13 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2310. 2ll0, 4010, 4-030, SIJO, 6110, 6130, 61.10, 6230.6240, 64 1~. 6430, 6440, 6S10. 6S20) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• 0 C, "ü2. 3()() ( G 1J 1-( r,,J Daten zum Natura2000-Gebiet0 IK s-s-43 

LRT-Code Ll±Eo~~m ID 1 1 1 1 1 1 
landesinteme Nr. 

1 1 1 1 1 A~bildung 

ggf. Nebencode LRT-F1icbc luxx O<kr rn LRT-Emwicklung:ifliicb&: 2xxxx Nr. der Teilfläche (s. G.odatr:n) 

ggf: Nebencode 
(donn nur Felder mil 0 1u<füllcn) 

Grund für Nebencode<-): Name der Teilfläche 
utT im Komplu D oda' LR'.J' und<Ulicli llllSß<{rit;I D Fläche (m2

) 

Angaben zur Kartierung• 
Nr. BfN-Bio toptyp 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

bei linicnhaftcn LRT: 1/, k {11t.w. ,: w Länge (m) Kartierer {.t. Liste) 

Bxposilion: Breite (m) Auftragnehmer MaP ....,.iq;o;;a o,on_bii_ 

Jnklinalion: Aufnahmedatum ./f r. f'-"11. 
...... i;;;;i \fOn_c; _ ..i:~.w .... , 

Beschreibung (für LRT.flächen) bzw. Begründung (für Entwicklungsflächen)" 

4~Jli~; ({ e.· ..... .._ rrb·~ f,J, 'VI ,c." f-ere.: ~ ( ~ /w.C< ( <."""' „'{. / )' J'"" 'S-4 /v,,,, ,·1... „.__ /. 

p~-~ J ._--y f~lw-;~ z._ ft-. { w.'t-vi U t.1.1 /.w..~ ( (,,,fw' tt~·Jl ) 

Vegetation• 

1 1 1 1 Nr. Vegetationsaufuahme 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufuahme U;cm!B 1eclln.Anforderungenl 

Nr. Veg.-Einheit 
1 1 RW I 1 1 1 1 1 1 1 HWI 1 1 1 1 1 1 1 (oodlll<lbnoriet.i.?ODI) . . . . . 

Bewertungskriterien (Nur d ie bewertungsre levanten Parameter, die je nach LRT unterschledllch d efin ie rt sind, beriickslchtlgenl) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Schichtung 2. Vegetationsstruktur 

Schicht Deckung (%) Lcbcnsrawntypischer Anteil an „. Auspräguog Struktur Ausprägung 

Unter- uud niodrigwiichsigcn G räsc:m. (Zl 10, 2330, 4030, S 130, 61 IO, a b c Einzclgcbölz.c/ld. Gcbüscbe (2310,ll30,.mo,s130, 1a1 b c 
Mittelgräser 6130-1, 6210, 6230, 6240, 64>0, 6SIO. 6520) 6210,6230, 6240, 6410, 64JO) 

ldeimäumig wecb.sclndc AuspriguDgcn (4010. la lb c Obergräser nicdrigwüchsigen Kräu!cm (Zl lO. 2330, 4010, 4030,Sl 30, a b c 6110, 6130, 6210, 6230, 6240, 6410. 6440, 6510. 6S20) 

niedrigw. Kräuter 6110, 613().1, 6210, 6230, 6240, 6410, 6440, 6SIO. 6520) 
1111tcrsc.hiedlicbe Sukzessionssllidicn (llJOI la lb c 

Roscttenpflmm:n Roscttcnp.flanzen (2310. 2330, 4030, SIJ0, 6230, 6440. a b c vcrscb. Altersklassen von Zwcrgstrfiucbcm lalb c 6S10, 6520) 
Zwcrgsliiiuchcr (Zll0,4030,SIJO) 

Moosen!Flechtcn (2310. 4010, 403Q, s 130, 6110, 6210, 6240) a b c 
lcleimiumiges Mosaik mit(-.) (ZllO. 2330, 4010, la lb c Moose 

Zwcrgstriiuchcm (2310, 4010, .mQ, Sl30) a b c 4030, Sl30, 6110, 6130, 6210. 6230, 6240, 6430, 6440, 6510, 6520) 
Therophyten 

Therophyten (2330, 6 110, 6210, 6240) a b c (Vegetationstypen lt KBS bitte uDlcn angeben!) 
Sukkulenten 

Sukkulenten (61101 a b c Vegetationstypen: Bagwiesen (62301 (B...,g der i:mcbuog: Vegdoli01'6<1umoluneßlcho; 

1 a 1 b 1 c lkcinc-I Boistgrasrascn (6fäl, 6520) Summo der D<ckoopgnde der Schichlcn Gesamtbewertung (auf LRT-'Fllchc, nicht nur VA) 
nw<.100%) • nur bei 6430 m6glich Flachland-Mlihwiescn (6230) Bemu\ungeo 

Kalk-1Iockenmscn (6110. 61.40) 

1 KryptogamenfllD"Cll (2330) 

IM.Bi:= (2330, 6130, 6SIO) 

Moor-/ Tmfmoosllächen (40101 
3. Geländestruktur / Sonderstandorte Pionicrmsen (6210) 

StnaldureD (Elluchrän.tungco bt!achtml) Ausprägung Röhrichte I Großscggenricdc (6430, 6440> 

veiretationsfreic Rohböden (2310, 2330, 40)0, «130. Sl30, 6 110, 6130, 6210, 6230, 6240) a b c Sand- / S ilikBttmcla:mas 
112310. 2330 4030 SIJO 6130\ 

bcwei!lcs Relief J Dilnenstroktnren (23>0, 2330,«H0.40JG.l,Sl30) a b c sonst. Nassvegetation (6440, 6S10. 6S20) 

Felsschutt/G esteinsschutt (6110.6>30, 62>0, 62401 a b c thennophile Säume (6210, 62'10) 
Lcscstcine/größc:rc Geslcinsbrockcn (62>0. 6240) a b c Trockengebüsche (6110, 6210, 6240) 

W echsel von Naßslellcn/Flutmuldcn und trockencrcnffriscbCICll Bcn:ichen a b c Zwergstrauchheiden (lJJO. 6130) 
16230 6410 '"""' 6440 6S10. 6S21Jl 

Wcchscl von flach- und tiefgriindigen Bereichen (6230, 6SIO. 6520) a b c 
lal b lc l 

la lb lc l 
Gl!Samlbewerlung 

Ge:ramtbewerl11ng 
Bcm<rl:.ungen 

Bcm<rl:.ungen 
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Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2310, 2330, 4010,4030, Sl30, 6110, 6130,6210, 6230, 6240, 6410, 6430, 6440, 6SJO, 6S20) 

Bewertungskriterien (Fortsetzung} /1-Zo 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Gnmdaru:ninvcnlar (&ctn. LRT-spc'litischcr Liste ohn~ ~lteneibe=idm Arten) Gesamtbewcrlung Grundartenlnwntar lalblcl 

Nachgewiesene bewe11Ungsrelcvante Artcn (wisscnscbaftlicher Name, einileutigeAbkümmg zulässig) 

~t-nA:1 t!'<>.„;tlc...·1 
/!.et.. ; lf.t 0. 1,c.. :l4(1J.('. 

A-rrC.t fA,.. ;Ho. .t,,ur-. 
ß,'s fe..ti.t (e (}M·,·e:...,.1,~ (,J{,.. /.G.-(_ fh ~ LV' {'C.< (.,. yU-

t~1 ·1... .... .!'1~'(., t;t''' G. i?•u ,,. ,h 'Fle-:t. k1he.i(,)1,,,' ( 
~ 

, 

2. seltene I besondere Artm 3. Tierarten 

Nachgewiesene bc:wcrtungsrclevante.Aru:n Untersuchung von Indikatmgruppcn erfolgt? ja nein 
(wiS5Cn<Choftlich« ""'- <indcufi„ Abkümm•>rul!M.i•I wenn ja, Artengruppe 1: a b c 

(~,tJ,ii..,'u...._ ~,,,/11 . Ar1cngrnppe 2: a b c 

/kt t.ti..,.. ~J·C.o.Q~ °'"' l ·r- Artengroppe 3: a b c 

Gesamtbewertung besondere Arten l a lb ic 1 Gesamtbewertung Tierarten la lb !clk•ino l 

Bemeliungen 

Beeinträchtigungen 
L Boden, Wasseihaushalt, Stofibaushall Eintrag anderer Stoffe (einschl 1 a 1 b 1 C 1 

1 Nlcn (will.·, cindcul. l\bl. ulaubl~ 
Fremdstoffe zur Wegebefestigung) <ö 61101 

Grundwassenibsenlamg<mtt623G-2,6410.1a 1blc1 Wasserslllndsschwankungcn (anthrop~ 
ia lb ic 1 

6430, 6440) 
nicht nutzungsbedingt (Dg( 4010) 

Entwässerung Cml140lo, 623G-2, 6410, 6430, 
ia lb lc 1 2. LR-untypische.Artcn/ Dominanzeo 6440) 

Gewiisservcrrabrung / -verlegung I ia lb ic 1 Neophyten/Nco:roen ' a b c 
-begradigung I -verbau I Nährstoffzeiger • a b c 5. Nutzung I Bcwirtschafumg 
Uferbefestigung (lm[('430) sonsl Störzeiger (incl. Ruderali- a b c Bewirtschafhmgsintensiliil la lb lc 1 
Niilustoffeinttag (N, P) {Eu1rophic- la lb lc 1 sierungszeiger) 1 Uwt.4010, «130, 5130, 6430, 644-0. 6S 10. 6S20) 

nmg) (einschl org. Ablagerungen) (nkla 61101 3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
A~irOJ'S\tmg (!isbl.6110, 61lO) a b c 

la jb je 
Bcweidung (!!!![ 6SIO, 6S20) b Müllablagerung (onorg. Stoffe) Nutxungsauflassung /Brache l a lb ic 1 

a c 

b Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 
ia jbjc 

(.ris;IJJ.Z310,2330, 6110,6130, 6430) Gewässeruntcrhaltung (m64301 a c 

Stäube, PSM, Salze) direkte Schädigung von Vegetation la lb ic 1 Sonstige Beeinlrächligungco (aitt6110,6130) 
Abbau (Sand, Gestein, Torf) I lal blc Verlmschung I Gchölzaofwuchs a b c a b c 
Materialentnahme b c Vcrgrasung/ GrasfilzöWi6410, 64Jo,64401 a b c a 
Störungen des Oberl>odeDS / der Boden-! a 1 b 1 c b c decke (nidl!Z330,4010,WO, 6110, 6130; Pflegedefizite (IW:b16110, 61301 a b c a 

Veränderung der Bodenstruktur I l a l blc l 4. Sonstiges llcmalalllgcD 

des Bodenaufbaus (nur 6S10, 6.520) Beschattung <niGh16410, 6430, 6440, 6SIO, 6520) a b c 
Verdichtung (Bcfahrung) ~6110, 6 13011a1b1c1 Begängnis, Frcquentienmg (mir4030,611oJ a b c 
Niihrstoffinobilisierung im Sedimmt 
(lwc4010) 

ia lb ic 1 .l.crsclmeidong (mit6SJO, 6S20) a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen A B c Erhaltungszustand IAIB!cl 
Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar A B c 
Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A B c D Abwertung wegen Untcrschreibmg der Mindestgröße 

(für A) (.v f (,41 . tl c. ·~ f., 

Bemcrlamgcn zur Bewertung I gutachtcrliche Abweichung vom Bewertungs-/ Aggregationsschema (DW' bei Endaggn:gation möglich): 4c.w-< 
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. .. 

Aktualisierung.der Biotopkartie.rung· in-Sachsen. 
.· "· Gelände --:ErfassungsiJogen (VorderseiteJ ... ,·c . . · __ .„ 

TK:25 · „ l.„ . ~· '•.{? 
! „, ~ ./' 

. ObJektnun:imer:" /! - 2 /!. 

I Biotopname /Bezeichnung " • W" P,.: ~ f "''"' ,„ ObJ•ktder Vorgä"""'"''"' 
._L ______________ _ _ ____________ ]__, J vollständigeObjektnummer 

1 

j Name 

Bearbeiter/Kartierer 

l Datum A •. ,--. ,, . .., 
/• t .:. • ;' I • ~ J 

~ Erfassungshilfe Standort----------- ---------. 1--------------1 

Ebene 

~ulde 

Exposition 

f' .N 

~,i; 
Status 

0 wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

1 - Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

l 

.) 

/' . ' ( 
1 . ..,. . r , r , .· r f,1.1 ·• . „ f ,'1.,_·. / ....... .r . ~ ' . ...... (. '. . . ,- -

, 
! .f'(: ,\ 1 \ 

; 
(': ( /'~:.--\„• ~ 

" 
q ( : i~:c ..... '.(:.; \c.~ 
=: 

., . • f' 
~ ~~ i.~f „~·' : 

(.' 

~~ ·, • • :· _.:, ·· · ~··( <. 

~ Aktualisierungsmethodik -----------------, ~Änderungen zur Vorgängerversion ----. 

o Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

o Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktuallsierung möglich I erfolgt 

o Datenübernahme von UNB 

D Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

Unter- §26„ FFH-LRT* 
nummer 

./ / 

_,- -· 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 

0 , sonstige: · -„·-- ·· ·· -· · · -

•Angabe für gesamtes Unlerotjekl 

Biotoptyp Flächen 
% 

Alf os, 4.lflJ =!o 
.111 r)t/, A DO 3~ 

o Ersterfassung o Objektnummer 
o Abgrenzung O Unternummer 
D Biotoptypen O Löschung Gesamtobjekt 
D Status/Ausbildung l:§Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtiauna 

' Angabe der Anzahl der GIS-Objekte !F „. Fläche(n), L „ . Linle(n), P „ . Punkt(e)] 

Fläche* Breite* 

1 

Länge* GIS-Objekte" 
m' m m F L p 



Aktualisie~ung ~e~ a·lotopkartierung.in Sachsen 
Geländ~ - Erfassu.ngsbogen (Ruckselte) 

•. 

~ Biotopbeschreibung· Fortsetzung -----------------------------~ 

,„· „ 
~J 11-~-i_, ,..,. C..v- ..... 1 c,1· : a. 

C?i..., ~-· s s,,_„,. 

1 

~ Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Biotopkomplex 

o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

O Artenvielfalt 

O Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

D Bedeutung für den Biotopverbund 

D sonstige Bedeutung 

1 

~ Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren)-------------------------

0 keine Gefährdung 

o Baumaßnahmen/Ausbau 

D Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

o lntenslvlerung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

D Entwässerung 

o Eutrophierung 

O Biozidelnsatz 

D Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnlgung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

0 Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

~ Vorschläge zu Pflege und Entwicklung - - - - -------- - - - - --------- - ----. 

1 

Staatsbclricb Sachseoforsl 04/ 2013 



Aldualisier:ung_ de(Biotopkartierung· ir'.1 Sachsen· .. TK25 
.. , . .· G~lände ~ -~rfassungsbogen (V~rderseitef : . ' ... ; .. · · Ö.~j~ktnumme~ ~/(_-_2_2 _ _ ~ 

1 

basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

j vollständige Objektnummer 

[ Biotopname/ Bezeichnung 

1 

Bearbeiter/Kartierer 

1 

Name , , i ·,.. !·: 
,,..:c. ( ~ < ( vl lt ' \ ~ ._,,.J 

! Datum 1 C' .i:f . .--/ -~ 
- Erfassungshilfe Standort------------------~ 

Exposition Status 

O wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

v ' fl " „,w .1Y:~ ~ 

J1„ ·~ _..,, J„z„/, 

- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

r: t ( 

„.'f' C·t" 1 r:-t 
\.· 

.. ·" r . 
/~'-;.! ~ :: ' . • r ~I /---(.,( 

„ 
_t: ·t,.f "; / - \ 

L-
~-. ~ . 

f „c..\", "lf •.. / t;..„( 
, .-.-.' .... :._i:: •• ,!.„ .•.. R~\··."i\C..L .. .... ;~ ·-. . ~ r 

l 

1 

1 

~ Aktualisierungsmethodik ----------------. -Änderungen zur Vorgängerversion - ---. 

o Datenübemahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

o Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung mögllch I erfolgt 

o Objektnummer 
O Unternummer 

O Datenübernahme von UNB 

D Überprüfung Luftbild 

D . sonstige: - - ··- ·· --- -·- ·· ·· ········---- ···· 

o Ersterfassung 
O Abgrenzung 
D Biotoptypen 
D Status/Ausbildung 

O Löschung Gesamtobjekt 

~
Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

Unterobjekte 

Unter
nummer 

§26* FFH • LRT* 

/ 

Staatsbetrieb Sacbsenforst 04/ 2013 

•Angabe !Or gesem!es Unter~ekt 

Biotoptyp 

oc. ö2. /c'O l Gy 

Flächen 
% 

'Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), l ... llnie(n), P ... Punk~e)J 

Fläche* 
m2 

Breite* Länge* 
m m 

GIS·Objekte2 

F L P 



Aktualisierung der_a·iotopkartierung .'in Sach~en .-
. Getan.de ~ Erfassungsbogen (Rückseite) · · 

·TK25 :. ·i J 

Objektnummer . 11------11 
- Biotopbeschreibung -Fortsetzung --------------------------------. 

,.-, ,„ ' I, 
' · .. „ t„ ;,„. ~ 1 1 • • , ~ \. - ."„ , . C 

i·~ 
' . r . .:· ·. : ; f c.; ~ ':" .„ ·~ : . r-- ' 

r . 
).( t.~ c.c: / ( " . t.• „ '""'. 1 

•. ... 1 

j .. r : . .~ 1 = • , \ 0 . ' '-\.. .J. C<-e~ \ ...._., 

/1 " ' ·1 W.,.·"-t,..! „""1::.., 

1 

4 
3 

z 
ll 

z 

• :. „ ··•;' • _i,, : : 

r?I •. ' - .„„ . t_ \ . ... r..f. •'. 

,·( 

/\ 

,/: 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte -------------------------------, 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten O Flächengröße 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten O biogeografischer Wert 

o wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsform i 
o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften o Bedeutung für den Biotopverbund _J 
o Strukturreichtum o sonstige Bedeutung 

.._____ _ ____ . 
- Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusalzbogen konkretisieren)--------------- ------------. 

o keine Gefährdung 

o Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

D Intensivierung der Nutzung 

D Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

O Entwässerung 

D Eutrophierung 

O Blozidelnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

o Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

o Gewässerverunrelnigung 

D lmmlsslonsschäden 

D Erosion 

D Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung -----------------------------. 

Staatsbetrieb Sachseoforsl 04/ 2013 



.Aktualisierung· der e·iotopkartier~ng in $achsen 

. .. · ·„ Gelände: ~„Eifassungs·b9gen (Vorderseite) · · ·_ . .... . . . . •. . . .... 

:TK25 
„„· öbJ~kt.num~er .._··'_! _-__ .1_.i _ _ __, 

I 10 opname eze1c nung fJ B. t / B · h ~ J1,„ e-0.,~ ~\ [~ basiert auf ObJ"ekt der Vorgängerversion: 

.... L___________________________ 1 vollständigeObjektnummer J 

[ 

Lage (administrativ und/oder geographisch, Exposition, Entfernung) 

1 

Bearbeiter/Kartierer 

'----------------------- - -----------' 1 Name { , f /(. t · 
. . \.,'\. ~ ,/i~ C(.!,-„-1 t. l °'../ 

[ Datum 

- Erfassungshilfe Standort ---- ---------------, 

Ku~· ·Hang T~g,:..-1 
1 1 . H"1g~ß 

Un et· B6schung 
Nied~&St!! 

Ebene Senke 

BacN' Auss 

- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

;) '· ' ( \'.)C· • \ e- - <·" l. 

Uc...- ~ f.. 
1 ; ~o 

~ 

„ 

~-!:· .. ~ .:,. I~ I 

! ' f'. 
~· c. - I" ' 

(j 

Felskanle 

Ex~~ 1 

l~.zv~ '1s~---J 
~ 

,,,,. .. _. ~-, :"\• ] : .· 

Status 

0 wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

;' 

.. 1..:: -· t ' : „ ~=/·' 

- Aktualisierungsmethodik ---------------~ ~Änderungen zur Vorgängerversion ---~ 

D Datenübernahme aus FFH·MaP 

D Datenübernahme von RP/UFB 

D Datenübernahme von UNS 

D Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

Unter· 
nummer 

§26• FFH • LRT* 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 

o Geländekartierung 

0 keine Aktualisierung möglich I erfolgt 
D sonstige: -- - ··- · -· ---·--· -·---· 

O Ersterfassung 
D Abgrenzung 
O Biotoptypen 
D Status/Ausbildung 

o Objektnummer 
O Unternummer 
O Löschung Gesamtobjekt 

~
Löschung Teilfläche 

Entspr. nichl den Kriterien 
Beeinträchtiauna 

•Angabe fOr gesamtes Unterobjek1 ' Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F .„ Fläclle(n), L „. Linie{n), P .„ Punlct(e)] 

Biotoptyp Flächen 
% 

Fläche* 
m• 

Breite• Länge* GIS-Objekte' 
m m F L P 



···Aktualisierung der.Blotopkartie.ruilgAn sa.chserL· .· 
.Geiände -. Erfassungsbogen (Ruckseite) :· · 

l! 
1 ·• „ 

'P;uz:. _,,,(,.'c· 3 
.., 

1\ (' '! ,· "" ,,r <.1 1-, l ·t lr\ .., -
? 

~ Wertbestimmende Gesichtspunkte - ----------------------------------. 

o Vorkommen· gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

D Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

D Strukturreichtum 

o Artenvlelfalt 

D Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

o historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

~ Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren}--- ---------- --------- ------, 

o keine Gefährdung 

D Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

o Aufgabe der Nutzung 

D Intensivierung der Nutzung 

D Aufforstung/Bepflanzung 

D Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

D Entwässerung 

0 

D 

0 

D 

0 

D 

D 

D 

0 

D 

0 

0 

Eutrophierung 

Biozldeinsatz 

Freizeitaktivitäten 

Verkehr 

Schadstoffeintrag 

Gewässerverunrelnigung 

lmmlsslonsschäden 

Erosion 

Flächenverlust 

Zerschneidung 

Ausbreitung von Neophyten 

sonstige Beeinträchtigung 

~ Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ----------------------------~ 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 



.. 
; 

Aktualisier~ng de.r B.iotQpkartierung· in Sachsen· . ·. TK25 . · · · 1 ss· ~3 
1 G_~Jänae· -.Erfa,ssungsbogen (~orderseite) ··. · ObJektnummer: /{ -2Cf 

[ Biotopname/ Bezeichnung ~"',.:"'J~tt~ basiert auf Objekt der Vorgängerversion : 

1 
1 vollständige Objektnummer 

1 

1 Lage (•""'"""'" """""""''""'Isoh, &p~/Ooo, "'"""""•} Bearbeiter/Kartierer 
j Name !t ! { ·; 1 

1 
V'' ' „t Q'l.(l 1• .'-J 

1 Datum /! i::-- .f' .. r !-
1 

~ Erfassungshilfe Standort 
Exposition Status 

Ta.'l;rund 

,,,_ ... 
RDGkan ---· 

CJb«. - 1 Ir~ l 
Plateau ~ianlt IU! 

1 )(/-;· O wertvoll 
Ebln1 SW.o i ~ 0 0 nicht mehr vorhanden/ 

11111:1• lk.te< 
H>r.pS ,,._ 

~J~/· 66o:t111111 entspr. nicht mehr Erfassungskriterien Nederum= 
Badllfluu SchlJdt 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 
Nährkraft f g'~~I<' ·~:M.„ Z Al Bodenleuchte 1 · · :"""' : 1 f'cu:tr. 1 · f l\s(h 1 Mrac! ~"" r.,~=l r~~;, ;j • ; t: :,c„ 1'• 

- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

6 5u» riC: f /c. ' '1 ··:- · ·.; 'd · 15-~()i ...,,{,·19 ... cXC..· !:~ . • 1 ·~ .• • ": .i:.„ .„ ···t. •. , r : -:r l 1 (. 
/ ' ' ' " '..l1t<,....,(7i.,. • .. 5,_, "Ot.., 

, . .. I 
f •• \ 

\( t,· ;("l:/\·v.v 1.~·;~~,; ·~(~. :~;: f ']Je. /-")"',{ .-~~- . ~~ f -/f • ~'/!-':' 1 ' . ' 
' ' 

~ Aktualisierungsmethodik - Änderungen zur Vorgängerversion 

) 0 Datenübernahme aus FFH-MaP D Geländekartierung o Ersterfassung D Objektnummer 

D Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich J erfolgt D Abgrenzung D Unternummer 
O Biotoptypen D Löschung Gesamtobjekt 

0 Datenübernahme von UNB D , sonstige: ·· - · - •.• „ .„- . ~ --· -· ... -. -- 0 Status/Ausbildung ~Löschung Teilfläche 

0 Überprüfung Luftbild Entspr. nicht den Kriterien 
. . ·-- ~-· -„ •.•..•.. Beelnlrächfü1u nci 

Unterobjekte •Angabe für gesamtes Unterot:jekt 1 Angabe der Anzäil der GIS-Objekte (F ... Fläc:he(n), L •. lille(n), P ... Punk~e}I 

Unter· §26* FFH • LRT" Biotoptyp Flächen Fläche* Breite* Länge* GIS-Objekte2 

nummer % m2 m m F L p 

,,.. .,.. „llf, o\t, )oo j~ 
,;;· 

At1 1,.-~ ~II '"o ;10 

Staaisbetrieb Sacbscnforsl 04/ 2013 



- Biotopbeschreibung· Fortsetzung ------------------------------~ 

1 

1 f'~ . ~„ ;.:.~. \-. 
1 .' . 

o--L . : :., .1. ':· fv . ..... 

' 

" ' ! 
L 

-, 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

D Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

D wertvoller Blotopkomplex 

O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

O Artenvielfalt 

O Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

o historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

D sonstige Bedeutung 

- Beeinträchtigungen (fürLRTaufZusatzbogen konkretisieren)-------------------------~ 

D keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

D Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Einebnung 

O Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

O Entwässerung 

0 Eutrophierung 

D Biozldelnsatz 

0 Frelzeftaktlvftäten 

D Verkehr 

0 Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunrelnigung 

0 Immissionsschäden 

D Erosion 

D Flächenverlust 

D Zerschneidung 

0 Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ----------------------------~ 

Staatsbetrieb Sachscnforst 04/ 2013 



.Aktualisi~rung: de~ ·BJotopkartieri:lng· in ·Sac~sen 
·· · ·G,el~nde - Erfassungsbogen (Vorderseite) „ . . . 

··.. . . . .. . ·. . 

[ Biotopname / Bezeichnung 

l 
'-[-L_a_g_e_~_ad-m-in-ls-tra_tl_v-un_d!i_o-der_g_eo_gra_p_h_/s-ch_,_Ex_p_os-ltl-o-n,_E_ntfi-e-m-un-g-) ---= 

·rK25 „, 

basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

l vollständige Objektnummer 

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name 

[ Datum 

- Erfassungshilfe Standort ------------------~ 1--------------t 

S1111ka 

N.utde 

- Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 
{ j, t !· h 
) ~..J:.,l .._1 =·1· • f -f,... 

1 1 

P"'63U Ha111kan\9 Ri!f 

~ 
' Feta'lianla 

Exposition Status ---
O wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

'L „ · .>(. .... 

~Aktualisierungsmethodik ---------------~ 

~
Änderungen zur Vorgängerversion 

o Datenübernahme aus FFH·MaP o Geländekartierung 

o Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich I erfolgt 

D Datenübernahme ypn UNB 

O Überprilfuhg .Luftb~ 

Unterobjekte 

Unter· 
nummer 

§26* FFH • LRT9 

Staatsbetrieb Sachscnforst 04/ 2013 

O : sonstige: 

•Angabe far gesamtes Untero~ek1 

Biotoptyp 

o{.,o2: ?c:>o / GY 

Flächen 
% 

o Ersterfassung o Objektnummer 
D Abgrenzung O Unternummer 
O Biotoptypen D Löschung Gesamtobjekt 
D Status/Ausbildung lglöschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

'Angabe der Anzahl der GIS-Objekte IF .„ Fläche(n), L .„ Unie(n), P .„ Punkqe)I 

Fläche* 
m1 

Breite* Länge* GIS·Objekte1 

m m F L p 

1 ~ • •• 



Aktualisierung der ~fotopkarti~·rung ,in„.Sach~en 
.Gelände - Erfassungsbogen (Ruckseite) 

·.. . .. - - ' ·. . .. 
_ Biotopbeschreibung· Fortsetzung 

:'>. „ . ; 
. . I 

~.- · ' „ • · --

l 1 / 11 

.c(.. ~..., .: r„.._, : ,1 '---' ,. 
(! 

/'" .. 
(.. ( "'l "· •"· 

i 1 i ,„-! t • ' 

l>t"" ~:.': „ / n.„ .. „J ·· 2 
:: ~·\ 

.·( 

{\.l( (1.(,,., -~\- \l,o, ,.__./„''--..· ,1/ ~.)(.:'\ t .... : · / ·"· : ~ ,•"':: ·.· !. .. : 1 :: •! 

((,.,/Ci <c. a. 'r v1 """ • . .; i / ~-. • 3 

(c. . « "·- r ,_ ,f ~._.r_ J. /"./"" ·, 

" ~ ~ ,.. , ·" ·'·· : • ,: .".r ~ . . 1. /~ -: -~,f . „..... . . ~· 

( :• .. · ~· .• ~/' -":--<:.~:,/ '.·". .. //( 

„.. , „. • :., 

„ 

.r. ,- "f , .: .f 

" l.. 

\)t..-l :a.. _c... . ·:' 
„.~ 

' ' ,„ • • - ~ 

·-:c -,'.~ ~ -- · .V ~. ,· ·, - · !,.,( ( ; L7 - ..,.--,. „ •"l 

„r 
J 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte - ----- - ----------- ------ ------. 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Biotopkomplex 

o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

o Artenvielfalt 

O Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

o Bedeutung für den Biotopverbund 

o sonstige Bedeutung 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren)----- -------- - -------------, 
l o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

D Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

o Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

D Entwässerung 

0 Eutrophierung 
1 

0 Biozideinsatz 

0 Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

D Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunrel nigung 

D lmm issionsschäden 

D Erosion 

0 Flächenverlust 

D Zerschneidung 

0 Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

. . 
- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ---------------------------~ 
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r Biotopname/ Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

L~--------------------------__1' 1 vollständige Objektnummer 

1 
1 Name 

Bearbeiter/Kartierer 

J 
1 Datum 

~ Erfassungshilfe Standort----------- --- -----t-------------~ 
Exposition 1 Status 

o wertvoll 
-

Sori<e 

1

0!//;I //. 0 
Ebon• 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

~ Aktualisierungsmethodik --------------~ 

D Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

O Datenübernahme von RP/UFB 0 keine Aktualisierung möglich/ erfolgt 

o Datenübernahme von UNB D[ sonstige: --· -- -····----- -·l 
o Überprüfung Luftbild L_, ___________ _ ____ 1 

D Erlasst nach neuen Kriterien (FFH) 

1 Änderungen zur Vorgängerversion 

1 o Ersterfassung o Objektnummer 
O Abgrenzung O Unternummer 
D Biotoptypen D Löschung Gesamtobjekt 
o Status/Ausbildung ~Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
BeeinträchUgung 

Unterobjekte •Angabe lür gesamtes Unterobjekt 1 Angabe dar Anzahl der GIS-Objekte [F ••. Fläche(n), L ... Linie(n), P ••• Pun~1(e)) 

Unter
nummer 

§26* 

( ,>() 

FFH • LRT" 
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Biotoptyp Flächen 
% 

Fläche" 
m• 

Breite* Länge* GIS-Objekte' 
m m F L p 



. . . . :; . ·. . ;" ·. .. . . . ··. . .. . . . : .. „, . : .. ·.. ·:>:·. . :···. : . . :. . ,......... ___ ·_· . .:...."· --''----~ 
. ,. . A~t\Jali~ierung· ~e,r. Biotopl(arti.~rµng· .in Sach$en .: .. · .=„::1~·2s . . . · ·. · · . jr-----..\11~ ~: _. _·. ~ „ · .. ._ :· :· · Ge!ä,:n_~~ :-.Erfa$_~u~gsb~gen (R4cks_~it~) . : .-·.·.-.., ·.·· _, :.o~jektn.umm.er. :~--,_..,...--_ ~„ .,........,. 

~ Biotopbeschreibung- Fortsetzung -----------------------------~ 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte ------ ------ -------------- ------. 

D Vorkommen gefährdeterlseltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

D wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

D Strukturreichtum 

O Artenvielfalt 

O Flächengröße 

o biogeografischer Wert 

D historische Nutzungsfonn 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

Beeinträchtigungen (fürLRTaufZusatzbogen konkreUsleren) ------------------------~ 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen!Ausbau 

D Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Einebnung 

O Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

D Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

o Aufforstung/Bepflanzung 

0 Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

0 Entwässerung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung 
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O Eutrophierung 

D Biozideinsatz 

O Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunreinigung 

D Immissionsschäden 

D Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

D Ausbreitung von Neophyten 

D sonstige Beeinträchtigung 

.. 



- .. 
:·', .. ·. -:·.· .. -·· 

·. AAtualisieruri!J d~r BititOp~~eiti.i1ri~ Sai:hsen · · · . . T~.2~ ' ~ •. , ~i-1~ 31 

· 1 .• J..R.J~~-
: Zpsatzbogen "Waldbiotoptypen uni:J LRT-~~werti.mg · . · Unter~bjektnr. 1- 2. G Ggf. Ne~e~~de . . · · _ · „: 
· Wälder .. . : . . · ·.. . · . · landesint. Natura 2000 Nr. · 1 . · . · .. LRT - ID .- . - . . . . . . . . . ~ . . . 

.•.··• .. „; - : • 

Bewertungskriterien (Nur die bewertungsre!evanlen Paramele1, die je nach LRT unlerschiediich definiert sind, beriickJichligenl) 

Lebensraumtyplsche Sfrulduren 
1. Waldentwicklungsphasen / Raumstruktur Waldentwicldwigsphase Ja/nein Gesamtwert 1 aJ b:I cl Wafdentwicldu11g.~pllase11 

D 
Jugendphase 

Anteil(%) der Mcbrscbichligkcit (Blöße, Anv.'Ucl:s, Jungwu::hs) 

Wachstumsphase 

2. Starkes Totholz ( i.dR ~ 40cm) 
(Stangcnbol7, scbw. Baumbolz) 

ReifcphssdStarkcs Baumholz % 
TuthotLgruppc 1 Stufe 1 a: >- 3 Stkl .ha 

!sehr stmkes Bnumbolz % b: 1-3 Stk./ ha 
Laub-/ Nadelholz 1 1 c: <1 StkJ Ha 

3. Biotopbäume 
ADwllchs: h -o biJ 2 m ld.R. •b X..icböho od. gc2llm1; 
Jungwuclis: h-2 lis 6 m; 

IAIBIG.I ! Stufe 1 a: >=6 Stkl ha 
Slm>gcuholz: h - 6 biJ 20 m und BHD s 20 cm Gesamtbewerllmg Baumartengruppe scl>w. Baumholz: BHD 2J bis 40 <rn; 

1 b: 3-6 Stkl ba l!llldesBo.wuholi:BHD41 bit60an 
Laub-/ Nadelholz 1 1 c: <3 Stk.J ba sohr110JkcsBatn11holz: BHD> 60 an 

Lebensraumtypisches Arteninventar Gesamtbewerllmg IA:lßlc1 
1. Gehölzartenverteilung der Hauptschicht j·a!bJ.c! Gehölzartenverteilung in weiteren Schichten !lfl ·b· I c· I 

Gehölzart (wiss.; eiwlcut Abk.) ~il(°X\f Gehölzart (wiss.; eindeul. Abk.) WlA -Hauptb:lumartcn 
~!eil ~-

lmA NllA.-PBA g(..BA 1'1F- lfBA ' NnA+l'DA of-llA ~ Neben· UDd Pionit::rlY•unw1cn 

6"Ff !J- G'F'I •'-f P- a1':aA. 
ge<cllscb>ftsfrcmdc Baumarten 

'21?E z noch Definition rlcs LRT 

1 

2. Artenliste Bodenvegetation l·:aJ.blc 1 3. Moose und Flechten 
Art (wissenschafl.licher Name) Menge ME' Art (wisscnscbaftlicher Name) Menge ME' Angohc .pur fiir lU 112-Artcn 

lJruM„J„ __ .f ~ .ft. ,., MB• - Me:ugmejnbcit 

/"~/c."""' u;tfno. ~ 
l•qmg„~ 

l•qmgcinu 

r „ JJ. c-,,. xe..t.:u z 3 - lndividutn gcscb5tzi 
4 - lndhidum gc1:nm 

uni!! • /,/.J'..'< z s ~Pmzx:nt 

!~~ t.M..u-/ , ? 
{.. .... t' .J11{ I}~ l 

( .{,IAJ. c,, °"'' ~ /!,/, .., j „ .;f 
~ 

I' ,,.Lli,, „ • vt-..f, • l 4. Zu.sätzlich wertgebende Arten (Pilze, Tiere, etc.) 
~,~ fal.\ ".J.Lo>-w,t>t;./c .,;/ Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' . 

Hauptbeeinträchtigung/ Verursacher„ .. „ .... „.„„ .„.„„ ... „.„ .. „ .. „ ... „„ .. „„ ..... „„.„„„„ „.„ .. „„„„„„„ „„ .„ .. „„„„„„.„„. IAI ß j.:c 1 

Vegetationseinheften 
% ~ Bemerkungen und Zusatz!nfonnationen 

1 

Zusammenlassun,g der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen ;,A.. :a. :c;. Erhaltungszustand 1 A 1 J3 t·9.~. 1 ·• ~. 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar . k · B <;: 
[] Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 

Gesamfbewerlung Beeinträchtigungen A, .B c· (fürA) 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 



- ... 

Aktualisi~rung der Biotopkartierung. in Sachsen TK-25 · 
. . ....... ,-.... :.,. :. 

:1 '-" , _„ ' 
.. . . . -. . - . : 

Objektnummer. /'! - ·27 Gelände. -.E_rf~ssungsbog.en· (Vorderseite) : .. .. 

[ Biotopname/ Bezeichnung 1/-&.. ("' J.: l.J basiert aUf Objekt der Vorgängerversion: 

1 
j vollständige Objektnummer 

1 

! Lage (Mlm/"1„raU• """"'"" ,,...,.phlreh, """"''"" E'1fom•"'11 J Bearbeiter/Kartierer 
1 Name ' I 

,, 

1 
:.f:„ . . . - ·, -:„: ~- „ \ .... _ ·· ~ 

[ Datum ;! ~- . (. .J. .:'. 

1 
- Erfassungshilfe Standort 

Exposition Status 
""'ppe T~Md HlttubJraS59 Rildatn 

1<21~ OJer. -Hang 

1 it. J 

Plmnu ~k"11oRll o wertvoll .,, 
Ellel>t Srit II~ . D nicht mehr vorhanden/ Hal;ltG sr o 

~ld• U>ler· FelsbnlO 

\Jj~ e<1sc111119 entspr. nicht mehr Erfassungskriterien ~.t«G:SSI 
Sa:h/Fluss Scl\&iclll 

~ D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 
Nährkraft j:rßt;;:•~::= M: . Z Al Bodenfeuchte I · ," ra• 1 four.IU 1 fr.>(j, 1 ~~t1 E•U !•'°'-{1.;..d<,,;_:11 

) 
- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

. •· J l ,.:: ft' • 1 v . :'' , l „ . 
.; : • ; '· _„7 f-: r -·;~ . ; 'IC , t r.! :."' i..1.„ ,· ~-1 \ ~„ .. ' •'. 

i : \:i \· ··- : . „.- "...:.- ;;~ .... (: ~:„. ; ~ ( ' ' ) ·„ .:' ~-- f.io.:.,'. ' 1, ( t ~„ C..\~ ... t („- • .... ·' .· . ..... ~ 
! 

'.f. 1,( (J • :/ • ·. f ' , 
(, '1 (.:"'t.f• ;nL,.-l• l t ;'~' ~ ~ ... :,../·:~:::. , •• • • ' 1 ~;.. -

t' . 
/ c,~ 

1 (-: · „. 
( i:... i-~ 

_.., 
~; .--: ·~.( .1 :.,_ , 

.1 ~ 

.:)'~i :,.L; [..~t .: : .. ··i •' . - .-;, .. • ·'' '":=.. 
.„ 

•• ~ „ _. -; :· 
'./ . 1 

l' 
: <. ::..:..·._., • r .. . 

! 

~ Aktualisierungsmethodik \ ~Änderungen zur Vorgängerversion ) l 
0 Datenübernahme aus FFH-MaP 0 Geländekartierung D Ersterfassung 0 Objektnummer 

D Datenübernahme von RP/UFB 0 keine Aktualisierung möglich /erfolgt O Abgrenzung 0 Unternummer 
0 Biotoptypen D Löschung Gesamtobjekt 

D Datenübernahme von UNB D sonstige: ·- - .. . -· . ·- -·· -- -·-· -· 0 Status/Ausblldung Tu Löschung Tellfläche 

0 Überprüfung Luftbild Entspr. nicht den Kriterien 
·--- ·-- ··-···-· -- ·- Beelnträchti!luna 

Unterobjekte •Angabe für gesamtes Unler~ekt 2 ~alle der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Flild!e(n), L •.. Unle{n), P „. Punkt{e)] 

Unter- §26* FFH • LRT" Biotoptyp Flächen Fläche* Breite* Länge* G!S-Objekte2 

nummer % m2 m m F L p 

~-· "" o":l os, (. ö~ 1 L R1YI r~1,,,."':" ---.,,.. 
41' O'f , cf t)C) ' ~- " 
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-

,. 

Aktüalis·ierun~f der. Blotopkarti~rungJo : Sac.h,s.en_ 
· ,Geiände - Erfassyngsbogen (Ruckseite). ~~j!~~·nu~'me·~: „;;lt-------11 

- Biotopbeschreibung - Fortsetzung 

-r;;,._. ~ · f t .\!.... \.),,,} l :.- i :/,/,, •. ,ff' , 
. „ . 1,.„_. ••• „. t t 

~·. . 
::\ \ 'I · •• (':. t, . . ~ \. .......... , /\,,„'„., „· „ .... „-, 

[„- ·} ;{t l-:: \ 
1 

n~· cJ1, , „ 

1 
, 1 

. .; 

·'' 

(.\ 
·l{ ':. ~~. ~ ............. ~„ ..... 

' · 
'.~..: L: f !~ ~I ·~', 

' ' !_/:....;- ••• .. • ...... ' 

L\.,A.. .) ·:t„ ;_. ;; 

' t) l.„ .·:t t...,: l ,_. 

' 
• •. 1 : . "r' ::. 

!.· •.._ . ! .: ..... . i ~· „._ 
:_. · . 

' 
i?u~(„ ), 11 :'[l1 i.__ 

\1. 1; 

-~ 

( 

,., 

- Werlbestimmende Gesichtspunkte -----·------·---------------------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

D Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

D wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

D Strukturreichtum 

D Artenvielfalt 

Cl Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

D historische Nutzungsform 

D Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) ---------------------------~ 

o keine Gefährdung 

D Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

D Aufschüttung/Elnebnung 

D Ablagerung Müll/Abfall 

D sonstige Ablagerung 

D Aufgabe der Nutzung 

D lntenslvlerung der Nutzung 

D Aufforstung/Bepflanzung 

o Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

D Entwässerung 

D Eutrophierung 

D Blozldelnsatz 

0 Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

D Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunrelnigung 

D Immissionsschäden 

D Erosion 

D Flächenverlust 

D Zerschneidung 

D Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ----------------------------~! 

Scaatsbc1rieb Sachsenforst 0412013 



' .. ... .... 
s-s '-( 1 
/(-Zp 

.. , . . ''· 

1 

basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 vollständige Objektnummer 

[ Biotopname/ Bezeichnung 

1 

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name tl. {(fett.+J~.:tv 
1 Datum /(.l~.~.41-

- Erfassungshilfe Standort - -----------------
Exposition Status 

o wertvoll 

0 nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

- Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 

ACA-1 (!}/Jf i. d 4 1=;r.Al~f"1 {,,.'._ /,· i9vr .t h L~ r;:,::nk--~ la.J v- : ! r-<:llt...:rß 

V <.t ~\~ '"J cl \) o .- r{;rß,~ ( O<- ,_} V ~ u~ .... (l. r I"'"" f ~·e-tt.>L. /r- .e. 't.. rv °'CF""' -
kcrl?- I di'c.9'.f,,,/.c..CM ) ~"'-'1 ~c}f-r r? "~ ,µ;JJ:~ lJ 1'"" ~~M')t"~ Tk,' ./ -

f ~ C'f't;t..irl t
0

t--1.'c.,;f. [; .... ,l., (..~~./k.:k. r:.::~. {,..,. d .ffer,_,z..J er, ... ~/~·,,.t 

~ Aktualisierungsmethodik - --------------

0 Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

o Datenübernahme von RP/UFB 

O Datenübernahme von UNB 

O Überprüfung Luftbild 

D keine Aktualisierung möglich I erfolgt 
D rsonstige: ----·- ·· --- --1 

! ! 
1--·- -·----- ----' 

- Änderungen zur Vorgängerversion ---~ 

o Ersterfassung 
D Abgrenzung 
O Biotoptypen 
O Status/Ausbildung 

O Objektnummer 
O Unternummer 
O Löschung Gesamtobjekt 

~
Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

Unterobjekte •Angabe filr gesamtes Unterobjekt 1 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F „. Fläche(n), l ... Unie(n), P . „ Punkt(e)J 

Unter
nummer 

§26* FFH • LRT* 
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Biotoptyp Flächen 
% 

Fläche* 
mt 

Breite* Länge* GIS.Objekte2 

m m F L p 

f 

1 

1 

1 



- Biotopbeschreibung- Fortsetzung -----------------------------~ 

1 

- Wertbestlmmende Gesichtspunkte - ---------------- ----------------.. 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

O wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

o Artenvielfalt 

o Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren) ------------------------~ 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

o Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Einebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstigo Ablagerung 

o Aufgabe der Nutzung 

o Intensivierung der Nutzung 

o Aufforstung/Bepflanzung 

D Abholzung/Rodung 

D Umbruch 

O Entwässerung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung 

Staat~betrieb Sachsenforst 04/ 2013 

O Eutrophierung 

D Biozideinsatz 

O Freizeitaktivitäten 

o Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunreinigung 

O Immissionsschäden 

D Erosion 

O Flächenverlust 

D Zerschneidung 

D Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 



Bewertungskriterien (Nur die bewertimgsrelevanten Parameter, die Je nach LRT unterschied/Jch definiert sind, berückslchligenl) 

Lebensraumtyplsche Strukturen 
1. Waldentwicklw1gsphasen I Raumstruktur 

Anteil(%) der Mehrschicl1tigkcit 1 f-O 1 

2. Starkes Totholz ( i.d.R :2: 40cm) 
Totholzi,'l'llppe 1 Stufe 1 a: >= 3 Stk../ ha 

b: 1-3 Stk./ ha 
'--L_u:_u_b_-l_N_a_d_elh_o_l_z_..__ lc___,I c: <l Stk../ Ha 

3. Biotopbäume 
Bawnar tcngruppe 1 Stufe 1 a: >=6 StkJ ha 
1--------+-----i b: 3-6 Stk../ Jia 

Laub-/ Nadelholz 1 C.. 1 c: <3 Stk./ ha ,___ ______ ..__~ 
Lebensraumtypisches Arteninventar 

1. Gebölzartenverteilung der Hauptschicht 

Gehölzart (wis$.; eindeut Abk.) 

Hn.°' NBA+ l'Bt\ gf-BA 

Wal.deotwicklw1gsphase 

Jugeudphase 
(B16Jle, Allwuchs, 1Wlgwucbs) 

Wachstumsphase 
(Stangcnbol„ Sclnv. Baumholz) 

Ja/ nein 

Reifephllsd Starkcs Baumholz % Z o 
j Sehr starkrs Baumholz % 

Anwachs: h • O bU 2111 td.R. ab K.oich<lhe od. gczihm1; 
Jungwuds: h • 2 bia 6 m; 
Smgenholz: h •6bil 20m und BHD S 20 an 
scbw. Bwnholz: BHD 21 bis 40 au; 
rtad:a!BawnOOlr BHD41 bi160cn 
lclir 11ml:cs Banmholz: llHD > 60 cm 

Gesamtwert 
Walde11twicklu11gsp/iase11 l/Y/blcl 

Gesamtbewerhmg jA l)fJ c· j 

lllbfc l 
Gesamtbewertung l.AI § I q·I 

Gehölzartenverteilung in weiteren Schichten li'e. l:b 1 c ·1 
An1Cil(%) Geliölznrt (wiss.: ciodcuL Abk.) 

1lBA NBA+~BA 

.AIO . /, 'i=-1 

1 a. lkl:c 1 3. Moose und Flechten 

•f-BA 
Anteil 
('~) 

ßllA -Hauptbaumarten 
~-
Neben· lmd Pionicrbaumu1cn 
sf:DA-
gcscllscbo1\sfremdc Baumarll:n 
ll'1Ch Definition des LRT 

2. Artenliste Bodenvegetation 

Art (wisscnschaftlicbcr Name) Menge ME' Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' An&1be nur für RI 112-Arteu 

ME" •Mengeneinheit 

3 
1 

l 

4. Zusätzlich wertgebende Arten (Pilze, Tiere, etc.) 
Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' 

1 - qm gcsch5tzt 
2 = qmgcnau 
3 - Cndividu<n geschätzt 
4 - tadivic!uen ~cnau 
S- PmzCJJt 

Hauptbeeinträchffgung/ Verursacher. „ .. „ ... „!/.~(!'.~. ~j ....... .(. ~ .~<!!.: ... {!y_ f.~ .~~ .. „ „. „ .. „ .. „ .. „ ....... „ ... „ ....... „ „.... 1 A'I,~ l:C..I 

- Vegetaffonselnhelten % 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung /ebensraumtypisches Arleninventar 

Gesamtbewertung Seeinfrächfigungen 

Staatsbetrieb Sacbsenforst 04/ 2013 

~ Bemerkungen und Zusatzinformaffonen 

A )('. '.'b°.: 

A._ - ~ · G 
A )l . C: 

Erhaltungszustand 

D Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 
{für A) 



' 

, 1'ktua-li~·ieru.ng· der .. ß.'.iotopkartieiung·in Sacnseri ". ·· ·· 
,· ·" ~: .. ,· „ .·, · Geläf/de>.~iia.ssungsbogeo _(.Vord~rseite) . „:, . ~ 

l Biotopname ! Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion : 

L._ _ _____________________ ,;__ ____ __,, 1 vollständige Objektnummer 

[Lage ("""'"""''' """"•~ „,,,.,,,.~" ""°"'"' ""''"'""'' 
1 

Bearbeiter/Kartierer 

1 
Erfassungshilfe Standort 

E ~ ·HanpTol~,M~•wl~·j"'"" 
-!'!'~ Senke ~ / flan 1~s 

U.IM· BöW.11111 
f\iedertsrra&Sll 

Bach/Russ 

j Aktualisierungsmethodik 

r o Datenübernahme aus FFH·MaP o Geländekartierung 

Exposition 

1 Datum 

Status 

o wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

~Änderungen zur VorgängeNersion --- ...., 

o Ersterfassung D Objektnummer 

o Datenübernahme von RP/UFB 

O Datenübernahme von UNB 

0 keine Aktualisierung möglich /erfolgt D Abgrenzung O Unternummer 
D Biotoptypen O Löschung Gesamtobjekt 

O Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

Unter· 
nummer 

§26* FFH • LRT* 

Staatsbetrieb Sacbseaforst 04/ 2013 

O sonstige: ---„- - -· · „ · · --·------ „-- - -, 

1 

D Status/Ausbildung ~Löschung Teilfläche 
Entspr. nicht den Kriterten 
Beeinträch~auno 

•Angabe für gesanrtes Unlero~ekt ' Angabe der Anzahl der GIS-Objelde [F „. Fläche(n), l „. Unfe(n), P .„ Punk1(e)J 

Biotoptyp flächen 
% 

Fläche* 
mz 

Breite* Länge• GIS-Objekte2 

m m F L p 



Aktualis·ierung der· Biotopkartierung :in Sachsen 
Geiänd~ - Erfassungsbogen (Ruckseite) 

, 

. -

- Biotopbeschreibung· Fortsetzung -----------------------------~ 

~ 

T ii !o•:,·- - ~1 {.,< : .• 
,, 

~::..Cr~r (' : O' .({.w ( t,_,·1 ;, 

'""' ., 
\. :,„ :.~ ._!„. 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------- - --- --, 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

D Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Biotopkomplex 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

D Strukturreichtum 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O lntenslvferung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

O Entwässerung 

O Artenvielfalt 

O Flächengröße 

D biogeografischer Wert 

D historische Nutzungsform 

D Bedeutung für den Biotopverbund 

D sonstige Bedeutung 

o Eutrophierung 

D Blozldeinsatz 

O Freizeltaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

o Gewässerverunreinigung 

D lmmlsslonsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

D Ausbreitung von Neophyten 

0 sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung - ----- --------------- --------, 

Staatsbetrieb Sachsc:oforst 04/ 2013 



' -· .- .. 
' ' 

. Aktual~si~rung . de.r Biotop_kartier1:1ng in Sachsen· r- -"! 3 
·. .„ · TK'25 · ...') \ !..{ 

.-' ' 

Gelände -J~rfassüng~bogen (~orderseite) O~je~i.nummer· /'/- -,·) 
. J : .. ,_';,(„ . . ' 

[ Biotopname/ Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 V..v.eµ. „Q .:.lvf 1 vollständige Objektnummer 
1 • 

[ Lage (•dmi""'m" '""""' "''"""""" ExpMW„, En"'m""9J 

1 

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name ,· I ' . ' l ' ... • t :. ~ ( C!' <. , ~. l ~' 

j Datum . ·1 
.. <i_ (~I 

1 
' .„. ' 

- Erfassungshilfe Standort 
Exposition Status 

KIJ T"91111d tflitt:ltfmssa Rßcon <)("/ Ober· -H3ng 1~-1 
Pbltav Hangtrio 1U1 o wertvoll 

Elleoe S"'ke ll i 1~ '/:') D nicht mehr vorhanden/ 1 t 19-g~S In 0 
lllM• l.tltor- Feblcanll 

~s~u -..=."l!l entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 
Bad\IFlu• Stllllclll 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 
Nährkraft m!:\~ lfr~M ': .z Ai Bodenfeuchte 1-' """' l 'FCIJl:!I\ 1 Fr.sm 1 1.1-.c1 ~-rr.c1-''frr@~· .~ 1 

J 
- Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 

„-· '- I l ~ / .r / . : • 1 ' .~ : l ' til: ./ II-( \1 " :- I o'-'-~ 'Pc..-•: :.. ~',, ~ · • . ! '-f..• · ., ; C. ~. C) \ / Ci ~ ':,;.. ,A .: i,;„ .1 ·'i „ . ' „ ~- ( ,„} :.r., 
I 1 

l ( ltl?; _ „.:„.-.„ , . : ,- .· ' / ' I 
,. 

( r J' 
. 

f • ~.:" • _ •. I ~-.i·••. ~/ t,, ~ .. ·. ·~·- ··. ' / '"..\ /"l- ,,,) '_.. • .C...- '• . • 1 ••• . ·.' . ..... ~ l 1 • ,•": 

1 

.... , ' - .. 
·' 

. _, : 

' 
~ Aktualisierungsmethodik .• ~Änderungen zur 'hrg§ngervers/on 

D Datenübernahme aus FFH-MaP 0 Geländekartierung D Ersterfassung O Objektnummer 

0 Datenübernahme von RP/UFB 0 keine Aktualisierung möglich / erfolgt o Abgrenzung D Unternummer 
0 Biotoptypen O Löschung Gesamtobjekt 

D Datenübernahme von UNB D sonstige: ·- ---·· -- . - -· ·····-·---- 0 Status/Ausblldung ~Löschung Teilfläche 

0 Überprüfung Luftblld Entspr. nicht den Kriterien 
-- ----- ···- „ - Beeinträchtigung 

Unterobjekte •Angabe !Or gesam1es Un1ero~eld 1 Angabe der Anzäll der GIS-Objekte [F „. Fll!dle{n), L •. Unle(n), P „. Punkqe)) 

Unter· §26* FFH ·LRT* Biotoptyp Flächen Fläche* Breite" Länge* GIS·Objekte1 

nummer % mz m m F L p 

/ / 01, O(?, 2.oo 1 

. 
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Aktualisierung· der. B lotop kartie.rung Jn :Sachsen · . 
Geländ~ - Erfass~.ngsbogen (Ruckseite) · 

_ Biotopbeschreibung· Fortsetzung -----------------------------~ 

"";" . 
{:(.( t 

,~ . 

' ( . '· .t't ,c. · „ 

( ,„, .' .:~=- ·. ' I , ( , , > f ~.· < 
r { " ·L~ ") , ) „~: t 

,„' 1 • • -- "\, t i 
~"'- . : :.v·:„. . ,t ·. : -.. -

' 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte -----------------------------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Blotopkomplex 

O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

O Artenvlelfalt 

O Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) -------------------------~ 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

O Entwässerung 

o Eutrophierung 

D Biozideinsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnlgung 

O lmmfsslonsschäden 

0 Erosion 

0 Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ---------------------------~ 

Staatsbetrieb Sacbscoforst 04/ 2013 



' 
·. „ „ 

.. 

Aktualisier~ng· der Biotopkartienmg in Sachs.eo- .TK25.· ,.... 5"' l.J'7 
.J l ..::> 

Gelände· - Erfas$.ui1gsbogen (yorderseite) . „ Objeldnu.mmer „;_ 3 ... -r 
-

[ Biotopname/ Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 
l vollständige Objektnummer 

1 

11.age (•""''"'"'"" """""' ... .,.„,,,,,, "'""'lll'", ,,,..,,,,"9) 

1 

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name / '(i t 

1 
v\ , i( ut„ (· ~ ....... 

1 Datum / !C" .f, .!.J... 
1 

- Erfassungshilfe Standort 
Exposition Status 

IWppo Talglll!d Mittel&na ... ROdam --
Plill"u HangkO'lte Rll r)\/ o wertvoll OJer. -Hang „.. „~, 1 1 ~~M j i II' 1;;,-; Ebene SO'lke J.ttlel· 1 HangiJS D nicht mehr vorhanden/ 

""'tfe lk>llr· i FolW.nl! 

·y~ Bo.d!Ulll entspr. nicht mehr Erfassungskriterien ~„. 
Ba:ti/flu53 S::ll~clt J ,,? - 0 Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

Nährkraft i!ßr.i]'.K':~\M~: . Z A 1 Bodenfeuchte 1,.-· ~?· .1 Fc,1'1\1 1 f nsd1 
1 

M<icl ~ ... „ f.c~lji~-D: .;1 

- Biotopbeschreibung / Zusatzinfonnationen 
~ 

I ;' ~. {_ ~,,.; .:f ~t 
.- -.Y l ! . / , -.... 

r:' · · .. · ·:~· . ,. , 
. <:: 1.1 ~- C-· . • ~' r 1' . . ;·· ' ·. :.. .. /~ . „ . 

! 
' 

1 •' 

1 1, Aktualisierungsmethodik ~Änderungen zur Vorgängerversion 

l o Datenübernahme aus FFH·MaP o Geländekartierung D Ersterfassung o Objektnummer 

D Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich J erfolgt D Abgrenzung O Unternummer 
D Biotoptypen D Löschung Gesamtobjekt 

1 D ?,atenübemahme von UNB D. sonstige: - -- ··· - „ • . ··- - --. -·· .. D Status/Ausbildung ~Löschung Teilfläche 
D Uberprüfung Luftbild ; Entspr. nicht den Kriterien .. - ·-- - - -··· · „ .. _. „_ - Beelnträchtiouna 

Unterobjekte • An9abe filr gesamtes Unlerot:jekl •Angabe der Anzahl ds GIS-Objekte [F „. Fläctie(n), L „. Lilie(n), P .„ Punk\(e)I 

Unter· §26* FFH • LRT" Biotoptyp Flächen Fläche* Breite• Länge• GIS·Objekte2 

nummer % m1 m m F L p 

,-11,olt, ? OO 
, 

1 : -..:_. 

A1 , o2..~ö v '.) 

1(1\, c)!.(, 100 ... ·-
~ 

Staatsbetrieb Sochsenfor•t 04/ 2013 



. :c 

Aktualis·i_erung„der Biotopkarti.eru~gJn Sachs.en'.
Gelände -Ertassungspogen (Ruckseite) . . . . . . . 

TK·2f. · .· .: . . ·· 1 1 · 

Objektniim.rile,r--· :1-------1_ 
- Biotopbeschreibung-Fortsetzung ------- ---- --------------------. 

,,...., /) ' . '·-' :_i_f,_,·· . • ,· !., ,";:, .• : C ! \..<,_ r.-1 {"[,)·,/ '...., ~ . 

'i 

.. ( ,:?;„,-: /: '; 

- Wertbestimmende Gesichtspunkte ------- - --- --------------- -----. 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften D Artenvielfalt 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten D Flächengröße 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten D biogeografischer Wert 

o wertvoller Biotopkomplex 0 historische Nutzungsform 

o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 0 Bedeutung für den Biotopverbund 

o Strukturreichtum D sonstige Bedeutung 

- Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) - - --- ---------------------. 

D keine Gefährdung 

D Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

D Abbau/Abgrabung 

D Aufschüttung/Einebnung 

D Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

D Intensivierung der Nutzung 

D Aufforstung/Bepflanzung 

D Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

D Entwässerung 

o Eutrophierung 

O Blozldelnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunreinigung 

D Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

D Ausbreitung von Neophyten 

0 sonstige Beeinträchtigung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ---- --------------------------, 

Staatsbetrieb Sachseaforst 04/ 2013 

1 
1 

1 



I · . „ . : · „.; . ' . ... „ .„„ :."'· . . :, · ·:·· . ·· ·;:"··::·„ .. „';;;::: . „ .:_ ;.„. „ .„ .... „.'° ... ,._,.„ .. ···:.'.·:::.···:"" .: ~· .. . · .: .. · ·. ··~ ---'------'----''-"--. 

.Aktuali.sierung.:d~(B1ÖtlJ.P„k~ifti.e:r:.Ung 'i~. -s·~chs:en ··:)·,~--:.'.:: ·.:,·. '.ri< -2'5 .„ ;")t/.:· .. -~--=----II 
· ::. ·. · „ ";" . „Getan.de: ~Brrassungsbbgen„(Vorderseite) ·:„ "::· /. .-:·· :·: .·:·_::: „ :: .)>tij~kti:,limmär ::._.,..:.._....;~----...-

• • •• _ • .t • ' • • • • :~· . _,,, ' : • • • - • • · •• • • -: • • :·. : .• • • „ j •• , •• - ' ,. 

I Biotopname! Bezeichnung basiert auf Ob)eld der Vo<gängeiversio"' 

~L-------------------------· _ _____,, E tändige Objektnummer 

] Bearbeiter/Kartierer 

1 Datum A{.f .11 
~Erfassungshilfe Standort------------------~ .., ____________ _. 

Exposition Status 

Ebene 

Mu/.19 

Kup Talgrund Mil!ellnnas..„ R' 

Obor= 1 l Plalaau Haogkanln Ri" . iid<8n /\ Jf j"\, 
senke 1 -Hang . SleMI ,or ~ngflil i ,~\l/~j 

Un'.er· 6~ i Folslmnle ~~- ~~,• ~ 
Nlodorlerrasso · · 

Ba::h/ Au» SdW:hl J "r/ 

O wertvoll 

D nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

-

~ Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 

sf)~WC.~ !?et.r<t ....,., t I!)/(: Gä I>' ,•Nt. rg tl~. a &t ... ~-p,/.t I "}t-.l1 V ( ,,.:J ... ~ s~ l ... -Qll , 

f(.c._. tßiJ.:J- V ev;v.. ":1 ... , V()... "f;'JV-t. t.. ) {krt..~ . /5,)cl!u„ -M J. \.)d/i... lt)J)V 0 "-
' '1 V () ~'f".C... k • 

10 ... ( t" ~ J-4 fr .;d 1. 7>t.-i, J. JA.A;o 5"" J "'"'" ( ... · lt,i-1.„ ~ C-e;, .r~~ ~~ 

{ Sh.·(>:~)t,.,) q·' ~rß,vl/t..f.( li ·l..ty . (;i.-.~ „~1(',_.,_.„.f,...(c-n~.1 r.v..~/ 
tt,,ß-(a."~r-t ' {c,, 3o9

1 
2-Joti-1\.\.•e.JU 1 ;4)1;9 i,;,~ {,..~ {/t ([c/e./,t~~1 J.u~.ff.e). 

i 

- Aktualisierungsmethodik - - -------------

0 Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 

- Änderungen zur Vorgängerversion ---~ 

D Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich I erfolgt 

o Datenübernahme von UNB D[ sonstige: ---- - ·-·----- ----1 
D Überprüfung Luftbild .__ - --·- -„---·- ----- ___ _J 

o Ersterfassung 
O Abgrenzung 
D Biotoptypen 
O Status!Ausbildung 

o Objektnummer 
D Unternummer 
D Löschung Gesamtobjekt 

1=8
Löschung Tellfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

Unterobjekte •Angabe für gesamtes Unterobjekt 1 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte !F „. Fläche{n), L „. Linie{n), P „ . Punkl(e)] 

Unter· 
nummer 

§21r FFH • LRT* 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 

Biotoptyp Flächen 
% 

Fläche* 
m• 

Breite* Länge• GIS-Objekte2 

m m F L p 



. ·. . .. . . . . . .„ „ ' ·-.:- ' . ··::: .. . .,-: ·,·. . .·· 
Aktuaiisi~rung der··:etotopk~rtierung„Jf\;:g~~h$~n. ·· ·· T:K 2s· ·-: , -t----.~_ j' 
· · _. ~-Gelände ·~ Ertas_sun9:$.~ogen .(Rückseite).-.'· „ .· , .... ··_Objektnummer „~---.,.-__,,----.----,,--,!. 

~ Biotopbeschreibung - Fortsetzung -----------------------------~ 

- Wertbestlmmende Gesichtspunkte -------------------------------. 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

O wertvoller Biotopkomplex 

O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

o Strukturreichtum 

O Artenvielfalt 

O Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

o Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren)------------------------~ 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Einebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

o Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

0 Entwässerung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung 
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O Eutrophierung 

O Biozideinsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

o Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinigung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

o Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 



•, .. ··:~ . : :•· : ' „ .. · . ·~ ._ ··„:'.: . . . . • . : . . · . .:. .. . „ 

Aktualisiefu~g der ~1~iop~~~ie!iing lh3chS9n < tK2s. Nt~·~ i 1 1 w-=§±g·. ·: .: .. . 0 ... 
.. · ~~atzöoge.n Watdbiotoptypen und°fi;T-Bßwertimg . · ~ ·. Unterobjek~r:· . . --t-.ri ... · ·.Ggf~ ~eb.e~oo.de .. . . . .. . :· · 

. Walder · : . .. .. . . Landesmt. Natura 2000 Nr. · · · ·- . lRT - 10 · · . · . 
-· .. · .. --·- .: . . -· - . .. - . .. . ·. . . . ··.-_: 

Bewertungskriterien (Nur die bewelhmgsrelevanlen Parameler, die je nach lRTunlerschiedUch definiert sind, beriick.slchligen!J 

Lebensraumtyplsche Strukturen 
1. WaldentwicklungspJi.asen I Raumstruktur 

Alltei1(%) der MebrschichtisJceit GJ 
2. Starkes Totholz ( i.d.R ;;:: 4-0cm) 

Totholzgruppe j Stufe j a: >- 3 StkJ ha 
f--------1--J --"I b: 1-3 Stk./ha 

Laub-/ Nadelholz C c: <l Stk./ Ha 
~~~~~~~~~ 

3. Biotopbäume 

Baumartengruppe j Stufe j a: >=6 Stk.I ba 

~La==ub=-/=N=a=de=lh=o=lz===~l=C.=~I ~~ !;6 s~/h:a 
Lebensraumtyplsches Arteninventar 

Waldentwicklungsphase 

Jugendphase 
(Blöße, Anwuchs, Jungwuchs) 

Wachstumsphase 
(Stangenholz, schw. Baumholz) 

Ja/nein 

Rcifcphasdsrarlccs B•umholz % _, C) 

1 Sehr sbrl-.s Baumholz % 

Anwuchs: h - 0 bis 2 m Ldlt. ab Kniehdhe od. gc:ümi~ 
Jungwucbs: b - 2 bis 6 m; 
SW>geoholz: h - 6 bi. 20 m und BHD S 20 mi 
scbw. B!Umholz: BIID 21 bis 40 an; 
sr.d<es Dr.umholz: BllD 41 bis 60 cm 
sehr 1t4ll<cs llamnholz: BHD > 60 cm 

Gesamtwt!rl 
Waldt!ntwicklu11gsphasu1 

Gesamtbewertung 1 A 1)(.1.<>1 

1. Gehölzartenverteilung der Hauptschicht l;i..! b l.c ! 
Gesamtbewerhmg 1 A,:j'.~j p.1 

Gehölzartenverteilung in weiteren Schichten oo:!>Ji] 
Gehölzart (wiss.; eindcuLAbk.) 

HR.._ NllA + Pl!A g{-RA 

2. Artenliste Bodenvegetation 

Art (wissenschaftlicher Name) 

I • 1-. ,., "'·" II, 
1 

Anrdl(~~) 

AOO 

1-.aJJ(l.c 1 
Menge ME' 

Gehölzart (wiss.; oindcuLAblc.) 

HBA NUA + 1'BA •f-DA 

3. Moose wid Flechten 
Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' 

4. Zusätzlich wertgebendeArten (Pilze, Tiere, etc.) 
Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' 

AO 

Hll6. -Hauplbaumar!cn 
Nl!Aill!A
Ncbcn-uodP~ 
aW-
gcscllacbaflsfremde Banmattcn 
112ch Definition dco LR1 

Anl!!lbe Dur für ru 112-Arteu 

MB• • Mc:ngenciabeit 

l m qmg~tzl 

2 • qmgcoau 
3 • Individuen gac:bätzt 
4 - lo<liYicloco gcnou 
5 • Prozcnt 

Hauptbeeinträchtigung/ Verursacher ........ V~ff. .~.~.~ „. „ „ . ..f .. 6;.~ v.-.f.. „ . fJ.11.1 .~.& .... „. „ „ „ „ „. „ „. „ „. „ „ „ . „ .. „ . • „. „ „ 1 A j·.j(J:q 1 

Vegetationseinheiten 
% 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumlypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 

[ Be~„ungen und Z..,,,.,fD~affo~n 

Erhaltungszustand 

D Abwertung wegen Unterschreilwlg der Mindestgröße 
(fürA) 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I der RL 92/43/EWG Wälder 
9110, 91ltl, 9160, 917tl, 91!~ 9190, 91EO, mo, 91GO, 9410) 

Grunddaten 
Daten Zllßl .Lebensraumtyp0 0 t. o~. ~ '(c) ( wFr3 //- 33 Daten zum Natura2000-Gcbiet° <fU. S'S({ 3 

~;:::::de ~ D ~;:i~:~ 
ggf. Nebencode um 
Grund filr Ncbcncodc(s): 

LRT int Komplex D ud<-r LRT undeutlich •usg•prilgl D 
~:.·!~-Biotoptyp 1 1 1 1 1 1 1 1 

ID 1 1 1 1 1 1 
LRT-Fliicho lxn~ oder 
l.RT-Eutwicklung.~Oächc 2xx.'x 
(daM nur Felder 1nil 0 •1u&ffillcn) 

Fläche (m2
) -----

1 

bei linicnllJ!ften LRT: 

. Länge (m) ----

landcsintcme Nr. ! c.? / ~ / '1 / E / 
Nr. der Teilfläche rn (r.G1:od1111m) 

Name der Teilfläche 

Angaben zur Kartierung0 

Kartierer (,{ •~h{ 
Exposition: ...,,,... ....... _,..--

ih:!weneii "1'ci„. & „. 
Breite (m) ___ _ Auftmgnehmer MaP __________ _ 

lnk!innrion: Aufnahmedatum AG.P . .fl.. 
~i&~wiiil-0@~--- ~ ... bti -. 

Beschrcib1m!! (für LRT-Fliichco) bzw. Be2rüodulll! (für Eolwlckluo2,1ßiicbcn)0 

Aflu 59il-J'~ ,t,·s )Jwlt· J;ccvi.,,. ~~li 1 eel.~~J/,w.:'vt /{'c.l<y ~ 

V.f.,,.J) ""~ ... ~ V\4... f:· g, ~t '-v1 4..~/l„ , h()rk "";.,( .e)J.: lf- v!'L- t.AftJf/·~ ru.· f 0 CV- c;.,r-~;.;,.f. 
h-. Sr.:.dk,.:( .1-I'- <,#,c,..cl.t.., E., • .${ 1 0-t- iM•<.- cJ0,..!~J {,;,<--, 5.fiv... ek )l.Jl.S~ t:>i..rllf.f-V . 
<;)i,,Jl. „fn- ~cdc..../ .f:J„~4 c~ [c..Jl.flf{,,./tv h1c}..ch.,.,1,,...'fr . 
Vorschläge für Erhaltungsmaßnahmen l' Vorschläge für En&icklungsmaßnahmen 

Vegetation° 

Nr. Vegetationsaufnahme 
~~-~========~ Nr. Veg.-Einheit J 

1 1 1 1 1 

1 tn:ltb B.~b-.t:!l el. al. 2001) . . . . . 
Mitteipunktkoordinaten der Aufnahme (semllD 1eobn. Anton1erungonl 

RW J 1 1 1 1 1 awj 
Bewertungskriterien (Nnr die bcwerlnngsrdcvantcn Parameter, die je nach LRT untcrschlcdlich definiert sind, bcrückskhtigco!) 

1 1 1 

Gesamthewerlung 1 A 1 ){1 C 1 Lebensraumtypische Struk1Uren 
1. Waldentwicklungsphasen / Raumstruktur 

30 

Schichtung einschichtig D Anteil(%) GJ 
brs hi h

. G;il der Mehr- /, O 
me C .C ug ru sch.ichti!il\eit '1 

Wnldcntwicklungspbese Wucbsldassc HS(%) wS(%) 

Blöße 

Jngendphase . Anwuchs 

GesamtH•ert Wa/1/entwicklungsphaserr 
.Tllllbrwuchs 
Sl!mgcnbolz. 

Wachstumsphase 
schw. Baumholz €0 

starkes Baumholz 4o Abweichung: D 
Reifephasc 1---------lf----+----1 Rcifcpbase ab 

...._ ______ __J....,_s_ehr_ s_t._B_aumb __ o_lz__.-=-__ .,...._, __ ~ BHD30cm 
Anwucho: h •O bis 2 m id.R. nb Knieh6heod. gcoöiunl; HS • HOVJll•chicbl 
Jungwuch.\: h • 2 bi11 6 m:. wS • wci1ere Schichten 
SIAns<nbolz: hz6bis 20 m und OHO S 20 cm 
1.clmc &wnhc>4: BHO 2.J 1-is 40 cm; 
film'kesBnumhoh:: BHD4J bi'Mcm 
M:hr &bldu •. -s B.iumhol~ BHD> 60 an 

2. Starkes Totholz ( i.d.R:<'. 40cm) 4. Sonstige Strukturmerkmale 
Totholzgruppe Stück 

Laubholz liegend C) 

Laubholz stehend C) 

Nadelholz liegend (!) 

Nadelholz stehend 0 

Gesamtwert starkes Tothol: 

'.l. Biotopbäume 
Baumartengruppe Stück 

Laubholz c? 

Nadelholz 0 
Gesamtwert Biotopbä11111e 

Abweichung D von Regel-
durcbmesser 
(Exll'CJD· 
St1wdorie) 

l albl~I 

Abweichung D von Regel 
(Exirem-
Stlllldorte) 

[alb"RI 

Strukturelemente (EU..rrJ.riinlrung<'" beachr""' MorkmaCnicM bl!i: 9110, 91JO, 9/Gll") 

Lebeosrnumtypiscbe Staudcnsäume (9JCO•, 9ll'O) 

Zwergstrnucbheiden (9190) 

Lianen (911!0•-Au•bildUllg 3, 91FO) 

ausgeprägte Moosschichl (9410) 

Bodeobcrcicbc mit untcrscbicd!icher Feuchtigkeit (9160, 9190, 9 1 ~0•, 91FO, 9410) 

Nebengerinnc vou Fließgewässem, Altwässer, Senken, 
Flulmulden in der Fläche oder unmittelbar an&>renzend (9/Eo•, ?I FO) 

Substralumlage.rung I Flicßgewässerdynlllilik (9rno•-2 und J. 91FO) 

Felsen, Blöcke, H1111gschutt <~ 110, 91eo•, 94 101 

D Einbeziehung Sonstige Strukturmerkmale 
(bei 91EO obligat) 

Landes!UUt für lhnwelt und Geologie, Abt Natur, Landschaft, Boden, in Zusammernu'beit mit Landesforstpräsidimn 02/200R 

Ausprägung 

a b c 
a b c 
a b c 
a b -,; 
a J( e 

a b c 

a b c 

a b ~. 
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Wälder Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I der RL 92/43/EWG 
(9D0,9JJO, 9160, 9110. 91ß0,9llO, 91~0. mi>, 91r.o, 94101 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 

Lebensraumtypisches Arteninventar GesamtbewertJmg 1 A I){ 1 C 1 
1. Gebölzartenvertcilung der Hauptschicht" Gehölz1111enverteilung in weiteren Schichten° 

GChölzart (wi•'-; cindcut Abk. ) 

NBA+l'B.\ 
AnJeil 
(%) 

Gebölznrt(wis•.; cindcuL Abk.) .. c-.... -
~:jl~ ('/,) Anlcil 

1. wS 2. II~. J,' wS (~'o) HBA 

bH 

HBA - Hl\uplbouinun•n 11. D•finilion 00.. LRT; 
NBA + PBA - Ncbtn- und Pionierbnunu111en dtS LRT: 
gr-BA · gestJltf.chal'tsfremde &umartcn 

sf·DA HBA NDA+PBA 

HDA - Haupt00umnr1cn II. Dcfini1ii>n de\ LRT; 
NBA « PBA ·Neben- und Pionii:rbaum1.~on de• LRT; 
gf-BA - gc<.cllschnOsl"rcmd\! Beumnrh:n 

Sf-BA 

.· :? () 

.. 
. ' 

" . . 
„ 

,, 

Ge.va111thLwerl11ng Gelriilznrten ~ 

2. Bodenvegetation 3. Tierarten 
D-."Ckung<1grnd der lebensmumtypischcn 
Bodenvegetation 

f O % 
a /b c Untersuchung von Indik:atnrgruppen crfulgt? ja !nein 

a b lc 
a b ic 
a blc 

Arteninventar der Bodenvegetation 
Geophyten (DlsJn 91lo,9190, 9410, ~mo•.J > 

Kryptogamen (lwI 9180•, 94!0) 

a )( c 
a b c 
a b ( 

wenn ja, Artengruppe 1: -------------

Artengruppe 2: -------------
Artengruppe 3: --------------

Gcsamtbl!wl!l'tUng Bodc1wegetaünn Jal/f{Jcl 

zur Bewertung herangezogene lr-typischc Arten der Bodcnvcgctalion: 

Art (wissenschaftlicher Nllllle; eindeutige Abkürzung zulässig) 

Beeinträchtigungen 2. LR-untypische Arten f Dominanzen 

1. Boden, Wasserhaushalt, Stoflhaushalt Neophyten f Neowen ' 
Grundwasserabsenkung tllilli Nährslolfzciger '(mir 911;0, 9170, 91901 
(mu:91 r.o, 91 ~o-3, 91 FOJ sonst Störzeiger (incl .• Ruderali-
Entwü.sscrung (Jwr9160, 9rno, 91 FOJ C sierungszciger) 
Gewäss~verrohrung / -~erlcgung I 1 a 1 b 1 c 1 Entwässerungszeiger (Du(9tr.o. 9JEO. 91FO) 1 1 b 1 l 
-bc&oradig./ .. JUferbefest1g. Ül!!(91l30,91 FlJ) . a . . c 

Niihrstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- 11(1 b 1 C 1 3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
mng) (einschl ozg. Ablagerungen) m direkte Schädigung von Vegetation 
Müllahlagcrw1g (anorg. Stoffe) Vergmsung 
Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, c 
Stäube, PSM, Salze) Vitalitätscinbußen 

Abbau (Sand, Gestein)/ Matelialcntnabmel.Jti 1b1 C 1 Verbiss 
· · · · Schäle 

~ b c 
a W c 
"i('bc 
a '!§' c 

IJl b c 
Verdichtung (Befahrung) i:lli'fil 
Wasse.rstandsschwankungen (anthrop., ~ ...;;ll;.;;;cm°"'c""rlrn""n"'-gi:n"'------------

nichtnulZungsbed.) w91 1i0, 91E0, 9Jf'O) ----------------

Gesnmtbewerllmg nerarlen 1 a 1 b 1 c JM· J 

Gesa111tbewert1111g 
1 Arh.in (Y.i&\.; eindeul. Abk. erll:wbl:): 

4. Sonstiges 
z:zscbneidung (Bcgriindg. unler Bemcskomgcn) ~ 
Lllnn (Bogriindg. unlcr l!emcrkungon) ~ 

5. Nutzung I Bewirtschaftung 
Gewässcruntcrhnltung (Dur91EO-l,2.3, 91FO) mm 

Sonstige Bcein!räcbtigunge11 

a b c 
a b c 
a b c 

ZUsaruruenfässu.ng der Bewertungsergebnisse 

Gesarutbe1rertung lebeusraurutypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensrawntyplsches Artenb1ventar 

Gesnmtbewertung Beeinträclrtlgungen 

A )ef c Erhaltungszustand IA~jcl 
A ~ c 
A 'j(_ c D Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 

(für A) 

Bemerkungen zur Bewertung I gulaehterliche Abweichung vom Bewertungs-/ Aggregationsschema (nur bei Endßggregation möglich): 

Seitt:2von2 Landesamt für Umwelt und Geologie, Abt Natur, Land.<:chaft, Boden, in Zusammenarbeit mit Landesfors!priisidium 0212008 



.. 
·. . . '·. 

:._ · ·AJduaUsier:~.09 d_er ,_~_iot<).pkanie~ui1g .. i.n :s~c.hseit- ,· .. ~ .. „. -._ :r~~2s.·- ·Nr. _ ·r' ~-'1-!-----;I: 
· Ge/ande ~ Erfassungs_bOgen".(Vorderse1ter _ . _ · .Ob1ektnumme.r A- „l(_ i 

... . . . . . ·-

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

r Biotopname I Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 L / vollständlge Objektnummer l 
1 1 i -l Lage 

-
l Bearbeiter/Kartierer 
! 

1 1 Name 
fJ...u_~s:...:tv 1 1 

1

- Gemeinde/Landkreis 

1 

1 Datum 
dG_.f.1~ ! 

L.. 1 

r-Forstliche Bestandesadresse I r Leitbiotoptyp Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 
1 

j 1 
' (nur8iolo/l<)/m Wald) i 

1 i i 
__} . 

1 Status 1 Schutzstatus 
1 o wertvoll 

1 
1 D FND 

l D pot. wertvoll 
i 1 D ND 

j 
O nicht mehr vorhanden 1 1 

1 
1 

1 
1 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) 

1 
! 

L L_ 

;- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

1 {.·<-< ~jiv._4 Ec9- (Ce: - o,~-1""- ~-<). ~~J), 
1 ( I \l..,. 1', c1 /1 ) r-:-" 
1 uw.rov.-1 j u--i v-.,; c. s~ .t:.._,, f-cvi.., ~ ttv : ( 5 Jc eJJ"'rJM 

1 tfi„/ ()'} ( l.t o.. 0 L-:v f!~ics!~,,t, /'•·'. 

1 1 

1 
DI D 

1 0 NW 

0 sw 
1 ol D j 

1 

r 

Höhe mNN min. 

! max. 

o jo 
No !o 
so !o 

1 

0 lo 
1 

1 

i 
i 

1 

1 

1 

1 

L_----~---~~~~-~~~--~--~~--~~~__,I 
Änderungen 
I Aktualisierungsmethodik 

1 O Datenübernahme aus FFH-MaP 

/ D Datenübernahme von RP/UFB 

1

, D ~atenübemahme von UNB 

D Uberprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

.-Änderungen zur Vorgängerversion --~ 

1 l O Ersterfassung o Objektnummer \ 

. :

1 )l O Abgrenzung D Unternummer 1 

O sonstige: - -- · · - , o Biotoptypen D Löschung j 
'--·· . ___ ... .. _ ·-·- ___ ··---~ ! l O Status/Ausbildung O keine 

o Geländekartierung 

O keine Aktualisierung möglich I erfolgt 

1 Unter· CIR-Code• §2&• I FFH • LRr•f Landschaf!5· I Biotoptyp Flächen 1 

1 

nummer 
1 

• elemente % 
1 

Fläche• ' Breite~ 1 länge• 1 GIS-Objekte' 
1 

m2 ! i 1 F 
1 

i m m ' L p 1 
1 

03,02.1fol X ! 1 

1 t=Bß 
i 

/ i ! i 1 1 1 1 1 

1 

' 1 1 

1 

1 1 1 --J 
1 -, 1 

1 

1 
i 

1 
1 

1 J_ 1 1 1 

i ! l 1 

~- ' 
1 --r 

1 l 1 

E l 1 1------
1 l i i 

1 

' l 

1 
' 

1 

l 1 1 

1 1 1 t-1 1 1-- ' 
1 1 1 

1 1 ! 1 

! 1 

1 1 ~: 1 
1 1 

1 

1 

+1 -1 
1 ~ffi 1 1 1 ! 1 
i 1 ! 1 ! ! 1 

1 
1 1 ! 1_J l 

• Angabe für gesamtes Unterobjekt •Angabe der Anzahl der GIS-Objekte IF ... Fläche(n), L ... Lin!e(n), P ... Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Geolocic in Zosamm.enrubcit mit Sll!atsbctrieb Sachscnforsl 03/2007 
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, : „Akfüaltsierung. d~r):i,iq.topk~r:u~r~ng in. ~<ichsen 
· -: · Gelij.nde -::- ·~rf.a~$ungsbogeri {Ruckseite) . · .. „. , .. 

.. · -„ ·. . ' • . . - ·. . ~ . 

·:. ~ r 
· . TK 2l·J·~.r. !f-------·-
. ••• • • . . 1 

· · Obje.ktnümmer .. J 
:. . • .Y. • • .· o '-:---~----! 

r Biotopbeschreibung· Fortsetzung ---------------·-------- ·--------------, 

1 

. 

1 

J 

i 
1 
l 

! 
1 

1 
j 

1 

1 

r Wertbestimmende Gesichtspunkte -------------·-------------------

! o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 

/ D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 

j O Vorkommenllebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert 

1 D wertvoller Biotopl:omplex o historische Nutzungsform 

11!

1 D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften D Bedeutung für den Biotopverbund 

O Strukturreichtum o sonstige Bedeutung 

~---·---------------------·----------·---------

l 

1 

1 
' 

r· Vorschläge zu Pflege und Entwicklung --·----------------·---·---·-------__, 

1 

1 l 
1 1 

1 1 

i~' -----------~------·------------------~ 
Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

1 Unternummer l Maßnahmeerfordemls 

1 

L i 
L___·--+! ____ ·--------;! 

F
! __ ~! -------------1 

---=i=--
1

1

.; - [ 1 Pflegerückstand/ Maßnahme erforde~ich 
,

1

.- i' ·--·------,,1 3 gut (naturschutzgerechte Pflege/ Bewirtschaftung) 
4 Pflege/ Bewirtschanung nicht erforderlich c_ __ _J __J 5 Beeinträchligung durch Pßegefehler/ Bewirtschaftung 

Landesamt für UmwelL und Geologie in Zusammc1mrbeit mit Stantsbebieb Snchs~-nforst 03/2007 



,,.. .:.: .Akt~a-1isierti:~:9 der ~ioto.pk~rti~~~~9 -in s~~hs
0

en .. · „„ 

zlisatzblatt ß'iÖtoptyp(:lr't' Öffenlan( '' "' . . ·, ,- '' ' '• . : . ·' ' ' ' 

··, : 
• , 

„ : : ·TK·2, s ·~· N · ·· · .1 lt 
'. ·,: r ·• ... , • . . ~' ' ~' · ,: , jf----·- -

• · · .. -_._ Objektn·ommer 'I '1-Jx 1 

j Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRT} 

1"" 1 1 ~ 1 
1 ! 1 

i 

1 1 \ L_ ______ ________ , _______ _L__l _ _ _________________ I.__, 
r Kennzeichnende und bewertungsre/evante Pflanzenarten; (ZuoolnlJ!19 zur Unternummer bei FFH - bewertungsrelevanten Arten und RL-Arten) - -

1 

' 1 Menge ! Unr. 1 \Menge 1 Unr. I 
1 1 1 1 

(_ ! i l 1 

l 1 1 1 

1 

l 1 1 \ II 

1 l 1 

l 1 1 

1 

1 

1 

1 l 1 1 1 

_ __ . ______ _____.___l _I.___' __,__/ --------~' _L_j 

r 

Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertu~gsrelevanlen Arten und RL-Arlen) 

j Menge 
1 

Unr. j 

1 1 1 
1 1 ' 
1 1 
' ' 

·I \ \ 
1 

l 
1 
i 

l"""'i ~' 1 

1 

1 Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusat?bogen konkietisieren) - -------------------- -------,, 

1 O keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Elnebnung 

D Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

D Umbruch 

O Entwässerung 

o Eutrophierung 

O Blozideinsatz 

D Freizeltaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinigung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Lnndcsnmt für Umwelt ond Geologie in .Zusmnmemubcit mit Staatsb~trieb Sacbscnfont 0312007 

1 

1 
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Akt~a.1isie·r!Jng ~er·Brot~pkartier~-~g fn· sachs~ti' · 
:zusJtibogen FFJ-i -tRi/La,.,dschafiselemeni~.im Offentand' . .. . '• ·, •.. . ~- . ~· . : - -~ . ... .. . ~ . ,. .. . - . 

FFH • Lebensraumtypen 

p , · · · . . •. .. „ . 
•' „. 

• . • • ·C • • r 1 
· „ _ >· TK 25_·-, N,.t.:.. ·:„·~------~ 

· · '··objekt~ummer_ „:.·1 _,_J . . . „ ~· " : .. 1 : • • •. •• :· 

1,.----r--·~-----~,1--B-e_w_e_rt_un_g_E_inz~e-1-kr-it-en-.e-n~----- i 1 ll, 

I Unter- j FFH • LRT /Ausbildung I Gesamt· Hauptbeeinträch- l Verursacher 1 Bemerkungen 

i ""mm"! (ggl """''"'"''! 1 ;::.-:; ~· ..,;„. bew.rt""g "'""' : / ~ 

! _,__ ___ ____J 
r---l___I ------;-----r----r------r-:-----;-~--- 1 

__j~-- i r·----:------~ 1-----:-l-·--------+--·---;-1--+ 1!-----t-1 ----- t-·--+-----j 

b -t-_J l --;-1---r---1 
~' --7-------;-I ' ~--1 -~ 
1
: ----:----,r---------t ~ 
- ! i 

bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 
~------·- 1 

J Unter- 1 ID aus FFH-MaP Nr. FFH-Geblet Änderung zum FFH·MaP j Hlnweise f Bemerkungen 

1~mmer 
1

. t 

1 

I~ -----+l~-~~-~-4~~--~1 

l----~'--------t-----~----+-----~------,,1:------------~ 
L___j, __ ~ ___ _j _______ __ ~-1._ _ ______ _ _ _ _i._ 1---------~-' 
, Bemerkungen und Zusatzinformationen ------------------

! 

L~~~--~~~--~-~~~~~- _______ ___ _J 

Landschaftselemente 

~:-1 l . 
j Unter· 1 Landschaftselement Kategorie 1 Gemarkung Flurstücke 
1 nummer i --+-~~-/ ___ 1_n1;1_e_Ko;:;_~-r/ ------r---
1 1 1 1 1·- . ' -:_-_-:-\.-----

Hinweise I Bemerkungen 

L l 
1 ' 

! -i- i 1 
' ---1 

--+------~ 
1 

1 1 

1 c 
1 

1 
1 
1 

i 

1 
' 

1 
1 

1 

! l 
1 

1 ! 1 

1 
__ __j__ i 

1 -+--+--l-----+------- -t-- ----------i 
! -·-------1 

l 
! 1 

1----i 
L_ ' 
r Bemerkungen und Zusatzinformationen ---··· 

1 
! 

1 

1 

1 
! 
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Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2310, 2330, 40 10, 4030, 5130, 61 10, 6130, 6210, 6230, 6140, 6410, 6430, 6440, 6; 10, 6520) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• 07,0 'l. lf30 / l'Ff5 /j-3)- Daten zum Natura2000-Gebiet0 TU SS-ltJ 
LRT-Code 

n~1±J 
[] J!Jlf.Nr. dcr lD 1 1 1 1 1 1 landesinteme Nr. lb / 1- l 11 lt= 1 A'""bildung 

ggf. Nebencode LllT-Flii<:hc lxxxx oder rn LllT-Entwicklungsllächc 2xxxx Nr. der Teilfläche (.<. <m1clat<'fl) 

ggf. Nebencode (daM nur flclder mil 0 nut.fü llcn) 

Grund für Ncbcocodc(s): Name der Teilfläche 
LKf im Komplcit D "''"" LRT undeutlich uueigeprfigl 0 Fläche (m2) 

Angaben zur Kartierung0 

Nr. BfN-Biotoptyp 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

bei linicnhnften LRI: (,( 't,((CV-SCA ,• t,_, 
Länge (m) Kartierer (f.Lith~ 

fa'}lOsiüon: 
llh:::-.... icstfld \1'11 •• 61$_, 

Breite (m) Auftragnehmer MaP 

Inklination: Aufuahmedatum .,;( (; .J'. fJ.._ ...,,.,_ ran-· 61~~· sur. ~~a:ta:ncskr.lerung 

Beschreibung (für LRT-Flächen) bzw. Begründung (für Entwlcklungsflächen)0 

if</~R s. ~et. ... J,.. fe"" .e •.. JrJ ß.·t-t„ >. lf p Pc.51.{.., 
\I' 

kJ?c..~·.-J ii"1..- ,9 lv,S?" ((..,/. {.):. • .,..<2(;- - · ,,,.l..:. 
„, l,t..e<, -<_ 

1 
,..,... {J ·4 .. .., ~ · „ i . 1~· Cfw„. '' •. c: ,.,_, i ·, ,„. .,,, ~ / 

'w' d'e I~ S< (V .s /c. '( "'-C,,,..f A·rjr ..:· . . j Y: . • IJ(I . ';( I /e- ex..•-.. ·• ' (.(' „.· .... „. c.., , . 
Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufnahme 
1 1 1 1 1 

Mittelpunktkoordinaten der Aufuabme Cs•mAll 1echn.AnrontcrungcnJ 

Nr. Veg.-Einheit 
1 1 

Rwj 1 l 1 1 l l 1 HW! l l 1 l 1 1 1 llu:ll Hllhnnrt cl al.1001) . . . . . 
Bewertungskriterien (Nur die bewertungsrelavanten Parameter, die je nach LRT unterschiedlich defi niert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 

l 2. Vegetationsstruktur l. Schichtung 
Schicht Deckung (%) Lebcns-raumtypi>ebt:r Anteil an „. Ausprägung \ Struktur Au.,priigung 

Unter-und niedrit:-'Wiichsigcn Gräsern (2310, :mo, 4030,5130, 6110. a b c 1 Einzelgehölze/ kL Gebüsche (23 10, 2J30, 4031>, mo, 1 a l .w' c 
6210,6230, 1\241), 6410, (1430) Mittelgräser 6130-1, 6210, 62JO, 6241l, 6410, 6S 10, 6S20) 

kleinräumig wechselnde Ausprägungen (4010, la Jb Obergräser niedrigwücbsigcn KrJutem (23 IO, mo. 4010, 4030. 5130, a b c c 
61 10, 6130, 6210, 62)0, 6240, (1410, "440, 6510, 6520) 

niedrigw. Kr'.iuter 6110, 6130-1, 6210, 62JO, 6240, 6410. 6440, 6510, 6520) 
uatcrschi.cdliche Snkzessionss!D.dicn (23301 lalb c 

Roseuenpfl= Rosettenpflruizcn (2310. Zl30, 4030, mo. 6230, 6440, a b c versch. Altersklassen von Zwergstriiuchern l aib c 6510,ti52D) 
Zwergsträucher f.13J0,4ß30,5l30) 

Moosen/Flechten (2.'.llo, 4010,4030,S130, 61 10,6210, <i240) a b c kl · „ · Mosaik · () lalb )( Moose 
Zweigslriiuchern (2310, 4010, 4030, 5130) alb c 

emrdU!Dlges m1t „ . (23 10,2.U0. 4010, 
4030, 5130, 6110, 6130, 6210, 62JO, 62411, 64JO, 6440, 6510, 6510) 

Therophyten 
Therophyten (2330. 61 10, 6210, 6240) a b c (Vegetntionstypen lt. KBS bitte unten angeben!) 

Sukkulenten 
Sukkulenten (6110) a b c Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) (SUmm• d,.. D•clcungagradc 

j a 1 b 1 c jkeine•I Borstgmsrascn (65 10, 6520) duSchichhm Gesamtbcwerfllng (nufLRT-Flächc, nichl nur VA) 
mnx. 100%) 

•nur bei 6430 m.1glich Flllchl:ind-Miihwiesen(C.230) Bemerkungen 
Kalk-Trockenrnsen (6110, 6240) 

Kryptogamenflwen ('2330) 

Magerrosen(2.'.l30,613Q, tiSIO) 

Moor-/ Torfmoosfliichen (4010) 
3. Geländestruktur/ Sonderstandorte Pioni1:TT11sen (62 1 OJ 

Slruktureu (El...mninhmgrn-tml/ Auspriiguag Röhricl1to I Großseggenriede (64JO, 6440) 

vel!C!D.tionsfreic Rohböden (2310, 23JO, 4010. 4030, 5130, 6llO, 6130, 62 10, 62.JO, 61401 a b c Sand- I Siliknttrockcnrasen 
1m10 2330.41l30 5130.6130' 

bewegtes Relief I Dünenstrukruren (23 10, mo, 4010, 4030-1, 5130) a b c sonst. Nassvegeflltion (6440, 6510, 6510) 

Felsschutt/Gesteinsschutt (6110, 6130, 6210, 6240) a b c thermophile Säume (6210, 6240) 
Lesesteine/größere Gestcinsbrocken (6210, 6240) a b c Trockeagebüsche (6110. 6210, 62AO) 
Wechsel von Naßstellen/Flutmulden und trockeneren/frisch<.'Ten Bereichen a .lf c Zwergstrauchheiden (2330, r.130) 
f6lJQ. 64!0 64JG 64\G 6510. 6510\ 

Wechsel von flach- wid tieJgriindigen Bereichen (6230, 6510, 6520) a b c 
Li!Jllli:I Gesamtbewertung Ja~lcl 

GesamJbewerl11ng 

Bemerkungen 

Bemerkungen 
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Grünland Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG (2310, mo, 4-010. 4000. mo. 6110, 6130, 6210. 6230, 6240, 6410. 600, wo, 6s 10. 6s201 

Bewertum:1skriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundmteninventar (gern. LRT-spezifischcr Llste ohne seltene/besondere Arten) Gesamtbewertung Grundarteninventn1· 

Nncbgewiesene bewertungsrelevante Ancn (wissenschaftlicher Nrune, eindeutige Abkiirnmg zuliissig) 

2. seilcnc I besondere Arten (/ 

Nachgewiesene bcwcrnmgsrclevante Arten 
(-AiMe.ru...'hafllicher Name· cindculiteAbküro.mo :o.ilissi2l 

{ . cf" . 
p.Jt. 
~. t~t. 

3. Tierarten 

Unlcrsuchung van Indilc11torgruppcn erfolgt? 

wcnn j11, Artengruppe 1: --------------------

Artengruppe 2: ------------------~ 

Ge.vamtbewert1111g be.l'flndere Arlen M 1 b 1 C 1 Gesamtbewertung Tierarten , 
Bemc.'flungtn 

Beelnträchtlgungen 
!. Boden, Wasseti1aushalt, Stoflhaushalt 

Grundwasserabsenlru.ag <nw:mo.2.r..i10, l,;(I b j c j 
6430,6440) 

Entwässe:nmg (mu40I0,623().2, 64 IO, r..i30, 
6440) 

j;l(jblc l 
ja lß\c ! 

Eintrag anderer Stoffe (einschl. 1 a 1 ~I c 1 

FICindstoffe zur Wegebefestigung) CcWU 6110) 
Wassersrandsschw11nku.agen (anthrop„ 
nicht mtzllngsbcdingt (Jwr40IOJ 1 a 1 b 1 C 1 

1 Arten (wis.~; oindClll. Abi<. czlllubl): 

a f(I c 

ja nein 

a b c 
a b c 
a b c 

Gewässervemihrung I -verlcgung I 
-begmdigung /-verbau I 
Ufcrbefestisung Cmu 64301 

Niilm.-toffeinlmg (N, P) (Eutrophie- 1 KI b 1 c 1 

2. LR-witypische Arten I Dominanzen 

Neophyten / Neozoen 1 

Nährstoffzeiger ' 
sonsL Störzeiger (incl. Rudc:rnli-
sierungszei1.>er) ' ~O r.:: 

5. Nutzllng I ßewirtschaftu.as 
Bewirtschaftungsintensität 
(mu:.4010, 4030, SIJO, 64311, 6440, 6SIO, f..S20) 

!Kib lc 1 

rung) (einschl org. Ablagerungen) (Dili!!l 61 IO) 

Mülloblagc:rung (unorg. Stoffe) 

Schadstoffeintrog (Öl, PAK, Ruß, 
Stliube, PSM, Salze) 

l~K~I b~I c~I 

lit!lb!c) 
Abbau (Snnd, Gestein, Torf) I !?§ 1 b 1 c 1 
Materialentnahme 
Störungen des Oberbodens I der Boden- [filllij 
decke ~ m o, 401 o, 4030, 611 o, 6130) 

Verändcruog der Bodeastruktur / 1 a 1 b / c 1 
des Bodenaufbaus Will: 6SIO, 6S20) 

Verdichtung (Bcfu.hrung) (DWil.6110, 6130) 1a1 b1c 1 
Nährstoffmobilisierung im Sediment 1 a 1 b 1 C 1 
(Jni.[4010) 

3. Störungen Bll der Vcgetationsstrulelur 
Nutzungsaufla~sung /Brache 
(JW:h12310, 2330, 6110, 6130, 6430) 

direkte Schiidigung voll Vegel.l!tion 
(mu6110,6130) 

ja /b lc 1 
Verbuschung I Gchölz.nutWllchsJO-'rv.~c 
Vergrasung I Grasfilz Cnil:hl rl4 10, 6430, 6440) a b c 
Pflegedefizite (nii;hl 611U,6130) a C 

4. Sonstiges 
Beschattung<nii:b16410,64J0,6440,r..SIU,6S20) Rb( c 

Begängnis, Frequcnticrung (ma40l 0, 6110) b c 

Zerschneidung (miz6.510,6S20) 8 b C 

Aufforstung Cnklll 6110, r.130) 

Beweidung Cnw: r.s 1 o, 6520) 

Gewiisseruntcrbaltung (Dw: 6430) 

Sonstige Bceinlriichlif:,'llilßCn 

f,U..,,..o. d7-

Erhaltungszustand 

a b c 
a b c 
a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 

A ~ C 

A J(. C 

A ~ C 
D Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 

(filr A) 

Bcmerlcungen zur Bewertung I gutru:htcrlicheAbweichwig vom Bewei1ungs-/ Aggregntionsschcma (nur bei Endaggrcgation möglich): 

Seite 2von 2 Landes:unl für Umwel t, Landwixtscbaft und Gcologie,AbL Natur, Landschaft, Boden 02/2009 



Erfassungsbogen Grobmonitoring 

Rahmendaten 

L!.U~':;:. ::::· .. :.f:;, ·' Aß:_!_,; füotootvo % 

·_*.:·t~::;:"f6=<tlo7:j; F·,_.:>, Gß 

~ : .'- .. 
Grund fürNebencodc(s): **A"'rbiltlunt 

Arbeitskarte-Nr. 

LRT-10 
Biotop-ID alt 

Biotop-lD alt 

PrimäraufWuchs 0 
Sekundäraufwuchs D 

LRT im Komplex 0 oder LRT undeutlich ausgepriigt 0 
Erfassungshilfe Standort (Zutn:ffcndcs enlcrcun:n) sehr steil> 50% 

steil> 35% 
reich feuchl NW N NO konvex 

mäßig steil > 20% 
mit<el mit<el w keine 0 iplan 
mm trocken sw s so 1Konkav 

gering geneigt> 5% 

eben 

Fläche (m2) 

bci Jinicnhallen LRT: 
Länge(m) 

Breite (m) 

.... 
...... 

"'"*' 

Erfasser ()_ . (,,(({l,(,.t.,u,tfw 

Aufnahmedatum A ~ .!. lf. 

Nr. Veg.-Einheit 
(Uds8NNl\~al.lf.GI) 

1 . . . 
Nr. Bfl-1-Biotoptyp 

1 1 1 ! ! ! 1 1 1 

Rt-.v0d.'~!t-.k t.IM~ ~~ 60'd'"'l-V)A 
sJi~M rJ.<:-t ~~~ Poic.i--f,;J -zi,..; 

(,·~ f61J Jlfe_ ~l., ~ ..__,,< (,,:~ n-r&' rfh{ 
~(l..,..:JUJ t..-- bt.d"-J"'{,.,.( .~eC.. L$l.c<-f 

Lebensrnumtypisches Arteninventar 
N:ic~~~c:mnt-r=bwnclutci(wiuc:Jtdlaftr1dathma.1:Ddadr;;A'crl:limm1-l1dWii) 

Lebensraumtypische Art AM 

1 A,,,.J(,,.,yc.. i._ 0 t)~<-h.. A 

" t: ,JJ.: t.. .... 5,.. >< "'t.. '0.. ,,, 
< .., ßid~-tj c c.,•{( i r,~· . •vt• ,,, 
~ 

.IV c..lu ...._„ :v, e.' · s~. "' 
~ Act. ;~ °' 4, • .' 1i. ('v-( „ ... l 
>( Aa-ui/,'s Ct;.t1•'lbi..:\ l 

ft."ll i /Pf/f'.•W. f>1"tfMh
0

( µ_•, 3 
-f-t-, .· ,. J ra. .... . ''!.'?tYroJ.. \ ~.? 

er.,....,·"- M~.{ 1 
7), c f.t(: I J-(~i-UJ~ { .... 7 

..1.1 """''~( ' ~&de> trC"· 
,,, 

A~l,'...,·1cc... "'"',(". "1 
Beeinträchtigungen v 
RcJCVMt lind die Bccintriichtjgungcn •t2rhtm AUQD~ 

1. Boden, Wasserhaushalt, Stoflhaushalt 
0filQ) Gnmdwnsserabsenkung (aw:6230.Z. 64JO, 

6430, 6440} 
~ Entwässerung 1mir 4<110, Gl30-Z. 6410, <'430, 

r..woi 
~ Gewässervcrrobnmg I ·Verlegung I 

-begrndigw1g I -verbau I 
Uferbefestigung (mir64JOJ 

~ Niibßtolfeintrag (N, P) (Eutrophierung) 
(einschl. org. Ablagerungen) (Aidi161JO) 

lilTI9J Müllablagenmg(anorg. Stoffe) 
~ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß. 

Stäube, PSM, Salze) 
~ Abbau (Sand, Gestein, Torl) I 
~ MalcrialenlJlJlhme 
~ Störungen des Oberbodens I der Boden

decke (njill2JJO. 4010,4030, 6110, 6130) 

~ Vcräodcnwg der Bodenstruktur I 

Art 

'( µ,.k .... r;,..A;("„ 
!( t"".:f t. '"""'"" 1.-t..-4.-~ ~L..~ l\ ... 
)(J(_ ~1'rC.t,{ „"""' J"IVI 1 V t..c' (!-
( ( t((el/"(>.I \tA...! ('„_,!!, (.t-i~!i 

ltA?,Jc. c~.~,,· ~ 
"( ('1.1.."'-""' °" tl e. ""' "'"'"' 'c..--
1( Fok-L.'llc. ~cA~ 
1( $:loW. d ,·e;..:c-.. 

!!A{...( c. dt"B-.'t~ 

<1C."" c, itÄ ... ()~''°'""" 
>')( kt,:c...,..fC.....,.. J;,·i,.,..J 

V1c.ce.. nfpo~ 

(filfilfil Nährstoffinobilisierung im St:dime.nt 
(nm:4010) 

AM 

7. 
l 
1 ,,,, 

1 ,., 
2. 

A 

2 
~ 

2. 
A 

~ Eintrag anderer Scoff.c (einschl. 
Ftcrndst.otre znr Wegcbefestigung)fu!s:hl 611Q) 

{filfilfJ Wnsscrslnndsschwnnkungen (anthrop„ 
nicht DUtzllllgsbedingl Cn!ll40IO} 

2. LR-untypischc Arten I Dominunzco 
~ Ncophyten/Neoz.ocn' 

~ Nährsloffz.ciger' 
~ sonst Stöneiger(incl. Rudcrali-' 

sierungszeigcr) 
3. Störungen an der Vegetationsstruktur 

[filfil!'.) Nutzungsauflassung /Brache 
(!!khl 2310, 23311, 6110, 6130, 6430) 

~ direkte Schädigung von Vegetation 
Cn!J!:fill0, 6130) 

des Bodcnaulbaus C!u!r. 6510, 6~) 

~ Verdichtung (Bcfuluung) Cni.d!J6llO, 6130) ---------------

Hauptverursacher OlAm"lllllislcdocu vrno,,.clocibco=l 

Bewertung lebcnsraumtypischcr Strukturen 

Bewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

lAIBl,(_I 
Landesamt für Umwt:lt, Lnndwirtschßft und Geologie, AbL Nnlur, Llllld'IChnft. Boden 0412012 

AM· Artmi1rl11fxhlt 

Art AM 

(w'ri..,,:J S1..ee. ;'( 

!(, "Uc,,.c0c..,.vu""'" ""' vw'r• A 
't?a1A~t,,.e...h "'""" :-r L ,, t"tfl-t'-' i 2 
fU.tacl!c,; ...... l f)l<111ntt,,/:. A 
°Pl..t.tfer.-tlk' III eß'!l,'cc.(J,w.. l'1 
(~('1'c.I Ov6. f.~ & .,, 
fi_l.l.ic.~ "' ~ l"l!"1a i?. 

~r;{(J t...,. CL<-'-"'f C,.: • 2 
,)P.b 56'. 

,,.,, 

~ Verbusch1111g I Gchölzaufwuchs 
~ Vergrnsung I Grasfilz (nid!.16410, 64'.10, 6440} 

~ Pßegcdefizil.CWkh!6ll0, 61lOJ 

4. Sonstiges 
~ Beschatrung (Dishl 64 III, 6430. 6440, 65 llL 6520) 

~ Begiingnis, Frequcntieruog(mir4Cl.I0.6llOJ 

[filfilQ] Zerschneidung l'.n!J[6SIO, 6$20) 

5, Nutzung I Bewirtschaftung 
~ Bewirtschaflun~tensitäl 

(iwL 401U,40JO, S 130, (>430, <'440. 6510, 6520} 

~ Au.ff=tungWh!fillU, 6130> 
~ Bcweidung (llllt6s10.6S2n) 

~ Gewässerunterhaltung <nuI6430) 

1 Besonderer Handlungsbedarf 0 1 

1 Foto 0 1 
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I Biotopname/ Bezeichnung basiert ouf Obj•kt der Vo•gängerversion: 

'-l __________________________ __,, J vollständige Objektnummer 

1 

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name 

1 Datum 

- Erfassungshilfe Standort------------------~ 1--------------t 
Exposition Status 

O wertvoll 

0 nicht mehr vorhanden/ 
entspr. nicht mehr Erfassungskriterien 

D Erfasst nach neuen Kriterien (FFH) 

- Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 

'TfJ,k- ~f~o/ J{w . (o~ ~k Lr,! 
( 

.f,,{ war J~ j.,. „ t ·J ~ ~ o ~ ""'fV o..l:IP-

r fi//v f,ld. ·~...{ ....,/-tA ~.t.· ,?o..t--r u.r lrdr r 

./ Ji'l"l .i r: ~P f t. y {ft:J f, ·,}).( u ~Jede/. 

„ t.,H.~f~ . T-;: 7„~ /...l.r.:... ( ... '~ t."K r·r r;,_,t„_ 

- Aktualisierongsmethodik --------------~ 

o Datenübernahme aus FFH·MaP o Geländekartierung 

o Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich / erfolgt 

o Datenübernahme von UNB D f sonstige: --·------·-- ---·1 

o Überprüfung Luftbild 
i i 
:_-~-- j 

-Änderungen zur Vorgängerversion ---~ 

O Ersterfassung 
O Abgrenzung 
D Biotoptypen 
O Status/Ausbildung 

o Objektnummer 
o Unternummer 
O Löschung Gesamtobjekt 

~
Löschung Teilfläche 

Entspr. nicht den Kriterien 
Beeinträchtigung 

Unterobjekte •Angabe für gesamtes Unterobjekt 'Angabe der Anzahl der GIS-Objekte IF -· Fläche(n), l ... Linie(n), P .•. Punk~e)J 

Unter
nummer 

§26* FFH • LRT* 

Staatsbetrieb Sachsenforst 0412013 

Biotoptyp 

b1. 0( ~ 00 

Flächen 
% 

Fläche* 
m1 

Breite* Länge* GIS·Objekte2 

m m F L P 



; .. .. A~tualisie~~~~ ·d~r: Bi~topk~rtier_urig:]~. s·~chs.en . .· .. TQKb·,;esk·· ·t.·n·: .·u·_ ·._m::?m:::."e·:·r····.·:_„_.1,___ ·· -_· . . _.··· ·_ ·_· __,1·· 

'.. ·, G~lande.-~· Erfass.ungspogen .(Rii.ckseJte) · · .. . „ ,.~ J . c 
•'' .. . . .· .. - . . ~· . : . . . .~ . . . . . . ~ . 

_ Biotopbeschreibung-Fortsetzung ------------------------------~ 

- Wertbestfmmende Gesichtspunkte 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

) O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

o wertvoller Biotopkomplex 

O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

O Strukturreichtum 

o Artenvielfalt 

O Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

o historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

1 

- Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren) - - - ---- - ---------- --------, 

1 D keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Einebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

O Aufforstung/Bepflanzung 

D Abholzung/Rodung 

D Umbruch 

0 Entwässerung 

- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung 

Staatsbetrieb Sachsenforst 04/ 2013 

0 Eutrophierung 

0 Biozideinsatz 
! 

0 Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

0 Schadstoffeintrag 

D Gewässerverunreinigung 

D Immissionsschäden 

0 Erosion 

0 Flächenverlust 

D Zerschneidung 

0 Ausbreitung von Neophyten 

D sonstige Beeinträchtigung 



Akiii31isi~fligg der Bi~topk~rii;~n; i~ S3c~seri ' TK25; Nt! r:I\ ,, <" .Wt~m-· .. ·. :· .· ,:-o· .. 
< ~usatzbogen Wildbiotoptypen ·U[ld.L~T-:Bewertung . UnterÖbjekmr. ·: s~ . . . .Gg{_Nebe~~de . „ . . . . . _:· 

·Vf~ld_er · . .- . >_ . : · · · · „ .- · : · . ' . . · Landesint. Natura 2000 NF. - -· · . · . · -LRT - ID . · · · . . 

Bewertungskriterien (N111 die bewerlungsre/evonlen Poromeler, die /e noch LRTunleJSchiedlich definiert sind, berüclaichllgelll) 
Lebensraumtypische Strukturen 

1. Waldentwicklungsphasen / Raumstruktur 

Anteil(%) der Mehrschichtigkeit 0 
2. Starkes Totholz ( i.d.R ~ 40cm) 

Totholzgruppe 1 Stufe 1 a'. >--. 3 Stk.I h.a. 

1 1 
b. 1-3 Stk./ ha 

Laub-/ Nadelholz r c: <l Stk./ Ha 

3. Biotopbäume 

Baumartengruppe 1 Stufe 1 a'. >=6 StkJ ha 
>--------

1
>----< b. 3-6 StkJ ha 

~Lau __ b-_I N_ad_elh_ olz __ ~C~ c: <3 Stk./ ha 

Lebensraumtyplsches Arteninventar 
1. Gehölzartenverteihmg der Hauptschicht 

Gehölzart (wiss.; cindeul Abk) 

H!lA NBA + PBA &l'BA 

2. Artenliste Bodenvegetation 

Waldentwicklungsphase 

Jugeudphase 
(Bllille,AnMJclt<, 1Wlgwuchs) 

W11llhstumsphasc 
(Staogcnbol.7, icbw. Bauruholz) 

ReifephasdStarkcsBllUIDbolz 

j Sehr Slllrkes Baumbolz 

Ja/ nein . 
.Ja 

% ........ 

%/ 

Anwuchs: h - 0 bl• 2 m i.dlt. ab Xliichöhc od. g<::zilmt; 
Juogw11chs: h - 2 bis 6 m; 
Stangenholz: h -6 bis 20 m und BIID :>20 cm 
scltw. BllDDho!z: BRD 21 bis 40 an; 
si.00:. Bmmholz: DIID 41 bil 60 cm 
sdtt 11..r.u Bnumbolz: BHD > 60 CD1 

Gesamtwert 
Walde11twicklu11gsp1Ias1111 

Gesamtbewert1111g 

Gesa111tbewertu11g 1 A;f J( 1 C 1 

[-;(lb.lcl Gehölzartenverteilung in weiteren Schichten l·OCl·b.J c 1 
Oehölzart {wiss.; cindeut.Abk) 

lUIA NBA+PBA 

1a:.ll>1-c·J 3. Moose und Flechten 

Anteil 
('II) 

Hl!A -HauptbaU1113rttu 
lffiAill!A. 
l-ltba>- Ulld l'ionicrtYaumarlcn 
l!f:JlA. 
gcscllschaftsfrcmdc Baumarten 
ruicb Definition des LRT 

Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' Art (wissenschaftlicher Name) Menge ME' Angabe nur für Rl 112-Arteo 

ME• • M<»Bcncinhcit 
L.i..?.-A J1.Jv 

va.oc. ~.rt."C./tp, 
J ),_ - lh~l.hh~ 
ra.'1.,.,L , ritl.,,t11 
1'-f 1,1 r;.e "' 11 "l1J:::-f.J vc-t-1 

f.(..'6-2~··„ /'*"Jl,,.;i 

) f~J.'i.u,- '/'I ... ~ cA..'(,, 
vrelUt.-... v,,,.,.„,. 

i)><cJ., \ c.. tJ.f .'/... „,[J;, 
/~.,,Ai.,. /ct.,.1,,.„ 

2 
3 
s 
3 
z 
~ 

l. 
l. 
2. 
/1 

4. Zusätzlich wertgebende Arten (Pilze, Tiere, etc.) 
Art (wissenscha.ftlicher Name) Menge ME' 

1 

1- qmgcscbiit:zt 
l • qmgcoau 
3 • Individuen gcscbitzt 
4- lndividuco gc;nou 
S • Prnzc:nt 

Hauptbeeinträchtigung/ Verursacher .. „ „ •••• „. „ •. ~1..J.~ 'r!.} .... „. /.. „ /~ {„ „ „ „ „. „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „„ „ „ . „. „„. . . 1 A-1 XI ·c 1 

Vegetationseinheiten 
% 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Seeinträchfigungen 

Staatsbetrieb Sacbsenforst 0412013 

V 

[ Bem.,.ungen und zu.atdnfonnGßooen 

A~; B" .K 
.·A.„K r;--
A· .Jt'.' c: 

Erhaltungszustand 

Q Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 
(für A) 



-

. ·_ Aktualisieru_ng :d~~- :~ib~opk~~ti~rµ-ng. i~ .Sachsen_-·:_·,· .. ;._·:_. r.~:2s ~ Nr:_.·, ~ ·· _- !--j ~s-s_\~<1'-----il 
. (!.el~nde- - Erfas~ungsboge/{(Vorderseite) -.. ... -. :~ .:.· .ö~j~ktn1:1mnier: ' __ j _A_- _Y:l~ _ ___.I· 

- . . ;- .. . -

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

1 Biotopname/ Bezeichnung -------------------, basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

/ IA..1.- l"= ;,..· l i 1 L ollständlge Objektnumm;-- j 

f

- Lage 

j
i Bearbeiter/Kartierer 

L--- J' Name 1 , / „ f . 1 
----------··---------------------- V\ •f.llf.Cf4,$"-• " " 

1 Gemeinde/Landkreis -, ~ 
1 II l uatum dG./>. n 
!~------------------------~ 

i 
_J 

1 Forstliche Bestandesadresse --~1, 1
- leitbiotoptyp 

1 
Lage in der TK 25 {bezogen auf die TK 10) 

1 1 

l 01 0 0 10 
i 

l 
C! NW NO 0 

1 (nur B.:Ctopaim IVald) J 

1 
1 ! l 

'--------------~ 
1 

1 

01 sw so 0 
1 

0 1 0 Oi O 

l c HöhemNN min. 1 
! __J 

1 
max. 

1 1 

:- Status ---------__,! l Schutzstatus 

1 
D wertvoll I ! o FNO 

. o pot. wertvoll j D ND 

l o nicht mehr vorhanden / 

o Erfasst nach neunen Kriterien {FFHl 1 L 
l Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

1 \JIJf wJJ t.-( 1L /...t--Jcrl(/w . 
1 f..bt-r„.lv ~. C-~v..-. ~„;. , j"'~ 

1 

Änderungen 
~ Aktualisierungsmethodik --------------~ r-Änderungen zur Vorgängerversion 

\ 

o Datenübernahme aus FFH-MaP 

O Datenübernahme von RP/UFB 

o Geländekartierung 
1 

j o Ersterfassung O Objektnummer 

1 D ?,atenübemahme von UNS 

1 0 Uberprüfung Luftbild 
L------------------------' 

o keine Aktualisierung mögllch J erfolgt 0 Unternummer 1 / o Abgrenzung 
O sonstige: ·-- -- ·- -- -- ---·-·· ·- . ·.· I O Biotoptypen 0 Löschung 

1 

-- -·-·-·-- · -- ·- ! O Status/Ausbildung 0 keine ·--··-·-- - , 

Unterobjekte 

1 
'
r 1 J • , 1 1 • i Unter· CIR-Code* I §26• 1 FFH • LRT•I Landschafts. , Biotoptyp Flächen I Fläche* 

1 
Breite* ! l änge• 

1 nummer 1 1 ! elemente* % i m• I m m 1 
:----'1'-~-. -t-·0-.1-12+-~o -~+.-,,,-___,\ ___ _ _.!.__w_l/_--+-i-~o l \ 1 1 1 

GIS-Objekte' 
F L 

1 

1 
p i 

1 

1 1
----+l___,_l_---'-1 --+-' - ·- i---1·---+- ----+--l -·--t--+-..__I ~I ___.! 

~-~+-~--+1~~1~-~11----i;,----;~: --~1---~11 -~·1l--+--+-~~i--;l 1-i 1 
. '~~· ~~i ~!~--"-l~~~1\~~(~-~:~-'!-~~!~~l ___.l~l.__J 

• Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n}, L .„ Linie(n). P .„ Punkt{e)J 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mil Staatsbetrieb Sachscnforst 03/2007 



.Aktualisi.erung. der :si_otopkartierung in Sachse·n: .' TK 25-.Nr . . · ~-------i 

.- · : Obje~tnumme.r ... 1 · · Gelände .- Erf._a§sungsbogßn (Rü~kseite) . ,_ · ·· ' ·. 
. . ; -. .. . .. -~ . . ·. . ~ . . ': '.; . . ' .. '-------,----.....,-' _. 

r Biotopbeschreibung· Fortsetzung --------------------------------~ 

1 
' 

1 

1 
1 

1 
l L--------------------- ---------------------------1 
r Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------·------·------~ 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

1 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

O wertvoller Biotopkomplex 

1
, o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pfianzengeseflschaften 

1 

o Strukturreichtum 

o Artenvielfalt 

D Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

o historische Nutzungsform 

O Bedeutung für den Biotopverbund 

D sonstige Bedeutung 

r Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ---------------------------~ 

1 

1 

Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

l Untemummer l Maßnahmeeifordemis l 
1 1 1 

! 1 ~ 
r-F==----~ 
r-- 1 r 

1 1 

1 1 Pflegerücksland/ Maßnahme erforderlich 
: 1 3 gut (nalurschutzgerechle Pßege/ Bewirtschaftung) 
' , i 4 Pflege/ Bewirtschaftung nichl erforderficll 

i 1 5 Beeinlrächligung durch Pflegefehler/ Bewirtschaftung 

Landcs3mt für Umwelt und Geologie in Zusammeruubeit mit Stsatsbcbieb SochscnforsL 03/2007 



. . :- . . : . .- „ . . , - : .. .. ·.· : .. . . ., 

·. '. . Äkt~aJiSierung ~~.r ·ai()t6pk~ttierury~~ ih. S~·chse~' . _·:- . „ ::. ·„.-. .-: .;„: '.-. · ,~ '.: . ·<TK, ~5 ' •. ~r~//:: ·.··:lt--------;!' 
„ zusatibiatt.Biöto~~P.~fiö~enl~nd: -'. .· „·. · .·• ".· . ~. · · ." .. ._ _„ „ ·•· • ... . _„ .. Obj~~tn~ummer ·I ~ ~ ?":„ .. :: 

1 
Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRi) --·-,--- 1 

\ Unr. i Unr. i 

1 1 1 1' 

\ 1 ! l 

L --·---·------~'-~1 ___________________ ... I _ _.! 

1 Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - oowertungsrelevanten Arten und RL·Arlen) --.-=-J 
1 1 Menge ! Unr. 1 /\ II , ·ff 1 Mt!nge 1 Unr. 1 
1 l'1 ../ ' \.. : l e.Xtllt."v- .„ tv.1 •\ ..y, U)() \ 3. 1 . 
i :::rt--r\J~ ()t....t'-'~113 l \ 1 1f • ' • 1 „ ! 
l 9i ~c. l l vQ.a1v .......... ~(,IJi..) l 2. 1 1 

1 >.t:. ,,.,&.-,,, ! t i c .J1...... . 0 -~ ,._.·' 1 z : 
1 sru . [ i 1 [ ( 11'1 ~~ c>--4....f.: ( ,,(.· i,, !. 3 jl 

1 i;-o.~-t·- „ !Alf ('('"' efi,v. .n ~ , ,, 5 ( /) 
1 I l l fv.tc~r; ', vi:-""'Sil J :S 1 

I
I 1 1 ~K v.0i.- {~'\ f''" 11""°r ~ ; "f 1 

l l 1 1 

1 ! 1 . ! 
l 1 ! l i 

! 1 J fl l 
i ! l 

1 i 1 1 1 

l Moose/Flechten; Tiere; (Zuor.!nung zur Un1ernummer bei FFH - bewe.1ungsre!evanten Arteri und RL·Arten) ! 
1 , Menge 1 Unr. , 1 Menge 1 Unr. 1 

! 1 l j 1 1 1 
1 J 1 1 1 

1 1 i 1 l 1 ; 

1 
1 ! 1 i 1 1 

. i l ~ 1 1 1 

1 1 ! 1 1 
1 ! i 1 1 
l 1 1 1 

1 
1

. 1 ! 1 1 
1 1 1 1 

1 i ~' ____ _ ___ ______ __.i __ U 
l Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

l 
1 

' D keine Gefährdung 

o Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

1 

O Abbau/Abgrabung 

O AufschüttunglEinebnung 

f O Ablagerung Müll/Abfall 

1 O sonstige Ablagerung 

1 0 Aufgabe der Nutzung 

j 0 Intensivierung der Nutzung 

/ D AufforstungJBepflanzung 

1 O AbholzunglRodung 

1 D Umbruch 

1 0 Entwässerung 

o Eutrophierung 

O Blozideinsatz 

O Frefzeitaktlvitäten 

o Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunrelnlgung 

o Immissionsschäden 

O Erosion 

D Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Lundesarnt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Staat~bctricb Sachsenforst 03n007 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 



: -. .. · 
··:„ .• · .„ . ·.· :' Akt~~:li~lervn~ der,~Biotppkaftierung fo -s~~,~sen 

. . Z{lsatibogen FFH - L"RT handschaff_selement~Jm Offenfand 
. : ··· • • :.:. •• '= •• :·.·. • • ,. . ·_._;\ :·· • •• „ · . . . .. · . 

„ :· '· ~ : • . . . ,,~ .; . „ ~ . . „ 

FFH - Lebensraumtypen 
i i ---·r ----~-------, ------.-i-- ----- 1 

I
I Unter- l FFH • LRT /Ausbildung l Bewertung Einzelkriterien l Gesamt· Hauptbeeinträch- l Verursacher 1 Bemerkungen II 
nummer 1 (ggf. Nebencode) / LR-typ. LR-~JP. bewertung tigung 1 1 

L 1 I Slruktur Arten Beeinlf. 1 ' 1 

1 ! i l-----"---"------7-------;' 1 ---i .__ __ "'---------+1--- 1--------l------~~--~ 

·-------!--~'-----J ~--~----~-
!--! ---+l--------+-----+---+-----+------1----------+----;--------j 
! 1 i ! l 1---4!------ ·-\----!--- ! • 
1 i ·----i----+---·J ___ -=r ______ I ______ _ 

i ! l 1 

~---f---------t-----+-------~-4~---_-_--~1 ---------~1==--~=-----;-----+-------~ 
bei Datenübernahme aus FFH-MaP; 

i Unter- l 10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Gebiet Änderung zum FFH-MaP i Hinweise I Bemerkungen 

~mm_"~:-~-~-+--~-----+---- : ------i 

L+- !_ -----=_=f.__ ---1 
l tl·-----------+l ______ ----~ 
1 _ji L--~-------~ 

,... Bemerkungen und Zusatzinformationen --- -------
1 

i 
1 

1 
1 , _____________ ___ _____ _! 

Landschaftselemente 

1 • ! i . 1 
i Unter 1 Landschaftselement /l Kategorie Gemarkung 1 Flurstücke 1 Hinweise I Bemerkungen t 
1 num~· --+, -c_c __ 1-_1n_ve_K;_os-+j____ j ~! 

i 1 1 1· '-------+'------------' i IL 1 : \ \ 1. r-----1 l l ---·i----- 1 1 

1-.----------· 1 _ , - i. _ ___..·i___ ~II r i --i --t . --i 
,---r·~-----l-----!--=--=--=--=--=-1 -=--=--=--=--=--=--=-:-=--=--=--=--=--=----+i _________ --j·,1 

.1-1' 1 1 

1 1 
1 

'-----1-~--'-----'--~'--~--~~----~~_J 
1 Bemerkungen und Zusatzinformationen ------------

! 

1 

l 
1 

l 
Landesamt für Umwelt und Geologie in Zus:muncnarbeit mit Staatsbetrieb SachsenforsL 03/2007 

·1 

1 

! 
j 
1 

j 
1 

! 
i 

1 
---------~ 



I• 

• • - • • $ • -

. /~~tu~lisie_ru_ng_ der :Biotopk~r.ti~r~ng~~i-~_· $~f~~sen ··:·.- ,· :~ ···,:: 1~.2·5. ~ ·Nr .. -. ··,: -~~3 f. 
Gelände--,Erfassurigsf)ogen (Vorderseite) · .9bje~tnummer L A-3-i_ __ J 

:- . . ,: . . . .· .. ; . ''; . . . . ' 

basiert aUf Objekt der Vorgängerversion: 

Beschreibung und Lage 

j Biotopname I Bezeichnung ~"' ~ J .• : /,,) 1 

1 j / vollständige- Objektnummer J 
'------------------------·---~ L___·--------~· 

Aktualisiefung SBK 

r Lage --------------------------.. L 1 Bearbeiter/Kartierer 

--------·--------------------__J 1 Name (,,f. h,'(Of.t1 „, t tl 
1 GemeindeJLandkrels 1 Datum .d tJ ... 

1 1 "f" '""' 1.1.... 1 

r-Forstliche Bestandesadresse I f. leitbiotoptyp 
1 (nutB<>topelmWa!d) 

L~~--~~li~l ~~~--~~ 
Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 

01 D 0 0 
-

o!Nw NO 0 
- Schutzstatus -·-·-----, ol sw so 0 ' 

1

- Status 
O wert-1011 

D pot. wertvoll 

o nicht mehr vorhanden 

L 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) 

Änderungen 

1 

1 
i 

o FND 
D ND 

.-- Aktualisierungsmethodik -----------------, 

o Datenübernahme aus FFH-Ma? o Geländekartierung 

O keine Aktualisierung möglich 1 erfolgt D Datenübernahme von RP/UFB 

O Datenübernahme von UNS 

O Überprüfung Luftbild ~ s~~:~:: __ --~. -~-~~-.. · ____ ·, 1 

Unterobjekte 

f Unter· r CIR-Code• §26* I FFH • LRT*i Landschafts- 1 Biotoptyp / Flächen 
1 
1 
1 

1 elemente• ! 1 % 
1 nummerl 1 

.,....! ,,.---i ! 
., 

1 ! 141, o~. ~o~ , l 
1 l/rJ 

1111,o't „~~ r „ l ! 1 
1 Zo 

l<fl!, 0 2. • S°dc> r -· ! 
1 

1 

i i llo 

t 1 f 1 1 
1 

1 

1 

i 1 

! ! 1 

1 

1 i 
l l 

1 
l ' 1 i . 
1 

1 
! 1 l 1 

1 
1 

1 
1 ' 

1 i 1 1 1 
1 1 i 1 1 i . 1 1 

1 

1 
! i 1 

1 
1 

1 

1 1 i \ 1 
1 

1 1 

1 1 --1 ol 1 0 0 0 
1 
1 HöhemNN min. 

1 ~ ' 

1 
max. 1 ! 

r--Änderungen zur Vorgängerversion -----i 

l O Ersterfassung O Objektnummer j 

i o Abgrenzung O Unternummer l 
)1 0 Biotoptypen O Löschung , 

..... o status/Ausbildung O keine 1 

Fläche* Breite• f Lä~ge• 1 GIS-Objekte' 
1 m• m F L p 
1 

l 1 1 

! i 1 
. l ! 

1 1 ! ; ; 

1 
1 ! 

1 

1 1 

1 

j i J 1 1 ! J 

j 

1 -1 1 R 1 ' i 
i 1 ! 1 

1 ' 
1 

i 
1 \ ! 

•Angabe für gesamtes Unterobjekt •Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), L ... Linie(n). P „. Punk~e)] 
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„·· · · ··· .. Akf~a'.l'i$iei~'t.lg. der :Bi~~o·pkarti~rung ln .'$a~hs.e·n·„ -·. :„::1k25 .• ·Nr.:.. [ _ ___ „ =-·· _„_--;l 
·· ,:> .. .":-< > ~„ .Gel~ni:/e .~ .Effassuhg$bogßf/ (Rück.seit er .. < „J · <· :. <}1.bJ~~t~u~n:i:er .. L--,____,...JI 
~~:;·.: •• ::: .··: \ •. : • • • •• ~·. - .:~ • _„ : ~; „ ·' . . ., .· . ":'. ·. ·. „. ' ; .. , -~ : " . . .· •· .: ... . ~ .. __ .„_.. ;; ·" :. • ...•. , ... . . --

r Biotopbeschreibung· Fortsetzung ---------------------------- -----, 
1 i 
1 1 

1 

1 

1 
i 
1 

l 

I
I 1 

L__-----------------------------------~-----·-------_J 
Wertbesilmmende Gesichtspunkte ----- -------- -- ·- - - ------- - ----- ---·-- ·-----

! I
I 

[] Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 
1 

, O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 1 

j o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert ij 

1 O wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsfonn 

1 O sehr gute Ausprägung von Blotoptypen/Pf!anzengesel!schaften O Bedeutung für den Blotopverbund j 

l_o __ St_r_uk_w_r_rn __ ic-h-tu--~----~-------------0-s_o_ns_t_fg_e_B_ed_e_ut_u_ng----~---~----J 
Vorschläge zu Pflege und Entwicklung - - --- ---------- - - - ---- - - - - -1 

1 

1 

i 

1 

! 
1 
1 

1 

1 

Pflegezustand {nicht für W-Biotoptypen): 

l Unternummer j 
! 1 

i 1 

Maßnahmeerfordernis ____j 
1 

~-----~i; ---~·--~---~\ 
l i _J 
1 1 i 
~ 1 J 1 P11egerücks1and.I Maßnahme erforderlich 
1-

1 

3 gut (naturschutzgerechle Pflege/ Bewirtschaftung) 
1- 1 4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
L__ __ -~-1.__~-~~~~~~-~~~~~~~--~~---= 5 Beeinträchtigung durch Pflegefehler/ Bewirtschaftung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Stzatsbel!ieb Sachsenforst 03/2007 



.. . . .. .. . ·:·. 
, Ä.ktualisierµi..-9 .'de~, Biqtopkarti~r·~~ryg in sa.chsen. · „, 
Zu5atzblatt Biotopfype.n·öttenland . '. · .. -· · 

, . •• ! 

.·· :·rK 25. Nr. . . J i--------i 

· ·: ~· :, · Ohje:Kfo~m;ner. l~I _/f_-]~!--~~· 

r Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unlemummer bei FFH-lRT) 

1 
l 1 

1 Unr. l j unr. J 

1 
l, l ; 

L _____ ,_, __ ___.i_J, _____ ,_. ____ l_I 
- Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertungsrelavan!en Arten und RL-Arten) -i 

1 

Menge 

1 
Unr. ! ...-.. ! Menge i Unr. j 

i 1 /-,_ f ,,t·- t! f"~ 1 1 

j 1 1' Sc.J.,.· t Sf' , . ! 
1 II U?fJ ... ~.d..lc- 1 1 

. \ 5~1.-,,., /:kV" <--y~ „ 1 ! ! 
1 1 { f' ;( .fJ; ,,.._ ''7...t. / ~·' 1 1 

1 S~~~· f"<'«M. 

1 1 

1 

1 

- Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unlemummer bei FFH- bewertungsrelevanten Arien uild RL-Arten) -------------~, 

'""" 1 "" I '"'" 1 um 

! l 1 1 1 1 1 
1 

1 l 
i ! 1 

~I ~--~~~~~~! ~ _ _._! ·~~~~~~~l_lj 
r Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren)---------------- -----------. 

1 o keine Gefährdung D Eutrophierung 1 

1 o Baumaßnahmen/Ausbau O Biozideinsatz · 

1 

o Gewässerausbau o Freizeftaktivitäten 1 

, o Abbau/Abgrabung D Verkehr II 

j o Aufschüttung/Elnebnung O Schadstoffeintrag 

l 
o Ablagerung Müll/Abfall O Gewässerverunrelnlgung 1 

O sonstige Ablagerung O Immissionsschäden i 
1 D Aufgabe der Nutzung D Erosion 1 

1 O Intensivierung der Nutzung O Flächenverlust I 
1 O Aufforstung/Bepflanzung O Zerschneidung 1 

1 O Abholzung/Rodung O Ausbreitung von Neophyten 

1 D Umbruch O sonstige Beeinträchtigung 

i o Entwässerung 1 

Uindesamt für Umwelt und Geologie in Zusanunenarbcit mit Swatsbclricb Sachscnforst 03!.!007 



.. ·.·-..· . . 
... ·: . • „ .. . 

FFH • Lebensraumtypen 

! unter- j FFH • LRT /Ausbildung 1 Bewertung Einzelkriterien . l Gesamt· Hauptbeelnträch· li Verursacher 

1

1 Bemerkungen 
1 nummer 

1
1 (ggf. Nebencode} i LR-typ. 

1 

LR-typ. , Beeinfr. 
1
i bewertung tigung r-t-- !. Struktur 1_~rten j 

1 
1 

. . ' j ·--1----L_ 1 
1 ! \ ---i 1 1 l j i 1 ---+'--+-! --4---+---------r----r-------i 

i +·-____ _j_,: ·--!--~11!·--- ! Fi ,1 , 
r.~·-·~11~-------i----!---+~-+---- ----~i -~1 
.___t --4-------+-~--.;----..---t--- ~-=--+--L- =l 
i 1 ' 1 1 

1 1 ---.-- ~--'------!--·----+-- i ~---=-=1 
bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

1
- Unter- 1 10 aus FFH-MaP 1 
1 nurnmer 1 r 

Änderung zum FFH-MaP Hinweise 1 Bemerkungen Nr. FFH-Gebiet 

~ 
- - ----·---- .j...: __________ --_-_-_--1 

,...........- -41 _____ ._L ·-----!---------;----

~ t _____ ~ 
1 Bemerkungen und Zusatzinformationen --------------------------- ---.

1 

I
I i 

·-----~----·-------------------__J 
Landschaftselemente 

1 Unter- 1 Landschaftselement 
1
! Kategorie Gemarkung l Flurstücke Hinweise / Bemerkungen 1 

1 nummer CC L lnVeKoS .-1---------+---------------1f 

r-=--l-:-----:i-=--=-~1--~~--+l------~-------~l._ 
,-- l ·1 
,- -- ·-l-i---+----+--- i -i 
i ·-~'---+----+-------+--------------i 

1 

1 ! 
·-·---+---- j-- -+-- . ( · 

1 
j t 

·'---+--- ·-----<i---i---·-+-----+----------j----·-- - ---- -
1 1 ! 

r Bemerkungen und Zusatzinformationen ------- ----------- ·-------------, 
! 

i 

1 

L_ 
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:„ ·!·Ald:µ~ ii~:ierü.~g· .. ~er:.~i~topkart.'ie~~ng :.in:sa*h~~h ·-.. · · -·~ _ .:.--rtc· 2s.'. __ Nr.~~,; _· _ -.. - ,;~-~ ss· 0 - l · 
· „ --··, " ·:·:'_ ~eti:iO.ai/~· Errdssungspo.gen/vorc;Jer~e~e) . ·:· ·, ·-,:,._.·_ ·.· _ · öt>ie~tiiµm~er ·L_,4'--:4~. '!'-:„ _ . .....,.., ,.__.. ---,---',_. 

Beschreibung und Lage 

r Biotopname/ Bezeichnung -------------v---'-----. 
1 
i '------------- --------

ll-"ty- J.;.t ~ 
Aktualisierung SBK 

1 
basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

! / vollständige Objektnummer 
1 _J 1 

l Bearbeiter/Kartierer 
i Name k_t < {;('( e:tA s ,, :{ \{._ 1 
1 1 

_J [ Datum /({. R. -!L_ _ ___ _J f-Gemeinde/Landkreis 

i___----~~~-·-~-~-- --· 

l Status 
j O wertvoll 

, O pot. wertvoll 

/ 0 nicht mehr vorhanden l 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) 

f Leitbiotoptyp Lage in der TK 25 (beiogen auf die TK 10) 
i l 
1 

l ol D D io j 
1 

' 1 
L ol NW No i o 

1 

1 Schutzstatus - ol sw 
1 

1 
l so 10 

l 1 
1 

1 
D FND 01 0 0 lo 

1 
1 0 ND ! 

' 

1 

j Höhe mNN min. 1 1 

1 

' 1 1 

1 max. i-------, 
i _j L_ J 

, Forstliche Bestandesadresse --~ 
i_ (nurBiofopelm IVs!d) 

i Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen -------------·--------------
i X 
1 fe_,l::Of t Yi~ pJ (}t1·• ~ k--i w'-f,J~oA ('f:i P, ~I\ I 

/ 

1 
1 

l___-~----------------------------------·---~ 
Änderungen 
.- Aktualisierungsmethodik --· =1 
1 o Datenübernahme aus FFH·MaP o Geländekartierung 

l O Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich I erfolgt . 

/ O ~atenübemahmevonUNB ~ sonstige: · - --·- -----·--· ··-- - - : / 

[ O Uberprüfung Luftbild __ _ ____ _ -------------·--------· I 

.-Änderungen zur VorgängeNersion --~ 
1 l ! o Ersterfassung o Objektnummer 1 
1 1 ! D Abgrenzung O Unternummer 

/ o Biotoptypen O Löschung 1
1 

[ 0 StatuslAusbHdung O keine 
'----- -- -----------

Unterobjekte 

1 Unter· / CIR·Code„ I §26* 1
1
' FFH • LRT"/ Landschafts- ! Biotoptyp i Flächen 

1

1 Fläche* 1 Breite• 

1

1 Länge• 1 GIS-Objekte' j 
nummerl . i 1 ! elemente• ! j % m• 1 m m 

1 
F L P 1 

i 1 ,----+-, - ---+-! --- -+--·-+-, --t------+-11 ---;-,,. -r-- r-11 101.osr. 2C<i' /" . r : \ i \ 1 L__ 1 

1 1 i l ! j 1 ! 1 1 l i ·1 

1 1 -1 i l _j __ _ _J ~:i ! !.' 1 i 1
11 

1,---.J, : 1 l ! 1 ' t 1 1 
: i 1 ! ' ; 1 1 . 1 i 
1, __ ....._ ___ ~,~~1~-----11·---~1_-~-~i --~1-----;---~---+- -
II 1 , __ _J i ! 1 1'. il. ! i i 

1 1 l i 1 ! l ; l 11·. 1 
1 

1 ~ i 1 1 / _ ! 1 
1 ~ 1 1 

i 1 1 
1 1 i i 1 1 [ i 1 1,, l ___ ! _ __ ! 1 ! 1 1 1 ! ---1 --1 i 1 i 

•Angabe für gesamtes Unterobjekt 1 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), L ... Linie(n), P ... Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammennrbd t mit Siaatsbctrieb SachSt,n forst 03/2007 



-

.. . 

:: Aktualisierung.der-Biatopkartier:ung in 'Sacrise·n-. · -. 
·.·. · ·· ·. G~iändfr- Eifassu.ngsbog~n.:(Rücks.eite)""- . · , , ~- -·· 

i: 
. ··. • . i ~ -

. pbje_ktnum.Jiler:: 1- ·-.,---..-..,---';,, 

. TK 15·--Nt: ·· . ·· I 
... ... ·· · · .. · ".. · . . : · •. „ „.. : „. . ·.. : . ':-:· . ' • ~ ~· - l _ • ~ - • T : •• -: : • • •• • ,•• 

, Biotopbeschreibung · Fortsetzung ----·---------·------------- ______________ 

1 
1 1 

1 

1 

l_ _________________________________________________ _ 
Wertbestimmende Gesichtspunkte ---------------------------------- --, 

lli

rl o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 1 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten O Flächengröße 1 

O Vorkommenllebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert ! 
1 D wertvoller Biotopkomplex O historische Nutzungsform ! 
1 O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengeseflschaften D Bedeutung für den Biotopverbund IJ 

l._o_s_t_ru_~_u_rre_i-ch_t_um ___________________ o_s_o_ns_n_·g_e_B_ed_e_u~_n_g ____________ ~I 

, Vorschläge zu Pflege und Entwicklung --------·-- - - --- - ---------------, 

i 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 
-------. 

Maßnatuneerfordemis ! Untemummer l ,----1 

1 ~---------__J~: 
L-----~-----------;l 
f.___ :, I 1 Pflegerückstand/ Maßnahme erforderlich 
~--i'----------------<I 3 gut (naturschufzgerechte Pflege/ Bewirtschanung) 
~ ~ 1 4 Pftege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
L. i 1 5 Beeinträchtigung durch Pflegefehler/ Bewirtschaftung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in. Zusammenarbeit mit S!aatsbcu'.ieb Sachsenforst 03/2007 
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: ·. 

: :: _A_ktualisierun·g.deJ Biotop~~u1i~ru~·g I~ .s~ch~e~ ., · · 
Zusatzbla·u Biotoptypen ö_ffenland . . . · -:· ·:· : · · : · 

, • .. . 

r Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRT) 

1 i"" I 1"" i 
1 i 1 

1 

L _______ ~I ~i _________ l_J 
j Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Untemummer bei FFH - bewertungsre!evanten Arten uncJ RL-Arten) ~ 

1 \ Menge 1 Unr. 

1 
Meoge \ Unr. 1 

1 
1 lJ l II Urt..: ('C· cf; 1->. ( t: 7. ! 

7>;(,P. ... ~ 1 l 1 
l /{ 1 ~lv.< c„; 11 f r-Jv. ,\· 2. 

f;a.....lt .... c W" V'.:>-~ c. ... t}) ( 1'. 1 

S j .11 '2v.tt.t.„ ; J l,ft,tJ' 2 
19-i" \J.(M ()Lt.-(. ... r o..,;. e.. 

AÜJ r ~1„ rt <>4(;1""'"" 

L&!'fif /.tc~··t>(e. 

1 // 

2. 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 
1 

1 i 

l.._I --- -----'-l_J__.__J _____ ___.__l __,_l__.I 

Unr. 1 

1 

I Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer be! FFH - bewertungsrelevanfen Arten und RL-Arten) 

1 Menge Unr. I 

1 
1 

1 

1 
1 

1 1 

1 

! 
1 i 

1 

1 r Beeinträchtigungen (fürLRTaufZusatzbogen konk.retisieren) --- - - - ------- ----------· 
i o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

o Gewässerausbau 

o Abbau/Abgrabung 

1 

o Aufschüttung/Einebnung 

O Ablagerung MüllfAbfall 
1 

1 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

1 D Intensivierung der Nutzung 

l O Aufforstung/Bepflanzung 

1

1 
o Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

! O Entwässerung 

O Eutrophierung 

O Biozldeinsatz 

o Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinlgung 

D Immissionsschäden 

O Erosion 

D Flächenverlust 

o Zeischneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 
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. ~ : :· .. ~: . . . 

,, ·.· Aktu.alisierUng-der·Brotopkartierung fn 'Sachsen : 
. Zusatzbogeri"PFH ;.-LRT./ tandschaflse/ement~Jm Offenfand 

.. ,.' 

. r- 1 
.. .-_. TK.25 ·Nr. _:_~ · 1 : 

·J)bj~~~riu;tlmei _. .I~ „ . . . .. -c · . J:, . : . . - - . .. . .~ , .-· -:·.: : "'( . .. , _" : „, .. . . . . . . . ; : . . - „- . ~.: .. · 
.. . - .·._.- .~ ... 

FFH - Lebensraumtypen 
~--l ·-·----... Bewertung Einzelkriterien 

1
i 1 ! Unter· ! FFH • LRT I Ausbildung 1 Gesamt· Hauptbeeinträch- l Verursacher Bemerkungen 1 

1 nummer /_.(ggf. ~e_b_e_nc_o_de_>_+l-~_i_rl_~r_1u._r -+--~-~_n_· +fl _s_ee_.in_1r_. +1-be_w_e_rtu_n_s-+
1

/ __ t_ig_u_ng __ -+/-----;----. I! 

~' --~''--------~l---~-r------;------t-------'------+-----+---------i __ ---i 

1 1 1 '---~ 
~--';-~---~+---!--~;-,-+!~--+=·--_._--~-----i l 

1 l ' =:J 
11----- -1 -----'-----+---ll--1-_-_,__ .. ! --1----+-----t------=----jj 
1---1- !, 1 
L : 

l -
L=+--

i 
1 

bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 
~---,---------,-----~----,.------------. 

l Unter· l 10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Geblet 
1 nummer f 
1- . __ J 

l,_ __ .J.i ______ ....J _______ __ ---+----------+-- -----~~~=====__=] 

il--=-~--+t-_____ t+~-- -----+------ 1- -=---=----_-.~ 

l Änderung zum FFH-MaP Hinweise I Bemerkungen 

1 Bemerkungen und Zusatzinformationen -------------- ---- -------------; 
1 

1 

Landschaftselemente 
i---- , . . 
l Unter 1 

1 Kategorie 1 1 • Landschaftselement i l nummer 1 i cc lnVeKoS 1 
1 l !---+----;,--- ' 

r-.. ! 1 1 l _ 
l--~--l-~----+---+-----;-----t-, ·-------!-~~~~·-----~ 

! 

Gemarkung Hinweise I Bemerkungen Flurstücke 

·-~-1 .-1--~---1--------1'--------~1 
-~--l·-___________ ___.I 

1 1 r--·11-----t----+----r--

L ~·------'-----'----L~-·-~;'--__ =====t== ________ ~ 
r Bemerkungen und Zusatzinformationen --- -------

! 

1 

1 1 

L.~-~~~~~~~-----_J 
Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit St,'llllsbetrieb Sachsc:nfor5t 03(2007 



§ { LRr 
Grünland Erfassungsbogen Grobmonitoring 

(?llO, 2Jl0,4010,·1030. 5130, 6110. 6130, 6Wl, 6:?30, 6240,6410, 6430, 6440, 6SIO, 6520) 

Rahmendaten 

Grund fürNebencode(s): 
* Ua:y'frodr 

**Awb1/Jiu1x 

Arbeitskarte-Nr. 

LRT-10 
Biotop-10 alt 

Biotop-ID alt 

Prin1äraufwuchs 0 
Sekundäraufwuchs IK] 

LRT im Komplex D oder LRT undeutlich ausgeprägt D 
Erfassungshilfe Standort (Zu1ro1rcndC1<ankrcutcn) sehr steil> 50% 

reich feucht NW N NO konvex 
steil > 35% )/-

miißig steil > 20o/~ rcllltl!l millllt' w keine Ti( !plan 
llIII\ trocken sw s &«!.. Jk.onkav 

gering geneigt> 5% 

eben 

fläche {m') 

bei linieuhaften LRT: 
Länge (m) 

Breite(m) 

Erfasser U. '.l< (~,~·w 
Aufnahmedatum 4G -~• 17-- ----

Nr. Veg.-Einheit 
(nad' tw-r.en tt al. lOD I) 

Ni: BfN-Biotoptyp 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

.... ~ .... 

~ J wH--t< 1 t.v.i"", 4-.t{,.,.J J C-r ~- ·i.~t TJ1~) ... j ,..__ o..U w.lh } eJ1v - LoW 

ko~ J&\M ;.,.e; • ...,,,,_ v"- ~c.:~e-11-. ifuec.tc.~ ~A,_,'f '&mlfcc„d·c~1e{~ , ~Jk'ckt.., 
Av-J itv <:fie:ßv. tt/--,tl. ,,,,-.ß iul·-H-ff l~flwt!MJt- , 1/t ... 1t:J/.t,._.k., &.t~. ~t-„ _ 
~ ·~_..( ~ ~tv„,...N- ~ ~.4 <Pf~t9w( 

Lebensraumtypiscbcs Arteninventar 
N~?Sme ""-c:minprt~icntct\n::n (v.-&..:c:i.-'CAa1tlid:a Name. c~&:ttir;: Ab.ki!.a~1111z.ul~M) 

AM · .4relfiklu1$,bft 

Lebensraumtypische Art AM 

Beeinträchtigungen 
Rcli:vnnt lind die Bccintriic:hligungai st5rbidJ Aul"m~ 

1. Boden, Wasserhaushalt, StofThaushalt 
[filfilQ) Gnmdwa.qserubsenkwig (llll[ 62lD-2. 6410, 

('430, 6440) 
~ Entwässerung <mir 4'110, 6130-2, 6410, 6430, 

6440) 

[filfilQ] Gewässen•crroluung / -verlegung I 
-begrndi!,'Wlg I -verbau I 
Uferbefestigung <mir. 04JOJ 

~ Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophierung) 
(einschl. org.Ablngc:rungen) <nidi16llo1 

~ Müllablagerung (anorg. Stoffe) 
~ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 

Stäube, PSM, Sal2e) 
~ Abbau (Sand, Gestein, Torf) / 

Materialenlnohme 
~ Störungen des Oberbodens I der Boden

decke CnW!l2330. 4010, 40JO, 61 10, 6130) 

~ Vetändenmg der Bodeustruktur I 
des Bodcnaufb:iu.q (fil![ 1>.110, 6.1:21l) 

Art AM 

v1,,•r.V ~„ Z.. 

~ Nährsroffmobilisicrung im Sediment 
(!wr4010) 

~ Eintrag anderer S10ffe (einschl. 
Frcmdstmre :mr Wegebefestigung) l'llis!JI 61!0) 

[filfilgJ Wasserstnndsscl1wankungen (onthrop., 
nichtnutzungsbodingt t'.!ll!r40IO) 

2. LR-unlypischcArten / Dominanzeo 
l1iI.filQJ Neophyten /Neowcn ' 
~ Niihrs10:ffzeiger ' 
~ sonsl Störzeigcr(incl. Rudemli- ' 

sicrungszeigcr) 
3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
liifilfil Nutzungsauflassung /Brache 

<nirhJ 2JJO, 2330, 6110, 6 130, 6430) 
~ direkte Schädigung von Vegetation 

<m!!6110, 6130) 

OOfilQ] Verdichtung (Bcfuhrung) Uiish!6110, 61.30) ---------------

Hnuptvcru11acber Ot Aus•'lhlli~• Mo1l vav,,.ch<r bcncuiail 

Bewertung lebcnsraumtypiscber Strukturen 

Bewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

1~1B1 cl 
Lnndesmnt für Umwell, Landwirt.~chaft und Geologie, AbL Nntur, Landschaft, Boden 04/2012 

Art AM 

I '·"' ,J ~ '„_ · • I lc 2... 

• u 

~ Verbuschung / Gchölz.aufwuchs 

~ Vergrasung / Grasfilz(Jlirl!Jß4I0,6430,644U) 

~ Pflcgedefizilc(Dirl>J6110,6130) 

4. Sonstiges 
~ Beschattung (llirh! (o4IO, 6430, 6440, 6SIO, 6520) 

~ Bc1,'llngnis, Frequentierung(Jnu4030,6llO) 

~ Zcrschncidtmg (ny{ 6SIO, 6520) 

S. Nutzung I Bewirtschaftung 
~ Bewirt.schaftnn~intcnsität 

(.wt.40I0,4030,5130, 6430, 6440, 6SIU. 6520) 

[filill Aufforsnmg (Dkhl 6110, 61JO) 

§IfilfJ Beweidnng {!mt 6510. 6S'lO) 

~ Gcwiisseruntemaltung !n!!!6430) 

1 Besonderer Handlungsbedarf 

1 Foto 

DI 
D I 



KL s~- vcg.J~""""~"- v""" . ·. :r_a:r1..,.,r' .ß(7 

,--~_. --....,.-,....,.. ~. --~--.-,. --~-----.-.-„~. ----------~- ~:.-~~k--..,-~----.. ------~-- ------._ ~_,__,Zo{. 
·:AkiuaJisierul'.lg der:B,otopkartierun··sfi-r1 Sachsen·--··'.' · ~„·: ,.-:. rK:2s--·Nr:_ , · . 11--~IT_li!i __ --if.· 

qetä11d~_;·_E'!assungsbogen (Vorderse~e) ., · . _. _ . . .oliJe~fnummef · .4-14 2 ! 
Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

l Biotopname /Bezeichnung basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 
1 

1 f vollständige Objektnummer 1 
i i ! .._ ___________ __, 

r~ J 
L. ____ _ _ ________ ___ ____ _ ______ _ 

Bearbeiter/Kartierer 

l Gemeinde/Landkreis · j ~um A6. p _ fl 
'-------------------- ------- ----' 
I Forstliche Bestandesadresse r leitbiotoptyp --------, 
I (nurBiofDpe lm \Vald} 1 1 

1 

Lage in der TK 25 {bnzogen aUf die TK 10) 

1 l l '----- - --- - - -----' ~-------------~ 

0 0 D io 
1 

0 NW NO D 

1 
D sw so 0 

1 oj D o !o 1 
1 

J Höhe mNN min. r-- -1 

1 

1 

1 max. 1 
1 

·- Status ------- ---..
1 

1 Schutzstatus 
o werti1oll j 

1 

0 FNO 

0 pot. wertvoll o ND 

i O nicht mehr vorhanden 

1

/ 

~rfasst na~h neunen Kriterien (FFH) 

~ Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 1 

1 

\}(}JW .! J o. ... < 'T. "11< wl (.),,,,i..d~ 
1 

.,.,,„ 1: J,A s k L J ( """' / • Lc.! ef:[}k. 1 

J T :J,k ) , ~!'- v< <! e lc,4: .<- ~„ 7,"f.j.,, { {, [.,), ,,,_.. ~kf/;v <J<-',A ,&;, / ! '~ ) 1 

I v , V -jlt,; l .1 ~, , !{,; tk 1, ... ~ _ 1J.., J/L 1,. aat ,,,.,.. . iJ /J.J u. • i. _.,_, "'~- ~c, : .. , ""'r.J , 
1 

Vvo-c "Ak ···r.-" • .,. (. k >tu. 111r, (J ~"4UI ,1.'t "fir: t.. . \ :r • ~·„. ',, 1 
( UJ i'(J t.:8.;,.

1

1 

td-, Si t~..f~ 
! ~C • • t,.( ..• l ..: ff ( J . 

Änderungen 

[

- Aktualisierungsmethodik 

o Datenübernahme aus FFH-MaP 

Datenübernahme von RP/UFB 

atenübemahme von UNB 

berprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

' 

1 Änderungen zur Vorgängerversion --~ 

o Geländekartierung j o Ersterfassung o Objektnummer •

1

1 

o keine Aktualisierung möglich/ erfolgt j o Abgrenzung o Unternummer 
O sonstige: ... „-„. -· - -· · -- · - ·· ·· 1 o Biotoptypen D Löschung 

.. „. _ --- · --·- _ _ _____ ' 1 1 O Status/Ausbildung D keine j 

1 Unter· CIR·Code~ 1 §26* / FFH • LRT*I Landschafts· r Biotoptyp Flächen 1 Fläche• ! 1 

1 nummer 1 1 i elemente• . % 1 m• 
Breite• 1 Länge• 

m ! m 
GIS-Objekte' j 

F L P 1 

\ 04, Ao Ald / ! / \ ! W V fd [ l \ \ l 
1 „ 1 

/ 1 1 (.../l.l"f „. „ 1 1 ,1 1 ! l ()-t.Ol .Zod / 1 ! 1 t-V 

106, 02, 2.op / 1 / 1 l 6"7' 1 /!o j ! 1 1 1 

i~==r=--i1---~, -~1---~j!l-~___,,11~~--+!--~-+!,---+-!~--r---t~-~~.-----.T1~=1 

i, 

1 
1 i F __ ._____._~-

·~--"-1~~---+1~~~,~~-+-----41-~+,~~~1~~~,--·-~t--t--i 
1 ! 1 1 1 ! 1 1 1 l 1 ! 1 

• Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F .„ Fläche(n), L ... linie(n), P .•. Punk~e)] 

Landesamt fü r Umwelt und Geologie in Zusamro.enarbeit mil Swtsbetrieb Sacbscnforsl 0312007 



„ · : · :A~tll,~Hsi.efung~:der~.~·iotop'k~rt.ieru~g in Sachsen „ _T.I< 25·-·Nr. :„· „ ·1_· „_. ·_·-_· __ ___.1 
~. :<.> ': : :·" Gelände:~ Eff~s$ubgsbog~.n.(Rüc~$eiteY. .: .. '· : ·· _;. : ·«:;· < ·'PbJeMn:~rnmer._. L-----~1. - . . . ·.. '. . .• . ··.-.. : . ·_. „ „ ..: · - ~- ' : . . . . . .. :. -~ . . ...... . . . • . . . . . ..· . .. ·-. ·.· .. , '·. -~ ·. ~- - :; . . . ·. . . . 1 • • -l Biotopbeschreibung· Fortsetzung ----·----· 

1 

1 

1 

1 

1 II 

! 1 
~-------------------------------------------------------' 

r Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------------------, 

I
I o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 1 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten O Flächengröße 

/ O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten O biogeografischer Wert 

j O wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsform 
1 

f D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pf!anzengeseffschaften D Bedeutung für den Biotopverbund 1 

i O Strukturreichtum o sonstige Bedeutung !! 

L__ __________________________________________________ ~ 

r 
Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ----------------------------------. 

1 

1 
1 
1 

1 

Pflegezustand {nicht für W-Biotoptypen): 

1 Unternummer 1 Maßnahmeerfordemls 

1 ! 1 

1 

l 

t 1 i 
1 

1 Pßegerückstandl Maßnahme erforderlich 
1-----+---------------l 3 gut (naturschutzgerechte Pßege/ Bewirtschanung) 
,_! - ----+l-------·----<i 4 Pflege! Bewirtschaftung nicht erforderlich 
~' ----~-----------__J 5 Beeinträchtigung durch Pßegefehlerl Bewirtschaftung 

Landesamt für Umy,-e)t und Geologie in Zusammenarbeit mit Staatsbetrieb Sachsenforst 0312007 



.· ·. · .. 
. ' Aktuali~ien.in:g d~r BfQtopk~rtierung .fä -Sa.chsen 
· zusatzblatt Biptoptypeiri·ötteriland · ;. :- ·. ··.: .· · ·. 

„ •. „ . : <: . ·:rK 2s -.. N~>_: ; .. · ~-r------;JJ_ 
:'. .. · · ·:. - ·_Obj~kthummer . 1 A._<t~ 

.„. 

r Vegetationseinheiten (ZUordnung zur Unternummer bei FFH-LRT) 

1 

, Unr. 
1
l 

j 

L_. _____________ ____,,l _ _,_I ---bei... vV" t'u."' :v.... .., ur"': t,· f ol·""" 
1. j\ JY~"rk· ~ ~:(e.Jeo~· 

- (~.L.Lpevf""-tflh" 

! Unr. , 

1 1 

/{ 1 

;u 
--------

1

- Kennzeichnende und bewertungsre/evante Pflanzenarten; (Zuordo!l!lg zur Unternummer bei FFH - bewertungsrelevanlen Arten und RL·Arten) -

_ 1 Menge ! Unr. I , 1 Menge 1 Unr. 
1 V~ Ce : ...... IA - ....,„ ~(\~!,/IN> l 3 l l r 1 u (). a/(f"'tA i s 1 

"' o ".:r v"c ~ l z. 1 j 5c.c.r-G ... ,,.„ oe-c ... r~ „ jJ , 
( . nd "j 2 1

1 
1 be(.._J.,. t~-"'_,11„/r. 1

1
_,.1 4.J.l'-V.;-~ \...'W t("; "I p 

i 1 f C,tN-L,•.._ .., .. II e.. I.. t.t 2 ! . t(1Hc.e,''""- _f.c. c,9._.s.,,.af..' ,-
<) ! 1 

3 l 1 

J 

' ) ._ 

1 

1 
1 

CiY ~' ~ Lik,.) pl.~ (t , 
V { ~ 
f Lt ~ r'r ':.- r „&,. r.<~ ...... .<. 

1Z ~ : ~.,, ft,"""' w r' ... ~q • ./ 

?ok._t,;CI~ ttie( 111 

2. 

IL 
1 

! "f 
i 
/( 

2 

!' 
1 

1 

J 'RL ~l" 
b (ti • ((r.<! 
rn-\ AJ ~ Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH -bewertungsrelevanlen Allen und RL-Arten} ------------~ 

Menge Unr. 
1
. , Menge , Unr. 1 

1 i 

l 1 
1 
1 
! 

1 IJJI 
1 l 1 1 
'-------------~------'---'~~----------~------~ 

r Beeinträchtigungen (für LRTaufZusatzbogen konkretisieren)--------------------------,! 

o keine Gefährdung o Eutrophierung ,. 

o BaumaßnahmenfAusbau 0 Biozldeinsatz 

11 
O Gewässerausbau O Freizeitaktivitäten 

O AbbauJAbgrabung O Verkehr 

O Aufschüttung/Einebnung O Schadstoffeintrag 

O Ablagerung Müll/Abfall O Gewässerverunrelnfgung 

o sonstige Ablagerung O Immissionsschäden 1 

o Aufgabe der Nutzung 0 Erosion 1 

O Intensivierung der Nutzung O Flächenverlust ,, 

O Aufforstung/Bepflanzung o Zerschneidung 

, o Abholzung/Rodung O Ausbreitung von Neophyten 

1

1 

1 D Umbruch O sonstige Beeinträchtigung 

~'=O:_.:._Entw ___ äs_s_~eru_n~g~-----------------------------------~__J 
Lundcsomt für Umwelt und Geologie in Zus:nnrnenarbcit mit Sla.1tsbelrieb SachS{.'Tlforst 03/2007 



. „. ··:: . : . . :· . .·-. ·. ·. ;,· 

:.· Aktua.lts·ierüng def:EU.otOpk:arti·erun_g in 'Saq~sen 
.· Z(Jsalzbogeh PF.ff;. LR.T-~L.andscft~ftset~me1it~oi~n Offenland ·, . „. . ' . . . ·. . .'· . 

·,· :- · .~ ·:· .·„ >.·.;TK~~5 ·~Nr. - .. ' j __ ,. _ ··_· ·_. l . 
, ... . _, . . · •. • . . . „ •. · . : r 1 
, · :. · · · . , Qb1ektn.om,mer. · ' _J, 

FFH - Lebensraumtypen 

r Unter- 1 FFH • LRT /Ausbildung 1 
l nummer 1 (ggf. Nebencode) i 
j ! 1 

~ . :· . „.· .; . . ,-: . 

Bewertung Einzelkriterien ;!
1 

Gesamt-
Hauptbeeinträch· 

LR·lyp. LR·f'Jp. • bewertung tigung , 

i 
Verursacher i 

i s~ Arten .----J-,_a_ee_in_tr.-+-f-----+----- +,· 
1 ' 1 

'-------'---~~~+-~t--- r----1 1 

Bemerkungen l 
~ 

1 

j_ _ _,_ 1 - , 

~ ~·--------+------+---_,r·---L----- _ !.__ _____ Jri - - -_-_-+-r-_-_-_-_- _- _- --~___,, 

1 1 1 T , 
r---r-------+----\-----4.---+\ i ·1 
1 ! J _____ ! _ ___ j ·----------l-' ----i--------1-
i 11 1 

1 1 ,. 
·~-+---+--~-+--~-~l!~---+--~ 

=] L_ __ _L_ ______ _i ___ ..L_ __ __J._ __ __; _ _ __ __L ______ _,_ ___ __,_ __ _ 

bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

i Unter- 1 
j~ummer 1 
1 1 

10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Geblet Änderung zum FFH-MaP Hinweise/ Bemerkungen ____ ~ 

1 ' 

L____.._ _____ -i- ------i-------!-------~ 
1 
1 

1

1 -~,.-·· ___ _J 
~: ~~-+-~~~---+r~------~--i-----------+-~~-------==-~ 

1 
Bemerkungen und ZusatzinfonnaUonen 

Landschaftselemente 

1 j j J Unter- l Landschaftselement 
1

1 K-a~-te-+g-on-·e--+--G-em_a_r_ku_n_g_+• _ Flurstücke Hinweise/ Bemerkungen ·' nummer , C~ ( lnVeKoS 1 ~ 
r- 1 1 

~~---l-~~~----t---1 l___~ [___-~-----~+-·~------------i: . 
1 i 1 

1 1 1 ··~ 
1-~---·· 1 

1- i _! __ _ 

~·--+--~--+-i --+--~~-r-~~~j,_··-----=--~~~ 

1 
Bemerlcungen und Zusatzinfonnationen 

l 
1 

1 
j 
i 

1 

i 

1 

1 

Landes11mt für Umwelt und Geologie in Zusmnmcm1rbeil mit Staatsbetrieb Sacbsc:nforst 03/21.JfJ7 
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. '::j(ktu~li~ie~u~g .det ei9.~opk~r:tie.r~ri,g.::in :S.~chs·en,>// :. · JK25· ~·_Nt.:><~--. : . ·:~,__· -_·._1_„-___ - j: 
·· . · .: . · · Gelifnd~ · :.'·Ettassungs69ge'fl (VordetselteJ> _-. . . :·.::· . ·<· .:. : ~- .. (;>.t>jektn.ümme.c J /t - '1~ 1 

• • • • • • - - • • • ' · • • • • • ; t • • 1 • ' ·. • - ••• •• -. • • • • ·~· • . • • • 

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

r Biotopname! Bezeichnung - - ·- - ----------- ----, basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

L 1 1 vo/lstämlig;Ot;j;~-;;;;--·-·r 
-----------------------··-----~ . 

I Lage 

L--·----- --- --- ---- --------------

----i 

l Bearbeiter /Kartierer 
l Name 

-- - -, 
l u (f 't 1 

1 r r(10:f4" • ~ " i 
1 

1 Gemeinde/Landkreis 
! ! ____ . _ ____ _ _ _ _________________ ____, i 
~atum / t6 .f. fl. __ J 

....... ~~~~~~~~~~~--
Lage in der TK 25 {bezogen auf die TK 10) .- Forstliche Bestandesadresse r Leitbioioptyp --- - -------, 

j /nur Blofope lm Wakl) 1 
. ,1 

!- --------- -··------' I~; -------------~i 
'I I D O i o 
LJ 1 i 

-o-;-/ -NW--No-!o 

0 ! sw so 10 ;·-· Status 
1 

r Schutzstatus ·-- - - ------1 

i o wertvoll 
1 

l D FND l 1 

ND 1 
1 O pot. wertvoll 

1 

j 

1 

1 0 

1 

1 

1 O nicht mehr vorhanden 
1 i 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) l 

l ! 1 l 

D i D 0 JD 

Höhe mNN min. i------ -1 
max. 1 i 

sZt).t -"> ~G-\-• 'I ?• { 1.J 
' 

kt--Uw~~~ J{!d.tJv( , 

Änderungen 
r- Aktualisierungsmethodik -·--- - - - --- --- --

! o Datenübernahme aus FFH-MaP O Geländekartierung \ 

1 o Datenübernahme von RP/UFB 
0
o kse

0

l:stlge Akte·.ua_~~~eru~g-m~~ich '-~~olgt . ,l 
1 O Datenübernahme von UNB „ 
1 : 1 
I o Überprüfungluftblld _ _ __ _ ··--- -·- - · --·- -- ·· - ----~ 1 
-------·------------------~. 

1
- Ändemngen wr Vorgängerversion --, 

) O Ersterfassung O Objektnummer 1 
1 o Abgrenzung O Unternummer 

1

j 

D Biotoptypen D Löschung 

0 keine __J 
1 

O Status/Au~bildung 

Unterobjekte 

1 Unter· i CJR-Code* ! §26• r FFH • LRr-1. landschafts- ,l Biotoptyp ,,i Flä~en ! Flä~~e* 

1

, Breite• / länge* l GIS-Objekte1 j 
1 nummerl 1 . . !__e_le_m_e_nt_e·--1-,---- ---1-i----+!--- +-- -m---+l __ m_+i _ F--,---L P 1 

: 1os.01.2op >< I ..-- 1 1 yr. ! ! 1 j 1 D 
l i l___,li ____ ..._I, - ---+-l- --i.___ __ +-11 __ _._111 ----+J--t--1 _, L__ 

' 1 i _J ____ __,._l _ _ ~ _ __,_ __ --1-- , I J 
'-·---+1- 1 1 -f H ,,! -i- ----+i----,-i-----11 - +-,i ---r,-~1 
1 l ! l i 1 l 1 l !----4 
1 1 _J 1 ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 

i i f----~\1; --~: --·-+--11 --~,1 -=--==~i1:=====l===-=---+ll,--~I! -~11:~~1~~1 
L ___ .~l ___ ~! _ _._ ___ __,_l~--~----'-----~----J _ ___ ~ _ ___J_ : ~ 

•Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), L .„ Linle(n), P .•. Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenazbcit mit SUJat~betrieb Sachsenforst 03/2007 



_.".Akt.oa.ll~.i~r~n~l"cier.~ Bfötop:k~rtierungJn : ·s~ch:sen :.:.: ;.: j~K- is -.Nf . „'.. ~· - · j , 
„:· .. , " . .' ." ·., < ·::.: GeJande ·'" iift.?s$µngibog~~~{Ruckseifef-. :< . , ~ ·" · : phi~1{tnurlune~ „ L_--- I: 

.~· · '~- .' ., . . . . .~. · .. · .·. „ . .; ~ ·· ' . . .. : :. ~ .. . -·.·· -~ . ' ... „ . .· · • ·..-. · .~ 

l Biotopbeschreibung - Fortsetzung 

1 

! 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 
.__l __________ , _ , _ ____ _ ____________________ , ___________ ____J 

Wertbestimmende Gesichtspunkte -------------------- --·---·-- --------, 

I
r O Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften O Artenvielfalt 1 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 1 

l o Vorkommenllebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert I, 

'

. O wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsform 

.1

1 
o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften O Bedeutung für den Biotopverbund j

1

j 

D Strukturreichtum o sonstrge Bedeutung 

L .. ~~--~~~~~~~~~~~--~--~----~ 
I Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ------------------- --·--------,, 

1 

1 1 
1 

1 1 

1 1 

i ·1 

1 

L___.--------·--------------------------------~I 
Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

l 1 l 
! =i _ _J 
; . : 
L-=l ~ 
II 1 : 1 Pflegerückstand/ Maßnal1me erforderlich 

11

,--==l,- ' 3 gut (naturschutzgerechle Pflege/ Bewirtschaftung) 
1-. --~---+--------------'! 4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 

i 5 Beainträchtigung durch Pßegefehler/ BeY.~rtschaflung 

Landcsumt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Staal~betricb Snchsenforst 03f2007 



. . -- . --- ·. : : . : - . ~· . ~· 

: · Aktl:la,isi.erun·g de:r :Biot.opk~r:1ierun·g in·Sachsen 
z;usatzblatt Biqi_opt}'P.~ii Offenland · ' ·. >~ ·· - · · '· · ·· 

.. 

' N . ·! . . : : , " ·· TK is ·· r„. . 1 
. ohj~kthümni~r 1 " , „ 

· -· -· • _1... ' • ~ .,. __ • 

r Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRT) 

Unr. j 
i 

1 Unr. 1 
1 1 

1 1 

L __________ . 1 

l 
1 
: 

1 1 

_____ __.IJ 
l Kennzeichnende und bewertungsre/evante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertungsrelevanlen Arten und RL-Arten) ---i 
I 1 Menge i Unr. I t"' 1 . ! Menge 1 Unr. l 
1 : i ;::> V<V<.vi Öt-'-" c. „ rav- c 1 z. 
/ l / Vue:c- ;..,__ """f'/J.•$ l •1 

1 ! 5J!- (..,. /1(- ;<: („,i., \.,. 2 1 

1 

! 1" ( J1/'„ , 7.. 

1 1 1 ~::::~r;.~~, 2 

i 1 'Pu- ic,., hO • .P--r( (, ( . ._ 

! 1 C-cJJ<--"' uvJJ(Ä:, 

i~' --~--~~'~'---------~/ ~l J 

r 

Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH • bewertungsrelevanten Arten und RL-Arten) 

Menge ! Unr. i 
l 1 
l ' 

1 
1 ! 

. . 1 
1 \ 

1 

1 

Meng~ 

1 1 

- Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkreüsieren) - ------------------------1 
o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

O Aufschüttung/Einebnung 

D Ablagerung Müll/Abfall 

l O sonstige Ablagerung 

D Aufgabe der Nutzung 

1 O Intensivierung der Nutzung 

o Aufforstung/Bepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

O Umbruch 

1 0 Entwässerung 

O Eutrophierung 

O Blozldelnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinlgung 

O Immissionsschäden 

0 Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Staatsbetrieb S3cli5(,-nforst 0312007 
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·. ·· . . . · 
,: . .. · . · .~-"'"---'-

„ » TK:25·-Nr.· r- J . 
· pbjektrfrurimer .. !;..... ---- - }. 

... -.-. ':. ::.: . ' ~ .-'. ' 

: ·Aktu~li$i~r~ng de(Bi·pttipkärtieru.n9 tn s~c~sei:i . ·· 
Ztis~ttbqge_n PFH" LRTl.L?ndschaft§elenient~ if!J Offenfand „ . '·. ·. 

. ·. „ ... ~ - :·, „: : ·~ ·· .. ' .-:'' .. ·· •. ' . ':·· .. '': .. ~ ~ .. ··.·.:: ~ ·-
.„ 

„ .~; •. ; ' . .• . 

. .i . . .. . · . ~ 

FFH • Lebensraumtypen 

1 Unter- 1 FFH • LRT J Ausbildung 1 Bewertung Einzelkriterien 1 Gesamt· Hauptbeeinträch· J Verursacher 1 

'

' nummer i (ggf. Nebencode) I LR-lyp. LR-typ. I Beeinlr. .I bewertung tigung 1;l 1' 

Bemerkungen l 
1 1 : Struktur Arien 1 

I!---+-l------+·--+---1~--i-·.___ __ _,__ ____ +-1 ---

l-L--1-
- -+--------+-----;-

-1 
--1 

1:
~· _L~~-i--~-"-·-+-~~~--4---1~~ 

1 1 !----~, ---------f---+- ----!,- ·1----- ·---.~~~---+.------;-------l 
i 1 1 ! 

1-----1-----__ ___,_ _ __.._ ______ ----"11------1----+----------;I 
·-- --+--' __ _!..! ___ _ ~;------~ ' 

----"-------'-1- ·-t-! - ---+-' ---+-------J ! [___ __ L___ ______ _L_ _ _ _L _ _ ____i ___ ,__ ___ _J_ _____ __;L___ _ __ ,__, _____ _ 

bei Datenübernahme aus FFH·MaP: 

1 Unter- i 10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Gebiet Änderung zum FFH·MaP Hinweise / Bemerkungen 1 
/ oumm.c 1 

1 

1 

! ·- ----l---- -------4----------„--j 

r; __ -_-++l============:i===~--~----+-------~----i'---------------~I i J___ 
'--~-'---·-----

r Bemerkungen und Zusatzinformationen - ----- ---- -----------------------.., 

1 

'·~~-~~~-~-~-~~~·--~---~-~----~-----' 
Landschaftselemente 

! 1 i 1 1 Unter· 1 Landschaftselement •
1
· Kategorie · 

nummer , 
1 

cc ( lnVeKoS 1 
!'-, ---J....;1----li-- 1 1 

~1-~-l----------+-- ! \ \ i 

'
:'------: ~-~------~---t~_-_:-_-_---t+-=----.--l-~~---=--=--=---=-~-----1 
1 1 : 

1 

Gemarkung Flurstücke Hinweise J Bemerkungen 

1 1 1 ·-l-------il-------~-·-----------i r----: Ir-- l j 
1 i . ·---- --, L 1 1~~~~-+~~~~~~--jl 

I Bemerkungen und Zusatzinformationen 

l 1 

1 

1 

1 

1 

·-------~ 
Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusrunmcnarbeit mit Staatsbetrieb Soch~e.nforsl 0312007 



( Lrtr J 
[Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland: 

(lJIO, 2330,4010,4030, SllO, 6110, 61JO, 6210, 6230, 6240, 6410, 6430, 6«0, 6510,6520) 1 

Rahmendaten 

TK25Nr. /S-l~l~l3 I /f-4lf 
·.GEi~i:: ':"'~~i'~' · < 'A:at ,: Biotootvo % 

!t<t:t·~$:io:;: .:r: ~:?{:<: 6 ß 

• Jf°"""rndr 
Gnmd fürNebencode(s): OAurbl/dunii 

Arbeitskarte-Nr. 

LRT-10 
Biotop-!O alt 

Biotop-10 alt 

Prilnäraufwuchs (29 
Sekundäraufwuchs ~ 

LRT im Komplex D oder LRT undeutlich ausgeprägt D 
Erfassungshilfe Standort (Zulteffcnd„ankrcu2cn) sehr steil > 50% 

reich feucht NW N NO konvex steil> 35% 

·~ ~ w kem• 0 plan 
mäßig steil> 20%)( 

ann ttocken sw s ~ konkav gering geneigt> 5% 

eben 

Fläche (m2) 

bei linienbaften LRT: 
Längc(m) 

Breire (m) 

'"*" „_ 
lfcht. 

/ , , I 
Erfasser Vlr l4G"ti.--„h„ W 

Aufnahmedatum ,,(f,,f '/? 

......... 

'"""' 

Ni: Veg.-Einheit 
O"xh llY..r.tfl elN. 2001) 

1 1 1 1 

=t~~·-

Nr. Bfl\1-Biotoptyp 

1 1 l 1 1 1 l 1 1 

Lebcnsraumtypisches Arteninventar 
N11Zhgcvilc,'liCnr;:.~nun1Prt:lc>.·xmcArlen Cwi•-~11Ch11ftlith:r Name. ciacbrii:J.:: Abkilm7111uli~~l 

AM-AT11rt1ld;tiJ:krlt 

Leben=.wntypiscbe Art AM 

lk ß~ ~l-w i..,,' 1'411 J· r ,· ,, , l.. 

Bccintf ächtiguogcn ° 
llclCVAnl sind die Btcin1Ttc:lr1igungcn •Uirla<tC2t Au•maDcs 

1. Boden, Wasserhausball, Stollhausbalt 
[filfilQ) Grundwasserabsenkung <rnr 62W-2. 6410, 

<>430,6440) 
~ Entwässerung /mtL.Wlo, 6ZJQ.2. 6411>, 6410, 

6440) 

~ Gcwässerverrohruog / -verlegung I 
-begradigung I -verbau I 
Uferbefestigung <mü:64JO) 

~ N"ahrstoffeintrag (N. P) (Eutrophierung) 
· (einschl. org.Ablagenmgen) (Jii!;hl6llO) 

f.illliifJ Müllablagerung (anorg. Stoffe) 
lilfilfJ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 

Stäube, PSM, Salze) 
~ Abbau (Sand, Gestein, Torf) I 

Materialentnahme 
~ Störungen des Oberbodens I der Boden-

Art AM 

'f}1 (.p ... oh~'--(/.. "' (...,_,!,, ·~ ll1. ..... <t ,, ~ etA ••' ( '1 

\1 ; , i ... ~f~n·,;.. 2. 

'hc "' 4-tt · < 4/„,._ t~-..(t 3 
Arrl ~v. e.l.J,,, '""- ;,/ ,.,{.·„_ A 
. Ri..-·· - •.. ,,,611,M,' / ,,.(.,„._ .,,. 

[,.. ... fl, -·- ,,..,,,,..,.°JJ~_,,:1 l. 
>"- Acw.>11~~ cc. ,,',<().o~< 3 
XA A!."'.·c"" ~ ..... ~~IA„ 4 
X /-{i U f..e1'1A"'- .fc.~ .f t-.„lil z. 

U.i...Jc- c-.,.,l,_· < A 

l..1.•twf.• (.LW f kf {Nt. 4 . 

(filfilQJ Nährstoffmobilisierung im Sediment 
(!wl:4010) • 

[iili@J Einlmg anderer Stoffe (cmschL 
F.mndstoffe zur Wegebefcsti8"l'8) (aisll! 6llD> 

(filfilQJ Wosserstandsschwanlnmgen (anthrop„ 
nicht nutzlmgsbedingt (004010) 

2. LR-untypiscbe Arten I Domioaozcn 
lilfilQJ Neophyten I Neowen ' 

~ Nährstoffzeiger ' 
~ sonst Stönciger (incl. Rudcrali- ' 

sicrungszeiger) 
3. Störungen an der Vc:getaüoosstruldur 
~ Nutzungsauflassnng /Brache 

~ 23 10, 2330, 6110, 6130. 6430) 
~ direkte Schädigung von Vegetation 

(mu6110, 6130) 

1 Angabe Anal 

decke CDW!l2330. 4010,4030, 6110, 6130) 

l'iiflhl(;1 Vcrinderuog du Bodenstruktur I 
~ des Bodcaaulbaus U!!!f csro, 6520) 

~ Verdichtung (Befahrung) C!li5hl611 0.6130) ---------------

Hauptvernrsacb1r QtA.,..lhllislc einen VcivrD<lra boncnncnl 

Bewertung lebensrawntypiscbcr Strukturen 

Bewertung lebensraumtypiscbes Arteninventar 

Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

l ~IB \ cl 
Landesamt für Umwelt, Laruiwirtschaftund Geologie, Abt Natur, Landschaft, Boden 04/2012 

Art AM 

)II)( Le-"'c~{Ctt~~c.-. oJiJ•r..v-t A 

~ 

IX 

'i)f. ..„. Co.· ? n : t:;e.·'f """" "' V1· ge f,..•i:efW 4 
'/)oo.. ~· .,,...·.f„/,t ~ 
\fo,~t:c' "' •

0

1.H.,.. w...,..(,'(li.,.; „ 
t 

~ Verbuschung I Gchölmufwuchs 

~ Vergrasung I Grasfilz <nislJ! 6410, 6430, 6440) 

B!11ilfJ Pilegedetizitc ~ 6110, 61301 

4. Sonstiges 
[filliIQ] Beschat1uog (JiWiltl410, tl4Jo, 644o, 6510, 6520) 

~ Begängnjs, Frequcntienmg (mir4030, 61 IOJ 

~ Zc-sclmeidung (ll!a6SIO, 6520) 

S. Nulzu.og I Bewirtschaftung 
~ Bewirtschaftung~teng,tät 

(m1t:4010, 4030, SIJO, 6430, 644o, 6SIO, 6520) 

~ Aufforstung (llWil6110. 6130) 

~ Beweidung <mri: 6510,6520) 

~ Gewässenmtcrhalnmg {nw:tl430l 

[Besonderer Handlungsbedarf 

l Foto 

DI 
DI 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang I der RL 92/43/EWG Wälder 
(9110. 9130. 9160. 9110.91!0. 9JllO. 91EO. 911"0. 91GO. 9410) 

Grunddaten 
DatenzumLebensraumtyp0 01. 06.sov (wr 

LRT-Code ( 8±TI" .~ )D 88'- Nr. dcr • 1 V Ausbilduog 

ggf. Nebencode 

ggf. Nebencode 

Grund für Ncbcncodc(s): 

LRT im Komplex 0 odt r LRT undeutlich eusgcprtg1 0 
Nr. BfN-Biotoptypl j j 
(s. Urtr) ~--~--~-'---'---'---'--'·'---' 

Exposition: ~,~..,-.,-ga-d,-----

Inklination: 
~,„~rw-1<-;c-nd,----- vn ." bb.M 

ID 1 1 1 1 
LRT-Fli!chc 1 xxxx oder 
LRT-EnlWicklungsfiächc 2xxxx 
(dann nur Felder mit 111 ausmtlcn) 

Fläche (m') _ __ _ 

bei linienhaftcn LRT: 
Länge (m) ___ _ 

Breite (m) ___ _ 

Daten zum Natura2000-Gebict° Tk ST'-(J 

landesinterne Nr. 1 1 1 

Nr. der Teilfläche rn (s.GtMD/e") 

Name der Teilfläche 

Angaben zur Kartierung0 

Kartierer (,,(, f..f ( ~1 11' ~ 

Auftragnehmer MaP __________ _ 

Aufnahmedatum 

ßeschreibune (für LRT-Flicbrnl bzw. Beeründunl! (für .Entwlcklun2sßäcbro)0 

Vorschläge für Erhaltungsmaßnahmen 

Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufnahme .-----==========: Nr. Veg.-Einheit 
Cuclii 86bcrl Ci •L 2001) 

Vorschläge für Entwicklungsmaßnahmen 

Mittelpunktkoordinaten der Aufnahme (gcullG tcc11n.Anro111enmscn) 

1 1 
HWJ~ ~~,~I ~I ~ 

Bewertungskriterien (Nur die be1m1ungmlevaoten Pmmeter, die je nach LRT untmchiedlich definiert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Waldentwicklungsphasen I Raumstruktur 

Schichtung einschichtig CEJ Anteil (%) D . . D dcrMehr-
mehrschtchtJg schichtigkeit 

Gesamtwert Waldentwicklungsplrasen 

Waldentwicklungsphase 

Jugendphase 

Wachstumsphase 

Wuchs klasse 
Blöße 

Anwuchs 
Jungwuchs 

Stangenholz 
schw. Baumholz 

Gesa111tbewertu11g 1 A j B lf'J 
HS (%) wS (%) 

starkes Baumholz Abweichung; D 
Reifephase 1--------+------+--~ Reifepbase ab 

.__ _______ ..__se_h_r_st_.B_a_wnh _ _ o_lz__,_ ___ _._ __ _, BHD 30cm 
Anwuchs: h • Obis 2 m i.d.R. ob Kniehöhe od. gC2.lunl; HS • Hauplschichl 
Jungwuchs: h • 2 bis 6 m: wS • wellen: Schichten 
Stang<nholz: h a 6 bis 20 m und BHD s 20 cm 
sc.hw. Ilaumholz: BHD 21 bis 40 cm; 
starkes Baumholz: BHD 41 bis 60 cm 
schrslarkcs Bownholi: BHD > 60 cm 

2. Starkes Totholz ( i.d.R ~ 40cm) 4. Sonstige Strukturmerkmale 

Totholzgruppe Stück Abweichung 
von Regel-

Laubholz liegend ~ durchmesser 

Laubholz stehend 
(Extrem-
Standone) 

Nadelholz liegend tr) 

Nadelholz stehend 1,? 

Gesamtwert starkes Tot/ro/z Cillm 
3. Biotopbäume 

Baumartengruppe Stück 
Abweichung 
von Regel 

Laubholz 0 (Extrem-

Nadelholz ~ 
Standone) 

Gesamtwert Biotopbäume Cill:ijJ 

D 

D 

Strukturelemente (Ehuclm!01lamlf"• /J<•dot<>1I Mtrlanal11td11 /J<I: 9110. 9110. 9JGO•J Ausprägung 

Lebensraumtypische Staudensäwne (91 EO•, 91 FO) a b c 

Zwergstrauchheiden (9190) a b c 

Lianen (91EO'-Ausbildung 3, 91FO) a b c 

ausgeprägte Moosschich1 (9410) a h c 

Bodenbereiche mit unterschiedlicher Feuchtigkeit t9t60, 9t90, 91EO', 91FO, 9'410) a b '-1 
Nebengerinne von Fließgewässern, Altwässer, Senken, a b c 
Flutmulden in der Fläche oder unmittelbar angrenzend (9JEO'. 91FOJ 

Substratumlagerung I Fließgewässerdynamik (91Eo•.2 und 3, 9tFO) a b c 

Felsen, Blöcke, Hangschutt (9170, 9180', 9410) a b ~ 
D Einbeziehung Sonstige Strukturmerkmale Gt!Somtwert 1 1 b 1 irl 1 

SonsL Struktunt1trkmale a !"- keine (bei 91 EO obligat) 

Landesamt für Umwelt und Geologie, Abt. Natur, Landschaft, Boden, in Zusammenarbeit mit Landesforstpräsidium 0212008 Seite l von 2 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Wälder 
(911 0. 9130, 9100, 9170, 9160. 91~ 9JEO. 9JFO, 91GO, 9410) 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 

Lebensraumtypisches Arteninventar Gesamtbewe1t11ng 1A11\i 1C1 
l. Gchölzanenverteilung der Hauptschicht" Gehölzartenveneilung in weiteren Schichten• 

Gehölzart (wiss.; cindcut Abk.} Anteil 
(%) 

Gehölzart (wiss.; cindcu1. Ab k.) Anteile (%) f:Cii 
HllA NBA + PBA gf·BA HBA NDA +PBA gf-BA l.wS 2, wS 3. ws (%) 

AtlO 

HBA - Hauplbaumzn1en lt. Definition des LRT; HBA • Hiluptb:aumartcn ll. De:finilion des LRT: 
NBA + PBA ·Neben- und Pionicrb11umartcn dc-5 LRT; 
gr-BA - gcscllschaflsfn:mdc Bawnar1cn 

NBA + PBA- Neben· und Pionicrb3umartcn des LRT; 
gf'-BA- gcscllschaflsfrcmdc Dnumc.rtcn 

Gesamtbewerlu11g Gel1öhar/e11 ~ 

2. Bodenvegetation 3. Tierarten 
:J c:> % Deckungsgrad der lcbensraumtypischcn 

Bodenvegetation a/b c Untersuchung von lndikatorgruppen erfolgt ? ja lnein 
Arteninventar der Bodenvegetation 
Geophyten lnW1!9110, 9190, 9410, 91Ell'-J) 

Kryptogamen twu: 9180', 9410) 

a b 11< wenn ja, Artengruppe 1; 

a b c Artengruppe 2: 

a b 9( Artengruppe 3: 

Gesamtbewertung Bode111•egetatio11 [illJl1 

zur Bewertung herangezogene Ir-typische Arten der Bodenvegetation: 

Art (wissenschaftlicher Name; eindeutige Abkfuzung zulässig) 

..,) ' 

Beeinträchtigungen 2. LR-untypische Arten / Dominanzen 

1. Boden, Wasserhaushalt, Stoflhaushalt Neophyten I Ncozoen ' 
Grundwasserabsenkung tili]j Nährstoffzeiger '<mir9J60, 9170, 9190) 
(1111[9160, 9JEO.J, 9JFO) sonst. Störzeiger (incl.tRuderali-
En~ässerung <nui 9160, 9JEO. 911'0) sierungszeigcr) 
Gewasserverrohrung I -vcrlcgung I [aJbJCJ Entwässerungszeiger <nu! 9160 91 EO 91 FO) r;)t;-;-;b 
-begradig./.../Ufcrbcfestig. (llllI91E0,91 FO) • • ~ 
NiiMto~eintrag (N, P) (Eutrophie- 1 a\I b 1 c 1 3, Störungen an der Vegetationsstruktur 
ruag) (emschl. org. Ablagerungen) direkte Schädigung voa Vegetation 
Müllablagerung (anorg. Stoffe) ~ Vi 
Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, ~ crgrasung 
Stäube, PSM, Salze) Vitalitätscinbußen 

Abbau (Sand, Gestein)/ Materialentnahme!J(j b 1 c / Verbiss 
-· · · Schäle 

:ir' b c 
:e- b c 
,fY b c 
a lt. c 

:ia· b c 
Verdichtung (Befahrung) ~ 
Wasserstandsschwankungen (anthrop„ ~ _B_em_ci_Jcun~s_cn _____________ _ 

nicht nutzungsbcd.) Cmic9160, 9JEO, 9JFO) ------------------

a b c 
a b c 
a b c 

Gesamtbewertung Tierarten 1 a 1 b i c i •if{e i 

A 

Gesa111tbewertu11g 
1 Arten (wis.s.; cindcut. Abk. erlaubt): 

4, Sonstises 
Zerschneidung {Begrulldg. ""'"Bemerkungen)~ 
Länn (llognlndg. '"'""Bemerkungen) ~ 

5. Nutzung / Bewirtschaftung 
Gewässerunterhaltung tmu:9JEO-t,2.3, 9JFO) ~ 

Sonstise Beeinträchtigungen 

a b c 
a b c 
a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lcbensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

0 Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 
(fürA) 

Bemerkungen zur Bewertung / gutachterliche Abweichung vom Bewertungs-/ Aggregationsschema (nur bei Endaggregation möglich): 

Seitc2 von 2 Landesamt für Umwelt und Geologie, Abt Natur, Landschaft. Boden, in Zusammenarbeit mit Landesforstpräsidium 02/2008 



Grünland Erfassungsbogen Grobmonitoring 
(2310. 2330, 4010, 4030, 5130, 6110, 6130, 6210, 6ll0, 62~0, (t410, 6430, 6440, 65 10, 6520) 

tRT.,~;~,~~:„/.:Lp. ;Aß:~l Biotoptyp % 

: *~~,·.;. ;~. ~,;-~\:~:::·:~~ :~~~~.:_:;t· . 6.B 

• llin41wrcir 
GIU11d fürNcbencode(s): *"A"'bi/"'•"31 

Arbeitskarti>Nr. 

LRT-JD 
Biotop-lD alt 

Biotop-LD nlt 

Primäraufwuchs D 
Sekundäraufwuchs ~ 

LRTimKomplex D oder LRTundeutlich ausgeprägt D 
Erfassungshilfe Standort <Zutn:ffcndcoankmm:n) sehr steil> 50% 

steil >35% 
reich feucht NW N NO konvex 

..,(tel mitjff w keine V plan 
mäßig steil > 20o/cK 

rum trocken sw s so (konkav 
gering geneigt> 5% 

eben 

Erfasser f', [.((°"""' ,'l./ 
Aufnahmedatum „(' ·f. {)._. ----

mt "-..,ur""'"' 

Nr. Veg.-Einheit 
tntclt11Ninene1al1DOI) 

Fläche{m') 1 . ' ' 
bei l.inicnhaftcn LRJ: Nr. BfN-Biotoptyp 

Ui:nge{m) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Breite (U1) 

... „ - ""'"' ''" 

~--'""V ' wt.·~( r~sutl<11N.'1-1;t..L A·( clv r:fr~J., &c.~f,-~ ,Ai)c.<l<- d~ 

t;l; ~"f ( ~.P/Jlf&'(:(( ' 11"'J(:&iA(V.()t.-1t)' 
(.·..v. ~V'Cflt 1-f ~(,..J '>f ... ..; \L.t-( c/,vt. <Mo·~ - G..i *-r..v··$U„Y1 r~~l,',J ( ... v lr..sdw 1'1.(.J. 
~\,..o-..v-J.4. 1 

Lcbcnsraumlypiscbcs Arteninventar 
N:ilr...it.""'balcbcwc:r.Lm~~ ,.;.~wolkS:f Ncui; cinibdFAb!cl1a11111:nllO...Qr) 

AM · Artmik'llt~fC'fl 

Lebens:raumtypischc Art AM 

Beeinträchtigungen 
Rcl..:VAnl sind die Bo.!i11träcli1igungcn :ttlfrL"ltcn Aumrn.ßc..~ 

1. Boden, Wnsscrbaoshalt, Stoffi1aoshnlt 
[filfilQ) Grundwasserabsenkung (LW! 6230-2., 6410, 

6430,6440) 
~ E.ntwiisserung <mit 4010,623().l, M IO, 6430, 

6440} 
[filfilQ) Gewiissc1vcrrohrung / -verlegung I 

-begrndib'llllg I -verbau I 
Uferbefestigung (Wa64JOJ 

~ Niihr.;to1fcintrag(N, P) (Eutrophierung) 
( cinsc.hl. org. Ablagerungen) CoklJ161 IO) 

• 

Müllablagerung (anorg. Stoffe) 
Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß. 
Stäube, PSM, Snlze) 

~ Abbau (Sand, Gestein, Torl) I 
Matcrielcnfllllhmc 

IJifilf) Störungen des Obcroodens I der Boden
decke <iWl!2330. 4010,4030, 6110, lilJO} 

~ Ver5ndcrung der Bodenstruktur I 

Art AM 

2. 
2 

[filfilf) Nährstoffinobilisie:rong im Sediment 
(ll!![4010) 

~ Eintrag anderer Stoffe (einschl. 
~ fn:mdstoffi: mr Wegebefestigung) <nirll!. 6110) 

(filfilfJ Wasserstandsschwankungen (onlhrop„ 
nicht nulzungsbedingt lm!t:4010) 

2. LR-ontypische Arten I Dominanz eo 

Neophyten I Nco:zocn ' 
Nämtoffzeigcr ' 
sonsL Störzcigcr(incl. Ruderali-' 
sierungszcigcr) 

3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
~ Nutzuogsuuffossung /Brnche 
~ C!lirl!12JIO, l330,6110, lil30,64JOJ 
~ direkte Schädigung von Vegetation 

(mu:6110, 6130) 

1 ~Anm des Bodt11aulbaus (!ll!l &~10, mo) 

~ Vcrtlichtung (Befuhrung)C!llshl6110, 61J-OJ ---------------

Houptvcrursatbu- OtA11rn-Ull"10 dnco Vcruß:lcbcr bcncnnrnl 

Bewertung lebensraumtypischcr Strukturen 

Bewertung Jebensraumtypiscbes Arteninvent.ar 

Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

1 Al KI c 1 

Landesamt für Umwelt, Landwirucho.ft und Geologie, AbL Natur, Land~cllßft, Boden 04/2012 

Art AM 

OOfil§J Vcrboscbtmg I Gehölz.aufwuchs 

~ Veigrasung I Grasfilz Cn!rlll 6410, 6430, 6440J 

~ Pflegcdefizite(oWll61l0,6130) 
4. Sonstiges 
~ Beschattung CoitlJl.641U, 6430, (>44(), 65111, 6521>) 

~ Begängnis, Fn:qucntienmg l'.m!! 41130, 61 IOJ 

~ Zerschneidung (Jw[6SIO, li520J 

5. Nutzung I Bewirtschllftuog 
r::rt1r.:"i Bewittsch:i.ftungsintcn.<öitä~ 
~ (znu..JOI0,40J0,5130,64J0,6440.(.SI0, 6Sl1>) 

~ Aufforstung (.nWi1 rno,6130) 

~ Beweidung CWtt 6510. moi 

Lfillli] Gcwiisseront.crlla.ltuog <imr 6430} 

1 Besonderer H:mdlungsbed1u·f 0 1 

1 Foto 0 1 



.„ . . 
:.:.; .. , : 

:. :~Äk.tü:af.isi~~:u-~.9 de(Bip.tQp.k~rtieru'~:~fJn -.sa~h~·e~· :: __ .. : ·~ 
_,_ · ,~:. ;- .. · Ge1~nde- :. ' Etf~ssun.gsbogen-:{vbrdetsßite) .: ·„/ · _·: _· -. 

: ,r.~: fs ~ :Nr.. .. . _·_' J ITT_J ___ __.k 
. Objektoummet >l A- 41- 1 

. _.;„ •• ...... ... ' ... ' ; .- .... • • • -· . • .• ·.:. .;, 
··-;:-. ' ... ·· ... - . . ·' . ._.,, ___ j . 

: .„ ... . ·:· .. ·.· .·· 

Beschreibung und Lage 
1,-... ~ rv. J. ~ lA r· Biotopname/ Bezeichnung --------------+-F----------, basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 1 f fsländige ~-bj-ekt_n_um_m __ e_r _ ____ _,! 

Aktualisierung SBK 

r ~~ l 
1 Bearbeiter/Kartierer 
l 
t j Name (J t(.((avJH: fti ! 

1 Forstliche Bestandesadresse leitbiotoptyp ----- ------., Lage in der TK 25 {bezogen auf die TK 10) 
; (nurBf<JtopelmWald) J l ~ 1 L ___________ _J ..__ ___________ _J w~ ~o ~ 
,- Status ·-·----, 1 Schutzstatus ··- - --·-----, o sw so o 
\ o wert-'011 l \ o FND l -·-0-+-l -0_1 _o--;-I C- 1-

l o pot. wertvoll 1 o ND i t--------------1 

f 

Lll
' J.11' c----, O nicht mehr vorhanden Höhe mNN min. 1 ! __ ___J 

J 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) max. l 1 

1 Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

1 

l 
~ J"l·t>J~t.~~lJ tJ~~ { 't:._( et(,.~ 1,INV _)i{<,;.t..U) t.,...c/o 

H "'Jw..lt..< vJ~~-( ~c<-M [ktw . 1.v~( ~~c:c.k„ ) 3,,..4U „ ~,__- ~~ °t4'Qrif"''(, 

1 
1 

l 
1 

Änderungen 
I Aktualisierungsmethodik 

1 D Datenübernahme aus FFH-MaP 

j D Datenübernahme von RP/UFB 

l
f 0 Datenübernahme von UNS 

. D Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

\

- Änderungen zur Vorgängerversion 

D Ersterfassung O Objektnummer 

i o Abgrenzung O Unternummer 

1 
0 Biotoptypen 0 Löschung 

, O Status/Ausbildung O keine 

o Geländekartierung -1 
~ ~::;:.,"""'lor"ng-~gllch l o_rtolgt i 1 

1. ___ --- - - · . .. ··- - ·- ····--- ·· - - - 1 

l 1 i j ! l : - 1 l l 1 1 I 1 i 1 L----,1il-----+-l ---;,- -----t:-----rL---t-i 1 : 
i ! i L , --- ,:,· __ _J 1 ~11'.·=f-R11·, 11,. i 

! \-----1 l - : i i --
1
··1----~----'.;-! ---; i,.- 1 j 

I
I ) l 1 J l i ) ! 1 1-+ 1 1 

i i 1 -1----;-,1 ----;-1' ----±-+----i-,_-----t1---11 i 1 

11~ __ ..... ! ___ ~l-~l ___ -'"I _____ ~! ----'!_____ 1 \ 1 1 _ l J 
•Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), L .„ Linie(n), P .„ Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Gc-0Jogie in Zusammenurbeit mit Strotsbetrieb Sacbsenforsl 03/2007 
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: 

··. Aktualisier.ung der-Biotopkartierung in Sachsen 
-~ei~nde _ ~ ~tfassurygs~oge!1 _(Rückse/te) :, ·-·· :; 

• • - 1 l 
.. :. tK.2s·-;.,Nr . . _„_ . · ,__l ------<r. 

.. · ~ ·Objektnummer. . 1 ' 
.: . . . . „ . 

I Biotopbeschreibung - Fortsetzung -------------------------------~ 

1 1 

1 1 
1 

Wertbestimmende Gesichtspunkte ---------------------------------

! o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt 1 

j O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße i 
1 O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert 

O wertvoller Biotopkomplex O historische Nutzungsform 

/ 
1 

D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften o Bedeutung für den Biotopverbund 

O Strukturreichtum O sonstige Bedeutung 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~.___J 

1 Vorschläge zu Pflege und Entwicklung -------------------- -----------. 

1 

1 

) 

1 

1 

1 

1 
i 

Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

1 Unternummer j Maßnahmeerfordemis 
1 

11---1 ---11.____ 1 
1 1 

~ 1 1 

1 Pflegerückstand/ Maßnahme er1order1ich 
3 gut (natur.ichutzgerechle Pflege/ Bewirtschaftung) 
4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
5 Beeinträchtigung durch Pßegefeh'.erl Bewirts::haflung 

Landcs:!mt für Umwelt und Geologie in Zusammelll!rbcit mit Staatsbetrieb Sachscnforst 03/2007 



. . . . 
.. 

· . ·. Aktualisierüng de_r .BiQtopkartierµng_ in _Sachsen . 
Zusatzblatt Biploptyp.~ti .öffenländ . ·. :· ,:-- · · · · · · ·. 

- - . 
·.TK ~5 ~ Nr:.: ·. L-tl 1 

.. .. . . .. ... .. 
·.' ·. "' o'oJ~kti}ümme:r ' 

.. 1 r. 
: .·. 

1 Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRI) 
' 

UM 1 
1 

Unr. 1 
1 

1 ! 
1 

1 1 

1 

1 

1 -· LJ 1 

L_·----~~~~~~~~~~~~~~~-~'----''--~~~~~~~~~·--
I Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten: (Zuordnung zur Untemummer bei FFH - hewerlungsrelevantenArlen und RL-Arten) l 
1 Lu(, i (,.- ~i.....,..c.. 1 Menge 

1 

Unr. j Menge 

1 
Unr. 

1 ! 1 1 1 
1 rlwc.c.& ..... l)y'J\,.t'-vy-i... 1 1 

1 ttr;f crfn·..._ «-~,~~ ( rrf..·„ 1 1 ! 

l 
{ lrs; "'- l..~"f"'ä (f~ l 1 1 1 

,-,71,,,. ... '-{c,..~ VW{~ 1 1 

~ 1 1 

1 

1 1 

1 

' 1 

1 1 1 

1 1 
1 

~--~- ~-1~·-_ ____ jJ_J 
r Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertungsrefevanten Arten und RL-Arten) 

1 . ~~ ""' i 
1 1 

1 

1 

1 Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

1
. o keine Gefährdung 

. o Baumaßnahmen/Ausbau 

1 O Gewässerausbau 

1 0 Abbau/Abgrabung 

j O Aufschüttung/Elnebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

j D Intensivierung der Nutzung 

/ D Aufforstung/Bepflanzung 

1 D Abholzung/Rodung l D Umbruch 

i D Entwässerung 

1 

1 1 

o Eutrophierung 

O Biozideinsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinlgung 

D lmmisslonsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zer.;chneldung 

D Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusa,-um.emubcit mit Staarsbetrieb SachsC!lforst 03/2007 

·~· , ~"' 1 

1 

l 
1 

1 

1 

1 

1 



• . ...... ~: ....... :- ' · .. •. . „ _.· ·. 

Akt~alisienmg der"Bi'ptopkar.tieru~{1 fr1 =sachsen .:· · ·:: . . ,, . 
Zusatzbogen FFH - LRTI Landscfi<Jrfu.e1emente iin dttenfand · : . : · . · -: ·· . , . . . . . .·· . . .:·~ „~. . „ . . . " .- • . 

' .. TK.25- Nt. .. ::. ·:. 1 1 ·_.. 
. ·.:. Objektnummer .. 1-------i 

. ' ~ . . . ·:-::. . :.: .. , . . 

FFH - Lebensraumtypen 
! 1 ! 1 ' --i 
, • 1 Bewertung Einzelkriterien l ! Beme...,ungen ·1'

1 
! Unter- ! FFH. LRT /Ausbildung 1 Gesamt- Hauptbeeinträch· i Verursacher i '" 

1
, nummer 1 (ggf. Nebencode) , LR·typ. 1 LR-typ. Beeintr. bewertung tigung 1· !' _J. 

1 1 Sln~ Arten ·-----'---------+-----+--·--- ;'.· 

1 ' : __ _,_ __ --l---- -l--------~1------i----
·---+\---+----+- 1 _ 

1 

____ ,__ _ _ _ _ I 
1 1 • l __ _,_ __ _l_. ___ _j_ ___ ___J!.-___ _,__ ____ _ 

-~--+--!-~'-~~~---~~ 
L i 

.. 

1 

1 1 
! r- 1 [ 
r-1 r i----!i---------+--- --t 
! 
[ 1 --i---+·---~ 
bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

! Unter- 1 10 aus FFH-fv1aP i Nr. FFH-Geblet Änderung zum FFH·MaP 
1

1
1 Hinweise J Bemerkungen 

1 nummer 1 i 
1 

! --1'-------1-l.-------~---~l.------~~--l 
l l

, l -~-L~--~~~ 
________ .J__ ________ -+-_______ ______J_ 

~~ ! !j_ - -------- 1 

L__I_ _____ ~ ! 
j Bemerkungen und Zusatzinformationen 

L 
! 

! 
1 

__J 

Landschaftselemente 

f Unter- 1 j Kategorie J l Landschaftselement l Gemarkung 
, nummer 1 cc 1 lnVeKoS Flurstücke Hinweise I Bemerkungen 

1 1 1 -~- --.- --t---------t--------l 
~I --1----~-+---+--~~!1.:, ____ -J.1-------~~-+.--~-~--------! 
I __ ,,!------1-----+·--+---+---·=J 
~-----i-f.-----~--+---+------+--------j-- ---------! 

1 1 -~-+----~--~+--·-+--~·--ir---~--+-~------, 

, ___ j_ ______ +-~-+----~; ----~---~--~- -+l·.~~-----~-~---·1: 
,1. 1 

i~---l~~~-~--+---t--~ ·-----i 

·--'---------'--·--'-----~! ~--~--+-----~-~---'---~-~~---__J 
r Bemerkungen und Zusatzinformationen 

1 

1 

Landcsrunt für Umwelt und Geologie in Zusamru.enarbeirmit Staatsbetrieb Sacb~c:nforst 03/2007 



:·:t\.~uali~i·e_ru,ng_:d.~}J~ibiopk~rti~Jun·g -l.p Sa~h~~n;-,_ :·:.: c ·~ .T:l{ __ ~s- ~_.:Nr .. - :-~ .. --.:_·_'1 IT·.4·) 
~:·: ·;' · : . ~ . · Gelände -' ·~rfässungsp6gen.(Vord{1rse./te). · , ··.. . .. : ~ .: . · . 9~je_~tilU!!JnJ.~r ·;· j A -L/"J' 

---r 

. ·-· ·.- . _. . •' . , .. · . . . ·· -- : : .. .. · ... . . „ .. .. · ·. · - ··· 

- f 
-.-,.i . 

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

1 
Biotopname/ Bezeichnung _________ _____ t._1.-~ l,,, /.:.lt{.___, basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 1 r vollständige Objektnummer 1 
r~ ~ 
l i :_____ _____________________________ ~ Bearbeiter!Kartierer 

j Name 

r Gemeinde/Landkreis 1 1 Datum A' . p . 17... 1 

j~---------------------------~·_j ~I -----~Q _______ _ 

r Leitbiotoptyp -------~ Lage in der TK 25 {bezogen auf die TK 10) 

! j ! o j c o Jo 
------~ ~-------·--------~ 01 NW NO 10 

·------, 0 l SW SO 10 
1 1 

1 Forstliche Bestandesadresse 
j (nurBio!opo lm Wald) 

- Status 
1 

1 Schutzstatus · 
O wertvoll 1 0 FND 
0 pot. wertvoll 1 i 0 ND 

1 

' 

1 
O nicht mehr vorhanden i 

1 
1 

1 

0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFHI l 
1 _J 1 

'--

1 D ! 0 0 JD 

J Höhe mNN min. i J ~I - --- -

max. ! 
~----~ 

1 Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen 

1 ~tL ~ h.. '-'- fil c, ~ ~ (,! "'J 

i 

L_~----------------------------------'I 
Änderungen 
I Aktualisierungsmethodik ------------·-----~ 

J

! o Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung ;

1

• 

o Datenübernahme von RP/UFB D keine Aktualisierung möglich 1 erfolgt 

I o ~atenübernahme von UNB O sonstige: ·- -- - -· -- -- ·- - i ( 
l O Uberprilfung luftbild '-- -· ___ - -- -- ··-·-· . . -- - ·--------- ! 

! Änderungen zur Vorgängerversion 

1 O Ersterfassung O Objektnummer 1 

J o Abgrenzung O Unternummer 

1

1 

( 0 Biotoptypen O Löschung 

1 0 Status/Au~~lldung O keine _J 
Unterobjekte 

1 Unter· II CIR-Code* I §26* J FFH • LRr·I Landschafts- ! Biotoptyp 1 Flächen r Fläche' 1 Breite• 1' länmge• II GIS·Objekte2 

11 nummer; 1 1 ! elemente• h---1-I -~°".-• _, _m_•_ ..... i __ m_-r---·-,·r--F--.--L __ ,_
1 
--~ 

1 ! O(, O~. 4Qq "' ! / ! ß Y I '!10 l 1 \ 1 i , 
j 1 0~.t)~.(t» I' ,,. i "' i ! 1.-RM l __ //o __ ~I_ ---+1 ____ _,_1 _ __,! __ 

1
1 _ __._I _

1

. 

' l . j_ l 1 1 ! 1 1 ! l . 
! i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ! 1 

rl il ' '1 i ii·r ,---+-'-==--~--+11---;'f-----f-11 -;-·',, - +! -----1', 
! l ; 1 1 l . ! 

1---+'---+:--+-'---+i------!l----+-! ___ +1 ======:1======--+1=====-~,~--+-1.~_-:_:·1~:~---=,1 

I
I l ! 1 1 1 ----+i _ ___ ~l ---r-1 __ 1 1 t ! 
---'-., -----l!---!-!----+1----.;-•. ·, 1· ' 1 1,1 1 ,. 1 ! 

1 l---f i i 1 . 1 i ! 1 1 \ 1 · 1 1 1 L_j ~-~~--~--'------'·-----'------'----L_______j~----'~----'-~-'-----

' Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte (F .„ Fläche(n), L ... Linle(n), P .„ Punkt(e)] 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammemuiie.it mit Slalltsbe:rieb Sachsenforst 03/2007 



' 
' 

. ~ '. . . : : ... : ~· . . . . . . . . . : ·~. ~ . . . . . . ~· ~· --- . . . -

·Aktt:talisierung der.·Bio~opkartierung in Sachsen "·. rK 25„.,Nr. L ~ 
· · Gelände.· -'E1as$ungsbog~n (Ru9kseite)„ , ... ·.-· ~ , pbje_ktriummer . L / 

. . . ::. . . . . ._ - . „ . . ~ .• . . . . ~ . . .. 

r Biotopbeschreibung • Fortsetzung 

i 

l 
l 
1 

1 

r

l 1 

i 
l--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~----1 

Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------------~ r 0 Vorkommen gefährdeter/seltener Pffanzengesel!schaften 0 Artenvielfalt Ir 

O Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

1

. O wertvoller Biotopkomplex 

O sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

1 D Strukturreichtum 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

D Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

r Vorschläge zu Pflege und Entwicklung --------------------·-------~ 

1 

1 

1~· __________________________________________J 
Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

1 Unternummer 1 Maßnahmeerforderrüs 1 

1 Pllegerückstand/ Maßnahme erforderlich 1 -±=,,· ---------ll 
!------ -------' 3 gut {naturschutzgerechte Pflege/ Bewirtschallung) 

;...---- -+--------- ------!/ 4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich L 1 ! 5 Beeinträchtigung durch Pßegefehler/ Bewirtschaftung 

Landcs3ml fü r Umwe!L und Geologie in ZusammemirbeiL mit Staatsbetrieb Sacltscnforst 03/2007 



. : .· . 

: ., ,: ;.. TK 25 ·.Nr. 
.. ·.: :.:: :' .·· ·. :Obj~ktnu~-~e·r 

.. .... ·. 

r 

Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-l RT) 

j 
l Unr. , 
1 
1 

Unr. I 

1 

i 
! 

! 
1 

L l l 
i _______ LJ 

[

- Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - oowerlungsrelevanlen Arten und RL-Arten) - 1 

C' A • 

1 

Menge 

1 
Unr. 1 ,,- · / / • { ( • ! Menge 

1 

Unr. [ 
i <><V"' J<" t; f' ! 'T f' f.11.h- 0-)cvf. er- · '-

1 p,,J""' ~""'.J. . 1 1 s~("' f ... J ... ?;; 1 

1 Pia... of!,.~... 1 f w-1"„ (~,„o.J„ f:,,.. 
! "' ~.·tJ..~·i ! 1 

; 1 

l 
j 

1 

---------------'--~' --'-'-~---·--~~------------'----'---'' 
~ Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unlemummer bei FFH - bewe.1ungsrelevanlen Arten und Rl-Arten} ----------------

1 

Menge 

1 

Unr. 

1 1 

1 

1 
1 

1 1 

r Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusalzbogen konkretisieren)-----------------------------. 

o keine Gefährdung 

O Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

O Abbau/Abgrabung 

o Aufschüttung/Einebnung 

o Ablagerung Müll/Abfall 

o sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

o AufforstungJBepflanzung 

' o Abholzung/Rodung 

0 Umbruch 

D Entwässerung 

o Eutrophierung 

O Biozideinsatz 

O Frelzeital.iivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinfgung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

o Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

Landesamt für Umwelt end Geologi~ in Zusammenarbeit mit Staati:belricb Sachsenforst 03/2007 
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: . .. · 
· ' ··' ··. ·. 

': Aktualisierung !:fer~B.rotd~kartieru!lg ih Sächsen · .. · .. ~: · . 
-~-- ·zusatib9gen.FFH ~nrt.handschattselementeim Offenland .·• · · · ·· . .. . 

· TK\ZS ~ Nr.: >' " 1 i ·.,. ·: ~\ . r---------- --, 
.„ . .. : .•. ; .· .. -~· :· . J ··. ~·.: -·; • - 1 '., -• • • • • • • • : „ .. -

:: : . ~ - . .· .. · . . · . - ·. ' 

.. , qbj~kt~~tnmer . L_ , r 
- . ·.;' .- ·.· . 

FFH - Lebensraumtypen 

1 Unter· i;~~ LRT J Ausbildun-g--.-,--B-ew_e_rt-ung Einzelkriterien Gesamt· Hauptbeelnträch· l Verursacher 1 

1 nummer 1
1 

(ggf. Nebencode) 
1
1 LR-fyp. LR-fyp. 8 . bewertung tigung ; /. H j Struktur Arten 1. __ ee_rn_tr·_._ _ _ __ _, ____ __ j 

--1.·- l, 
1 

! 1 .1,__ -----+-- --i 
' i 1 1 -l 

~ -j-··r·---..,____- --,l--. --±--+,! ~~--------~ 
~--+----~~1--+~~'--L'---+~~+--~-~~1 

i ~-----~---·-----+------'---r,-~1 ----;, 

1 ' l l 1 1 1 

i-------l-------...J+-1-----+-+--I ====1 ======--~~-1-r ------i-----,----~ 

Bomorlmng.n 1 

1 

bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

r Unter- ! 10 aus FFH-MaP Nr. FFH·Gebiet Änderung zum FFH-MaP j Hinweise I Bemerkungen l 
~-nu_m_m_e_r41 _____ _ -+-----------l---------f--------~ 
1 ~' ~-----r- -:----·--i 
F-+------'--------r--, ---~----r_~·-~-~~-·=--i 

j l ~ 
L__j______ _ _______ .I ·----------~ 1 

1 Bemerkungen und Zusatzinformationen ----------

1 

Landschaftselemente 
l l J 

~i Landschaftselement ! Kategorie Gemarkung Flurstücke Hinweise / Bemerkungen 

f : :~-hi_Ve_~_oS-+-----~,r----- ----+-------------~ 

' 1-----:4 -~ ·----_,_1 -----~. 
1 1 1 1 .~t--- -1 
1 ! J _____ _.1 _____ _ 

1 

I Bemerkungen und Zusatzinformationen ---
1 

1 

1 
1 

1 
1 

j 
------ - -

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusmnmc:narbeil mit Staatsbe trieb Sachscnforst 03/2007 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2110, 2ll0, 4-010, 4-0JO, 5130, 6110, 6130, 6210, 6230. 6240, 6410, 6430, 6«0, 6510, 6520) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• (%", o 2. ,~~o ( C-3 -1-~~ Daten zum Natura2000-Gebiet0 Tl< <;;-S-Y) 
LRT-Code 

8±±1 
D l!l<f.Nrdcr ID 1 1 1 1 1 1 

1andesinteme Nr. 10 l+- 1/f 1 EI A"bildung 

ggt: Nebencode Llff-Fliichc lxxxx nder rn LRT-Entwicklungslläcbc 2x.ux Nr. der Teilfläche (.<. Gcoda1<7!) 

ggt: Nebencode 
(llnM nur Feld~ mil 0 au~füUon) 

Grund für Nebencode(•): Name der Teilfläche 
LRT irn Komplex D oder LRT unde.utlich nusgcpr.jg1 D Fläche (m2) 

Angaben zur Kartierung0 

Nr. ßfN-Biotoptyp 1 
1 1 1 .1 1 1 1 1 

bei linienhaflen LRT: u ' /,(fr;µ.,-,1· t, Länge (m) Kartierer c:O.LiJw) 

Exposition: Breite (m) Auftragnehmer MaP 
~""""' 

\IOTl -· bii _. 

Inklination: Aufuahmedatum ,,16 ·i.. {l· ........ ,;c;;a •Dn-.6is _ . ssf.lr„~"=11 

Beschreibung {für LRT-Flächen) bzw. Begründung (für Enlwlcklungsßächen)0 /1. ,4r..f Mil, J,, 

s~~,,J.w f;~<.:{~v- f,..i:._L,/ ( 1"' "' L~·ov-el \,.._ vf ~l-c1.-~li..,,.J/ '?_c-.... 1- tr~1 ?: t.~• sk.trc.-- ' ~ 

'"' 
; ...,.. "PT--f-C ~(,..,.~ '°'k"' CJ(,t-i/) 1( vv ~ ) 

' 

Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufuahme 1 1 1 1 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufuahme (gcm!.ß tcchn. Anfonlerungon) 

Nr. Veg.-Einheit 
1 1 

RWj ! 1 1 J ! ! 1 
HW j 

1 1 1 1 1 1 ) (nte:h llOtren CC 111, 2001) . . . . • 
Bewertungskriterien (Nur die bewerlungsrelevanten Parameter, die je nach LRT unterscllledllch definiert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Schichtung 2. Vegetationsstmktur 

Schiebt Deckung(%) LcbcnsraumtyphchCT Anteil an „. Ausprägung Struktur Ausprägung 

Unter- und niedrigwüchsigen Grasern (2310, i.no. 4000, 5130, r.1 w. a )( c Einzelgehölze/ld. GebiiSche (23 10,2330,4-030,mo. 1a 1 b c 
6210,6230, 6240, 6410, 6430) Mittelgräsc:r 6130.1,6210, 6230, 6240, 64!0, 6510, 6520) 

Obergräser niedrigwüchsigen Kräutern (2J 10, 2330, 40!0, 4ll30, mo. a blX kleinräumig wechselnde Ausprägungen (4-010, ialb l~ 
6110, 6130, 6210, 62..'I0,6240, 6410, (>440, 6510,6520) 

niedrigw. Krauter 61IG,6131).1, 6210, 6230, 6240, 64!0, 6440, fil lO, 6520) 
unterschiedliche Sukzessioosstadicn (Zl:lO) lalb c 

a bl~ Rosct!CJ1pflanzcn Rosettenpflan7,cn (2J ID, 2330, 4-030, 5130, 6230, 6440, vc:rsch. Altersklassen von ZwCJgsträuchcm lalb c 65IO, 6520) 
Zwcrgstrouchcr (2310, 4WO, 5130) 

Mooscn/F1cchten l'23 I o, 4010, 41130, 5130, 61 IO, 62 IO, 6240) a b c la lb lK Moose kleinriiumiges Mosaik mit („.) (23 10, m o,4-010, 
Zwergsträuchern (2310, 4010, 41130, 5130) b c a ~030, 51311, 61 10, 6130, 6210, 6230, 6240, 6430, 6440, 6510, 6520) 

Therophyten 
Therophyten (23JO, 6110, 6210, 6240) a b c (Vegetationstypen lt. KBS bille unten angeben!) 

Sukkulenten Sukkulenten (61 IOJ a b c Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) (Summo da- De<l:lmgsgrado 

1 a J b J ~]keine~ Borstgrasrnsen (6510, 6520) der Schich1cn Gesa111tbewert11ng (oufLRT-Flilchc, nichl nur VA) 
m.u.100%) 

• nurbti r.430 möglich Flachla.nd.-Mähwiesen (G'?Jij) ßOJnerlmngcn 
Kalk-Trockenrasen (6110, 6240) 

Kxyptogamenflurcn (2330) 

Magerrasen (2330, 6131), c.s 10) 

Moor- / Torfmoosflächen (4010) 
3. Geländestruktur I Sonderstandorte PioniemtSell (62 10) 

Strukturen (!iin.n:A,,;,m.""""' h<=ntadJ Ausprägung Rölnichle I Großseggenriede (6430, 644-0) 

vegetntionsfreie Rohböden (23 IO, 23J0,40I0,4030, 5130, 61IO, 6130, 1;210. 6230, 6240J a b c Sand- / Silikattrockenrasen 
l(".3 10, 2330 4030 5130 61301 

bewegtes Relief I Düneostrukturcn (1310, 2330,40 1 0,403~1, 5130) a b c sonsL Nassvegetation (11440, 6510, 6520) 

Felsschutt/Gesteinsschutt (6110, 6130, o"Z ln, 6240) a b c thermophile Sämne (6210, li240) 
Lesesteine/größere Gesteinsbrocken (6210, 62401 a b c Trockengebü.c;che (6110, 62 10, 6240) 
Wechsel von Naßst.ellenlF!u!mulden und trockeneren/frischeren Bereichen a b ~ Zwergstrauchheiden {2JlO, 6130) 
16230 641(} 6430 """' 6~10. 65201 

Wechsel von flach- und tiefgründigen Bereichen (6230, 6510, 6520) a b ~ 
la lblRI 

Gesamtbewertlmg laJb~I 
Gesamtbewerllmg 

Bemerkungen 

Bemerlungen 
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Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2J IO, 2330, 4010, 4000, 5130, 6110, 6130, 6210, 6230, 624D, 6410, 6430, 64<10, 65 10, 6520 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundarteninveotar (gern. LRT-spezifischer Liste olmc seltcnclbc:;ondere Arten) Ge.,amth1:wertung Grundnrteninventar 

Nachgewiesene bewertungsrelevantcAt1en (wissen:;chnftlicbcr Name, eindeutige Abkürzung zulässig) 

2. selteoe I besondere Arten 

Nachgewiesene bewertungsrelevnntc Arteo 
Cwis,;e.n.~hnOlicher NAmfl" einde.utittßAbkün:mit zulh&iS!l 

3. Tierarten 
Untersuchung von Indiknto!g!Uppeo erfolgt 'l 

wcnnj~Artengruppcl: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Artcngruppc2: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Arn:ngruppe3: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ge.~a111thewert11ng besondere Arten 1 a 1 b 1 c 1 Gesflmthewertung Iil!t'artcn 

Btm.:rkungon 

Beeinträchtigungen 
1. Boden, Wasserhaushalt, Stoffhaushalt 

Grundwasserabsenkung (mu:6230·2, 6410, 1 a 1 b 1 c 1 
6430,6440) 

Entwässerung (nw:40IO, 6230-2, 64 I0, 6430, 
6440) la lb lc 1 

la lb je 1 Gcwässcrverrohrung I -vcrlcgung I 
-begradigung /-verbau I 
Uferbefestigung l'.!nl!6430) 

Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- 1 ~ 1 b 1 C 1 
rung) (einschl org.Ablagcrungen) CnkhJ611oJ 

Müllablagerung (anorg. Stoffe) l,....,.K.,....l .,....b ,.-1 c...., 

Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 1 gl b J C 
Stäube, PSM, Satze) · · 

Abba~ (Sand, Gestein, Torf) I 1 )i 1 b 1 c 
Matenalcntnalune 
Störungen des Oberbodens I der Boden- IV 1 b 1 c 
decke <.owiJ.2330, 4010,4030,6 11 0,6130) ~ 
Veränderung der Bodenstruktur / 1 J!I b 1 c 
des Bodenaufbaus Ul.111: 6510,6520) 

Verdichtung (Befnhrung) (Di'1116110, 613UJ 11'1b1 c 

Nährstoffinobilisierung im Sediment 1 a--1 b 1 c 1 
(mir4010) 

Eintrag and= Stoffe (einschl. fJ 1 b 1 c 1 
Fremdstoffe Zllr VW:gcbefestigung) (nish16110) 

Wasserstandsschwanknngen (anthrop., r:-n::T.:'lb I 
nichtnutzwlgsbedingt(luu:40IOJ ~ 

2. LR-untypischeArteo I Dorninanzcn 

Neophyten I Neoroen ' 
Niihrsto:ffzeigcr ' 
sonsl Störzeiger (incl. Rudcrali
sierungszciger) ' 

3. Störungen an der Vcgetationsslrok!ur 
Nu tzungsnuflassung /Brache 
(Diili23 IO, 2330, 6110, (0130, 64301 

direkte Schädigung von Vegetation 
(!wr61IO,6130) 

la /b /c 1 

Verbuschung / Gehölzaufwuchs Mc 
Vergrasung I Grasfilz (nidll 6410, 6430, 6440) J( b c 

Pflegedefizite <.ail;hl 6ll0,6130) b c 

4. Sonstiges 
B cschnttung<akhl6410,64J0.6440.r.:sw.6s20l mi. b c 

Begängnis, Frequcnticrung (mu40JO, 6110) a b C 

Zerschneidung C!!l!c6510, 6520) b c 

' Arien (wis~: eindcul. Abk. crlnubl): 

5. Nutzung I Bewirtschaftung 
Bewirtschaftungsintensitiil 
Ulur.4010,4030, 5130, 6430.li440, 6510, 6S21ll 

Aufforstung (nisb1 61 IO, 6130) 

Beweidung (nur r.s 10, 6520) 

Gewässeruntcrhnltung (nur6430J 

Sonstige Beeinträchtigungen 

llomcrlamgcn 

Erhaltungszustand 

ja !nein 
a b c 
a b c 
a b c 

a b c 
a b c 
a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 
D Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 

(für A) 

Bemerlrungen zur Bc:wertung / gutachterliche Abweichung vom Bewertungs-/ Aggregationsschema (nur bei Enclaggregation möglich): 
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§ U,118 

Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2310. 2330, 4-010, 4030, 5130, 61 10, 6130, 6210, 6230, 6240, ~10, 6430, 6+40, 6510, 6520) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• O(, l!Jl. 'M J ( G ') //- !>V Daten zum Natura2000-Gebiet• Tw s'S43 
LRT-Code m D iaf.Nr. dcr 1D 1 1 1 1 1 1 

landesintemc Nr. /ö li !l'l lr:I AU6bi1Jung 

ggf. Nebencode LllT-Fliichc lxxxx oder rn LRT-Entwicklun&11llächc 2xxxx Nr. der Teilfläche r:.. Ci<-odatm) 

ggf. Nebencode 
(drum nur Felder mil 0 nu<r.Jllcn) 

Grund für Ncbcncodc(s): Name der Teilfläche 
LRT im Komplc:J< D oder LRT undeutlich •u&gcpriigl 0 Fläche (m2) 

Angaben zur Kartierung0 

Nr. BfN-Biotoptyp 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

bei linienbaften LRT: /,{' /,{ (().w1o: l; 
Länge (m) Kartierer (<.Liste) _ . . 

Exposition: 
~itf:ttld won - · G11 -

Breite (m) Auftragnehmer MaP 

Inklination: Aufuahmedatum "'' · f. 14. -..i;;;;;l ~-- brJ_ i:;r.(liia. ... ~i-,i 

Beschreibung (für LRT-Ftächen) bzw. Begründung (für Entwlcklungsflächen)0 

)~~J- 5kF- ..ß..'v-?-1 'r':~ g-t,.-/t·v 1't-r.-" 
I 

-z._._ K-f,·v.~ ff 1...- lvf 

1( c.v .:~ ' ( ;.kh ·, ~ ~-l ~ u .... v11V11 l d -~j ) . 
\ 

Vegetation• 

N~ Vegetationsaufnahme 1 1 1 1 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufuahme (SemlB tochn. Anfonlerungon) 

Nr. Veg.-Einbeit 
1 1 

RWI 1 1 1 1 1 1 l HWI 1 1 i 1 1 LJ (nacb e o mm et aL ?OOt) . . . . . 
Bewertungskriterien (Nur die bewertungsretovanten Parameter, die je nach LRT unterschiedlich definiert sind, berücksichUgenl) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Schichtung 2. Vegetationsstruktur 

S<:bi<:ht Deckung (0/o) Lebcnsrauml.ypi.chcr Anteil"" -· Ausprägung Strukrur Ausprägung 

Unter- und niedrigwüchsigen Gräsern (2310, 2330, 4030. 5130, 6110. a l ~ c Einz.elgehöl.ze/ld. Gebüsche(l310.mo.40J0,5130, 1a 1 b c 
Mittelgräser 613().1, 6210, 62.."IO, 6HO, 6410, 6510, 6520) 6210,6230, 6240, 6410, 64JO) 

kleinriiu1lllg wechselnde Auspriigwigen (4010, 1a1 b lle Obe!gräser niedrigwüchsigen Kräutt:m (23 10. 2.330,4010, 4030, 5130. niblW 6110, 6130, 6210, 6230, 6240, 6410, (>440, 6510, 6520) 

niccirigw. Krauter 
6110, 6130-1, 6210, 62."IO, 6240, (>410, 6440, 6SIO, 6520) 

unterschiedliche Sukzessionsstadicn (2JJO) lalb c 
b k: Rosettenpflanzen Rosettenpflnnzen m 10. 2330, 4030, 5130. 6230. 6440, a vcrscb. Altersklassen von Zwergstniuchem lal b c 65l0, 6520) 

f."310, 4000. 5 130) Zwergsträucher 
Moosen/Flechten (2310,4010,4030,5130, 6110, 6210, 0240) a b c 1a 1 b lk" klcinräumigcs Mosaik mit( ... ) (23 10, 2330,4010, Moose 
Zweigsträuchc:m (2310, 4010,4030, 5130) a b c 4UJO, 5130, 6110, 6130, 6210, 6230, 6240, 6430,6440, 6510, 6520) 

Therophyten 
Therophyten (2330, 6110, 6210, 6240> la b c (Vegetationstypen lt KBS bitte unten nngcbcn!) 

Sukkulentc:n 
Sukkulentc:n (6110) a b c Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) 

(Summe der Dcc:lwn8'6J'do 

1 a 1 b ~ Jkcine•I Borstgrasrasen (65 11~ 6.520) der Schichten Gesamtbe1verl1111g (aufLRT-Flrichc, nichl nur VA) 
rm..~ 100%) • nur h~ 64lU möglich Flachlarul.-Mähwier.<.-n (6nü> Bemerkungen 

Kalk-Trockenrosen (6110, 6240) 

KryptO!,'llIDCllfluren (2330) 

Magermscn (2JJIJ, 6130, 651 oi 

Moor-/ Torfmoosflächen (4010) 
3. Geländestmk.tur I Sonderstandorte Pionicrrnscn {"210) 

Strukture.o (e~hndtmlJ Ausprägung Röhrichte / Großseggenriedc (!SIJO, 6f.IOJ 

vegctationsfreie Rohböden (2310, 2330, 4010. 4<DO, mo, 6110, 6130, 6210, 6230, 6240J a b c Sand- / Silikattrockmrasen 
l t'ZJIO 2330.4030 5130.61301 

bewegtes Relief/ Düncnst:iukturcn (2310, 2330,4010,4031>-I, 5130) a b c sonst. Nassvegetation (6'!40. 6510, 6520) 

Fcls.~chutt/Gesteinsschutt (61JO, 6130, 6210, 6240) a b c thermophile Säume (6210. 6240) 
Lesesteine/größere Gesteinsbrocken (62 10, 6240) a b c Trockengebüsche (6110, 62 rn, 6240) 
Wechsel von Naßstdlcn/F1utrouldcn Wld trockeneren/frischeren Bereichen a b " Zwergstrauchheiden (UJO, 6130) 
16230 6-410.(>4'.lll M<IO 6SI0.6S201 

Wechsel von flach- und tiefgründigen Bereichen (6230, 6510, 6520) a b lf. 
[äJb]X] 

G~amtbewertung lalbl(l 
Ge.wvnJbewcrtung 

Bemerkungen 

Bemefkungen 
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Grünland ' Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG (2llO, mo, 4010,40JO, mo, 6110, 61JO. 6210. 6230, 62AO, 6410, 6430, <>Mo. 6510. 6520) 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundartcninvcnl:lr (gern. LRT-spCT.ifischer Liste ohne seltcne'besondcrc Arten) Gl!Sanrtb1..'Wertung Grundarteninventar 

Nachgewiesene bewertungsrclev11nteAltcn (wisscn.-;cbaftlichcr Name, eindeutige Abkürzung zulässig) 

2. sehene I besondere Arten ' 3. Tierarten (/ 

Untersuchung van Indikatmgruppcn erfolgt ? Nachgewiesene bewcrtungsrelcvanteArtcn 
(wi„cnochaOlichct Na""' cindeuti•cAbkllr=• :rul!s6iol 

wennja, Artengroppe 1: --------------------

ja nein 
a b c 
a b c 
a b c Artengruppe 2: -----------------~ 

Artcngruppc:3: --------------------

Gesamtbewerlllng h~wnde1't! Anen 1 a 1 b 1 c 1 Gesumtbe111ert11ng 1ier11rten 

Bemerkungen 

Beeinträchtigungen 
1. Boden, Wasserhaushalt, Stoffhaus.halt 

Grundwasser:ibsc:nlamgCnut 62Jo.2,<>410, 1a1b1c1 
6430,6440) 

::lisserung (Dw:40IO, 62l<l-2. 6410, 6430, 1 a 1 b 1 c 1 

Gewässerverrohrong I -verleguog I i a ! b j c 1 
-begradigung I -verbau I 
Uferbefestigung (mir6430J 

Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- j l( 1 b 1 C 1 

nmg) (einschl. org. Ablagerungen) (nii:hl 61 IOJ 

Müllablagerung (anorg. Stoffe) P€~~,-b ~, c~I 

Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, llf / b J c J 
Stäube, PSM, Salze) - · · · 

Abba~ (Sand, Gestein, Torf) I flll I b 1 c 1 

Ma!Clialentnahrue 

Störungen des Oberbodens I der Boden-1~ 1b1 c 1 
decke (Dis!il2J30, 4010, 40JO, 6110, 6130) 

Veränderung der Bodenstruktur / 1 l<I b 1 c 1 
Jes Bodcoau1baus Ull!r 6510, 6S10) 

Verdichtung (BefJlhrung)~6JJ0,6130) !>( 1b1c1 
Nährstoffinobilisicrung im Sediment 1 Ä 1 b 1 c 1 
(lw40JOJ 

Eint.reg anderer Stoffe (einschl. !li1bTCl 
Fremdstoffe :zur Wegebefestigung) (l1im! 61 ~ 
Wasserstandsscbwankungen (antbrop., ~-~~ 
nicht nutzungsbedingt (lwr40tO> 1 a 1 b ! C 1 

2. LR-untypischeArten / Dominanzen 

Neophyten I Ncozoen ' 
NiibrstoflZcigcr ' 

sonsl Slönciger (incl. Rudcrali
s icrungszeigcr) ' 

3. Störungen an der Vegetationsstrukrur 
Nutzungsauflassung /Brache 
CDWll2310, 23JO, 6110, 6130, 6-IJO) 

direkte Scliiidiguns von Vegetation 
(Jlw: 61IO,6130) 

IKlb lc 1 

!a /b /c / 
Verouschung I Gchölzaufwuchs mb c 
Vergrai.'llllg I Grasfilz (liidlJ. 11410,(..130, 6440) b c 

Pflegedefizite (Dkb.! 6110,61JOJ b c 
4. Sonstiges 

Beschattung (.oil:bli\4I0,64JO, 6440.6SI0.6S20) imb c 
Begängnis, Frequenticrung (lw4030,oJJoJ a b c 
2.crsclmcidung <iw 6.510, 6520) b c 

1 rut<n (wis!..: eindeul. Abk. orlaubl): 

5. Nutzung I Bewirtschaftung 
Bcwirtscbaflungsintcnsitiit 
Cm!l.4010, 4030, Sl30, 11430, 6440, 6510, 6520) 

Aufforstung (nii:hl 6110, 6130) 

Beweidung (Dur rn 0, 6510) 

Gewässeruntcrhaltung (Jlw:i\430) 

Sonstige Bceintrüchtigungcn 

lkmcrlcnngcn 

Erhaltungszustand 

a b c 
... b c 
a b c 

a b c 
a b c 
a b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen 
D AbwcrtWJg wegen Unterschreitung der Mindestgröße 

(fürA) 

Bemeikungen :zur Bewertung/ gutachtcrliche Abweichung vom Bewertungs-/ Aggregationsschema (nur bei Endaggregation möglich): 
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Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland J 
(2310, 2330,4010,4030, 5130, 6110. 6130. 6210, 6230, 6240, 6410, 6430, 114-40, 6510, 6520) 

Rahmendaten 

TK 25 Nr. '" ! S-) 'f ! J 1 

•H~r 

Grund für Nebencode(s): oA„bll<hi•~ 

Arbeitskarte-Ni: 

LRT-10 
Biotop-10 alt 

Biotop-10 alt 

Primiiraufwuchs 0 
Sek.undäraufwuchs l1'J 

LRT im Komplex D oder LRT undeutlich ausgeprägt D 
Erfassungshilfe Standort (ZutrcfTcndao anla=cn) sehr steil> 50% 

steil> 35% 

fläche(m') 

bei linicnhaftcn LRT: 
Längc(m) 

Breite{m) 

.... 
reich feucht NW N NO konvex 

mäßig steil > 20'JK ~~„ ... 
m~ ,,,;dlf{ w lrcioc K 1plan -
arm trocken sw s so !konkav 

gering geneigt > 5% 

eben 

~'-J-J ,~Jlv..-. JtA„J, fb.' ._, tv-(&C;[ 

tJtc.rt ~ ( (/ ~ ft.-f r}. ~ ' /- &:; V. ,,.,. e-/ 1~ 8" l._4, 

Erfas.'ICJ' (). ( k({)tl.+'I, ; w 
Aufnahmedatum ,,(6 . ~, (l.. 

NL Veg.-Einheit 
(=hBomortdol.2001) 

.___.I . ._ . ...___ . .____..._. ""---J· 1 

Ni: Bfl-1-Biotoptyp 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lebensraumtypiscbes Arteninventar 
Nct-.JCWiocDC b.::"i'CTllflVn:k-l:et: Ancc (wi\.a.ch.ft licbc: NLon.:., cizick:u:it:J= Ahkl."1.l'eS zrJluig) 

AM· AronacA1w:n1 

Lebensraumtypische Art AM 

Bceinträctitigungen 
Rclcv11111 •ind die Bocintrichtlgunga1 •llirlauai Ausma8a 

1. Boden, Wasserhaushalt, StoObaushalt 
@IfilQ] Grundwasserabsenkung <imr 6230.2. 6410, 

6430,6440) 
~ Entwässerung (mu;-4011>, 6231>-2, MIO, 6431>, 

6440) 

~ Gewässerverrohnmg / -verlegung I 
-begradigung I -verbau I 
Uferbefestigung Cn!ll 6430) 

~ Niihrstoifeintrag (N, P) (Eutrophierung) 
(cinscbl. org. Ablagcnmgen) (.ajgll6 llO) 

~ Müllablagerung (anoig. Stoffe) 
1i[füJ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 

Stiiube, PSM, Salze) 
~ Abbau (Sand, Gestein, Tori) / 

Materialentnahme 
~ Störungen des Oberbodens/ der Boden

decke <.aW!l 2330,4010, 4030, 6110, 6130) 

~ Vcräoderung der ßodeoSIIUktur I 
des Boc!Cßllutbaus U!!!r 6SIO, ~rzo) 

Art AM 

A 

.:!> 
1; 

'Z 
7 
~ „ 

:J 
/{ 

z. . 

~ N"abrstoffinobilisicrung im Sediment 
(Jwc4010) 

~ Eintrag anderer Stolfc (einschl 
F.i=>dstoife 2UT WescbcfestiguDB}~ 61101 

(filfilfil WasserstBndsschWBDkuogen (anthrop., 
nicht nutzungsbcdingt CD!a: 4010) 

2. LR-untypisebc Arien I Dominanzen 

~ Ncophytcn / Ncozoen ' 

~ Nährstoffzeiger ' 

~ sonst Störzeiger (incl. Ruderali- ' 
~ sierwigszeigcr) 

3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
~ Nutzungsauflassllllg /Brache 

~ 2J 10, 2330, 6110, 6130, (1430) 
~ direkte Schädigung von Vegetation 

(Jm6 110, 6130) 

1 Angabc:Anm 

~ Verdichtung (Befahrung) CnW1161IO, 6130> ----------------

Hauptverursacher Ot Auswllillirtc W.:n Vcnusadocrba><Mon) 

Bewertung lebensraumtypiscber Strukturen 

Bewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

IA!BIKI 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, AbL Natur, Landschaft, Boden 04/2012 

Art AM 

~ Verbuschung I Gehölzaufwuchs 

~ Vcrgrasung I Grasfilz{nigU 6410, 6430, 6440) 

fJiI§If] P!lcgedetiziu: (lli"'1 GI ro, 6130) 

4. Sonstiges 

~ Bcschathmg (Dll:hl6410,643Q, 644D, 6SI0,6S20) 

~ Begängnis, Frcqucnticnmg(wL[40J0,6llO) 

~ Zerschneidung (mir6SI0,6S20) 

5. Nutzung / Bewirtschaftung 
~ ~gi;inl.cnsilät 
~ Ulur.40!0,4030, 5130, 64Ja,6440, 6Sl0, (iS20) 

~ Aufforstung~61J0,61JO> 
~ Beweidung<nio:r..s10,mo) 

[filfilfil Gewiisscnm !crlialtwig Cm!t 6430) 

1 Besonderer Handlungsbedarf D 1 

j Foto D 1 



1 Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland 1 
('..llO, 2.H0,4010, 40JO, 5130, 6110, 61'.lO, 6210, 6230, 6240, 6410, 64.JO, 6440, 6510, 6520) 

Rahmendaten ö~.ö~ · 3~ P. 

~ llrr~t 

Grond fürNebencode(s): ••Awl•IJur.x 

Arbeillikarte-Nr. 

LRT-10 

Biotop-10 alt 

Biotop-ID nlt 

Primäraufwuchs [}j 
Sekundäraufwuchs D 

LRT im Komplex 0 oder LRT undeutlich ausgepriigt D 
Erfassungshilfe Standort 1zutn:trcnir.:. anlacuicn) sehr steil > 50% 

roich feucht NW N NO konvex 
steil > 35% 
mäßig steil > 20%J( 

~ mjkl w l:ein• it-. plan 

mm trocken sw s so (konkav 
gering geneigt> 5% 

eben 

Fläche (m2) 
bei linienhaftm LRT: 
Längc(m) 

Breite (01) 

..... 
""" 

Erfass er 

Aufuablncdalwn 

Ni: Veg.-Einheit 
(ruci. lll"mrrtd1l'!OOI) 

Ni: BIN-Biotoptyp 

1 l l l l 1 1 l 1 

..... 
..... „ . 

Beschreibung (ausführlicb)0 ~,.,::~;;::;.=;-:.:,,m;;,·~.=~::i::.;;:;;:;:;;: ,;,;;:::.::.~~D,,,,.,,Jn.r•. ,.,,„ .... o.„.,„.,,,.,oJ. 

(\A. ~ /J_, J: s' ') JA, L . ;.L; ,{(.„ $ ~~wf ~--.J 

/'/ (j..f,t(.•t [0 -· er;l f+V (IJ« ) I 

Lcbcnsraumtypisches Arteninventar 
~~ bc"-::rtWl.;tr;lcvs:tc.Attc:l (~iu::t.duiftflC.!:crNa:r.c.c:iDdadJPAb!rna:Ll'lt1mll~) 

AM · .<froruic.lu~hll 

Lebe:nsraumtypische Art AM 

2 
z 

1 c_ e~ , «.- • ....... 
1 ~"·"' ··' Lll ... ( 2. 

z 
l. 
3 
2 
z 
l ,,, 

_.., 
z. 

Beeinträchtigungen 
Rcl1..-vMI rind die Bccintri.chriguns~ .rtätbta'I AUJ:Jnnßc.o:i 

1. Boden, Wasserhaushalt, StofThaoshalt 
(filfilQ] Grundwasserabsenkung <mir 62J~:z, 6410, 

6430,6440) 
~ Entwäs=ung <mit '4010, 6230·2, 6410, 64'.!0, 

6440) 

[fillifü) GewässCIVerrohrung / -vcrlegung I 
-begrndi!,'llllß I -vetbau I 
Ufc:rliefestigung Cn!!!64JO) 

OOfilfJ NälustoJfeintrag (N, P) (Eutrophierung) 
(einschl. ari;. Ablagerungen) ~61 JO) 

~ Müllablagerung (anorg. Stoffe) 
OOfilQJ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 

Stäube, PSM, Salze) 
~ Abbau (Sand, Gestein, Torl} I 

Ma!crialcntnahme 

Art 

.( 

~ 

„ 
„ 

J' 

Nimto.ffinobilisicrung irn Sediment 
(m.r<IOIO) 
Eintrag anderer Stoffe (einschl. 

AM 

F rcmdstoffu mr Wegebefestigung) (JWil 6111)) 

~ Wossersrandsschwankunsen (anlhrop„ 
nicht nulzungsbedingt <aw: 40!0) 

2. LR-untypischeArten I Dominanzcn 

~ Nrophyten /Neozoca ' 

~ Nähn;toffz.eiger' 

~ sonsL Störzeigcr(incl. Rudcrali-' 
sicrungszeiger) 

3. Störungen no der Vegetationsstruktur 
~ Nutzungsauflassung /Brnche 

~ n 10. r.>Jo, 6110, 6 130. li4JOJ 
(filfilQ] direkte Schädigung von Vegetation 

(ruu:6110, 6130) 
~ Störungen des Oberbodens / der Boden

decke WWil2330. 4010,4030, 6110, 6130) 

~ VerändClllllg der BodcDStruktur I 
'Anp:An01 des Bodcnaulbaus (Mr b)I0,6ll1>) 

~ Verdichtung (Befuhrung) l'ru;hl6110. 6130) ----------------

Hauptverunacber ~LA""''lhtlb!o rlncn Ve111&2ch:r bmtllllro) 

Bewertung lebensraumtypischcr Strukturen 

Bewertung lebensraumtypisches Arteninventar 
Bewertung Beeinträchtigungen 

Erhaltungszustand 

1 A j B l~ I 
Landesnmt für Umwelt, Landwil1scbaft und Geologie, Abt. Natur, Land~chaft, Boden 04/2012 

Art AM 

~ Verbusclmng I Gehölz.aufwuchs 

~ Vergrasung I GrasfilZ<nirl!l (.410, 64JO, 6440) 

~ Pilegcdefizjte~611U,61JO) 
4. Sonstiges 

~ Beschattt.mgUlil:hl641U,6430,644ll, GS I0, 6$20) 

~ Begängnis, f requcntierung (mn4030, 6110) 

~ Zersclmeidung <mir 6510, 6520) 

S. Nulzuug I Dcwirtschaftung 
[illifil Bewirtschafumg.;inlcnsitiit 

Cma.4010,4030, 5130. 6430, 6440. 6510, 6520) 

~ A ufforsrung(DiUll6110.6130) 

OOfilQJ Beweidung <ns 6510, 6n1lJ 

~ Gewiisscruntcrhaltung (llJll 6430) 

1 Besonderer Hmdlungsbcdarf 0 1 

l Foto D 1 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(2310, 2330, 401o,4030, 5130, 61 10, 6130, 6210, 6230, 62~0. 6410, 6430, 6440, 6510, 6520) 

Grunddaten 
Daten zum Lebensraumtyp• t:J{; , ot, '!w ( Git 

/1-· s-·3 Daten zum Natura2000-Gebiet• ff.( S-S'< 3 
LRT-Code r±rn D J1Jo<f.Nr.der lD 1 1 1 1 1 ! landesinterne Nr. 1 1 1 1 ! Ausbildung 

ggf Nebencode LRT-Fliichc lxxxx oder [[] LRT-Entwicklungslliicbc 2xxu Nr. der Teilfläche (~. Georfatcm) 

ggf Nebencode 
(t.lnM nur Felder mil 0 uusfüllen) 

Grund für Ncbcncodc(s): Name der Teilfläche 
LRT im Komplex, 0 oder LRT undeutlich nusgepr.igl D Fläche ( m2) 

Angaben zur Kartierung0 

Nr. BfN-Biotoptyp 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

bei linicnhElflen LRT: /;., K(cu... ,·l 
Länge(m) Kartierer (.r. Ll.<lc) 

Exposition: Breite (m) Auftragnehmer MaP 
win „. bL~„. Ubc:wicGCnd 

,,,(6 .1,{J. Inklination: Aufuahmedatum 
llb:swlcccni:1 Ylm„.6ii „. s;c: ~tg~tl:Ul'l\..""- l•.arOerung 

Beschreibung (für LRT-Flächen} bzw. Begründung (für Entwlcklungsflächen)0 

kte.l..N Mi~c.~tt ~;,.4 r·j ,„l,(,.t-(.._ Tf t.:.if {-1<J r-(;[A ( sJr<>! ~ ... '"'-er ?. i„ '1-'f1 pct')')G.-tyf ) 1 

fx frt" Jzevf.ruf 1 ol 8- L„f.t. (t- f..tf /{. 9tt-··~ ·J . V J,,.)1„A.4.' 1 (, .~ ~fx 1,J-C: 41 i LA- ~ l. ( "-! rt:.e.. 

1tJv.. 
0 

V 

Vegetation• 

Nr. Vegetationsaufnahme 1 1 1 1 1 
Mittelpunktkoordinaten der Aufnahme (Semiiß •echn. AnfordenmgonJ 

Nr. Veg.-Einheit 
(nncll Whhen Cl\ al. ?001) 1 . . . . . ! RW I 

1 ! ! 1 1 D ttw/ 

' 
! 

' 
1 1 ) 1 

Bewertungskriterien (Nur die bewertungsrelevanten Parameter, die Je nach LRT unterschiedlich definiert sind, berücksichtigen!) 

Lebensraumtypische Strukturen 
1. Schichtung 2. Vegetationsstruktur 

Schicht Deckung(%) Lcbensraumlypischcr Anteil an „. Ausprägung Struktur Ausprägung 

Unter-und niedrigwüchsigen Griisem ('23 JO, 2330, 4030, mo. 6110. alMl c Einzelgehölze / k:l. Gebüschc('lJJ0,2330.4030,mo. 1a1 b c 
01. 10,6230, 6240, MIO, 6430) Mittelgriiscr 613().1, 6210. 6230, 6240, 6410. 6510, 6520) 

.klc1ruiiumig wechselnde Am-prägungcn (4010, la l ~ c Obeigräser niedrigwüchsigen Kräutern (2310, mo.4010,4000. mo. a b 1:-t 6110, 6130, 62l0, 6210, 6240, 6410, 6440, 6510, 6520) 
niedrigw. Kräuter til 10, 6130-1, 6210, 6230,1;240, 6410, 6440, 6510, 6520) 

unterschiedliche Sukzessionsstadien (2330) lalb c 
Rosettenpflanzcn Rosettenpflnnzen (2J 10. 2330, 4030, 5130. 6230, 6440, a bl.li! vcr.;cb. Altersklassen von Zwergstriiuchem la lb c 65!0, 6520) (2310, 41lJ0,5130) Zwcrgsl:räuch~T 

Moosen/Flechten (2J 10,4010,40JO,S130, c;110. 62!0, 62AOJ a b c 
.kleinräumiges Mosaik mit („.) ('1310,2330.4010, 1 a IM c Moose 

Zwergsträuchern (231 o, 401o,4030, mo) b c a 4030, 5130, 6110, 6130, 62!0, 6230, 6240, 6430,64W, 65!0, 6520) 
Therophyten 

Therophyten (2330, 6110, 6210, 6240) a b c (VegctatioIL~typcn lt. KBS bitte unten nngeben!) 
Sukkulenten 

Sukkulenten (61 IO) a b c Vegetationstypen: Bergwiesen (6230) (Summe d ... Deckungsgrude 

1 a 1 b 1 ( lkcine"I Borstgrasrasen (65 II~ 6520) y der Schichlen Gesunttbewcrlung (aufLRT-Flficnc, nichl nur VA) 
nuu.. 100%) 

• nur bei 643U möglich Flachlwtd-Miihwiet:en (6'1311) Bemerkungen 
, Kolk-Trockenrnsen (f>l JO, 6240) 

Kiyptogamcnfluren (2330) 

Magerrnsc:n (2330, 6130,65 IO) 

Moor- / Torfinoosflächen (4010) 
3. Geländestmktur / Sonderstando1te Pioni.=asen (62 IOJ 

Strukt11ren (liin=liränhmi,= "'=fr1m!J Ausprilgung Röhrichte I Großseggenriede (6430, 6410) 

vegetatiansfreie Rohböden (2310, 2330,4010, 4030, 5130, 6110,6130, 6210, 6230, 6240) a b c Sand- / Silikattrockenrasen 
(2310 2330.4030 5130.61301 

bewegtes Relief/ Dünenstrukturen (2J 111, 2.Jl0.4-010, 4030-1, 5130) a b c sonst. Nassvegeflltion (6440, 6510, 6.120) 
Felsschutt/Gesteinsschutt (61 10, 6130, 6210, 6240) a b c thermophile Säume (6210, 62.40) 
Lesesteine/größere Gesteinsbrocken 1<.i 10, 624lll a b c Trockengebüsche (6110, 5210, 6240) 
Wechsel von Naßstellen/Flutmulden und trockeneren/frischeren Bereichen a b lt. Zwergstrauchheiden (2330, 6130) 
(6230. 64JO 6430 t\44G nS IU, 652Gl 

Wechsel von flach- and tiefgründigen Bereichen (6230, 6510, 6520) a b 1.1( 
Lililil Ge.w1mtbewertJmg laJ b j.(J 

Gesamtbetvcrt1mg 

Bemcrk.unscn 

Bemerkungen 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abl Natur, Landschaft, Boden 03/2016 Seite l von 2 



Bewertung der Lebensraumtypen nach Anhang 1 der RL 92/43/EWG Grünland 
(lJIO, lJJO, 4010, 4030, 5130, 6110, 6130, 6210, 6230, 6240, 6410, 6430, 6440, 6510, 6520) 

Bewertungskriterien (Fortsetzung) 
Lebensraumtypisches Arteninventar 
1. Grundarteninventar (gern. LRT-spczitischer Liste ohne seltene/besondere Arten) Gesamtbl!Wert11ng Grondartenlnventar 

Nachgewiesene bewcrtuugsrcleva01eA11cn (wissenschaftlicher Name, eindeutige Abkürzung zulässig) 

2. seltene I besondere Arien 

Nachgewiesene bewertungsrelevnnte Arten 
(wi!<5tn.5\:haR1ichu Nnmo· eindeuti~eAbkCir-. .c1.mQ: zulfü;„i;ia:l 

3. Tier:irten 
Untersuchung von Indikatorgruppen erfolgt? 

wennja, Artengruppe 1: --------------------

Artengruppe 2: --------------------
Artcngnippe3: ---------------- ----

Ge.~amtbewert11ng besondere A.11en J a 1 b 1 c 1 Gesamtbewertung Tierarten 

Bemerkungen 

Beeinträchtigungen 
1. Boden, Wasserhaushalt, StofThaushalt 

Grundwasserabsenkung <nu.cm0-2,r..i10, 1 a ·J b J c 1 
6430, 6440) 

~:ässerung (nw:40!0, 623().2, 6'110, 6430, 1 a 1 b 1 c 1 

Gewässervcrrohrung I -verlegung I 1 a 1 b 1 C 1 
-bcgradigung / -verl>au / 
Uferbefestigung Üllll 6430> 

Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophie- !>' 1 b 1 C 1 
rung) (einschl. nrg. Ablagenmgen) <nisJ.i.1 61 ID) 

Müllablagerung (nnorg. Stoffc)j ~)l!-l""b-J~c~ 

Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, j:ft ) b ) C 
Stäube, PSM, Salze) - - -

Abbau (Sand, Gestein, Torf) I I~ j b J C 
Materialentnahme a;: 
Störungen des ObtTbodens /der Boden- j )( j b 1 c 
decke ~23J0, 4010, 4030,6110, 61JO) 

Veränderung der ßodenstruklur / 1 ~ 1 b 1 C 
des Bodenaufbaus <nw: 6510, 6520) 

Eintrag anderer Stoffe (einschl l;\t J b 1 C J 

Fremdsl01fe zur Wegebefestigung) Qii>ll161 JÖ) 
Wassentwldsscbwanlmngcn (anthrop., 
nicht nutzungsbedingt (Dw:40IOJ 1 a 1 b 1 C 1 

2. LR-untypische Arten I Dominaru:cn 

Neophyte:n/Neo7..oen ' im 
Nährstof!Zeigcr ' c 
sonsl Störzeiger (incl. Rudcrali- c 
sicrungszeiger) 1 

3. Störungen an der Vegetationsstruktur 
Nutzungsautlnssung /Bruche ral"CJ 
~23 IO, 2JJO, 6110, 1>130, 6430) 

direkte Schädigung von Veseta tion 
(ruir6110, 6130) 

Ja /b je/ 
Verbuschung /Gehölz.aufwuchs ~c 
Vergrasung I Grasfilz (niW 6410, 64JD, 6440) a c 
Pflegedefizite ~6110, 6130) b c 

4. Sonstiges 

1 Arien (wt&.o;.: cindcul. Abk. .erlnubl): 

5. Nutzung I Bewirtschaftung 
Bewirtscbafumgsintensitiil 
Cmi.r.4010, 4030, 5130, 6430, 644!1, 6510, 6520) 

Aufforstung \nkhl 6110. 6130) 

Beweidung (Dw: MIO, 6520) 

Gewiisseruntcrhaltung (Dw: 6430) 

Sonstige Beeinträchtigungen 

ja !nein 
a b c 
a b c 
a b c 

a b c 
a b c 
a b c 

Verdichtung (Befa.hnmg) (llici116110, 6130) J,lc 1b1 c 1 

Nährstoffmnbilisienmg im Sediment pi J b j c J 
(mu:40ID) 

Beschut!Ung(.oiJ:hl6410.6430J>440,6~10,6520) mb c 
Begängnis, Frequentierung (mu:403D, 6 11 01 a b c . ----------------
z.erscbneidung Cm!J:6SJ0,6S201 b c 

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse 

Gesamtbewertung lebensraumtypische Strukturen A 

Gesamtbewertung lebensraumtypisches Arteninventar A 

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A 

B 

}( 
}! 

~ 
c 
c 

Erhaltungszustand 

D Abwcrrung wegen Unterschreitung der Mindestgröße 
(fürA) 

Bemerlcungcn zur Bewertung/ gulllebterlicheAbweicbung vom Bewertungs-/ AggreßBtionsschema (nur bei Endaggregatiou möglich): 
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·.„ : • ' >" • • • " ! · • • ' F • • • ,• . • • ' " ~· .„ •" . •, --~ 

1 . „Akfu~·u5ieturlg :der:BiotopJ<artieru:h9 in Sach~en--„_.-·. ;_: ·: . tK::2s -:Nr.-:- i · . .L S-s·"l j 1: 
- . : · .. „ . · Get~ndfJ ~.Jirfa"ssungsb~geri -(Vprd_ersefte) ,_ . : :· ... · '. : _. ob)~~t~ümn,er . :.t;L~ s-~ 1 
. . „. . . . ' .· „. ..• • •. . . . . ·. . . . . „ „ . ·~ .- . 

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

i.__l_B_i_ot-op_n_a_m __ e_l_B_ez_e-ic-h-nu_n_g _____________ """_'_"_,p __ ~_k __ '_-l_, i :::::::,::::rgängerw~lon: i 
.-

1 

Lage 
! 

1 l .___ _______________ _] 

Bearbeiter/Kartierer 

[Nffiiie {), c K( ac.i11 "' ~ 4 =1 
r Gemeinde/Landkreis -------·--·------- -----,

1 
1 0 

1 --·--·----- - -------·---·---_J ..,l_ at-um_· _/_f_6_-.P_.1_1. ______ J~ 
, Forstliche Bestandesadresse --~ r leitbiotoptyp ------1 

l
i (nurBlolOpelm Vrold) l lJ J 

Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 

1 1 
-------~ '---~---------~ 

ol o o jo 
01 NW NO ( Cl 

r Schutzstatus - ---------- ---, o 1 sw so 1 o 

1 ~ :::,o 1 t-~~~-0_1~0~0~_! _0~~~--1 
1 j Höhe mNN min. 1 ! 

,- Status 

1 

O wertvoll 

. O pot. wertvoll 

II

I 0 nicht mehr vorhanden 

. 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) I
I 11i. ~·~---'! 

max. i .___ ____ __, 

1- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen ------ ------·------·------- --, 

1 
1 rttkl, ft:.-..f„1,;.1i, <;tv ... fv , rr;..tp1e.t..J, 

j 

1 

1 1 
~----------·---·------------------------------

Änderungen 
- Aktualisierungsmethodik ----------------, 

l
\ D Datenübernahme aus FFH-MaP 

O Datenübernahme von RP/UFB l o Geländekartierung 

O keine Aktualisierung möglich 1 erfolgt l O sonstige: -~„- ·· ·· · --· ---· ... 
1 

; 1 

-- ·- -·- --- ____ „ _ _ __ , 

1 

O ~atenübernahme von UNS 

0 Uberprüfung Luftbild __________________ __, 

Unterobjekte 

[- Änderungen zur Vorgängerversion 

l j O Ersterfassung O Objektnummer 
1 
/ o Abgrenzung D Unternummer 

1 
o Löschung ! O Biotoptypen 

1 
o status/AusbHdung O keine 

1 

f Unter- / CIR-Code„ ! §26* l FFH - LRT.

1

1 Landschafts- ! Biotoptyp Flächen ! Fläche• 1

1

' Bremite• .1,' länmge„ ,
1 

GIS-Objekte' !' 

i nummer/ 1 I _ elemente• ! % i m• F L T-~ 
l j.-/-f,tl~,2o~ f" \ -r 1 1 ~o \ \ ! ! 1 1 

. I l f'f~ . 0tt, 1v~ ,.. i ,,., 1 i 1 ~~ 1 1 i l 1 i j 

j llf/l ,tH, ~ ~ J / J i ! .lO j j 1 1 ! j 
j_ __ J.ol,o'3. 4 i.~ 1 ~ 1 1,· ~~_/:." l St> 1 : ! j 1 : ! 

~ • l l -i, l ! 1·-i-1 1, 
1
1 l 1 ! 1 i i 1 l -

i 1 ! ! i ! 1 1 1 . 1 l 1 1 1 1 l - +/ - ---+-, ---+1·---li-1 ---r-1---j'-----j)-tj 
i ___ ~j ~-~'~~i _ _ _,__~·---+-1 ---~': ~~~l~-' -~-+l~-~1--~'~~J~-j~I L ! 1 ! i 1 1 1 1 t 1 ! 
• Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F .„ F!äche(n), L .„ Linie(n), P „ . Punkt(e)) 
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~- ... AkftJafis:iet~ng~_·d~r~iotop.k~rtier.Ütlghi ·s·ach$en: . c: · ·_ ·:T.tt25 :_._Nt~ . - .. L j ,_ 
. _.'.";„. ·, ·_-.<-:<:_: :· _: :-9e.Ja~ge :·~ s1assp~§sbÖ~e~ {Rq~kseftef .'.:: .. · , . · .. __ ; 9.bjeJ<t~üm_~-e~· . ~--·~-T;J 

I Biotopbeschreibung • Fortsetzung 

1 

1 

1 

1 
1 
i 
! 

i 
! _______________________________________ _ 

l 
1 
1 

1 
1 

1 
! 
! 

1 

1 

1 

1 
---1 

! 
Wertbestimmende Gesichtspunkte ----------------------------------

1 

1 

1 

o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten 

o Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten 

D wertvoller Biotopkomplex 

o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften 

D Strukturreichtum 

o Artenvielfalt 

o Flächengröße 

O biogeografischer Wert 

O historische Nutzungsform 

o Bedeutung für den Biotopverbund 

O sonstige Bedeutung 

r- Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ·- ·--·-------- - ---------------· 

! 
j 
1 

1 
1 

1 

1 

L_ 

Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

··-... --
-

1 Pfiegerücksland/ Maßnahme ertordertich 
3 gut (naturschutzgerechte Pflege/ Bewirtschaftung) 
4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
5 Beeinträchtigung durch Pflegefehler/ Bewirtschaftung 

Landesumt für Utnwelt und Geologie in Zusommenarbeit mit Stautsbclricb SaclJSCllforst 0312007 
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1 
1 
1 
1 

\ 

J 

1 

1 
1 

\ 

1 

1 



·. ··. : · .·. .. : . . 

· .. :AktuaHiieiu-ng d~r ~iQtqpK~f.ti~rungJn ·saclisett . °' :- .. • 
· . 'Zusa~blattßiotop~p~n o~eolaiid · · · · : :. ·, · · · · ···· · 

! Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH·LRT) i 

1 Unr. 1 

1 11 

. . - -, , : ·.:'· .„·· .. 

1: 
i 
i-

' .. 

1 
j Unr. 1 

l 1 
i 1 
1 i 
! ! 
1 \ 

1 1 

1 
Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH -bewerlungsrelevanten Arten und RL-Ar!en) ---:-i 
'lJ 1 Menge l Unr. 1 1 Menge Unr. 1 
t' i Ül °" ,., f c.- ' ' 

s~· 1 „~, . 1 ! ll l 
1 1 1 1 1 : r~-_t:. 1~~,A. 1 ! 11: ! '1·. 

\v-i(.,(,·._ ·ttF? j ' 1: 

"'f~„y "L'- 1_r,·u-J 1 l 1 

1

. 1 

u Div- (., J !1-- CM,. i- .J_.:) 1 1 li;' 1 1 

1 1 1 i 1 1 
\ 1 • 1 1 

i 
1 1 

1 1 

L. l 1 ___ ! __ i__J 
! Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertungsrelevanlen Arten und RL-Artsn) 

l ! IV.enge j Unr. i 

1 l 1 l 
1 l 1 1 
1 

1 1 1 1 . ' 1 

1 1 1 

1 l 
1 

! 

1 Menge 

1 

Unr. I 
1 . 

! ! 
1 1 i i 1 

1 ! 1 

I
I ! . 

1 \ 1L ~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

l
r

0
:e:::~~~!~:!;n (für LRT auf Zusa~bogen konkreUsieren) 1 

Baumaßnahmen/Ausbau i', 

j o Gewässerausbau 

1

, o Abbau/Abgrabung j 

O Aufschüttung/Einebnung i 

1 

O Ablagerung Müll/Abfall ! 
, o sonstige Ablagerung ! 
1 o Aufgabe der Nutzung O Erosion i 
1 O Intensivierung der Nutzung D Flächenverlust 1 

! o Aufforstung/Bepflanzung o Zerschneidung 
11 

1 

o Abholzung/Rodung D Ausbreitung von Neophyten 

D Umbruch D sonstige Beeinträchtigung ! 
L O Entwässerung ___________________ _ _______________________ J 

0 Eutrophierung 

0 Biozideinsatz 

0 Freizeitaktivitäten 

0 Verkehr 

D Schadstoffeintrag 

0 Gewässerverunreinfgung 

D Immissionsschäden 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbcil mit Staatsbecrieb Sachst-"!lforst 0312007 



~.·· ··.- .. . .„ 

. Aktu~·iisietu·ng d~r Biofopk:aftierung ifi.·sa~hsen · <. ·. ·'· . . · .· : .. . 
_ · ... 2-l!satzbbg~nPFH ~."LRTf Landsch;J(fselement~.liJrOffenfand ." .• · \ ·· ·· 

·:: ": · .. : .„~ ·:·~ ··· .. <:· :. · „. ~: : ... .... „„ · .... . . : . ". ··:: .. ... ·. ~:.. ': . :·~·. ·:. ~ ·: .. 
· · TK25-Nr. · :·· ·· l 
. . . Qbjektnil~m.er .. ,/1-- -----]. 

. . . . .•. ~:„.: -~ . . ; ... .. · . ~ . 

FFH - Lebensraumtypen 

j Unter- 1 FFH - LRT J Ausbildung 1 Bewertung Einzelkriterien Gesamt· Hauptbeeinträch- ! Verursacher j 

1, nummer I (ggf. Nebencode) 1 LR-lyp. LR_·_lyP_·--+-~-· ,--"_'--b-ew_e_rtu_n_g_+----ti-gu_n_g __ _,!li- 1 r---i-· 1 Struktur Arten eelnu. 1- : 
Bemerkungen J 

l 1 1 1 

L -1 
--l 1 1 ----...------:, ·-+, ----[------~-----+--------j1 

!----- 1--------·+-----t----1---r-----------·-t-------j--------i, 
i-----4-------f----+------;i ___j ____ -+-,------+-----+-------j 

1 .,i 11' ___ II. ·-------1 

/-- ·---,i ---!-------- ---t----i1----i -i--------+------+-----

1 i --1 
bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

1 
Unter- ! 

, nummer 1 

i 1 

Nr. FFH-Gebiet 

-t-· 
1---·+-------f------------+ 

Änderung zum FFH-MaP Hinweise I Bemerkungen l ____ J 
·-1 

'---~------- ___________ _._ ___________ ~--------·------' 

J Bemerkungen und Zusatzinformationen -------------------------·----, 

i !! 

l 
_J 

Landschaftselemente 

11 Unter· 1 Landschaftselement i,; Kategorie /i j Gemarkung / Flurstücke 1 Hlnwelse J Bern_ erkungen 

1 ""mm" 1 i~ •v.<os 1 . E 
1 1 1 1· 1 ~------, ·--___ ___,!. 
,- ------; 1 l : 1 
~__j :-~!~~-~-----
j 1 1 ~ 
i 1 -f---------.,-------------·~ 

1 

1 

1 

l---~---------t---+----+-----1----------1-------
, 1 

1 

I Bemerkungen und Zusatzinformationen -----·--------· 

1 

1 
l 

Landesamt für Umwelt und Geologie in ZusmnmClll!:rbcit mit Smatsbctrieb Sachscnforst 03/2007 



' .. .. . · .. 
:·;. „. Aktµalisierung der~Bjotopk~rtierung.i_n-Sachse"' .. „, :. .. r1(2s- ~ Nr .. '.·. <I ':r0ß 
· · . · Geiän.d?- ·Erfassungsbogen::(vorderseite) . „,_ . „ .. · .· ·. OQjektn~mmer:, · j /t - )J" 

. . . . ...' . . . . . . ," . . . . . : . ,; · ~· . . ·: __ · .~ . 

=r' 1 

1 
_j 

Beschreibung und Lage Aktualisierung SBK 

r Biotopname/ Bezeichnung -------------~-'--1-,+~·~~-~_J.,_( __,! basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

/ 1 ~llstiindlge Objektnummer -1 
l Lage -----i 
1 l 
~--------·------------------------

Bearbeiter/Kartierer 
1 Name 1 , / ,rf • I 
1 VI • Vlf ßt.v, kt /.J 

r Gemeinde/Landkreis ' oat 
II L um A6-~.1f-

I~-----------------------~ 
r 
i 

1

- Forstliche Bestandesadresse ! r Leitbiotoptyp 
(ltlll'Bio!DpeimlVa!d} ! 

l 
i 

Lage in der TK 25 {bezogen auf die TK 16) 

oi o o jo 
l 

~--------- ~--------------~ C ! NW NO 11 0 
01 sw so 0 

ol o o 1o 
\- Status -

1 

r Schutzstatus 
O wert'10!1 1 

0 FNO 
! O pot. wertvoll 0 ND 

1 O nicht mehr vorhanden 

f 
1 

D Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) l 

1 
! 

i 1 t--Hö_h_e_m-NN--m-in-. - C------!-1 
! max. c----; 

l- Biotopbeschreibung I Zusatzinformatjonen • ( -

1 T~i~·~ h9ih,tt!:P1• , }J„ 1A , w~r i" nc,!1(_ 
1 

1 
1 

Änderungen 

1: 
Aktualisierungsmethodik 

o Datenübernahme aus FFH-MaP 

O Datenübernahme von RP/UFB 

\ o Geländekartierung 

1

. 

0 keine Aktualisierung möglich ./ erfolgt 

[ D Datenübernahme von UNB 

j O Überprüfung Luftbild 
· 1 

I -• - -- ·-- ··~·---- l 

O sonstige: -·--· 

Unterobjekte 

Unter- 1 CIR-Code„ j §26* f FFH • LRT"f Landschafts· r Biotoptyp / Flächen ' 
1 . nummer1 ~ . . elemente* 1 1 % 

' ~ ' 1 66 [ 1 iA•,o4, 10. - r i 1 ' 
Lf'.o\{, &(ur ,...1 r l l i C.o l ! 1 

1 ! 0~ ,Ol, '(l" 1 i 1 Rte l ?o 1 

r 1 / 
1 i 1 

1 
1 

l 
1 

1 

' ! 1 1 
1 1 

! 
! 

1 i ! 1 1 

1 l j ' 1 ' 1 1 -- 1 r 1 i l 1 
1 

1 

1 

1 

1 l 

1 1 
1 1 1 
r 1 

[ ! 1 i ! i 1 1 

1 

! 1 \ i . 
1 1 1 

[ Änderungen zur Vorgängerversion , 

1 o Ersterfassung O Objektnummer j 

1

1 o Abgrenzung O Unternummer 

, O Biotoptypen Q Löschung 

! O Status/Ausbildung O keine 

Fläche* Brette• 
J 

Lä~e· 1 GIS-Objekte' 
1 1 m• m F L p 1 

! l 1 
! ! 
i 1 

1 i l 1 1 
1 1 1 l 1 1 i 1 1 

1 
1 

1 j 1 
1 ; 

1 

1 i i 
1 

~ 
1 

1 
1 
1 

1 

1 i \ 

1 1 
1 

1 

1 1 1 J 
; ! 1 1 

1 1 \ i \ \ 

•Angabe für gesamtes Unterobjekt •Angabe der Anzahl der GIS-Objekte {F „. Fläche(n), l ... Linle(n), P „. Punkt(e)] 

L:mdesamt für Umwelt und Geologie in Znsammeno.rbc-it mil Staat~betrieb Sacbsenforsl 03/2007 



' „ : 

· Aktu,ali.siei.ung ~~r.:a~.Ötopkartie~ung in Sachsen .. „.~~ 2s -·Nr. „. ; 1· .. 

· ~ · · ' .. „ G.elänc/e . .- Erfassungsbog(!n (Rü9kseite) " „ . · . . · .~ :pbjelttnu.mmer.: !~---~ 
. . . : .:. . . . . . ~ . . : .. . . .. . . .. .. . . 

r Biotopbeschreibung • Fortsetzung 
1 

1 
! l 

1 

1 
1 

Wertbestimmende Gesichtspunkte --------------------·----·-------·, 

l
l o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt ! 

D Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 

O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten o biogeografischer Wert 

! O wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsfonn 

o sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengeselfschaften o Bedeutung für den Biotopverbund 

O Strukturreichtum D sonstige Bedeutung 

Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ------------------ ·--------------, 

r 1 

1 

1 

1 

Pflegezustand {nicht für W-Biotoptypen}: 

Untemummer Maßnahmeerfordemis -- ----1----- 1 
1 

\ L----+-----·-------; 
~---!--------·····-----il 
L__·--l;-------- - ----11 t Pflegerückstand/ Maßnahme erforderlich 
1-r-------~----------~ 3 gut (nalurschutzgerechle Pßege/ Bewirtschaftung; 

1 4 Pftege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
1-~---.---~-~---~--1. 

! J 5 Beeinträchtigung durch Pftegefehler/ Bewiltscl1arlung 

Landesamt für Umwelt. und Geologie in Zusammenarbeit mit Staatsbetticb Sachsen.furst 0312007 
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1 
i 
1 



.. ;., . ~ .. .. : :· . . ., ·. . ,·: . . 

. · .. :. '· Ä~tlia.li~ieru Qg :d~f äiotdpkat~i~tory~:ih. sächs~~" ' .. · . 
. =„·· ziisatib1a~8rotoptypep·.otteri1afid >' · :· · .. · ·: ·: · · .' 

. - . . --. ·- ~ 

.. .. . 

1 Vegetationseinheiten (Zuordnung zur Unternummer bei FFH-LRT) ----.-----------------------1 

II

I 1 Unr. j ! Unr. 1 
1 1 1 , 

1 
1 l ! 

1 1 1 1 1 

1 l 
1
1 l i 

'--------·--------------·~·---'-------------·--------_t_! 

r Kennzeichnende und bewertungsrefevante Pflanzenarten; (Zuorclnllll{I zur Unternummer bei FFH -bewertull!)srelevanten Arien und RL-Arren) - 1 
[ Menge [ Unr. 

1 1 Menge I Unr. 

~ 1'-U- '} ;lfe . 1 l l'j 1 l 1 

1 ' 1· '1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 l 1 1 

1 1 l l 
1

1

1 

1 1 1 f 

1 1 ! i 

1 1 1 1 t 1 

1 

1 ,. 1 1 ! 

.!

1. 1 1 1 i 

1 l 1 
1 

1 1 

l----··---------··J _J 1 1 _L_j 
1 Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewe.1ungsrelevanlen Arten urid RL-Arten) 

1 , ~~ 1 ~ 1 

l l 1 ; 
j 1 l 

1 
1 ! ! 

! ! 1 1 
1 1 1 . 1 . 

1 1 l 

1 r 1 

l
r Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren) 

O keine Gefährdung 

l. o Baumaßnahmen/Ausbau 

1 
o Gewässerausbau 

1 
J O Abbau/Abgrabung 

1 0 Aufschüttung/Elnebnung 

! D Ablagerung Müll/Abfall 

1 o sonstige Ablagerung 
1 

1 

O Aufgabe der Nutzung 

O Intensivierung der Nutzung 

/ 0 Aufforstung/Bepflanzung 

1 O Abholzung/Rodung 

1 O Umbruch 

O Eutrophierung 

O Biozideinsatz 

D Freizeitaktivitäten 

D Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinlgung 

O Immissionsschäden 

O Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

o Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

, Menge i Unr. i 
l l 1 

1 j 1 

1 1 

1 

1 

i 1 1 

1 

i 1 
1 

1 : 
1 i ) 1 1 

1 

' 

1 

1 
1 
1 

1 ! 1 

-, 

1 
' 1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

l 
l 
1 
1 

' 
1 
1 

1 

___ ] 1 O Entwässerung 
~-~--~--.~--~-~------------------~----~----·~--~-

Lwidcsaml für Umwelt und Geologie in Zusanunc:narbcit mit Staatsbetrieb Sachscnforsl 03.12007 



··Akfuallsieri.mg der BiOtof)kartierung in ·Sac~sen · 
. ·zusatzbogen FFH " LRT-1 iancfschafi_$eleme1ite.im Offenlan·d ··. ... . . . -: "". · - ·: .·. ·. . . . . 

FFH - Lebensraumtypen 

! 1 ' ; 1 1 i 1 1 i 
1 1 i'-~~1 ~-+l ~-+,~~-+i~~~~1j-'-~---t-l~~~~r 

c 1 1 1 1 ! 1 ! 1 i 
bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

1 Unter· 10 aus FFH-MaP 
1 

Nr. FFH-Geblet 
/ nummer 1 
l 

1 

1 
1 
1 

1 

j r 
. 

~ l 
l : 

1 i 

1 Hinweise I Bemerkungen 1 Änderung zum FFH-MaP 

----4-------+==--~ 
--;--- ------/ - -------- 1 ; 

r Bemerkungen und Zusatzinformationen 

i 
j 

Landschaftselemente 

1 i i 1 ! 

i 1 i 1 

r Bemerkungen und Zusatzinformationen --------------- - ----------- i 
! 1 

Landesamt für Umwelr und Geologie in Zusmnmcnmbei1 mi1 S1:iatsbelrieb Sachscnforst 03/2007 





Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland 1 
(D 10, .mo. 401U, 40'.!0, s 130, 6110, 6130, 6210, 62~. 62AO, MI0, 1\430, 6440, 6s10, 6S211J 

Rahmendaten Azbcitskarte-Ni: 

im 
Erfnsser lt ( {,Cl Ct.t,~•' /,../ 

//-~<S LRT-ID Aufuahmcdatum ,,..-'(~.{'. 11-
TK 25 Nr. , S-1 S l l( l 3 1 Biotop-ID alt 

atf. l!~'\lliciicn;ni;: 

LRT~-~ f!!.·S:~~l~;t~:tQ.~ 
". ' '.'Ü . 

Biotootvo % Biotop-JD alt Nr. Veg.-Einheit AB,-<: (mcl\ Btihtrlt i.i al 3•UJ 

:+ ;~_-/: 1;~1~l0l :· „ .. :.z„„• ~ „ Gß 
1 1 

·t~-::···.-.t ~ 

~. ~ ":~.:: -~1:?~;;·":.:{1:~ :~~~·::· ( Primärauf1Wchs D Fläche (m') 
. . . . . 

' ~ ' 
·~--;~~~ ~ r _ ;?~~-~~}\J;~_ ~„. ~ ::~~-~-

Sclrundüraufwuchs 0 bei linienhaften LR.T: Nr. B!N-Biotoptyp . ,.. . 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

• /{(Ul/H,'\>tf~ Länge (m) 
Grund für Nebencode(s): lf!" liil ,I LRfht1J1111g 

LRT im Komplex 0 oder LRT undeutlich ausgeprägt D Breite (m) 

ErfassungshiHe Standort tZ>.mrrrn<1a :rnkreu-<a•l sehr steil > 50"/o 

-:-~1-T 
""""" f't~N 

l hqJr:v11: '"" 
reich feucht NW N NO !konvex steif >35% lf'Jttrio: ._ 

).l(ldc ·~""-n;f 

mittel mittel w keine 0 plan 
mäßig steil > 20% l~~ l u~ 

gering geneigt > 5% -ann trocken sw s so konkav f\~ 
~1-ll:A 

eben ~~„ 

Beschreibung (ausfülarlich)0 'G,7,;::;;,,.s;:::;:.,~:::.~:::;:r;:::;,:;~:,:::::,"'~~,_,;::,_":!.,!':!AÜ~""' ''<IN"""- ru„.•""""""· 

c;. ... :..._ l -..i/ ( (,..-.. '< rs °" (,1 W(J L.+. t„lt.. .... s t~ : r tJ 1-c ( SM11,l:(f 1 Trkft.·AI ), 

/~{tJ.iJ. Tt ) () r f • ; 
~./t..J->·tt lrvt)~. l·.,.1 &.-Jw1'h ... 1 u,. .• 1 c-'· 'j-C- ir€ w-<:-·c&., .J . 'lC:. V-

' 

v ~-f t, c-.. <„lt.,. . 

Lebensra11mtypiscbes Artenin,•entar 
lä:tpi~b.."ll.~ual"ol'tla-et1~1\n:nhtt.scr.sch?miclia-~,tin~HlccAbU1rll.tl1JtUU..'5ig) 

A,\1- Artmiklttlg4tit 

Lebensraumtypisclie Art AM Art AM Art AM 

(Mia..... C:r. l v, ~-
, .fitw- . (t>.!'itl ( J #.,_, e.d.1.u- „nL ,,1..,1 :? 

I 0 Aftftc1.. - ~(t „ ~n J( z ?;,-\ J." , l'~", -t V i 
LJ tP ...... fuJ fb.l,, ,,,, "'' {"' ...... 2 1 

~{µ...„( 2.. „ 
ll ccfr J . rP11 ... ~ J \61.;e.J(' " ~ er:r.·-~ l 
/"6-,.. c/',,..Je. 'f'r1I !,• 1.„1 )( „ 'f't,_b IAw.. •. ~ '../..,LJ IJ 
1/.~ .' ~ r- ~o _.„. ,,, tZ~,/,_„ t;. ·-,,.,,,,. 1-/.(.ldf 2 
,A. tP..:/4„ /....'-• :eu.r i)l II.. 2. n.r(c.~i., ';i,u11U/i 2-
'/_,~A"' to e. .~A,. ~ 1 .•[)" ~ nv-r>.J • 2. 
ü »11..t (fi,- „ I/' • „ /) (1 f.t.!"' c (,fo. Mcfe " A 

L~ to• „ ~J' i.:„ 'r-"'.l"' ? .... .2. 
12."" \M .h crl' f·l.,t--t t( ,...! 2 
Lv-C.. ' ~ '-4- •...l.J-t ~· '-i' l 

Beeinträchtigungen ' 
llclcv.mt sind die Bceimr.ichligunscn l!tärkiltcn /\11$tnallcs 

L .Boden, Wasscrb.wsh31t, Stoffit:iWlh:Jlt ~ Nälustoffinobilisicrw1g im Sediment ~ Vcrb11schung I Gebölzaufwuclls 
~ Gnmdwasscrabsenkung lm!I 6230-2. 6410. UlJ.![4010) 

~ Vergrasung I Gra~filz ll!Sl 641 o. 6-00, 6440) 6430.6440) ~ Eintrag mu:lcrer Stoffe (einschl. 
~ Entwässeru11g(Jna4010. 62J0-2.64I0, 6430, Fremdstoffe zur Wegebefestigung) <nis;lu 611 OJ ~ PD.egedefizit.e (nidU6110, 6130) 

6440) ~ Wasserstanclsschwanlumgen (anthrop., 4. Sonstiges ~ Gewässerverrohnmg / -verlegung I nicht nut.ztm~dingt (!!!![4010) [filfilQ] Beschattung <nk!n6410. MJ0.6441\ 6S IO. 6520) -begradigllllg I -ve!bau / 
2. LR-untypbcheArtcn / .D<lminn112ui Uferbefestigung (ll!a: 6430) 
~ Neophyten/ Noozoen 1 [filfilQ] Begängnis, Frequenticnmg 24/l.Jo, 61 10) 

~ Näbrstoffcinh11g (N, P) {Eutrophierung) [jJfilQ] Zerscbneidtmg (l!UI6SlO, 6S20) 
(einschl org. Ablage1:ungen) <nkhl6110) = Nährstoffzeiger' 5. Nutzung f Be1tirbchaftung [ilfilQ] Müllablageiung (anoi-g. Stoffe) sonst Störzeiger (incl. Rudernli-' OOfilfJ Bewirtscha:ftungsintcnsität 

~ Scbadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, sierw1gszeiger) (J!1!L4010, 4030, 5130,64)0, 6440, 6510, 6520) 
Stäube, PSM, Salze) 3. Störungen an du Vegetalionsstrnktnr ~ Aufforstung <l.!i9.!.16ll0. 61JO) 

~ Abhau (Sand, Gestein, Torf) / ljifilfJ Nutzungsaußassllllg /Brache 
~ BeweidungU!ll!6Sl0,6..<20) Materialeotnal.une ~2JI0,2JJO, 6110, 6130, 6430) 

lillifil Störungen des ObCibodcns / der Boden- @[filf] direkte Scbädigung von Vegetation ~ Gewässerunterballung UWJ:6430) 
decke (.ok:hI 2lJO. 401 o. 4030. 61 1 o. 6 uo; (mu:6 )10, 6130) 

~ Verändenwg der Bodcustruktur I 1i\l1a:e'oo t\m."fl ~llO!'Cft 
de., Bodcnaufbaos (m!! 6S 1 o, rno) 

~ Verdichtung (Befuluung) (J!.i!;l)16110,6JJOJ 

muplverurs:ither (lt ,.._l:!~Jt:rium V~i;ar=) 

g 1 
Bewertung lebensraumtypischer Strukturen 

Erhaltungszustand 1 Besonderer Handlungsbedarf D 
Bewertung lebensraumtypisches Arteninventar 

1 Al Blfl 1 Foto D 1 Bewertung Beeinträchtigungen 

B 

c 

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Abt. NalUT, Landschall, Boden 04/2012 



... 

. „Aktoalisie_ru.n.g d.er>~iQtopk~rtier~ng-iil.Sachsen- . ·„„·': ·„:: .. rK~s~.·N.r:· '. ,.·-:l rr-y_J __ .......;t . 
. · · _ · : Gelande.-:-.Erfassungs/)ogen (Vorderseite)' · ·. „ '.. · :·, '.·: · öbj~ktnµmmet j /J-CJ+- , 1-

.. . .. • •. .. , ,· ~ ' ' • „"·~ 1 .• ' r. .:;, · · ·~ ~·, , , ·.• • • 

Beschreibung und Lage 

[ Biotopname I Bezeichnung 

l Gemeinde/Landkreis 

i 

~ J:,u /'l 

-

1 
1 

--. 

l 
1 
1 

Aktualisierung SBK 
basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 vollständige Objektnummer 
1 
1 

i 

BearbeiterfKartierer 
-

J Name l<. Kt 0-wi f\; t..F l 
J 1 

1 Datum Af .f.;f;. ! '- -

r Forstliche Bestandesadresse - - ...., ; leitbiotoptyp ---------. Lage in der TK 25 (bezogen auf die TK 10) 
1 (nur Bio!ope lm l\la!d) 1 1 

l 11 ! ._____ __ . ____ ___,j L------~ 

r 
Status 
O wertvoll 

O pot. wertvoll 

O nicht mehr vorhanden 

i 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) 

j l Schutzstatus - ---

i 0 FNO 
1 D ND 

1 1 
1 i 

l ~hom~ 
1 

o l o 
i 

o jo 
ol tiiw MO r Cl ol sw so lo 
oi D 0 lo 
min. i 
max. 1 1 .__ ____ ___, 

- Biotopbeschreibung/ Zusatzinformationen ----------------·--- -------" 

1 

l 
Änderungen 

r 
Aktualisierungsmethodik 

o Datenübernahme aus FFH-MaP 

o Datenübernahme von RP/UFB 

O Datenübernahme von UNB 

1 0 Überprüfung Luftbild 

Unterobjekte 

V\..\: l 

1 o Geländekartierung j 
O keine Aktuallsferung möglich J erfolgt 
O sonstige: - -· -·· --~ . i 

- - .. -~- . . „ -- - - - - - - ---· - ___; 1 

/ Unter· 1 CIR·Code* §26°1 FfH-LRT'l landsch- i Biotoptyp 1 Flächen ! 
nummerl i elemente• i % 1 

! (),,02 '/f)( ,,. l / l GY l so 1 1 

i • i ! i tn - l /4.f· 03, lcrtt ~ ' 
,,, 

IO? . "3,4{~0 ~ „ i ßy.C 1 !:""" j 
1 

1 

1 1 1 i 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 i 1 ! ! 
\ 

l l l i 1 
1 

i 1 l l j 
1 1 l 1 1 1 1 i 1 -1 

1 1 
l ! 

1 1 

1 
1 1 1 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 
1 

l l 1 1 1 

~
Änderungen zur Vorgängerversion 

o Ersterfassung o Objektnummer 

o Abgrenzung D Unternummer 

O Biotoptypen O Löschung 

j O Status/Ausbildung 0 kefne 

Fläche~ Breite„ 
1 Lä~ge* I GIS-Obj•""' ·~ 

m' m F L P 
~· 

1 1 l l 
1, 

1 
1 1 

1 

1 : 1 
1 i 

1 1 i i j 
! 

i 
1 i 1 1 1 1 

! 
1 

1 1 
1 1 ! 

l 1 l i 1 
l 1 

1 
1 

1 1- 1 
' 1 J 1 1 1 
1 1 1 

1 ! 
1 

! ! 

l 1 
1 1 i 1 l 1 

1 
1 1 J 

*Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F ... Fläche(n), l ... Unie(n). P ... Punkt(e)] 

l.andesmnt für Umwell und Geolog.it: in Zusammennrbdt mit StaaL~beuieb Snchsenforst 03/2007 

1 

1 

1 

i 



.. . 

. ··Akttialisierung der ~Bio~opkartierung in Sach_sen 
·· · · .. · ':·'. _._ . ·'.i". ·· --~~f#.nd~· - E.rfEJss.t11fg~li~~en._tRuC.~seite} „ .· :. · ·:„.· 

l Biotopbeschreibung - Fortsetzung 

1 1 

1 ! 

1 1 

l 1 

l 1 

1 ! 

i 1_1 

1._' ----------- --------- ------------------------------' 

Wertbestimmende Gesichtspunkte ---------------------------------

;r l I o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt I 

1 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 1 

1 1 O Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten O biogeografischer Wert , 

1 o wertvoller Biotopkomplex o historische Nutzungsform 1 

i
l D sehr gute Ausprägung von Bfotoptypen/Pffanzengesellschaften O Bedeutung für den Biotopverbund 

11

1 

[] Strukturreichtum O sonstige Bedeutung 

r Vorschliige zu Pflege und Entwicklung - ---·- - ----------- ---------------

! l 
l . 

1 

1 
i 

1 

1 ' 

'~' ~--~~~--~~~---~~~-! 
Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 
r:-:-:--- -
1 Unternummer ! Maßnahmeerfordemis l 1 --··1 1 

! i j 
1- \ \ 
1--- 1 ! 
l--- i------------ll 
1 r " 

1

------1-------------<, 1 Pflegerückstand/ Maßnahme erforde~ich 
! ! 3 gul (nalurschulzgerechle Pflege/ Bewirtschaftung) 

• 1 --\ 4 Pflege/ Bewirtschaftung nicht erforderlich 
! l _ _J 5 Beeinträchtigung durch Pnagefehlerl Bewirtschaftung 

Landesamt für Umwelt und Geologie in Zusammenarbeit mit Stanlsbctrieb Sad1senforst 03/2007 



.. .•• 

· · .. -Aktualis.ie.rung.Cier..QiotopkartierurygJn ·sächsen 
Zusatzblatt_B"icitoptypen„Offeoland · : 

. .TK 25 • N.r., 
;- --------;! 
1- -----; 
! A ~.~t;?-,___ _ _j. • • .. „ . . . . · . .. ohjekthumni~r 

. . .. ·, . .. 1„· ... · 

r 
Vegetationseinheiten (ZUordnu119 zur untemummer bei FFH-LRT) 

1 

i 
l 

i Unr. 1 
j 
1 

1 

1 Um 1 

1 1 L ! 
l l 

1 1 

! 1 

r Kennzeichnende und bewertungsrefevante Pflanzenarten; (Zuon:!nung zur Unternummer oei FFH - bewertungsrelevanten Arten und RL-Arlen) - 1 

LrlA .._~ / 
A ~ : {1.>- t>- ~ ~ ~ ,l· ,,__ 

.A f r L ,,.,~. < ,'Üc- : ~ 
l'~"''iV\' ·~ 1·· , 

(a"""'-f v /"' ~ { c,,. _ .i)..' } 

~ V\. e_A ,,_.h..,-.. 

tlv. (.A t- ()<, ...... ./l.. 0 1 ""' e-., l.· c.-

~ .:-( <>1{; "'- t~~~ 
(. r; { ~ '- (>.... r ,.,v{ 1,"f ed...t
Ci· 0 „ v- Wt„ r ~ ft~ 

1 

Menge 1 
./( 1 

?_ 1 

1 4 1 

2 ! . l 3 
1 

2. 1 

z 

1,,, 

1 

. 
2 

1 
1 

Unr. I 
1 
! 
1 
1 

J 

! 
! 

1 

1 
1 

1 
\ 
1 

Sc.J. t . )1 Syu<' 

\1 11 ~cJ1..V h<.,._J e 

ß e).J ~ 1u...J....l ... , 

/). r~ p-. ~ ,/ vylc. ( C,,t..,'4 

r~nge 
12 

1 

i 

2 .. 

1. 

""' 1 

1 

! 1 

1 
1 

1 1 1 

i 
1 1 

1 
1 ! 

1 1 

L--·---------~~.~·-----------~! ~'-·_) 
~ Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Untemummer oei FFH - bewertungsrelevanlen Arten und RL-Arten) --------------~1 

1 Menge i Unr. J l Menge i Unr. 1 

r 

Beeinträchtigungen (für LRTauf Zusatzbogen konkretisieren) 

o keine Gefährdung 

D Baumaßnahmen/Ausbau 

O Gewässerausbau 

1 O AbbauJAbgrabung 

1 O Aufschilttung/Einebnung 

f O Ablagerung MüllfAbfall 

O sonstige Ablagerung 

O Aufgabe der Nutzung 

D lntenslvierung der Nutzung 

O AutJorstungJBepflanzung 

O Abholzung/Rodung 

! O Umbruch 
! O Entwässerung 

1 ! 1 i 

i 1.1 1 '1· 

1 ; 1 
1 i 
i 1 1 

o Eutrophierung 

O Blozldefnsatz 

O Freizeitaktivitäten 

O Verkehr 

O Schadstoffeintrag 

O Gewässerverunreinigung 

O Immissionsschäden 

0 Erosion 

O Flächenverlust 

O Zerschneidung 

O Ausbreitung von Neophyten 

O sonstige Beeinträchtigung 

1 

1 

1 
1 

Land~somt für Un1wclt w1d Geologie in Zusmumcnarlicit mit Staatsbcl!icb Sacb5(.7lforst 03/2007 



.. 

·"Akt~ali.si~rung der. · Bi'6t9p~artieru~g i:ii ~a~~sen ' 
Zusaiibogen Fi=H - LRT!Landschaftselemerit~ im Offenland . · 

1 
·· l-1 --

: öbjektn:ümmet:. · L -l 
. '· .. „ .... · ··.. „ : ·: ; • ••, '· ·-. . : ·. · . ' : • . 

„ . · -~ . ". 
FFH • Lebensraumtypen 

·-~-------~.- -.--·- ---! 1 : Bewertung Einzelkriterien i ! 
! Unter- ! FFH • LRT /Ausbildung j Gesamt· Hauptbeeinträch- ll Verursacher /' Bemerkungen 
1 nummer ) (ggf. Nebencode) j LR-typ. LR.,Jyp. 8 . fr bewertung tigung 
1 1 ' Struktur 1 Arten eein · 1 ! L' --------+------<-! ----~--+--·---t---- i 1 --

~-----+---L-~IL--------~~j"_-______ -+-----1~1 ---i----+----+------+\-----+------·~ 

1 J--------l--_L-+ i --t--- _j r- ; 1 -i -r-- 1 

I
L.----1-------· ' !, ---4------1 i 

i l j ! 
1---, ---=1 .. ___ ---!.---+------..l 

r r 
--------t----i-----+·---+ ----i 

bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

~- ! 10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Gebiet Änderung zum FFH·MaP Hinweise / Bemerkungen -jj l nummer ! 
, ~~.~~----+~~-~~~~~~-+-~~~~~-~ 

J Bemerkungen und Zusatzinformationen 

Landschaftselemente 

1 Unter· 
1! Landschaftselement li Kategorie 

J._"_u_m_m_e_r-1-1--------i--~· lnVeKoS 

1 . 
1 

1 

·--------·-··---.;,..._ __________ _j 
j 

__ J 

l 
Gemarkung Flurstücke ! ·--i 

~ Hinweise I Bemerkun_g_en___ -1 

! 

r---- 1 ( J---: 1 

l -
1 ! 

.__,____ ___ ---1 

i----+----~~+l---;1----+--
r Bemerkungen und Zusatzinformationen ··- -----
i 

1 

1 

1 

Landesamt für Umwelt und Gcolog;c in Zusammenarbeit mit St.1atsbetrieb Sach$c:nforst 03/2007 

·------! 

~ ·--------, 
1 

------'-··-·--------------! 
1 

l 



1 Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland 1 
(l:ll0,2.>"J0.4010, 4030, SIJU, 11110, 6130, 6210,6230, 6240,MIO, MJO, 6440, 6SIO, 6SW) 

Rahmendaten 

% 

Arbeitskarti>-Nc. 

LRT-ID 

Biotop-ID alt 

Biotop-ID oll 

Primäraufwuchs D Fliiche(m1 

Erfasser 

Aufnahmedatum 

Nr. Vcg.-Einheit 
(n&:.h SGh..-,:;t\.'\11.l 11i•n1) 

1 . . . 

Scl..."UlldäraufWuchs ~ bei linicnhafr.en LRT: Nr. BfN-Biotopt.yp 

Grund für Nebencode{s): 
• HttU/ll~'Odt> „ •. ft.J:ill(/J1Mg 

LRT im Komplex D oder LRT wideut!ich ausgepriigt D 
Länge (m) 

Breite (m) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ErfassungshiHe Standort tzwcrronc1 .... ankreuzen) sehr steil > 50"10 

reich f.eucht NW N NO konvex 
steil >35% 
mäßig steil > 20% 

mittel mittel w keioc 0 plan 
gering geneigt> 5% 

._ 
).~d: 

_, """. ·-~"""'!"' „, ........ I " „.... „_ 
„~ ~t:b Jeti.~ 

L~„. 1 H~ 
J.ic:lo=--

.„ 

arm trocken sw s so konkav 
eben 

, A·c.\ 1 "tJ h , .tt~- sr„.: lr'(/e..1 

tftk- .:C,J (( ;J.,J<.1...; "' v-~~·~. J ~ 
l 

tf?c.lz ( ){":fu~--- (a/cn1lt/I) 

v1)U,,/ ~~cf,~\ 

Lebensraumtypisches Arteninventar 
N#.~ ..... ~b:"'C'\tlnC)l\:.~io:M.:rl rw~f\Ji~Jbn; cJ.ai.„;lgc f\bl~.1.wi;ruU\Sig) 

AM-.<frtlf:iirlrtigl.rtr 

LcbensrawntypischeAn AM 

Beeinträchfigungen 
llelo1r.1J1tsind die Bttinricbtigungcn .r.irlcotcn l\usimlle< 

L Boden. Wasserhaushalt, Stoffhaushalt 
~ Grundwasserabsenkung C!ll!r 6230-2. 6410, 

6430. 6440) 
~ Entwässenn1g (lwc4010. 6230-2. 6410, 6'130, 

<>440) 
~ Gewä.~servo:rolmmg / -verlcgung / 

-begradigw1g I -verbau/ 
Uferllcfcstigw1g <wu: 64JOJ 

Pfilfilf) Nährstoffeintrag (N, P) (Eutrophierung) 
(eiJ.lScbl. org. Ablagerungen) Cnkh!6110) 

IIDliTuJ Müllablagerung (anorg. Stoffe) 
~ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, 

Stäube, PSM, Salze) 
liifil2J Abbau (Sand, Ge:.-iein, Torf) I 

:Materialentnahme 
liifilf] Störungen des Oberbodens I der Boden

decke (Dk1u 2lJO. ~0 1 0, 40JO. 6110. ri130) 

OOfilf] Veränderung der Boderumukwr I 
des Bodenaulbaus l.!JYr 6SI0,6520) 

An AM 

~ Näbrstoffmobili.'iierung im Sediment 
(J!U[4010) OOfilfJ Eintrag anderer Stoffe ( cinscbl. 
Fremdstoffe zur Wegebefestigung)~ 6 110) 

[i[fil2] Wasserstandsschwanlumgcn (antlll'Op., 
nicht m.11zungsbedingt Cl!!ß:4010l 

2. LR-untypi~cArten I Dominanzcn 

~ Neophyten I Noozoo.o ' 
OOfil2J Nährstoffzeiger ' 
OOfilQJ sonst. Störzeiger {incl. Ruderali-' 

sicrungszeiger) 
3- StöruDgcn :m der Vegerationsstruxtur 
~ Nutzungsauflassung /Brache 

~?JI0,2.UO, 6110, 11130, 6430) 
(filfilQ] direkte Scl!ädigung vo11 Vegetation 

Cm!r6110.61JO) 

1 AocaboAnc-n 

~ Verdichtung {Bcfähnn1g) ll!khl6110, 6130.l ----------------

lhoptverumdter (i llUS'>Jh!fJ"" ma. V<>1o.-=l:crb=l 

Bewertung lebensraumtypischer Strukturen 

Bewertung lebensraumtypiscbes A11eninventar 

Bewertung Beeinlrichtigungen 

Erhaltungszustand 

1AjB1 RJ 
Landesamt für Umwelt, .Landwirtschaft Wld Geologie, Abt. Nalur, Landschaft, Boden 04120.12 

Art AM 

1 

~ Ve:tbuschung ! Gehölzaufwuchs 

[filfilQJ Vergrasung I Grasfilz tDi&bl 6410, 6430, 6440.l 

~ Pflegedefizite (D$h161IO, 6130) 

4. Sonstiges 

[i[filQJ Bescbattw1g C!!k!tl 6410. 6430, 6440. 11.110. 6!'211.l 

~ Begängnis, Frequenlieruag U!J!.t40l0, 61IOJ 

~ Zer.1cln1cidung CllllI 6SIO, 65201 

S. Nntnmg I Bewirtschnftung 
~ Bcwirtscbaftungsintensität 

(M.4010, 4030. 5130,6430, 6440, 6510, 6520) 

~ Auffmstuogl!00!!.6110,6130) 

~ Beweidungl!!!!!6SI0,6S20) 

~ Gewä.,serunt.erhaltung \Dll164l0) 

Domcrl.unp 

1 Besondere.r Handlllßgsbedarf 

l Foto 

Dl 
DI 



Erfassungsbogen Grobmonitoring Grünland 1 
(2310,2330. 4010, 40JO, 5130, 6110, 6130, 6210, 62'.!0, 6Z40, 6410, MJO, (~0, 6510, M20) 

Rahmendaten Arbeitskarte-Nr. 

im 
Erfasscr V. w o.u,,., "'' w 

TK 25 Nr. j s-1 s-1 ~ l s I LRT-ID Aufualunedarum ,4._6.~,1.1 
/'f-~ Biolop-ID alt 

tafL~l:m~~~ 

t~T_;:;;.::_.~1''?·~·~~~:~~~~·~ • Biotootvo % Biolop·ID nlt Nr. Veg.-Einheit . ("""'lilWln:na •l~ll) 

~f.~~~~~[i~.:ft~~.\f}~~.z~~ ~ Gt?. 
1 1 ~~ti~'.· ~\':_(~~,.:~:'·~ ·, : :~ .... ,,.., , Primärnu1wucbs D Fläche (m') 

. . . . 
-~.::-";;"·~··· ·.~ 

~·<~t;: .~~··-. .:~~-~ ~--„~-~ :±~:~~ Selamdäraufwuchs GS:J bei linicnhafrcn LRT: Nr. BfN-Dioloplyp 

• H•m111"~ Länge(m) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Grund :für Nebencode(s): ~ 41 .l uoln1J""K 

LKf im Komplex D oder LRT 1mdeu1lich ausgeprägt D Breite (m) 

ErfassongshiHe Standort czu1r<:1rcn<1cs ankmr=l sehr steil > 50% : -1...:r ""'""' """'" '"""""' '"" _, 
reiclJ feucht NW N NO konvex Sleil >35% r~--= 

~ J.Cd4: l~s"Jlld 

mittel mittel w k.eim 0 plan 
mäßig steil > 20% - l.NO'Wf 1 H..qot 

gering geneigt> 5% u:..d\J,1'41 
arm trocken sw s so konkav •loJ""""" 

ll~'t-idl t<:,:ld1d •I eben 

Beschreibung (ausführlich)0 ~5r&. ~"•Ar-..1:_,,,,,,,w,,,.,,,, 0«•!,"1mKlrm ''· s. c;.„,-1i,.-~·rfo.ii""'1Ji.,.., 1..,,,,,,,µ„ 111.„., •. „tvnJ. 
GtfiiW11-n~rJ,111J, ilibJJl'llc.l{fit;::JJttg. Rl'f:.111tfr1rlrtiJ;v#!gt 11. IYkJ;l!IJ„uyu„ 

AUA /JrJ-f(oJ e..· .... <J~f,t..,~ {;1.!i-t, r ~,; 
( 

1 0 frt-vi i ~CJl· t t-f- l·•.H'- 'i:(;_ ( 

c' ~ f' g. \)/et F-t., s-Ji~~Jt ~JJ 11 W-; { 1 "'.:(:-r; • G ö. .1l r ~- äl:A..f 

' 

Lebensr:mmtypisches Ar1enim•entar 
7'i~~m:b.."W'O't.Jnp.~i.:,An::J1wt..~tcruÄ:r~cirAi.ttl~Abliirtu:gmb~g) 

AM-A11'11MiritfKS.d1 

LebensraumtypischeArt AM Art AM Art AM 

V.~ /.. J bt,\: ,,.,_ ,., !flf \J 7 1/ ~ . / {,,~t-t.-..t>.,d. .• ;f 

rf/ ,,~„ · -- J •. J"i.,r.... (J Ou.„ft•I"" ~ ..._ /";,,. .:..,..· .t:I "'tl"" „~ l~.l . .P:'i,' „ 
f,,.:;;f,,;f • ~ro-l.1. ? .Jl.„je.~.IJ,1.. 1.o r>d• ... ,,..(J1 2.. 

/. Ata.:lU.'c. IM ;t{,({, 2 c .... /..,:..,, :"' " !Y.' t..1. ~a·. .., 
,<... r.J...1>_ , fi....co.- ~c .3 !,;. ' .1 . "· - / . ,/ 

.1 
,,,,, 

"/),~ ""' "'·"' .... ·r,,,~ A 1) ·: .... .!...„ ~_ ... _. ,lt 

r.J~" /..,A,..., //;i . L ~ Y.t. 7,.,..., ,..,,..,,.11".u .. ~ vu'1 ~ 

~:c::: 19..., ~ ( c;-!/'.'C,· • .,,,~ 4 11..1u.. e 1.tritt/1'.J 
~ 

' 
,._ 

f<.0t '-" '-- Ct..~...., 
. 

J i ..J. ·. - /1Llt.. „, le/ ? t:tr • • i 
A A-rra, ,,_ :tl" .IJU, 2 {:>41,., ,r.,J,.,J~., ~ 7 

" ,Aa • A /,.', I" A„:t/. .5 JI.. Pvlt., t ~l/. .e~cr~ ,,, 
(,,._J(rf, 1-~"' l.1, l 

Beeinträchtigungen 
. 

R<l""'11\t sit>d die 1letimrjchligt.o1gcn i<tiirk.<1m AusmaO.. 

L .Boden, Wasserhaushalt, Stofl1l:iushalt ~ Nährstoflinobilisierung im Sediment ~ Verbuschung I Gebölzaufwuchs 
(filfilQJ Grundwasserabsenkung llll!I: 6230-l. 6410. OJYr4010) 

lilfilf] Vergmsung / Grasfilz U!ish! 6410. MJO, 6440,l <t43Q. 6440) fillifil Eintrag anderer Stoffe (einschl. 
~ Entwässcrw1g Cmll:4010. 6230·2, 6410, 6430. Fremdstoffe zur WegebefestiglU1g) <.uWlt61 IOJ ~ Pßcgedclizite (ll!U61 10„6130J "440) ~ Wa~serstand~schwarikw1gcn (anilu'Op., 4. Sonstiges ~ Cn.•wä~servcrrohrung / -vcrlcgung I nicht nutz1D1gsbedingt (!m40IOJ ~ Beschaltung U!Wu 6410, 6430. <1440, 6510, 6520,l -begradigu11g / -verbau/ 

2. LR-untypischc Arten I Domirum1.cn Ufcrllefestigung {ll!J[MJOJ 
~ Neophy!en / Ncozoen ' 

~ Begängnis, Fra1uc:n1ierung lJ!ll[40J0, 6llOJ 

~ Nährsto.ffcin!rag (N, P) (Eutrophienmg) ~ Zerschncidung(Wlr~10,M20> (einschl. org. Ablagerungen) (itlEh!6110) ~ Nährstoffzeiger' 
5. Nntnmg I Bcwirtscbllftung mfilQ] Müllablagcnmg (anorg. Stoffe) llilliJ sonst. Störzeiger {incl. Rudernli- ' ~ Bewil'tschaftw1gsi11tensität OOfilQJ Schadstoffeintrag (Öl, PAK, Ruß, sierw1gszeiger) (m!L40l0,40JO, 5130,6410, 6440, 6510, 6520) 

Stäube, PSM, Salze) 3. Störungen an dci· Vegetatfoosstruktnr ~ Aufi'o1:stuug <nitl!J6110, 6130) OOfilf] Abbau (Sand, Gestein, Torl) I ~ Nutzwigsatrßassimg /Brache 
~ Beweidung (Jrur6st0,6S20J Matcrialentnalune <ciEl!l2310, 2310, 6110. 6130, 6430) 

~ StöIU11gen des Oberbodens / der Boden- ~ diiekte Scblidigung von Vegetation ~ Gewässcrunt.erhaltung IDllI 6410) 
decke (Jlldll 1330. 401 o. 40JO. 6110. 6130) (mJr6110, 6130) 

füfilf] Veränderung der Bodcnstrukrur / 
de.~ Bodenaulbaus (rug 6510, 6SlO) 

~ Verdicbtw1g (Betilluung) <ni&hl6110, 61.1-0,> 

' l\U!!;bO Ancn Ocmcn.tm!i;'Cf1 

Hauplverornchcr (l 1111JWJl:lli"' <iC<ll Veni..""'°'"" b<llOll.""') 

Bewertung lebensraumtypischer Strukturen 

~ 
Erhaltungszustand 1 Besonderer H11ndlungsbedarf D 1 Bewertung lebensraumtypiscbes Arteninventar 

1 Al B j;C 1 j Foto D 1 Bewertung Beeinträchtignngen 

B 

c 
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·A~tu~H~ierµn~_ d~r· ~io~ö~karti~rung ~in·s~chsen··' : · : :_ .. · .. ·~ ~~·.2s ~.Nr„: ·> · . . ·l sT43 .. 1 

· . „ . · Gelände - Etfassun,gspogen =(Vorderseite). · = . . „ : ObJe~tnummer l_A-'-----. ~_o_ . ...,--____,_ !· 

Beschreibung und Lage r Biotopname I Bezeichnung 

i 

Aktualisierung SBK 
basiert auf Objekt der Vorgängerversion: 

1 vollständige Objektnummer 
1 

]
' Bearbeiter/Kartierer 

! Name ~ l 
-~·----- ~I ========{~1=·~J<=(=C«:::::::~=·=· ·~=~~====~i 

1 Datum A { , ~ i 4 f. 1 

1 
Lage 

r Gemeinde/Landkreis 

i 
1 Forstliche Bestandesadresse --~ 
j (nurBlotopc/mWa!d) 

1 

! f Lenbiotoptyp 

j l 1 

Lage in der TK 25 {be?ogen auf die TK 10) 

olo~ 
DtNw-No jo 

1 Status 
\ O wertvoll 

1 D pot. wertvoll l 
1 

r Schutzstatus 

1 0 FND 

/D ND 1 
0 sw so l 0 

0 0 0 iD 

1 O nicht mehr vorhanden 

1 0 Erfasst nach neunen Kriterien (FFH) 1 

i 
1 

i 1 

1

- Biotopbeschreibung I Zusatzinformationen 

! rv.'"I. f ~.J f (.A"' :! /;oiul··f.-

1 
1 
1 

l 
1 

Änderungen 
- Aktualisierungsmethodik -------------~ 

1 o Datenübernahme aus FFH-MaP o Geländekartierung 1 
1 o Datenübernahme von RP/UFB O keine Aktualisierung möglich I erfolgt 

1 ! D Datenübernahme von UNB D sonstige· · · .• „ • • - - - [ 

1 0 Überprüfungluftbild 1„ · - · - -·„ - ·-· ---· ____ _: 

Unterobjekte 

Höhe mNN mln. j ~ ___ --i _ ___., 
max. 1 1 

~----~ 

1 
1 

.-Änderungen wr Vorgängerversion--~ 

1 

1 o Ersterfassung O Objektnummer J 

D Abgren?ung O Unternummer ! 
1 ,1 

1 

O Biotoptypen O Löschung 
! O Status/Ausbildung O keine ! 

I

I i 1 i 1 1 i 1 i 1 

~- -~l _ __ ~l ----1~! ___ 1.__ __ _..l __ ___,,l __ ........ l _ __ J __ I __ ,,. ___ _,_\ _..._

1

. __ _j 
•Angabe für gesamtes Unterobjekt 2 Angabe der Anzahl der GIS-Objekte [F „. Fläche(n), L „ . Linle(n), P .„ Punkt(e)] 
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1 ·,Akt-uati$iei;Jng :d-er. :s;:~topkarti~rimg _„in·'~s·~ch,sen '~ ·, . · -.·_:.;:K„2s·-. Nr. 
· ·: _' _.:' .· : ·-.:· -·:· "J3elande_;·:: Srt,as$uQg~b°-g~n .(Rüc~s.e~~eF'·':···· ' ... „ ~ :'.:··:" Pi?je,ktnufu.me~- " .i._....,,.: :~.-- ~--' -1· 

-
, Biotopbeschreibung· Fortsetzung -------------------------------------

1 
! 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

..... 1 ------------------·-----------------·------------------

Wertbestimmende Gesichtspunkte ------------------------------------

!
' o Vorkommen gefährdeter/seltener Pflanzengesellschaften o Artenvielfalt -I, 

o Vorkommen gefährdeter Pflanzenarten o Flächengröße 
1 1 

I

I D Vorkommen/Lebensraum gefährdeter Tierarten O biogeografischer Wert 1· 

o wertvoller Biotopkomplex O historische Nutzungsform 

1 D sehr gute Ausprägung von Biotoptypen/Pflanzengesellschaften O Bedeutung für den Biotopverbund 1 

1 D Strukturreichtum o sonstige Bedeutung _Ji 
------------------ ----------------------------
r Vorschläge zu Pflege und Entwicklung ------·-------------------- -------, 

i 

1 

1 1 

l.~~---~----~--~~-~--------~I 
Pflegezustand (nicht für W-Biotoptypen): 

~nt.m•mm" : Maßnahmeemmfem~ i 
~-'o-----------!i 
t= 1 : 

! ! --+------------i . ! 
1 Pfiegerückstand/ Maßnahme erforderlich 

~----1---------------<I 3 gut (natur.;chulzgerechte Pflege/ Bewirtschaftung) 
1-L-------t-------- ---__j 4 Pflege! Bewirtschaftung nicht erforderlich 
L____J_ ! 5 Beeinträchtigung durch Pflegefehler/ Bewirtschaftung 

Landcsrunt für Umwelt und Geolobtie in Zusammenarbeit roit Swtsbelrieb Sac11senfurst 03/2007 



-··. -. 
. ·. „ _Aktuai"isierüng der Biotopkartierung in sa.chsen . · · · 
· zusa'tzblatt .Biqtbptyp_erröffentand · · .. · ·. . ·. _ ·· · · · . · ·-_„: ~ 

. . -· · .. ·• . ' 

r Vegetationseinheiten (Zuonlnung zur Unternummer l>ei FFH-LRT) 

1 

1 

1 u~ 1 
1 • 

1 ! 

1 1 

l 
i Um 1 

1 

-, Kennzeichnende und bewertungsrelevante Pflanzenarten; (Zuordnung zur Unternummer bei FFH - bewertimgsrelevanten Arten und RL·Arten) -----. 

Menge 1 Unr. l 
1 

Mel\ge 1 Unr. 

! 'ftJtAc..>-~•- • Jf.< ;_ jl < Z 1 1 /-<...,ec.6~ "'l'L.,_,rf, -1 1 

1

, X. ($ i ,s / .,.d c 0 ff. 2 li / ~ }-(~. ~ 'c tA- ~ ~ c ,,,1 w! c... 1 A 1 

. Ur::P s....it]/iJ...,. (.(_(,..,.(.,(_j 1 s 1 A; AJ..:llt6 fA.,JCt(. z 1· 

1 f2_ ... ..,.. • "~~c:. 1 2 \ 1 /2\..( ~....l> o.Jv. q "' • 

l j
1 

S I' 1 ( ;.,(a_- . 1), 
1
fltn c l. 1 

1 'bc..c 1<: ~ IC'U-. . i 1 i 
r.-..1 IT_ 1 "> 1 

1 
tJJ f ? J 

1 ·1.J\..vU'(,(....fr'"'I, ! .::> ! 1-tJo. rpr~- i-Ut .'J 1 

1 r;, ( .t.." 1-' r'' "' 2 /{ ""'" ,,., f" ... I 1 z 1 

1 y fiY ~A .t„~ 2. ~/,. ('.,. flfeA-.t~:J l t 1 

'
j ( /1{ rß_r ,,.,._: (~ 0 ~ fV c. , l . 1 ' t 1 

1 1 L..~ . .(, ·~ (Ml ~·i..,. i 
1 ( /~·1 :, t'"{';rlt...' I II 3 1 l 1 

~~ ~'-' ")J II evl. ,.,_ _ 2- 1 ! . 1 

l Moose/Flechten; Tiere; (Zuordnung zur Untemummer bei FFH - bewertungsrelevanten Arten und RL-Men) I 
1 1 Menge l Unr. I 

1

, Menge II Unr. I l ! 1 ' 

1 1 1 1 1 1 

) \ 1 ! 1 l 

1 
1 

1 I
I 

! l . 1 

L 1 _j~ ___________ j l 
l Beeinträchtigungen (für LRT auf Zusatzbogen konkretisieren) 

' O keine Gefährdung o Eutrophierung 

D Baumaßnahmen/Ausbau o Biozldeinsatz 

O Gewässerausbau D Freizeltaktivitäten 

o Abbau/Abgrabung O Verkehr 

o Aufschüttung/Einebnung o Schadstoffeintrag 

D Ablagerung Müll/Abfall O Gewässerverunreinlgung 

O sonstige Ablagerung o Immissionsschäden 
1 

O Aufgabe der Nutzung o Eroslon 

D Intensivierung der Nutzung O Flächenverlust 

D AufforstungJBepflanzung D Zerschneidung I 
bholzung/Rodung o Ausbreitung von Neophyten _J 
mbruch O sonstige Beeinträchtigung 

ntwässerung 
~----
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- ,- . . ~ . . ~·: :· 
··· ·. -· 

-·· . Aktua-lisier1,mg de( BiotopRartierung in Sachsen··. 
·_- zJsaltb"ogeä PFH ~LR.il landschaftselemente-itn offenfand = • · · 

1· :_ ___ __,,::; 

- 1 • ~' ; <. -~.·- · . . .• -~-. :: . ··.· ·. :: . .. . ·. ~- . . . . .· 
=· . ·~ ~ .. ·. . =.·· •. 

FFH • Lebensraumtypen 

! ::j . l Bewertung Einzelkriterien 
1 nter· FFH • LRT / Ausbildung 
1 nummer (ggf. Nebencode) 1 LR·!yp. - LR-typ. Beeintr. 
1 1 ~ruktur j' Arten r- i 

i J 1 

Gesamt
bewertung 

Hauptbeeinträch· ! Verursacher l Bemerkungen --~,I 
tigung / 

1 1 
1 -:----- 1 

1 

i --ji-- -i---+--
!---+1- 1 __,,f----+----+-------+--
1 

~ - - - , 

;-- 1 +'--------+--1 - ~ 
1 j ----r----t--· ~ 

i 1 -1 1 
j ' 1 

L-----"------~~----.1· -+-+--~---------;---
bei Datenübernahme aus FFH-MaP: 

lunter- j 10 aus FFH-MaP Nr. FFH-Geblet Änderung zum FFH·MaP Hinweise J Bemerkungen 
--i 

1 
/ nummer i 
1 

l--+--------+~--~-~-=--=----~ 
______ J 

1 ·--~l __ --~-4-----~~~---~----l 
r Bemerkungen und Zusatzinformationen -------------------
1 

l ________ _ 
Landschaftselemente 

J Unter· 1 Landschaftselement 
1
i Kategorie 

1 nummer 1 • cc : lnVeKoS 
1 1 l---+-----1----·--i------ -----!--------------~ 

~ 1 1 
i J_ __ _ 

1 

Gemarkung Flurstücke Hinweise I Bemerkungen 

1 -----l-,'-~~------~ 
1 1 1 

~--y-~~-~l ____ ---J---------1,---

---~l---+------!----+-----------1, ____ __ --i 
i 1 --·r= 1 

1 Bemerkungen und Zusatzinformationen 

r 
1 

! 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 

K URORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 

8-ER SESSELBAHN 
AM KLEINEN F ICHTELBERG 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUOIE 
MIT INTEGRIERTEN LB P 

ANLAGE 6 

ÜBERARBEITETE UNO ERGÄNZTE 
FASSUNG 

6.3 Gesamtartenliste der 2017 kartierten Arten - Projektgebiet Kleiner Fichtelberg 
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FICHTELBERG S CHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

N EUBAU EINER K UPPELBAREN 
8-ER S ESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

6. 1 U MWEL TVERTAÄGLICHKEITS-STUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

Ü BERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

A NLAGE 6 .3 

Anlage 6.3 Gesamtartenliste mit Angaben aus der Roten Liste Sachsens 
[Quellen: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.) ; 2013 : Rote Liste und 
Artenliste Sachsen - Farn- und Samenpflanzen 
Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.); 2007: Rote Liste Moose Sachsens] 

Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1 Gesamtartenliste der Farn- und Samenpflanzen „„„„„„„„„„„„„„„ .. „„ .. „„„. „„„„„„„„„„„„„ .. 2 
Tabelle 2 Gesa mtartenliste der Moose „„„„„.„„.„. „„„„„„„„„„„„„.„„„„„„ „„„ „.„ „„„ .„„„„„„„„„„ .„„„. 6 
Tabelle 3 Gefährdungskategorien .. ... „.„.„ .. „ .. „.„ ... „ .. „.„„ .......... „.„. „ .„ ... „.„ .„ .... „„. „„ .. „ .. .. „.„„ ... ... ..... „. 7 
Tabelle 4 Akt B: Schwellenwerte zur Einstufung der a ktuellen Bestandss ituation .„ „„„„„„„„„„„. „„ „„„„ 8 
Tabelle 5 Lang Trend: Darstellung und Bewertung des langfristigen Trends „„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„. 8 
Tabelle 6 Kurz Trend: Darstellung und Bewertung des kurzfristen Trends „ „„„ „„„ „. „ „„„„.„ „„„„„„„ „.„ 8 
Tabelle 7 RF: Risikofaktoren .. „ .„.„„ .... ..... „„„ .. „„ ... „ ... „ ... .... ..... .. „.„ .. „ .. „ .... ...... „ ....... .. „.„ .„ .... „.„ .... „ .... „ 9 
Tabelle 8 RF (K) : Ris ikofaktoren bei Farn- und Samenpflanzen in Sachsen„„.„„„ „.„„„„ „.„„„ „„„„„„„„ 9 
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Tabelle 11 Komm.: Erläute rung_der_ Kommentare_(Spalte_ Komm._in_der_Kommentie rten_Artenliste) 10 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Tabelle 1 G tartenliste der F dS - - II 
~- · - - ~ 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Abies nordmanniana Nordmann-Tanne 
Acer pseudoplatanus L. Bergahorn 
Ainus alnobetula (EHRH.) K. KOCH Grün-Erle 
(Ainus viridis) 
Betula pendula ROTH Hängebirke 
Calluna vulgaris (L.) HULL Heidekraut 
Fraxinus excelsior L. Gemeine Esche 
Larix decidua MILL. Europäische Lärche 
Picea abies (L.) H. KARST. Gemeine Fichte 
Picea sitchensis (SONG.) Sitka-Fichte 
CARRIERE 
Pinus mugo TUARA Berg-Kiefer 
Pinus strobus L. Weymouth-Kiefer 
Populus tremula L. Europäische Zitter-Pappel 
Rubus idaeus L. Echte Himbeere 
Salix spec. 
Sambucus racemosa L. Hirschholunder 
Sorbus aucuparia L. Gewöhnliche Eberesche i.w.S. 
Vaccinium myrtillus L. Wald-Heidelbeere 
Vaccinium vitis-idaea L. Gewöhnliche Preiselbeere 
Vaccinium oxycoccos L. Gewöhnliche Moosbeere 
Vaccinium uliginosum L. Moor-Heidelbeere 

Achillea mil/efo/ium L. Gewöhnliche Schafgarbe 
Aegopodium podagraria L. Giersch 
Agrostis capillaris L. Rot-Straußgras 
Alchemilla spec. 
Alopecurus pratensis L. Wiesen-Fuchsschwanzgras 
Anthoxanthum odoratum L. Gewöhnliches Ruchgras 
Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM. Wiesen-Kerbel 
Arnica montana L. Echte Arnika 

Arrhenatherum elatius (L.) J . Glatthafer 
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NEUBAU EINER KUPPELBAREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

RL Grund gS 
SN Gef. +/-
2013 

. 
n 
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. . 
(') . 

(0) 
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FFH 
V . 

akt B Lang 
Trend 
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(ss) ? 
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sh = 
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sh = 
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sh = 
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sh = 
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Kurz 

6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS-STUDIE MIT INTEGRIERTEN l ßP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

ANLAGE 6.3 

RF RF St. Biot. Komm. 
Trend (K) 

l = 1 w 4 

l = NE w 27 

= = 1 w 12 

= = 1 W, T 

l = 1 w 27 

l = NE w 3, 5, 12, 27 

l = 1 w 

? = NE H 17, 22 

l = NE w 2, 4, 17 

= = 1 w 
= = 1 W,S 

l = 1 W, S 

= = 1 W, S 12 

= = 1 w 
w = 1 w 27 

l!! = 1 N,H 

H = 1 W, H 

= = 1 G 5, 12 
= = 1 W,S 

= = 1 W, G 

= = 1 G 12, 19, 27 

= = 1 S, G 

= = 1 G 27 

!U - A 1 G 11 , 27 

= = 1 G 12, 28 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

PRESL ETC. PRESL 
Artemisia vu/garis Gewöhnlicher Beifuß 
Athyrium filix-femina (l.) ROTH Wald-Frauenfarn 
Calamagrostis villosa (CHAIX ex Wolliges Reitgras 
VILL.) J . F. GMEL. 
Campanula rotundifolia L. Rundblättrige Glockenblume 
Carex pilulifera L. Pi llen-Segge 
Centaurea jacea L. Wiesen-Flockenblume 
Cerastium holosteoides FR. Gewöhnliches Hornkraut 
emend. HvL. 
Chaerophyllum hirsutum L. Behaarter Kälberkropf 
Chrysosplenium oppositifolium L. Gegenblättriges Milzkraut 
Cicerbita alpina (L.) WALLR. Alpen-Milchlattich 
Cirsium arvense (l.) SCOP. Acker-Kratzdistel 
Cirsium heterophyllum (L.) HILL Verschiedenblättrige 

Kratzdistel 

Crepis paludosa (l.) MoENCH Sumpf-Pippau 
Dactylis glomerata (l.) Wiesen-Knäulgras 
Deschampsia flexuosa (l.) TRIN. Draht-Schmiele 
Deschampsia cespitosa (l.) P. Rasen-Schmiele 
BEAUV. 
Digitalis purpurea L. Roter Fingerhut 
Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. Breitblättriger Wurmfarn 
GRAY 
Dryopteris carthusiana (VILL.) H.P. Dorniger Wurmfarn 
FUCHS 
Epilobium angustifolium L. Schmal blättriges 

Weidenröschen 
Euphrasia officinalis L. Gewöhnlicher Augentrost 

Festuca pratensis Huos. Wiesen-Schwingel 
Festuca ovina L. Echter Schafschwingei 
Festuca rubra (l.) Rot-Schwingel 
Ga/ium saxatile L. Harz-Labkraut 
Ga/eopsis spec. 
Geranium sy/vaticum L. Wald-Storchschnabel 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS·STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

ANLAGE 6.3 

RF RF St. Biot. Komm. 
Trend (K) 

l = 1 S, G 

= = 1 w 
(!) = 1 W, N 27 

= - K 1 S,G 8 
(!) = 1 W, T 27 

= = 1 G 

= = 1 R, G 

= = 1 W, F 

u = 1 F 

!! = 1 w 
= = 1 R, A 
(!) = 1 G 

= = 1 T 

= = 1 G 

= = 1 W, G,T 

= = 1 W, N, G 27 

l = NE w 27 

= = 1 w 

(!) = 1 w 

= = 1 W, S 

!! = 1 S,T 12 

l = A G 19 

l = 1 W,T 

= = 1 G 12, 28 

1 = 1 W, T 

!! = 1 G 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Herac/eum sphondy/ium L. Wiesen-Bärenklau 
Pilose/la aurantiaca L. Orangerotes 
{Hieracium aurantiacum} Mausohrhabichtskraut 

[Orangerotes Habichtskraut] 
Hieracium /achenalii C. C. GMEL. Gewöhnliches Habichtskraut 
Holcus lanatus L. Wolliges Honiggras 
Holcus mollis L. Weiches Honiggras 
Hypericum maculatum L. Kanten-Hartheu 
Juncus effusus L. Flatter-Binse 
Lathyrus pratensis L. Wiesen-Plattererbs 
Scorzoneroides autumnalis (L.) Gewöhnlicher Herbst-
MOENCH Löwenzahn 
{Leontodon autumnalis L. 1 
Leucanthemum vu/gare (VAILL.) Wiesen-Margarite 
LAM. 
Latium perenne L. Deutsches Weidelgras 
Lotus corniculatus L. Wiesen-Hornklee 
Lupinus polyphy/lus LINDL. Stauden-Lupine 
Luzu/a campestris (L.) DC. Gewöhnliche Hainsimse 
Luzu/a /uzuloides (LAM.) DANDY & Schmalblättrige Hainsimse 
WILMOTT 
Luzula multiflora (EHRH.) LEJ. Vielblütige Hainsimse 
Luzula sylvatica (Huos.) GAUDIN Wald-Heinsimse 
Lycopodium clavatum L. Keulen-Bärlapp 

Melampyrum pratense L. Wiesen-Wachtelweizen 
Meum athamanticum JAca. Bärwurz 
Nardus stricta L. Borstgras 
Oxalis acetosella L. Wald-Sauerklee 
Petasites a/bus (L.) GAERTN. Weiße Pestwurz 
Phleum pratense L. Wiesen-Lieschgras 
Plantago major L. Breit-Wegerich 
Phyteuma spicatum L. Ahrige Teufelskralle 

Poa annua L. Einjähriges Rispengras 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGUCHKEITS-STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

ANLAGE 6.3 
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Trend (K) 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Poa pratensis L. Gewöhnliches Wiesen-
Rispengras 

Poa trivia/is L. Gewöhnliches Rispengras 
Bistorta officinalis DELARBRE Schlangen-Wiesenkönterich 
{Polvaonum bistorta L. l 
Potentilla erecta (L.) RAEUSCH. Aufrechtes Fingerkraut 
Prenanthes purpurea L. Purpur-Hasenlattich 

Ranuncu/us acris L. Scharfer Hahnenfuß 
Ranuncu/us platanifolius L. Platanenblättriger Hahnenfuß 
Ranuncu/us repens L. Kriechender Hahnenfuß 
Rhinanthus minor L. Kleiner Klappertopf 
Rumex acetosa L. Wiesen-Sauerampfer 
Rumex acetosella L. Kleiner Sauerampfer 
Rumex arifolius ALL Gebirgs-Sauerampfer 
Rumex obtusifolius Sumpfblättriger Ampfer 
Senecio ovatus (G. GAERTN., B. Fuchssches Greiskraut 
MEY. & SCHERB.) HOPPE 
{Senecio fuchsii C. C. GMELINJ 
Silene dioica (l. EMEND. MILL.) Rote Lichtnelke 
CLAIRV. 
Stellaria graminea L. Gras-Sternmiere 
Stel/aria nemorum L. Hain-Sternmiere 
Tanacetum vulgare L. Rainfarn-Wucherblume 
Teraxacum officinale agg. Artengruppe Gewöhnlicher 

Löwenzahn 
Trientalis europaea L. Europäischer Siebenstern 
Trifolium pratense L. Wiesen-Klee 
Trifolium repens L. Weiß-Klee 
Urtica dioica L. Große Brennessel 
Veronica chamaedrys L. Gamander-Ehrenpreis 
Vicia cracca L. Gewöhnliche Vogel-Wicke 
Vicia sepium L. Zaun-Wicke 
Viola tricolor L. Wildes Stiefmütterchen 
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6.1 UMWEL TVERTRÄGLICHKEITS-STUDIE MIT INTEGRIERTEN LBP 
ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE FASSUNG 

ANLAGE 6.3 

RF RF St. Biot. Komm. 
Trend (K) 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

Tabelle 2 Gesamtartenliste der Moose 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name RLSN T 
2007 

Polytrichum commune HEDW. Echtes Frauenhaar . B 
Polytrichum tormosum HEDW. Wald-Frauenhaar . B 
Rhytidiadelphus squarrosus Sparriges Kranzmoos 

. B 
(HEDW.) SCHMP. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN ERSATZNEUBAU 6 -ER SESSELBAHN 

HIMMELSLEITER 

19. 1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN lßP 

ANLAGE 2A.3. 

K URORT OBERWIESENTHAL - FSB G MBH 

IN K URORT OBERWIESENTHAL 

T EKTUR I 

Tbll 3Gf„hd k a e e e a r unqs ateqonen 
0 Ausgestorben oder verschollen 

Arten , die im Bezugsraum verschwunden sind oder von denen keine wild lebenden 
Populationen mehr bekannt sind. Die Populationen sind entweder: 

- nachweisbar ausgestorben, in aller Regel ausgerottet (die bisherigen Habitate 
bzw. Standorte sind so stark verändert, dass mit einem Wiederfund nicht mehr 
zu rechnen ist) oder 

- verschollen, das heißt, aufgrund vergeblicher Nachsuche über einen längeren 
Zeitraum besteht der begründete Verdacht, dass ihre Populationen erloschen 
sind. 

1 Vom Aussterben bedroht 
Arten, die so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in absehbarer Zeit aussterben, 
wenn die Gefährdungsursachen fortbestehen. 
Ein Überleben im Bezugsraum kann nur durch sofortige Beseitigung der Ursachen 
oder wi rksame Schutz- und Hilfsmaßnahmen für die Restbestände dieser Arten 
gesichert werden. 

2 Stark gefährdet 
Arten, die erheblich zurückgegangen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche 
Einwirkungen erheblich bedroht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht 
abgewendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „ Vom Aussterben bedroht« auf. 

3 Gefährdet 
Arten, die merklich zurückgegangen oder durch laufende bzw. absehbare menschliche 
Einwirkungen bedroht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abgewendet, 
rückt sie voraussichtlich in die Kategorie »Stark gefährdet« auf. 

G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
Arten, die gefährdet sind. Einzelne Untersuchungen lassen eine Gefährdung erkennen, 
aber die vorliegenden Informationen reichen für eine exakte Zuordnung zu den 
Kategorien 1 bis 3 nicht aus. 

R Extrem selten 
Extrem seltene bzw. sehr lokal vorkommende Arten, deren Bestände in der Summe 
weder lang- noch kurzfristig abgenommen haben und die auch nicht aktuell bedroht 
sind, aber gegenüber unvorhergesehenen Gefährdungen besonders anfällig sind. 

V Vorwarnliste 
Arten, die merklich zurückgegangen sind, aber aktuell noch nicht gefährdet sind. Bei 
Fortbestehen von bestandsreduzierenden Einwirkungen ist in naher Zukunft eine 
Einstufung in die Kategorie »Gefährdet« (RL 3) wahrscheinlich. 

D Daten unzureichend 
Die Information zu Verbreitung, Biologie und Gefährdung einer Art sind unzureichend, 
wenn die Art 

- bisher oft übersehen bzw. nicht unterschieden wurde oder 
- die Art erst in jüngster Zeit taxonomisch untersucht wurde oder 
- taxonomisch nicht ausreichend geklärt ist oder 
- mangels Spezialisten hinsichtlich einer möglichen Gefährdung nicht beurteilt 

werden kann. 
* Ungefährdet 

Arten werden als derzeit nicht gefährdet angesehen, wenn ihre Bestände zugenommen 
haben, stabil sind oder so wenig zurückgegangen sind, dass sie nicht mindestens in 
Kategorie V eingestuft werden müssen. 

• Nicht bewertet 
Für diese Arten wird keine Gefährdungsanalyse durchgeführt. 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN 
KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

E RSATZNEUBAU 6-ER SESSELBAHN 
H IMMELSLEITER 

19. 1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2A.3. 

IN KURORT OBERWIESENTHAL 

TEKTUR 1 

T b II 4 Akt B S h II rt a e e c we enwe e zur E' t 1 d kt II B t d ·1 r ins u ung er a ue en es an ss1 ua1on 
Häufigkeitskriterien Häufigkeitsklassen bei Müller Kriterienklassen 
nach Ludwig et al. (2004) Rasterfelder (SN Prozent 
(2005) 636 Quadranten) 
? (unbekannt) Unbekannt 

sh (sehr häufig) häufig im Gebiet fast nirgends 319 - 636 51 -100 % 
feh lend 

h (häufig) verbreitet Fundgebiete liegen 160 - 318 25 - 50 % 
weiter auseinander, 
wobei die einze lnen 
Fundstellen mehr oder 
weniger zah lreich sein 
können 

mh (mäßig häufig) zerstreut Art fehlt auf größeren Bis 159 Bis 25 % 
Strecken 

s (selten Sehr 21 - 40 Fundorte (21 - 40) (bis 6 %} 
zerstreut 

ss (sehr selten) Selten 50-020 Fundorte (5 - 20) (bis 3%} 

es (extrem selten Sehr selten 1 - 4 Fundorte (1 - 4) (bis 1 %) 

ex (ausgestorben) 0 Keine ursprünglichen 0 -
Vorkommen (bei 
Neophyten -
Vorkommen nach mehr 
als 25 Jahren erloschen 

Tb II 5 L a e e T d D ang ren II arste ung un dB ewertung d 1 · r es ang ns 1gen T d ren s 
Symbol langfristiger Kriterium/ Quadrant Kriterium/ 

Bestandstrend Vorkommen 

<<< mehr starker Rückgang Rückgang > 50 % Rückgang > 90 % 

<< starker Rückgang Rückgang 25 - 50 % Rückgang 75 - 90 % 

< mäßiger Rückgang Rückgang 5 - 24 % Rückgang 50 - 74 % 

(<) Rückgang, Ausmaß Rückgang > 5 %, aber Rückgang > 50 %, 
unbekannt nicht näher aber nicht näher 

spezifizierbar spezifi zierbar 

= gleichbleibend Rückgang max. 5 % gleichbleibend bis max. 
< 50% 
Vorkommensverlust 

> deutliche Zunahme > deutliche Zunahme > deutliche Zunahme > 
25 % 25% 50% 

? Daten ungenügend Daten ungenügend Daten ungenügend 

Tabelle 6 Kurz Trend: Darstelluna und Bewertuna des kurz nsten ren s 1 . T d 

Symbol Kurzfristiger Bestandstrend Kriterium 

U! Sehr starke Abnahme Abnahme > 50 % 

u Starke Abnahme Abnahme 25 - 50 % 

(!) Mäßige Abnahme oder Ausmaß Abnahme 5 - 24 % 

unbekannt 

= Gleich bleibend Abnahme max. 5 % 

i Deutliche Zunahme Deutliche Zunahme 

? Daten ungenügend Daten ungenügend 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN ERSATZNEUBAU 6-ER SESSELBAHN 
H IMMELSLEITER 

19.1 UNTERLAGE ZUR 
LJMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2A.3. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 
IN KURORT O BERWIESENTHAL 

TEKTUR I 

Tabelle 7 RF: Risikofaktoren 
Symbol Bedeutung 
- Negativ wirksam 

= Nicht feststellbar 

Tabelle 8 RF (K) : Risikofaktoren bei Farn- und Samenpflanzen in Sachsen 
Symbol Kurzangabe Erklärung 

A Bindung an stärker Enge Bindung an stärker gefährdete oder deutlich im 
abnehmende Rückgang befindliche Habitate, Standort oder 
Labensräume Biotopkomplexe; geringe Fähigkeiten, sekundär auf nicht 

gefährdete Habitate oder Standorte auszuweichen 

B Bastardierung Gefahr des Verlustes genotypischer Eigenarten und 
Vielfalt; Gefahr der Bastardierung mit nahe verwandter 
und sehr viel häufigerer Art 

D Direkte Einwirkungen zusätzliche direkte, absehbare menschliche Einwirkungen 
auf Individuen, Popu lationen oder Lebensräume 

F Fragmentierung/ Austausch zwischen Populationen in Zukunft sehr 
Isolation unwahrscheinlich; Abhängigkeit von Zuwanderung 

1 Indirekte Einwirkungen indirekte menschliche Einwirkungen (Kontaminationen, 
Immissionen) 

K Geringe keine Anpassungen an verstärkte Konkurrenz durch Arten 
Konkurrenzfähigkeit anderer Gruppen 
gegenüber anderen 
Gruppen 

M Minimal lebensfähige minimal lebensfähige Populationsgröße bereits 
Populationsgrö ßen unterschritten 

(z. B. nur noch ein Geschlecht einer diözischen Art 
vorhanden) 

N Nicht gesicherte Abhängigkeit von andauernden menschlichen 
naturschutzmaßnahmen Hilfsmaßnahmen oder traditionellen Nutzungen; fehlende, 

ungenügende oder unmögliche Sicherung in 
Schutzgebieten 

R Reproduktionsreduktion geringes Reproduktionspotenzial ; eingeschränkte 
Reproduktion 

V Verringerte genetische verringerte genetische Vielfalt vermutet durch verschärfte 
Vielfalt Reduktion des Habitatspektrums, Verlust von 

Standorttypen oder Verdrängung auf anthropogene 
Standorte 

Tabelle 9 St. : Status 
Symbol Beschreibung 

1 lndigene, Ureinheimische 

A Archäophyten, Altbü rger (einschli. Paläophyten) 

NE Eingebürgerte Neophyten, Neubürger 
NU Unbeständige (einschließlich in Einbürgerung befindliche Neophyten) 

F Fehlbestimmungen 
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F ICHTELBERG SCHWEBEBAHN E RSATZNEUBAU 6-ER SESSELBAHN 
H IMMELSLEITER 

19. 1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
ANLAGE 2A.3. 

KURORT OBERWIESENTHAL - F SB G MBH 
IN KURORT OBERWIESENTHAL 

T EKTUR 1 

abe le10 T B iot.: hauptsächliche Biotoptvpenarunnen 
Symbol Beschreibung 
A Acker, Gärten , Weinberge 
F Fließ- und Standgewässer, einschl. Röhrichte 

G Feuchte bis frische Grünländer 

H Hoch- und Zwischenmoore 

N Niedermoor, einschl. Nasswiesen 

R Ruderalfluren 

s Säume, Hecken, Steinrücken 

T Mager- und Trockenbiotope, einschl, Felsflu ren 

w Wälder, Feldgehölze 

Tabelle 11 Komm.: Erläuteruna der Kommentare (Spalte Komm. in der Kommentierten Artenliste) 
1 Einstufung auf Grundlage einer Schätzung der Anzah l autochthoner Vorkommen bzw. 

Quadranten-Raster 

2 Einstufung auf Grundlage einer Schätzung der Anzah l eingebürgerter bzw. in Einbürgerung 
befindlicher Vorkommen oder Quadranten-Raster 

3 Zunahme resultiert überwiegend aus anthropogener Ausbreitung 

4 Status in Sachsen regional (großräumlich) unterschiedlich, Kartierungsangaben hierzu meist 
uneinheitlich und unvollständig 

5 Art oder Sippe, die nachweislich weitere noch nicht beschriebene Taxa enthält (z. B. Achillea 
millefolium) 

6 Wiederfunde von RL O Art der RL 1999 an bekannten oder in lebensraumtypischen, 
wahrscheinlich übersehenen Standorten 

7 synanthrope Förderung der Ausbreitung von Sippen mit nicht anthropogenem Saat- und 
Pflanzgut (z. B. Begrünungsflächen) 

8 erheblicher Rückgang der Populationen in den Quadranten-Rastern, z. B. durch 
Nutzungsänderungen 
(Zahl der Raster mit einzelnen bis wenigen Individuen nimmt deutlich zu) 

9 heimische Sippe, die am natürlichen Standort erloschen ist und nur noch sporadisch adventiv 
oder synanthrop auftritt 

10 scheinbar unstete Art, die kaum am selben Standort wieder auftritt oder erst nach Jahren 
erneut erscheint, jedoch lokale Diasporenbanken ausbildet 

11 Seit 2000 wurden populationsstärkende Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Art / 
Sippe durchgeführt. 

12 taxonomische Fragen zur Art / Sippe in Sachsen nicht ausreichend geklärt 

13 Innerhalb polymorpher Arten ist nur die Zunahme von neophytischen Sippenanteilen zu 
beobachten. 

14 Die Angaben zu dieser Art/ Sippe bedürfen fü r Sachsen weiterer Klärung (mögliche 
Fehlbestimmungen oder falsche Zuordnungen in Literatur und Herbarien). 

15 Lokalart von Rubus , die nach H. E. Weber nicht gewertet wird (ist ansonsten in Rote Liste 1 
einzustufen) 

16 letzter besiedelter/ geeigneter Standort vernichtet 

17 kritische Sippen, deren Einschätzung durch Gattungsspezialisten erfolgte 

18 Revision durch Spezialist ergab eine Fehlbestimmung für Sachsen, Art/ Sippe ist daher zu 
streichen. 

19 Paläophyt, Ansiedlung und Ausbreitung zwischen dem 10. und 16. Jahrhundert, genaue Daten 
hierzu fehlen meist 

20 Apophyt, heimische Sippen, die im Gebiet heute nur noch auf anthropogenen Ersatzstandorten 
siedeln 
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FICHTELBERG SCHWEBEBAHN ERSATZNEUBAU 6-ER SESSELBAHN 

H IMMELSLEITER 

19.1 UNTERLAGE ZUR 

UMWEL TVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 
MIT INTEGRIERTEN LBP 

A NLAGE 2A.3. 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

IN KURORT OBERWIESENTHAL 

T EKTUR 1 

21 neoindigene Arten/ Sippen, neu entstandene Arten / Sippen, die sich aus heimischen und 
neophytischen oder 
aus neophytischen Taxa in Mitteleuropa (Europa) gebildet haben 

22 Umstufung des Status in Sachsen/ Deutschland (z. 8 . 1 oder A in NE oder NU bzw. umgekehrt) , 
s. Einleitung 

23 Absicherung NU>NE feh lt, möglicherweise bereits eingebürgert oder in Einbürgerung, 
ausreichende Untersuchungen fehlen 

24 Kulturrelikt, Taxa, welche langjährig am selben Standort gedeihen, aber auf Pflanzung 
zurückgehen 

25 das Vorkommen in Sachsen bedarf weiterer Klärung (Fichtelberg), notwendige Herbarprüfung 
steht aus, bisher nur mehrere Literaturangaben und Hinweise auf Sammlungen [HHAL, HJE, 
HPR] 

26 diözische Arten, bei denen nur noch ein Geschlecht im Gebiet vorkommt 
27 in Sachsen nur die den Typus einschließende »homotypische« Untersippe, z. 8. Aconitum 

variegatum subsp. variegatum 

28 in Sachsen nur die den Typus einschließende »homotypische« Untersippe etabliert, weitere 
Sippen unbeständig, daher nicht aufgeführt, z. 8. Achillea nobi lis subsp. nobilis (1), subsp. 
neilreichii (NU) 

29 Gegenwärtige Ausbreitung in Sachsen beruht auf ehemals synanthropen Vorkommen, diese 
befinden sich z. T. im natürlichen Areal der Art. 

T b II a e e 12 E „ d A b roanzen e nqa en zu a e e 2 Tb II G I' M esamtarten 1ste oose 
s Status T Taxonomische Einordnung 

E einheimisch (bodenständig) A Hornmoose (Klasse Anthocerotopsida) 

N Neozoon/ Neophyt 8 Laubmoose (Klasse 8ryopsida) 
(eingebürgert, bodenständig) 

Ne etablierte Neobiota M Lebermoose (Klasse Marchantiopsida) 

Nu nicht etablierte Neobiota 
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FICHTELBERG SCHVVEBEBAHN 

KURORT OBERWIESENTHAL - FSB GMBH 

NEUBAU EINER KUPPELBAHREN 
8-ER SESSELBAHN 

AM KLEINEN FICHTELBERG 

Kartenteil 

6 .1 UNTERLAGE ZUR 
UMWEL TVERTRAGLICHKEITSSTUDIE 

MIT INTEGRIERTEN LBP 
KARTENTEIL 

ÜBERARBEITETE UND ERGÄNZTE 
FASSUNG 

1.1 Blatt 1 von 3 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Arten + Biotope + 

Schutzgebiete 

1.1 Blatt 2 von 3 Lageplan Bestands und Konfliktanalyse Arten + 8iotope + 

Schutzgebiete 

1.1 a Blatt 2 von 3 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Arten + Biotope + 

Schutzgebiete 

1.1 Blatt 3 von 3 Lageplan Bestands und Konfliktanalyse Arten • Biotope + 

Schutzgebiete 

1.1a Blatt 3 von 3 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Arten + Biotope + 

Schutzgebiete 

1.2 Blatt 1 11on 1 Lageplan Bestands und Konfliktanalyse Wasser • Boden 

1.2a Blatt 1 von 2 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Wasser + Boden 

1.2a Blatt 2 von 2 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Wasser + Boden 

1.3 Blatt 1 von 1 Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Landschaftsbild + Kultur- & 

Sachgüter + Mensch 

2 Blatt 1 von 1 Lageplan Bestand bioökologische Wertigkeit vor und nach Eingriff + 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 

2a Blatt 1 von 1 Lageplan Bestand - bioökologische Wertigkeit vor und nach Eingriff + 
, . 
._ Landschaftspflegerische Maßnahmen 

3 BI 1 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - Schutzgebietssystem 

3 BI 2 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - Trinkwasserschutzgebiet 

3 BI 3 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - TWSG (Entwurf) 

3 BI 4 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - Schallimmission 

3 BI 5 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - Sommerbetrieb Liftanlagen 

3 BI 6 von 6 Beurteilung kumulativer Beeinträchtigungen - Maßnahmenübersicht 
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Legende 

Habitatpotentialanalyse 

--. ·--
Flächenpotential Ringdrossel 

Poten tielle Nahrungsflächen 

Flächen für potentielle Nistplätze 

Revie rgröße Ringdrossel ca. 30 ha (nach l it -Daten) 

Flächenpotential Grünlaubsänger „.„ 
._ _ _. beobachtete Reviergröße ca. 3,1 ha 

Flächenpotential Waldschnepfe „.„ 
••• .J Reviergröße Waldschnepfe ra . 43 ha (nach Lit. -Daten) 

Flächenpotential Haselmaus Flächenpotential Sperlings-/Raufußkauz 

E!j Flächen fü r potentielle Nistplätze Potentielle Habitatflächen gesamter Fichte lberg 

Flächenpotential Sperber 

Flächen für potentielle Nistplätze „.„ „.„ 
Flächenpotential Erdkröte 

Aktionsradius „.„ 
._ _ _. Laichgewässer 

Konfliktanalyse 
Schutzgut hersieht der Konfll kte 

Konflikt Nr. Konfl iktbeschreibung W irkung 

Tiere K3 

K4 

K5 

K6 

K7 

Nachrichtlich 

~ Liftanlage (Neubau) 

B Leitung (Neubau) 

Beeinträchtigung und Verlust wertvoller Habitatsturkturen Baubedingt 
durch Flächeninanspruchnahme während Bau 

Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Baubedingt 

Baustellenbetrieb und Schallemission 

Beeinträchtigung /Zerstörung ausgewiesener und Anlagenbedingt 
potentieller Reviere, Schv;ächung der Population im 
Gebiet durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme und 

Waldumwandlung 

Bee inträchtigung I Zerstörung von Habila!strukturen durch Betriebsbedi ngt 

Fahren abseits der ausgewiesenen Pistenflächen 

Störung/ Vergrämung vorhandener Arten durch Schall- Betriebsbedingt 

und Lichtemission 

Liftan lage {Bestand - Rückbau) 

Leitung {Bestand - Erhalt) 

• Schächte - Beschneiung (Neubau) 

/ Schächte - Kombisystem (Beschneiung + 
Beleuchtung) {Neubau) 

El 
E3 Leitung einsch ließlich Beleuchtung und 

Beschneiungsschächte (Bestand - Rückbau I 
Still legung) 

~ Beleuchtung (Neubau) 

D Piste (Bestand) 

~ Piste (Neuausweisung) 

m:iJ Waldumwandlung 
$ Gehölzfällung (außerhalb Wald) 

EI 
D ... -

Beleuchtung (Bestand - Rückbau) 

Leitung (Bestand - Stilllegung) 

Bauzone 

Baustellenzufahrten 

Baulager 

Art der Anderung Datum Zeillhen 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

Bauherr: 

Industriestraße 1 
Tel.: 03771/3402048 

D-08280 Aue 
Fax:03771/3402040 

Fichtelberg Schwebebahn 

D FiCHTELBERG 
--~liliwebCIJahn 

Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
Vierienstraße 10 
09484 Kurort Oberweisenthal 

Projekt 

Neubau der kuppelbaren Ber Sesselbahn am 
Kleinen Fichtelberg 

Darstellu ng: 

b ti arb. 

gepr. 

Maßstab 

Projekt-Nr .. 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 

Plan-Nr.: 1.1 

Blatt: 1/3 

Datum Zeichen 

09/2015 KF 

09/2016 KF 

09/20 15 NF 

1 :2000 

Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Arten + Biotope + Schutzgebiete 

Entwurfsverfasser: 
N"1 lngenieurgesel lschalt mbH 
Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue , 30.09.2016 

Vorhabensträger· 
FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

Oberwiesenthal, 03.02.2017 

Geprüft: 
Plan festgestelit 

Zum Bau fre igegeben : 

gez. Lotzsch 



.. 
Uberarbeitete und ergänzte Fassung 

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen 

~1 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1 D-08280 Aue 

- D 
Tel.: 03771/3402048 Fax: 03771/3402040 

Bauherr: Fichtelberg Schwebebahn Plan-Nr. : 1.1 

fi! Fic'HTELBERG 
Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
Vierienstraße 10 Blatt: 2/3 

. üli't+lebeba'lin 09484 Kurort Oberweisenthal Datum Zeichen 

bearb. 09/2016 KF 
Projekt: gez. 09/2016 KF 

Neubau der kuppelbahren 8er Sesselbahn gepr. 09/2016 NF 

am Kleinen Fichtelberg Maßstab 1 :2000 
Projekt-Nr.: 

Darstellung: 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 
Lageplan Bestands- und Konfliktanalyse - Arten + Biotope + Schutzgebiete 

Entwurfsverfasser: Plan entfällt 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

siehe jetzt Plan Nr. 1.1 a Blatt 2/3 Industriestraße 1, 08280 Aue 

Aue, 30.09.2016 ,M~~~ 
1 

Vorhabensträger: Zum Bau freigegeben: 
FSB GmbH 
Vierenstraße 10, 09484 Oberwiesenthal 

O berwiesenthal, 03.02.2017 gez. Lötzsch 
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Legende 
Flächendeckende Biotopkartierung und Prüfung 
der LRT innerhalb FFH-Gebiet 

1 -1 ~ LRM 07 !\3 200 90 Rurl„ra!!lut f•'""'
bis feu:h!e! Standc1 ll! 

5520 X 1 8 

' 
11.04 .1 00 10 Straf!.e . ~\leg __ +c_; --t~-~-h= 

1-16 GB'Oß:o2_::!(J() 100 ller~....W:oe (§) X C EntMCi\l un·- polential 
1-17 HZEl 06.01.JOO 100 B&rgh&id& § ~030 X B 2r„.mac11"" 
1-18 GY 06.02.200 70 Sonstiges e><ten~ill X 

SYE 02.03.430 25 

WF 01.06.300 5 

11.01 .000 5 

-
11 .0~ _10) 25 

LRM 07.03.20::> 50 

BYE 02.03.430 20 

yen ut.:li!• Gr•Jnland 
tri~cher St•nd<lrr~ 

Eirrz.eba urn, 
naum ru n 
N<> iun1<>he < 
fr~hl<:n""'kl 
Einzabnwesen , 
GeMudekQ n1pl""" 
S1raßa. \Ve-
Rud orolftur frischor 
bis f0 "chter Standorte 

1 
i 

1-20 06 06.02.WO 

Eire„IOOU!ll, 
Baum 0 ru . 

Bergwie"' (§1 c Ent>oic klu n '1!';>o1 i ntial 
1-21 11.03.410 70 

11.04.100 30 
06.02.200 100 

Ferienhau<siedlung 
Strn.~e. \'leg 
Sori>Liyc.,; Oil<>n>iY 
genutztes Grllnlend 
In.eher Standorte 

1-;c' ·~":+-+;'7'~°"~00~'ct.'~"'~~""~ ~lh<>lzfursl 
1-24 !--~'~'~·'~' '~'~'+7."'c--+-'=~2.c"w'="'=---1--l---I 

11.01 .~0 10 Einzelanwesen . 
ron~tigAs 
Gebäudekom~iexe 

'-,.~„--'-G~,-1~,~,~„~,,,~,""1-,~00~ SonstiQ.,.. elC'".ensiY 

genutzt~ s GW nland 
friscner stando.1e 

1-26 W r 01 .06.300 100 Na~mahe r § 
Fiohlem.•;ald 

1-27 LRM 07.03.200 95 Rudern lflur frisct •~• 

bis f"~ot.te r standort" 
11.0 4.1 00 5 Stra l!.e,'.Veg 

1-2ß Vi/ FB 0 1.06.32 ~ 100 Naru maher 
Barglan dliohte nvra ld 

1-29 1_ 11.04.100 100 S1raße, W~"'---- 1 
1-30 - 01.0~ _200 ~1-F ichleaforst 

(9410) 

2 Tei lnaohen 

9Teilflaohen 
2Toilfl3choo 

3 Teilflacheri 

' 
-

1-31 11.04.200 60 Parl<platz 
C----t--·- -l--Brachflächen von 11 02.500 20 

lndust·ie- und 
1 Gewerb<!a~"~"~-·~"--+--+---' <----~,~,~,-„~,~, hwc--1 Straße. \Ve~ 1 1 

1-32 WF6 01 .06.320 100 Nal\Jrnah'" r (9410) 6 2Teilß~ch'"" 1 
B landfiohlanwald 

1-33 WFB 01.06.320 100 Nal\J1nahe r 
B landfiohran wald 

1-34 FBB 03.0 ~ _11 0 100 N«l "111aher S1· § 
42 ommelk~ltl!r Baci1 

9410 X B 

!3260) X 

6430 X ll 2 TeilHachen 1-35 LF6 U"/.0 1.1 30 100 llochmontan· !'i 
„,halpin" stawd~nffH r Cbe'" T ~i l~~nh• lieQT 

ni~hl im FFH -Got;i;et 
1-3ß GB 0002 .300 100 Fl"'"ffWiese § S520 X C 2Tellft.1ohcn 

Teilbi=o~il:h l1e!Ji nicht 
lnnerh:olh d•r FFH
Orcnzcn 

k, ~r~. h.„~,~~0~,~00~„=, h,oo~+.."~=,M=oo~, ----+,,-~,~""'"°'-j-- e 2 TellftJchen 
Fl r.hte-1wao:i 

1-36 'MI 01.10.120 90 Vorwald Irischer 
standorl 

LRM 07.03_20[! 2ü RLJd„ra lllui flisd!er 
m.: r"'-.dr..er Sandorte 

•~O -fu03.300 40 S_oorl- und 
Freizeilanl'Jlen 

.04.100 .c;;'°:.-h&~.ra~"'~·~w:~"''-~=+--+---1 
11.02.500 40 Brochflaohen ~on '1 

Industrie· u n ~ 

Gewerbeanla" ffi 
1-40 01 .08.200 100 

3 Teilflarhen 

-

3 Tellßadlen 
1-41 G9 00.02.310 80 

Rchlelllorsl ~ 
Beiywiese 

1 

§ "'° IA 
i 

Teilbereich legt 
innertßlb des FFH -
Getiietcs 1 

RBM 1 D!l.04.000 15 
HZB 06.01 .300 5 

1-42 ~W 01 .10.120 ?O 

LRM 07.03.200 20 

Bori;llJrasrasen ~ 

BE!rpheiCe § 

Vor1·1~1d fr isdlE'f 1 
Slandorte 
Ru<Jera~ur fr iscl"'" J 
his fBL.<:hter standorte 

GY 0002.200 10 Srn18li;"5 extensiv 
1 r emrtztesGrün land 

1-4:> YS 
1--44 G9 
1--45 Wf' 

[')90720J 1 100 
06.02.300 100 

Steinrncken 
Bergwiese 

6230 

'°"' 

1 16520) A 
(9410) 

1---16 GB 

01.06.::o:J 100 

06.02.3.X! 100 

N11lu11111h"r 
Fi<: r.terr"1!1d 
ßertl'<'iese 1 1§1 " Entv-tc klu n gspc:enti BI 

CRM 

1--4 (1 G E! 
1-50 GEl 

1-51 GOI 
1-62 G3 
1-53 GB 

11.04.100 100 
0"2. 03. #JO 00 

07.03.200 10 

0002.:JOCI 100 
0002.:n'.l 100 

00.02.:m 100 
0002.300 100 
0002.CIJJ 100 
11.0-1.200 20 
11.04.100 20 
1101400 30 
02. Cß.430 30 

Slraßcl\'Jeg 
E1nzelb3ume, 

Rvdera lflur frischer 
bis felJ:;hter Standorte 

-~ Bergwiese 

Bergwiese 
Bcrgwic~ 

Bl!fll"iese 
P11FkpH!L 
Straße. \'>leg 
\•Vo'mi:•.•edlll 
EITTzc!tiaum, 

1-55 11.04.100 so st.a'J,.,. •ver; 
11.04 .400 :;o W'*1nsiedl un~ 

BYE 02.03.430 20 Einzelbaum, 

~= ' 

§ 5520 ' 1: 
' 

c 
R 
c 
c 
R 

4 Teillklchen 

2 T ~ilflacllen 

1 
1-66 08 0002.XY.I 100 
1-57 GY 060"2200 50 Sonsttgll!l axterisiv 

C--l-~~+-,~+'~'"~°"'""'''~G~"~'°~·~"''---1---+--1 11.03.3'JJ 45 Spnrl - und 
Frcl?!:il2nl~gcn 

e-C -l--O;-"'_'_l\fl!..'1_'1Spolrt1~ 

BYE W oi.43CI 5 EirvBl~aum 
BaumQ!_llj:J"'-" ~· - -

,~,„~~G'R-+ro=o'2 ,„,,n.,oo.,-1 Bergwie.~ (§ : c Ent>Mckfu n '1" "11ential 
1-59 09 06.02.31 0 100 ß<!lywi~- (§) c 2 T 11irnacht."'fl 1 

Ent>Mck1un · · · · t 1111tial 
1-60 GY c 0002.200 100 SOF1sliges extern;iv 1· 

genuiztesGru nland -"--'-~·---- _ ~ - --'---~--~===~~~- .-

Biotoptypen und Gefährdungskategorien 
(Abkürzung unter UVS Tabelle 12) 

Siehe hier Flächennummer unter Tabelle 1 (Biotopt'jpen hier zusammengefasst) 

. • i • • • G• fllhrdunD durch i ~ J 

• 1 0 - ~ • • u ~ .• 
1N F Na\UFn ~her 01.00.300 (§) ator1<e Gefährdung "' d urch , ' Ficmenwa ld Fl<lchenverl·Jst qualitative I OE! 

Veranderun~ 

'.'JFB Natu rn aher Ot DG 320 9410 1 Gefährdet {3} durch ' ' Berglandf1Chtenwald FlaOOenverlJst OE ' 
S!•r1< geflihrd•I (21 durch 

1 nualit!tive Veraoo~mna 
Nadelhotzfors; 01 M .aaa . 
Flc!nr.nfoßl Ot Dil 200 . 

'IN Vor..,;ild l nsoher 01 10120 ' ' Sta.idnrlll 1 OE ' 

" Ein>•lbäum11. 02 0340[) "' ' I ' ' Baumro ihcn , 
BeumgruflP"'n -

'" Ein><ll-,,,~m. 02 03.430 •:§l '3üfahrdet durch FlaGhcff""r1ust ' '· B•um~ru-- " ' rne f\1'1lurn ~I"'' 0'302 1 \0 § (3280) ,3„ra;,,d,•l dur ch Flld„nvmlust. ' ,, 
s:mmerk2itter ßa ch qualitatwe Vel'llOOer~ng ~[ ~ 
Ber landba·oh \ 

"' Son•T ig~< ~>:1ensiv 06 02 200 Gef3nrdet durch Flächenwr1ust, ' ' !;l<'nulzt<lo Grünland qua lita1ive VeräOOenmg t friacOOr Stand~rte -'Ge BerQ"""'"' 06 02.300 § 6520 &"rn o:..r~t"d~t durch ~ ' FlächanvarlJst, qualit.tr..., BE- • 
J____ Veranderun;;i _ ,_L_ 

"' HochmootJ.n 0701. 130 -,- (6430) 

1 

:xrrcm &cttcn durch 2 ' ~ubalpin" .=läct...nverlusL ~l;i r k gefahrdet oc -
StaudenAur durch ql!al1ta tive 

1 Veranderu n ~en 

CR M l'il,Jd,;,mlflur friMher 07 03 ?.OQ . . 
bis fä u oht~r 

1 Standorte 

"" Bergheiden oa 01 .300 ' 4QJO Sto •k ge l~h r J~l Curch ' ' 1 Flar.henverb~ i' gelahrdet durch qu~l italf.<e 
VeranO.runn 

RBM ßor•lgr<fä<äö<m OJ04 (J0!1 § "623(} 1 Von der vo~ lständl\l'l" ' ' frisch<' r bis VC>rnichrung bojrnhr durch 
„_ 

lrock<:uer St~ndorte fll\chenverlJSt 

1 
St•r1< gefährdet durch '1Ualit.1ti·•a 
VC>ran°"runn 

" St<>i n ruck~n o~ 01 2ao § Gefährdet durc~ Flachenve rl ust. ' '· otork gef!lh rdet <Jurch qualitotf.<e oc-
Flachen....,rand~runi:i 1 

Wohn•ie~lun.;; 11.01 .·lDO . 
Eini~lan·..,,.sen . 11.01.600 -
• nnstigs 
Geti;iu OOkom le~ 

• 

erachn3chen 1 T 02.SOQ . ·1 ~·' 

1 
lnduslfie- ""' G~W1Jrt:f!2nla~F.n 

Spon- "°' 11 03.300 

1 : ---1-Freizeil<l nlagen _ -- - -
Ferie nhaL>S<;.i~dlu r. n 11 ro 410 
Str2ße 1Ne 11 01 .100 1 • 1 

Perkplali: 11 04.ioo L • ' '.___ 

Konfliktanalyse 

_Schutzgut 

Pflanzen K8 Beeinträchtigung I Verlust werlvoller Vegetationsstrukturen Baubedingt 

durch Fltil:heninanspruchnahme und Baustellenbetrieb 
(beinhaltet auch Bodenverd ichtung und Schadstoffeintrag 

"' Beeinträchtigung Ver11Jst mrtvollen Anlagentied ingt 

Vegetationsbeständen durch Waldumvtandlung und 

Versiegelung 

K10 Veränderung I Zerstörung vo n Vegetat ionsstrukturen Betriebsbedingt 

durch Pistenpräparation und Beschneiung 

Nachrichtl ich 

§ 

El 

• l 

Liftanlage (Neu bau) 

Leitung (Neubau) 

Schächte - Besch neiung (Neubau) 

Schächte - Kombisystem (Beschneiung + 
Beleuchtung) (Neubau) 

Beleuchtung (Neubau) 

Piste (Bestand) 

Piste (Neuausweisung) 

Waldu mwandlung 

Gehö!zfällung (außerhalb Wald) 

~ 
EI 
E! 

® 
El 
D 
-+ • 

Liftanlage (Bestand - Rückbau) 

Leitung (Bestand - Erhalt) 

Leitung einschließlich Beleuchtung und 
Beschneiungsschächte (Bestand - Rückbau I 
Stilllegung) 

BeleLichtung {Bestand - Rückbau) 

Leitung (Bestand - Stil llegung) 

Bauzone 

Baustel lenzufahrten 

Baulager 

überarbeitete und ergänzte Fassung 

übe,,.rtE1t„i.. und e<gänzte Fassung Darntel1 ung d"r M cti erideci<.Imd<!n BKJ!Djll<arllerü'lg 20 1 7 

Art der And11 n;ng 

N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
lndustri estra~ 1 
Tel.: 03771 (3402048 

0 ·06260 Alle 
Fax: 03771 13402040 

aa,he'" Fichtelberg Schwebebahn 
ß -- Kurort Oberwiesenthal - FSB GmbH 
llJJ FICHTELBERG Vierienstraße 1 O 
--~lcnwe11e1>ann 09484 Kurort Oberweisenthal 

be a rb. 

2 4.10.201 7 

DetiJm Zeochen 

Plan-Nr. : 1.1a 

Blatt: 2/3 

Datum Z..ictlen 

10/2017 

Projekt !--'"'~'~· ---l-'~'~"~"~'-+---"'~F _ __ 1 

Neubau der kuppelbaren Ser Sesselbahn am "-"'"'"''---1---c.:c'''.::'°cc" _ _,_-""'- ---1 
Kleinen Fichtelberg Maß,tab 1 :2000 

Praje"-1 Nr.: 

Darstellung : 

Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem LBP 
Lageplan Bestands- und Konfli k1analyse - Arten + Biotope + Schutzgebiete 

Entwurfsv erfasser: 

N 1 l n ~enieurgeseltsc~att mbH 

Indu striestraße 1 , 0!1260 Aue 

Aue, 24 .10.2017 

Vorhabensträger : 

FSB Gmtti 
Vierenstrnße 10, 09484 Obeiwiesenthoi t 

Oberwiesenthal , 30.1 0.2017 gez. Lötzsch 

Geprüft: 
Plan festgesfA/it. 

Landesd!rij'-tlon Sachsen 

Cher.i nltz, den .l.8.. .. Ds::'i .zaz4 
n erschrift 

Zum Bau freigegeben: 
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Analytische Haupte1nhe1ten 
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Wald andschaft I Geholzflächen 

Offenlandschaft 

Flachen fu Tour smus und E holung 

Flachen fur Sport 

Siedlung 

Archaolog1sche Denkmaler 
~ D 11260 03 E nzelsed ung (17 Jh) 

w ssenschaltl eh dokumentanscher Wert 

D 11260 02 E nzels ed ung (17 Jh ) 
w ssenschaftl eh dokumentarischer Wert 

Nutzungsstruktur Schwerpunkt Tourismus 

n 
(EJ 

Gastronomische E nr chtungen E3 
B 
EI 
EI 
B 
D 

MTB St ecke 

Wanderweg 
Parkplätze 

~ 
Hai estel en Busverkehr 

Radweg (ube eg anal) 

Lo pe 

Hote s 

Denkmalgeschutzte ObJekte 

l ftanlagen 

Psten 

-~ 
0 

' ' 

Bahnan agen 

Schutzhutten 

Auss1chtpunkte 

Konflikte 

Schuttgut 

Mensc ti K1 

K2 

Landsc:haft K1B 

Kultu und K19 

Sachguter 

Nachnchtl1ch 

§§l L1ttanlage (Neubau} 

E3 l e tung (Neubau) 

0 

See n acht gungen 

mensch chen 

Reg anal bedeutsames fre raum e evantes Kul u denkma 1 
Reg anal bedeutsamer Auss chtspunkt 
Reg anal bedeutsame andschaftsb ldprägende Erhebung 

berslcht der Konflikte 

de Erholungs unkt on 

Gesundhe 

und de 

du eh 

F achen nansp uchnahme und Nutzu ngsänderung 

Bee ntracht gung de n rast uktu solll'!e de W ohn und 

Arbeitsp atzfunkt on 

Schal em ss on 

du eh Baus e enbetneb ccd 

Ba ubed ngt 

Bee nt ächt1gung andschaft.sb dprägende Struktu en Bau und an <19enbed ngt 

d eh Umsetz ng de Se -Scsse bah P s en Ruckbau 

Bee nt ächt gung 110 handene Ku turg üte (Archao og sehe Bau und an agcnbed ngt 

Denkma e ) du eh Bodene ngrifle und Vers egc ung 

l ftan age (Bestand Ruckbau) 

Le tung (Bestand Erhalt) 

• Schächte Bescllne ung (Neubau) 

Schächte Komb system (Beschne1un9 + 
Beleuchtung} (Neubau) 

EI 
El 

® 
El 
D ... 

Le tung e nschl eßl eh Beleuchtung und 
Beschne1ungsschächte (Bestand Ruckbau / 
St II egung) 

Beleuchtung (Neubau) 

Piste (Bestand) 

Piste (Neuauswe sung) 

N 

-
Beleuchtung (Bestand Ruckbau) 

le tung (Bestand St II egung) 

Bauzone 

Baustel enzufallrten 

Baulage 
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Ubers1chtslageplan Gemarkung 
Oberwiesenthal und Gemarung Gelenau 

Nachr1chthch 

S L ttan age (Neubau) 

1 1 Leitung (Neubau) 

• Schäch te Beschne ung {Neubau) 

Schachte Komb1system (Beschne1u ng + 
Beleuchtung) (Neubau) 

Beleuchtung (Neubau) 

Piste (Bestand) 

1 

E3 

~ 
Leitung (Bestand Erhalt) 

Leitung einschließ eh Beleuchtung und 
Beschn e1ungsschachte (Bestand Ruckbau) 

Be euchtung (Bestand Ruckbau) 

El 
-+ -

Letung (Bestand Stilleg ung) 

Baustellenzufahrten 

Bau age 

E1 - Geplante Erstaufforstungsflachen 
(Flurstuck 240/42 Gemarkung 
Oberwiesenthal} 
Maßstab 1 5000 

1 15 LRM 07 03 200 

1104 100 
1 16 GB 

1 18 GY OB 02 200 70 

BYE 02 03 430 25 

W F 01 06300 5 

11 9 11 01 600 " 

11 04 100 25 

LRM 07 03 200 50 

sv~ O"' 03 430 20 

1 22 GY 

124 

1 27 LRM 07 03 200 95 

Ruderalf ur fnsche bis 
fc ucti e S h1ndortc 

Straße Weg 
Be g'l.1ese (§) 

So n hges exlenslV 
genutztes Grün and 
frsche Standorte 
Enzelbaum 
Ba umgruppen 
Nalu nahe F chlen MI. d 

E nzcla llVllC cn 
Gebfl 1dekomplexe 
St aße VVe i; 

Ruderalflu fr scher b s 
feu ctite Standorte 
Einzelbaum 
Baumgruppe 
Stra ßc V\lcg 

So nstiges extemo 11 

gen zles G unland 
frsche SWndorre 
Straße V'Jeg 

E nzelanv..ese n 
:>ono;lgco; 
Geb!!udekom lexe 
Rude atf u f ische b s 

X 

X 

X 

X 

15 Bauze lhche lnansprochnahme 
f--o---4 Großer Sessel! lt 

0 

---,---

1 

Ru r;:k OO u 

25 Bauze !liehe Inanspruchnahme Ru ckOO u Wiede begrunung m Ansp ructi genommener 
G oße Seo;sell ft Flachen PW 24 

23 Bauze thche lnansp uchnahme - Ruck OOu W iederbegrunung m Anspructi genommener 
Großer Sessell fl Flachen (PW 24) 

23 

28 
0 Ba uzeit ehe na nspruchnahmc 
~0 __ G oßer Sesse ll n 

15 

0 

1 

&uzoit ehe nansfJf uchnahmo 
G o;iße Sessell fl 

0 Bauzeit ehe nan pn Jchnah n o 
~0---l G (lßet Sesse ll ft 

5 Ba uze II ehe 

Rückbau Wiederbegn'..lnung n Ansp uch genommener 
flachen (PW 24) 

Ruckbau W edo bo g nung n Ansp eh genommene 
Flachen (PW 24) 

d~ ucrh aflc 2 x Ko nL> sy:;l ern (PW 0) 
feucti e standorte lnansp uchnahrne Umsetzung Beschne ung 

r----h1 1"'04.-C100;;;;--t-~5--riSt~rn~ß~•""w.~,~~---+--+----t---+ooc---1 

129 11 04 100 00 Straße Weg O Ba uze t ehe lnanspruc ilnahme Ba ust aßa 
13,-------- 11 04 200 

11 02 500 

1104 100 

132 WFB 01 06 320 

PB kplalz 0 

Brachf achen von 3 
lnd t.15 r e und 
Gewerbeanlagen 

,,---,, Straße Weg 

Naturmiher 
Bergla ndfichtenvva ld 

0 
(941 0) 24 

Ba uze II ehe lnansp uchnahme Baustraße 
Baulage 

Dauerhafte lnansp uehnahme Umsetzung Bergst:a 1on + Stütze 9 Schachte 7 8 9 
Bergstat on Fläche vers egelt (PW 0) 

Gelanderegul erung Be gW10se (e~tens ) 

PW 24),_~-~~~~---c h1<36,.,-t-,G~s,---t-'06°"0°2°30"0--ho"o---t-0Be=,9c~c,=,-----+o§,----j'6~5~2'0-1'x,----+•2~5~-hB;;,="="=t"1<~h=e=---c"c:"~d---~,~,~"'~"'""'"fi'-e-+~w;uc°,,~,"oirbegrü n ung n Anspru ch genommene 
nans ruchnahme P stenerwe terun F ächen Be wiese (extensv PW 24) 

1 37 WF 01 06 300 00 Naturna her F chtenwa d § (94 10) 28 Daue hafte nansp ucflna me Umsetzung L fl Stütze 8 + Schach 6 F achc vo s ogo (PW 

1 41 

0 
Gelande egul e ng 
{PVV 24) 

~=M ~: ~! :~ 
5 

:~;:::asen : :~: 29 ~=~!i~:fl:ng l nansp uchnahme Umsetzung 2 x Komb schacht F acile ve s egllt {PW O) 

HZ B 08 0 300 Berghe de § 4030 
h1~4"2-+"wv=-r,,0<1 '1"0 '12"0--r.~-hcv"o~~=ld~---.=~=h=o-+~-+---+--h1;o7~-hB~,="=,o=i.~h=o'°1="="=,=,="=o;ch,=,=h=~;:c---.R~""''"'"'"="-+><wede begrunung n A n p uch genommener 

Sandorte Nachtsk la lf + nte er Te 1 Kurven ft Fti!chen (PW 24) 
LRM 0 03 200 

GY 06 02 200 

1 44 GB 06 02 300 00 

1 46 GB 06 02 300 00 

1 4 104 100 00 
1 51 GB 06 02 300 00 

1-52 G B 06 02300 100 

1 53 GB OB 02 300 100 

Rttde a flu f ischer b s 
feucti e standorte 
Sonstiges extens iv 
genutztes G unland 
Berg Wiese 

Be gwie e 

1 Straße Weg 

Berg~se 

Be g~se 

§ (6520) 

(§ ) 

§ 6520 

652-0 

652-0 

1 54 11 04 200 20 Pa kplotz. 
r----h1•1'04°"'1 ~00--~20,----los~t~~ß~ec-cw.~,~----+--+----

BYE 

BY E 

1 56 GB 

1 56 GB 

1-<>0 GY 

11 01 400 30 Wohns ed ung 

02 03 4JO 30 E nzelbaum 

11 04 100 60 

02 03 430 20 

06 02 300 100 

06 02 31 0 100 

06 02 200 100 

E nzelbaum 
B:aumgn1ppe 
Berg'Mese 

Be g WIE!S<l 

Sonstlgas extens v 
genutzles Grun and 

(§) 

(§ ) 

15 

23 

29 

26 

0 

25 

25 

X 

0 

0 

5 

" 
0 

5 
23 

25 

25 

23 

Sauze thche nanspruc:hnahme Ruckbau 
Nac:iltskilauf +unterer Ta 1 Kur.ien ft 
Bauze hche und daue hafte 
na nsprucilnahme - Ruckb<1 u Nachtsk auf + 

un ere Te 1 Kurvenl ft Umsetzung L ift + 
Ba chna un 
Bauze thche lnanspruchn<1hme Ba ust aße 

Dauerhafte Inanspruchnahme Umsoetzung L ft 
+ Bescilne un 
Daue hafte nansp uchnahrne Umsetzung Lift 
+ Beschne un 
Daue ilafte nanspruchnahme Umsetzung 
Be schne ung 
Bauzeit '1',.,'"'e81 c_e_c_'_P_"~ch~e-ahme BEJustraße 

Bauzeit! ehe lnanspructinahme Baustraße 

Bauzeithcha und daue hafte 
Inanspruchnahme Ruck bau Nachtsk la uf + 
unterer Te Kurvenlft Umsetzung Lift + 
Beschne un 
Bauze 1 ehe und daue hafte 
lntinspruc:hnah rne Ruckbau Nac:htsk lauf 
unterer e 1 Kurvenlift U nsetzung L f + 
Bcscilnc un 
Ba uzet ehe und dauerhafte 
lnansp LJehnahme Ruekbilu Nachlsk lauf + 
unte e Te 1 Kurvenlift Umsetzung Lif 
Bescilne un 

Wiede bagrunung n Anspruch genommener 
Flächen PW 24) 
3 x Kombisystem + Stütze 5 + Schacilt 3 
Fachen versiegelt (PW 0) 

Stutze 6 
PWO 

Schacht 4 F ache vers egelt 

Stütze 7 + 2 x Korrti chacht Flache 
vese lt PWO 
1 x Komb sc l..acht Fache ve segelt (J'V'J 0) 

1 x Kombisyslem + Stutze 3 und 4 + Schacht 
1 und 2 + l ditma F achen vo iegc lt (PW 
0) 

2 x Kombis.ystem + S!utze 2 F achen 
ve rs ege t (PW 0) 

Ta lstat on + Stutze 1 F achen vers egelt 
(FIW 0) 

" 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 

M1 

M2 

M3 

M41 

M42 

M5 

MG 

M7 

MB 

MS 

M10 

A1 

A2 

A3 

E1 

MA2 

MA3 

MA4 

MA5 

r-- --1 

MAG 

MA7 

Naturschutzfachl ehe Begle tung dar Planungsphasen 5 bis 
9 (Landschaftspflegerlsche Ausführungsplanung und ÖBB) 

Maßnahme zur Vermeidung nachhaltiger Verd chtung und 
Zerstorung des Bodengefuges Maßnahmen zur 
Eros1onss cherung und Maßnahmen zu Bodeneingriffen 1n 
arc:haolog1sc:he Relevanzflachen wahrend Bau 

Maßnahmen zum Boden und Grundwasserschutz 
(allgemelne Hinweise) 

Maßnahmen zum Schutz der Was serschutzgebiet 
Auflagen für Baustellen 

f.t~b.mtm z.um Schutz der Wasserschutz.gebiet 
Auflagen wahrend des Betriebes 

Maßnahmen zur M1n1m1erung der Inanspruchnahme 
wertvoller Vegetations und Hab1tatstrukturen wahrend Bau 
(Festlegung von Bau und Bautabuzonen) 

Schutz bestehender Vegetationsstrukturen in der Bauzone 

Maßnahmen zum Schutz des Besucherverkehrs und zur 
Besu cherlenkung wahrend Bau (Ausweisung von 
Baubeschrankungszonen) 

Reduzierung der 1n Anspruch zunehmenden Waldflachen 

Entw cklung von W1esengesellschaften (Rekult1v1erung) 

Maßnahmen zur Vermeidung nachhaltlger Beelntrachtlgung 
wertvoller Vegetations und Hab1tatstrukturen wahrend 
Betrieb 

- -
Entsiegelung und Ruckbau Nachtskilauf und unterer Teil 
Kurvenlift 

Entsiegelung und Ruckbau des Großen Sesselliftes 
(Sudhang Kleiner F1chtelberg) 

Nutzungsaufgabe Piste 6 und 7 

Kompensation 1m Rahmen der Waldumwandlung 

Voruntersuchung zu fallender Baume und ruc:kzubauender 
Gebäudestrukturen 

Bauze1tbeschrankung 1m Tages und Jahresgang 

Maßnahmen zur Ausweisung von Schutzzonen nach 
Beendigung der Bauarbeiten 

Erhalt von Nahrungshab1taten für die Ringdrossel durch 
regelmaßige Pflege der Pisten 

Anbringen von N stkasten für den Raufuß und den 
Sperlingskauz 

Maßnahmen zur Verhinderung der Ansledlung der Arten 
Innerhalb der Bauzone 

Osuzone 

Bil UZorJe 

Bauzone 

Beuzone 

ProJektübery e fende 
Maßnahme 

" 36 076 m2 

Rauzo e 

B< 1 ll>i 

ProJektübe gre fende 
Maßnill me 

Gesemtf e he 

93 ha+ 2ha 

l'Valdum\/ and urig~ fl :i.choa 

Be g v ..SE 

4 Stück 

Bauzone 

Bauzone gemaß M5 n Verbindung mit M1 bis M4 sow e M6 M7 und M9 MAI MA3 MA7 

Bautabuzone gemäß M5 

Baubeschrankungszone gemäß M7 

Reku t uv1erung der Wa dumwandlungsflachen gemaß M9 

Ruck bau und Nutzungsaufgabe gemaß A 1 bis A3 

Ruckbau Altan lagen gemaß A 1 und /12 

Nutzungsaufgabe P sten 6 & 7 gemäß A3 

Ersatzmaßnahme E1 

CJ" Kompensation 1m Rahmen de Wa dumwandlung gemäß E1 

Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

D Fachen zu r Voruntersuchung gemaß MA2 (Waldumwandlungsflachen) 

$} Geholze z ur Voru ntersuchung gemaß MA2 (Geholzfällung auße halb Wad) 

lliiJ Gebaude zur Vorunte suchung gemäß MA2 

c:J Erha t von Nahrungshabrtaten für die Ringdrossel gemaß MA5 

H1nsw1ese 
Die Darste lung der Maßnahmen unte E1 erfo lgt n der Anlage 3a der UVS mit 1ntegnetem LBP 
Die Verortung der Maßnahme MA6 erio lgt 1m Rahmen der Ausfuhrungsplanung 
Die Darstellung der Maßnahmen MB eriolgt 1n der Anlage 1 a der UVS mit 1ntegr etem LBP 

Überarbeitete und ergänzte Fassung 

Ubera lleit<>IE und e gänz:te Fassung Os s ellun(l de flächendeckenden Biotopkartierung 2C 7 24 10 20 7 KF 
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Legende 
Habitatpotentialanalyse 

l"'":"':I 
i:.:.:.i 

Flächen potential Ringd p rosse! 

otentielle Nah rungsfläch 

Flächen für en i -1 potentielle N. 
- - Reviergröße R istplätze ingdrossel ca. 30 h 

,,..„ Flächenpotential G .. a (nach Lit.-Daten) 

• 
'" ~ b runlaub .. 

• eobachtete R . sanger 
ev1ergröße 

Flächen ca. 3, 1 ha ,.„ potential Wald '" • R . schnepf 
•r ev1ergröß e e Waldschnepfe ca. 43 ha (n h 

Flächenpot . ac Lit.-Daten) 

. chen für pole . u u kauz 
1 .J Flä enbal Sperlings./Ra f ß 

nt1elle Nistplätze 

ff . @i.J achenpotential Sperber 

Flächen r· ur potentielle Nistplätze 

FI " r••-: achenpotential Braunkehl 
„„„ Flächen 1. chen ur potentielle N. 1stplatze 

FI" „ .. „ achen potential w· • • 1esenp· „ .. „ Flächen r· 1eper ur potentielle Nistplätze 

--•-.! 
~ 

Fläche npotential W achtelkö . 

potentielle Nah nig 
Fläche fü ru ngsfläche• 
... r potentielle Nistplätze 

Flächen auswe1sung erf 1 o gt unter B erucks1cht1 

Darstellun g Konflikte (B 
Arealverlust w rulvögel) 

· achtelköni 

gung der Fluchtd t is anz von 50 m 

A g - potentielle 
rea lminderung· W h s Nahrungshabitat 

„ . ac telköni 
Flächenauswei g - potentielles Nah r,.a sung erfolgt uni .. rungshabitar 

potentielle Arealm· d er Berucksichtigung d - - m erung um 2 • er Fluchtdist 
potentielle Are 1 . 0 Vo durch Sommerbet . anz von 50 m 

a mmde neb d . ·o rung durch S er Llftanla . 
argestellter Abstand om merbetrieb der Ut ge. Brutvögel allg - ~""""' ' „„~. ' . 

- potentielle Ar 1 . er Fluchtdistanz (1 . perber 
ea minderung d 50 m) 

·oar urch So gestellter Abstand . mmerbetrieb der L·tt - entspncht d i anlagen· S 
- potentielle Ar 1 . er Fluchtdistanz (30 . pechte 

ea m1nderung d 0 m) 
•oarg urch So estellter Abstand . mmerbetrieb der L.ft entspricht d 1 anlagen· K 

Soh ""~"'"~ 1;00 '"~ "~ '""" 

uztgebiete m) 

D 

• 
L 

FFH-Geb· iet „Fichtelberg . 
SPA · wiesen" K „F1chtelberg b. enn-SN · 71E E ge1ef'E . UN 
Naturschutz . . Li -Melde-Nr : 5543-4 - r : 5543-304 

gebiet „F1chtelberg" SG 51 landinterne Nr.: 73 
' -Nr. C98 

Nachrichtlich 

§ 

-
Technische Anl 
Speicherbeck age (Neubau . 
Lift . B enl Litt) 

estandsanla 

Technische Anlagegne~Bes 
Piste nach U land - Rückb msetzung Mod . . au ) ern1s1erung 

= 

.. 
Uberarbeitete und ergänzte Fassung 
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1 :5000 Maßstab 
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